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204. Sitzung 

Bonn, den 29. März 1990 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Cronenberg: Meine Damen und Her-
ren, ich eröffne die Sitzung. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP haben 
beantragt, die heutige Tagesordnung zu erweitern, 
und zwar um den Punkt: Zweite und dritte Beratung 
des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Regelung von Fragen der Gentech-
nik, Drucksachen 11/5622, 11/6778, 11/6836. Die Vor-
lage soll im Anschluß an die Fragestunde mit einer 
Debattenzeit von vier Stunden beraten werden. 

Wird hierzu das Wort zur Geschäftsordnung ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Bohl, bitte schön. 

Bohl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Leider haben wir uns im 
Ältestenrat und interfraktionell nicht darauf verstän-
digen können, diesen Gesetzentwurf auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Ich möchte deshalb begründen, 
weshalb wir trotz des Widerspruchs der Opposition 
darauf bestehen und die Aufsetzung beantragen. 

Das Gesetz ist in allen Einzelheiten sorgfältig bera-
ten worden und jetzt auch verabschiedungsreif. 

(Frau Teubner [GRÜNE]: Das glauben Sie 
selber nicht!) 

Auf den zeitlichen Druck, der auf uns deshalb lastet, 
weil die Erfordernisse für ein solches Gentechnikge-
setz objektiv gegeben sind, möchte ich in diesem Zu-
sammenhang gar nicht weiter eingehen. 

Wesentliche parlamentarische Vorarbeiten wurden 
auch bereits durch die Enquete-Kommission „Chan-
cen und Risiken der Gentechnologie " geleistet. Unter 
dem bewährten Vorsitz von Herrn Catenhusen haben 
wir hier wichtige Erkenntnisse bekommen. 

Die Beratungen über den Gesetzentwurf selbst wa-
ren besonders intensiv. Alle Fraktionen hatten umfas-
send Gelegenheit, 

(Frau Teubner [GRÜNE]: Ha! Ha!) 

zu allen Sachfragen Stellung zu nehmen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Damit in dieser Frage in der Öffentlichkeit kein fal-
scher Eindruck entsteht, will ich die Sitzungen, die zur 

Beratung dieses Gesetzes stattgefunden haben, auf-
zählen. Erste Beratung im Bundestag und Überwei-
sung des Gesetzentwurfs waren am 15. November 
1989. Die Einsetzung eines Unterausschusses „ Gen-
technikgesetz" auf Antrag der SPD erfolgte am 6. De-
zember 1989. Die Anhörung dort hat am 18. und 
19. Januar dieses Jahres stattgefunden. Der Unteraus-
schuß hat dann getagt am 8. und am 14. Dezember 
1989 sowie am 8., 15. und 16. Februar 1990; weiter am 
8. und 16. März 1990 sowie am 23. März 1990. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Die abschließende Beratung im federführenden Aus-
schuß hat zu Beginn der Woche am 26. März stattge-
funden. 

Von unserer Fraktion ist sogar eine weitere Aus-
schußsitzung beantragt worden. Die SPD und die 
GRÜNEN waren jedoch nicht geneigt, diesem Antrag 
zuzustimmen. Mir scheint es deshalb zumindest sehr 
widersprüchlich zu sein, 

(Hüser [GRÜNE]: Das lag an dem Zeit

-

punkt!) 

wenn Sie heute von zuwenig Beratungszeit sprechen. 
Sie hätten ja dann der weiteren Sitzung zustimmen 
können. 

Wir haben auch den Eindruck, daß mit Ihrem Wider-
spruch zu der heutigen Beratung lediglich die Unei-
nigkeit in Ihren eigenen Reihen verdeckt werden soll. 
Es gibt nämlich interessante Hinweise aus den Reihen 
der betroffenen Gewerkschaften und auch von dem 
Kollegen Rappe darauf, daß von Teilen der SPD doch 
eine sehr zügige Beratung und Verabschiedung die-
ses Gesetzentwurfs gewünscht wird. 

Wir wollen diesen Wunsch, der in Ihren Reihen vor-
handen ist, gerne aufnehmen und bitten deshalb um 
die Beratung dieses Gesetzentwurfes am heutigen 
Tag. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Lachen bei der SPD) 

Vizepräsident Cronenberg: Nun erteile ich dem Ab-
geordneten Jahn (Marburg) das Wort. 
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Jahn (Marburg) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Antrag, der eben gestellt wor-
den ist, ist nichts anderes als ein Offenbarungseid. 

(Zustimmung bei der SPD und den GRÜ

-

NEN) 

Abgesehen davon, daß die federführende Ministe rin 
bei dieser wohl nicht unwichtigen Debatte nicht ein-
mal anwesend ist und damit ihr Desinteresse und die 
mangelnde Anteilnahme der Regierung dokumen-
tiert, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die kommt doch 
gleich!)  

offenbaren dieser Antrag und die Tatsache, daß es für 
notwendig befunden wird, ihn zu stellen, daß diese 
Koalition eine Regierung unterstützt, die den sachli-
chen Anforderungen, nämlich eine grundlegende 
Frage an unsere Gesellschaft zu beantworten, in kei-
ner Weise gewachsen ist. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Die Koalition unterstützt eine Regierung, die zudem 
nicht einmal das Handwerk eines geordneten parla-
mentarischen Gesetzgebungsverfahrens beherrscht. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Wir haben eben einige Daten gehört. Verschwiegen 
hat Herr Kollege Bohl bei seinen Abläufen, die er dar-
gelegt hat, daß der Bundesrat den Entwurf, der im 
November 1989 gelesen worden ist, für so miserabel 
hielt, daß er dazu 254 Änderungsanträge eingebracht 
hat — immerhin eine ungewöhnlich große Zahl — 
und  daß in der öffentlichen Anhörung alle Sachver-
ständigen aus der Wissenschaft, aus der Forschung 
und aus der Wirtschaft diesen Entwurf für unannehm-
bar erklärten mit der Folge, daß sich vor gerade fünf 
Wochen, im Februar, die Regierung genötigt sah, ei-
nen völlig neuen, mit dem ursprünglichen Entwurf 
überhaupt nicht mehr zusammenhängenden Entwurf 
in den Ausschuß einzubringen. Der Unterausschuß 
hatte dafür dann einen Monat Zeit zur Beratung. Dem 
federführenden Ausschuß haben Sie ganze zwei Stun-
den für die Beratung eines solch grundlegenden Ge-
setzes gegeben. 

(Dr. Vogel [SPD]: Unglaublich!) 

Sie haben die notwendige und beantragte Anhö-
rung verhindert. Sie haben die Stellungnahmen zu 
den Entwürfen von Rechtsverordnungen unmöglich 
gemacht, indem Sie in letzter Minute noch Tischvor-
lagen präsentierten, die keiner der verantwortlich vor-
bereitenden Entscheidungen in den Ausschüssen 
auch nur annähernd zur Kenntnis, geschweige denn 
ernsthaft prüfen konnte. 

Die mitberatenden Ausschüsse haben zum Teil erst 
nach der abschließenden Sitzung des federführenden 
Ausschusses überhaupt Zeit gefunden, sich mit den 
Ergebnissen zu befassen. Der Haushaltsausschuß war 
nicht in der Lage, die finanziellen Folgen dieses Ge-
setzes zu bewerten, weil Sie dazu nicht einmal eine 
ordentliche Vorlage liefern konnten. 

Die Fraktionen haben Anfang dieser Woche beraten 
müssen, ohne daß überhaupt ein schriftlicher Bericht 
vorlag. Der 

(Dr. Vogel [SPD]: Unglaublich!) 

Ausschußbericht liegt überhaupt erst seit gestern 
nacht in den Fächern, d. h. die Vorlage, über die heute 
abgestimmt werden soll. 

Sie, meine Damen und Herren, hindern mit Ihrem 
Antrag, wenn er denn durchgehen sollte, die Abge-
ordneten daran, ihren verantwortlichen Pflichten 
nach Art. 38 des Grundgesetzes nachzukommen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

So gehen Sie mit einer der schwierigsten Fragen um, 
die sich für die Menschen in unserer Zeit überhaupt 
stellt. Das ist kein Einzelfall. Das ist kennzeichnend 
für die Art, wie diese Bundesregierung überhaupt ar-
beitet. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Hornung  [CDU/CSU]: Das ist das alte Lied 
der Opposition! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Angefangen mit der sogenannten Gesundheitsreform 
über das Kinder- und Jugendhilfegesetz, mit dem wir 
uns gestern befassen mußten, und das Besoldungsän-
derungsgesetz bis hin zum Nachtragshaushalt überall 
das gleiche: überstürzte und hastige Verfahren. 

(Dr. Solms [FDP]: Zur Sache! — Zuruf von der 
CDU/CSU: Zur Geschäftsordnung!) 

Sie, meine Damen und Herren, die Sie sich jetzt so 
lauthals betätigen, fördern dieses unmögliche Verhal-
ten der Regierung noch mit Ihrem Geschäftsord-
nungsantrag. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN) 

Sie geben damit das Recht und die Pflicht des Bundes-
tages zu einer sorgfältigen und verantwortungsbe-
wußten Beratung auf. Sie machen sich schlicht zum 
Handlanger Ihrer Regierung. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Bohl 
[CDU/CSU]: Die Regierung ist gut!) 

Sie beklagen, daß das Ansehen der Abgeordneten 
draußen im Lande nicht besser wird. Wir hören hier 
schöne Sprüche über Parlamentsreform. Nichts da-
von ist ernst zu nehmen, wenn das Parlament sich mit 
solchen Anträgen der Mehrheit selbst seiner Rechte 
begibt und seine Verantwortung aufgibt. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN) 

Nichts rechtfertigt Hast in der Gesetzgebung, schon 
gar nicht bei einem solch grundlegenden Gesetz. 

Wir fordern Sie auf, mit uns den Antrag, der gestellt 
worden ist, abzulehnen, die heutige Beratung nicht 
vorzunehmen, sondern dem Parlament und den ein-
zelnen Mitgliedern des Deutschen Bundestages Gele-
genheit zu geben, in Ruhe und Verantwortung zu prü-
fen, welche Entscheidungen ihnen eigentlich abver-
langt werden. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Abge-
ordnete Kohn. 

Kohn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Daß sich Herr Kollege Jahn bei 
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Kohn 

der Begründung der Ablehnung der Aufsetzung die-
ses Tagesordnungspunktes in das große politisch All-
gemeine hat flüchten müssen, zeigt, daß der SPD die 
Argumente in der Sache ausgegangen sind. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Im übrigen muß ich natürlich sagen: Es hat mich 
sehr gewundert, gerade aus dem Mund eines Parla-
mentariers ein so gouvernementales Politikverständ-
nis, wie es vorgetragen wurde, zu erleben. Tatsache 
ist nämlich, daß der Deutsche Bundestag im Jahre 
1984 eine Enquete-Kommission „Chancen und Risi-
ken der Gentechnologie" eingesetzt hat. Wir haben 
über zwei Jahre in einem intensiven, das Parlament 
und den externen Sachverstand einbeziehenden Dis-
kussionsprozeß alle Argumente, alle Sachverhalte 
eingehend geprüft 

(Catenhusen [SPD]: Das hat man dem Ge

-

setzentwurf der Regierung wirklich nicht an

-

gesehen!) 

und haben diesen Bericht im Jahre 1987 der Öffent-
lichkeit übergeben. Wir sind von der internationalen 
parlamentarischen Öffentlichkeit belobigt worden, 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Sie Gesetzgebungs

-

amateur? 

weil wir hier eine hervorragende Arbeit geleistet ha-
ben. 

Das, was die Bundesregierung im Jahre 1989 als 
Gesetzentwurf zur Regelung eines Teilbereiches der 
Gentechnologie vorgelegt hat, ist der Ausfluß dieser 
parlamentarischen Vorarbeit. Ich vermag überhaupt 
nicht einzusehen, wie man vor diesem Hintergrund 
ernsthaft und seriös das Argument vortragen kann, 
der Deutsche Bundestag und die deutsche Öffentlich-
keit hätten keine Gelegenheit gehabt, sich intensiv an 
der Beratung dieses Gesetzgebungsvorhabens zu be-
teiligen. Ich weise dieses zurück. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Im übrigen, Herr Kollege Jahn, werden Sie, wenn 
Sie die 254 Änderungsanträge, die Sie mit Bezug-
nahme auf den Bundesrat erneut in die Diskussion 
gebracht haben, bitte einmal genau ansehen, feststel-
len, daß es sich hierbei um einander widersprechende 
Gesetzesvorschläge und Absichten handelt. Der harte 
Kern, den der Bundesrat uns, dem Parlament und der 
Regierung, mit auf den Weg gegeben hat, verdichtet 
sich exakt in sieben Punkten. 

(Catenhusen [SPD]: Sie haben noch hundert 
Änderungsanträge eingebracht!) 

Diese sieben Punkte haben wir in die ganz konkrete 
Textvorlage aufgenommen, so daß auch von dieser 
Seite her einer Verabschiedung des Gesetzes am heu-
tigen Tage nichts mehr im Wege steht. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Zum Schluß muß ich noch folgendes sagen. Wenn 
Sie, Herr Kollege Jahn, vorgetragen haben, der feder-
führende Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit habe das alles gleichsam in zwei Stunden 
durchgepeitscht, dann muß ich Sie daran erinnern, 
daß es Ihre Fraktion gewesen ist, die gefordert hat, 

daß ein Unterausschuß „Gentechnikgesetz" einge-
richtet wird. 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Ja, und?) 

Wir haben diesem Petitum Rechnung getragen, damit 
dort die inhaltliche Arbeit durch die Kollegen stattfin-
den konnte, die diese Thematik für ihre Fraktionen 
seit vielen Jahren behandelt haben. 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Ich hatte doch recht! 
Das ist ein Amateur!) 

Daß der federführende Ausschuß dem Votum dieses 
Unterausschusses zugestimmt hat, zeigt nur, wie gut 
die Arbeit im Unterausschuß gewesen ist. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Jahn  [Marburg] [SPD]: Gesetzgebungsama

-

teur!) 

Im übrigen muß ich Ihnen sagen: Daß die GRÜNEN 
nichts anderes im Sinn haben, als durch Filibustern 
eine Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern und 
durch ihren Vorschlag eines fünfjährigen Morato ri

-ums für die gesamte Gentechnologie diese wichtige 
Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Bundesrepu-
blik Deutschland im Grunde zu zerschlagen, kann ich 
vor deren Hintergrund noch nachvollziehen. Daß aber 
die SPD-Bundestagsfraktion in genau das gleiche 
Horn stößt, ist ein Trauerspiel sozialdemokratischer 
Forschungs- und Wirtschaftspolitik. 

Die Bundestagsfraktion der FDP wird der Aufset-
zung dieses Tagesordnungspunktes am heutigen 
Tage mit großer Entschiedenheit und aus Überzeu-
gung zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Oh-Rufe bei der SPD) 

Vizepräsident Cronenberg: Nun wäre ich dem 
Hause sehr dankbar, wenn es in Ruhe die Ausführun-
gen des Abgeordneten Hüser entgegennehmen 
würde. 

Hüser (GRÜNE): Dem kann ich nur zustimmen, 
Herr Präsident. 

Meine Kollegen und Kolleginnen von der Koalition, 
Sie wollen heute nachmittag — damit gehe ich auf die 
letzten Sätze des Kollegen von der FDP ein — einen 
Gesetzentwurf verabschieden, 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Mit Leidenschaft!) 

der die Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft in 
einer noch nicht dagewesenen Art und Weise beein-
flussen kann, die wir grundsätzlich für unverantwort-
bar halten. Dieser Gesetzentwurf, der diese grundle-
genden Einschnitte in unser Leben bewirken kann, ist 
in den Ausschüssen und im Plenum des Bundestags in 
noch nicht einmal drei Monaten beraten worden. 

Gerade wenn Sie darauf hinweisen, daß die En-
quete-Kommission so lange getagt hat, dann muß hin-
zugefügt werden, daß es doch eine Pflicht ist, die Er-
gebnisse der Enquete-Kommission in ausreichendem 
Umfang zu beraten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist bei einer Beratung von drei Monaten, so wie es 
geschehen ist, mit Sicherheit nicht der Fall. 
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Hüser 
Der Bundesrat hat den Entwurf abgelehnt. Wir ha-

ben vom Kollegen Jahn gehört, wie viele Änderungs-
anträge gestellt worden sind. In dem federführenden 
Ausschuß, im Unterausschuß und in den mitberaten-
den Ausschüssen hat es vielfältige Kritik gegeben, 
auch von beteiligten Verbänden und gesellschaftli-
chen Gruppen außerhalb dieses Parlaments. Trotz-
dem ist eine erneute Anhörung einer quasi neuen 
Gesetzesvorlage, die sich bei den Beratungen erge-
ben hat, vom federführenden Ausschuß verweigert 
worden. Dies zeigt auch deutlich, daß Sie an einer 
ausführlichen Beratung nicht interessiert sind, son-
dern wahrscheinlich nur den Landtagswahltermin in 
Niedersachsen im Auge haben, damit Ihnen dieser 
Gesetzentwurf nicht noch gekippt werden kann. 

(Bohl [CDU/CSU]: Die gewinnen wir doch!) 

Alle mitberatenden Ausschüsse und der federfüh-
rende Ausschuß wurden in unzumutbarer Weise mit 
zahlreichen Sondersitzungen belastet, die auch wäh-
rend der Plenarsitzungen stattgefunden haben. Wir 
wehren uns nicht gegen neue Sitzungen des Aus-
schusses, wir wehren uns nur gegen die zeitliche Hek-
tik, in der die Beratungen stattfinden sollen. Wir sind 
schon für neue Beratungen; allerdings sollte man sich 
hierfür Zeit nehmen. 

Das Protokoll der Anhörung, das über 600 Seiten 
Umfang hatte, ist den mitberatenden Ausschüssen 
zwar formal rechtzeitig zugegangen. Aber wer kann 
schon glauben, daß irgendein Mensch 600 Seiten 
Ausschußprotokoll an einem Tag liest, dies ordentlich 
auswertet und diese Auswertung dann auch noch ver-
antwortungsvoll in die Beratung einbezogen werden 
kann? Dies ist purer Unsinn. 

(Bohl [CDU/CSU]: In der Geschäftsordnung 
steht das so!) 

Die Bundesregierung hat auch zu keinem Zeitpunkt 
irgendeine Bereitschaft gezeigt, von dem vorgesehe-
nen Zeitplan abzuweichen. Dies belegt unserer Mei-
nung nach sehr deutlich, daß es Ihrerseits nur formal 
um eine ordentliche Beratung ging. Von einer Betei-
ligung der Legislative in ausreichendem Maße, so wie 
wir uns das vorstellen, kann wirklich keine Rede 
sein. 

Herr Bohl, wenn Sie sagen, eine ausführliche Bera-
tung habe stattgefunden, dann können wir dem nur 
entgegnen: Ihrerseits soll ein Gesetz durchgepeitscht 
werden. Dem können wir nicht zustimmen. Da wir 
allerdings annehmen, daß Sie diesen Geschäftsord-
nungsantrag mit Ihrer Mehrheit annehmen werden, 
werden wir heute nachmittag eine namentliche Ab-
stimmung dazu beantragen. Ich bin sicher, die Mehr-
heit von Ihnen hat den Gesetzentwurf und den Aus-
schußbericht nicht gelesen und weiß wahrscheinlich 
überhaupt nicht, über was im einzelnen abgestimmt 
werden soll. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Wir werden beantragen, daß Sie alle mit Ihrem Na-
men dafür geradestehen müssen, wenn Sie diesem 
Gesetz zustimmen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Bohl [CDU/ 
CSU]: Das tun wir mit Freude!) 

Dies ist kein Einzelfall. Herr Kollege Jahn hat noch 
einmal einige Punkte dargelegt, wo dies auch schon 
der Fall war. Wir haben diese Beratungspraxis in der 
letzten Woche bei der Debatte über das Bundes-Im-
missionsschutzgesetz erlebt. Auch hier wurden in 
letzter Sekunde in der Ausschußsitzung vor der zwei-
ten und dritten Lesung wichtige Änderungen in den 
Entwurf eingearbeitet, die in diesem konkreten Fall 
das Abfallgesetz betreffen. Dort war eine ordentliche 
Beratung ebenfalls nicht möglich. 

Uns steht die Art der Gesetzesberatung, so wie Sie 
sie praktizieren, wahrscheinlich auch in der nächsten 
Sitzungswoche bevor, wenn es um das Ausländer-
recht geht. Auch hier ist, da die Beratungen in den 
Ausschüssen nicht oder nur sehr kurzzeitig abge-
schlossen werden, eine GO-Debatte angekündigt 
worden, damit auch dieses Gesetz auf die Tagesord-
nung gepusht wird. Dem können wir nicht zustim-
men. 

Wir werden Ihren Geschäftsordnungsantrag selbst-
verständlich ablehnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Cronenberg: Meine Damen und Her-
ren, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den An-
trag der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP auf 
Erweiterung der Tagesordnung. Wer stimmt dem An-
trag zu? — Wer stimmt dagegen? — Enthaltungen? — 
Damit ist dieser Antrag auf Erweiterung der Tages-
ordnung angenommen worden. 

Die Vorlage wird nach der Fragestunde — das wird 
gegen 15.00 Uhr sein — mit einer Debattenzeit von 
4 Stunden zur Beratung aufgerufen. 

Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 11 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über Gebühren für die Benutzung 
von Bundesfernstraßen mit schweren Lastfahr-
zeugen 
— Drucksache 11/6336 — 

a)  Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr (14. Ausschuß) 
— Drucksache 11/6720 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Fischer (Hamburg) 

b) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 11/6768 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Purps 
Windelen 
Zywietz 

(Erste Beratung 195. Sitzung) 

Hierzu liegen der Entschließungsantrag der Frak-
tion DIE GRÜNEN sowie ein Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf den Drucksa-
chen 11/6831 und 11/6834 vor. 

Als erster Redner wird der Abgeordnete Fischer 
(Hamburg) sprechen. 
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Fischer (Hamburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gesetz 
über Gebühren für die Benutzung von Bundesfern-
straßen mit schweren Lastfahrzeugen ist nach unserer 
Überzeugung ein wesentlicher Beitrag zur Harmoni-
sierung der fiskalischen Belastungen mit Steuern und 
Abgaben des Güterkraftverkehrsgewerbes auf EG-
Ebene. Die Errichtung des gemeinsamen europäi-
schen Binnenmarktes erfordert die Angleichung der 
Wettbewerbsbedingungen zwischen dem deutschen 
und dem ausländischen Verkehrsgewerbe. 

Bisher ist unser nationales Gewerbe im internatio-
nalen Wettbewerb insbesondere durch hohe Kfz- und 
Mineralölsteuern erheblich benachteiligt. Wir wollen 
mit dem Gesetz durch eine Senkung unserer Kfz-
Steuer auf ein mittleres europäisches Niveau und 
gleichzeitig durch die angemessene Belastung des 
Straßengüterverkehrs mit Wegekosten durch die Ein-
führung einer für In- und Ausländer gleichen Straßen-
benutzungsgebühr die Angleichung erreichen. Wir 
erhalten also, wenn dieses Gesetz zum 1. Juli dieses 
Jahres in Kraft getreten sein wird, endlich einen ange-
messenen Deckungsbeitrag für unsere Straßenkosten 
auch von ausländischen Lkw, die insbesondere im 
Transitverkehr bisher lediglich mit etwa 6 % dazu bei-
getragen haben. 

Zu diesem Schritt sind wir auch und gerade deshalb 
gezwungen, weil es nicht länger hingenommen wer-
den kann, daß ausländische Schwerlastfahrzeuge er-
hebliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für un-
sere Straßen verursachen und natürlich auch ganz 
erheblich zu der hohen Verkehrsdichte auf unseren 
Fernstraßen beitragen, ohne irgendeine Gegenlei-
stung zu erbringen, in Wahrheit also von unseren 
Steuerzahlern hoch subventioniert werden. 

Das Gesetz ist so angelegt, daß — wie auch bei der 
Kfz-Steuer — das Straßennetz durch eine besondere 
Förderung des kombinierten Ladungsverkehrs — 
Schiene/Straße, Binnenschiff/Straße — in Form einer 
gleitenden Gebührenerstattungsregelung entlastet 
wird. Dies ist auch ein aktiver Beitrag zum Umwelt-
schutz. Mit dem Gesetz erhält die Deutsche Bundes-
bahn ordnungspolitischen Flankenschutz. Der auslän-
dische Wettbewerber kann also nicht mehr kostenlos 
die Infrastruktur unseres Landes benutzen, während 
der Wettbewerber auf der Schiene die Kosten seines 
Fahrweges selbst tragen muß. 

Die Koalitionsfraktionen waren erfolgreich bemüht, 
Anliegen des Gewerbes bezüglich einer verbesserten 
und gerechteren Lösung umzusetzen. Wir haben fol-
gende Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf beschlossen: einmal die Absenkung des Kfz-
Steuer-Maximalsatzes von 3 700 DM auf 3 500 DM. 
Die Folge ist eine Entlastung des Gewerbes in unse-
rem Lande um etwa 40 Millionen DM. 

Wir haben ferner die Wiederherstellung der bishe-
rigen Regelung der Anhängerbesteuerung, wonach 
Steuern nur für jene Anhänger zu entrichten sind, die 
tatsächlich in den Verkehr gebracht werden, be-
schlossen. Die Steuerpolitik gilt also nicht für jene 
Anhänger, die irgendwo auf dem Hof stehen. Durch 
diese Wiedereinführung wird das Gewerbe zusätzlich 
um etwa 13 Millionen DM entlastet. 

Wir haben auch die Entscheidungsmöglichkeit des 
Gewerbes während des laufenden Gebührenzeitrau-
mes durch die Entrichtung einer Zusatzgebühr ver-
bessert, wenn im laufenden Gebührenzeitraum eine 
andere Fahrzeugkombination gewählt werden soll. 
Das Gewerbe wird diese zusätzliche Flexibilität zu 
schätzen wissen. 

Das Schaustellergewerbe, das bisher schon weitge-
hend von der Kfz-Steuer befreit gewesen ist, wird 
auch der neuen Gebührenpflicht praktisch nicht un-
terworfen sein. Damit tragen wir dem Umstand Rech-
nung, daß es sich hier nicht um gewerblichen Güter-
verkehr handelt, sondern daß dieses Gewerbe ge-
zwungen ist, mobile Betriebsstätten zu unterhalten. 

Ferner haben wir beschlossen, daß das gesamte 
Gebührenaufkommen zweckgebunden verwandt 
werden muß, was, wie ich glaube, auch dem Gebüh-
renelement angemessen ist. Es wird aufwandsbezo-
gen eingesetzt. Einerseits erhalten die Länder, spitz 
abgerechnet, vollen Ausgleich ihrer Kfz-Steueraus-
fälle, die durch die gleichzeitige Absenkung der Kfz-
Steuer auf ein mittleres europäisches Niveau bedingt 
sind. Andererseits muß das restliche Gebührenauf-
kommen, vor allem jenes, das die Ausländer erbrin-
gen, für Straßenunterhalt und Straßenerneuerung 
eingesetzt werden. 

Sollte die Anwendung des Gesetzes ergeben, daß 
das Gebührenaufkommen von inländischen Lkw grö-
ßer ist als der Betrag, der den Ländern auszugleichen 
ist, so muß der Gesetzgeber nach der dem Bundestag 
gleichzeitig zur Entscheidung vorgelegten Resolution 
seine Gebühren bzw. Steuersätze so anpassen, daß 
keine gravierende Mehrbelastung des inländischen 
Güterkraftverkehrsgewerbes entsteht. Damit wird 
eine Zusage erfüllt, die wir dem Gewerbe von Anfang 
an gemacht haben: daß sie keine Mehrbelastungen 
haben sollen, daß vielmehr eine Umschichtung statt-
findet und daß wir von jenen mehr Geld haben wollen, 
die bisher unsere Infrastruktur zum Nulltarif benutzt 
haben, d. h. von den Ausländern. 

Die von den schweizer Lkw seit Einführung einer 
Vignette in der Schweiz bei uns erhobene Teil-Kfz-
Steuer soll aus Gründen der Gerechtigkeit und 
Gleichbehandlung mit Einführung der Straßenbenut-
zungsgebühr wieder auslaufen. Das ist aber nur mög-
lich, wenn die Schweiz auf zusätzliche Retorsions-
maßnahmen gegenüber unserem Gewerbe in Zukunft 
verzichtet. 

Ich komme zum Schluß. Meine Damen und Herren, 
die Einführung der Straßenbenutzungsgebühr ist er-
forderlich, damit wir auf der EG-Ebene endlich Fort-
schritte bei der Harmonisierung der fiskalischen Be-
lastungen des Verkehrsgewerbes erzielen, die bisher 
entgegen langjähriger und vielfältiger Absichtserklä-
rungen leider an der beharrlichen Weigerung anderer 
europäischer Staaten, insbesondere Hollands, ge-
scheitert sind, die jahrzehntelang immer wieder das 
allgemeine Postulat der Angleichung der Wettbe-
werbsbedingung als Voraussetzung für einen Binnen-
markt vorgetragen haben. Als es zum Schwur kam, 
haben sie allerdings dazu beigetragen, daß sich die 
Bundesrepublik Deutschland in einer 11 : 1-Position, 
als alleiniger Staat, der das dann auch umsetzen 
wollte, befunden hat. 
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Fischer (Hamburg) 

Unsere europäischen Nachbarn dürfen davon aus-
gehen, daß nur echte Harmonisierungsfortschritte bei 
den fiskalischen Belastungen uns in Bonn davon ab-
halten werden, das Gesetz über den 31. Dezember 
1993 hinaus, dem Zeitpunkt des im Gesetz angelegten 
automatischen Außerkrafttretens, zu verlängern. Das 
heißt also, wir müssen konsequent sein. Die ganze 
Operation ist nur sinnvoll, wenn entweder die Harmo-
nisierungsfortschritte erzielt werden oder wenn ver-
längert wird. Ansonsten hätte man von vornherein auf 
ein solches Instrument verzichten können. 

Wir hoffen aber — ich glaube, dieses ehrlichen Her-
zens — , daß sich das Gesetz bis dahin im guten Sinne 
als ein Harmonisierungsbeschleuniger eines liberalen 
EG-Verkehrsmarktes erweist, in dem alle Wettbewer-
ber aus allen Mitgliedstaaten zu möglichst gleichen 
Bedingungen und nur dadurch auch mit gleichen 
Chancen in der Zukunft miteinander wetteifern kön-
nen. Dies ist unser Verständnis von einem gerechten 
EG-Binnenmarkt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Abge-
ordnete Gries. 

Gries (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Die Harmonisierung der Wettbe-
werbsbedingungen in der EG — darüber hat Herr Fi-
scher gesprochen — steckt zu unserem großen Bedau-
ern noch in den Kinderschuhen. Nur so ist es zu erklä-
ren, daß diese pubertären Schwierigkeiten jetzt durch 
die Straßenbenutzungsgebühr für schwere Lkw aus-
geglichen oder teilweise behoben werden sollen. Sie 
wissen — ich sage das hier ganz offen; wir sind ja auch 
fast noch unter —, daß die FDP diese Gebühr nicht 
erfunden hat. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Aber die FDP ist da

-

für!) 

Die Kollegen von der SPD haben, Herr Dauberts-
häuser, wiederholt darauf hingewiesen, daß hier 
nichts anderes geschieht, als daß ein alter SPD-Vor-
schlag von vor 15 Jahren nun endlich regierungsamt-
lich übernommen wird. Ich will das nicht bestreiten, 
meine Damen und Herren. Ich kämpfe auch nicht um 
das Erstgeburtsrecht. Es macht dann nämlich deutli-
cher, warum die Liberalen so viele Schwierigkeiten 
mit diesem Gesetz, mit dieser Gebühr zum Nachteil 
Europas, hatten. 

Aber wir sind uns darin einig, daß wir in der Vorbe-
reitung des Binnenmarktes für Europa verstärkt Har-
monisierungsbemühungen unternehmen müssen. 
Wir haben uns bisher davon leiten lassen, daß dazu 
eben nicht die Verteuerung, sondern die Verbesse-
rung von Transportleistungen gehört. Wir wollten auf 
einem mittleren steuerlichen Niveau in Europa har-
monisieren. Das wäre sicher vernünftig gewesen. Ich 
sage hier genauso offen, daß wir uns mit dem Vor-
schlag einer radikalen Senkung bis hin zur Abschaf-
fung der Kraftfahrzeugsteuer in der Koalition nicht 
haben durchsetzen können. Es hat keinen Zweck, da 
um den Brei herum zu reden. 

Das zu verabschiedende Gesetz, meine Damen und 
Herren, schafft natürlich einen nicht unbeträchtlichen 

bürokratischen Aufwand; es führt auch zu nicht uner-
heblichen Kosten. 

Die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr kann 
darin eine gewisse Beschäftigungsgarantie zumindest 
für die Dauer dieses Gesetzes sehen. Es werden zu-
sätzliche Personalkräfte eingestellt werden müssen, 
etwa 40 bis 45 allein für die zusätzlichen Kontrollen, 
die das Gesetz hervorruft, und noch einmal etwa 
20 Kräfte für das Eintreiben von Bußgeldern, weil sich 
das an sich von uns allen gewünschte vereinfachte 
Verfahren, etwa durch Automaten an den Grenzen, 
als nicht realisierbar herausgestellt hat. So müssen 
jetzt die Zollgrenzstellen, die Speditionen und die 
Straßenverkehrsgenossenschaften ihrerseits tätig 
werden. 

Aber ich denke, daß jetzt endlich auch der Zeit-
punkt gekommen ist, diese Diskussion durch Handeln 
abzuschließen. Das Gesetz kann jetzt in Kraft treten. 
Es war ja schon ein bißchen betrüblich, wie das lief. 
Das Gesetz wurde nicht am 1. Januar dieses Jahres 
— ich habe das damals immer gesagt — und auch 
nicht am 1. April dieses Jahres in Kraft gesetzt, son-
dern es soll nach dem Antrag der Koalitionsfraktio-
nen, so der Bundestag will und nicht noch einmal 
etwas passiert, heute verabschiedet werden und dann 
am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten. Ich denke, daß 
dann aber auch unbürokratisch gehandelt werden 
muß und daß das Gesetz schnell umgesetzt werden 
muß. 

Es klang jetzt alles, was ich gesagt habe, sehr kri-
tisch. Aber das Gesetz ist im Zuge der Beratungen 
nicht unerheblich verbessert worden. Ich will hier, so 
wie auch Herr Fischer, z. B. die Zweckbindung er-
wähnen. Ich weiß, daß das umstritten ist, auch zwi-
schen den Finanz- und Verkehrspolitikern. Aber ich 
glaube, dieses Gesetz macht ja am Ende nur dann 
einen Sinn, wenn die Überschüsse aus dieser Gebühr 
dann tatsächlich für den Zweck, der Anlaß für dieses 
Gesetz ist, ausgegeben werden können. Es ist viel 
weniger, als normal wäre, weil der Löwenanteil an die 
Länder zurückfließt. Aber ich finde, das, was über-
schüssig ist, darf nicht in der Kasse des Finanzmini-
sters versickern, sondern es muß für die Unterhaltung 
und Sanierung von Bundesfernstraßen ausgegeben 
werden können. 

Das Gesetz wird nicht ganz aufkommens- und bela-
stungsneutral für das Gewerbe sein, auch nicht sein 
können. Wir haben immer darauf hingewiesen. Aber 
es ist durch die Absenkung des Höchstbetrags auf 
3 500 DM pro Einheit auf jeden Fall erträglicher ge-
worden. 

Wir müssen um Verständnis bitten — jedenfalls die 
glühenden Befürworter dieses Gesetzes —, daß die 
Wünsche des Gewerbes in diesem Punkt nicht alle in 
Erfüllung gegangen sind. Es gibt Sprünge in der Bela-
stung, die nicht vermeidbar sind, auch unter europäi-
schen Rechtsgesichtspunkten. Denn das Gesetz wird 
nicht ohne Zweifel aus der EG-Kommission gesehen. 
Ich selber habe diese Zweifel auch. Das war mit ein 
Grund, weshalb ich nicht zu den glühenden Befürwor-
tern dieses Gesetzes gehöre. Es ist zu fragen, ob es mit 
Art. 76 des EWG-Vertrages vereinbar ist, ob hier nicht 
doch die Spur einer Diskriminierung drinsteckt, in-
dem man zwar eine Straßenbenutzungsgebühr für 
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alle in- und ausländischen Kraftfahrzeugunterneh-
men festlegt, 

(Weiss [München] [GRÜNE]: Die Crux ist 
nicht die Straßenbenutzungsgebühr, die 

Crux ist die Kfz-Steuer!) 

aber dann de facto die Belastung für das inländische 
Gewerbe durch Absenkung der Steuersätze aus-
gleicht. Ich kann im Interesse der Bundesrepublik nur 
hoffen, daß eine — mögliche — Klage beim Europäi-
schen Gerichtshof erfolglos sein wird. Ganz sicher bin 
ich mir da nicht. Denn es gibt in anderen Ländern 
Kraftfahrzeugsteuern, z. B. in Großbritannien, die hö-
her sind als bei uns. 

Nur muß ich hier noch sagen: Die EG ist kein sehr 
überzeugender potentieller Kläger. Denn die EG hat 
bisher ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie hat im-
mer wieder Vorschläge gemacht, die erkennbar nicht 
realisierbar sind. Als die Arbeitsgruppe Verkehr der 
Koalitionsfraktionen in Brüssel war, haben wir mit 
dem Kommissar Herr van Miert gesprochen. Er hat 
uns sagen müssen: Ich suche, ich prüfe, ich habe noch 
nichts gefunden; ich sehe auch keinen mittleren Hori-
zont. Das heißt, hier muß noch viel getan werden. Ich 
denke, daß es der einzige Weg ist, um aus dem Di-
lemma herauszukommen, daß wir eine europaweite 
Regelung finden, die alle Länder in Europa gleich und 
gerecht auf einem niedrigeren Kostenniveau, nicht 
auf einem höheren, berücksichtigen kann. 

Es gibt ein Bedenken innerhalb des Gesetzes. Dazu 
wird sich mein Kollege Gattermann noch äußern. Wir 
haben eine Ermächtigung d rin, die ein bißchen Aus-
druck des schlechten Gewissens ist. Er wird das im 
einzelnen ausführen. Es ist die Ermächtigung, Steuer-
sätze durch den Verordnungsgeber anzupassen. Da-
hinter steckt die Befürchtung, daß das erhoffte und 
erwünschte Aufkommen aus diesem Gesetz nicht so 
hoch ist wie das, was man an die Länder erstatten 
muß. Das ist ein bißchen seltsam, auch die Erklärung, 
die der Finanzminister dazu abgegeben hat. 

Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion trägt 
das Gesetz trotz der von mir vorgetragenen Bedenken 
und leichten Zweifel mit. Es macht die Zustimmung 
ein wenig leichter, daß das Gesetz zeitlich bef ristet ist, 
um deutlich zu machen: Es ist fast ein letzter Aufschrei 
und ein sehr deutliches Signal in Richtung Brüssel, in 
Richtung Kommission, nun endlich ein einheitliches 
Konzept vorzulegen, ein Konzept zur Harmonisierung 
der Steuern und Abgaben insgesamt auf den Tisch zu 
legen. Es ist aus meiner Sicht schon so etwas wie ein 
Sündenfall. Aber ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt 
auch keinen Ausweg außer einer nationalen Lösung. 
Es soll jedoch die Aufforderung sein, vor Ablauf dieses 
Gesetzes am 31. Dezember 1993 zu einer europäi-
schen Lösung zu kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Cronenberg: Meine Damen und Her-
ren, ich erteile jetzt dem Abgeordneten Kretkowski 
das Wort . — Herr Abgeordneter, es war einfach ein 
Versehen von mir, daß ich die traditionelle Reihen-
folge nicht eingehalten habe. Ich bitte, mir das nach-
zusehen. 

Kretkowski (SPD): Kein Problem, Herr Präsident. 
Damit sind die besonderen Probleme in der Koalition 
auch noch deutlicher geworden, als wenn Herr Kol-
lege Gries im größeren Abstand zu mir gesprochen 
hätte. 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Bereits vor mehr als 20 Jahren hat die EG-
Kommission vorgeschlagen, die Kfz-Steuer, die Mine-
ralölsteuer und, soweit vorhanden, auch die Straßen-
benutzungsgebühren zur Anlastung der Wegekosten 
zu verwenden. Die Summe der Abgaben sollte dabei 
in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht niedriger, aber 
auch nicht höher als die von den Lkw verursachten 
Wegekosten sein. Die Kommission hat ihre Vor-
schläge 1987/88 bekräftigt und erneuert. Die Mineral-
ölsteuer auf Dieselkraftstoff —so die EG — sollte bis 
1993 auf einen EG-einheitlichen Satz gebracht wer-
den. Die Kfz-Steuer und, soweit vorhanden, die Auto-
bahngebühren sollten nach dem sogenannten Terri-
torialitätsprinzip erhoben werden. Jeder zahlt im 
Prinzip seine Wegekosten also dort, wo er auch 
fährt. 

Heute ist eine Entscheidung der Mitgliedstaaten 
wegen der vermeintlich unterschiedlichen Interessen-
lagen wohl nicht zu erwarten. Die Harmonisierung 
der fiskalischen Belastungen ist somit nach wie vor 
nicht gelöst. Eine Lösung ist weiter denn je entfernt. 

Von den Versprechungen der Herren Dollinger, 
Warnke, Zimmermann bis hin zum Bundeskanzler ist 
nichts übriggeblieben, so daß sich das Gewerbe heute 
betrogen und verschaukelt fühlen muß. Ich erinnere 
an die Zusage des Bundeskanzlers vom 11. August 
1986, also vor der Bundestagswahl im Jahre 1986. 
Damals sagte er: 

Zugleich möchte ich Ihnen erneut versichern, 

— so der Kanzler im Originalton — 

daß für mich ein fester Zusammenhang zwischen 
der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingun-
gen und der Schaffung eines europäischen Ver-
kehrsmarktes besteht. Gemeinsam mit dem Bun-
desverkehrsminister gehe ich davon aus, daß 
nach den Beschlüssen des EG-Verkehrsminister

-r
ates vom 14. November 1985 und 30. Juni 1986 

die Verwirklichung des gemeinsamen Verkehrs-
marktes und der Abbau der Wettbewerbsverzer-
rung Hand in Hand gehen müssen. Der Übergang 
in einen europäischen Verkehrsmarkt ist von ei-
ner Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen 
abhängig. 

So der Kanzler vor der Bundestagswahl. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Das ist ab

-

solut richtig! Herr Kollege, wir sind nicht al

-

lein auf der Welt!) 

— Danach, Kollege Fischer, hat er sein Wort nicht 
gehalten. Die Regierung hat die Liberalisierung tat-
sächlich vorangetrieben, und zwar durch eine Auf-
stockung der Kontingente an Gemeinschaftsgeneh-
migungen mit Ratsbeschlüssen vom November 1985, 
1986, 1987 und zuletzt vom Juni 1988 von 5 300 im 
Jahre 1985 auf immerhin 24 000, also mehr als das 
Vierfache. Ich nenne ferner den Wegfall der mengen-
mäßigen Beschränkungen des innergemeinschaftli-
chen Güterverkehrs ab 1993 sowie die freie Preisbil- 



15898 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode — 204. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. März 1990 

Kretkowski 

dung im grenzüberschreitenden Verkehr ab Januar 
1990 und die Kabotage ab Juli 1990. Mit anderen Wor-
ten: Das Junktim zwischen der Harmonisierung und 
der Liberalisierung war eine Mogelpackung, von der 
heute nichts mehr übriggeblieben ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Folgen der dilettantischen Verhandlungsstrate-
gie der Bundesregierung — Kollege Fischer, es liegt 
natürlich nicht nur an den Holländern, die ihre Inter-
essen vertreten, sondern es liegt auch am Dilettantis-
mus der Bundesregierung, daß hier nicht bessser ver-
handelt worden ist — sind entsprechend: noch mehr 
ausländische Lkw auf unseren Straßen; Staus und 
Staugefahren werden zunehmen; unsere Straßen 
werden weiter kaputtgefahren; Mehrbelastungen 
durch Lärm und Abgase; letztendlich zahlt der Steu-
erzahler die Zeche. 

Der Straßengüterverkehr trägt seine Wegekosten 
bisher nur zu rund 45 %. Dieser Wegekostendek-
kungsgrad wird im Zusammenhang mit der Deregu-
lierung auf etwa 30 % sinken. Die fehlenden Beträge 
müssen aus Steuermitteln bereitgestellt werden. Nach 
Berechnungen der Bundesregierung subventioniert 
der Steuerzahler heute schon jede einzelne Fahrt ei-
nes ausländischen Lkw durch die Bundesrepublik mit 
200 DM. Bei 50 Hin- und Rückfahrten — das ist die 
Untergrenze in der Praxis — addiert sich hieraus ein 
jährlicher Subventionsbetrag von rund 20 000 DM pro 
Lkw. Die Umwelt- und die Unfallkosten sind dabei 
nicht einmal eingerechnet. 

Der Verkehrszuwachs durch ausländische Nutz-
fahrzeuge auf unseren Straßen führt zu Transportver-
lusten bei der Bahn. Auch die sich hieraus ergeben-
den finanziellen Einbußen bleiben letztendlich beim 
Steuerzahler hängen. Diese Einnahmeneinbußen 
schätzt der Vorstand der Bahn auf 1,5 Milliarden DM 
pro Jahr. 

Das deutsche Straßengüterverkehrsgewerbe wird 
ebenfalls weitere Marktanteile verlieren. Die Markt-
verluste im grenzüberschreitenden Güterverkehr 
werden weiter steigen und beschleunigt auch den 
deutschen Binnenmarkt erfassen. Die jetzt einge-
führte Kabotage wird in die gleiche Richtung wirken. 
Die Ausländer werden mit zum Teil technisch überal-
terten Fahrzeugen in lukrative deutsche Märkte ein-
brechen, und die Bundesregierung sieht zu. 

Was geschieht denn, um die Inlandsdiskriminie-
rung zu verhindern? Wie wird sichergestellt, daß alle 
Fahrzeuge, in- und ausländische, im technischen und 
sozialen Bereich gleich streng kontrolliert werden? 
Stimmt es denn tatsächlich, wie die „DVZ" in der letz-
ten Woche meldet, daß ausländische Gefahrgutfahr-
zeuge bei Kabotagefahrten nicht den strengen deut-
schen Sicherheitsvorschriften unterliegen sollen wie 
die deutscher Unternehmen? Will die Bundesregie-
rung tatsächlich die Verkehrssicherheit aufs Spiel set-
zen, obwohl die Kabotage-Verordnung wie der EG-
Vertrag hier die Anwendung des nationalen Rechts 
ausdrücklich zulassen? 

Meine Damen und Herren, die Lkw-Lawine, die 
jetzt in Brüssel losgetreten wird, schüttet die Kapazi-
täten unseres Fernstraßennetzes völlig zu. Fahr- und 
Transportleistungen werden immer länger und sind 

immer weniger kalkulierbar. Unsere Volkswirtschaft 
ist aber angewiesen auf leistungsfähige und verläßli-
che Verkehrssysteme. Mit anderen Worten: Sie opfern 
mit Ihrer Deregulierungspolitik nicht nur ein ganzes 
Gewerbe, sondern Sie gefährden auch den Wirt-
schaftsstandort Bundesrepublik Deutschland. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Das ist aber ein Un- 
sinn!) 

Seit fünf Jahren, meine Damen und Herren, nicht 
seit 20 Jahren, fordern wir, die deutsche Kraftfahr-
zeugsteuer für Lkw auf ein europäisches Niveau zu 
senken und eine Schwerverkehrsgebühr für in- und 
ausländische Lkw für das deutsche Gewerbe aufkom-
mens- und belastungsneutral einzuführen. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Was ist mit der Auto

-

bahngebühr?) 
Gerade unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
hat sie eine positive Wirkung. Die Schwerverkehrsge-
bühr gestaltet den europäischen Wettbewerb fairer 
als bisher. Den Beitrag, den ausländische Nutzfahr-
zeuge zur Deckung ihrer Wegekosten in der Bundes-
republik leisten, wird verbessert. Schließlich wird der 
kombinierte Verkehr gestärkt. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Also sind wir doch 
wieder einig!) 

Die Schwerverkehrsgebühr war und ist für uns nicht 
Ziel unserer Verkehrspolitik, sondern Instrument, In-
strument, um mehr Gerechtigkeit in dem europäi-
schen Verkehrsmarkt zu erreichen, Instrument aber 
auch, um andere Pa rtner schneller zu einer europäi-
schen Lösung zu drängen. Nationale Lösungen kön-
nen immer nur Zwischenlösungen, d. h. auch nur die 
zweitbesten Lösungen sein. So gesehen haben Sie viel 
Zeit verloren. Erst haben Sie unseren Vorschlag als 
Teufelswerk gebrandmarkt, dann viel zu lange gezö-
gert, sich von einer Ankündigung zur anderen ge-
drückt und sich nun in eine Situation gebracht, wo 
offenbar auch der 1. Mai nicht mehr gehalten werden 
kann. 

Vizepräsident Cronenberg: Herr Abgeordneter, 
sind Sie gewillt, eine Zwischenfrage des Abgeordne-
ten Fischer zu gestatten? 

Kretkowski (SPD) : Wenn das nicht zu Lasten meiner 
Zeit geht, ja. 

Vizepräsident Cronenberg: Ich werde es nicht an-
rechnen. 

Kretkowski (SPD): Gut. Herr Kollege Fischer. 

Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Kollege, 
sollte ich Sie bei Ihren letzten Ausführungen ertappt 
haben, daß Ihnen der Gesetzentwurf der CDU/CSU-
Fraktion vom 1. Februar 1968, Unterschrift „Dr. Bar-
zel und Fraktion", mit der Überschrift „Entwurf eines 
Gesetzes über die Straßenbenutzungsgebühr für 
schwere Lastfahrzeuge", unbekannt ist? 

(Antretter [SPD]: Das wäre kein Versäum

-

nis!) 

Kretkowski (SPD): Herr Kollege Fischer, ich weiß 
nicht, welcher Beamte Ihnen diese Frage aufgeschrie- 
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ben hat. Aber ich will sie Ihnen dennoch beantworten: 
Wir reden über die letzten fünf, sieben Jahre Ihrer 
Politik in dieser Ihrer Regierungsverantwortung. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Das tun Sie immer 
nur, wenn Sie Kassandra rufen wollen!) 

Und da mußten wir Sie zu diesem Gesetzeswerk trei-
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne unseren Druck wäre dieser Entwurf der Bundes-
regierung mit Ihrer Unterstützung hier heute nicht im 
Parlament. 

(Dr. Jobst [CDU/CSU]: Aber haben nicht 
auch Sie 13 Jahre regiert?) 

Meine Damen und Herren, auch wenn wir dem 
Gesetz zustimmen, müssen wir Ihnen sagen: Die Stra-
ßenbenutzungsgebühr kommt spät, ja als Druckmittel 
gegenüber den übrigen Partnern zu spät; denn inzwi-
schen sind alle Deregulierungsbeschlüsse gefaßt. Der 
Deregulierungszug fährt im Hochgeschwindigkeits-
bereich, und die Einführung des Territorialprinzips 
befindet sich zur Zeit auf dem Abstellgleis. Auch hier 
gilt: Wer zu spät kommt, ist es selber schuld. 

Sie kommen nicht nur zu spät, Sie werden auch 
erneut wortbrüchig. Auch Sie haben — übrigens wie 
wir — von Anfang an zugesagt, dieses Instrument auf-
kommens- und für die deutschen Transportunterneh-
mer belastungsneutral zu nutzen. Mit der Zeit wurden 
dann aber mit rabulistischer Tücke Wendemanöver 
gedreht, so daß zum Schluß eine 20prozentige Mehr-
einnahme herauskam. 

(Weiss [München] [GRÜNE]: Das schadet 
doch nichts!) 

Das zahlen nicht nur die Ausländer, sondern auch die 
deutschen Unternehmer, hier insbesondere der im in-
ternationalen Verkehr tätige gewerbliche Güterver-
kehr. 

Wir bedauern deshalb sehr, daß Sie unserem Vor-
schlag, die Obergrenze der Kfz-Steuer auf 3 300 DM 
festzulegen, nicht gefolgt sind. So kommen zu den 
alten Ungerechtigkeiten neue hinzu. Wenn es dem 
Kollegen Gries hier bei der Darstellung der FDP-Posi-
tion nicht nur um verbales Eiern gegangen wäre, hätte 
die FDP, um ihrer Klientel gerecht zu werden, wenig-
stens in dieser Frage unseren Vorstellungen im Aus-
schuß und auch heute hier im Plenum folgen kön-
nen. 

Wir erwarten von der Bundesregierung, meine Da-
men und Herren, daß bei der künftigen Gestaltung 
der Gebühr und der Kfz-Steuer diese Ungerechtigkei-
ten beseitigt werden. Wir erwarten auch, zumal der 
Termin des Inkrafttretens erneut verschoben wird und 
damit genügend Zeit ist, daß bei der Umsetzung keine 
neuen bürokratischen Belastungen für das Gewerbe 
entstehen. Wir erwarten auch präzise Rechenschaft 
über die Verwendung der Mehreinnahmen. 

Im übrigen, meine Damen und Herren von der Bun-
desregierung und von der Koalition, fordern wir Sie 
auf: Nutzen Sie die letzte Chance in Brüssel, um end-
lich zu der immer wieder versprochenen Harmonisie

-

rung im fiskalischen Bereich und zu einer gerechten 
Anlastung der Wegekosten zu kommen! 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat nun die 
Abgeordnete Frau Rock. 

Frau Rock  (GRÜNE) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das heute zur abschließenden Beratung 
anstehende Gesetz über Gebühren für die Benutzung 
von Bundesfernstraßen mit schweren Lastfahrzeugen 
ist ein erster notwendiger und richtiger Schritt in Rich-
tung Einführung des Verursacherprinzips zur Abgel-
tung der vom Straßengüterverkehr verursachten Ko-
sten durch die Straßengüterverkehrsunternehmer. 

Doch — und hier setzt unsere Kritik an — es ist nur 
ein erster kleiner Schritt auf dem offenbar sehr langen 
Weg, die gesamtgesellschaftlichen Kosten des Lkw-
Verkehrs zu beziffern und ihrem Gesamtumfang nach 
entsprechend dem Verursacherprinzip anzulasten. 
Dazu gehören neben den Wegekosten, die hier ja 
schon mehrfach angesprochen wurden und an denen 
Sie sich ausschließlich orientieren, selbstverständlich 
auch die Kosten durch Luftverschmutzung, durch 
Lärm, durch Unfälle und die Kosten der Gewässerver-
schmutzung durch Gefahrgutunfälle. Hier hat sich der 
Umfang des Transportvolumens entgegen allen Be-
teuerungen der Bundesregierung zur Verlagerung 
auf die Bahn in der Vergangenheit noch erhöht. Dazu 
gehören ebenso die Kosten der Gewässerverschmut-
zung durch Streusalzeinsatz und auch Kosten für be-
rufsspezifische Krankheiten der Lkw-Fahrer. Damit 
habe ich nur die wesentlichsten Posten der notwendi-
gen gesamtgesellschaftlichen Kosten benannt. 

In einer von den GRÜNEN im Bundestag in Auftrag 
gegebenen Studie des Umwelt- und Prognoseinsti-
tuts in Heidelberg 

(Lachen bei der CDU/CSU) 
— Sie können gern eine andere Studie vorlegen, und 
wir können dann darüber diskutieren; aber diese Stu-
die einfach zu verlachen, ist etwas zu billig — 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
wurde berechnet, daß die staatlichen Einnahmen 
durch den Lkw-Verkehr, bestehend auf Mineralöl-
steuer und Kraftfahrzeugsteuer, 7,4 Milliarden DM 
jährlich betragen. Dagegen sind die quantifizierbaren 
Kosten aus dem Lkw-Verkehr in Höhe von 46 Milliar-
den DM gegenzurechnen. Das ergibt ein volkswirt-
schaftliches Defizit von 38,6 Milliarden DM. Umge-
rechnet auf die Bevölkerung bedeutet das, daß jeder 
Bundesbürger und jede Bundesbürgerin, vom Säug-
ling bis zum Rentner, den Straßengüterverkehr mit 
jährlich 600 DM bezuschußt. Nach dieser Rechnung 
trägt der Straßengüterverkehr in der Bundesrepublik 
nur 16 % der gesamten volkswirschaftlich und gesell-
schaftlich entstehenden Kosten. 

Der sicherlich gravierendste Mangel des Entwurfs 
ist jedoch, daß diese gesamtgesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Kosten nicht als Berechnungs-
grundlage genommen werden, sondern daß der Ge-
setzentwurf ganz einfach darauf abzielt, ausländische 
Lkw zu einem Wegedeckungsbeitrag heranzuzie-
hen. Für die bundesdeutschen Lkw-Unternehmer ist 
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dieses Gesetz annähernd kostenneutral, da die zu-
künftige Gebühr mit der Kfz-Steuer verrechnet wird. 
Damit wird jedoch noch nicht einmal eine volle Wege-
kostendeckung erreicht; lediglich der Deckungsgrad 
wird etwas verbessert. 

Solange jedoch noch nicht einmal ein hundertpro-
zentiger Wegekostendeckungsbeitrag erreicht ist, ist 
eine Senkung der Kraftfahrzeugsteuer für bundes-
deutsche Lkw nicht gerechtfertigt. Damit würde auch 
die Durchsetzung der Straßenbenutzungsgebühr ge-
genüber der EG erschwert. Die EG sieht hierin die 
Schaffung eines Diskriminierungstatbestandes, da zu-
sätzliche Belastungen für bundesdeutsche Lkw-Un-
ternehmen durch die Senkung der Kraftfahrzeug-
steuer ausgeglichen werden und ausschließlich aus-
ländische Lkw mit Mehrbelastung zu rechnen ha-
ben. 

Sie alle wissen doch sicherlich, daß die Straßenbe-
nutzung und der Straßenunterhalt von der Achslast 
abhängig sind, aber gerade bei Fragen von Achslast-
erhöhung und Veränderung von Maßen und Gewich-
ten haben Sie in diesem Hause noch nicht einmal 
Debattenbedarf. Ich denke, es ist Ihnen bekannt, daß 
eine Verdopplung der Achslast eine 32fache Erhö-
hung der Wegekosten bedeutet. Diesem Gesichts-
punkt müßte durch eine Staffelung der Gebühren-
sätze in diesem Gesetzentwurf Rechnung getragen 
werden. 

Wir wenden uns aber auch gegen Bestrebungen der 
Koalitionsfraktionen, die zusätzlichen Einnahmen, die 
aus der Erhebung der Straßenbenutzungsgebühr 
durch ausländische Lkw stammen, zweckgebunden 
für den Straßenbau bzw. für den Straßenunterhalt zu 
verwenden. Damit werden die Aussagen der Bundes-
regierung, den Güterverkehr verstärkt über die 
Schiene abwickeln zu wollen, konterkariert. Durch 
weitere Straßenbau- und Ausbaumaßnahmen erleidet 
die Bundesbahn weitere Wettbewerbsnachteile, die 
sie aus eigener Kraft nicht ausgleichen kann. Die Stra-
ßenbenutzungsgebühr sollte jedoch als Mittel ver-
standen werden, die Subvention des Straßengüterver-
kehrs durch den Bund zu beseitigen oder zumindest 
zu verringern. Dies ist aber nur zu erreichen, wenn die 
Subventionen nicht im gleichen Maße erhöht werden 
wie die Einnahmen. 

Wenn mit diesem Gesetzentwurf erste Ansätze zur 
Anwendung des Verursacherprinzips gemacht wer-
den, so dürfen die Fahrzeuge des Bundesgrenzschut-
zes, der Bundeswehr und der NATO-Streitkräfte von 
dieser Regelung nicht ausgenommen werden; denn 
sie tragen in ganz erheblichem Maße zu Straßenschä-
den und Umweltzerstörung bei und müssen diese zu-
mindest im Ansatz durch eine Straßenbenutzungsge-
bühr auch abgelten. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Trotz der eben angeführten Kritikpunkte werden 
wir dem vorgelegten Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zustimmen, insbesondere auch deshalb, um da-
mit die Position der Bundesregierung gegenüber der 
Europäischen Gemeinschaft zu stützen. Das ist not-
wendig, weil die EG-Kommission der Bundesrepublik 
grundsätzlich das Recht bestreitet, eine Straßenbenut-
zungsgebühr für schwere Lkw auf bundesdeutschen 

Straßen einzuführen. Der EG-Verkehrskommissar hat 
sogar angekündigt, wegen des geplanten Gesetzent-
wurfs vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen. 
Ich würde mir an dieser Stelle wünschen, daß der Bun-
destag und die Bundesregierung sehr viel öfter ein 
Klageverfahren vor dem EG-Gerichtshof riskierten, 
um eine tatsächliche Vorreiterrolle in der europäi-
schen Verkehrspolitik zu markieren. Deshalb halten 
wir es für erforderlich, daß die grundsätzliche Ent-
scheidung zur Einführung einer Gebühr für die Benut-
zung von Fernstraßen mit schweren Lkw von einer 
breiten Mehrheit bzw. einstimmig im Bundestag ge-
tragen wird. 

Wir sehen in diesem Gesetzentwurf — wie bereits 
zu Anfang dargestellt — lediglich einen ersten Schritt 
zur Abgeltung aller von Lkw verursachten gesamtge-
sellschaftlichen Kosten. Wir fordern die Bundesregie-
rung auf, dies weiterzuentwickeln hin zu einer fahr-
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe und 
sich innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für 
eine Harmonisierung der Belastungen des Lkw-Ver-
kehrs nach dem Territorialitätsprinzip einzusetzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Bun-
desminister für Verkehr, Dr. Zimmermann. 

Dr. Zimmermann, Bundesminister für Verkehr: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für 
die beachtlichen Redebeiträge, die zu diesem wichti-
gen Gesetzentwurf abgegeben worden sind. 

Es gehört mit zu den Paradoxien in der Politik, daß 
ich von hier nach Brüssel gehe, um dort im Verkehrs-
ministerrat eine riesige Tagesordnung abzuwickeln. 

(Kretkowski [SPD]: Paradoxer Minister!) 
Ja, mit der Liberalisierung geht es vorwärts in Eu-

ropa — das ist schon wichtig — , aber mit der Harmo-
nisierung der verkehrsspezifischen Steuern leider 
nicht. Wir haben lange genug zugesehen — der erste 
Gesetzentwurf ist 22 Jahre alt — , bis wir jetzt — dafür 
bin ich sehr dankbar — mit einer offenbar doch sehr 
breiten Mehrheit im Deutschen Bundestag der EG ein 
Zeichen geben, daß jetzt Schluß sein muß, daß wir die 
höchste Belastung, die höchsten Kraftfahrzeugsteuern 
haben — die ausländischen Unternehmen zahlen bei 
uns nichts — , daß wir alles auf unserem Buckel aus-
tragen und jede Bemühung zur Harmonisierung ein-
fach im Sande verläuft. 65 % des grenzüberschreiten-
den Straßengüterverkehrs auf deutschem Boden wer-
den mit ausländischen Lkw abgewickelt. Jährliche 
Erhöhungen des Gemeinschaftskontingents sind auf 
dem Weg zum Binnenmarkt erforderlich — es ist ja 
nicht mehr lange hin — , und die Kabotage kommt am 
1. Juli 1990. 

Was die einfache Formel — wie sie von der SPD 
verwendet worden ist — vom „besseren oder schlech-
teren Verhandeln" angeht: Also, das kann eigentlich 
nur jemand sagen, der beim Verhandeln in Brüssel 
noch nicht dabei war. Es sind ja nicht bloß die Hol-
länder und nicht nur d i e Franzosen, sondern gerade 
auf diesem Sektor gibt es eine solche Fülle von natio-
nalen Egoismen, Verschiedenheiten und eingewur-
zelten, tradierten Verhaltensweisen auch des jeweili-
gen Gewerbes, daß es wahnsinnig schwierig ist, Ge- 
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meinsamkeiten auf einem bestimmten Niveau zu er-
reichen. Das geht halt nicht nach dem Motto: Ja, wie 
hätten Sie's denn gern? Es geht auch nicht nach dem 
Motto: Jetzt zeigen wir ihnen einmal die Zähne oder 
nehmen das Messer in die Hand. Vielmehr erfordert 
das leider das jahrelange Bohren dicker Bretter, im-
mer wieder. 

Das Zeichen, das wir heute geben, ist für mich, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, von einer 
gar nicht abzusehenden Bedeutung. Ein so bedeuten-
des Land innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, 
wie wir es nun einfach sind, muß klarmachen: Unsere 
Geduld ist jetzt am Ende; wir geben euch ein letztes 
Zeichen. Wir haben auch keine Angst vor dem Risiko 
einer Klage; wir haben uns sorgfältig vorbereitet. 

Ich glaube, daß das Gesetz eine gute Sache ist. Ich 
bedaure, daß der Einführungszeitpunkt nun auf 
Wunsch der Länder aus technischen Gründen vom 
1. Mai auf den 1. Juli verschoben werden mußte. Die 
technischen Umstellungen bei der Erhebung der 
Kraftfahrzeugsteuer sind schneller nicht zu machen. 

Aber ich sage — das ist vielleicht das Wichtigste — : 
Wir haben die Hoffnung auf eine EG-einheitliche Lö-
sung nicht aufgegeben. Wir befristen die Straßenbe-
nutzungsgebühr deswegen bis 1993, um der Gemein-
schaft ein Zeichen zu geben. 

Ich bedanke mich für die sachliche Debatte und 
besonders für die große Mehrheit, die im Deutschen 
Bundestag in dieser Frage offenbar vorhanden ist. Das 
wird in Brüssel Eindruck machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Abge-
ordnete Antretter. 

Antretter (SPD) : Herr Präsident! Herr Minister, ich 
habe nicht die Absicht, den sachlichen Teil der De-
batte zu beenden. Aber was gesagt werden muß, muß 
man schon noch hinzufügen. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir stimmen Ihrem 
überfälligen Gesetzentwurf in der dritten Lesung zu. 
Ich habe aber eine Bitte an den Herrn Präsidenten: Ich 
beantrage namens der SPD-Fraktion, daß Sie über 
den Änderungsantrag der CDU/CSU ziffernweise ab-
stimmen lassen. — Vielen Dank. 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Sehr gut!) 

Was wir kritisieren, meine Damen und Herren, ist, 
daß dieser Gesetzentwurf zu spät kommt, daß er 
ebenso zu spät kommt wie seinerzeit das Bußgeld für 
das Nichtbenutzen des Sicherheitsgurts, das Sie lange 
Zeit als Verteufelung des Autos abgetan haben. Die 
freie Fahrt ausländischer Lkw zum Nulltarif durch 
die Bundesrepublik hätte schon längst beendet sein 
müssen: Lkw, die bei uns keine Steuern zahlen, die 
gleichzeitig außerhalb der deutschen Grenzen tan-
ken, weil der Dieseltreibstoff dort billiger ist, und die 
sich an den durch die Straßenbenutzung entstehen-
den Ausgaben in der Bundesrepublik für Straßenbau 
und Straßenunterhaltung nicht einmal in Höhe von 
10 % beteiligen — die Umwelt- und Unfallkosten noch 
gar nicht eingerechnet. 

Sozialdemokratische Position war stets, die massi-
ven Wettbewerbsbeschränkungen und -verzerrun-
gen im europäischen Straßengüterverkehr, die natür-
lich vor allem zu Lasten der deutschen Unternehmen 
gehen, zu beseitigen. Auch der Bundeskanzler hat 
doch in der Regierungserklärung am 18. März 1987 
verkündet, der europäische Verkehrsmarkt müsse für 
deutsche Verkehrsträger faire Chancen bringen. 
Dazu — so sagte er wörtlich — muß mit der Liberali-
sierung des Binnenmarktes Zug um Zug die Harmo-
nisierung der Wettbewerbsbedingungen einherge-
hen. 

Mein Kollege Kretkowski hat doch recht: Das war 
die Ankündigung. Die Wirk lichkeit sah natürlich an-
ders aus; denn für den Verkehrsminister — es war 
nicht der jetzige, sondern sein Vorgänger — war das 
alles Makulatur, was der Kanzler gesagt hat. Die 
Wirklichkeit, die er in Brüssel herbeigeführt hat, ist 
die, daß sich die Zahl der ausländischen Nutzfahr-
zeuge aus EG-Ländern bei uns bis zum Jahre 1990 
verdoppelt hat. 

Die Folgen für das deutsche Straßennetz sind kata-
strophal. Heute schon ist jeder Verkehrsknotenpunkt 
im deutschen Autobahnnetz mit 10 000 bis 15 000 
Lkw und teilweise mit mehr als 100 000 Pkw pro Tag 
belastet. Leidtragende sind die Umwelt, die Ver-
kehrssicherheit und unser deutsches Verkehrsge-
werbe. Dabei haben die Verkehrsunternehmer ja nur 
den Fehler gemacht, der Bundesregierung immer 
wieder zu glauben, wenn diese versicherte, mit der 
Harmonisierung in Europa meine sie es ernst. 

Das Verkehrsgewerbe hätte die Regierung besser 
an ihren Taten messen sollen; dann wäre ihm klar 
geworden: Diese Regierung betreibt die ungebremste 
Deregulierung der Verkehrsmärkte. Sie nimmt in 
Kauf, daß damit mittelständische deutsche Transport-
unternehmen immer mehr aus dem Markt gedrängt 
werden, und sie weiß, daß sie damit die Eigentümer 
und die Arbeitnehmer um die Früchte ihrer Arbeit 
bringt. 

Nun endlich haben Sie also Maßnahmen auf den Weg 
gebracht. Wir erkennen das an. Mit dieser Schwerver-
kehrsgebühr wird der europäische Wettbewerb fairer 
als bisher sein. Glauben Sie aber bitte nicht, Sie hätten 
damit alle Ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben 
lediglich einen richtigen Schritt getan; ein Verkehrs-
konzept jedoch ist dieses noch nicht. Sie haben auch 
keines. Sie sind nicht einmal der Aufforderung des 
Parlaments vom 30. November nachgekommen, bis 
zum 15. März dieses Jahres dem Deutschen Bundes-
tag ihr Gesamtverkehrskonzept für den europäischen 
Güterverkehr vorzulegen. 

(Zuruf von der SPD: Unerhört!) 

Alle Welt weiß, daß der Straßenverkehr seine 
Wachstumsgrenzen erreicht hat, daß wir überzeu-
gende Lösungsansätze für die Probleme von heute 
und morgen brauchen, daß wir die Verkehrspolitik 
konzeptionell neu gestalten müssen, daß wir einen 
ganzheitlichen Ansatz brauchen, daß wir eine Ver-
kehrspolitik brauchen, die die einzelnen Verkehrsträ-
ger übergreift und die orientiert ist an den Bedürfnis-
sen der Bürger und der Wirtschaft, den Erfordernissen 
des Umweltschutzes und der Energieeinsparung, der 
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Bedeutung einer verstärkten Verkehrssicherheit und 
der Notwendigkeit einer gestaltenden Raumord-
nungspolitik, mit einem Wort: daß eine Verkehrspoli-
tik aus einem Guß nötig ist. 

Hier aber ist politische Führung mit einem sensiblen 
Blick für die Zukunftserfordernisse der Menschen ge-
fordert. Dazu gehören eine Verkehrspolitik und ein 
Verkehrsminister, der weiß, daß das Gebot der Stunde 
„Intelligenz statt Beton" lautet. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber dies ist ja nicht Ihre Maxime; sonst würden Sie 
beim ÖPNV und beim Individualverkehr nicht nach 
wie vor mit zweierlei Maß messen, indem Sie Investi-
tionen für den öffentlichen Verkehr von deren be-
triebswirtschaftlichem Nutzen abhängig machen, 
beim Straßenbau aber solche bet riebswirtschaftlichen 
Prüfungen nicht durchführen. 

Sie haben dafür die wohlklingende Formulierung 
parat: Verkehrsinvestitionen sind am Bedarf auszu-
richten. In der Praxis heißt dies, daß für Straßenbau-
investitionen immer der Maximalbedarf zugrunde 
gelegt wird. Wenn also im morgendlichen Berufsver-
kehr oder zu Beginn der Ferienzeit an einer bestimm-
ten Stelle ein Stau entsteht, muß dort eine neue Straße 
gebaut werden. Im öffentlichen Verkehr wird aber 
fast immer nur der Minimalbedarf genannt: Weil 
abends oder an Wochenenden die Züge oder die 
Busse leer sind, soll die ganze Strecke geschlossen 
oder soll die Linie eingestellt werden. 

Meine Damen und Herren, als ersten Schritt sollten 
Sie also die Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
ÖPNV und Pkw abbauen. Das wäre eine Grundlage 
für eine Verkehrspolitik des Maßes und der Vernunft. 
Was dies bet rifft, ist allerdings Skepsis am Platz, vor 
allem, Herr Minister Zimmermann, nach Ihren jüng-
sten Ankündigungen im Zusammenhang mit der 
DDR. 

Sie wissen ganz genau, die Hauptunfallursachen im 
bundesdeutschen Straßenverkehr sind Alkohol und 
zu hohe Geschwindigkeit. Trotzdem wollen Sie diese 
jetzt in die DDR exportieren. Nach Ihrer Auffassung 
soll also die Geschwindigkeitsbegrenzung von 
100 km/h für Pkw auf Autobahnen der DDR aufgeho-
ben werden. Dies ist fast kriminell, weil der Zustand 
des Autobahnnetzes höhere Geschwindigkeiten als 
100 km/h in der DDR nicht zuläßt. In vielen Fällen sind 
selbst 100 km/h zu schnell. Auch unsere westliche, 
gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweise, Alkohol 
zu trinken und trotzdem Auto zu fahren, kann nicht 
zur Nachahmung empfohlen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Durch alkoholbedingte Verkehrsunfälle verlieren bei-
spielsweise in der Bundesrepublik mehr Menschen 
ihr Leben als insgesamt durch Mord, Totschlag und 
fahrlässige Tötung. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Zum Thema!) 

In Europa gibt es vielfältige Tendenzen, den Alkohol-
konsum im Straßenverkehr zu reduzieren. Viele Län-
der haben die Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 gesenkt. 
Das Europäische Parlament und die EG-Kommission 
befürworten diese Senkung. Unsere Promillewerte 
sind weiß Gott keine Regelungen, die wir anderen zur 

Übernahme vorschlagen dürfen. Sie sollten Ihre Emp-
fehlung, sie auch in der DDR einzuführen, schnell 
widerrufen; denn sie ist lebensgefährlich. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 
Mit „Alkohol rauf und Raserei hoch in der DDR und 
ÖPNV-Investitionen in der Bundesrepublik runter" ist 
keine vernünftige Verkehrspolitik der Zukunft zu ma-
chen! 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN — Fischer [Hamburg] [CDU/ 

CSU]: Abwiegeln! Horrorgemälde!) 

Vizepräsident Cronenberg: Nun erteile ich dem Ab-
geordneten Rauen das Wort. 

Rauen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich bin Herrn Minister 
Dr. Zimmermann sehr dankbar dafür, daß er noch ein-
mal die Bemühungen der Regierung deutlich gemacht 
hat, auf dem europäischen Verkehrsmarkt zu Harmo-
nisierungen zu kommen, und auch die Schwierigkei-
ten geschildert hat, die einfach damit zusammenhän-
gen, daß nationale Egoismen diese Bemühungen teil-
weise behindert haben. Auf Grund der Rede von 
Herrn Minister Zimmermann kann ich es mir erspa-
ren, auf die ungerechtfertigten Vorwürfe der Kollegen 
Kretkowski und Antretter näher einzugehen. 

Ab dem 1. Juli sollen Lastkraftwagen und Lastzüge 
mit einem Gesamtgewicht von über 18 t für die Benut-
zung bundesdeutscher Straßen Gebühren bezahlen. 
Ich mache zum Abschluß noch einmal in Zahlen die 
Gesamtgrößenordnung deutlich, um die es dabei 
geht. Berechnungen auf Grund des heutigen Ver-
kehrsaufkommens haben ergeben, daß mit einem 
jährlichen Gebührenaufkommen von 1 121 Millionen 
DM gerechnet werden kann. Davon erbringen auslän-
dische Lkw 256 Millionen DM und die Lkw der 45 000 
deutschen Unternehmen im Straßengüterverkehrsge-
werbe, von denen 9 000 im Fernverkehr tätig sind, 
insgesamt 865 Millionen DM. Da gleichzeitig die Kfz-
Steuer gesenkt wird, ist den Einnahmen aus Straßen-
benutzungsgebühren ein Einnahmeausfall bei den 
Kfz-Steuern in Höhe von 927 Millionen DM gegenzu-
rechnen. Sofern diese Berechnungen stimmen — wo-
von ich ausgehe — , nimmt der Fiskus unter dem Strich 
194 Millionen DM mehr ein. 

Da künftig mit der Ausstellung von Gebührenbe-
scheinigungen durch die Zollämter oder an der 
Grenze mit der Kontrolle der Auflagen des Gesetzes 
zusätzlicher bürokratischer Aufwand und Kosten ent-
stehen, ist, wie Kollege Gries schon gesagt hat, die 
Frage erlaubt, ob dieses Gesetz überhaupt zu recht-
fertigen ist. 

Es sind im wesentlichen zwei Gründe, die die Ein-
führung der Straßenbenutzungsgebühren erforder-
lich machen. 

Erstens. Die zunehmende Be- und Überlastung 
bundesdeutscher Straßen rechtfertigt es, daß künftig 
auch ausländische Lkw mit der Gebühr ihren Beitrag 
zu den Wegekosten hier bei uns leisten, um so mehr, 
weil unser Land im Herzen Europas von vielen aus-
ländischen Lkw häufig lediglich auf dem Transitweg 
durchfahren wird. 
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Zweitens. Die Angleichung von Steuer-, Sozial- und 

Sicherheitsvorschriften, die für den europäischen Ver-
kehrsmarkt seit den Römischen Verträgen von 1957 
beabsichtigt war, ist bis heute nicht gelungen. Herr 
Kretkowski, schon daraus mögen Sie erkennen, daß 
die Bemühungen um Harmonisierung ein Thema 
nicht erst der letzten Jahre, sondern der letzten 
30 Jahre im Bereich des europäischen Verkehrs-
marktes sind. 

Die Liberalisierung des europäischen Verkehrs-
marktes schreitet unaufhaltsam voran. Die dem deut-
schen Straßengüterverkehrsgewerbe versprochene 
Harmonisierung blieb jedoch bisher auf der Strecke. 

Vizepräsident Cronenberg: Herr Abgeordneter 
Rauen, Entschuldigung, daß ich Sie unterbreche. Der 
Geräuschpegel hat eine Höhe erreicht, die allmählich 
unerträglich ist. Ich bitte die Kollegen sehr eindring-
lich, sich ruhiger zu verhalten. 

Versuchen Sie nun, Ihre Rede fortzuführen. 

Rauen (CDU/CSU): Herr Präsident, ich bin Ihnen 
für dieses Eingreifen sehr dankbar. 

Meine Damen und Herren, während der holländi-
sche Fuhrunternehmer für den 38-Tonnen-Zug 
1 294 DM Kfz-Steuer und 19,24 Pfennige Mineralöl-
steuer für den Liter Dieselkraftstoff, der französische 
Fuhrunternehmer zwischen 120 DM und 962 DM Kfz-
Steuer und 39,42 Pfennige Mineralölsteuer und der 
luxemburgische Fuhrunternehmer 1 053 DM Kfz-
Steuer und 20,74 Pfennige Mineralölsteuer zahlen, 
zahlt der deutsche Fuhrunternehmer für den gleichen 
38-Tonnen-Zug 9 364 DM Kfz-Steuer und 44,20 Pfen-
nige Mineralölsteuer für den Liter Dieselkraftstoff. 
Diese Wettbewerbsverzerrung für den deutschen 
Fuhrunternehmer auf dem europäischen Verkehrs-
markt gegenüber seinem ausländischen Konkurrren-
ten wird durch dieses Gesetz teilweise behoben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Nach den Berechnungen werden in der Summe die 

deutschen Fuhrunternehmen mit der Straßenbenut-
zungsgebühr unter Abzug der ersparten Kraftfahr-
zeugsteuer um 62 Millionen DM entlastet, während 
die ausländische Konkurrenz mit 256 Millionen DM 
belastet wird. Ich weiß, daß bei verschiedenen Zug-
kombinationen die Summe aus Benutzungsgebühr 
und gesenkter Kfz-Steuer höher als vorher nur die 
Kfz-Steuer, was aber, weil andere Zugkombinationen 
billiger wegkommen, nichts an der Tatsache ändert, 
daß, vom Gesamtaufkommen her gesehen, das deut-
sche Straßengüterverkehrsgewerbe um 62 Millionen 
DM jährlich entlastet wird. 

Sollten die Straßenbenutzungsgebühren höher sein 
als in den Berechnungen der Ministe rien angenom-
men — darauf hat Herr Kollege Fischer bereits sehr 
deutlich hingewiesen — , so soll eine weitere Absen-
kung des Höchstbetrages der Kfz-Steuer vorgenom-
men werden. 

Dieses Gesetz auf den Weg zu bringen war ein muti-
ger und zeitgerechter Schritt des Bundesverkehrsmi-
nisters und der Bundesregierung in Richtung Harmo-
nisierung der Wettbewerbsbedingungen des Güter-
kraftverkehrsgewerbes auf EG-Ebene. Wegen der Be- 

deutung hat unsere Fraktion Antrag auf namentliche 
Abstimmung gestellt. Wir werden dem Gesetz in die-
ser namentlichen Abstimmung zustimmen. 

Schönen Dank. 
(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Cronenberg: Meine Damen und Her-
ren, ich erteile nunmehr dem Abgeordneten Gatter-
mann nach § 31 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung das 
Wort. 

Gattermann (FDP): Verehrter Herr Präsident! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich werde 
Sie nur ganz kurz strapazieren, aber es möge bitte 
einen nachdenklichen Effekt auslösen. 

Ich werde diesem Gesetz meine Zustimmung ver-
weigern, nicht weil ich mich aus getroffenen Kompro-
missen verabschieden wollte oder weil ich der Zielset-
zung dieses Gesetzes nicht zustimmen könnte, son-
dern aus einem prinzipiellen Grund, der mit meinem 
Parlamentarismusverständnis zu tun hat. Es geschieht 
mit diesem Gesetzentwurf zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland, daß ein 
Königsrecht des Parlaments, nämlich die Festsetzung 
von Steuern, per Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung übertragen werden soll. 

(Weiss [München] [GRÜNE]: Nein, wird es ja 
nicht!) 

Genau das steht in diesem Gesetzentwurf. Als Vorsit-
zender des für die Steuergesetzgebung zuständigen 
Ausschusses kann ich diesen Vorgang hier nicht un-
widersprochen passieren lassen. Ich erwarte mir da-
von zumindest den Effekt, daß dies ein einmaliger 
Vorgang bleiben möge. 

Das das Ganze im Sinne der Zielsetzung des Ge-
setzentwurfs dann auch noch außerordentlich unklug 
im Hinblick auf die Rechtsposition der Bundesregie-
rung bei dem mit Sicherheit zu erwartenden Prozeß 
vor dem Europäischen Gerichtshof ist, sei nur am 
Rande erwähnt. 

(Beifall bei der FDP und des Abg. 
Dr. de With [SPD]) 

Vizepräsident Cronenberg: Meine Damen und Her-
ren, ich möchte Sie jetzt über den weiteren Verfah-
rensgang informieren. Wir werden zunächst über den 
vorliegenden Gesetzentwurf auf Drucksache 11/6336 
und über die Drucksache 11/6720 abstimmen, und 
zwar — wie gerade beantragt — in namentlicher Ab-
stimmung. 

Zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Änderungsan-
trag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP vor, und 
die SPD-Fraktion hat beantragt, daß zu den drei Arti-
keln jeweils über die einzelnen Abschnitte getrennt 
abgestimmt werden soll. Ich werde so verfahren. Da-
nach wird die namentliche Abstimmung beginnen. 

Meine Damen und Herren, außerdem liegt zu dem 
Gesetzentwurf ein Entschließungsantrag vor, über 
den ich verständlicherweise erst abstimmen lassen 
kann, wenn das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung vorliegen wird. Weil wir aber heute große zeit-
liche Probleme haben — es wird bis spät in die Nacht 
gehen — , schlage ich dem Haus vor, daß wir nach 
Schließung der Urnen, also nach Beendigung der na-
mentlichen Abstimmung, mit der Wahl des Wehrbe- 
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auftragten beginnen. Ich hoffe, daß das Haus damit 
einverstanden ist. 

(Zustimmung) 

Die Schriftführer werden gebeten, mit der Auszäh-
lung der namentlichen Abstimmung erst dann zu be-
ginnen, wenn sie ihrer Wahlpflicht Folge geleistet ha-
ben. Ich hoffe, daß das so vorgeschlagene Verfahren 
akzeptiert wird. — Das ist offensichtlich der Fall. 

Nunmehr beginne ich mit der Abstimmung über die 
Gesetzesvorlage auf Drucksache 11/6336 und rufe zu-
nächst den Artikel 1 auf. Zum Artikel 1 liegt uns ein 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP auf Drucksache 11/6834 vor, hier die Ab-
schnitte I 1 und 2. 

Ich lasse jetzt also über diesen Änderungsantrag der 
CDU/CSU und der FDP, Abschnitt I 1, abstimmen. 
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Enthaltun-
gen? — Dann ist Abschnitt I 1 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU/CSU, FDP und SPD bei Enthal-
tung der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wor-
den. 

Ich rufe nunmehr den Änderungsantrag Ab-
schnitt I 2 zu Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs auf. Wer 
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Wer enthält 
sich? — Damit ist der Änderungsantrag Abschnitt I 2 
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU und 
FDP gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei Enthal-
tung der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wor-
den. 

Jetzt lasse ich über Artikel 1 in der Ausschußfas-
sung mit den soeben beschlossenen Änderungen ab-
stimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — 
Enthaltungen? — Dann habe ich folgende Mehrheit 
festzustellen: Die Fraktionen der CDU/CSU, der FDP 
und der GRÜNEN stimmen dem abgeänderten Arti-
kel 1 zu, die Fraktion der SPD enthält sich der 
Stimme. 

Wir kommen nunmehr zu Art. 2. Ich verfahre ge-
nauso wie eben. Auch hierzu liegt ein Änderungsan-
trag der Fraktionen von CDU/CSU und FDP vor, über 
den die SPD-Fraktion eine getrennte Abstimmung 
vorgeschlagen hat. 

Ich bitte nunmehr um Ablehnung oder Zustimmung 
zu Abschnitt II 1 des Änderungsantrages auf Drucksa-
che 11/6834. Wer diesem Teil zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Wer stimmt 
dagegen? — Wer enthält sich? — Dann ist der erste 
Änderungsantrag der CDU/CSU- und der FDP-Frak-
tion zu Art. 2 mit den Stimmen von CDU/CSU und 
FDP angenommen worden. Die SPD-Fraktion hat da-
gegen gestimmt, und DIE GRÜNEN haben sich ent-
halten. 

Ich lasse jetzt über Abschnitt II 2 des Änderungsan-
trags zu Art. 2 abstimmen. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
angenommen. 

Nunmehr frage ich, wer dem geänderten Art. 2 des 
Gesetzes zustimmt. — Die Mehrheit; damit ist die Vor-
schrift angenommen. 

Ich lasse nun über Art. 3 und Art. 4 in der Ausschuß-
fassung abstimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Wer stimmt 
dagegen? — Enthaltungen? — Damit sind Art. 3 und 
Art. 4 in der Ausschußfassung einstimmig angenom-
men worden. 

Wir kommen nunmehr zu Art. 5. Hierzu gibt es ei-
nen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und der FDP, und zwar unter III der Drucksache. Wer 
diesem Änderungsantrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Wer stimmt dage-
gen? — Enthaltungen? — Damit ist Teil III des Ände-
rungsantrags zu Art. 5 mit den Stimmen der CDU/ 
CSU, der FDP und der SPD bei Stimmenthaltung der 
GRÜNEN angenommen worden. 

Jetzt lasse ich über Art. 5 in der Ausschußfassung 
mit der soeben beschlossenen Änderung abstimmen. 
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Enthaltun-
gen? — Damit ist Art. 5 in der Ausschußfassung mit 
der beschlossenen Änderung angenommen worden. 

Wir kommen nunmehr zur Einleitung und Über-
schrift. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenstimmen? — Enthal-
tungen? — Damit ist auch dies einstimmig angenom-
men worden. 

Ich gehe davon aus, daß wir auch nach Annahme 
der Änderungsanträge unmittelbar in die dritte Bera-
tung eintreten können. — Ich sehe, dies ist der Fall. 
Dann ist mit der erforderlichen Mehrheit so beschlos-
sen. 

Wir treten damit in die 
dritte Beratung 

ein und kommen zur Schlußabstimmung. 
Ich muß darauf aufmerksam machen, daß nach Art. 87 
Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes zur Annahme des 
Gesetzes die Zustimmung der Mehrheit der Mitglie-
der des Bundestages — das sind 249 Stimmen — erfor-
derlich ist. Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP 
verlangen, wie der Abgeordnete Rauen festgestellt 
hat, namentliche Abstimmung. Bevor wir zu der na-
mentlichen Abstimmung kommen, möchte der Abge-
ordnete Bohl zur Geschäftsordnung etwas sagen. 

Bohl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Präsident hat schon 
darauf hingewiesen, daß wir zur Verabschiedung die-
ses Gesetzes eine absolute Mehrheit brauchen. Die 
Fraktionen der SPD und der GRÜNEN haben uns wis-
sen lassen, daß sie dem Gesetz in der dritten Lesung 
zustimmen wollen. Wir hatten die namentliche Ab-
stimmung beantragt, um sicherzustellen, daß auf alle 
Fälle eine absolute Mehrheit festgestellt werden 
kann. Ich erteile ihm das Wort. 

Herr Präsident, ich bin nun der Auffassung, daß ein 
Augenschein genügen kann — wenn die beiden an-
deren Fraktionen zustimmen — , um festzustellen, daß 
die absolute Mehrheit gegeben ist. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ziehen wir den Antrag auf namentliche 
Abstimmung zurück und setzen darauf, daß Sie durch 
Augenschein feststellen können, daß wir eine abso-
lute Mehrheit haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und der 
SPD) 
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Vizepräsident Cronenberg: Mir wird von den Frak-
tionen der SPD und der FDP signalisiert, daß sie mit 
dem Verfahren einverstanden sind. Auch die GRÜ-
NEN sind mit diesem Verfahren offensichtlich einver-
standen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 
ein. Wer dem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben; dies kann ich Ihnen 
trotz der überwältigenden Mehrheit nicht ersparen. — 
Gegenstimmen? — Zehn Gegenstimmen. Enthaltun-
gen? — Zwei Enthaltungen; dabei gehe ich davon aus, 
daß die stehenden Kollegen sich nicht enthalten. Ich 
stelle für das Protokoll nach § 48 Abs. 3 unserer Ge-
schäftsordnung formal fest, daß die erforderliche 
Mehrheit vorhanden ist. 

Wir können nunmehr über den Entschließungsan-
trag auf Drucksache 11/6831 abstimmen. Wer diesem 
Entschließungsantrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Wer enthält sich? — 
Wer stimmt dagegen? — Damit ist dieser Entschlie-
ßungsantrag mit den Stimmen der CDU/CSU — — 

(Beifall bei den GRÜNEN — Widerspruch bei 
der CDU/CSU) 

— Ich habe ausdrücklich gefragt, wer dem Entschlie-
ßungsantrag auf Drucksache 11/6831 zuzustimmen 
wünscht. Es sind offensichtlich erhebliche Zweifel an 
dem eigenen Abstimmungsverhalten aufgetaucht. 

Ich lasse deswegen über den Entschließungsantrag 
auf Drucksache 11/6831 noch einmal abstimmen. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: 
Nein! Nein!) 

Wer diesem Entschließungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Wer enthält sich? — Damit ist die 
Ordnung offensichtlich wiederhergestellt. Dieser Ent-
schließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU/CSU, 
FDP und SPD abgelehnt worden. 

Wollen Sie sich zur Geschäftsordnung melden? — 
Bitte sehr. 

Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Die Ausschußempfehlung enthält die Zustimmung zu 
einem Entschließungsantrag, der im Ausschuß mit 
Mehrheit beschlossen worden ist. Die Verwirrung ist 
dadurch entstanden, daß zunächst vermutet wurde, 
über diesen Antrag würde abgestimmt werden. Es 
muß auf jeden Fall noch über den Entschließungsan-
trag, der gemäß der Ausschußempfehlung angenom-
men werden soll, abgestimmt werden. Darum bitte 
ich. 

Vizepräsident Cronenberg: Herr Abgeordneter 
Fischer, ich lasse jetzt noch über die Beschlußempfeh-
lung des Ausschusses abstimmen. 

(Weiss [München] [GRÜNE]: Über Ziffer II! 
Bei Ziffer I sind wir dafür, bei Ziffer II sind 

wir dagegen!) 

Die Beschlußempfehlung unter Ziffer I — ich lese sie 
jetzt noch einmal vor —, den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung auf Drucksache 11/6336 in der aus 
der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen, ist mit 
überwältigender Mehrheit angenommen worden. 

Ferner wird unter Ziffer II empfohlen, eine Ent-
schließung anzunehmen, in der die Bundesregierung 
aufgefordert wird, bestimmte Dinge zu tun. Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. — Wer ist dage-
gen? — Dann ist diese Beschlußempfehlung mit den 
Stimmen der CDU/CSU, SPD und FDP gegen die 
Stimmen der GRÜNEN angenommen, und die Zwei-
fel sind damit ausgeräumt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf: 

Wahl des Wehrbeauftragten 
— Drucksache 11/6437 — 

Meine Damen und Herren, bevor wir mit der Wahl 
beginnen, möchte ich zunächst den bisherigen Wehr-
beauftragten Willi Weiskirch begrüßen. Er hat auf der 
Tribüne Platz genommen. 

(Anhaltender Beifall bei allen Fraktionen) 

Sie, verehrter Herr Weiskirch, haben in den letzten 
fünf Jahren das Amt des Wehrbeauftragten bekleidet. 
Dieses Amt ist nicht nur für den Deutschen Bundestag 
wichtig, um im militärischen Bereich parlamentari-
sche Kontrolle ausüben zu können. Dieses Amt ist von 
genauso großer Bedeutung für die Angehörigen der 
Bundeswehr. Der Wehrbeauftragte, der darauf zu 
achten hat, daß die Grundrechte der Soldaten und die 
Grundsätze der Inneren Führung eingehalten wer-
den, ist für die Soldaten von großer Bedeutung. 

In Ihrem letzten Bericht, lieber Herr Weiskirch, 
schreiben Sie, daß für Sie das Ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen der positive und bleibende Ein-
druck Ihrer fünfjährigen Amtszeit ist. 

Lieber Herr Weiskirch, ich möchte diesen Gedan-
ken aufgreifen und Ihnen im Namen aller Mitglieder 
des Deutschen Bundestages bestätigen, daß auch wir 
stets großes Vertrauen in unseren Wehrbeauftragten 
Willi Weiskirch haben durften. Der Beifall soeben be-
weist Ihnen das sehr eindringlich. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Sie haben sich in Ihrer Amtszeit mit wesentlichen 
Fragen der Bundeswehr und der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik befaßt. Um nur eines zu nennen: Im 
Bereich der Menschenführung haben Sie darauf ge-
drungen, daß die Umgangsformen und Umgangstöne 
dem Bild des Staatsbürgers in Uniform entsprechen. 
Ihr Anliegen war es, zwischen Vorgesetzten und Un-
tergebenen vertrauensvolle Gespräche zu ermögli-
chen, und sie haben auch stattgefunden. 

Das Amt des Wehrbeauftragten ist darauf angewie-
sen, daß es von einer verantwortungsbewußten und 
engagierten Persönlichkeit ausgefüllt wird. Durch 
Ihre Amtsführung, Herr Weiskirch, haben Sie hohe 
Maßstäbe gesetzt. 

Wenn Sie nun in Ihren alten Beruf als Journalist 
zurückkehren und sich dort weiterhin mit Verteidi-
gungsfragen beschäftigen werden, so werden wir Ih-
ren Rat, aber auch Ihre Kritik auch in Zukunft gerne 
hören, dies um so mehr, da uns die augenblickliche 
deutschland- und weltpolitische Entwicklung in be- 
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sonderem Maße dazu zwingen wird, über den Um-
fang, die Gestalt, das innere Gefüge und die Einbet-
tung der Streitkräfte in unsere Gesellschaft erneut 
sehr, sehr ernsthaft nachzudenken. 

Ich möchte Ihnen nochmals, lieber Herr Weiskirch, 
im Namen des ganzen Hauses für Ihre Arbeit danken. 
Gestatten Sie mir am Schluß das persönliche Wort: Ich 
freue mich, daß ich von dieser Stelle aus dem ehema-
ligen Sauerländer Kollegen dies sagen darf. Herzli-
chen Dank, Herr Weiskirch! 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nunmehr 
zur Wahl des Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-
destages. Die Fraktion der CDU/CSU hat mit Schrei-
ben vom 5. März 1990 den Abgeordneten Alfred 
Biehle vorgeschlagen, die Fraktion der SPD auf 
Drucksache 11/6437 den Abgeordneten Horst Jung-
mann. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß die Vorgeschlagenen 
die in § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages genannten Vor-
aussetzungen für die Wahl erfüllen. Diese Vorschläge 
entsprechen den Erfordernissen des § 13 des Gesetzes 
über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundesta-
ges. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nunmehr 
um Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahl-
verfahren. Nach § 13 des Gesetzes über den Wehrbe-
auftragten des Deutschen Bundestages in Verbin-
dung mit den §§ 113 und 49 unserer Geschäftsord-
nung wird mit verdeckten Stimmzetteln, d. h. geheim 
gewählt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages erhält. Anstelle des 
Namensaufrufs soll im Interesse eines zügigen Ab-
laufs mittels Wahlausweis gewählt werden, wie wir es 
in der Vergangenheit ja schon öfter praktiziert haben. 
Das Haus ist — ich sehe das an Ihrem Verhalten — 
offensichtlich damit einverstanden. 

Wahlausweise liegen in den Fächern und sind in-
zwischen auch verteilt worden. Ich bitte Sie aber, sich 
noch einmal zu vergewissern, daß der Wahlausweis, 
den Sie erhalten haben, auch wirklich Ihren Namen 
trägt und keine Verwechslung vorliegt. 

Für die Wahl selbst sind nur weiße Stimmkarten 
gültig, die am Stenographentisch und im Eingangsbe-
reich ausgegeben werden. Sie dürfen die Stimmkarte 
nur in der Wahlkabine ankreuzen. Die Schriftführer 
müssen jeden zurückweisen, der sich nicht so ver-
hält. 

Meine Damen und Herren, wer sich der Stimme ent-
halten will, macht keine Eintragung auf der Stimm-
karte. 

Bevor Sie die Stimmkarte in die Wahlurne werfen, 
müssen Sie den Schriftführern an der Wahlurne Ihren 
Wahlausweis übergeben. Ich mache noch einmal dar-
auf aufmerksam, daß allein die Abgabe Ihres Wahl-
ausweises als Nachweis für die Teilnahme gilt. 

Ich bitte, daß nunmehr die Schriftführer ihre vorge-
sehenen Plätze einnehmen. Wir können jetzt mit der 
Wahl beginnen. — 

(V o r sitz : Vizepräsidentin Renger) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
sind alle Stimmkarten abgegeben worden? — Ich 
schließe die Wahl und bitte um Auszählung. * ) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, wieder 
Platz zu nehmen, damit wir in der Tagesordnung fo rt

-fahren können. Das Wahlergebnis geben wir nach der 
Auszählung bekannt. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 13a bis 13 c 
auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Wohnungsbindungsgesetzes 

— Drucksache 11/4482 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (16. Ausschuß) 

— Drucksache 11/6773 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Daniels (Bonn) 
Großmann 

(Erste Beratung 161. Sitzung) 

b) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Wohnungsbin-
dungsgesetzes (WoBindÄndG) 

— Drucksache 11/6524 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (16. Ausschuß) 

— Drucksache 11/6773 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Dr. Daniels (Bonn) 
Großmann 

(Erste Beratung 199. Sitzung) 

c) Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
und des Wohnungsbaugesetzes für das Saar-
land 

— Drucksache 11/6005 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau (16. Ausschuß) 

— Drucksache 11/6774 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Pesch 
Müntefering 

(Erste Beratung 191. Sitzung) 

Zu dem Entwurf des Wohnungsbindungsgesetzes 
liegen Änderungsanträge der Fraktion der SPD sowie 
ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf 
den Drucksachen 11/6797 bis 11/6802 und 11/6832 
vor. 

*) Ergebnis Seite 15911D 
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Im Ältestenrat sind für die gemeinsame Beratung 
90 Minuten vereinbart worden. — Das Haus ist damit 
einverstanden. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Möller. 

Dr. Möller (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Vorlagen, die wir heute abschließend beraten, 
sind weitere wichtige Schritte zur Bewältigung der 
nach wie vor großen Herausforderung in der Woh-
nungspolitik. Sie sind keine marginalen Entscheidun-
gen, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte, 
sie sind vielmehr wichtige zusätzliche Maßnahmen 
auf einem richtigen Weg. 

Der Regierungsentwurf und der Entwurf des Bun-
desrates, die wir im Ausschuß zusammengefaßt und 
ergänzt haben, sichern den Bestand an Sozialwoh-
nungen, erleichtern den Wohnungstausch, vergrö-
ßern  das Angebot an preiswerten Wohnungen und 
verbessern die Belegungsmöglichkeiten von Sozial-
wohnungen. 

Lassen Sie mich das ein wenig erläutern. Erstens. Es 
ist bemerkenswert, daß es für einen sachlich gebote-
nen Wohnungstausch im Sozialwohnungsbestand ei-
nes Gesetzes bedarf. Wer bisher eine öffentlich geför-
derte Wohnung gemietet hatte, aber wegen seines 
Einkommens nicht mehr wohnberechtigt war, verlor 
beim Auszug seinen Anspruch auf einen Wohnbe-
rechtigungsschein; dies galt selbst dann, wenn er die 
Wohnung für eine kinderreiche Familie freimachen 
wollte. Das soll jetzt geändert werden. Nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes ist der Wohnungstausch ent-
scheidend erleichtert; denn dann können größere, 
preisgünstigere, vielleicht ältere Wohnungen für Fa-
milien mit geringem Einkommen oder aber auch für 
kinderreiche Familien freigemacht werden, ohne daß 
der bisherige Mieter seinen Anspruch auf eine Sozial-
wohnung verliert. Durch die Neuregelung kann z. B. 
ein älterer Mieter von einem Obergeschoß in eine Par-
terrewohnung umziehen oder in eine Wohnung in der 
Nähe seiner Kinder, auch wenn er inzwischen keinen 
Anspruch mehr auf eine Sozialwohnung hat. Mir 
scheint, daß das ein wesentlicher weiterer Schritt nach 
vorn ist, aber auch ein weiterer Schritt zu mehr Frei-
zügigkeit im Wohnungsmarkt, und deswegen begrü-
ßen wir diese Neuregelung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens. Das neue Gesetz bremst auch die Miet-
preissteigerung bei vorzeitiger Rückzahlung öffentli-
cher Mittel. Wer öffentliche Darlehen vorzeitig zu-
rückzahlt, kann künftig Zinsen nur noch in der Höhe 
ansetzen und beim Mietpreis berechnen, die er vor 
der Rückzahlung bezahlt hat. 

Drittens. Wir haben darüber hinaus die Nachwir-
kungsfristen bei vorzeitiger Rückzahlung öffentlicher 
Mittel verlängert. Auch dadurch wird dem Rückgang 
des Sozialwohnungsbestandes entgegengewirkt. Der 
Anreiz zur Rückzahlung wird vermindert. Die ver-
kürzten Nachwirkungsfristen des § 16 a haben wir ge-
strichen. Auch hier gilt die allgemeine Frist von zehn 
Jahren. 

(Müntefering [SPD]: Späte Erkenntnis!) 

— Eine richtige Erkenntnis, Herr Kollege Müntefe-
ring, und deswegen haben wir das ja auch so be-
schlossen. Sie haben sich bei dem Gesetzentwurf der 
Stimme enthalten, meine Damen und Herren. 

Weitere Verbesserungen, meine Damen und Her-
ren, bitte ich dem guten Bericht unserer Berichterstat-
ter, der Ihnen schriftlich vorliegt, zu entnehmen. 

Lassen Sie mich noch einige Punkte und einige 
Anmerkungen zur allgemeinen Wohnungspolitik sa-
gen. Dieser Gesetzentwurf, den wir heute verabschie-
den, setzt die gute und richtige, inzwischen auch er-
folgreiche Politik der Regierungskoalition fort. E rin-
nern wir uns: Bis 1988 haben wir alle über Leerstände 
bei Wohnungen geklagt. Der SPD-Wohnungsbaumi-
nister von Nordrhein-Westfalen, Dr. Zöpel, wollte 
noch 1987 und 1988 Hochhäuser abreißen, weil sie 
nicht zu vermieten waren. 

(Müntefering [SPD]: Das ist gelogen!) 

— Ich kann Ihnen die Fundstelle zeigen, Herr Kol-
lege. 

Die Bundesländer haben stetig ihre Wohnungsbau-
leistungen verringert. Investoren waren verunsichert, 
auch weil die Bevölkerungsprognosen rückläufig wa-
ren. 

Aus dieser Situation hat die Bundesregierung Ende 
1988/Anfang 1989 mit einer Reihe von vernünftigen 
Entscheidungen den Wohnungsbau wieder belebt 
und bis heute alles getan, um Anreize für den Woh-
nungsbau zu geben, Hemmnisse zu beseitigen und 
dadurch die Zahl der Wohnungen drastisch zu erhö-
hen. Ich will nur einige dieser wichtigen in die Zu-
kunft reichenden Entscheidungen vortragen: 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Von wem zu

-

kunftsweisend?) 

Erstens. Der Bund stellt jährlich 2 Milliarden DM 
— da hören Sie, wer es macht — für den sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung. 

(Zuruf von der SPD: Zu spät!) 

Mit den zusätzlichen Mitteln der Länder und der Ge-
meinden stehen damit 10 Milliarden DM bereit. Damit 
können in der nächsten Zeit viele, viele Sozialwoh-
nungen gebaut werden. Für 1990 rechnen wir bereits 
mit mehr als 100 000 neuen Sozialwohnungen. 

Zweitens. Die hohe Förderung durch den Bund 
kommt insbesondere Nordrhein-Westfalen zugute, 
Herr Kollege Müntefering; darüber sollten Sie sich 
freuen. 

(Müntefering [SPD]: Das ist auch das größte 
Land!)  

Von 1980 bis 1990 hat die Bundesregierung Finanzhil-
fen in Höhe von 4,5 Milliarden DM an Nordrhein

-

Westfalen gezahlt. 

(Müntefering [SPD]: Immer noch zuwenig! 
— Zuruf der Abg. Frau Schulte [Hameln] 

[SPD]) 

Das ist eine vernünftige Politik. 

Drittens. Die steuerlichen Abschreibungen für 
Wohnungen mit Sozialbindung sind wesentlich ver-
bessert worden. 
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Viertens. Aus- und Umbaumaßnahmen werden 
oder sind steuerlich erleichtert. Die Herstellungsko-
sten können bis zu einer Höhe von 60 000 DM in fünf 
Jahren abgeschrieben werden. 

Fünftens. Die zinsgünstigen Kredite der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau — hören Sie gut zu! — sind 
sehr begehrt. 

(Müntefering [SPD]: Das ist kein Wunder!) 

Sie sind bereits überzeichnet. Durch den Nachtrags-
haushalt wollen wir das morgen ja auch noch von 
1,5 Milliarden auf 2,5 Milliarden DM aufstocken. 
Ganz besonders wichtig ist, daß 80 % der vergebenen 
Kreditmittel in hochverdichtete Regionen gehen. Dort 
müssen sie auch angewendet werden; das finde ich 
ganz besonders wichtig. 

Nahezu die Hälfte der vergebenen Kreditmittel 
wird für den Umbau und den Dachgeschoßausbau 
verwendet. 

Lassen Sie mich sechstens noch sagen: Auch das 
Bausparzwischenfinanzierungsprogramm hat zur 
Ankurbelung des Wohnungsbaus beigetragen. 

Und siebtens: Der Studentenwohnungsbau, den Sie 
in Ihrer Regierungszeit eingestellt haben, ist wieder-
belebt worden. Auch das ist eine wichtige Maß-
nahme. 

Der deutliche Anstieg der Zahl der Baugenehmi-
gungen im Jahr 1989 um 29 % — im Geschoßwoh-
nungsbau sogar um 66 % — zeigt, daß diese sorgfälti-
gen wohnungspolitischen Maßnahmen greifen und 
erfolgreich sind. In meiner Heimatstadt Sankt Augu-
stin sind diese Prozentzahlen noch beträchtlich über-
schritten: Wir haben bei der Zahl der allgemeinen 
Baugenehmigungen eine Steigerung von 66 % und 
beim mehrgeschossigen Wohnungsbau eine Steige-
rung von sogar 365 %. 

(Müntefering [SPD]: Das liegt in Nordrhein

-

Westfalen!) 

Wir sind auch eine ganz besonders gute Gemeinde, 
Stadt und ein ganz besonders guter Kreis. Deshalb hat 
sich das bei uns ganz besonders niedergeschlagen. 

(Müntefering [SPD]: Das liegt eben in Nord-
rhein-Westfalen, Herr Kollege!) 

Ein Weiteres, Herr Kollege Müntefering: Auch aus 
der Städtebauförderung, die die Bundesregierung 
verdreifacht hat - zu Ihrer Zeit waren es 220 Millio-
nen DM, wir haben 660 Millionen DM daraus ge-
macht — , erhält gerade Nordrhein-Westfalen einen 
ganz besonders hohen Anteil, 

(Müntefering [SPD]: Was für einen „beson

-

ders hohen Anteil"? Ist doch gar nicht 
wahr!) 

nämlich von 1980 bis 1990 1,45 Milliarden DM 
Finanzhilfe. Das ist das 3,8fache dessen, was Nord-
rhein-Westfalen 1971 bis 1979 vom Bund erhalten hat. 
Hier sollten Sie als nordrhein-westfälischer Abgeord-
neter 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Dankbar sein, 
Herr Vorsitzender!) 

durchaus einmal Beifall klatschen. 

Meine Damen und Herren, auch das Wohnungs-
bau-Erleichterungsgesetz, das wir am 15. März verab-
schiedet haben, wird das Baugeschehen nachhaltig 
und positiv beeinflussen. Ich appelliere von hier aus 
an den Bundesrat, dieses Gesetz ohne Anrufung des 
Vermittlungsausschusses möglichst bald abzuschlie-
ßen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, von der 
Erkenntnis, daß diese Koalition auch in der Woh-
nungsbaupolitik erfolgreich ist, können auch Miesma-
chereien à la Lafontaine und — ich sage das hier ganz 
deutlich — auch scheußliche Parolen von Herrn Con-
radi nicht ablenken. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Sehr wahr! — 
Geis  [CDU/CSU]: Der Mieterbund kann da

-

von ablenken!) 

In der Debatte über das Wohnungsbau-Erleichte-
rungsgesetz hat Herr Conradi gesagt, daß die Ob-
dachlosigkeit in den Städten und die Höhe der Mieten 
— jetzt zitiere ich ihn — „nicht aus Versehen, nicht 
fahrlässig, sondern absichtlich herbeigeführt" seien. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Das hat 
er von uns abgeschrieben! — Dr.-Ing. Kansy 
[CDU/CSU]: Ja, das ist wahrscheinlich! — 
Geis  [CDU/CSU]: Von Ihnen kann man nur 

Falsches abschreiben!) 

Wer etwas in dieser Weise sagt, hat sich — das gilt 
neben Lafontaine in gleicher Weise auch für Sie — als 
seriöser Wohnungspolitiker abgemeldet und sich 
selbst ins Abseits gestellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Conradi [SPD]: Keine Sorge, das werden Sie 
im Wahlkampf noch zu hören bekommen!) 

Ich frage Herrn Lafontaine nur, lieber Herr Conradi, 
was er der Landesregierung von Nordrhein-Westfa-
len, seinen sozialdemokratischen Genossen Rau und 
Zöpel, unterstellt, die den Wohnungsbau von 1985 bis 
1988 um mehr als 60 % verringert und auf ein Drittel 
reduziert haben. 

(Geis [CDU/CSU]: Das muß man sich auf der 
Zunge zergehen lassen!)  

Haben Zöpel und Rau die Obdachlosigkeit in Nord-
rhein-Westfalen absichtlich herbeigeführt? Sind die 
Bürger von Nordrhein-Westfalen von der Landesre-
giérung absichtlich in die Wohnungsnot get rieben 
worden? 

(Conradi [SPD]: Die haben nicht das Miet-
recht verkürzt, die haben lediglich die Woh-
nungsgemeinnützigkeit aufgehoben! Sie da-

gegen wollten die Mieten herauftreiben!) 

— Zur Gemeinnützigkeit sage ich Ihnen auch noch 
etwas: Genauso ist es mit der Behauptung, die Sie 
aufgestellt haben, daß die Aufhebung des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes kalt kalkuliert gewesen 
sei. Auch dieser Satz ist eine Bosheit, die auf Sie zu-
rückfällt, Herr Conradi. 

(Beifall des Abg. Geis [CDU/CSU]) 

Wenn jemand den Wohnungsbau und damit die 
Anliegen der Mieter in den 70er und 80er Jahren zum 
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Spielball verwerflicher Interessen gemacht hat, dann 
waren es die Genossen der Neuen Heimat, die Ihnen 
sehr nahestehen. 

(Conradi [SPD]: Wir lesen Ihnen einmal vor, 
was Sie 1982 gesagt haben! — Frau Mat

-

thäus-Maier [SPD]: Wenn das nicht gehässig 
ist!)  

Sie haben die Gemeinnützigkeit ausgenutzt und zu 
Tode geritten. Und ich sage Ihnen, lesen Sie den bis-
her geheimen Bericht über die Praktiken der Gewerk-
schaftsfunktionäre, von denen ja jetzt noch einer im 
Gefängnis sitzt. Dann erst werden Sie feststellen kön-
nen, wer den Wohnungsbau und damit die Interessen 
der Mieter damals geschädigt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Müntefering [SPD]: Was ist mit Späth, was ist 
mit Grundmann? — Conradi [SPD]: Das ist 
die Methode „Haltet den Dieb!", die ihr hier 

anwendet!) 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich schlie-

ßen: Wir wollen dieses Gesetz, das Ihnen vorliegt, mit 
einer breiten Mehrheit verabschieden. Die Opposition 
hat sich im Ausschuß aus verschiedenen Gründen der 
Stimme enthalten; ich will darauf nicht eingehen. Sie 
haben die im Ausschuß abgelehnten Anträge heute 
— mit einer Ausnahme — wieder eingebracht. Diese 
Änderungsanträge werden wir ablehnen. Dieses Ge-
setz, das wir heute vorlegen, das die Bundesregierung 
vorgelegt hat, werden wir heute — ich hoffe, mit einer 
großen Mehrheit — verabschieden. Das vorliegende 
Gesetz ist ausgereift, es ist in Ordnung, und es ist ein 
weiterer guter Weg zu mehr Wohnungen für unsere 
Bürger. Deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
das Wort hat der Abgeordnete Großmann. 

Großmann (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Einmal mehr müssen wir heute erleben, 
wie die Bundesregierung versucht, ihre verkorkste 
Wohnungsbaupolitik mit Kinkerlitzchen zu verbes-
sern. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Änderungen des Wohnungsbindungsgesetzes 
sollten — so der Vorschlag der Ministe rin — lediglich 
den freiwilligen Tausch von Sozialwohnungen er-
möglichen. Ob durch diese Änderungen überhaupt 
ein Tausch von Wohnungen zustande kommt, sei da-
hingestellt. Im Ausschuß konnte man uns keine Zah-
len nennen. Wir haben auch diesmal danach gefragt 
und, wie immer, keine Antwort bekommen. 

Wir können nur hoffen, daß wenigstens ein paar 
hundert Wohnungen zum Tausch anstehen, daß also 
vielleicht ein paar hundert Wohnungen andere Mieter 
finden werden. Derzeit jedoch fehlen — das sei hier 
erneut gesagt — über 1 Million Wohnungen in der 
Bundesrepublik. 

(Zuruf von der SPD: Das ist das Problem!) 
Berücksichtigt man diese Relation und bedenkt 

man, daß ein Wohnungstausch keine einzige neue 
Wohnung schafft, so klingt es wie blanker Hohn, 

wenn es in der Begründung zu dieser Gesetzesände-
rung heißt: 

Durch die Erleichterung des Tausches von Sozial-
wohnungen werden öffentliche Mittel für den 
Bau größerer Sozialwohnungen eingespart. 

Ein Glück nur, daß der Bundesrat die Gelegenheit 
beim Schopfe packte, mit eigenen Vorschlägen auch 
ein Stück Mieterschutz in diese Veränderung hinein-
zuschreiben. Wir als SPD sind darüber auch deshalb 
froh und zufrieden, weil es Initiativen sind, die wir im 
Deutschen Bundestag seit Jahren gefordert haben, die 
jedoch bisher von der Mehrheit aus CDU/CSU und 
FDP immer weggestimmt worden sind. Allmählich 
scheint ihnen zu dämmern, daß Sie mit ihrer mieter-
feindlichen Ideologie nicht mehr weiterkommen. 

1985 und 1989 war das noch anders. Als wir forder-
ten, alte Wohnungsbindungen zu sichern, den Mie-
tenanstieg zu bremsen und neue Wohnungsbindun-
gen zu schaffen, wollten Sie davon nichts wissen. Erst 
jetzt, unter dem Druck von teilweise extremer Woh-
nungsnot und explodierenden Mieten, sind Sie bereit, 
die Forderungen der SPD wenigstens teilweise zu 
übernehmen; dies ist jedoch zu spät und zu halbher-
zig. 

Über Jahre hinweg haben Sie den sozialen Miet-
wohnungsbau verkümmern lassen 

(Conradi [SPD]: So ist es !) 

und es so versäumt, rechtzeitig neue Wohnungsbin-
dungen zu schaffen. Über Jahre hinweg haben Sie es 
unterlassen, alte Bindungen trotz steigender Darle-
hensrückzahlungen bei den Sozialmietwohnungen zu 
sichern. Für über eine Million Wohnungen wurden 
seit der Regierungsübernahme durch Sie vorzeitig 
Mittel zurückgezahlt. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: 1981 verab

-

schiedet!) 

Das sind rund 20 % des sozialen Wohnungsbestandes. 
Sie haben das einfach laufen lassen. Eine Million 
Wohnungen sind allein während Ihrer Regierungszeit 
aus der Bindung herausgefallen. 

(Conradi [SPD]: Absichtlich herbeigeführt! 
— Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Unglaub-

lich!) 

— Absichtlich! Und Sie haben dies willenlos laufen 
lassen! 

Daß Sie das jetzt verhindern wollen, kommt deshalb 
zu spät, weil bis Mitte der 90er Jahre die Hälfte der 
sozialgebundenen Wohnungen aus der Bindung her-
ausfällt. In zehn Jahren wird von diesen Wohnungen 
nur noch ein Drittel übrig sein. 

Dabei weiß die Bundesregierung genau Bescheid, 
welche Konsequenzen dieses Laufenlassen hat. Es 
gibt nämlich eine Untersuchung, die sie selbst in Auf-
trag gegeben hat. Der Bundesbauminister wollte wis-
sen, welche Konsequenzen denn die vorzeitige Rück-
zahlung von Darlehen beim sozialen Mietwohnungs-
bau hat, etwa bei Wegfall der Bindungen. Während 
jedoch willkommene Untersuchungsergebnisse auf 
Glanzpapier mit Foto der Ministe rin veröffentlicht 
werden — übrigens lächelt sie auf Farbfotos mehr als 
auf Schwarzweißfotos — , waren die Ergebnisse dieser 
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nicht veröffentlicht. 

Ich will daher die Gelegenheit nehmen, aus dieser 
Untersuchung ein paar Zahlen zur Kenntnis zu geben: 
Die Studie weist aus, daß Mitte der 80er Jahre bei-
spielsweise die gemeinnützigen Eigentümer den 
Zinsverfall nutzten, um kostenneutral Mietsenkungen 
weiterzugeben. Anders die nicht gemeinnützigen Ei-
gentümer; die zahlten zurück, um Mieterhöhungen 
vorzunehmen. 

Die Zahlen sprechen für sich. Während in den Woh-
nungen von gemeinnützigen Eigentümern die Mieten 
nach Bindungsende um ca. 3 % pro Jahr stiegen, wa-
ren dies bei den Wohnungen der nicht gemeinnützi-
gen Eigentümer zwischen 8 und 21 % pro Jahr. Ich 
zitiere einen Satz aus der Untersuchung: 

In 22 % 

— diese Zahl muß man sich genau anhören — 

von  den untersuchten 102 Fällen wurde eine 
Überschreitung der 30-%-Kappungsgrenze für 
Mieterhöhungen innerhalb von drei Jahren bei 
bestehenden Mietverhältnissen festgestellt, da-
bei in 7 % der Fälle eine Überschreitung von mehr 
als 50 % innerhalb von drei Jahren. 

Da Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, 
die Gemeinnützigkeit ja abgeschafft haben, drohen 
uns diese Praktiken demnächst im gesamten sozialen 
Mietwohnungsbau. 

In der Untersuchung heißt es weiter: 

Die Mietpreissteigerungen haben häufig entwe-
der zu einer Verdrängung von Bewohnern oder 
bei vielen verbliebenen Altmietern, die insbeson-
dere auf angespannten Wohnungsmärkten keine 
tragbaren Alternativen hatten, zu einer erhebli-
chen Erhöhung der Mietbelastung geführt. 

Es ist logisch, daß diese Mietpreissteigerungen 
auch zur Anhebung des allgemeinen Mietniveaus 
führen. 

So führen nicht nur die starke Wohnungsnot, son-
dern auch der von der Bundesregierung willenlos hin-
genommene Wegfall von Bindungen zu teilweise hor-
renden Mieterhöhungen, zu zahlreicher werdenden, 
nicht geahndeten Verstößen — denn viele Mieter hal-
ten den Mund, weil sie keine Alternative haben — 
und zu immer weniger preiswertem Wohnraum. 

Immer, wenn es um die Politik der sozialen Gerech-
tigkeit geht, meine Damen und Herren von der Koali-
tion, sind Sie überfordert. So ist es nur logisch, daß die 
wirklich wichtigen Änderungsvorschläge über den 
Bundesrat, und zwar von Nordrhein-Westfalen, bean-
tragt worden sind. 

Sie müssen also, meine Damen und Herren, von der 
Koalition, förmlich dazu gedrängt werden, in dieser 
katastrophalen Wohnungssituation endlich etwas für 
die Mieter zu tun. 

Sie seien klüger geworden, hat Herr Dörflinger vor 
zwei Wochen hier in der Debatte zum Wohnungsbau-
erleichterungsgesetz gesagt. Auch heute scheinen Sie 
klüger zu werden, weil Sie endlich Vorschläge der 
SPD aufgreifen. 

Leider verläuft der Prozeß des Klügerwerdens bei 
Ihnen beängstigend langsam und geht zu Lasten der 
Wohnungssuchenden, der Mieter und der Städte und 
Gemeinden, die mit den Problemen und Mietpreis-
steigerungen nicht mehr allein fertig werden kön-
nen. 

Die Vorschläge des Bundesrats sind ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 

Dies gilt besonders für die Verlängerung der Nach-
wirkungsfrist, in der eine öffentlich geförderte Woh-
nung auch nach Rückzahlung der Fördermittel weiter 
wie eine Sozialwohnung behandelt wird. 

Damit dies eine spürbare Verlängerung wird, wer-
den wir — Herr Möller hat darauf hingewiesen — wie 
im Ausschuß beantragen, die Nachwirkungsfrist bei 
unfreiwilliger Rückzahlung von 10 auf 14 Jahre und 
bei freiwilliger Rückzahlung von 8 auf 12 Jahre zu 
verlängern. Wir begrüßen es, daß eine Abkürzung der 
Nachwirkungsfrist durch die Streichung des Abs. 3 in 
§ 16 ausgeschlossen wird. 

Ganz wesentlich ist für uns der Wegfall des § 16 a. In 
Städten und Gemeinden unter 200 000 Einwohnern 
fällt derzeit sechs Monate nach der vorzeitigen Rück-
zahlung der öffentlichen Mittel die Mietpreisbindung 
weg; der Vermieter darf die örtliche Vergleichsmiete 
erheben. Die Praxis hat gezeigt, daß viele Mieter mit 
kleinem Einkommen ihre Mieten dann nicht mehr 
zahlen können. 

Die SPD begrüßt ausdrücklich die Initiative von 
Nordrhein-Westfalen zur Streichung dieses Paragra-
phen aus dem Wohnungsbindungsgesetz. 

Die Sonderregelung für Städte und Gemeinden un-
ter 200 000 Einwohnern entfällt. Hier gelten künftig 
die gleichen Bindungen wie in den größeren Städten. 
Da die Wohnungsnot auch vor diesen kleineren 
Städten nicht haltmacht, ist es dringend nötig, die 
Mieter auch in kleineren Städten stärker zu schüt-
zen. 

Einen anderen wichtigen Schritt zu mehr Mieter-
schutz wollen Sie nicht mitgehen. Wir werden bean-
tragen, im Fall einer Zwangsversteigerung die Nach-
wirkungsfrist von drei auf sechs Jahre zu verlän-
gern. 

(Beifall des Abg. Müntefering [SPD]) 

Ich habe erst kürzlich in zwei konkreten größeren 
Mietobjekten in meinem Wahlkreis erlebt, mit welch 
rüden Methoden die Mieter nach einer Zwangsver-
steigerung eingeschüchtert wurden. 

Wir müssen zum Schutz der Mieter die Zwangsver-
steigerungen erschweren, indem wir sie weniger at-
traktiv machen. Neun Bundesländer haben diesen 
Vorschlag von Nordrhein-Westfalen unterstützt. Ich 
fordere Sie auf, unserem Antrag heute zuzustimmen. 
Es sind die Fachleute aus den Bundesländern, die 
diese Praxis ja genau kennen und Abhilfe schaffen 
wollen, Abhilfe gegen ein oftmals skandalöses Vorge-
hen einiger Immobilienhaie und zum Schutz oftmals 
völlig hilfloser Mieter, nicht selten älterer Menschen, 
die seit Jahrzehnten dort wohnen. 

Mehr Mieterschutz bringt auch ein weiterer Antrag 
des Bundesrats zu § 28. Durch diesen Änderungsvor-
schlag wird sichergestellt, daß bei einer vorzeitigen 
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Rückzahlung öffentlicher Mittel im sozialen Woh-
nungsbau die möglicherweise höheren Zinsen der Er-
satzfinanzierung nicht zu einer Mieterhöhung führen 
werden. Eine Dämpfung der Miete kann auch durch 
die Regelung erzielt werden, künftig Vereinbarungen 
zuzulassen, in denen sich ein Eigentümer verpflichtet, 
über die derzeit gültige Frist von sechs Jahren hinaus 
bestimmte Kosten nicht geltend zu machen. Auch dies 
ist keine Idee der Bundesregierung oder gar der Koali-
tion; all diese Vorschläge sind Vorschläge des Bun-
desrates. Ich wiederhole das deshalb, damit hier kein 
Etikettenschwindel betrieben wird. Die Bundesregie-
rung ist von sich aus überhaupt nicht auf die Idee 
gekommen, über Mieterschutz nachzudenken, ge-
schweige denn mehr Mieterschutz in den eigenen 
Gesetzentwurf hineinzuschreiben. 

(Müntefering [SPD]: Das ist die Wahrheit! — 
Dr.  Vogel [SPD]: So ist das!) 

Wie halbherzig die Vorschläge übernommen wer-
den, zeigt der Art. 4 der vorliegenden Änderung. Wir 
Sozialdemokraten fordern eine größere Rückwirkung 
des Gesetzes. Eine dreimonatig längere Frist als vor-
gesehen würde z. B. allein in Nordrhein-Westfalen ca. 
16 000 Wohnungen in eine längere Bindung bringen. 
Sie schieben verfassungsrechtliche Bedenken vor. 
Das große Gewicht dieser außerordentlichen Notlage 
Wohnungsnot für das Allgemeinwohl und den sozia-
len Frieden würde es zulassen, eine längere Rückwir-
kung in dieses Gesetz hineinzuschreiben. Dem Art. 4 
werden wir daher in der vorliegenden Fassung nicht 
zustimmen können. 

Ansonsten weisen die Vorschläge des Bundesrates 
in die richtige Richtung. Unsere Änderungsanträge 
sind daher textgleich mit den Vorschlägen des Bun-
desrates, die bisher nicht in den Gesetzestext über-
nommen worden sind. 

Ausruhen darf man sich mit diesem Wohnungsbin-
dungsänderungsgesetz aber keineswegs. Zentrale 
Forderungen der SPD bleiben weiterhin unberück-
sichtigt, sind aber völlig unverzichtbar. Wenn man 
Wohnungsnot und die damit einhergehende galop-
pierende Mietenexplosion in den Griff bekommen 
will, müssen erstens neue Bindungen im sozialen 
Mietwohnungsbau geschaffen werden. Dazu muß der 
Bau von Sozialmietwohnungen stärker als bisher ge-
fördert werden, sowohl in der zur Verfügung stehen-
den Gesamtsumme wie auch durch eine höhere För-
derung der einzelnen Wohneinheit. Ich erzähle Ihnen 
hier nichts Neues; das fordern z. B. der Städte- und 
Gemeindebund und der Städtetag seit Monaten. 

Zweitens muß der Schutz der Mieter vor der zuneh-
menden Umwandlungsspekulation verbessert wer-
den. Die Sperrfrist für Eigenbedarfskündigungen in 
Umwandlungsfällen von drei auf fünf Jahre ist zuwe-
nig. Die SPD fordert mindestens sieben, besser noch 
zehn Jahre. Darüber hinaus müssen Umwandlungen 
generell erschwert werden durch die Einführung des 
zonierten Satzungsrechtes für Kommunen, die damit 
befristet Umwandlung in Problemgebieten untersa-
gen können, oder durch konsequente Anwendung 
strenger Kriterien bei der Erteilung der sogenannten 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die erforderlich 
sind, um Mietwohnungen umzuwandeln, oder durch 
die Reduzierung der steuerlichen Anreize für Woh

-

nungserwerb aus dem Bestand durch eine Umgestal-
tung der Eigentumsförderung auf Abzug von der 
Steuerschuld und Verstärkung der Neubaukompo-
nente. 

Dringend erforderlich sind schließlich Verbesserun-
gen im Mietrecht: Um die Mietenexplosion zu brem-
sen, muß für die Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete wieder der gesamte Wohnungsbestand 
zugrunde gelegt werden. Die höchstzulässige Erhö-
hung der Miete im Bestand — heute in drei Jahren 
30 % — muß deutlich reduziert werden. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Auch 
von uns abgeschrieben!) 

— Das sind Anträge, die seit Jahren im Bundestag lie-
gen, Frau Oesterle-Schwerin. Überlegen Sie mal, wer 
hier von wem abschreibt! 

Diese drei wichtigen Bereiche, wirklicher sozialer 
Wohnungsbau, Schutz gegen Umwandlungsspekula-
tionen und wirksame Verbesserungen des Mietrechts, 
sind mit der Koalition nicht zu machen. Im Gegenteil, 
durch Zuwarten und falsche Politik auch in anderen 
Bereichen haben Sie die Verantwortung für die sich 
zuspitzende Wohnungsnot und die Mietenwillkür zu 
tragen. Wer erst von außen gedrängt werden muß, 
Schritte in die richtige Richtung einzuleiten, wird sei-
ner Verantwortung nicht gerecht. Wenn Wohnungs-
not Chefsache ist, der Chef aber nichts tut, dann soll-
ten die Wohnungssuchenden und die Mieter den Chef 
bei nächster Gelegenheit feuern. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich gebe jetzt erst einmal das Ergeb-
nis der Wahl des Wehrbeauftragten des Deutschen 
Bundestages bekannt. Mitgliederzahl 519, abgege-
bene Stimmen 476, davon 473 gültige Stimmen, Ent-
haltungen 25, ungültige Stimmen 3. Von den gültigen 
Stimmen entfielen auf den Abgeordneten Biehle 
249 Stimmen, auf den Abgeordneten Jungmann 
199 Stimmen. 

Gemäß § 13 des Gesetzes über den Wehrbeauftrag-
ten des Deutschen Bundestages wäre derjenige ge-
wählt gewesen, der die Stimmen der Mehrheit der 
Mitglieder des Bundestages erhalten hätte. Die Mehr-
heit der Mitglieder des Bundestages einschließlich der 
Mitglieder des Landes Berlin beträgt mindestens 
260 Stimmen. Damit hat hier keiner der vorgeschlage-
nen Abgeordneten die ausreichende Mehrheit erhal-
ten. 

Meine Damen und Herren, wir müssen erneut in die 
Wahl zum Wehrbeauftragten eintreten. Der Zeitpunkt 
für die Wahl des Wehrbeauftragten wird Ihnen recht-
zeitig bekanntgegeben. Dazu sind sicherlich erst neue 
Überlegungen nötig. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Kanzler hätte Herr 
Biehle werden können, aber Wehrbeauftrag

-

ter nicht!) 

Meine Damen und Herren, wir fahren in den Bera-
tungen fort. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Dr. Hitschler. 
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Dr. Hitschler (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die mit der Drucksache 
11/6773 vorgelegten Änderungen des Wohnungsbin-
dungsgesetztes verfolgen im wesentlichen zwei 
Ziele:... 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
ich bitte, die Gespräche doch nicht hier vorn vor der 
Rednertribüne zu führen. 

Bitte, Herr Hitschler, Sie haben wieder das Wort. 

Dr. Hitschler (FDP):... erstens der erleichterte 
Tausch von Sozialwohnungen, zweitens die Festle-
gung der Nachwirkungsfristen bei vorzeitiger Rück-
zahlung öffentlicher Baudarlehen auf die früher gel-
tende Zeitdauer. 

Die Freien Demokraten stimmen diesen Ände-
rungsvorschlägen mit Bedenken zu, die daher rühren, 
daß wir gegen das System des sozialen Wohnungs-
baus insgesamt Bedenken haben. Die Zustimmung 
wird uns dadurch erleichert, daß diese kosmetischen 
Korrekturen an der bejahrten Dame sozialer Woh-
nungsbau ihr Make-up vielleicht etwas freundlicher 
erscheinen läßt. Blicke begeisternder Bewunderung 
kann uns das Bild einer in die Jahre gekommenen 
Diva, die ihren jugendlichen Glanz verloren hat und 
deren Fältchen mühsam immer wieder geliftet wer-
den müssen, freilich nicht entlocken, Herr Conradi. 

An diesem Gesetzentwurf offenbart sich die ganze 
Schwäche des sozialen Wohnungsbaus alter Prägung. 
Eine Fülle von Reglementierungen zieht immer wie-
der neue Interventionen nach sich, weil eine noch so 
hohe Regelungsdichte hie und da doch noch eine Un-
gerechtigkeit im Detail ermöglicht, die wiederum 
durch einen erneuten Eingriff beseitigt werden soll. 

Was wird mit dem neuerlichen Facelifting be-
zweckt? Der Tausch von Sozialwohnungen soll künf-
tig erleichtert werden, weil festgestellt werden kann, 
daß größere Sozialwohnungen vielfach unterbelegt 
sind, weil beispielsweise die Kinder aus dem Hause 
sind oder der Lebenspartner bereits verstorben ist, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Große Villen sind 
auch unterbelegt!) 

so daß eine Einzelperson eine Sozialwohnung mit vier 
Zimmern, Küche, Bad bewohnt, während eine junge 
Familie mit zwei Kindern keine entsprechende Sozial-
wohnung findet. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Daß Sie sich 
nicht schämen! Gucken Sie sich einmal die 
Zahl der Wohnungen an! Das ist doch nicht 

zu fassen!) 
Ein freiwilliger Tausch scheiterte bisher daran, daß in 
nicht wenigen Fällen die Einzelperson, inzwischen 
zum Fehlbeleger geworden, keinen Anspruch mehr 
auf eine andere, auch nicht kleinere Sozialwohnung 
hat und keinen Wohnberechtigungsschein mehr be-
kommt. Die ältere Dame im fünften Stock könnte also 
nicht ins Parterre ziehen, eine unterbelegte größere 
Wohnung könnte nicht im Tausch gegen eine kleinere 
freigemacht werden. 

Deshalb machen wir es jetzt möglich, und zwar amt-
lich, daß ein Fehlbeleger Anspruch auf eine kleinere 

Sozialwohnung bekommt, ohne daß er in den ersten 
drei Jahren eine Fehlbelegungsabgabe entrichten 
muß. 

(Müntefering [SPD]: Das ist heute schon Pra

-

xis vor Ort!) 

Wir müssen also Ausnahmen in unserem sozialen An-
spruch an das Gesetz machen, um die Fiktion der 
sozialen Gerechtigkeit im sozialen Wohnungsbau ins-
gesamt nicht aufgeben zu müssen. Wenn es denn der 
sozialen Gerechtigkeit dient, soll es uns recht sein. 

Ob diese komplizierten Detailregelungen in der 
Praxis wirksam werden, mögen wir freilich bezwei-
feln, 

(Müntefering [SPD]: Aha!) 

weil wir befürchten, das Dickicht der Einzelregelun-
gen ist so dicht geworden, daß es für die Bürger un-
durchdringlich zu sein scheint. 

(Zuruf von der SPD: Ja, so ist das!) 

Wir stimmen also nach dem Motto zu: Ob es hilft, wis-
sen wir nicht, schaden tut es in keinem Fall. 

(Müntefering [SPD]: Aha!) 

Mit dem zweiten Ziel dieses Änderungsgesetzes, 
der Verlängerung der sogenannten Nachwirkungsfri-
sten bei unfreiwilliger vorzeitiger Rückzahlung von 
zehn auf zwölf Jahre und bei freiwilliger vorzeitiger 
Rückzahlung öffentlicher Baudarlehen von acht auf 
zehn Jahre wird angestrebt, in einer Zeit akuter Woh-
nungsengpässe die Sozialbindung angemessen lange 
aufrechtzuerhalten. 

In dieser Regelung scheint für die jeweilige Bundes-
regierung ein gewisses Maß an Aktivitätspotential zu 
liegen. Varianten der Sätze nach oben bzw. nach un-
ten unterstreichen die Handlungsfähigkeit des jewei-
ligen Bauministers und signalisieren seine Bereit-
schaft zum aktiven Handeln. In der sozialliberalen 
Koalition haben wir diese Fristen von zehn bzw. zwölf 
Jahre auf acht bzw. zehn Jahre gesenkt. Die christlich

-
liberale Koalition erhöht jetzt 

(Müntefering [SPD]: Fünf Jahre zu spät!) 

diese Fristen wieder von acht bzw. zehn Jahre auf 
zehn bzw. zwölf Jahre. Gymnastische Übungen halten 
die alte Dame fit. 

(Müntefering [SPD]: Hauptsache, die FDP ist 
immer dabei!) 

Doch im Ernst, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ist gegen Kniebeugen dieser Art nichts einzu-
wenden, wenn demjenigen, der öffentliche Baudarle-
hen in Anspruch nimmt, die Bedingungen einer vor-
zeitigen Rückzahlung bei Vertragsabschluß bekannt 
sind. 

Eine Verlängerung der Nachwirkungsfristen rück-
wirkend auf bestehende Vertragsverhältnisse kommt 
für uns freilich nicht in Frage, weil dies einen erheb-
lichen Mißbrauch des Vertrauenschutzes bedeutet 
hätte, den der Vertragspartner im Glauben auf die 
Verläßlichkeit gesetzlicher Regelungen bei einem 
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Dr. Hitschler 
Vertragsabschluß in einem Rechtsstaat genießen 
sollte. 

(Großmann [SPD]: Gucken Sie einmal in das 
Grundgesetz!) 

Daß die Opposition bereit ist, verfassungsrechtliche 
Bedenken um eines Silberlings willen sozusagen über 
Bord zu werfen, muß uns schon bedenklich stim-
men. 

Der Stichtag 31. Dezember 1989 wurde gewählt, um 
nicht durch den Ankündigungseffekt des Gesetzes 
eine Welle vorzeitiger Rückzahlungen auszulösen. 
Diejenigen, die in der Zeit vom 1. Januar 1990 bis jetzt 
im Vertrauen auf die alten Fristen öffentliche Baudar-
lehen in Anspruch genommen haben, sind im Falle 
einer beabsichtigten vorzeitigen Rückzahlung, was 
angesichts der Zinsentwicklung wahrlich nicht zu er-
warten ist, auf den Rechtsweg zu verweisen. 

Die Verlängerung der Nachwirkungsfristen bewirkt 
im übrigen, daß sich der Topf, in den diese Mittel flie-
ßen, um zweckgebunden wieder dem sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung zu stehen, langsamer füllt. 
Diese Nachwirkung mag den einen die Freude bei der 
Zustimmung dämpfen, anderen das Unbehagen. 

Kurioserweise liegt uns neben der Beschlußemp-
fehlung des Ausschusses ein Gesetzentwurf des Bun-
desrates vom 7. Dezember 1989 vor, der begehrt, daß 
die für den sozialen Wohnungsbau zweckgebunde-
nen Darlehensrückflüsse von den Ländern künftig 
auch für städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen Verwendung finden können. Die-
ses Begehren erscheint deshalb kurios, weil damit von 
Länderseite eingestanden wird, daß die Länder die 
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen zur Finanzie-
rung anderen Ausgabenbedarfs verwenden möchten, 
obwohl immer wieder darüber geklagt wird, es stün-
den nicht genügend Mittel für den sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung. 

(Müntefering [SPD]: Welches Land war das 
denn?) 

— Beispielsweise hat auch das Land Ihres Kanzler-
kandidaten Lafontaine dieser Regelung zugestimmt, 
Herr Müntefering. Der Antrag ging von Hessen aus. 

Dies sollte uns etwas gelassener machen gegenüber 
den immer wieder erhobenen Forderungen, den unso-
zialen, ineffektiven und teuren sozialen Wohnungs-
bau mit immer mehr Milliarden zu fördern, ohne 
Rücksicht auf die Wirkungen, die davon auf die Zins-
höhe ausgehen. Es ist schon frappierend, mit welcher 
Zähigkeit manche Zeitgenossen die wirtschaftliche 
Unvernunft lautstark proklamieren und dabei noch 
Beifall für das Gutgemeinte, aber Schlechtbedachte 
finden. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch einmal 
darauf aufmerksam machen, daß diese Rückflüsse aus 
Wohnungsbaudarlehen besser dafür verwendet wer-
den sollten, daß sich die Kommunen Belegrechte er-
werben, um ihrer Wohnungsfürsorgepflicht gegen-
über Mitbürgern, die aus vielerlei Gründen Zugangs-
probleme am Wohnungsmarkt haben, nachkommen 
zu können. 

(Conradi [SPD]: Das ist der schlichte Blöd- 
sinn!) 

Bei Übernahme einer Miet- und Instandsetzungsga-
rantie durch die Gemeinde gegenüber dem Vermieter 
ließen sich Wohnungen in ausreichender Zahl im vor-
handenen Bestand für diese Zwecke finden. In ver-
schiedenen Gemeinden wird dieses System bereits 
erfolgreich praktiziert. Mit seiner Hilfe ist es in jedem 
Falle möglich, mehr Wohnungen mit weniger öffentli-
chen Mitteln für die soziale Wohnungsfürsorge zu be-
schaffen. Den Neubau von Wohnungen sollte man 
daher getrost dem p rivaten Sektor überlassen und 
nicht den Datenkranz eines freien Wohnungsmarktes 
über Gebühr durch staatliche Einflußnahme stören. 

Wir bedauern, daß wir von einem freien Wohnungs-
markt noch meilenweit entfernt sind, daß die Einsicht 
dafür, daß ein erheblich erweitertes Wohngeld für 
Mitbürger mit Mietzahlungsschwierigkeiten und der 
Erwerb von Belegrechten für Mitbürger mit Schwie-
rigkeiten, überhaupt eine Wohnung zu finden, die 
effektiveren und gerechteren sozialen Korrekturen für 
einen freien Wohnungsmarkt darstellen, noch keine 
breitere Basis gefunden hat. Aber das macht auch 
deutlich, daß auf die Liberalen künftig noch reichlich 
Missionsarbeit wartet. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Oesterle-Schwerin. 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörer und 
liebe Zuhörerinnen! Wir haben überhaupt nichts da-
gegen, wenn die Bundesregierung die Hemmnisse, 
die dem Tausch einer großen sozialen Mietwohnung 
gegen eine kleine im Wege stehen, jetzt beseitigt. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Dann können Sie ja 
zustimmen!) 

Aber bitte versuchen Sie nicht, diese durch Ihre ver-
fehlte Wohnungspolitik notwendig gewordenen Maß-
nahmen — denn es gibt viel zuwenig große Wohnun-
gen — eines Tages als wohnungspolitische Heldentat 
zu verkaufen; denn das sind sie weiß Gott nicht. 

(Geis [CDU/CSU]: Wenn wir Ihnen folgen 
würden, würden die Leute in Hütten woh-

nen!) 
Der Gewinn wird im Vergleich zu den Verlusten, die 
Ihre Wohnungspolitik bisher schon verursacht hat, 
verhältnismäßig gering sein. Die ganze Sache ist der 
Rede kaum wert. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Dann hören Sie auf 
zu reden!) 

— Gott sei Dank gibt es auch noch intelligentere Vor-
schläge. 

(Geis [CDU/CSU]: Aber nicht von Ihnen!) 
Der Bundesrat hat hingegen in seinem Antrag zur 

Änderung des Wohnungsbindungsgesetzes den Fin-
ger tatsächlich auf einen der wundesten Punkte der 
bundesdeutschen Wohnungspolitik gelegt. Dieser 
wunde Punkt ist die Tatsache, daß Bund und Länder 
zwar seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
enorme Summen in den sozialen Mietwohnungsbau 
gesteckt haben, der öffentlichen Hand, den Woh-
nungsämtern der Kommunen dadurch aber nicht die 
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Möglichkeit gegeben haben, dauerhaft über die Ver-
gabe und die Mietpreise dieser Wohnungen zu be-
stimmen. Man hat einerseits viel Geld in den sozialen 
Mietwohnungsbau investiert, 

(Geis [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

andererseits die Verfügungsgewalt über diese Woh-
nungen den Investoren überlassen, und das war 
falsch. 

(Ruf [CDU/CSU]: Die bösen Kapitalisten!) 

In der bundesdeutschen Wohnungspolitik galt von 
Anfang an folgendes Prinzip: Bund und Länder zah-
len, Unternehmer schöpfen die Gewinne ab. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: So einfach ist das! 
Das sind die Gedankenschablonen!) 

Anstatt einen dauerhaften Bestand an sozial gebunde-
nen Wohnungen zu schaffen, der zur dauerhaften Si-
cherung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung drin-
gend notwendig gewesen wäre, machte man aus dem 
öffentlich geförderten Wohnungsbau ein sehr lukrati-
ves Geschäft für Investoren. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Deswegen in

-

vestieren ja so wahnsinnig viele Investoren, 
daß wir uns vor Wohnungen kaum retten 

können!) 

Unternehmer, die sich im herkömmlichen sozialen 
Wohnungsbau engagierten, mußten für jede Woh-
nung nur 15 % Eigenkapital aufbringen, die sie zudem 
von Anfang an mit 4 % verzinst bekommen haben, 
was im frei finanzierten Wohnungsbau keineswegs 
üblich ist. Sie brauchten nur 15 % Eigenkapital einzu-
bringen, die restlichen 85 % wurden vom Staat über 
Darlehen vorfinanziert, die über die Mieten abbezahlt 
wurden, wodurch die Entschuldungsgewinne der Un-
ternehmer von Jahr zu Jahr gestiegen sind. Sie hätten 
also auch ohne den Ablauf der Bindungen, also auch 
bei Dauerbindungen, mit einer hohen Eigenkapital-
verzinsung rechnen können. 

Durch die Begrenzung der Bindungsdauer auf 
30 Jahre bzw. durch die Möglichkeit, nach Ablauf der 
Bindungen frei über die Wohnungen zu verfügen, 
kommt die Wertsteigerung, die die Wohnungen in der 
Zwischenzeit erfahren haben, zur Eigenkapitalverzin-
sung und zu den Entschuldungsgewinnen hinzu. 
Jährliche Kapitalverzinsungen von ca. 11 % — ohne 
jegliches Risiko, versteht sich — waren in dieser Bran-
che überhaupt keine Seltenheit. 

Die Möglichkeit, durch vorzeitige Rückzahlung der 
Darlehen auch vorzeitig aus der Bindung auszustei-
gen, eine Möglichkeit, die nicht von Anfang an ver-
einbart war, sondern den Investoren als Bonbon im 
nachhinein noch geschenkt worden ist, ist durch gar 
nichts zu rechtfertigen. Sie hat einzig und allein den 
Zweck, den Zeitpunkt der freien Verfügung über die 
Wohnungen vorzuziehen und damit zu einer noch 
schnelleren Kapitalvermehrung beizutragen. 

Kolleginnen und Kollegen, es war von Anfang an 
falsch, die Miet- und Belegungsbindungen im sozia-
len Wohnungsbau auf 30 Jahre zu begrenzen. Es war 
falsch, den vorzeitigen Ausstieg aus den ohnehin zu 
kurzen Bindungen zu ermöglichen, und es ist heute 
absolut falsch, mit enormen Summen Wohnungen zu 

fördern, die nur noch fünf bis zehn Jahre lang gebun-
den sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Angesichts der heute erkennbaren Folgen dieser 
miserablen Wohnungspolitik — es sind bereits über 
eine Million Wohnungen aus der Bindung gefallen, 
und wir wissen, daß bei gleichbleibendem Tempo bis 
zum Jahre 1995 überhaupt nur noch eine Million so-
ziale Mietwohnungen übrig sein werden — hat der 
Bundesrat vollkommen recht, wenn er jetzt versucht, 
die Notbremse zu ziehen und die Nachwirkungsfrist 
beim vorzeitigen Ausstieg aus den Bindungen auf 
zwölf Jahre zu verlängern. Es ist sozusagen der Ver-
such, wenigstens einen Fehler der bundesdeutschen 
Wohnungspolitik zu korrigieren. Wir können diese 
Forderung nur unterstützen, sind allerdings der Auf-
fassung, daß diese Notbremse den in den Abgrund 
rasenden Karren nur dann aufhalten wird, wenn das 
Gesetz auch für solche Wohnungen Gültigkeit be-
kommt, für die die Darlehen bereits zurückgezahlt 
wurden und deren viel zu kurze Nachwirkungsfrist 
bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in Lauf ge-
setzt wurde; dies hat auch der Innenausschuß des 
Bundesrates gefordert. 

Bitte kommen Sie mir jetzt nicht mit dem sogenann-
ten Vertrauensschutz für die armen Unternehmer, die 
in dem guten Glauben, sie könnten die Wohnungen 
innerhalb von kurzer Zeit aus der Bindung lösen, ihre 
Darlehen bereits zurückgezahlt haben, in der Hoff-
nung, sie könnten die Wohnungen noch schneller 
teuer verkaufen oder vermieten! Bitte kommen Sie 
mir nicht mit dem Argument des Vertrauensschutzes 
für diese Unternehmer! Denn wer denkt eigentlich an 
den Vertrauensschutz für Mieterinnen und Mieter? 
Wer denkt eigentlich an Tausende und aber Tausende 
von Sozialmieterinnen, 

(Ruf [CDU/CSU]: Und -mieter!) 

die ihre Wohnungen im Vertrauen darauf bezogen 
haben, daß sie dort bis zum Ablauf der von Anfang an 
vorgesehenen Bindungsfrist ungestört und geschützt 
vor Unternehmerwillkür weiter wohnen bleiben kön-
nen? Wer denkt an den Vertrauensschutz von Miete-
rinnen und Mietern, und warum ist der Vertrauens-
schutz für Unternehmer in diesem Land so viel mehr 
wert als der Vertrauensschutz für Mieterinnen und 
Mieter? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Kolleginnen und Kollegen, wenn die SPD-Fraktion 
nicht den Mut dazu aufbringt, den Antrag des mehr-
heitlich SPD-besetzten Innenausschusses des Bun-
desrates zu übernehmen — es ist ja der einzige Antrag 
des Bundesrates, den die SPD-Fraktion nicht über-
nommen hat — , dann machen wir das eben. 

(Müntefering [SPD]: Wer sagt Ihnen denn, 
daß wir das nicht machen?) 

— Wenn Sie Ihren Genossinnen und Genossen im 
Bundesrat bei der Abstimmung nachher in den Rük-
ken fallen wollen — — 

(Müntefering [SPD]: Wer sagt das denn?) 
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Frau Oesterle-Schwerin 
— Sie übernehmen das nicht! 

(Abg. Großmann [SPD] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

—Ich lasse die Zwischenfrage zu. 

Vizepräsidentin Renger: Zu einer Zwischenfrage 
Herr Abgeordneter Großmann. 

Großmann (SPD): Frau Oesterle-Schwerin, ist Ihnen 
bekannt, daß dieser Antrag bei der Schlußabstim-
mung im Bundesrat nicht zur Debatte gestanden hat 
und daß auch im Gesetzentwurf des Bundesrates, 
ebenfalls in den Gegenäußerungen der Bundesregie-
rung dieses Thema gar nicht behandelt wird? 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE) : Herr Kollege, 
das ist mir bekannt. Dennoch wurde der Antrag von 
den Genossen Ihrer Partei in den Innenausschuß ein-
gebracht und do rt  mehrheitlich verabschiedet. Ich 
halte ihn auch für einen vernünftigen Antrag. Wenn 
Sie ihn nicht übernehmen, dann übernehmen wir ihn. 
Wir sind der Meinung, daß die Nachwirkungsfristen 
auch für diejenigen Wohnungen verlängert werden 
müssen, deren Darlehen bereits vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zurückgezahlt wurden und bei denen die 
viel zu kurze Nachwirkungsfrist bereits in Lauf ge-
setzt wurde. Uns ist der Vertrauensschutz für Miete-
rinnen und Mieter mehr we rt  als der Vertrauensschutz 
für Investoren. Das sage ich hier ganz ausdrücklich. 

Grundsätzlich sind wir natürlich der Meinung, daß 
der ganze § 16, nach dem der vorzeitige Ausstieg aus 
den Bindungen überhaupt möglich ist, weg muß. Es 
darf überhaupt keinen vorzeitigen Ausstieg aus den 
Bindungen mehr geben. Das haben wir bereits in un-
serem Obdachlosenantrag gefordert. Wir haben das 
ebenfalls in unserem Antrag ökologische und soziale 
Offensive gegen Wohnungsnot gefordert. Wir forde rn 

 das heute wieder. 
Kein frühzeitiger Ausstieg aus den Bindungen darf 

mehr möglich sein, und in Zukunft dürfen nur noch 
solche Wohnungen gefördert werden, die dauerhaft 
sozial gebunden sind. Einmal öffentlich gefördert muß 
heißen: dauerhaft sozial gebunden. Nur wenn Sie die-
ses Prinzip übernähmen, würde es gelingen, die Woh-
nungsnot in der Bundesrepublik Deutschland dauer-
haft zu lösen. 

Vizepräsidentin Renger: Frau Kollegin, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Hitschler? 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Ja. 

Dr. Hitschler (FDP): Frau Oesterle-Schwerin, sind 
Sie gewillt, mir zuzustimmen, wenn ich sage, daß bei 
einer dauerhaften Bindung, die Sie vorschlagen, der 
Aufwand der öffentlichen Hand, also der Subven-
tionsbedarf, für eine Sozialwohnung wesentlich höher 
wäre, als er gegenwärtig ist, und daß Sie bei entspre-
chend erhöhtem Aufwand wesentlich weniger Sozial-
wohnungen bauen könnten, als dies gegenwärtig ge-
schieht? 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Nein, das trifft 
absolut nicht zu. Der Aufwand der öffentlichen Hand 
ist dann am höchsten, wenn Sie die Mittel den Unter-
nehmern zukommen lassen und ihnen anschließend 

die Verfügungsgewalt über die Wohnungen überlas-
sen. 

(Ruf [CDU/CSU]: Das ist doch Quatsch!) 
Wir haben Modelle entwickelt, bei denen wir nach-

weisen, daß es mit den Mitteln, die der Bund jetzt 
ausgibt und jetzt an die Unternehmer verschleudert, 
verschenkt, möchte ich sagen, möglich wäre, die glei-
che Anzahl von Wohnungen zu bauen, und zwar in 
dauerhafter Bindung. Kommen Sie in unser Büro; ich 
werde es Ihnen erläutern. Es kommt demnächst so-
wieso in den Ausschuß. 

(Ruf [CDU/CSU]: Das ist doch eine Milch

-

mädchenrechnung!) 
— Milchbübchen! 

(Heiterkeit) 
So, vielleicht darf ich das abschließen: „Einmal öf-

fentlich gefördert" muß heißen „dauerhaft sozial ge-
bunden" . Wir sehen ein, daß wir dies mit Posi tionen, 
wie sie hier vertreten werden und wie sie in dieser 
Regierung vertreten werden, nicht werden durchset-
zen können. Wir brauchen eine neue Regierung. Wir 
erhoffen allerdings von einer neuen Regierung, daß 
diese Positionen dann von ihr auch übernommen wer-
den. Die Wahl einer SPD-Regierung allein ohne die 
Übernahme von Positionen der GRÜNEN in der Woh-
nungspolitik würde auch keine Änderungen herbei-
führen. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Frau Teubner 
[GRÜNE]: Schon gar nicht, wenn sie mit 
Hitschler zusammengehen! — Gegenruf des 
Abg. Großmann [SPD]: Der Hitschler kommt 

ja nicht mehr wieder!) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort  hat der Herr Par-
lamentarische Staatssekretär Echternach. 

(Großmann [SPD]: Der verkauft jetzt die 
Weisheit des Bundesrates!) 

Echternach, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Kollege Großmann, ich wi ll  nicht zu der Streitfrage 
zwischen Frau Oesterle-Schwerin und Ihnen Stellung 
nehmen, wer von wem abgeschrieben hat. 

(Zurufe von der SPD: Na!) 
Ich möchte nur feststellen: Beim Wohngeld haben Sie 
voll von der Bundesregierung abgeschrieben, und 
was das Copyright dieser Anträge angeht, die heute 
eingereicht worden sind, so liegt es auch nicht bei 
Ihnen, sondern diese Anträge sind samt und sonders 
vom Bundesrat abgeschrieben. 

Im übrigen ist es unbestritten, daß wir auf dem Woh-
nungsmarkt vor einer schwierigen Situa tion stehen. 
Auch die hohe Zahl der Übersiedler hat in den letzten 
Monaten die Situation am Wohnungsmarkt weiter 
verschärft. Insofern sind die Ergebnisse der DDR-
Wahlen vom 18. März auch für unseren Wohnungs-
markt von ganz erheblicher Bedeutung. Der Wahlsieg 
der Allianz für Deutschland hat die Zuversicht be-
gründet, daß es sehr schnell zur notwendigen wirt- 
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schaftlichen und sozialen Erneuerung in der DDR 
kommen wird wie auch zur staatlichen Einheit. Damit 
sind die Voraussetzungen für bessere Lebensbedin-
gungen für die Menschen drüben spürbar besser ge-
worden. 

Inzwischen ist auch die Zahl der Übersiedler aus 
der DDR deutlich zurückgegangen. Unser Woh-
nungsmarkt wird damit weniger belastet. 

(Müntefering [SPD]: Weniger mehr!) 

Natürlich bedeutet das, daß die Bundesregierung in 
ihren wohnungspolitischen Anstrengungen nicht 
nachlassen wird. 

(Müntefering [SPD]: Aha!) 

Ebensowenig werden wir uns aber von unserem woh-
nungspolitischen Kurs abb ringen lassen, Herr Kollege 
Müntefering. 

(Zuruf von der SPD: Schlingerkurs!) 

Diese Wohnungspolitik der Bundesregierung 

(Müntefering [SPD]: Die ist doch schon im 
Graben gelandet!) 

sorgt für verläßliche, stabile Rahmenbedingungen. 

(Müntefering [SPD]: Das haben Sie vor zwei 
Jahren auch gesagt!) 

Sie mobilisiert anlagebereites Kapital für den Woh-
nungsbau und setzt damit die Kräfte des Marktes 
frei. 

Zu dieser Politik, die durch gezielte soziale Hilfen 
ergänzt wird, gibt es keine Alterna tive. 

(Müntefering [SPD]: Doch!) 

Jede Politik gegen das Engagement, gegen die Initia-
tive und gegen die Finanzkraft der P rivaten ist zum 
Scheitern verurteilt, weil sie im Ergebnis die Auswei-
tung des Wohnungsangebots behindert. 

(Menzel [SPD]: Seien Sie vorsichtig!) 

Wer allein auf den Staat setzt, Herr Kollege Menzel, 
der mag sich einmal außerhalb unserer Grenzen um-
sehen, und er wird sehen, wohin eine solche Politik 
führt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und des Abg. 
Dr. Hitschler [FDP] — Menzel [SPD]: Meinen 
Sie jetzt die Politik von Herrn Schneider, 

oder was?) 

Es gehört aber auch zur Ehrlichkeit gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern, daß wir offen sagen: Es ist 
nicht möglich, den Wohnungsmangel über Nacht zu 
beseitigen. 

(Conradi [SPD]: Ja, wenn man ihn acht Jahre 
lang herbeigeführt hat!)  

Neue Wohnungen, Herr Kollege Conradi, lassen sich 
nicht über Nacht herbeizaubern, und auch Sie haben 
kein Patentrezept dafür. Der Zeitraum zwischen Pla-
nung und Bezugsfertigkeit läßt sich nun einmal nicht 
beliebig verkürzen, und die Baukapazitäten sind aus-
gelastet. An diesen Tatsachen kommen auch diejeni-
gen nicht vorbei, die jetzt Luftschlösser bauen und so 
tun, als hätten sie Patentrezepte in der Tasche. Wer 
die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nimmt, der 

sollte sich auch davor hüten, unrealistische Erwartun-
gen aufzubauen. 

(Frau Teubner [GRÜNE]: Das gilt auch für 
Sie!) 

Die Bundesregierung ist bei der Verwirklichung ih-
rer wohnungspolitischen Ziele Schritt für Schritt vor-
angekommen. Unser Maßnahmenpaket vom Herbst 
letzten Jahres 

(Großmann [SPD]: Alles Mogelpackungen!) 

erweist sich, Herr Kollege Großmann, zunehmend als 
erfolgreich. Im letzten Jahr hatten wir eine Zunahme 
der Baugenehmigungen um fast 30 % — und das ist 
das beste Ergebnis seit fünf Jahren — zu verzeichnen. 
Beim Mehrfamilienhausbau haben wir sogar eine Zu-
nahme der Baugenehmigungen um 66 % festzustel-
len. 

(Großmann [SPD]: Im nächsten Jahrhundert 
sind es 100%!) 

Auch im sozialen Wohnungsbau hat sich unser ver-
stärktes Engagement ausgezahlt. Wir haben im letz-
ten Jahr eine Zunahme der Bewil ligungen um über 
drei Viertel — um 76 % — auf inzwischen über 68 000 
Bewilligungen zu verzeichnen. Nach den Planungen 
von Bund und Ländern können wir in diesem Jahr im 
sozialen Wohnungsbau Neubewilligungen von über 
100 000 Wohneinheiten erwarten. 

Ein Volltreffer wurde auch das Ausbau- und Anbau-
programm. Die Mittel, die wir dafür bereitgestellt hat-
ten, waren in wenigen Wochen vergriffen. Wir haben 
die Mittel zweimal aufgestockt und können allein auf 
diesem Wege mit zusätzlichen 50 000 Wohnungen 
rechnen. 

Diese Zahlen zeigen, daß wir mit unserem Maßnah-
mepaket vom Herbst letzten Jahres auf dem richtigen 
Wege sind. Ich halte es deshalb auch für falsch, den 
Anstieg der Zinsen zu dramatisieren. 

Heute befassen wir uns mit weiteren Maßnahmen 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Bei den Ge-
setzesinitiativen der Bundesregierung und des Bun-
desrates geht es um die bessere Nutzung des vorhan-
denen Wohnungsbestandes. Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung wi ll  den Wohnungstausch im sozia-
len Wohnungsbau erleichtern. Größere Sozialwoh-
nungen sind heute oft unterbelegt, z. B. weil die Kin-
der ausgezogen sind oder der Ehepartner verstorben 
ist. Wenn diese Bewohner ihre unterbelegte Wohnung 
einer kinderreichen Familie zur Verfügung stellen 
wollen, sie also gegen eine kleinere Wohnung eintau-
schen wollen, dann sollen ihnen in Zukunft dabei 
keine Steine in den Weg gelegt werden. 

(Müntefering [SPD]: Das war bisher schon in 
den Städten so! Sie wissen nicht, was in den 

Städten passiert!) 

— Nein, das ging nicht. Das war so nach dem Woh-
nungsbindungsgesetz. 

(Müntefering [SPD]: Die sind viel erfinderi

-

scher, als Sie glauben!) 

Nach dem Wohnungsbindungsgesetz war eine neue 
Einkommensprüfung erforderlich. — Dies gilt genau

-

so, wenn ältere Menschen aus dem Obergeschoß ins 
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Parterre umziehen wollen oder wenn sie sich eine 
Wohnung in der Nähe ihrer Kinder suchen. 

In diesen Fällen soll der Wohnungstausch in Zu-
kunft unabhängig vom Einkommen möglich werden. 
Diese Neuregelung wird dazu führen, daß größere 
und preiswerte Sozialwohnungen verstärkt für kin-
derreiche Familien zur Verfügung stehen. Für ältere 
Menschen schaffen wir damit die Möglichkeit, eine 
Wohnung zu beziehen, die ihren besonderen Bedürf-
nissen eher entspricht. Insgesamt sorgen wir dafür, 
daß der Sozialwohnungsbestand besser genutzt wird. 
Das ist ein Gebot wohnungspolitischer Vernunft und 
orientiert sich gleichzeitig unmittelbar an den Interes-
sen der Menschen. 

Etwa 10 % des Wohnungsbestandes im sozialen 
Wohnungsbau können von dieser Neuregelung be-
troffen sein. Natürlich kann niemand vorhersagen, 
wie sehr sie tatsächlich in Anspruch genommen wird; 
denn sie beruht ja auf Freiwilligkeit. 

Entscheidend aber ist, daß wir einmal mehr büro-
kratische Hürden beiseite räumen und den Freiraum 
für die Bürgerinnen und Bürger vergrößern. Dies ent-
spricht auch der zentralen Zielsetzung der Bundesre-
gierung, die wir auch in anderen Bereichen der Politik 
verfolgen. 

Die Bundesregierung hat auch den Vorschlag auf-
gegriffen, bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentli-
chen Mittel im sozialen Wohnungsbau die Nachwir-
kungsfristen für die Belegungsbindungen und die 
Mietpreisbindungen zu verlängern. 

(Müntefering [SPD]: Wer hat denn den Vor

-

schlag gemacht?) 

— Diese Anregung kommt aus dem Bundesrat. 

(Müntefering [SPD]: Und von wem da?) 

Wir haben sie genau in der Form aufgegriffen, Herr 
Kollege Müntefering, wie sie einmal in den 70er Jah-
ren bestanden hat, bevor Sie diese Nachwirkungsfrist 
in Ihrer Regierungszeit im Jahre 1981 verkürzt hat-
ten. 

(Müntefering [SPD]: Könnte es sein, daß das 
die SPD-Länder vorgeschlagen haben?) 

Das heißt, hier ist ein Stück Erblast vorhanden gewe-
sen, die wir nun aufbereiten. Wir sorgen dafür, daß der 
Fehler, den Sie 1981 begangen haben, wieder korri-
giert wird, daß also die Nachwirkungsfrist wieder ver-
längert wird, und zwar genau auf den Stand, wie er 
von 1972 bis 1980 bestanden hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies wird gerade den Mietern und auch den Gemein-
den zugute kommen, die sich in einer besonders ange-
spannten Wohnungsmarktsituation befinden. 

Auch die Gesetzesinitiative des Bundesrates, bei 
vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel den 
Zinssatz für Ersatzfinanzierungsmittel zu begrenzen, 
findet die Unterstützung der Bundesregierung. In Zu-
kunft können also vorzeitige Darlehensrückzahlun-
gen nicht mehr zum Anlaß genommen werden, die 
Mieten der betroffenen Sozialwohnungen zu erhöhen. 
Damit wird zugleich der Anreiz für vorzeitige Rück-
zahlung der öffentlichen Mittel verringert und der 

Verkürzung der Belegungs- und Mietpreisbindungen 
eine Grenze gesetzt. 

Die geplanten Änderungen des Wohnungsbin-
dungsgesetzes gehen Hand in Hand mit dem ver-
stärkten Engagement des Bundes im sozialen Woh-
nungsbau. Wir haben durch die Aufstockung der Mit-
tel auf 2 Milliarden DM jährlich deutlich gemacht, daß 
für uns die soziale Absicherung ein zentrales Anliegen 
unserer wohnungspolitischen Offensive ist. Hierbei 
stehen Bund, Länder und Gemeinden in einer ge-
meinsamen Verantwortung. 

Um so weniger Verständnis habe ich dafür, daß auf 
Initiative des Bundesrates jetzt die Rückflußmittel aus 
dem sozialen Wohnungsbau auch für andere Zwecke 
eingesetzt werden sollen, nämlich für städtebauliche 
Maßnahmen. 

(Müntefering [SPD]: Wer hat denn das bean

-

tragt?) 

— Das hat der Bundesrat beantragt, wie Sie wissen, 
dem Sie ja auch sonst gefolgt sind. 

(Müntefering [SPD]: Welches Land war das 
denn?) 

— Sie wissen, Herr Kollege Müntefering, daß sozial-
demokratische Länder genauso daran beteiligt waren 
wie unionsgeführte Länder. 

(Müntefering [SPD]: Nein, nein, sagen Sie 
mal ruhig, daß es Hessen  war!)  

Insofern werden wir diesem Anliegen nicht folgen. 
Es wäre vielleicht in einer Situation verständlich ge-
wesen, die wir vor einigen Jahren hatten, bei vielen 
leerstehenden Sozialwohnungen. Angesichts der 
heutigen Wohnungsmarktlage wäre ein solcher Be-
schluß unvertretbar. 

Gerade beim sozialen Wohnungsbau wird deutlich, 
mit welch fragwürdigen Argumenten die wohnungs-
politische Diskussion immer wieder geführt wird. 

Der Mieterbund und der DGB haben in der letzten 
Woche in einem gemeinsamen Papier gefordert, daß 
der Bund alleine in jedem Jahr 10 Milliarden DM für 
den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen 
soll. Diese Forderung ist weder neu, noch wird sie 
durch ständige Wiederholung richtiger. Wer das Bau-
geschehen nur einigermaßen verfolgt, der weiß, daß 
die Baukapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Heute 
wird über eine Stellungnahme des DIW unter der 
Überschrift „Produktionsausweitung konnte mit 
Nachfrageboom nicht mehr Schritt halten" berichtet. 
Dieses Institut steht Ihnen ja nicht allzu fern. 

Zusätzliche Milliardenprogramme würden die 
heute schon vorhandenen Engpässe weiter verschär-
fen und inflationäre Tendenzen im Baubereich auslö-
sen. Das würde viele Hoffnungen auf eigene vier 
Wände zerstören. Es würde auch den Neubau der 
Sozialwohnungen kräftig verteuern. Die Wohnungs-
suchenden hätten den Schaden davon. Niemandem 
wäre damit geholfen. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Genauso wenig hilfreich ist die Forderung nach ei-
nem Grundrecht auf Wohnen, wie wir es aus der 
DDR-Verfassung kennen, einschließlich der dort ver- 
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ankerten Pflicht des Staates, Wohnungen instandzu-
halten. Die Wohnungsmarktsituation in der DDR 
macht deutlich, was von einem solchen Grundrecht zu 
halten ist und daß es völlig wertlos ist, wenn es nur auf 
dem Papier steht und nicht durch konkrete politische 
Maßnahmen begleitet wird. Drüben sind drei Viertel 
der Wohnungen sanierungsbedürftig, wie die Ost

-

Berliner Regierung selbst sagt, d. h. drei Viertel der 
Wohnungen befinden sich in einem verfassungswidri-
gen Zustand. 

Auch die Menschen in der DDR brauchen eine 
Wohnungspolitik, die sich ihrer sozialen Verantwor-
tung stellt. Sie muß neuen Wohnraum schaffen, und 
sie muß gleichzeitig die dringend notwendige Sanie-
rung des vorhandenen Wohnungsbestandes ermögli-
chen. 

Im Unterschied zu den Vorstellungen der Opposi-
tion ist das wohnungspolitische Konzept der Bundes-
regierung ausgewogen und langfristig tragfähig. Wir 
werden den gegenwärtigen Mangel an Wohnraum 
schrittweise abbauen und soziale Härten beseitigen. 
Für jeden sinnvollen Vorschlag sind wir dabei offen. 

Die geplante Änderung des Wohnungsbindungsge-
setzes ist ein weiterer Baustein unserer wohnungspo-
litischen Offensive. Ich bitte Sie deshalb um Zustim-
mung zu diesem Vorhaben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Müntefering. 

Müntefering (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es war schon interes-
sant, wie jetzt auch der Staatssekretär die Möglichkeit 
des Wohnungstausches hier angesprochen hat. Da 
wird gesagt: Wer jetzt freiwillig aus einer unterbeleg-
ten Wohnung in eine kleinere Wohnung umzieht, der 
soll das unbeschadet seiner Wohnberechtigung kön-
nen. Die Praxis in den Städten war schon seit vielen 
Jahren so, daß das gemacht worden ist. Was jetzt nur 
schlimm ist, Herr Staatssekretär, ist der moralische 
Zeigefinger, der bei Ihnen immer mehr durchkommt, 
daß man den alten Menschen jetzt nahelegt, sie sollen 
aus den Wohnungen herausgehen. Wir wehren uns 
ganz entschieden dagegen. Wir werden jedenfalls die 
Wohnungsnot, die wir bei uns im Lande haben, nicht 
auf dem Rücken der alten Menschen, Frauen und 
Männer, lösen, 

(Beifall bei der SPD) 
die schon 10, 20 oder 30 Jahre in solchen Wohnungen 
wohnen und die jetzt von Ihnen hören müssen: Zieht 
doch mal bitte in eine kleinere Wohnung um. Wir 
sagen, wir müssen mit den Problemen fertigwerden, 
ohne daß wir den älteren Menschen sagen: Geht ihr 
mal bitte schön da heraus. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 
Das, was Sie beschrieben haben, ist schon längst 

Praxis in vielen Städten und Gemeinden gewesen. 
Aber das zeigt nur, daß Sie, die Wohnungspolitiker 
der Koalition, offensichtlich den Kontakt zur Basis und 
zur Realität vor Ort verloren haben. 

(Geis [CDU/CSU]: Sie haben ihn?) 

Was ist denn los bei uns in der Bundesrepublik? 
200 000 Haushalte sind ohne Obdach, ohne Dach über 
dem Kopf. Eine Million und mehr haben Angst davor, 
aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden, oder sie 
suchen Wohnungen, weil sie menschenunwürdig 
oder völlig unzureichend untergebracht sind. Das Ifo

-

Institut hat sich in der letzten Woche mit diesem 
Thema beschäftigt und hat seine Meinung kundge-
tan: 1,7 Millionen Wohnungen fehlen in der Bundes-
republik Deutschland. Und Sie sagen: Es ist im 
Grunde alles in Ordnung; ein bißchen nachsteuern, 
dann wird das Ganze schon funktionieren. 

Sie unterschätzen auch die Angst, die viele Mieter 
haben, aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden 

(Geis [CDU/CSU]: Sie machen ihnen 
angst!) 

oder irgendwann ihre Wohnung nicht mehr bezahlen 
zu können. — Herr Geis, Sie wissen nicht, was in den 
großen Städten los ist, sonst würden Sie hier nicht so 
dazwischenreden 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Geis  [CDU/CSU]: Ich weiß, daß Sie angst 
machen wollen! Ich weiß, daß Sie damit Poli

-

tik machen wollen! Das weiß ich!) 

und so tun, als ob das alles völlig harmlos wäre. 

Wenn heute in den großen Städten Wohnungen neu 
vermietet werden, ist die durchschnittliche neue 
Miete 13,10 DM pro Quadratmeter plus Heizkosten 
plus städtische Gebühren. 18 DM, 20 DM pro Qua-
dratmeter, das kann kein Normalverdiener mehr be-
zahlen. Deshalb haben die am freien Markt in den 
großen Städten und Gemeinden keine Chance mehr, 
an dem freien Markt, den Sie immer so bejubeln. In 
den großen Städten gibt es bei Neuvermietung Miet-
steigerungen um 30 % und mehr. Das heißt, ein Nor-
malverdiener hat am freien Markt keine Chance 
mehr, sich eine Wohnung zu besorgen. 

Was die Entwicklung der Menge angeht: 350 000 
bis 400 000 Wohnungen pro Jahr brauchen wir, um 
überhaupt Gleichstand zu halten. Gebaut werden in 
diesem Jahr 280 000 bis 300 000 Wohnungen, wenn es 
denn ganz gut geht. Das heißt, auch im Jahre 1990 
nimmt die Wohnungsnot in der Bundesrepublik 
Deutschland wieder zu. Nun freuen Sie sich darüber, 
daß weniger Übersiedler kommen. Darüber freue ich 
mich auch. Aber eine Beruhigung ist das überhaupt 
nicht. Die 1,7 Millionen Wohnungen fehlen jetzt, nicht 
Ende des Jahres. Da muß jetzt mehr getan werden 

(Beifall bei der SPD) 

und nicht darüber philosophiert werden, was irgend-
wann passiert. 

Zum Wohnungsbindungsgesetz, das jetzt auf dem 
Tisch liegt. Als die Sozialdemokraten 1985 gefordert 
haben, die Bindung von Sozialwohnungen zu verlän-
gern und zu sichern, hat die Koalition gesagt: Nein, 
kommt überhaupt nicht in Frage. Ordnungspolitischer 
Meinungsbildner und -führer dabei war die FDP. Sie 
sagte: Freier Markt, kommt überhaupt nicht in 
Frage. 

(Conradi [SPD]: So ist es!) 
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1989 haben die Sozialdemokraten diesen Antrag er-
neut in den Deutschen Bundestag eingebracht. Er 
liegt zur Beratung in den Ausschüssen. Sie haben 
gefordert, die Bindung der Wohnungen zu verlän-
gern. Was hat die Koalition gesagt? Nein, kommt 
überhaupt nicht in Frage; ordnungspolitisch völlig wi-
dersinnig; machen wir überhaupt nicht. 

Nun haben im Bundesrat die Länder Nordrhein

-

Westfalen und Berlin die Initiative ergriffen und ha-
ben gesagt: Wir müssen etwas tun. Diese Länder ha-
ben auf Ihren kleinen Gesetzesantrag etwas oben 
draufgesattelt. Die Mehrheit der Länder, auch CDU/ 
CSU-regierte, hat gesagt: Die Sozialdemokraten ha-
ben recht; das wird jetzt gemacht. Das ist jetzt das, 
was auf dem Tisch liegt. Also tun Sie nicht so, als ob 
das Ihre Idee wäre. Sie haben mißmutig und gezwun-
genermaßen — Sie wissen auch gar nicht, wie Sie es 
eigentlich ordnungspolitisch begründen können — 
dieses Gesetz mal eben gemacht, weil Sie sich sonst 
vor Ihren eigenen Ländern im Bundesrat blamiert hät-
ten. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Gattermann? 

Müntefering (SPD): Ja, gern. 

Gattermann (FDP): Herr Kollege Müntefering, 
könnten Sie mir den historischen Ablauf der soge-
nannten Nachbindungsfrist bestätigen, der da lautet: 
im ersten Gesetz fünf Jahre, später eine Erhöhung auf 
zehn Jahre, und jetzt kommt es: gemeinsame Initia-
tive der sozialliberalen Koalition: Reduzierung auf 
acht Jahre, und jetzt wieder Anhebung auf den alten 
Zustand von zehn Jahren? 

(Conradi [SPD]: Das hat der Vermittlungs

-

ausschuß damals am Bundestag vorbei ge

-

macht!) 

Müntefering (SPD): Ich bedanke mich sehr dafür, 
Herr Gattermann, daß Sie Ihre Rolle noch mal so schön 
beschrieben haben: Die FDP war immer dabei, ist 
immer dabei gewesen. Das ist wohl wahr. 

(Geis [CDU/CSU]: Aber Sie auch!) 
Ich wünsche mir von Herzen, wenn wir hier in Bonn 
wieder regieren, daß wir auf Sie nicht angewiesen 
sind, was Wohnungs- und Städtebau angeht. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 
Das sage ich Ihnen ganz klar. Denn das mit Ihnen zu 
machen ist weiß Gott ein schwieriges Feld. — Das war 
die Antwort darauf. 

(Geis [CDU/CSU]: Sie werden schon nicht 
regieren! In diese Verlegenheit kommen Sie 
nicht! — Dr. Hitschler [FDP]: Da haben Sie 
völlig recht! Es ist schwierig, Ihre Vorstellun

-

gen mit uns durchzusetzen!) 
Die soziale Funktion des Wohnungsbaus ist von 

dieser Koalition seit 1982/83 systematisch untergra-
ben und fallengelassen worden. Natürlich hat der Kol-
lege Conradi recht, wenn er sagt: Die Politik, die Sie 
mit dem sozialen Wohnungsbau gemacht haben, ist 

vorsätzlich und absichtlich. Sie haben nicht nur den 
Neubau von Sozialwohnungen reduziert, 

(Geis [CDU/CSU]: Was hat denn Nordrhein

-

Westfalen gemacht? — Dr. Möller [CDU/ 
CSU]: Ihre Länder haben es doch ge

-

macht!) 
sondern Sie haben auch die soziale Funktion des 
Wohnungsbestandes kaputtgehen lassen und alles 
getan und zugelassen, daß auch im Bestand die Zahl 
der Sozialwohnungen so schnell wie möglich ab-
nimmt und daß sich auch da der sogenannte freie 
Markt austoben kann. 

(Grünbeck [FDP]: Schlichtweg die Unwahr

-

heit!) 
— Das ist die Wahrheit. So ist das in diesen Jahren 
gelaufen. Sie haben kein Gefühl und kein Verständnis 
für das, was die Menschen in unserem Lande im Au-
genblick wirklich bewegt, insbesondere die Mieter. 

Herr Hitschler hat gesagt: Wir haben noch viel zu 
tun, bis der freie Wohnungsmarkt wirklich da ist. Da 
sage ich Ihnen: Ja, da haben Sie wirklich noch viel zu 
tun. Aber ich wünsche mir von Herzen, daß er nicht 
kommt. Denn der Markt ist eine gute Einrichtung, 
aber er ist sozial blind. Was Wohnungen angeht, ist er 
ebenfalls blind. Deshalb muß man sehen, daß man 
nachsteuert und daß man soziale Kriterien einbaut. 
Deshalb sind wir für sozialen Wohnungsbau und nicht 
für den freien Wohnungsbau à la FDP und à la CDU/ 
CSU, so wie Sie das in den letzten Jahren bet rieben 
haben. 

(Beifall bei der SPD und der Abg. Frau Teub

-

ner [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Renger: Herr Kollege, es haben 
sich zwei Kollegen zu Zwischenfragen gemeldet. Ge-
statten Sie erst dem Herrn Abgeordneten Geis und 
dann dem Herrn Abgeordneten Dr. Hitschler, eine 
Zwischenfrage zu stellen? 

Müntefering (SPD): Bitte. 

Vizepräsidentin Renger: Bitte, Herr Geis. 

Geis (CDU/CSU):Herr Kollege Müntefering, könn-
ten Sie mir sagen, weshalb das Land Nordrhein-West-
falen sein Engagement im sozialen Wohnungsbau in 
der Zeit von 1986 bis 1988 von 1,6 Milliarden DM auf 
660 Millionen DM, d. h. um zwei Drittel zurückgefah-
ren hat? 

Müntefering (SPD): Erstens sind die Mittel, die der 
Bund dazugegeben hat, deutlich reduziert worden. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 
Zweitens messen wir das an dem, was in den letzten 
zwei bis drei Jahren gemacht worden ist. Wir geben ja 
zu, daß wir alle 1984/85 in der Vorstellung gelebt 
haben: Da herrscht Ruhe; da braucht man nicht mehr 
so viel. Aber seit 1986/87 haben wir verstanden, was 
da los ist, und haben darauf hingewiesen, daß da ge-
handelt werden muß. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: 1987 wollte Zöpel 
noch abreißen!) 
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Im Jahre 1990 ist es nun so: In Nordrhein-Westfalen 
werden in diesem Jahr 27 600 Sozialwohnungen ge-
baut. Davon finanziert das Land Nordrhein-Westfalen 
umgerechnet 23 000 Wohnungen, der Bund 4 600. 
Das entspricht einem Verhältnis von 8 : 2. 

(Geis [CDU/CSU]: Würden Sie mir Antwort 
auf meine Frage geben?) 

Wenn Sie glauben, das sei eine angemessene Beteili-
gung des Bundes, dann muß ich Ihnen sagen: Das 
Land tut, an dieser Stelle, was es kann, und der Bund 
muß sich stärker engagieren. Der Bund ist jetzt gefor-
dert. 

(Zustimmung bei der SPD — Dr.-Ing. Kansy 
[CDU/CSU]: Aber fertig sind die Wohnun

-

gen ja auch noch nicht!) 

Vizepräsidentin Renger: Kann Herr Kollege 
Hitschler jetzt eine Zwischenfrage stellen? — Herr 
Dr. Hitschler. 

Dr. Hitschler (FDP): Herr Kollege Müntefering, Ih-
rer These, daß der freie Markt sozial blind ist, aus-
drücklich zustimmend, frage ich Sie, ob Sie nicht regi-
striert haben, daß die FDP ein anderes System sozialer 
Korrekturen des freien Markts im Wohnungsbau, 
nämlich eine wesentliche Erhöhung des Wohngeldes 
und eine wesenliche Ausweitung des Instruments des 
Belegrechts, vorgeschlagen hat. 

Müntefering (SPD): Ich freue mich, daß Sie sich jetzt 
korrigieren. Ich habe mich in meinem Beitrag an das 
gehalten, was Sie soeben gesagt haben. Sie haben von 
dieser Stelle aus — Sie können das gerne im Protokoll 
nachlesen — den freien Wohnungsmarkt gefordert 
und gesagt: Es ist noch viel zu tun, bis wir so weit 
sind. 

(Dr. Hitschler [FDP]: Mit den sozialen Kor

-

rekturen! Ich bitte, das nachzulesen!) 
Ich sage noch einmal: Die Art von Wohnungsbau, die 
Sie meinen, meinen wir nicht, wenn wir darüber spre-
chen, daß die Menschen das Recht haben, sicher und 
sozial in ihren Wohnungen zu leben. 

(Beifall bei der SPD und der Abg. Frau Teub
-ner [GRÜNE]) 

Herr Staatssekretär, ich bin auch nicht damit einver-
standen, mit welcher Lässigkeit Sie die Zinsproble-
matik angehen. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: So ist es!) 
Tausende, ja, Zehntausende derjenigen, die ein 
selbstgenutztes Eigenheim besitzen, müssen plötzlich 
2 %, 3 To  mehr Zinsen bezahlen. Bei 150 000 DM 
Fremdkapital — das ist nicht viel — macht das 
250 DM bis 300 DM mehr im Monat aus. Das stellt für 
die Menschen die Grenze der Finanzierbarkeit dar. 
Wir werden in den nächsten Jahren wieder erleben, 
daß Eigenheime zwangsversteigert werden müssen, 
weil die Menschen das nicht mehr bezahlen können. 
Auch wenn potentielle Bauherren eine Genehmigung 
haben, so fragen sie sich doch: Kann ich denn jetzt 
anfangen zu bauen? Das gilt sowohl für diejenigen, 
die ein selbstgenutztes Eigenheim bauen wollen, als 
auch für diejenigen, die Mietwohnungen bauen wol-
len. Die Bundesregierung kann doch nicht sagen: Das 

geht uns nichts an; wir hoffen, daß das Bauen irgend-
wann billiger wird. 

Ich sage Ihnen ganz klar: Wer — wie diese Bundes-
regierung — Wechsel auf die Zukunft ausschreibt, um 
Wahlkampf zu machen, und diejenigen, die sich um 
das Geld kümmern, darüber im unklaren läßt, was das 
eigentlich kostet, der darf sich nicht wundern, wenn 
hier die Zinsen explodieren und die Menschen bei uns 
— auch die kleinen selbstnutzenden Eigentümer — 
die  Zeche für Ihr selbstherrliches Versprechen, das Sie 
in alle Richtungen machen, bezahlen müssen. Das ist 
nämlich der Grund für die Zinsentwicklung, die wir im 
Augenblick bei uns in der Bundesrepublik erleben. 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie noch eine 
Zwischenfrage? 

Müntefering (SPD): Ja, sicher. 

Vizepräsidentin Renger: Herr Abgeordneter 
Kansy. 

Dr.-Ing. Kansy (CDU/CSU): Herr Kollege, da Sie 
wie ich die beiden Statistiken bekommen und lesen, 
frage ich Sie: Können Sie nicht wenigstens bestätigen, 
daß der Zinsanstieg bereits um die Jahreswende 
1988/89 begonnen hat, daß der wesentliche Zinsan-
stieg — um rund 2 % — schon vor dem entscheiden-
den Datum, November letzten Jahres, zu verzeichnen 
war, daß das, was jetzt an Unsicherheit im Hinblick 
auf die deutsche Zukunft dazugekommen ist, nur ei-
nen Teil darstellt, und daß es wirklich wenig sinnvoll 
ist, Wohnungssuchende in der Bundesrepublik gegen 
Leute auszuspielen, die für die deutsche Einheit arbei-
ten? 

(Lachen bei der SPD) 

Müntefering (SPD): Das hat mit Ausspielen nichts zu 
tun. Es ist richtig, daß die Zinsen schon seit längerer 
Zeit steigen; das bestreite ich Ihnen gegenüber ja 
nicht. Aber in den letzten Wochen und Monaten wa-
ren, gerade was den Darlehens- und Hypothekenbe-
reich angeht, entscheidende Sprünge zu verzeichnen. 
Hören Sie sich doch einmal vor Ort um. An welchen 
Versammlungen nehmen Sie denn teil? Ich werfe Ih-
nen hier vor: Sie wissen gar nicht, worüber die Men-
schen draußen in den Versammlungen diskutieren. 
Die kleinen Leute kommen doch heute zu uns und 
sagen: Ich kann nicht mehr. — Jetzt kritisiere ich, daß 
sich der Staatssekretär hier hinstellt und sagt: Wir hof-
fen, daß alles wieder besser wird. — Das hoffe ich 
auch. Irgendwann wird das schon wieder so sein. 

(Beifall bei der SPD — Dr.-Ing. Kansy [CDU/ 
CSU]: Herr Müntefering, es ist jetzt zwar 
nicht mehr zulässig, vom Mikrophon aus zu 
reden, aber wer zuhört oder nicht, das haben 

Sie in den letzten 14 Tagen erlebt!) 
Die Frage ist nur: Was machen die Menschen zwi-
schenzeitlich? 

Nun komme ich auf das Wohnungsbindungsgesetz 
zu sprechen. Sie versuchen ja den Eindruck zu erwek-
ken, nun sei das Mietrecht aber komplett. Der soziale 
Wohnungsbau und der Bestand des sozialen Woh-
nungsbaus sind damit keinesfalls gesichert. Deshalb 
wird auch in Zukunft weiter von Miet- in Eigentums- 
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wohnungen umgewandelt werden. Mieter werden 
verdrängt werden. Bei Neuvermietungen werden die 
Mietpreise explodieren. Das ist etwas gewesen, was in 
den letzten Wochen und Monaten, in Bayern, in vielen 
Städten, eine erhebliche Rolle gespielt hat. Sie haben 
doch gemerkt, wie die Menschen darauf reagiert ha-
ben, als sie festgestellt haben, daß die Wohnungspoli-
tik, die Sie hier in Bonn machen, eben keine soziale 
Wohnungspolitik ist. 

(Grünbeck [FDP]: Nicht in Bayern, nur in 
München!) 

Deshalb muß das Mietrecht auch an dieser Stelle im 
Interesse der betroffenen Menschen noch weiter ver-
ändert werden. 

Die Forderungen der SPD bleiben deshalb akut. Wir 
fordern strengere Kriterien für die Eigenbedarfskün-
digung. Wir fordern, die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen energischer durch ein Sat-
zungsrecht der Städte und Gemeinden zu bremsen, 
mit dem sichergestellt werden kann, daß auf be-
stimmte Zeit in Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf 
Umwandlung ausgeschlossen wird. 

(Geis [CDU/CSU]: Das wollen doch wir ma

-

chen!) 

— Das ist interessant, was der Herr Geis da sagt. Herr 
Geis sagt, Sie wollten das mit der Satzung machen. Bis 
jetzt kenne ich nur ein Gesetz, bei dem Sie lange 
gewürgt haben, ob man denn die Kündigungsfrist bei 
Eigenbedarf von drei auf fünf Jahre verlängern kann. 
Wir haben zehn Jahre gefordert. Bayern hat gesagt: 
sieben Jahre. Die Ministe rin, aus Bayern, sagt auch: 
sieben Jahre. Die Koalition hat rumgewürgt. Herr 
Hitschler hat gemeint, das sei nicht mit der Verfas-
sung vereinbar. Dann hat man das Mittel genommen, 
fünf Jahre. Diese fünf Jahre, zu denen Sie sich jetzt 
langsam durchgeeiert haben, sind noch nicht die Lö-
sung für den sozialen Wohnungsbau, das Mietrecht. 
Es müssen stärkere Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Umwandlungen zu stoppen. Das ist der entschei-
dende Grund, warum die Menschen heute aus den 
Wohnungen hinausgeworfen werden. 

(Beifall bei der SPD — Geis [CDU/CSU]: Fin

-
den Sie überhaupt jemanden, der in den 

Wohnungsbau investiert?) 

Deshalb wollen wir, daß die Städte und Gemeinden 
diese Möglichkeit bekommen. 

(Abg. Gattermann [FDP] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

— Ich will Ihnen meine Liste eben noch zu Ende sa-
gen, Herr Gattermann. Dann können Sie gerne fra-
gen. 

Wir möchten auch noch — auch das wird Ihnen na-
türlich nicht gefallen — die Mieterhöhungsmargen 
begrenzen. Es ist heute möglich, daß in solchen Um-
wandlungssituationen die Miete im ersten Jahr um 
30 % steigt, weil man alle drei Jahre die Miete um 
30 % erhöhen kann, in vier Jahren um 60 %. Nun wer-
den Sie wieder fragen: Wie war das denn eigentlich 
irgendwann in den 70er Jahren, während der Regie-
rungszeit von Sozialdemokraten und Liberalen? Ich 
sage Ihnen: Dieses paßt in die heutige Marktstruktur 
nicht hinein. Deshalb sind wir dafür, die 30 % deutlich 

zu reduzieren, auf 10, 12 oder 15 %. Dann verdienen 
die, die da vermieten, immer noch genug. Deshalb 
müssen die 30 % weg. Das ist eine unzumutbare Grö-
ßenordnung. Wir wollen natürlich auch die Mieterhö-
hungsmargen bei Neuvermietungen begrenzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Gattermann (FDP): Herr Kollege Müntefering, wür-
den Sie mir bestätigen, daß die Umwandlungsproble-
matik in wesentlichen Teilen des Althausbestandes 
auf Grund der neuen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts 
zu Abgeschlossenheitsbescheinigung praktisch be-
reits gelöst ist, wenn die Gemeinden sie denn anwen-
den? 

Müntefering (SPD): Diese Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung ist außerordentlich hilfreich. Wir ermuti-
gen alle Städte und Gemeinden, sich daran zu halten. 
Aber Sie sagen nicht dazu, daß da noch eine ganze 
Menge im Schlauch ist. Es gibt eine Menge Abge-
schlossenheitsbescheinigungen in den großen 
Städten und Gemeinden, wo die, die sie haben, nur 
darauf warten, das umzusetzen. An dieser Stelle müß-
ten wir doch reinschneiden. 

(Gattermann [FDP]: Die Fälle, die bereits ge

-

nehmigt sind, kriegen Sie auch mit der Sat

-

zung nicht!) 
— Natürlich kriegen wir das hin. Jetzt fangen Sie hier 
mal nicht an zu diskutieren. 

(Conradi [SPD]: Dauernd Zwischenrufe 
durchs Mikrophon, das geht wirklich nicht! 
— Dr.- Ing. Kansy [CDU/CSU]: Wo kommen 
wir hin, wenn wir diskutieren! So geht es 
nicht! — Heiterkeit bei der CDU/CSU und 

der FDP) 
Wir machen den Vorschlag, daß eine Satzung für die 
Stadt entsteht. Dann wird die Stadt entscheiden kön-
nen, ob in diesem Gebiet mit erhöhtem Wohnbedarf 
umgewandelt wird oder nicht. Wir wollen, daß die 
Umwandlungen dort nicht mehr möglich sind. Wenn 
Sie mit dem Hinweis auf die Abgeschlossenheitsbe-
scheinigungen sagen wollen, daß auch Sie gegen die 
Umwandlungen sind, freut mich das sehr. Dann bitte 
ich, daß Sie unseren Vorschlag, der Umwandlungen 
komplizieren soll, unterstützen. Sie werden bald Ge-
legenheit dazu haben, das zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 
Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf wird die 

Situation am Wohnungsmarkt ganz sicher nicht we-
sentlich entlastet. Wir werden in diesem Jahr erleben, 
daß die Wohnungsnot bei uns zunimmt, weil weniger 
gebaut wird, als wir brauchen. Die Bundesregierung, 
die Koalition, läßt dieses geschehen, weil Sie immer 
noch nicht bereit sind, zu akzeptieren, daß wir massiv 
sozialen Wohnungsbau als Neubau brauchen, mehr 
als die Bundesregierung jetzt dafür einsetzt, 

(Grünbeck [FDP]: Solcher Unfug!) 
und weil Sie nicht akzeptieren, daß der soziale Woh-
nungsbau auch im Bestand gesichert bleiben muß. 

(Geis [CDU/CSU]: Wir setzen jetzt schon 
mehr ein, als Sie gefordert haben!) 
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Ich bin frohen Mutes, mit Ihnen über dieses Thema in 
diesem Jahr 1990 in der Bundesrepublik zu diskutie-
ren. Sie haben sich ja inzwischen ein paar erhebliche 
Schlappen eingehandelt. Das war im Saarland so, das 
war in Bayern so, und das wird auch in Nordrhein

-

Westfalen und in Niedersachsen so sein. Heute mor-
gen haben wir erlebt, daß Sie nicht einmal hier die 
Mehrheiten zusammenbekommen. Sie sind vielleicht 
in der Lage, anderswo zu gewinnen, aber in der Bun-
desrepublik Deutschland werden wir das in diesem 
Jahr machen. Das kann ich Ihnen von hier aus sa-
gen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Pesch. 

(Geis [CDU/CSU]: Jetzt kommt endlich 
Sachlichkeit in die Diskussion!) 

Pesch (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Müntefering, wir 
wollen doch in aller Ruhe abwarten, wer die Bundes-
tagswahl am 2. Dezember gewinnt. 

(Müntefering [SPD]: Gespannt sind Sie aber 
auch!) 

Ich glaube, da sind die Vorteile auf unserer Seite; was 
die nächsten Wahlen angeht, sicherlich auch. 

(Conradi [SPD]: Pfeifen im Walde! — Münte

-

fering [SPD]: Warum haben Sie nicht vor mir 
gesprochen! Dann hätte ich Ihnen antworten 

können!) 
Herr Müntefering, nach Ihren etwas aufgeregten 

Einlassungen — das gehört wohl zur Wahlkampf stra-
tegie des laufenden Wahljahres — nun einige Dinge 
zur Sache. 

(Müntefering [SPD]: Wen habe ich denn auf

-

geregt? Sie?) 
Meine Damen und Herren, erst in den letzten bei-

den Jahren sind die Engpässe bei der Wohnungsver-
sorgung in der Bundesrepublik entstanden. Sie haben 
sicherlich in den letzten Monaten zugenommen. Zu 
diesen neuen Wohnungsproblemen hat ganz sicher 
der erhebliche Zustrom von Aussiedlern und Ober-
siedlern beigetragen. Es kann aber sicherlich nicht 
übersehen werden, daß diesem eingetretenen Woh-
nungsmangel auch strukturelle Entwicklungen zu-
grunde liegen. Ich darf das an einem Beispiel aus mei-
ner Heimatstadt aufzeigen, das sehr aufschlußreich 
ist. 

Die Anzahl der Haushalte von Zuwanderern und 
Aussiedlern in meiner Heimatstadt stieg in einem 
Jahr, nämlich von September 1988 bis September 
1989, um 272 %, die der jungen Ehepaare um 113 %, 
die der Alleinstehenden zwischen 18 und 25 Jahren 
um 322 % , die der Studierenden und Auszubildenden 
um 114 %. Dazu kommt die Suche nach größeren und 
besser ausgestatteten Wohnungen. 

(Zuruf von der SPD: Deswegen haben wir 
eine andere Politik vorgeschlagen!) 

Das hat die SPD natürlich schon vor sieben, acht oder 
zehn Jahren vorausgesehen. 

Ein Großteil der aufgetretenen Probleme am Woh-
nungsmarkt ist sicherlich auf Massenwohlstand und 
Individualisierung zurückzuführen. Die Haushalte 
werden kleiner, und es ist eben bei vielen mehr Geld 
für schöneres Wohnen vorhanden, als es noch vor Jah-
ren der Fall war. Im Schnitt stehen jedem Bundesbür-
ger 35 qm Wohnraum zur Verfügung — eine in der 
Welt sicherlich einmalige Größenordnung. Man kann 
davon ausgehen, daß der Bundesbürger im Schnitt 
alle zwei Jahre seine Wohnfläche um einen Quadrat-
meter ausdehnt. 

Mit dieser Feststellung umschreibe ich die aktuelle 
Situation, übersehe aber auch nicht, daß Ü bersiedler, 
Umsiedler und Obdachlose schlechthin nun einmal 
ein Dach über dem Kopf brauchen. 

In diese momentane Situation hinein, da es aner-
kannterweise um jede Wohnung geht, die neu ent-
steht, kommt der Gesetzentwurf des Bunderats zur 
Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes. Damit 
soll erreicht werden, daß die Rückflüsse aus Woh-
nungsbauförderungsmitteln nicht mehr nur zur er-
neuten Förderung von Maßnahmen des sozialen Woh-
nungsbaus eingesetzt werden können, sondern für 
alle möglichen Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen in den Städten und Gemeinden, 

(Gattermann [FDP]: Das ist wirklich ein 
Skandal!) 

ohne daß sie wie bisher durch die Nichtwiederver-
wendung für den sozialen Wohnungsbau anteilig an 
den Bund zurückfließen. 

(Müntefering [SPD]: War es das Land Hes

-

sen, das dies beantragt hat?) 

Man sollte es bei der Verpflichtung der Länder be-
lassen, die Rückflüsse aus der Wohnungsbauförde-
rung mit dem Bund abzurechnen und den auf den 
Bund entfallenden Anteil an diesen zurückzuführen. 
Es muß aber auch weiter § 70 Abs. 4 des Wohnungs-
baugesetzes Gültigkeit haben, der besagt, daß die 
Rückflüsse, die den Bundesanteil beinhalten, nur 
dann von den Ländern einbehalten werden können, 
wenn sie von diesen wieder für den sozialen Woh-
nungsbau eingesetzt werden. 

Die von den Ländern erhofften Effekte, was den 
besagten Einsatz der bundesanteiligen Rückflüsse 
aus den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus angeht, 
liegen sicherlich im Städtebauförderungsbereich. 
Mittel- und langfristig dürfen wir diese Bedeutung 
nicht übersehen oder gar unterschätzen. Daß aber die 
Städtebauförderung von seiten der Bundesregierung 
nicht zu kurz kommt, zeigen die für diesen Zweck vom 
Bund bereitgestellten Mittel, nämlich 660 Millionen 
DM in diesem Jahr. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Unlogisch handeln die Länder, meine Damen und 
Herren, die gleichzeitig die Erhöhung der Finanzhil-
fen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau for-
dern und im gleichen Atemzuge in ihrem Verantwor-
tungsbereich die dafür vom Bund bereitgestellten und 
nun zurückfließenden Mittel nicht mittelbar für den 
sozialen Wohnungsbau ausgeben wollen. Angesichts 
der Lage am Wohnungsmarkt mutet es schon sehr 
seltsam an, daß dieselben Ministerpräsidenten, z. B. 
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der saarländische, die das Versagen der Bundesregie-
rung bei der Bewältigung der Wohnungsprobleme 
lauthals anprangern, 

(Müntefering [SPD]: Er hat recht!) 
selbst als Volksbeglücker durch die Lande ziehen und 
aus dem Füllhorn schier nicht versiegender Mittel 
diese Mittel für alle möglichen sonstigen Ausgaben 
verteilen, anstatt sie für den Wohnungsbau bereitzu-
stellen. 

(Müntefering [SPD]: Was? — Zuruf von der 
SPD: Wo haben Sie das denn gelesen?) 

Einige Damen und Herren in den Ländern sollten 
vielleicht einmal überlegen, ob man diese Mittel, an-
statt sie für einen toll konzipierten Radweg — in Nord-
rhein-Westfalen natürlich in feiner roter Pflaste-
rung — 

(Müntfering [SPD]: In Hessen!) 
oder alle möglichen Stadtverschönerungen auszuge-
ben, die wir sicherlich alle begrüßen, im Augenblick 
vorrangig für die Wohnungsförderung einsetzen 
sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU und des Abg. Ron

-

neburger [FDP] — Zuruf von der SPD: Sagen 
Sie das Herrn Wallmann!) 

Auch in Nordrhein-Westfalen ist im Augenblick 
große Reisezeit der Minister. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, wofür z. B. Herr Rau die dann nicht mehr 
gebundenen Rückflußmittel aus dem sozialen Woh-
nungsbau haben will. 

(Müntefering [SPD]: Es ist irgendwie nicht zu 
glauben, was der erzählt!) 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Müntefering? 

Pesch (CDU/CSU): Ja, bitte sehr! 

(Das Saalmikorophon ist nicht einzuschalten 
— Müntefering [SPD]: Ich weiß nicht, wie das 
geht; ich gehe an das andere Mikrophon! — 
Grünbeck [FDP]: Sobald es ums Praktische 

geht, ist es aus! — Heiterkeit) 

Müntefering (SPD): Ich bin kein Techniker, Herr 
Grünbeck; das gebe ich Ihnen gern zu. 

Herr Kollege, wären Sie bereit zuzugeben, daß die-
ser Antrag, über den Sie sich jetzt mokieren, im Bun-
desrat vom Land Hessen vorgelegt worden ist und im 
Bundesrat vom Land Nordrhein-Westfalen abgelehnt 
worden ist, und können Sie mir sagen, weshalb Sie 
nun über Herrn Rau sprechen und nicht über Herrn 
Wallmann? 

Pesch (CDU/CSU): Er ist vom Saarland unterstützt 
worden, und Herr Rau hat sicherlich eine sich anbah-
nende Mehrheit sehr geschickt genutzt 

(Lachen bei der SPD) 
— ja natürlich; ich weiß doch, wie der Johannes Rau 
das in unserem Lande macht — 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU — 
Müntefering [SPD]: Der ist gut!) 

und hat sich auf diese Weise natürlich seine Mittel 
wieder freigeschaufelt, die er jetzt eben volksbeglük-
kend in unserem Lande verteilt. Ich sehe doch wie-
derum in meiner Vaterstadt, was da passiert, Woche 
für Woche. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 
Alle zwei Tage haben wir einen Minister Ihrer 
Couleur in unserer Stadt, 

(Zurufe von der SPD) 
der uns im Augenblick weiß Gott was für Mittel für 
alle möglichen Zwecke, ich kann fast sagen — Herr 
Großmann hat eben den Ausdruck benutzt —: für alle 
möglichen Kinkerlitzchen zur Verfügung stellt. 

Vizepräsidentin Renger: Sie gestatten noch eine 
Zwischenfrage? — Herr Müntefering. 

Müntefering (SPD): Sie können ruhig kürzer ant-
worten, Herr Pesch, aber vielleicht doch auf meine 
Frage: Ist es richtig, daß das Land Nordrhein-Westfa-
len im Bundesrat dagegengestimmt hat? 

(Geis [CDU/CSU]: Das hat er doch eben er

-

klärt!) 

Pesch (CDU/CSU): Das mag ja alles sein, nur, Herr 
Müntefering, wiederum mit einer Zahl: Wir haben in 
Mönchengladbach fast 600 Anträge für den sozialen 
Wohnungsbau, Leute, die sofort ihre persönlichen 
und auch andere Mittel mit einbringen würden. Wis-
sen Sie, was vor einer Woche auf den Tisch des Hau-
ses gekommen ist? 

(Zurufe von der SPD) 
Ganze 45 Bewilligungen, Herr Müntefering! 

(Zuruf von der SPD: Das liegt an Bonn!  — 
Dr.  Möller [CDU/CSU]:Das sind die Kürzun

-

gen von Herrn Rau!) 
Was die SPD jetzt betreibt,vor allem in meinem Hei-

matland, ist, meine ich, in Wahlkampfzeiten für den 
Politiker sicherlich verständlich, für die betroffenen 
Bürger unseres Landes aber sicherlich keine Hilfe bei 
der schwierigen Suche nach Wohnraum. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt die Auffas-
sung der Bundesregierung, daß in der gegenwärtigen 
Engpaßsituation das Wohnungsangebot gerade im so-
zialen Wohnungsbau vergrößert werden sollte. Hier 
würde durch das Wollen des Bundesrates eine Reihe 
von Maßnahmen des Bundes nicht mehr in dem Um-
fang greifen, in dem sie zur Linderung des Wohnungs-
marktproblems beitragen würden. 

Einige Zahlen noch. — Neben den steuerlichen Hil-
fen des Bundes für das Wohnen in 1990 mit rund 
8,8 Milliarden DM würden die Finanzhilfen des Bun-
des zum Teil konterkariert. — Ich darf Ihnen, meine 
Damen und Herren, noch einige Zahlen für 1990, was 
Finanzhilfen des Bundes angeht, in Erinnerung ru-
fen. 

(Müntefering [SPD]: Nennen Sie nicht wie- 
der falsche Zahlen!) 

Sozialer Wohnungsbau: 2 Milliarden DM; Wohngeld: 
2,25 Milliarden DM; MW-Programm: 750 Millionen 
DM; Bauzwischenfinanzierung, was den Verpflich- 
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tungsrahmen des Bundesanteils angeht: 450 Millio-
nen DM; Studentenwohnungsbau, Bundesanteil, 
Verpflichtungsrahmen: 150 Millionen DM; Woh-
nungsbauprämien, Haushaltsansatz: 590 Millio-
nen DM; insgesamt: 6,2 Milliarden DM. Auch das 
Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz und die Ände-
rung des Wohnungsbindungsgesetzes — weitere 
Maßnahmen, die zum Ziel haben und dazu beitragen, 
daß sich die Wohnraumsituation in der Bundesrepu-
blik rasch und nachhaltigst verbessert — geraten in 
die Gefahr, ihre Zielsetzung durch Ihre Politik und 
durch Ihre Vorstellungen, was den Wohnungsbau an-
geht, zu verfehlen. 

(Müntefering [SPD]: Da werden Sie aber 
Pe(s)ch haben!) 

Meine Damen und Herren, was der Bundesrat mit 
seiner Gesetzgebung zum Zweiten Wohnungsbauge-
setz vorhat, paßt augenblicklich absolut nicht in die 
Landschaft, wo wir gemeinsam, Bund, Länder und 
Gemeinden, größte Anstrengungen unternehmen 
müssen, um die uns gestellten Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt schnell in den Griff zu bekommen, 
und alles unterlassen sollten, was in irgendeiner Form 
dazu führen würde, Hemmnisse und Steine auf diesen 
notwendigen gemeinsamen Weg zu legen. 

(Müntefering [SPD]: Da müssen Sie nicht 
uns, da müssen Sie die Regierung anguk

-

ken!) 

Auch die von den Ländern gewählte Formulierung, 
daß die oben angesprochenen Rückflußmittel nur 
dann zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen verwendet werden 
dürfen, 

(Müntefering [SPD]: Hessen!) 

wenn diese Maßnahmen zur Fortführung des Woh-
nungsbaus oder zur Verbesserung der Wohnverhält-
nisse eingesetzt werden, kann meine Fraktion nicht 
von einem Nein zu dieser Gesetzgebung und Geset-
zesänderung abhalten. Es liegt doch, meine Damen 
und Herren, klar auf der Hand — ich betone dies noch 
einmal ausdrücklich — , daß damit einer anderen Ver-
wendung dieser Gelder als für den Wohnungsbau Tür 
und Tor geöffnet ist. Denn was kann man mit dem 
Wohnungsbau in einer Gemeinde nicht alles in Ver-
bindung und Zusammenhang bringen! 

(Müntefering [SPD]: Herr Pesch beschimpft 
hier dauernd Hessen!) 

Das reicht eben von der Grünanlage über die Rad-
wege bis zum Kanal- und Straßenbau und allen mög-
lichen Maßnahmen, die das Wohnen und Arbeiten in 
einer Gemeinde oder Stadt oder in einem Kreis sicher-
lich erträglicher machen. 

(Müntefering [SPD]: So schlecht ist Hessen 
nun auch wieder nicht! Hören Sie doch end

-

lich auf, auf ihm herumzuhauen!) 

Ich darf noch einmal feststellen, meine Damen und 
Herren, daß es in der augenblicklichen Situation am 
Wohnungsmarkt notwendig ist, alle Kräfte und Mittel 
zu bündeln, um die durch die geschilderten Umstände 
am Wohnungsmarkt entstandenen Engpässe mög-
lichst schnell zu beseitigen. Was danach mit den an

-

teilig rückfließenden Bundesmitteln aus Zinsen und 
Tilgungen geschieht, muß dann nach einer erneuten 
Analyse des Wohnungsmarktes und des sich daraus 
ergebenden Bedarfs neu festgelegt werden. 

(Müntefering [SPD]: Sie haben Sorgen!) 

Unsere Wohnungspolitik muß darauf ausgerichtet 
sein, augenblickliche Probleme am Wohnungsmarkt 
zu lösen und für die Zukunft nicht neue zu schaffen, 
wie es in der Vergangenheit leider häufig der Fall 
gewesen ist. 

Wir lehnen die vom Bundesrat gewollte Änderung 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ab und stimmen 
der Änderung des Wohnungsbindungsgesetzes zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe 
die Aussprache. 

Wir kommen nun zur Einzelberatung und Abstim-
mung über den Gesetzentwurf zur Änderung des 
Wohnungsbindungsgesetzes; das sind die Drucksa-
chen 11/4482, 11/6524 und 11/6773. 

Der Ausschuß empfiehlt, die Gesetzentwürfe der 
Bundesregierung und des Bundesrates in der Aus-
schußfassung anzunehmen. 

Ich rufe die einzelnen Artikel auf. Art. 1: Hierzu lie-
gen Änderungsanträge der Fraktion der SPD vor, die 
ich nach der Reihenfolge der Drucksachennummern 
zur Abstimmung aufrufe. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 11/6798? — Die Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 11/6799? — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 11/6800? — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wer stimmt für den Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD auf Drucksache 11/6801? — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wer für Art. 1 in der Ausschußfassung stimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Bei Enthaltung der GRÜNEN ange-
nommen. 

Ich rufe die Nr. 1 des Änderungsantrags der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 11/6802 auf. Es wird 
beantragt, nach Art. 1 einen neuen A rt . 1 a einzufü-
gen. Wer stimmt dem zu? — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Abgelehnt. 

Ich rufe den Art. 2 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
11/6802 unter Nr. 2 ein Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD vor. Wer stimmt dem zu? — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Abgelehnt. 

Wer nunmehr für den Art. 2 in der Ausschußfassung 
stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei Enthaltung der GRÜ-
NEN angenommen. 
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Ich rufe Art. 3 in der Ausschußfassung auf. Wer 
stimmt dem zu? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Wiederum bei Enthaltung der GRÜNEN angenom-
men. 

Ich rufe Art. 4 auf. Auf Drucksache 11/6832 liegt ein 
Änderungsantrag der Fraktion der GRÜNEN vor. Wer 
stimmt für diesen Antrag? — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Wer für den Art. 4 in der Ausschußfassung stimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Bei Enthaltung der GRÜNEN gegen 
die Stimmen der SPD angenommen. 

Wir stimmen jetzt über die Einleitung des Gesetz-
entwurfs ab. Wer stimmt dafür? — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Die Einleitung ist bei Enthaltung der 
GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe die Überschrift des Gesetzentwurfs in der 
Ausschußfassung auf. Hierzu liegt ein Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD auf Drucksache 11/6797 vor. 
Wer stimmt für den Änderungsantrag? — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Wer nunmehr für die Überschrift des Gesetzent-
wurfs in der Ausschußfassung stimmen möchte, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Bei Enthaltung der GRÜNEN ange-
nommen. 

Damit ist die zweite Beratung abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die 

dritte Beratung 

ein und kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Der Gesetzentwurf ist in der dritten Lesung 
bei Enthaltung der GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur 
Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Änderung des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes und des Wohnungsbaugesetzes für das 
Saarland auf Drucksache 11/6005; das ist Punkt 13 c 
unserer Tagesordnung. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 11/6774 
die Ablehnung des Gesetzentwurfs des Bundesra-
tes. 

In diesem Fall ist nach ständiger Praxis über die 
Ursprungsvorlage abzustimmen, und das tun wir 
jetzt. 

Ich rufe die Art. 1 bis 5, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer den aufgerufenen Vorschriften entgegen der 
Ausschußempfehlung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Gesetzentwurf ist in zweiter Bera-
tung abgelehnt. Damit unterbleibt nach § 83 Abs. 2 
unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesord-
nungspunkt 14 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Con

-

radi, Huonker, Müntefering, Menzel, Groß

-

mann, Dr. Niese, Oesinghaus, Dr. Osswald, 

Reschke, Scherrer, Weiermann, Bernrath, 
Dr. Vogel und der Fraktion der SPD 

Verbilligte Abgabe von Grundstücken aus 
Bundesbesitz für den sozialen Wohnungsbau 

— Drucksache 11/6382 — 

Oberweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Haushaltsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat sind für die 
Beratung 30 Minuten vorgesehen. — Kein Wider-
spruch. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Conradi. 

Conradi (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Die Bundesregierung hat im Herbst letzten 
Jahres durch die Bundesbauministerin, die heute lei-
der nicht anwesend ist, erklären lassen, sie würde bei 
dem akuten Wohnungsmangel und bei der Bauland-
not den Gemeinden durch den Verkauf bundeseige-
ner Grundstücke für den Wohnungsbau helfen. 

Das war wie vieles andere, was diese Bundesregie-
rung verspricht, nicht wahr. Tatsächlich sind der Bun-
desfinanzminister ebenso wie Bundespost und Bun-
desbahn sowie der Bundesverteidigungsminister sehr 
zurückhaltend, wenn es darauf ankommt, den Ge-
meinden in den schwierigen Baulandfragen zu hel-
fen. 

Ein zentraler Punkt ist der hohe Bodenpreis. In vie-
len Fällen fordert die Bundesregierung Bodenpreise, 
die den sozialen Mietwohnungsbau nicht mehr zulas-
sen. 

Ich will ein anschauliches Beispiel aus Stuttgart 
nennen. Da liegt zwischen Stuttgart und Kornwest-
heim ein Reservegelände der Bundeswehr,  Acker-
land,  zu einem Schätzpreis von derzeit höchstens 
20 DM für den Quadratmeter, und der Bundesfinanz-
minister verlangt von der Stadt Stuttgart für dieses 
Ackerland einen Preis von 800 DM für den Quadrat-
meter. 

(Müntefering [SPD]: Hört! Hört!) 

Wenn das nicht Bodenspekulation ist, wenn das 
nicht Wucher ist, dann weiß ich nicht, was Wucher 
ist. 

(Müntefering [SPD]: Raubrittertum ist das!) 

Im Strafgesetzbuch — ich habe nachgeschaut — 
steht: 

Wer die Zwangslage .. . 

— eine Zwangslage ist bei dem Wohnungs- und Bau-
landmangel ja gegeben — 

eines anderen dadurch ausbeutet, daß er sich . . . 
für eine ... Leistung ... Vermögensvorteile ver-
sprechen oder gewähren läßt, die in einem auffäl-
ligen Mißverhältnis zu der Leistung ... stehen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft ... In besonders schweren 
Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe ... bis zu zehn 
Jahren ... wenn (er) ... die Tat gewerbsmäßig 
begeht .. . 
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Man darf annehmen, daß der Bundesfinanzminister 
sein Amt gewerbsmäßig ausübt. Es handelt sich hier 
also um einen Fall  von Wucher. 

Schließlich hat die Bundesregierung diese Grund-
stücke auf öffentlichen Druck hin zu 200 DM für den 
Quadratmeter abgegeben — immer noch zum Zehn-
fachen des tatsächlichen Wertes. 

Interessant ist, daß dieselbe Bundesvermögensver-
waltung, die hier zu Lasten der kleinen Leute die 
Bodenpreise hochtreibt, in anderen Fällen äußerst 
großzügig ist, z. B. beim Verkauf einer bundeseige-
nen Villa an den früheren CDU-Staatssekretär im 
schleswig-holsteinischen Finanzministerium, einen 
Herrn mit Namen Schleifer — richtig müßte er wohl 
heißen: Unterschleifer — , einen Parteifreund des da-
maligen CDU-Finanzministers Stoltenberg, der von 
der ganzen Angelegenheit natürlich überhaupt nichts 
wußte. Immerhin hat der Herr Oberfinanzpräsident in 
Kiel, ebenfalls der CDU angehörend, — — 

(Dr.  Möller [CDU/CSU]: Warum unterstellen 
Sie das jetzt? Das ist wirklich unter Ihrem 

Niveau, Herr Conradi!) 

— Ich verstehe, daß Sie das ärgert. Ich will hier nur 
deutlich machen, daß der Bundesfinanzminister, 
wenn's um große Herren geht, außerordentlich groß-
zügig, wenn's um kleine Leute geht, außerordentlich 
kleinlich ist. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Das ist doch nun 
wirklich eine Unterstellung, die Sie nicht be

-

weisen können!) 

— Also, verehrter Herr Kollege, unsere liebe frühere 
Kollegin Frau Simonis, die jetzt Finanzministerin in 
Schleswig-Holstein ist, hat monatelang versucht, die-
sen Verkauf zu erhellen — ohne Erfolg. Jetzt ist der 
Bundesrechnungshof dran. Wir hoffen, daß der Bun-
desrechnungshof nicht einknickt, daß er nicht knie-
weich wird, sondern daß er diese Affäre hier gründlich 
aufhellt. 

(Grünbeck [FDP]: Da würde ich aber erst mal 
warten, bis die aufgehellt ist!) 

— Sie konnten ja schon in den Zeitungen lesen, 

(Dr. Schroeder [Freiburg] [CDU/CSU]: War-
ten wir den Rechnungshofbericht ab!) 

zu welchen Konditionen der Herr Staatssekretär eine 
bundeseigene Villa bekommen hat. 

(Dr. Schroeder [Freiburg] [CDU/CSU]: War

-

ten wir mal den Bericht ab, Herr Kollege!) 

Nein, das Bodeneigentum des Bundes steht eben-
falls unter der Sozialpflicht des Grundgesetzes. Auch 
für das Bodeneigentum des Bundes gilt, daß sein Ge-
brauch dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll, also 
auch dem sozialen Mietwohnungsbau — nicht Partei-
freunden des Bundesfinanzministers. 

Wir wollen mit unserem Antrag die Bereitschaft der 
Bundesfinanzverwaltung befördern, Bundesgrund-
stücke für den sozialen Mietwohnungsbau abzuge-
ben. Wir schlagen vor: Grundstücke, die für den Woh-
nungsbau geeignet sind, sollen an die Gemeinden 
verkauft werden. Der Preis soll bis auf 50 % des 
Wertes herabgesetzt werden können. Das entspricht 
einer Forderung des Bundesrates. Und damit keiner 

damit spekuliert, sollen die Wohnungen, die darauf 
gebaut werden, für 30 Jahre gebunden werden. Das 
sollen also nicht die Wohnungen sein, die jetzt mit der 
vereinbarten Förderung für fünf, sieben oder zehn 
Jahre gebunden und dann spekulativ weiterverkauft 
werden können. Nein, es sollen Wohnungen sein, die 
den Namen sozialer Mietwohnungsbau verdienen 
und die 30 Jahre lang bei der Miete und beim Bewoh-
nerkreis gebunden sind. 

Unsere Initiative bekommt einen neuen Aspekt 
durch die friedliche Entwicklung in Europa mit der 
Abrüstung und dem Rückzug ausländischer Truppen 
aus der Bundesrepublik. In vielen Städten gibt es aus-
gedehnte Militärareale, zum Teil mit Kasernen be-
baut; zum Teil werden da Fahrzeuge geparkt, zum 
Teil wird da geübt. Das alles ist jetzt nicht mehr im 
alten Ausmaß notwendig. 

Wir erwarten, daß die Bundesregierung mit den 
Verbündeten, vor allem mit der US-Armee, prüft, wel-
che dieser Areale in den nächsten Jahren frei wer-
den 

(Beifall bei der SPD) 

und welche davon für den Wohnungsbau geeignet 
sind. In die Kasernen könnte man jetzt erst einmal die 
Aussiedler und Übersiedler unterbringen, die zum 
Teil in Notquartieren, in Turnhallen, in schmuddeli-
gen Hotels und in Baracken notdürftig untergebracht 
sind. Dann könnte man viele dieser Kasernen abrei-
ßen und durch sozialen Mietwohnungsbau ersetzen. 
In der Bibel steht: Macht aus Schwertern Pflugscha-
ren! Wir sagen: Macht aus Kasernen Wohnungen! 
Und zu der Bauindustrie sagen wir: Macht aus Solda-
ten Bauarbeiter und Bauhandwerker! 

(Beifall bei der SPD) 

Denn es ist besser, Wohnungen zu bauen, als Woh-
nungen zu zerstören. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Müller (Wadern). 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Frau Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Inten-
tion dieses Antrags — das ist auch unsere Ansicht — 
ist durchaus lobenswert, nämlich die verfügbaren 
Baugrundstücke der öffentlichen Hand auch in Anbe-
tracht der derzeitigen Wohnungslage, soweit dies 
möglich ist, zur Verfügung zu stellen. Wir kommen 
aber zu der Überzeugung, diesem Antrag nicht folgen 
zu können, wenn wir uns auch der Überweisung des 
Vorschlages des Ältestenrates hier nicht widerset-
zen. 

Ich will dies in wenigen Sätzen erläutern. Zunächst 
einmal eine Bemerkung zum Grundsatz. Es muß doch 
festgehalten werden, daß die Länder für den sozialen 
Wohnungsbau zuständig sind. Die Kompetenz des 
Bundes liegt bei der Mitfinanzierung nach Art. 104 a 
Abs. 4 unseres Grundgesetzes. So haben die Finanz-
hilfen des Bundes im Jahre 1981 1,05 Milliarden DM 
betragen; im Jahre 1990 wurden diese Hilfen auf 
2 Milliarden DM aufgestockt. 
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Ich darf daran erinnern, daß der Bund den Ländern 
die Rückflußanteile läßt. Diese betragen immerhin bis 
zu 250 Millionen DM jährlich. Es sei auch daran erin-
nert, daß die Koalition am 7. November 1989 beschlos-
sen hat, diese Finanzhilfen auf der Höhe von 2 Milli-
arden DM aufrechtzuerhalten, und ich meine, dies ist 
schon eine bemerkenswerte, ja lobenswerte Lei-
stung. 

(Frau Teubner [GRÜNE]: Sollen die jetzt zu 
den Wucherpreisen des Bundes ausgegeben 

werden?) 

Meine Damen und Herren, nun zu einigen Grün-
den, die uns zu einer abweichenden Meinung haben 
kommen lassen und die uns veranlassen, dem Antrag 
so nicht zu folgen. Zunächst sind von den Grundstük-
ken, die im Bundesbesitz zur Verfügung stehen, etwa 
180 Hektar als Bauerwartungsland eingestuft. Es muß 
auch daran erinnert werden, daß bis jetzt ca. 5 400 
Hektar Bauerwartungsland vom Bund in den letzten 
Jahren insgesamt verkauft worden sind. Nach dem 
Grundstücksverbilligungsgesetz wurde bis 1982 ein 
Nachlaß von 30 % gewährt, ab 1982 gilt auf Grund von 
Haushaltsvermerken nur noch ein Nachlaß von 
15 %. 

(Dr. Schroeder [Freiburg] [CDU/CSU]: Das 
ist ein bißchen wenig!) 

Dieser Nachlaß sollte haushaltswirksam nur einen 
Gesamtbetrag von etwa 2 Millionen DM jährlich nicht 
überschreiten. Es steht fest, daß dieser Nachlaß in den 
vergangenen Jahren auch nicht annähernd ausge-
schöpft wurde. Insofern trägt die geltende Regelung 
der Nachfrage voll Rechnung. 

Zum zweiten wäre eine Erhöhung des Preisnachlas-
ses auf 50 % auch aus einem anderen Grund nicht 
sinnvoll: weil in aller Regel die gesetzlich vorgesehe-
nen kürzeren Bindungszeiten — es handelt sich um 
zehn statt bisher um dreißig Jahre — in Anspruch 
genommen werden. Nach Ablauf der Bindungszeit 
kann der Bauträger die volle Marktmiete erzielen 
oder das Grundstück zu dem dann am Markt zu erzie-
lenden Preis verkaufen. Daher gilt der Grundsatz: Je 
kürzer die Bindungszeit, desto weniger ist der Preis-
nachlaß gerechtfertigt. Sie haben eben, Kollege Con-
radi, darauf schon abgehoben. Ich zweifle, ob das, was 
Sie vorschlagen, überhaupt realisierbar ist. 

Zum dritten muß auch gesehen werden: Sollten 
bundeseigene Grundstücke bereitgestellt werden, so 
stellt dies im Prinzip kein geeignetes Mittel dar, die 
Wohnungsbauförderung breit zu streuen, denn es ist 
wohl eher zufällig, wo der Bund Grundstücke besitzt. 
Damit würde die Verbilligung regelrecht eine Zufalls-
förderung darstellen. 

Viertens hat sich auch gezeigt, daß bei den Grund-
stücken, die zum sogenannten normalen Preis zu er-
halten sind, die Verbilligung um 15 % durchaus aus-
reicht, denn auf besonders teuren Grundstücken sollte 
man üblicherweise keinen sozialen Wohnungsbau er-
stellen. 

(Müntefering [SPD]: Das ist ja ein nettes 
Argument!)  

Schließlich möchte ich letztlich darauf hinweisen, 
daß aus unserer Sicht auch eine Erhöhung des Preis

-

nachlasses um 50 % auch aus folgendem Grund nicht 
geboten erscheint, da wir statt des Verkaufs auch das 
Instrument des Erbbaurechts anwenden können, wo-
bei hier ausdrücklich noch einmal zu betonen ist 
— dies wird auch getan — , daß der Erbbauzins in 
schwierigen Fällen abgesenkt werden kann. Dieses 
Instrument bietet wohl die Möglichkeit, dem Ziel in 
dem gewünschten Umfang näherzukommen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 
Aus allen diesen Gründen, die ich habe vortragen 

dürfen, sind wir nicht in der Lage, den Argumentatio-
nen des Antrages zu folgen. Wie ich bereits gesagt 
habe, sträuben wir uns aber nicht, dem Antrag auf 
Überweisung an die zuständigen Ausschüsse zuzu-
stimmen. 

Ich bedanke mich dafür, daß Sie mir zugehört ha-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Frau 
Oesterle-Schwerin. 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag, bundes-
eigene Grundstücke verbilligt an Gemeinden zu ver-
kaufen, ist grundsätzlich vernünftig. Wir stimmen ihm 
zu. Er hat allerdings den Pferdefuß, daß der Bund 
nicht in allen Städten und Gemeinden, in denen Woh-
nungen fehlen, auch geeignete Grundstücke besitzt, 
die er den Kommunen verbilligt verkaufen kann. 

(Conradi [SPD]: Sehr richtig!) 
Auf diese Weise würde bei Annahme dieses Antrages 
die Ungerechtigkeit entstehen, daß ein Teil der Städte 
und Gemeinden ihre für den sozialen Wohnungsbau 
benötigten Grundstücke verbilligt beim Bund kaufen 
könnte, während ein anderer Teil weiterhin den Wu-
cherpreisen auf dem sogenannten freien Grund-
stücksmarkt ausgeliefert wäre. 

Um diese Situation zu verhindern, würden wir bei 
Annahme dieses Antrages durch den Bundestag dem-
nächst zusätzlich beantragen, daß aus den Einnahmen 
aus dem verbilligten Kauf von Grundstücken ein 
Fonds gebildet wird, aus dem Gemeinden unterstützt 
werden können, die darauf angewiesen sind, für den 
sozialen Wohnungsbau Grundstücke auf dem freien 
Markt zu erwerben. Nur so kann unserer Meinung 
nach die entstehende finanzielle Bevorzugung der ei-
nen Kommune gegenüber der anderen verhindert 
werden. 

Außerdem würden wir natürlich Wert darauf legen, 
daß auf den zu verbilligten Preisen abgegebenen 
Grundstücken nur soziale Mietwohnungen gebaut 
werden, die auch dauerhaft sozial gebunden sind. 

Es wäre übrigens merkwürdig, wenn dieser Antrag 
vom Deutschen Bundestag nicht angenommen 
würde; denn das, was uns CDU/CSU, FDP und SPD 
heute bieten, ist eine Aufführung, die jeder Klein-
kunstbühne Ehre machen würde. Ich will Ihnen die 
einzelnen Akte dieses Kunststückes einmal vortra-
gen. 

Erster Akt: Am 23. Oktober 1981 bringt die CDU/ 
CSU einen Änderungsantrag zum Gesetz zur verbil- 
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ligten Veräußerung von bundeseigenen Grundstük-
ken ein. Inhalt: Grundstücke des Bundes und seiner 
Sondervermögen Bahn und Post sollen nach Meinung 
der CDU/CSU bis zu 50 % unterhalb des Verkehrs-
wertes verkauft werden können. 

Zweiter Akt: Die SPD/FDP-Regierung streicht mit 
dem Haushaltsstrukturgesetz von 1982 das Gesetz 
über die verbilligte Veräußerung von bundeseigenen 
Grundstücken. Begründung: Trotz Preisnachlässen 
von bis zu 30 % des Verkehrswertes sei der ge-
wünschte marktstabilisierende Effekt ausgeblieben; 
zusätzlich würden die Bundeseinnahmen durch die 
Streichung um bis zu 14 Millionen DM jährlich stei-
gen. Der 16. Ausschuß unter Vorsitz von Oscar 
Schneider forderte damals hingegen einmütig, daß 
die Bundesregierung dieses Gesetz nicht streichen 
und das fehlende Geld statt dessen woanders holen 
sollte. 

Dritter Akt: Nach der Wende setzt die CDU/CSU-
FDP-Regierung genau die Praxis fort, die sie vorher 
bei der SPD-FDP-Regierung kritisiert hatte. Sie gibt 
ihre Grundstücke also nicht zu verbilligten Preisen 
ab. 

Vierter Akt: Die SPD bringt am 7. Februar 1990 ei-
nen Antrag ein, in dem nahezu identische Forderun-
gen gestellt werden wie seinerzeit in dem Antrag der 
CDU/CSU. Im Grunde hätten SPD und CDU/CSU ihre 
alten Redemanuskripte austauschen können. Es wäre 
niemandem in diesem Hause aufgefallen. 

Im übrigen ist es natürlich falsch anzunehmen, daß 
man die heutige Wohnungsnot hauptsächlich durch 
die Erstellung von Neubauten beseitigen kann. Viel 
wichtiger ist die Bestanderhaltung an billigem Wohn-
raum. Dazu muß endlich die Umwandlung von preis-
werten Mietwohnungen in teure Eigentumswohnun-
gen gestoppt werden, die der Staat allein im letzten 
Jahr mit 5,7 Milliarden DM gefördert hat. Das muß 
man sich einmal vorstellen: 5,7 Milliarden DM allein 
dafür, daß diejenigen, die sich Eigentum leisten kön-
nen, denjenigen, die es sich nicht leisten können, die 
Wohnungen buchstäblich wegkaufen. 

Solange Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD, nicht die Abschaffung dieser Form von 
Eigentum verlangen, so lange ist Ihre Wohnungspoli-
tik auch nicht glaubwürdig. Wie können Sie denn auf 
der einen Seite sagen, Herr Müntefering, Sie wollen 
die Umwandlung stoppen, wenn Sie auf der anderen 
Seite nicht die Abschaffung des § 10e des Einkom-
mensteuergesetzes wenigstens für den Erwerb von 
Altbauwohnungen fordern? Wo bleibt die Glaubwür-
digkeit Ihrer Politik? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Gattermann. 

Gattermann (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Conradi, 
ich muß Ihnen ein Kompliment machen: 

(Conradi [SPD]: Bitte schön!) 

Sie sind einer der abgefeimtesten Polemiker, die ich 
kenne. 

(Conradi [SPD]: Ein faules Kompliment! Ich 
wußte es doch!) 

Die Grundstücksverhandlungen der Stadt Stuttgart 
mit den schleswig-holsteinischen Verhandlungen 
über den Verkauf einer Dienstvilla zu verknüpfen ist 
schon gekonnt, Herr Kollege. 

(Beifall bei der FDP — Conradi [SPD]: Das 
mußte im Plenum einmal gesagt werden!) 

Aber es ist zutreffend: Wer Wohnungen schaffen 
will, der braucht Grund und Boden, der braucht Bau-
recht und der braucht Geld. Wer sogenannten preis-
werten Wohnraum schaffen will, der braucht einen 
Dritten, der Grundstücke billig hergibt und die Bau-
kosten in erheblichem Umfang bezahlt. Einer muß 
immer bezahlen. Das kann nach Lage der Dinge nur 
die Gemeinschaft sein: entweder durch Hergabe oder 
Verschleuderung von Grund und Boden oder durch 
Subventionen in erheblichem Umfang oder durch zu-
gemutete Vermögenseinbußen p rivater Eigentümer. 
Einer bezahlt die Zeche immer. Dieses ökonomische 
Grundgesetz löst niemand auf. Ihnen gefällt dieses 
Grundgesetz nicht. Deswegen muß man es immer 
wieder einmal erwähnen. 

(Müller [Wadern] [CDU/CSU]: Die haben es 
nie verstanden!) 

Mit dem vorliegenden Antrag soll erreicht werden, 
daß Grundstücke des Bundes zum halben Preis in die 
Verfügungsgewalt der Gemeinden kommen. Dort sol-
len sie bindungsmäßig auch bleiben. Auf diesem Hin-
terweg soll die alte programmatische Forde rung der 
SPD nach Kommunalisierung von Grund und Boden 
jedenfalls auf einem kleinen Teilsektor schon prakti-
ziert werden. Ich frage mich nur, warum bei dem 
erheblichen kommunalen Grundbesitz, den es auch in 
sozialdemokratisch regierten Städten gibt, von dieser 
konsequenten Durchführung der Kommunalisierung 
von Grund und Boden nicht die Rede ist. 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Conradi? 

Gattermann (FDP): Bitte sehr. 

Conradi (SPD): Herr Kollege Gattermann, ist Ihnen 
bekannt, daß unsere Vorlage einem Antrag des Bun-
desrats entspricht, daß uns also die Regierung des 
Freistaates Baye rn  und die Regierung des Landes Ba-
den-Württemberg dieser sozialdemokratischen Kom-
munalisierungsforderung damit zugestimmt hätten, 
wenn das wahr wäre, was Sie behaupten? 

Gattermann (FDP): Verehrter Kollege Conradi, daß 
natürlich auch in Baden-Württemberg und in Bayern 
die eigentumsmäßigen Überlegungen bezüglich 
Grund und Boden nicht immer mit den Überlegungen 
identisch sind, die ich für die richtigen halte, ist un-
strittig. Wenn man in diesem Fall aber eine gewisse 
Übereinstimmung sieht, stellt man fest, daß das sekto-
ral wirklich begrenzt und nicht der Einstieg in eine 
allgemeine Kommunalisierung ist. Das ist der Unter-
schied. 
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Vizepräsidentin Renger: Ihr verehrter Kollege 
Grünbeck wünscht eine Zwischenfrage zu stellen. 

Gattermann (FDP): Auch die erlaube ich. 

Grünbeck (FDP): Herr Kollege Gattermann, ist Ih-
nen bekannt, daß in der Stadt München nach einer 
sorgfältigen Zählung etwa anderthalb Millionen Qua-
dratmeter Baulücken bestehen und daß sich der dor-
tige SPD-Oberbürgermeister nicht für fähig hält, we-
nigstens diese Baulücken nutzbar zu machen? Wer 
solche Hausaufgaben versäumt, hat eigentlich kein 
Anrecht, derartige Anträge einzubringen, wie es 
heute geschehen ist. Sind Sie meiner Auffassung? 

(Müntefering [SPD]: Was soll denn die Wäh

-

lerbeschimpfung?) 

Gattermann (FDP): Herr Kollege Grünbeck, diese 
Zahlen, die Sie genannt haben, waren mir nicht geläu-
fig; 

(Conradi [SPD]: Das sind doch p rivate 
Grundstücke!) 

ich gehe davon aus, daß sie zutreffen. Sie bestätigen 
genau das, was ich, bezogen auf die Wohnungsversor-
gung in der Stadt München, schon immer gedacht und 
vermutet habe. 

Das Ärgerliche an solchen Anträgen wie dem hier 
vorliegenden besteht da rin, daß sie mit der Grund-
stückswirklichkeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land so gut wie nichts zu tun haben und einzig und 
allein der Täuschung der Bürgerinnen und Bürger 
dienen, die preiswerten Wohnraum suchen. 

(Zustimmung des Abg. Grünbeck [FDP]) 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine weitere 
Zwischenfrage des Abgeordneten Heistermann? 

Gattermann (FDP): Ich gehe immer davon aus, Frau 
Präsidentin, daß das nicht angerechnet wird. 

Vizepräsidentin Renger: Das ist klar. 

Gattermann (FDP): Dann selbstverständlich. Bitte 
sehr. 

Heistermann (SPD): Herr Kollege Gattermann, darf 
ich aus Ihrer Antwort und der Frage des Kollegen 
Grünbeck schließen, daß Sie der Auffassung sind, daß 
alle Eigentümer von Baulücken zwangsenteignet 
werden müssen, damit die Grundstücke einer Bebau-
ung zugeführt werden können? 

Gattermann (FDP): Nein, dieser Meinung bin ich 
durchaus nicht. Der Kollege Grünbeck hat von Bau-
lücken gesprochen, die im Eigentum der Stadt Mün-
chen sind. 

(Conradi [SPD]: Nein!) 
— So habe ich ihn verstanden. Wenn es sich nicht um 
Baulücken im Eigentum der Stadt München handelt, 
dann gibt es meines Wissens im Bundesbaugesetz ein 
Baugebot. Allerdings hat das gewisse administrative 
Probleme mit sich gebracht, die im Wohnungsbau-
Erleichterungsgesetz jetzt gerade korrigiert worden 
sind. Ich hoffe, daß, so die Baulücken nicht der Stadt 
München gehören, Herr Kronawitter nunmehr Sorge 

dafür trägt, daß auf der Grundlage des Wohnungsbau

-

Erleichterungsgesetzes das Baugebot dort a tempo 
ausgeübt werden wird. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, daß es eine 
Täuschung der Bürgerinnen und Bürger sei, wenn 
man meint, auf diesem Wege an der Wohnungsversor-
gung irgendwo etwas ernsthaft verbessern zu können. 
Seit Jahren gibt der Bund für den Wohnungsbau ge-
eignete Grundstücke ab, soweit sie nicht anderweitig 
selbst dringend benötigt werden. Die noch im Bun-
desbesitz für den sozialen Wohnungsbau geeigneten 
befindlichen Flächen sind, gemessen an der insge-
samt zum Wohnungsbau geeigneten vorhandenen 
Fläche, minimal; man kann sie kaum in Promillesät-
zen ausdrücken. Die Gemeinden z. B. verfügen über 
weit mehr für den sozialen Wohnungsbau geeignete 
Flächen, als es sich der Bund nur träumen lassen 
könnte. Deshalb ist das ein Schau-Antrag, der für die 
Probleme, um die es hier geht, in der Sache überhaupt 
nichts bringt. 

Es hapert nicht nur an Grund und Boden, es hapert 
auch am Baurecht, bei dem die Gemeinden im Verzug 
sind. Es hängt an allen möglichen administrativen 
Hemmnissen, die man immer wieder anklagen muß. 
Mit der unentgeltlichen oder verbilligten Übergabe 
von wenigen Grundstücken an die Gemeinden än-
dern wir an unserem Problem also so gut wie gar 
nichts. 

Der Bund wird seine Restbestände, so sie geeignet 
sind und nicht anderweitig dringend benötigt werden, 
selbstverständlich nach wie vor verbilligt, und zwar 
um 15 % , in den Markt — nicht nur in die Gemeinde-
verfügung — geben. Wir haben im Herbst vergange-
nen Jahres lange überlegt, ob der Satz von 15 % Ra-
batt auf 30 oder 50 % erhöht werden sollte. Wir haben 
das lange hin und her gewendet, weil man natürlich 
auf die Idee kommen könnte, das bringe kurzfristig 
etwas. 

Wir haben uns dann einmal die gesamten Verkaufs-
fälle der Vergangenheit angesehen und haben zu un-
serer Verblüffung festgestellt, daß beim Hineingeben 
in den Markt von den bisherigen Möglichkeiten des 
Rabatts von 15 % kaum Gebrauch gemacht worden 
ist. Dann macht es wenig Sinn, den Rabatt, wenn man 
Grundstücke in den Markt hineingeben will, noch 
weiter zu erhöhen. Wir sahen und sehen in dieser 
Geschichte keinen Sinn. 

Ich komme auf meinen Ausgangspunkt zurück. Der 
Antrag liefert uns die bei den im Herbst angestellten 
Überlegungen vermißte Sinnhafigkeit mit dem Teil-
einstieg in die Kommunalisierung von Grund und Bo-
den, soweit es sich um Bundeseigentum handelt, nicht 
nach. Wir lehnen den Antrag daher ab. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Parla-
mentarische Staatssekretär, Herr Carstens. 

Carstens, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Finanzen: Frau Präsidentin! Meine verehrten Kol-
leginnen und Kollegen! Zunächst möchte auch ich 
sagen, daß es sich um ein Thema handelt, welches 
wegen seiner Bedeutung für den sozialen Wohnungs-
bau und für die Grundstücke, die dafür zur Verfügung 
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zu stellen sind, wirklich wert ist, diskutiert zu werden. 
Angesichts der Bedeutung der Thematik bedanke ich 
mich bei den Kollegen Müller (Wadern) und Gatter-
mann ganz herzlich für ihre sachlichen Beiträge. 

Ich habe mich allerdings sehr gewundert und bin 
sogar etwas enttäuscht darüber, in welcher Weise Kol-
lege Conradi eine Vermengung von Vorwürfen vorge-
nommen hat, die, recht polemisch formuliert, in einer 
Schärfe vorgetragen wurden, die meiner Meinung 
nach völlig unangebracht war. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU und der 
FDP) 

Wir wollen ja alle den Versuch unternehmen, in Sa-
chen sozialer Wohnungsbau etwas zustande zu brin-
gen. 

(Conradi [SPD]: Da haben wir großen Zwei

-

fel!) 

Die Bundesregierung — dies sei in diesem Zusam-
menhang einmal erwähnt — hält präzise und genau 
das ein, was sie in der Vergangenheit zugesagt hat. 

(Müntefering [SPD]: Magermilch!) 

Das trifft auch für die Aussagen der Ministe rin Has-
selfeldt im Zusammenhang mit dem Begehren zu, 
Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Ver-
fügung zu stellen. 

Wir haben ja — das ist soeben erwähnt worden — 
schon seit Jahr und Tag im Haushalt die Regelung, 
daß wir die Grundstücke beim Verkauf bis zu 15 % 
verbilligen können. Hierüber sind 5 400 ha in der Ver-
gangenheit verkauft worden, und es kam zu 114 Mil-
lionen DM Einnahmeverzichten. 

(Dr. Schroeder [Freiburg] [CDU/CSU]: Ist 
doch immerhin etwas!) 

Dieses Instrument ist jetzt — das war die Einhaltung 
der Zusage der Wohnungsbauministerin — durch 
eine neue Formulierung im Bundeshaushalt erheblich 
verstärkt worden, die ab 1990 gilt und praktiziert wird, 
nämlich die Regelung, daß wir die Kosten bei der Ver-
gabe von Grundstücken auf Erbbaubasis ganz deut-
lich und nachhaltig um weit über 15 % hinaus senken 
können. Die Bundesregierung, aber offensichtlich 
auch der Haushaltsausschuß und das Parlament hal-
ten den Weg für angemessener, über den Erbbauzins 
zu einer deutlichen Reduzierung der Mietzinsbela-
stung zu kommen. Das ist möglich. Da gibt es auch 
keine Probleme und keine Bedenken. 

(Dr. Schroeder [Freiburg] [CDU/CSU]: Das 
ist eine vernünftige Alternative!) 

Insofern möchte ich gar nicht auf die Einzelfälle und 
Beispiele eingehen, die vorgetragen wurden. Ich 
werde sie aber im nachhinein noch einmal in Ruhe 
prüfen lassen und vor der Öffentlichkeit gegebenen-
falls darauf zurückkommen. 

Ich komme auf einen Punkt zurück, den der Kollege 
Gattermann schon angesprochen hat. 5 400 ha sind 
vom Bund in den vergangenen Jahren zur Verfügung 
gestellt worden. Das ist die eine Zahl, die feststeht. 
Wir haben zur Zeit im Allgemeinen Grundvermögen 
des Bundes im gesamten Bundesgebiet nur noch 
114 ha, die sofort bebaubar sind. Davon ist nur auf 

etwa 50 ha die Errichtung größerer Wohngebäude 
möglich. Die restlichen 64 ha sind auf Grund der Fest-
setzungen in den jeweiligen Bebauungsplänen nur für 
die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern vor-
gesehen. 

Von den Flächen, auf denen die Errichtung größerer 
Wohngebäude möglich ist, liegt der Großteil, nämlich 
36 ha, in kleinen oder abgelegeneren Orten. In Bal-
lungsgebieten sind damit nur noch wenige Grund-
stücke des Allgemeinen Grundvermögens vorhan-
den, auf denen Dritte Wohngebäude des sozialen 
Wohnungsbaus errichten können. 

Ich habe das deswegen vorgetragen, weil ich damit 
deutlich machen wollte, daß das, was wir jetzt noch 
zur Verfügung haben — wenn Sie es einmal genau 
nehmen —, die Größe des — wenn auch großen — 
Hofes eines Getreidebauern ausmacht, und das auf 
dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land. Trotzdem wird der Eindruck erweckt, als ob über 
die verbilligte Vergabe von Baugrundstücken des 
Bundes die gesamte Problematik des sozialen Woh-
nungsbaus geregelt werden könnte. 

(Müntefering [SPD]: Das ist doch Unsinn! 
Das behauptet doch keiner! Wer behauptet 
denn, das darüber zu lösen? Das ist doch un

-

seriös!) 
Zusätzliche Flächen könnten dann bereitgestellt 

werden, wenn die Belegenheitsgemeinden schnell die 
noch fehlenden planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen schaffen würden. Dies wäre neben dem Viesen-
häuser Hof in Stuttgart vor allem z. B. in Ulm, auf 
anderen Grundstücken in Stuttgart sowie in München 
möglich. Auf die Bauleitplanung der Städte und Ge-
meinden hat der Bund aber keinen Einfluß. 

Der Bund, meine Damen und Herren, hat mit der 
verbilligten Abgabe von Grundbesitz in der Vergan-
genheit bereits viel für den sozialen Wohnungsbau 
getan. Er ist auch künftig dazu im Rahmen seiner 
Möglichkeiten bereit. Ich weise aber noch einmal dar-
auf hin, daß Länder und Kommunen erheblich mehr 
Grundstücke als der Bund haben, die für die Bebau-
ung im sozialen Wohnungsbau geeignet sind. Ich rege 
an, diese Möglichkeiten verstärkt zu nutzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt die Überweisung der Vor-
lage auf Drucksache 11/6382 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vor. Ich sehe keinen 
Widerspruch. — Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 15 sowie Zusatzta-
gesordnungspunkt 4 auf : 

15. Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Ehmke (Bonn), Heistermann, Horn, Erler, 
Fuchs (Verl), Gerster (Worms), Dr. Klejdzinski, 
Kolbow, Koschnick, Leonhart, Steiner, Zum-
kley, Dr. von Bülow, Gansel, Dr. Götte, Kühba-
cher, Leidinger, Nagel, Opel, Dr. Scheer, 
Schulte (Hameln), Voigt (Frankfurt), Wiefels-
pütz, Walther, Dr. Ahrens, Dr. Struck, 
Dr. Hauchler, Börnsen (Ritterhude), Dr. Nie- 
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huis, Würtz, Faße, Dr. Vogel und der Fraktion 
der SPD 

Überprüfung und Aufhebung des Soltau-
Lüneburg-Abkommens 
— Drucksache 11/5665 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Verteidigungsausschuß (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

ZP4 Beratung des Antrags des Abgeordneten 
Dr. Lippelt (Hannover) und der Fraktion DIE 
GRÜNEN 

Überprüfung und Aufhebung des Soltau-
Lüneburg-Abkommens 
— Drucksache 11/6804 — 

Überweisungsvorschlag : 
Verteidigungsausschuß (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Interfraktionell ist im Ältestenrat eine Stunde Bera-
tungszeit vorgeschlagen worden. — Auch damit ist 
das Haus einverstanden. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Heistermann. 

Heistermann (SPD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Das Soltau-Lüneburg-Abkommen 
ist ein Produkt des Kalten Krieges. Ich denke, es be-
steht Einigkeit darüber, daß der Kalte Krieg zu Ende 
ist. Was liegt also näher, als auch von den Produkten 
des Kalten Krieges Abschied zu nehmen? Um hier 
einen konstruktiven Beitrag zu leisten, haben wir So-
zialdemokraten den vorliegenden Antrag zur Über-
prüfung und Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens eingebracht. Der Antrag enthält im wesent-
lichen die folgenden Punkte. 

Erstens. Die Region Soltau-Lüneburg ist militärisch 
überaus stark belastet. Von den Truppenübungsplät-
zen Munster-Süd, Munster-Nord und Bergen gehen 
militärische Gesamtbelastungen aus, die die Bevöl-
kerung nicht mehr hinzunehmen bereit ist. Dazu 
kommt der Übungsraum des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens, der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
britischen und zum Teil kanadischen Truppen zur 
Verfügung steht. Vertraglich geregelt ist dies seit 
1959. 

Für Mensch und Natur sind die Belastungen mit 
ihren Auswirkungen auf die ökologische und ökono-
mische Entwicklung des Raumes unerträglich gewor-
den. Die von den britischen Truppen in Anspruch 
genommenen Sonderrechte sind nicht länger vertret-
bar. Es muß erreicht werden, daß die Ausbildungs-
und Übungsmaßnahmen der britischen Rheinarmee 
denen der Bundeswehr entsprechen. 

Zweitens. Der Deutsche Bundestag soll deshalb die 
Bundesregierung auffordern, eine Überprüfung des 
Soltau-Lüneburg-Abkommens zu verlangen, und 
zwar mit dem Ziel, die Verlegung der Übungen auf 
dafür geeignete Truppenübungsplätze innerhalb der 

nächsten zehn Jahre zu erreichen. Wir sind der An-
sicht, daß es gelingen müßte, diese Verlegung weitaus 
schneller zu bewerkstelligen. Die politisch-militäri-
sche Lage macht dies möglich. 

Drittens. Eine Reihe von Sofortmaßnahmen sollte 
umgehend wirksam werden. Ohne die in unserem 
Antrag genannten Sofortmaßnahmen zu gewichten, 
will ich an dieser Stelle nur einige wenige benen-
nen. 

Wir wollen eine Änderung der Grenzlinie des 
Übungsraumes und der sogenannten roten Flächen in 
der Weise, daß jeweils militärfreie Schutzzonen von 
mindestens 1 km von der Wohnbebauung der Ort-
schaften und Siedlungen entstehen. Wir wollen, daß 
Panzerbewegungen im Rahmen des Abkommens aus-
schließlich innerhalb der „roten Flächen" durchge-
führt werden und daß die Truppenstärke, die Anzahl 
der Rad- und Kettenfahrzeuge sowie Art und Umfang 
von Waffen und Geräten eindeutig begrenzt werden. 

(Nolting [FDP]: Wir wollen gar keine „roten 
Flächen" ! ) 

Wir wollen, daß Schießübungen mit Darstellungsmu-
nition nur noch in festzulegenden Gebieten und in 
einer Mindestentfernung von 1 000 m von Ortschaf-
ten, Gehöften und Straßen gestattet werden. 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Nolting? 

Heistermann (SPD): Ja, bitte, Herr Kollege Nol-
ting. 

Nolting (FDP): Herr Kollege Heistermann, sind Sie 
nicht mit uns der Meinung, daß es dazu kommen muß, 
daß die „roten Flächen" ganz verschwinden? 

Heistermann (SPD): Kollege Nolting, ich nehme 
dies gern auf. Wir werden ja im Ausschuß bei der 
Beratung feststellen, ob das hier nur so gesagt wird 
oder ob Sie unserem Antrag in dieser Richtung zu-
stimmen werden. Ich lade Sie und auch die Kollegen 
von der CDU gerade aus Niedersachsen ein, gemein-
sam mit uns Druck zu machen, damit wir hier zu einer 
vernünftigen Lösung kommen. Unsere Unterstützung 
bekommen Sie dabei, Kollege Nolting. Wir würden 
uns natürlich freuen, wenn Sie dann auch unseren 
Antrag unterstützen könnten. 

Wir wollen also — ich wiederhole es —, daß Schieß-
übungen mit Darstellungsmunition nur noch in festzu-
legenden Gebieten und in einer Mindestentfernung 
von 1 000 m von Ortschaften, Gehöften und Straßen 
gestattet werden. Sprengstoffe aller Art dürfen nicht 
zur Explosion gebracht werden. Wir wollen schließlich 
— dies wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit —, 
daß exakte Übungszeiten vorgegeben werden. An 
Samstagen und Sonntagen sowie an gesetzlichen 
Feiertagen sind alle Arten von Übungen zu untersa-
gen. Gleiches muß für die Hauptferienzeit und die Zeit 
der Heideblüte gelten, damit der Fremdenverkehr 
nicht weiteren Schaden nimmt. 

Viertens. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
dem Plenum des Deutschen Bundestages bis Ende 
September 1990 — und dann im zweijährigen Tur- 
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nus — über ihre Bemühungen bis zur schließlichen 
Aufhebung des Abkommens zu berichten. 

Ich stelle unseren Antrag gerade auch deshalb so 
ausführlich dar, weil er das Ergebnis eines intensiven 
Meinungsaustausches mit betroffenen Bürgern und 
Bürgerinitiativen, mit den Gemeinden, Städten und 
Kreisen ist. Wir Sozialdemokraten machen damit 
wahr, was wir versprochen haben: Wir lassen uns 
nicht länger mit Pressemitteilungen und vermeintli-
chen Zugeständnissen beschwichtigen. Wir wollen 
endlich Taten der Regierung sehen. Mit all den Peti-
tionen, Anträgen, Anhörungsprotokollen, Briefwech-
seln, Kleinen und Großen Anfragen, Protokollen über 
Konferenzen und Ortstermine lassen sich allein in 
meinem Büro mehrere Aktenordner füllen. 

Ich bin sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch 
Sie wollen nicht, daß diese unendliche Geschichte 
ohne Ende bleibt. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Richtig!) 

Deshalb bitte ich Sie, vor allem die niedersächsischen 
Kollegen unter Ihnen, um Zustimmung zu unserem 
Antrag. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch meine 
niedersächsischen Kollegen Dieter Möhrmann, MdL, 
und Karl Ahrens, MdB, erwähnen, die sich seit Jahren 
um Verbesserungen für diese Region bemühen, deren 
militärische Inanspruchnahme in Europa einmalig 
ist. 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

Sie haben mir vor dieser Sitzung noch einmal ein-
drucksvoll die Besorgnisse der Bürgerinnen und Bür-
ger im Raum Soltau-Lüneburg geschildert. Die Bevöl-
kerung dränge vor allem darauf, die Verlegung der 
Übungen auf dafür geeignete Truppenübungsplätze 
so schnell wie möglich zu erreichen. Außerdem werde 
nicht eingesehen, daß die Bundeswehr die Erweite-
rung des Übungsplatzes in Breloh und die seit Jahren 
geplante Schießbahn 7 im Lopautal in Munster voll-
ziehen wolle. Schließlich müsse in den Kommunen, in 
den Ländern und im Bund darüber nachgedacht wer-
den, wie Abrüstung und Arbeitsplatzprobleme struk-
turschwächerer Regionen unter einen Hut gebracht 
werden können. 

Ich kündige an, daß wir diese und weitere Punkte 
bei den Beratungen im zuständigen Ausschuß einge-
hend prüfen und besprechen werden. Eine Ergän-
zung unseres Antrages in diesem Sinne wird erfol-
gen. 

All das, was ich in den letzten Jahren aus der Region 
Soltau-Lüneburg mitbekommen und erfahren habe, 
steht auf jeden Fall der gemeinsamen Presseerklä-
rung von Verteidigungsminister Tom King und Ver-
teidigungsminister Gerhard Stoltenberg diametral 
entgegen. Die beiden Verteidigungsminister meinten 
noch am 21. September 1989, in einem Pressekommu-
niqué festhalten zu können: 

Die beiden Verteidigungsminister kamen über-
ein, die Anwendung des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens neu zu regeln, um die Belastung der 
Bevölkerung aus der militärischen Übungstätig-
keit zu vermindern. Damit konnten die langen 
und intensiven Verhandlungen zwischen den 

Bündnispartnern erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Die neue Regelung beachtet die Übungser-
fordernisse der britischen Streitkräfte sowie die 
berechtigten Interessen der Bevölkerung und fin-
det die Zustimmung der kanadischen Streit-
kräfte. 

Wie schnell ist das obsolet geworden? 

Diese Erklärung entspricht nicht der Wirk lichkeit. 
Jedem, der sich über die Wirklichkeit informieren will, 
empfehle ich das Dossier aus der „ZEIT" vom 25. No-
vember 1988 mit dem Titel „Schwarze Wüste — Die 
Lüneburger Heide ist ein permanenter Kriegs

-

Übungsplatz", der kurz und anschaulich schildert, 
was die Menschen in diesem Landstrich auszuhalten 
haben. 

Ich wiederhole deshalb meine dringende Bitte an 
alle Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bun-
destages: Die Initiative der SPD-Fraktion zur Über-
prüfung und Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens sollte Sie dazu ermutigen, eine konstruktive 
Lösung anzustreben und zu ermöglichen. 

Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen der 
GRÜNEN, die meinten, einen eigenen Antrag mit Da-
tum vom 27. März 1990 einbringen zu müssen, der 
überdies meiner Meinung nach unausgegoren er-
scheint. Viele Formulierungen gleichen erstaunlich 
unserem Antrag. 

Ich bitte also auch Sie, dem Antrag der SPD-Frak-
tion zuzustimmen, und schließe mich deshalb dem 
Vorschlag des Ältestenrates, den Antrag federführend 
an den Verteidigungsausschuß zu überweisen, an. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Hoffmann. 

Frau Hoffmann (Soltau) (CDU/CSU): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Heister-
mann, wenn Sie von den Belastungen, die die Bevöl-
kerung, und den Schäden, die die Natur im Raum Sol-
tau-Lüneburg erleiden muß, sprechen, haben Sie un-
sere volle Unterstützung. Es ist für mich als Wahlkreis-
abgeordnete der CDU selbstverständlich, daß ich 
mich seit vielen, vielen Jahren für die Verringerung 
der militärischen Belastungen in unserem Gebiet ein-
setze. Hierzu gehört natürlich auch eine spürbare Ent-
lastung im Zusammenhang mit dem Soltau-Lüne-
burg-Abkommen. 

Es stimmt, wenn Sie in Ihrem Antrag feststellen, daß 
der Raum Soltau-Lüneburg eine militärisch überaus 
stark belastete Region ist. Neben dem Übungsraum 
Soltau-Lüneburg ergeben sich noch andere Belastun-
gen — das haben Sie schon gesagt — z. B. durch die 
Truppenübungsplätze Munster-Nord, Munster-Süd 
und Bergen sowie durch das Tieffluggebiet „Area 5". 
Das ist wirklich einmalig in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(Dr. Hauchler [SPD]: Gut, daß Sie das einse

-

hen!) 
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— Das habe ich schon immer gewußt, und dagegen 
habe ich mich auch immer schon gewehrt. 

(Zuruf von der SPD: Wieso muß dann die 
Opposition hier die Anträge stellen?) 

— Ich stelle keine Anträge, sondern wir haben reali-
stische Erfolge vorzuweisen. 

(Zuruf von der SPD: Beschreiben Sie sie doch 
einmal!) 

— Warten Sie ab; hören Sie bitte zu. 

Das Soltau-Lüneburg-Abkommen zwischen Groß-
britannien, Kanada und der Bundesrepublik Deutsch-
land besteht seit 1959. Die Kanadier benutzen dieses 
Gebiet nicht, so daß es jetzt ausschließlich ein 
Übungsgebiet der Briten ist. Das Schlimme an diesem 
Übungsgebiet ist, daß Übungen auch im bewohnten 
Gebiet stattfinden und daß bewohnte Ortschaften 
durch den Übungsbetrieb belastet sind, vor allen Din-
gen Schneverdingen und Bispingen und andere 
kleine Ortschaften. 

Durch die dauernde militärische Belastung ist es zu 
berechtigten Protesten in der Bevölkerung gekom-
men. Die Forderungen nach Erleichterungen für den 
Raum Soltau-Lüneburg und einer gerechteren Vertei-
lung der militärischen Übungsgebiete und des Tief-
fluglärms sind von mir seit langem mit Nachdruck 
erhoben worden. 

Ich habe immer wieder gemeinsam mit meinen Kol-
legen aus dem Wahlkreis, mit Herrn Neuhausen und 
mit Herrn Dr. Ahrens, bei den britischen Partnern drei 
Kernforderungen eingebracht: Einführung einer 
Sommerpause im gesamten Übungsraum, Einhaltung 
einer Sonn- und Feiertagsruhe im gesamten Übungs-
raum und Einhaltung von sogenannten Pufferzonen 
zu den Wohngebieten im gesamten Übungsraum von 
mehreren hundert Metern. 

Leider — meine Damen und Herren, muß man es 
hier ganz deutlich sagen — hat die britische Regie-
rung bisher, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
überhaupt kein Entgegenkommen gezeigt. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Klar, wenn man 
nur an den Symptomen herumkuriert!) 

Erst nachdem Bundeskanzler Dr. Kohl und Premier-
ministerin Thatcher Ende 1985 die Lösung der anste-
henden Fragen den beiden Verteidigungsministern 
übertragen hatten, wurde eine deutsch-britische Ko-
ordinierungsgruppe gebildet, die Lösungsvorschläge 
erarbeitet hat. Die britische Seite, meine Damen und 
Herren, hat leider diese Verhandlungen verzögert. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Warum wohl?) 

1987 haben überhaupt keine Gespräche stattgefun-
den, und bis zum Spätsommer 1989 waren sie sehr 
zögerlich. 

Es ist aber das Verdienst von Minister Dr. Stolten-
berg, daß die beiden Verteidigungsminister im Sep-
tember 1989 übereinkamen, die Anwendung des Sol-
tau-Lüneburg-Abkommens neu zu definieren. 

(Zuruf von der SPD: Alles Worthülsen!) 

Erstens — und das ist ein Erfolg und eine Forde-
rung, die auch aus dem Wahlkreis lange und immer 
wieder erhoben wurde — : Eine jährliche und, was 

wichtig ist, zusammenhängende vierwöchige Som-
merpause in der Zeit der Heideblüte wurde einge-
führt. Die Sommerpause findet in diesem Jahr vom 
17. August bis zum 17. September geschlossen für 
vier Wochen und einem zusätzlichen Wochenende 
statt. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Und das ist 
toll?) 

— Das ist sehr gut, weil das eine seit langem erhobene 
Forderung ist und weil sich die Bundeswehr schon 
lange in diesem Sinne verhält. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Das ist doch 
selbstverständlich! Daß Sie sich überhaupt 

hier hinstellen und das loben!) 

—Meine liebe Kollegin, oft ist das Selbstverständliche 
nicht sofort zu erreichen. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Das ist ja ein 
Skandal, weil die Union die ganzen Jahre 

geschlafen hat!) 

— Meine Damen, meine Herren, ein bißchen Ruhe! 
Man sollte doch die Erfolge jetzt nicht zerreden. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Vorauseilen

-

der Gehorsam der CDU!) 

— Ein bißchen leiser, liebe Kollegin! 

Es ist die Heideblütezeit, die für die Menschen dort 
im Fremdenverkehr eine ganz wichtige Urlaubszeit 
ist. 

Zweitens ist die Einhaltung der Wochenend- und 
Feiertagsruhe erreicht worden. Sie wird eingehalten, 
wie die Bevölkerung bestätigt. Von samstags 13 Uhr 
sowie an Sonn-und Feiertagen werden militärische 
Aktivitäten auf das absolut Notwendige beschränkt. 

(Dr. Hauchler [SPD]: Was ist das?) 

—Das kann ich Ihnen gerne sagen. Das bedeutet, daß 
man irgendwelche Fahrzeuge, wenn sie liegenblei-
ben, birgt. Es gilt auch für Erkundungs- und für Nach-
schubfahrten. Es ist verboten, an diesen Wochenen-
den mit Kettenfahrzeugen zu fahren. 

Die Pufferzone — das ist der dritte Punkt — in be-
sonders kritischen Bereichen — das sind die Wohnge-
biete — wurde auf 400 Meter erweitert. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Frau Hoff

-

mann, Ihnen hätte ich mehr Sachverstand 
zugetraut!) 

— Hören Sie doch noch bitte zu! 

Alles, was gefragt wurde und was wir in diesen 
Gesprächen verlangt haben, ist von den Ministern 
erreicht worden. Jetzt ist die Umsetzung vor Ort ge-
fragt. Hier, meine Damen und Herren, ist noch einiges 
zu tun. Die Bürger dieser Region berichten mir leider 
immer wieder, daß von den Vereinbarungen bisher 
noch nichts zu spüren ist. Das liegt meines Erachtens 
daran, daß sich die britischen Streitkräfte nur nach 
und nach umstellen. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Ich habe in einem Gespräch mit der bri-
tischen Gesandtin erfahren, daß jetzt ein neues B rief-
ing von den Briten herausgebracht wird, das ihre 
Truppen genauestens über die jetzigen Bedingungen 
informiert. 
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Was sehr wichtig ist: Das besonders belastende 
Überschießen mit der Haubitze M 107 mit Ladung 3 
wird ab sofort nicht mehr durchgeführt. 

Was die vereinbarte vierwöchige Sommerpause an-
betrifft, meine Damen und Herren, können wir natür-
lich keine Erfahrung haben, weil sie erst am 17. Au-
gust beginnt und bis zum 17. September reicht. Las-
sen wir doch den Briten die Möglichkeit, zu beweisen, 
daß sie sich diesbezüglich bewähren! 

(Börnsen [Ritterhude] [SPD]: Darum geht es 
doch gar nicht!) 

Meine Damen und Herren, das sind handfeste Er-
folge, die wir nach jahrelangem Ringen mit der briti-
schen Regierung erreicht haben. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Es ist lächerlich 
nach so vielen Jahren! Es ist unterträglich!) 

Was den Umwelt- und Naturschutzbereich in diesen 
Gebieten betrifft, so veranlaßt die hierzu geschaffene 
Kommission für Maßnahmen zur Vermeidung und 
Eindämmung der Bodenerosion und sonstiger Um-
weltschäden im Raum Soltau—Lüneburg eine Vielzahl 
von geeigneten Maßnahmen. Wenn man kritisiert, 
sollte man auch das Positive erwähnen. Das lassen Sie 
in Ihrem Antrag total weg. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Merken Sie nicht, 
wie die Britschen Sie verarschen?) 

Sie sprechen nicht von den Neuanpflanzungen. Sie 
sprechen nicht von dem Bau der Über- und Unterfüh-
rungen. Sie sprechen nicht vom Anlegen der Tei-
che. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Aber Frau 
Kollegin, der Zustand!) 

Selbstverständlich ist die Natur belastet, leider Got-
tes. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Dagegen kann 
man etwas tun!) 

Aber es ist nötig, auch das Positive darzustellen. 

Vizepräsidentin Renger: Frau Kollegin, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Heister-
mann? 

Frau Hoffmann (Soltau) (CDU/CSU): Bitte. 

Heistermann (SPD): Frau Kollegin Hoffmann, darf 
ich Ihren Ausführungen entnehmen, daß Sie auch für 
die Aufkündigung des Soltau-Lüneburg-Abkom-
mens sind, ja oder nein? 

Frau Hoffmann (Soltau) (CDU/CSU): Nein, das kön-
nen Sie meinen Ausführungen nicht entnehmen. Ich 
will es jetzt weiter ausführen. Ich will es nicht so, wie 
Sie es in Ihrem Antrag haben. Ich bin für das totale 
Auslaufen des Soltau-Lüneburg-Abkommens, aber in 
einer anderen Form. 

(Abg. Dr. Hauchler [SPD] meldet sich zu ei

-

ner Zwischenfrage) 
— Bitte. 

Dr. Hauchler (SPD): Frau Kollegin, ich möchte Ihnen 
eine Frage stellen: Wie können Sie mir erklären, daß 
sich bei diesem für Niedersachsen wichtigen Thema 

kein einziger niedersächsischer Abgeordneter der 
CDU hier im Raum befindet? 

Frau Hoffmann (Soltau) (CDU/CSU): Das erkläre ich 
mir mit der Mittagspause. Mir gefällt das auch nicht, 
Herr Kollege. 

(Nolting [FDP]: Viel mehr sitzen bei euch 
drüben auch nicht! Das ist doch lächerlich!) 

Die Anwesenheit der britischen Streitkräfte in der 
Bundesrepublik ist weiterhin notwendig. Meine Da-
men und Herren, das westliche Verteidigungsbündnis 
ist ein Garant nicht nur für unsere Freiheit, sondern 
auch für die Stabilität in ganz Europa. Das wird von 
Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD, auch 
nicht bestritten, wenn Sie mit der Aufhebung des Sol-
tau-Lüneburg-Abkommens eine Verlegung des briti-
schen Übungsbetriebes auf geeignete deutsche Trup-
penübungsplätze fordern. Sie wissen genauso wie ich, 
daß die überbelastet sind, daß die Bundeswehr selbst 
im Ausland übt und daß hier kaum Möglichkeiten 
sind. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Nein! Das ist 
Quatsch, was Sie hier erzählen! Das ist wirk- 

lich Unsinn!) 

Ich muß mich jetzt kurz fassen, weil sich meine 
Redezeit dem Ende zuneigt. Ich möchte zum Schluß 
mein Fazit ziehen. Nach langen Jahren und schwieri-
gen Verhandlungen mit der britischen Regierung ist 
es uns im September 1989 erstmals gelungen, weitge-
hende Erleichterungen für die Bevölkerung im Ein-
zugsbereich des Abkommens zu erreichen. Das ist der 
Erfolg der Union und des Verteidigungsministeri-
ums. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: O Gott! Herr, hilf! 
kann man da nur sagen!) 

Nach erfolgreichem Abschluß der KSZE-Verhandlun-
gen zur Abrüstung, wahrscheinlich Mitte dieses Jah-
res, werden weitergehende Abrüstungsgespräche fol-
gen, die dann zu Truppenreduzierungen der Bundes-
wehr und der in Deutschland stationierten NATO-
Truppen führen werden. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Das muß alles der 
Gorbatschow für Sie erledigen!) 

Das beginnt wahrscheinlich Mitte oder Ende des kom-
menden Jahres. Hierzu melden wir schon heute un-
sere Forderungen aus dem Kreis Soltau-Fallingbostel 
an, 

(Lachen des Abg. Dr. Lippelt [Hannover] 
[GRÜNE]) 

daß dann das in Deutschland einmalige britische 
Übungsgebiet im Soltau-Lüneburg-Raum verschwin-
det 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Die KSZE 
wird zuhören!) 

und daß so die belastete Bevölkerung aufatmen kann. 
Dieser Zeitpunkt ist bei der jetzigen großpolitischen 
Situation gar nicht so weit. Im übrigen werden wir 
reichlich Gelegenheit haben, diese Debatte in den 
Ausschüssen fortzusetzen. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Gorbatschow 
macht's möglich!) 
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Ich beantrage im Namen meiner Fraktion Überwei-
sung der Anträge. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Lippelt. 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE):: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Zwischen Soltau und Lü-
neburg — bis vor die Tore von Lüneburg — erstreckt 
sich eine der größten militärischen Absurditäten der 
inzwischen nun schon 45 Jahre währenden Nach-
kriegszeit, von der doch viele meinen, daß sie inzwi-
schen zu Ende gegangen sei: ein bewohnter Trup-
penübungsplatz — etwa 40 km lang, 10 km breit, mit 
ca. 35 000 ha — mit einer Bevölkerung von 
26 000 Menschen, die dort leben und wohnen, die 
über die Straßen und Wege zu ihren Arbeitsplätzen 
fahren, die die Felder bestellen und die immer wieder 
in Manöver geraten und durch deren Ernten die Pan-
zer der britischen Rheinarmee fahren. Ca. 4 600 ha 
dieses Gebiets sind sogenannte Rote Flächen, die ge-
mäß Art. 3 des Soltau-Lüneburg-Abkommens ständig 
benutzt werden können und die dementsprechend 
verwüstet sind. Das übrige Gebiet ist Manöverraum, 
der von Panzern und Truppen jederzeit durchquert 
werden kann. Wer einmal in der Gegend war, wer die 
breiten Panzertrassen durch die Felder gesehen hat, 
wer die verwüsteten Roten Flächen gesehen hat, wer 
einen Tiefflug in der Area 5, die sich auch in diesen 
Raum hinein erstreckt, erlebt hat, der weiß, daß der 
dortigen Bevölkerung dieser Zustand nicht länger zu-
zumuten ist. 

(Beifall der Abg. Frau Schilling [GRÜNE]) 
Es gibt denn auch eine lange Geschichte des Wider-

stands gegen diese Belastungen. Die Bürgerinitiati-
ven, aber auch der Landkreis Fallingbostel mit dem 
CDU-Oberkreisdirektor an der Spitze, auch der SPD-
Kollege Möhrmann mit seiner Bürgerinitiative haben 
in vielfachen Eingaben die besondere militärische Be-
lastung dieses Raums, die größer als die irgendeines 
anderen Raumes in der Bundesrepublik ist, dargelegt 
und auf Abhilfe gedrungen. Die vielfältigen Verhand-
lungen vor Ort und die Verhandlungen auf der ober-
sten Ebene mit den britischen Benutzern haben zu 
keinen wesentlichen Entlastungen geführt, trotz der 
Bilanz, die Sie, Frau Hoffmann, soeben hier vorgetra-
gen haben. 

Die Fraktion der GRÜNEN im Niedersächsischen 
Landtag — deshalb, Herr Heistermann, komme ich 
jetzt auf den Antrag zu sprechen, den ich hier wieder 
vorgelegt habe — hat vor zwei Jahren die Überprü-
fung des Soltau-Lüneburg-Abkommens entspre-
chend Art. 82 des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut gefordert. Das ist der entscheidende 
Schritt, den die CDU und die FDP bisher nicht mitma-
chen wollten. 

Da das Soltau-Lüneburg-Abkommen keine eigen-
ständige Kündigungsklausel enthält, wohl aber in die 
Rechtsregelungen des NATO-Truppenstatuts einge-
bettet ist, war dies die einzige Möglichkeit, zu einer 
grundsätzlichen Abhilfe zu kommen und nicht nur 
kleine Verbesserungen zu erreichen. Wir wollten da

-

mals und wollen auch heute eine Überprüfung mit 
dem Ziele, die „ständige Nutzung" der Roten Flächen 
aufzuheben, die Naturschutzgebiete aus dem Gebiet 
militärischer Übungen überhaupt herauszunehmen, 
denn das ist verfassungswidrig, 

(Beifall der Abg. Frau Schilling [GRÜNE]) 
und alle Sonderrechte für Übungen außerhalb der 
Roten Flächen zu streichen. Außerdem sollte nach 
unserer Meinung eine eigenständige Kündigungs-
klausel in den Vertrag eingebaut werden. Unsere For-
derungen laufen praktisch auf die Aufhebung der 
Anomalität eines bewohnten Truppenübungsplatzes 
hinaus. 

(Beifall der Abg. Frau Schilling [GRÜNE]) 
Ich denke, es ist ganz selbstverständlich, daß 

31 Jahre nach Abschluß des Abkommens nun endlich 
einmal von den Rechten des NATO-Truppenstatuts 
auf Überprüfung Gebrauch gemacht wird. 

Die SPD hat sich vor zwei Jahren unserem Vorstoß 
auf Nutzung der Möglichkeit gemäß Art. 82 ange-
schlossen, im übrigen aber zwischen kurzfristigen, 
nicht so weitgehenden Forderungen, die zu erreichen 
sie für realistisch hielt, und einer eher langfristigen 
Tendenz zur Aufhebung des Abkommens unterschie-
den. Dieselbe Unterscheidung spiegelt sich in dem 
jetzt von Ihnen vorgelegten Antrag wider. Wenn Sie 
etwa alle zwei Jahre die Vorlage eines Berichts ver-
langen wollen, wie viele Zwei-Jahres-Perioden sehen 
Sie eigentlich vor? 

Die CDU hielt seinerzeit den Weg über Art. 82 für 
einen den Engländern nicht zuzumutenden unfreund-
lichen Akt und hat die Initiative im Niedersächsischen 
Landtag verwässert. In dieser Initiative wurden erneut 
kleine Verbesserungen gefordert. 

Vizepräsidentin Renger: Herr Kollege, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Heister-
mann? 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE): Wenn Sie es nicht 
anrechnen. 

Vizepräsidentin Renger: Ganz bestimmt nicht. 

Heistermann (SPD): Herr Kollege Lippelt, könnten 
Sie unserer Formulierung zustimmen, wenn wir in 
zwei Jahren erreichen würden, daß die Bundesregie-
rung ein Ergebnis vorlegt, das die Aufkündigung des 
Abkommens vorsieht? 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE): Ich habe über-
haupt nichts dagegen, wenn wir versuchen, diesen 
Weg zu gehen. Wir werden im Ausschuß darüber 
sprechen. Ich bin allerdings der Meinung, daß man 
gleich ganz entschieden die radikalere Lösung, näm-
lich eine Überprüfung mit dem Ziel, das Abkommen 
überflüssig zu machen, suchen sollte. 

Vor mehr als einem Jahr ist der Unterausschuß 
Truppenübungsplätze unseres Hauses vor Ort gewe-
sen. Er hat sich erneut von der Unhaltbarkeit der 
Situation überzeugt. Viele Bürger haben deutlich ge-
macht, daß ihre Geduld am Ende ist und daß sie den 
Weg über Art. 82 — das war das entscheidende Er-
gebnis dieser Sitzung — unterstützen. Die zuständi- 
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gen Abgeordneten der vier Fraktionen dieses Hauses 
haben sich anschließend zusammengesetzt und ge-
genüber der britischen Regierung b rieflich nochmals 
Einspruch erhoben. Ich selber habe mich diesem B rief 
allerdings nicht mehr angeschlossen und darauf auf-
merksam gemacht, daß die Meinung der Bevölkerung 
entschiedener sei. Ich habe aber auch erklärt, ich 
wolle eventuellen kleinen Schritten nicht im Wege 
stehen. Deshalb habe ich stillgehalten. 

Erst aus dem jetzt von der SPD vorgelegten Antrag 
habe ich entnehmen müssen, daß die Initiative der 
drei Abgeordneten wiederum zu praktisch nichts ge-
führt hat. Ich bedauere, daß es nicht zu dem von mir 
damals vorgeschlagenen gemeinsamen radikaleren 
Herangehen an die Sache gekommen ist. 

Insofern schien es mir sinnvoll, Herr Heistermann, 
jetzt auf den Antrag der GRÜNEN, so wie er seiner-
zeit, vor zwei Jahren, im Niedersächsischen Landtag 
gestellt worden ist, zurückzugreifen und nicht einfach 
nur Ihrem anderen Antrag zuzustimmen. Ich werde 
noch erläutern, warum. 

Trotzdem sollten wir uns, denke ich, im Ausschuß 
um ein gemeinsames Vorgehen bemühen; allerdings 
unterhalb einer Forderung nach Überprüfung nach 
Art. 82 können wir jetzt wirklich nicht mehr bleiben. 
Ich fordere deshalb insbesondere auch die örtlichen 
Abgeordneten von CDU und FDP auf, sich diesem 
überfälligen Schritt anzuschließen und in ihren Frak-
tionen massiv dafür zu werben. Man kann und muß so 
etwas nach 31 Jahren endlich machen. 

Unser Antrag unterscheidet sich von dem der SPD 
an zwei weiteren wichtigen Punkten. 

Erstens. Wir haben die Frage des Tiefflugs hier 
nicht mit hineingenommen. Der Tiefflug muß generell 
gestoppt werden, nicht nur im Bereich Soltau/Lüne-
burg. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben hier genügend Anträge gestellt und müs-
sen an diesem Punkt nicht unter Beweis stellen, daß 
wir den sofortigen Stopp des Tiefflugs wollen. 

Zweitens. Wir verweisen auch nicht auf Ausweich-
möglichkeiten für die Rheinarmee in Richtung auf 
andere Truppenübungsplätze der Region. Bekannt-
lich ist der große Truppenübungsplatz Munster-Nord 
wegen Arsenbelastung geschlossen. Sollten wir uns 
jetzt etwa das Gegenargument einhandeln, das sei 
alles ganz schön und gut, aber jetzt, wo Munster-Nord 
geschlossen sei, sei solches Ausweichen nicht mög-
lich? Es kann, denke ich, nicht unsere Aufgabe sein, 
uns den Kopf unserer Regierung oder der britischen 
Regierung zu zerbrechen. Es kann auch nicht unsere 
Aufgabe sein, Belastungen zu verlagern und sie An-
wohnern von anderen Truppenübungsplätzen zuzu-
muten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Kern unseres Antrags und Kern des politischen Pro-
blems ist, daß in einer Zeit, wo beispielsweise die 
Nationale Volksarmee der DDR auseinanderläuft, wo 
Tschechoslowakei, Polen, Ungarn den Warschauer 
Pakt praktisch schon verlassen haben, daß in einer 
Zeit, wo die bisherigen Bedrohungsanalysen nicht 
mehr gelten und sich Europa zu f riedlicher Zusam

-

menarbeit wiede rvereinigt, die Voraussetzungen des 
Soltau-Lüneburg-Abkommens entfallen sind. Die 
Anomalität eines bewohnten Truppenübungsplatzes 
muß nun endlich aufgehoben werden. Zwei Jahre für 
den ersten Bericht der Bundesregierung sind viel zu 
lang. Sie müssen jetzt sofort in die Überprüfung nach 
Art. 82 eintreten, mit der Tendenz, die Sache aufzulö-
sen. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Heistermann 
[SPD]: Haben wir doch bis September 1990 

gefordert, Herr Kollege!) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Nolting. 

Nolting (FDP): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! An dieser Stelle ist schon darauf hingewiesen 
worden, daß der britischen Rheinarmee im Soltau-
Lüneburg-Abkommen in den 50er Jahren ein ganz 
normaler Siedlungsraum in der Lüneburger Heide 
zum Üben zur Verfügung gestellt wurde. Durch die-
sen Übungsraum, durch drei reguläre Truppen-
übungsplätze und durch die Tiefflug-Area 5 ist dieses 
Gebiet zu einer der am stärksten militärisch belaste-
ten Gegenden Deutschlands geworden. 

Für die FDP-Fraktion stelle ich fest: Dies muß sich 
ändern; 

(Beifall bei der FDP) 

denn angesichts des gegenwärtigen Wandels in Mit-
teleuropa ist es nicht mehr einsichtig, warum die Be-
völkerung in einer bestimmten Region weiter derart 
belastet werden soll. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Das sagen Sie 
schon so lange, daß wir es nicht glauben!) 

Die FDP hat bereits vor einigen Jahren die Initiative 
ergriffen, 

(Lachen der Abg. Frau Schulte [Hameln] 
[SPD]) 

um den Raum Soltau-Lüneburg, Frau Kollegin, zu ent-
lasten. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Da waren Sie 
noch gar nicht im Bundestag, da haben wir 

Initiativen ergriffen!) 

Außerdem ist am 9. November 1988 vom Niedersäch-
sischen Landtag mit sehr breiter Mehrheit eine Reso-
lution verabschiedet worden, in der dieses Anliegen 
unterstrichen wird — ich zitiere — : 

Der Raum Soltau/Lüneburg ist durch militärische 
Übungen besonders stark beansprucht. Der 
Landkreis Soltau/Fallingbostel ist der am höch-
sten belastete Landkreis in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Das ist un

-

ser damaliger Antrag, den Sie kastriert ha

-

ben!)  

— Herr Kollege, hören Sie doch erst einmal zu und 
stimmen Sie dem zu. 

Weiter heißt es in bezug auf das Soltau-Lüneburg-
Abkommen — ich zitiere wieder — : 
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Die nur noch von den britischen Truppen in An-
spruch genommenen Sonderrechte sind, auch bei 
Bejahung des NATO-Auftrages, auf Dauer nicht 
vertretbar. Es muß erreicht werden, daß die Aus-
bildungs- und Übungsmaßnahmen der britischen 
Rheinarmee wie bei den übrigen NATO-Partnern 
gekoppelt in das System der dafür vorbehaltenen 
Einrichtungen und Truppenübungsplätze einge-
gliedert oder in weniger belastete Regionen ver-
legt werden. 

Meine Damen und Herren, diese Haltung wird von 
uns ausdrücklich unterstützt. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Sie werden feststellen, daß diese Sätze fast wörtlich 
in den vorliegenden SPD-Antrag aufgenommen wur-
den. Insofern finden diese Aussagen natürlich auch 
unsere Unterstützung, Herr Kollege Heistermann. 

Allerdings sind einige weitere Punkte in dem An-
trag enthalten, die sich so nicht halten lassen. Es trifft 
eben nicht zu, daß im Übungsraum des Soltau-Lüne-
burg-Abkommens an 365 Tagen im Jahr geübt wer-
den darf. Sie wissen, daß es von diesem Jahr an eine 
vierwöchige Sommerpause zur Zeit der Heideblüte 
gibt. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Minus 
28!) 

Außerdem sind die Aktivitäten an Sonnabenden so-
wie an Sonn- und Feiertagen auf ein Minimum be-
schränkt worden. Die Frau Kollegin hat darauf hinge-
wiesen. Weitere Verbesserungen sind im September 
1989 mit den Briten vereinbart worden. Wir werden 
sehr genau prüfen, wie sich diese Abmachungen aus-
wirken werden. Ich sage an dieser Stelle: Falls diese 
Abmachungen nicht eingehalten werden sollten, wer-
den wir den Konflikt nicht scheuen. 

Meine Damen und Herren, auch die GRÜNEN ha-
ben zu diesem Thema einen Antrag vorgelegt, nach-
dem zunächst das Abkommen „unverzüglich gekün-
digt werden" soll; später wird nur noch von einer 
Überprüfung gesprochen. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Das ist 
eine Feststellung!) 

— Herr Kollege, Sie werden bis zu den Ausschußbe-
ratungen noch Gelegenheit haben, zu sagen und zu 
erklären, was Sie denn nun wirk lich wollen. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Das eine 
ist die Absicht, das andere ist der Weg!) 

Meine Damen und Herren, aus der Sicht der FDP-
Fraktion ist es angesichts der jüngsten Entwicklung 
im West-Ost-Verhältnis nicht mehr zeitgemäß, einen 
Raum wie das Gebiet um Soltau und Lüneburg als 
militärischen Übungsraum auszuweisen. Eine ganz 
normal besiedelte Landschaft teilweise so zu behan-
deln wie einen Truppenübungsplatz kann auf Dauer 
nicht mehr akzeptiert werden. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, daß Verhandlun-
gen geführt werden, um die Belastungen in dieser 
Region weiter zu verringern. Ziel — ich sage: Ziel — 
muß letztlich die Aufgabe des Übungsraumes sein, so 
wie es auch der Niedersächsische Landtag gefordert 
hat. Ich denke, die Perspektiven dafür sind günstig. 

Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einem erfolgrei-
chen Abschluß der Wiener Verhandlungen über kon-
ventionelle Streitkräfte in Europa. Auf Wien I wird 
Wien II folgen. 

(Frau Hoffmann [Soltau] [CDU/CSU]: Ge

-

nau!) 
Die Truppenpräsenz in Mitteleuropa wird spürbar re-
duziert werden. Wenn hier erst weniger Bundeswehr-
soldaten und Soldaten unserer Verbündeten statio-
niert sein werden, dann werden automatisch auch 
Kapazitäten auf Truppenübungsplätzen frei, die dann 
den Briten zur Verfügung gestellt werden können. 

(Sehr gut! bei der SPD) 
Dann werden wir endlich den Übungsraum des Sol-
tau-Lüneburg-Abkommens aufgeben können. 

Die SPD nennt in ihrem Antrag einen Zeitraum von 
zehn Jahren. Ich frage: warum so zögerlich? Ich 
denke, die Abrüstungsverhandlungen erlauben uns 
realistische Perspektiven, das auch schon früher zu 
schaffen. Wir als Liberale lassen uns auf einen Zeit-
raum nicht festlegen. 

Meine Damen und Herren, die SPD schlägt in ihrem 
Antrag allerdings auch eine Reihe von Maßnahmen 
vor, die einer kritischen Überprüfung im Ausschuß 
bedürfen. Insbesondere werden wir untersuchen müs-
sen, welche Maßnahmen denn praktikabel sind und 
welche — gestatten Sie mir den Ausdruck — wirklich 
nur Augenwischerei sind, ohne der Bevölkerung tat-
sächlich zu helfen. So möchte die SPD mit ihrem An-
trag beispielsweise eine Überprüfung des Soltau-Lü-
neburg-Abkommens gem. Art. 82 c ii des Zusatzab-
kommens zum NATO-Truppenstatut erreichen. Die-
ses Verfahren sieht vor, daß der NATO-Generalsekre-
tär als Schiedsrichter angerufen wird 

(Dr. Hoyer [FDP]: Haha!) 
und schließlich eine Empfehlung ausspricht, an die 
sich beide Seiten halten müssen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten sehr 
sorgfältig überlegen, wie groß die Chancen sind, in 
einem solchen Schiedsverfahren die Aufhebung des 
Abkommens zu erreichen. Allein dieses Beispiel soll 
zeigen, daß wir den vorliegenden Antrag bei allen 
grundsätzlich richtigen Einsichten — das will ich an 
dieser Stelle betonen — noch nicht für ausgereift hal-
ten. Wir werden im Ausschuß noch einige liberale 
Gedanken einbauen müssen, damit den Menschen 
vor Ort nicht nur ein weiteres Papier präsentiert wird, 
sondern damit den Menschen vor Ort auch wirklich 
geholfen wird. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Heistermann? 

Nolting (FDP): Aber selbstverständlich, wenn es 
nicht angerechnet wird; denn ich habe nur noch we-
nig Redezeit. 

Heistermann (SPD): Herr Kollege Nolting, wären 
Sie bereit, mit mir den ehemaligen Kollegen Dr. Wör-
ner in seiner jetzigen Funktion als Nato-Generalse-
kretär aufzusuchen und ihm unsere gemeinsame Hal- 
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tung hier nahezubringen, damit er das auch gegen-
über den Alliierten entsprechend vertritt? 

Nolting (FDP): Herr Kollege Heistermann, dazu bin 
ich gern bereit. 

(Heistermann [SPD]: Gut!) 

Vizepräsidentin Renger: Herr Kollege Lippelt auch 
noch eine Zwischenfrage? — Bitte! 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE) : Herr Kollege, 
kann ich daraus entnehmen, daß Sie grundsätzlich der 
Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 82 zustim-
men würden? Der andere Schritt kommt ja nur in dem 
Falle, daß dann keine Einigung zustande kommt. 
Würden Sie also die Einleitung eines solchen Verfah-
rens grundsätz lich mitmachen? 

Nolting (FDP): Wir werden uns im Ausschuß dar-
über unterhalten. Wir werden darüber beraten. Wenn 
wir zu dem Ergebnis kommen, daß der Artikel 82 der 
richtige Weg ist, dann werden wir diesen Weg bege-
hen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum 
Abschluß noch folgendes sagen: Wir werden im Aus-
schuß auch die Petition der Bürgerinitiative zur Ver-
ringerung der militärischen Belastung in der Heide in 
unsere Überlegungen einbeziehen. 

(Vorsitz: Vizepräsident Stücklen) 
Ich hoffe, daß wir dann alle gemeinsam zu einem 
Ergebnis kommen werden, und zwar so, wie wir es 
hier alle heute auch vorgetragen haben, nämlich zum 
Wohl der Bürger in der Heide. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 

der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Zumkley. 

Zumkley (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die sich seit nunmehr 45 Jahren zunehmend 
zuspitzenden Probleme des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens seit 1959 und vorher seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs sowie deren dringliche, unauf-
schiebbare Besei tigung müssen im Jahre 1990 auch 
vor einer geänderten sicherheitspolitischen Lage in 
Europa beurteilt werden. 

Die Gefahr einer militärischen Auseinanderset-
zung zwischen Ost und West war noch nie so gering 
wie heute. Der KSZE-Prozeß, das INF-Abkommen 
und die sich deutlich abzeichnende Aufgabe des so-
wjetischen Anspruchs auf überlegene, zur weitrei-
chenden Offensive befähigte Streitkräfte sowie die 
Demokratisierungsprozesse in Osteuropa haben posi-
tive Auswirkungen hinsichtlich der Veränderung der 
sicherheitspolitischen Lage. Die Politik der Umgestal-
tung in der Sowjetunion, die Entwicklung in Polen, 
der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und — für 
uns Deutsche besonders wichtig — in der DDR lassen 
die Feststellung zu, daß eine Bedrohung, wie sie vor 
Jahren noch empfunden wurde, heute nicht mehr ge-
geben ist. 

Die Staaten Osteuropas suchen die Zusammenar-
beit mit dem Westen. Die Warschauer Vertragsorga-
nisation büßt ihre militärische Funktionsfähigkeit 
mehr und mehr ein. Heute gibt es kaum jemanden, 
der an einem erfolgreichen Abschluß der Wiener Ab-
rüstungsverhandlungen zweifelt. Bereits in einem er-
sten Schritt werden dabei Truppenreduzierungen in 
Ost und West vereinbart werden. Weitere Schritte las-
sen noch drastischere Verringerungen erwarten. Wir 
begrüßen diese Entwicklung. 

Dies alles hat Auswirkungen und muß auch Auswir-
kungen auf den Ausbildungsbetrieb der Streitkräfte 
haben. Ich habe Verständnis dafür, wenn die Intensi-
tät der Ausbildung im Spannungsfall erhöht werden 
würde. Kein Verständnis habe ich, wenn Truppen-
übungen insbesondere außerhalb von Truppen-
übungsplätzen heute, im tiefsten Frieden, so intensiv 
betrieben werden, als ob morgen der Krieg ausbre-
chen würde, wie dies von den britischen Truppen im 
Raum Soltau-Fallingbostel praktiziert wird. In der Tat: 
Wir begrüßen deshalb andererseits und anderenorts 
die Reduzierungen bzw. den völligen Verzicht auf die 
Durchführung von nationalen und alliierten Groß-
übungen. 

Es ist an der Zeit, daß auch unsere britischen Bünd-
nispartner über die Notwendigkeit des besonderen 
Übungsraumes im Rahmen des Soltau-Lüneburg-Ab-
kommens neu nachdenken. Die von den britischen 
Truppen in Anspruch genommenen Sonderrechte 
sind nicht länger vertretbar. Genau wie alle anderen 
NATO-Partner, einschließlich der Bundeswehr, muß 
die britische Rheinarmee die Ausbildungs- und 
Übungsregularien außerhalb von Truppenübungs-
plätzen, wie sie im Übungsraum des Landkreises Sol-
tau-Fallingbostel gelten, ohne Ausnahme beachten. 
Es muß erreicht werden, daß die Ausbildungs- und 
Übungsmaßnahmen der britischen Rheinarmee de-
nen der übrigen NATO-Partner entsprechen. Danach 
sind Übungen, wenn sie im freien Gelände stattfinden 
sollen, anzumelden und mit einem Genehmigungs-
verfahren verbunden. 

Angesichts der geänderten sicherheitspolitischen 
Lage, der bevorstehenden Reduzierung und Um-
strukturierung der Streitkräfte und des daraus resul-
tierenden geringeren Raum- und Landbedarfs für 
Übungen, der unerträglichen Belastung der Bevölke-
rung und der Natur über Jahrzehnte hinweg ist es an 
der Zeit, das Soltau-Lüneburg-Abkommen zu über-
prüfen und aufzuheben, und dies mit dem Ziel, kurz-
fristige Verbesserungen zu erreichen und knappe F ri

-sten für die Umstellungsphase zu vereinbaren. Nur so, 
meine Damen und Herren, kann die notwendige Ak-
zeptanz von Streitkräften in dem ohnehin militärisch 
stark belasteten Landkreis Soltau-Fallingbostel er-
reicht werden. 

Wer vor Ort mit den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern redet — ich komme damit zum Schluß —, 
weiß, daß es nicht um Vorbehalte gegenüber unseren 
britischen Freunden oder um die grundsätzliche 
Frage der Landesverteidigung geht, sondern um die 
Wahrung berechtigter Interessen der dort lebenden 
Bevölkerung und der Menschen, die in der Lünebur-
ger Heide Erholung suchen. 
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Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, mit der Re-
gierung von Großbritannien das Problem energisch 
anzupacken und zu lösen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Börnsen (Ritterhude). 

Börnsen (Ritterhude) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bei der Vorbereitung der heuti-
gen Debatte erinnerte ich mich an einen Besuch in der 
Lüneburger Heide. Ich kramte also gestern morgen 
einmal in meinen sehr alten Photoalben und fand tat-
sächlich drei Bilder von einer Jugendgruppe des Bun-
des für Vogelschutz, die sich im Jahre 1959 auf den 
Weg zum Naturpark Wilseder Berg gemacht hatte. 
Und als wir in der Nähe von Schneverdingen eine 
schöne Straße mit Birkenbestand und drumherum 
noch in Ordnung befindlicher Heide entlangfuhren, 
kamen plötzlich von rechts britische Panzer auf uns 
zu, überquerten die Straße mit einem fürchterlichen 
Gedröhne und fuhren auf der anderen Seite in gewal-
tigen Staubwolken weiter. — Ich habe die Bilder tat-
sächlich noch gefunden. 

(Der Redner hält die Photos hoch und zeigt 
sie den Abgeordneten.) 

Sie werden das nicht ganz erkennen können — das 
gebe ich ja zu 

(Dr. Struck [SPD]: Der Präsident möchte sie 
auch sehen!) 

— Herr Präsident, bitte sehr —, 

(Heiterkeit) 

aber es ist ein Dokument, meine Damen und Herren, 
aus der Zeit von 1959. Wenn man bedenkt, daß sich in 
der Zeit seit 1959, als mit eben diesem Soltau-Lüne-
burg-Abkommen sogar erste Einschränkungen 
durchgesetzt wurden, also seit 31 Jahren, nicht das 
geringste geändert hat — 

(Heistermann [SPD]: Das ist der Tatbe
-stand!) 

im Gegenteil, die Landschaft ist in diesen 31 Jahren 
von den Panzern kaputtgefahren worden — , dann 
muß man sehen, Frau Hoffmann, daß man heute nicht 
mehr darüber reden kann, daß in der Vereinbarung 
mit dem britischen Verteidigungsminister eventuell 
leichte Einschränkungen vorgenommen wurden, son-
dern daß es darum geht, daß dieses Abkommen auf-
gehoben, daß der Übungsbetrieb mit Panzern im Na-
turpark völlig eingestellt wird. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, als Jugendlicher hat 
man ja manchmal ein einfacheres Urteilsvermögen; 
das ist aber gelegentlich auch vernünftiger. Für uns, 
die wir als 14jährige damals diesen wirklich schlim-
men Eindruck hatten, war die einzige Frage, die sich 
stellte: Wie ist so etwas eigentlich möglich? Wir wuß-
ten, daß das ein Naturschutzgebiet ist. Wir hatten aber 
keine Ahnung von irgendwelchen Regierungsabkom-
men. Für uns war es unvorstellbar, daß durch eine 

solche Landschaft wie die Heide überhaupt jemals 
Panzer rattern würden. 

(Frau Hoffmann [Soltau] [CDU/CSU]: Und 
was haben Sie in den Jahren Ihrer Regierung 

erreicht?) 

Wenn die Jugendlichen ein einfaches Urteilsvermö-
gen haben, könnte das in diesem Fall durchaus einmal 
auf eine verantwortliche Regierung übertragen wer-
den, die mit dem notwendigen Druck dann auch end-
lich bereit ist, Änderungen durchzusetzen, 

(Frau Hoffmann [Soltau] [CDU/CSU]: Und 
was ist in den 13 Jahren der SPD-Verantwor

-

tung erreicht worden?) 

und zwar nicht in freundlichen Gesprächen, Frau 
Hoffmann. Wenn die Briten hier nicht gesprächsbereit 
sind, dann muß man seitens dieser Bundesregierung 
ein bißchen mehr Durchsetzungsvermögen zeigen, 

(Frau Hoffmann [Soltau] [CDU/CSU]: Haben 
wir ja oft genug gemacht!) 

um zu erreichen, daß diese Belästigungen der Bevöl-
kerung endlich beendet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Belästigungen dort sind nicht länger zumutbar. 
Es sind bereits verschiedene Fakten genannt worden. 
Es leben dort 26 000 Menschen in einem Gebiet, in 
dem quasi unkontrolliert militärisch geübt wird. Es ist 
nicht erst seit 1959, sondern bereits seit 1945 gleich-
sam ohne Übergang geübt worden. Es handelt sich 
um ein Naturschutzgebiet, um den Naturpark Lüne-
burger Heide, in dem 22 % des gesamten Naturparks 
für militärische Zwecke in Anspruch genommen wer-
den. Das kann doch ein normaler Mensch gar nicht 
mehr nachempfinden. 

(Zustimmung bei der SPD und den GRÜ

-

NEN) 

Hinzu kommt, daß die Briten außerhalb der Tief-
flugarea 5 Sonderrechte haben, Tiefflugübungen 
durchzuführen. Den Menschen dort kann nicht ver-
ständlich gemacht werden, daß man nun versuchen 
wolle zu prüfen, ob man auf Tiefflüge verzichten 
könne. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß 
sich die Welt in den letzten Monaten verändert hat. 
Einem normalen Menschen kann man nur noch die 
Antwort geben: Auf Tiefflüge muß dort unverzüglich 
verzichtet werden. Alles andere ist nicht mehr nach-
vollziehbar. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Das heimatliche Umfeld der Menschen im Bereich 
Schneverdingen/Naturpark Lüneburger Heide ist in 
den vergangenen Jahrzehnten zerstört worden. Der 
Boden ist durch Panzerbewegungen in einer Art und 
in einem Umfang verdichtet worden, der für einen 
normalen Menschen kaum nachvollziehbar ist. Wenn 
man dort versucht, eine Stahlsonde in den Boden zu 
stecken, dann ist nach 5 cm Schluß. 

Außerdem ist der Boden mit Altöl verseucht wor-
den. Ab und zu werden dort auch Ölbehälter verges-
sen, die dann durch die Panzer plattgewalzt werden, 
wodurch das Grundwasser gefährdet wird. 
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Es sind — um ein weiteres Beispiel zu nennen — 
gerade in diesem Gebiet erhebliche Rüstungsaltlasten 
vorhanden, weil dort schon seit Jahrzehnten immer 
und immer wieder militärisch geübt worden ist. Des-
wegen kann nur der eine Schluß gezogen werden: Mit 
den Übungen im Bereich des Gebietes des Soltau-
Lüneburg-Abkommens muß Schluß gemacht wer-
den! 

(Sehr wahr! und Zustimmung bei der SPD 
und den GRÜNEN) 

Wir haben zusammen mit den Vertretern der Bür-
gerinitiativen einen Antrag formuliert. Die Vertreter 
dieser Bürgerinitiativen sind dankenswerterweise 
heute auch zu uns gekommen und werden festgestellt 
haben, daß niemand, ob von seiten der FDP, von sei-
ten der CDU, von seiten der GRÜNEN oder von seiten 
der SPD, in der Tendenz gegen eine solche Meinungs-
bildung gesprochen hat. Jetzt kommt es darauf an, 
daß wir auch eine Entscheidung herbeiführen, die den 
Menschen wirklich nützt. Wir haben diesen Antrag 
also gemeinsam mit den Bürgerinitiativen formuliert. 
Das war vor einem knappen halben Jahr. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Auf den Zeitpunkt 
kommt es an!) 

Deswegen sind in diesem Antrag sicherlich noch Än-
derungen, d. h. weitergehende Formulierungen, not-
wendig. Darüber wird im Ausschuß gestritten werden. 
Ich wünsche den Beratungen im Interesse der betrof-
fenen Menschen wirklich einen Erfolg. — Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und bei 
Abgeordneten der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Ich erteile dem Herrn Par-
lamentarischen Staatssekretär Wimmer das Wort. 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Herr Kollege Heistermann, 
wenn Sie in sich gehen würden — ich weiß, daß Sie 
das können — , dann würden Sie feststellen, daß Ihre 
Ausführungen im Zusammenhang mit unseren Ver-
handlungen nun wirklich von Maßlosigkeit gekenn-
zeichnet sind. Das ist um so verwunderlicher, als ja in 
der Zeit der von Ihnen gestellten Bundesregierung 
nichts, aber auch wirklich gar nichts unternommen 
worden ist, um auf dem hier angesprochenen Gebiet 
Verbesserungen zu erzielen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist aber schon lange 
her!)  

— Das ist aber noch nicht aus unserer Erinnerung 
gewichen! Es gab sehr viele Probleme, für deren Be-
seitigung Sie nichts getan haben. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang noch 
einen anderen Hinweis: Heute wurde hier mehrfach 
die gute politische Entwicklung in Europa beschwo-
ren. Diese wäre nicht möglich gewesen ohne unsere 
kluge Politik. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Zuruf von den GRÜNEN: Nicht das wieder, 

lieber Herr Wimmer!) 

— Sie wäre vor allem nicht möglich gewesen ohne die 
Aktivitäten unserer eigenen Streitkräfte und die un-
serer Verbündeten. 

Wenn sich diese Politik so umgesetzt hat, wie sie das 
tut, dann sind wir die ersten, die Belastungen in Form 
von „Sicherheitsdividenden" an unsere Mitbürger 
wieder zurückgeben. Es ist gar keine Frage, daß wir 
das tun werden. Wir sind uns in der Koalition sehr 
einig, daß das sehr konzentriert geschehen so ll . 

(Zuruf von den GRÜNEN: Da machen Sie 
sich aber etwas vor!) 

Nachdem hier ein entsprechendes Bild gezeichnet 
worden ist, will ich in diesem Zusammenhang doch 
noch einmal auf einige Grundtatbestände aufmerk-
sam machen und diese in Erinnerung rufen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, Sie haben bemerkt, daß der Herr Ab-
geordnete Heistermann eine Zwischenfrage stellen 
möchte? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Ja, sicher. Aber ich wartete darauf, 
daß Sie mir das sagen. 

Vizepräsident Stücklen: Gut. Sie gestatten also eine 
Zwischenfrage? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Aber gern. 

Heistermann (SPD): Herr Kollege Wimmer, darf ich 
Sie daran erinnern — ich wi ll  jetzt nicht die Protokolle 
auflisten — , daß Ihre Regierung unter Ihrer Zustän-
digkeit das Abkommen geschlossen hat? Und können 
Sie mir erklären, daß der Protest der Bürger und der 
Bürgerinitiativen gerade zu der Zeit am stärksten her-
vorgetreten ist, in der Sie regieren? Es muß doch Ursa-
chen dafür geben, 

(Carstens [Emstek] [CDU/CSU]: Das liegt an 
der jeweiligen Opposition!) 

daß sich das Bewußtsein der Bevölkerung dermaßen 
verändert hat. Kollege Wimmer, ich will es vereinfacht 
ausdrücken: Können Sie hier die Zusage geben, daß 
die Regierung jetzt bereit ist, auf der Grundlage dieses 
Antrags in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungs-
ausschuß mit der britischen Regierung über dieses 
Abkommen zu verhandeln? Das ist der Punkt, über 
den wir hier heute reden. Können Sie diese Zusage 
heute geben? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Herr Kollege Heistermann, Sie ha-
ben zu Recht darauf hingewiesen, daß alle guten 
Dinge von einer CDU/CSU-Bundesregierung be-
schlossen worden sind. 

(Heistermann (SPDJ: Das wird man in Soltau

-

Lüneburg gern hören!) 
Das wird in Zusammenarbeit mit unserem Koalitions-
partner auch so bleiben. 

Das Problem, das wir mit Ihnen in den zurücklie-
genden Jahren hatten, bestand einfach da rin, daß Sie 
ab Oktober 1982 sofort von der Regierungstätigkeit 
auf eine absolut verneinende Oppositionstätigkeit 
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umgeschaltet haben — auch in diesen Dingen. Das hat 
es schwergemacht. 

(Dr. Hauchler [SPD]: Wir wollten uns nicht in 
Untätigkeit räkeln!) 

— Wir haben uns in den zurückliegenden Jahren 
wirklich oft über diese Dinge im Zusammenhang mit 
Soltau-Lüneburg unterhalten. Dieser konstruktive 
Stil, der von Frau Kollegin Hoffmann beispielhaft in 
die Diskussion eingebracht worden ist, wird uns auch 
im Verteidigungsausschuß weiter bestimmen, alles zu 
tun, um das auf das vertretbare Maß zurückzudrehen, 
was im Zusammenhang mit einem Übermaß an Bela-
stungen vielleicht von allen festgestellt wird. 

Aber noch einmal ein Hinweis auf die harten Fak-
ten: Die kanadischen Streitkräfte, die ebenfalls ein 
Übungsrecht hatten, haben es seit mehreren Jahren 
nicht mehr genutzt. Das Gebiet, das ja mehrere be-
wohnte Ortschaften sowie Acker- und Waldland um-
faßt, trägt in einem Gesamtraum von 345 qkm mit 
44 qkm, in den sogenannten Roten Flächen, zur Bela-
stung der Bevölkerung bei. Denn da gibt es militäri-
sches Übungsgelände zur ständigen Verfügung. Es 
handelt sich nicht um ein zusammenhängendes Ge-
biet, sondern um sechs getrennte Manövergebiete un-
terschiedlicher Größe, bezogen auf diese 44 qkm. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Und da

-

zwischen bewegen die sich in voller Frei

-

heit!) 

—Herr Kollege, ich habe Ihnen zugehört. Sie könnten 
das bei mir auch einmal machen. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Ich kann 
Zwischenrufe machen und Ihnen trotzdem 

zuhören!) 

In der Region Soltau-Lüneburg werden die Trup-
penübungsplätze Munster-Nord, Munster-Süd und 
der NATO-Truppenübungsplatz Bergen sowie das 
britische Übungsgebiet Soltau-Lüneburg für Übun-
gen benutzt. 

Gemeinsam mit den britischen Verbündeten hat 
sich deshalb die Bundesregierung — diese Bundesre-
gierung, Herr Kollege Heistermann! — darum be-
müht, die damit verbundenen Gesamtbelastungen zu-
rückzuführen. 

(Heistermann [SPD]: Haben Sie denn meh

-

rere Bundesregierungen?) 

— Nur eine gute, und die wird von uns gestellt. 

Im November 1985 vereinbarten deshalb Bundes-
kanzler Kohl und die britische Premierministerin 
Thatcher, 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Das ist ein Traum

-

paar!) 

die Suche nach Entlastungsmöglichkeiten den bei-
den Verteidigungsministern zu übertragen. Im Ergeb-
nis kamen beide am 21. September 1989 überein, die 
Anwendung des Soltau-Lüneburg-Abkommens neu 
zu regeln. Sie vereinbarten — dies sollte hier festge-
halten werden — , erstens eine jährliche zusammen-
hängende vierwöchige Sommerpause in der Zeit der 
Heideblüte, d. h. in der Hauptfremdenverkehrssaison, 
einzuführen; zweitens zur Erhaltung der Wochenend- 

und Feiertagsruhe ab Samstag 13 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen die militärischen Aktivitäten auf das 
absolut notwendige Minimum, z. B. Bergen liegen-
gebliebener Fahrzeuge, Erkundungs- und Nach-
schubfahrten nur mit Rad-Kraftfahrzeugen, zu be-
schränken; drittens die Pufferzonen in besonders kri-
tischen Bereichen über 400 m hinaus auszudehnen. 
Weitere Verbesserungen für die betroffene Bevölke-
rung wurden vereinbart, u. a. erstens ein grundsätzli-
ches nächtliches Durchfahrverbot für Kettenfahr-
zeuge durch geschlossene Ortschaften — dies gilt 
auch tagsüber, soweit Ortsumgehungen vorhanden 
sind —; 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Da hört 
man erst, wie schlecht es früher war!) 

zweitens keine taktischen Bewegungen von Ketten-
fahrzeugen außerhalb der Roten Flächen in einer 
Zone von 400 m um geschlossene Ortschaften; drit-
tens — das ist wichtig — keine Verwendung von 
Sprengstoff zur Darstellung von Artillerieeinschlägen 
außerhalb der Roten Flächen. 

Die niedersächsische Landesregierung — der Land-
tag wurde hier ja mehrfach zitiert — und die Bezirks-
regierung von Lüneburg haben diese Ergebnisse zu 
Recht als großen Erfolg gewertet, da durch diese 
neuen Bestimmungen ihren Forderungen entspro-
chen wurde. 

Im Gebiet des Soltau-Lüneburg-Abkommens wer-
den Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt 
durch den dafür zuständigen ständigen Ausschuß ge-
troffen. Darüber hinaus veranlaßt die Kommission für 
Maßnahmen zur Vermeidung und Eindämmung der 
Bodenerosion und sonstiger Umweltschäden im Raum 
Soltau/Lüneburg und deren Planungsgruppe für spe-
zielle Natur- und Umweltschutzprobleme eine Viel-
zahl von weiteren Maßnahmen. Dazu zählen z. B. An-
pflanzungen, Bau von Überführungen, Auffangbek-
ken, Anlage von Teichen und Laichgebieten. Von 
„unerträglichen Auswirkungen auf die Natur", Herr 
Kollege Heistermann, wie in Ihrem Antrag behauptet, 
kann man deshalb nicht sprechen. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Da haben Sie aber 
wirklich keine Ahnung!) 

Die Bundesregierung hat — dies sollte hier für uns 
mit aller Deutlichkeit festgestellt werden — nach wie 
vor Interesse an der Anwesenheit der britischen 
Streitkräfte in Deutschland sowie an ihrer guten mili-
tärischen Ausbildung. Das hat uns in der Vergangen-
heit gedient und wird uns auch in Zukunft dienen. 
Eine Aufhebung des Soltau-Lüneburg-Abkommens 
ist daher nicht unser Ziel. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Was soll dann das 
ganze Gerede?) 

Hier ist angemahnt worden, es sollten deutsche 
Truppenübungsplätze stärker frequentiert werden. 
Ich muß darauf verweisen, daß eine Verlegung aller 
britischen Übungen auf dafür geeignete deutsche 
Übungsplätze allerdings nicht möglich ist. Das Bun-
desministerium der Verteidigung hat mehrmals ge-
prüft, ob die britschen Streitkräfte zur Entlastung der 
Gebiete des Soltau-Lüneburg-Abkommens Truppen-
übungsplätze der Bundeswehr mitbenutzen können. 
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Die Prüfung hat ergeben, daß vollständige Ersatzmög-
lichkeiten nicht bestehen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Staatssekretär, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Bitte Herr Kollege Dr. Lippelt. 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE): Herr Staatssekre-
tär, meinen Sie, da Sie jetzt in den Zahlen Ihrer neuen 
Planung heruntergehen und wenn Sie berücksichti-
gen, daß in der DDR insgesamt noch 50 000 stehen, 
nachdem die anderen weggelaufen sind, nicht, daß 
Sie diesen Gedanken noch einmal neu überprüfen 
können, weil Sie selber mit Ihren Zahlen sehr viel stär-
ker heruntergehen müssen? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verteidigung: Herr Kollege Dr. Lippelt, Sie wis-
sen, daß in Anbetracht einer wirklich guten und kon-
sequenten Politik die äußeren Erscheinungsformen, 
was die Ergebnisse dieser Politik bet rifft, ständig in 
unsere Überlegungen einbezogen werden. Wir ma-
chen das so konstruktiv, daß es Ihnen meistens nicht 
auffällt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zwischen-
frage, bitte sehr. 

Dr. Hauchler (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben 
erklärt, daß die Bundesregierung nicht beabsichtigt, 
das Soltau-Lüneburg-Abkommen grundsätzlich über-
prüfen zu lassen und zu kündigen. Spielt dabei eine 
Rolle, daß deutsche Streitkräfte in Großbritannien 
auch üben sollen und daß dann, wenn Sie das Soltau-
Lüneburg-Abkommen überprüfen und kündigen 
würden, gefährdet wäre, daß deutsche Truppen in 
England üben? 

Wimmer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung: Herr Kollege, Sie wissen, daß wir 
im Zusammenhang mit allen militärischen Aktivitäten 
darauf angewiesen sind, daß wir in unserem Land Flä-
chen und auch den Luftraum zur Verfügung stellen, 
und daß wir dies natürlich auch bei unseren Bündnis-
partnern so sehen. Wir üben in Großbritannien ge-
nausogut wie in Frankreich oder in den Vereinigten 
Staaten. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Auch 
querfeldein?) 

— Selbstverständlich im Rahmen der dort gültigen 
Rechtsordnung. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Ja, eben: Da ist das 
nämlich verboten!) 

Das ist nach dem NATO-Truppenstatut eindeutig ge-
regelt, Frau Kollegin Schilling. 

(Dr. Hauchler [SPD]: Gibt es für uns ein ähn

-

liches Abkommen in England?) 
Deswegen gehen wir davon aus, daß diese Interde-
pendenzen, die nun einmal bestehen, erforderlich 
sind, um innerhalb der NATO konstruktiv zusammen-
zuarbeiten. Sie haben bei dieser Bundesregierung 
keinen Anlaß, an dieser guten Form der Zusammen-
arbeit zu zweifeln. 

Meine Damen und Herren, die deutschen Truppen-
übungsplätze werden intensiv genutzt. Sie reichen 
seit langem für das Schießen der gepanzerten Kampf-
truppen nicht mehr aus, so daß die Bundeswehr — das 
beantwortet Ihre Frage, Herr Kollege, noch weiter — 
sogar auf Truppenübungsplätze im Ausland auswei-
chen muß. 

Zu den Sofortmaßnahmen im Abschnitt III des An-
trages bemerke ich folgendes: 

Erstens. Schutzzonen von mindestens 1 km von der 
Wohnbebauung der Ortschaften und Siedlungen hät-
ten zur Folge, daß dann nicht mehr geübt werden 
kann. Das verbleibende Gelände wäre für Übungen 
zu klein, und wir wollen, daß die Briten hier üben 
können. 

(Frau Schilling [GRÜNE]: Warum eigent

-

lich?) 

— Weil sie unserem und Ihrem Schutz dienen. Daß Sie 
davon Gebrauch machen, haben Sie bis heute nicht zu 
erkennen gegeben. 

Zweitens. In den vereinbarten Schutzzonen von 
400 m und mehr werden in Abstimmung mit der Forst-
verwaltung, der zuständigen Gemeinde und den bri-
tischen Streitkräften die notwendigen Maßnahmen 
zum Schutz von Natur und Umwelt durchgeführt. 

Drittens. Panzerbewegungen können nach dem 
Abkommen nicht auf die Roten Flächen begrenzt wer-
den. Der gesamte Übungsraum ist den britischen 
Streitkräften vertragsgemäß für die Bewegungen zwi-
schen diesen Flächen vorzuhalten. 

Viertens. Das Straßennetz ist ausreichend. Notwen-
dige Ergänzungen werden von der Kommission „Stra-
ßen" des Soltau-Lüneburg-Abkommens veranlaßt. 

(Börnsen [Ritterhude] [SPD]: Ist Ihnen das, 
was Sie da sagen, nicht peinlich?) 

Fünftens. Die Reduzierung der Truppenstärke, der 
Rad- und Kettenfahrzeuge sowie des Umfangs von 
Waffen und Gerät ist Angelegenheit der britischen 
Streitkräfte. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Haben 
wir solche Verhältnisse woanders in der Bun

-

desrepublik?) 

Sechtens. Die Möglichkeit einer Begrenzung des 
Einsatzes von Hubschraubern wird im Ständigen 
Ausschuß zu prüfen sein. Ein Verbot der militärischen 
Tiefflüge im Gebiet der Gemeinden Schneverdingen 
und Bispingen ist nicht vorgesehen. 

(Zuruf von der SPD: Das sollten Sie aber ein

-

mal machen!) 

Für die Streitkräfte besteht die Notwendigkeit, zumin-
dest zeitweilig und für simulierte Übungsangriffe auf 
dem Platz Bergen in niedrigeren Höhen operieren zu 
können. 

Dem Wunsch — das ist Punkt sieben —, Schieß-
übungen mit Darstellungsmunition nur in einer Min-
destentfernung von 1 000 m von Ortschaften, Gehöf-
ten und Straßen zu gestatten, kann nicht entsprochen 
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werden, weil das für militärische Übungen verblei-
bende Gelände sonst zu klein wäre. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Wer fragt eigent

-

lich nach dem Gelände für die Bevölke

-

rung?) 
Die Übungszeiten — Punkt acht — sind aufgrund 

der Vereinbarung vom 21. September 1989 vorgege-
ben. In der jährlichen vierwöchigen Sommerpause 
finden deshalb keine Übungen statt. 

Mit den im Jahre 1989 erzielten und ab Januar 1990 
in Kraft getretenen Verbesserungen sind wichtige 
Forderungen nach Erleichterungen für die Bevölke-
rung im Raum Soltau/Lüneburg erfüllt worden. Ich 
gehe davon aus, daß auch die Beratungen im Vertei-
digungsausschuß in gewohnter Weise konstruktiv 
verlaufen werden. Ich glaube, daß wir auch der Zu-
sammenarbeit mit den besonders betroffenen Kolle-
gen gut und gern entgegensehen können. — Ich be-
danke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Kein guter politischer Inhalt! — Zuruf 

von der CDU/CSU: Das war sehr gut!) 

Vizepräsident Stücklen: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen 
auf den Drucksachen 11/5665 und 11/6804 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu über-
weisen. Ist das Haus damit einverstanden? — Ich sehe 
und höre keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache 11/6762 — 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisters des Innern. Die Fragen 36 und 37 des Abgeord-
neten Dreßler sollen schriftlich beantwortet werden. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers 
und des Bundeskanzleramtes auf. Zur Beantwortung 
der Fragen steht uns Herr Bundesminister Klein zur 
Verfügung. 

Die Fragen 23 und 24 des Abgeordneten Stahl 
(Kempen) sowie 26 und 27 der Abgeordneten Frau 
Schulte (Hameln) sollen auf Wunsch der Fragesteller 
schriftlich beantwortet werden. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe jetzt Frage 25 des Herrn Abgeordneten 
Sielaff auf: 

Welche weiteren Beratungshilfen haben der Bundesminister 
für Wirtschaft sowie das Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung interessierten Besuchern aus der DDR zur Verfü-
gung gestellt? 

Klein, Bundesminister für besondere Aufgaben: 
Herr Präsident! Herr Kollege! Das Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung hat auf seinem 
Stand auf der Leipziger Frühjahrsmesse für die Besu-
cher ein breitgefächertes Informations- und Bera-
tungsangebot bereitgehalten. So standen rund 60 ver-
schiedene Broschüren und Faltblätter aus dem BPA 
und aus verschiedenen Bundesministerien in einer 
Gesamtstückzahl von über 250 000 Exemplaren für 

die Verteilung zur Verfügung. Der Schwerpunkt lag 
dabei — dem Charakter einer Industriemesse entspre-
chend — auf Publikationen zu wirtschaftspolitischen 
Themen. So hatte der Bundesminister für Wi rtschaft 
eigens für die Leipziger Messe ein Faltblatt über die 
ERP-Kredite für Investitionen in der DDR herausge-
bracht. An weiteren Publikationen des Bundesmini-
sters für Wirtschaft, die sehr gefragt waren, sind die 
Broschüre „40 Jahre soziale Marktwirtschaft" und 
„Das Handwerk" zu nennen. 

Daneben wurden vor allem Broschüren mit allge-
meinen Informationen über die Bundesrepublik 
Deutschland angeboten, z. B. „Tatsachen über 
Deutschland", „Bonner Almanach" und — besonders 
stark gefragt — Textausgaben des Grundgesetzes. 

Mit dem Bildschirmtextprogramm des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung wurde ein in 
der DDR bisher unbekanntes aktuelles Informations-
medium vorgestellt. Für persönliche Beratungsge-
spräche standen abwechselnd Mitarbeiter des Refe-
rats für innerdeutsche Beziehungen im Bundeswirt-
schaftsministerium, aus dem Bundesministerium für 
innerdeutsche Beziehungen, aus der Treuhandstelle 
für Industrie und Handel und aus dem Bundespresse-
amt zur Verfügung. Das Informations- und Beratungs-
angebot wurde in einer Weise genutzt, die alle Erwar-
tungen übertraf. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Sielaff (SPD) : Hielt die Bundesregierung es dann für 
notwendig, daß in Anwesenheit des Bundeswirt-
schaftsministers eine Broschüre der in einer anderen 
Frage genannten Bank mit Unterschrift verteilt 
wurde? 

Klein, Bundesminister: Ja. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Sielaff (SPD): Kann es auch sein, daß Mitarbeiter 
der Bundesregierung oder des Informationsamtes sel-
ber diese Werbeschrift der KKB-Bank auf der Messe 
in Leipzig verteilt haben? 

Klein, Bundesminister: Das kann sein. 

Vizepräsident Stücklen: Es gibt keine weiteren Zu-
satzfragen. Damit ist dieser Geschäftsbereich abge-
schlossen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Auswärtigen auf. Zur Beantwortung steht uns 
Frau Staatsminister Dr. Adam-Schwaetzer zur Verfü-
gung. 

Die Frage 28 des Herrn Abgeordneten Stiegler soll 
bitte schriftlich beantwortet werden. Es wird so ver-
fahren. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 29 des Herrn Abgeordneten Jäger 
auf: 

Welche Schritte gegenüber der sowjetischen Regierung wird 
die Bundesregierung unternehmen, um die Litauer und die an-
deren baltischen Völker angesichts des massiven Drucks aus 
Moskau in ihrem Freiheits- und Unabhängigkeitskampf zu un-
terstützen? 

Bitte sehr. 
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Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt: Herr Präsident, ich würde gerne die 
Fragen 29 und 30 gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Stücklen: Einverstanden? 
(Jäger [CDU/CSU]: Keine Einwände!) 

— Keine Einwendungen. — Dann rufe ich auch 
Frage 30 des Abgeordneten Jäger auf: 

Wird die Bundesregierung die Regierung der UdSSR nach-
drücklich darauf hinweisen, daß ihre Glaubwürdigkeit bezüg-
lich der Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker sich 
gerade auch im Verhältnis zu den baltischen Völkern erweisen 
muß, deren Selbstbestimmungsrecht von Sta lin und Hitler 1939 
bis 1945 brutal unterdrückt worden ist? 

Bitte sehr. 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Danke 
schön. — Herr Abgeordneter, in ihrer gemeinsamen 
Erklärung haben die Außenminister der Zwölf in 
Lissabon folgendes erklärt — ich zitiere —  

Die Zwölf haben mit Sorge die Berichte aus Li-
tauen zur Kenntnis genommen. Sie setzen sich für 
eine größtmögliche Zurückhaltung aller Seiten 
ein. Sie hoffen auf einen gleichberechtigen, offe-
nen und fairen Dialog zwischen Moskau und 
Vilnius, der den Einsatz von Gewalt oder die Dro-
hung eines Gewalteinsatzes vermeidet und auf 
der Grundlage der Prinzipien aus der Schlußakte 
von Helsinki steht. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Jäger (CDU/CSU): Frau Staatsminister, anerkennt 
die Bundesregierung, daß sie — anders als andere 
Regierungen der Zwölf — eine ganz besondere Auf-
gabe und Verpflichtung hat, sich des Schutzes der 
baltischen Völker anzunehmen, da Deutschland sei-
nerzeit im Hitler-Stalin-Pakt zusammen mit der So-
wjetunion dazu beigetragen hat, den heutigen Unter-
drücktenstatus der baltischen Völker herbeizufüh-
ren? 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Herr 
Abgeordneter, gerade aus der Verantwortung für un-
sere eigene Vergangenheit unterstreicht die Bundes-
regierung den gesamteuropäischen Zusammenhang, 
der auch für die Lösung der baltischen Frage wichtig 
ist. Deswegen agieren wir in enger Abstimmung mit 
unseren Freunden und Partnern aus der Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit. Die Bundesregierung 
wird sich weiter mit ihren Partnern dafür einsetzen, 
daß alle Prinzipien der Helsinki-Schlußakte verwirk-
licht werden können. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Jäger (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, ist Ihre Ant-
wort eben, nämlich der Verweis auf die Erklärung der 
zwölf Außenminister, das einzige, was die Bundesre-
gierung bisher unternommen hat und in dieser Sache 
noch zu unternehmen gedenkt? 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Herr 
Abgeordneter, ich habe bereits darauf hingewiesen, 
daß die Bundesregierung in enger Abstimmung mit 
ihren Partnern in der Europäischen Politischen Zu

-

sammenarbeit — was zu tun wir übrigens auch ver-
traglich gehalten sind — in dieser Frage weiter ver-
fahren wird. Die Litauer wünschen ihr Selbstbestim-
mungsrecht zu verwirklichen. Zeitpunkt und Form 
der Verwirklichung muß in einem Dialog zwischen 
Vilnius und Moskau bestimmt werden. Dieser Dialog 
soll fair und offen sein; darauf weist auch die Erklä-
rung der EPZ hin. Diese Überzeugung wird die Bun-
desregierung auch bei weiteren Schritten leiten. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Jäger (CDU/CSU): Frau Staatsminister, meinen Sie 
angesichts des Umstandes, daß Gewaltakte und 
Machtdemonstrationen in Litauen bereits in beträcht-
lichem Umfang stattgefunden haben, nicht, daß sich 
das litauische Volk von den Staaten des europäischen 
Westens im Stich gelassen fühlen muß, wenn nur so 
relativ einsilbige und dürftige Erklärungen abgege-
ben werden? 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Herr 
Abgeordneter, die Bewertung, die Sie gerade vorge-
nommen haben, teilt die Bundesregierung selbstver-
ständlich nicht. Die Bundesregierung setzt sich wie in 
anderen Fragen auch in dieser Frage für die volle 
Anwendung der Prinzipien der Schlußakte von Hel-
sinki ein; ich habe bereits darauf hingewiesen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Jäger (CDU/CSU): Frau Staatsminister, teilen Sie 
meine Auffassung, daß die Schlußakte bereits massiv 
verletzt wurde, denn in ihr werden Machtdemonstra-
tionen, Machtmanifestationen verboten, und wird die 
Bundesregierung in den Gremien der 35, die tagen 
oder noch tagen werden, diese Verletzungen rügen? 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Herr 
Abgordneter, die Richtigkeit der Haltung der Bundes-
regierung wird, denke ich, dadurch bestätigt, daß die 
letzten Nachrichten, die uns aus Litauen erreichen, 
durchaus darauf hindeuten, daß eine Deeskalation 
von beiden Seiten nicht nur beabsichtigt ist, sondern 
auch aktiv in Angriff genommen wird. Die Aussage, 
daß die litauischen Deserteure nicht bestraft werden, 
auf der einen Seite und die Bereitschaft, Waffen abzu-
geben, wenn dazu aufgefordert wird, auf der anderen 
Seite zeigen doch, daß beide Seiten daran interessiert 
sind, nun konkrete Schritte in Richtung Dialog zu 
tun. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Graf Huyn. 

Graf Huyn (CDU/CSU): Frau Staatsminister, ist die 
Bundesregierung nicht der Meinung, daß es beim 
deutschen Standpunkt nicht lediglich um eine Bewer-
tung der Schlußakte von Helsinki und noch weniger 
um eine Gleichstellung zwischen Vilnius und Moskau 
gehen kann, die aus den Texten, die von Ihnen verle-
sen worden sind, hervorgeht, sondern eindeutig um 
eine Wiederholung des Standpunkts, der von der Bun-
desregierung mehrfach zum Ausdruck gebracht wor-
den ist, daß erstens der schändliche Hitler-Stalin-Pakt 
und damit natürlich auch seine Folgen für die Bundes- 
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regierung keine Gültigkeit haben und daß zweitens 
die Annexion der baltischen Staaten seitens der So-
wjetunion schon an Hand der Stimson-Doktrin völker-
rechtlich ungültig ist? 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsminister: Herr 
Abgeordneter, zu diesen Themen hat die Bundesre-
gierung auf Grund mehrfacher Anfragen unterschied-
licher Kollegen aus dem Deutschen Bundestag in den 
vergangenen Monaten Stellung genommen. Der 
Standpunkt der Bundesregierung in diesen Fragen ist 
absolut klar. Es geht jetzt darum, daß zwischen Mos-
kau und Vilnius ein Dialog in Gang gesetzt wird und 
daß dieser Dialog in konstruktivem Geist geführt wird, 
um die anstehenden Probleme zu einer Lösung zu 
bringen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. Damit ist dieser Geschäftsbereich abgeschlos-
sen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Finanzen auf. 

Die Frage 38 des Abgeordneten Conradi, die Fra-
gen 39 und 40 des Abgeordneten Roth (Gießen), die 
Fragen 41 und 42 des Abgeordneten Dr. Rose, die Fra-
gen 43 und 44 des Abgeordneten Schreiber, die Fra-
gen 45 und 46 des Abgeordneten Borchert, die Fra-
gen 47 und 48 des Abgeordneten Ganz (St. Wendel), 
die Fragen 49 und 50 der Abgeordneten Frau Schmidt 
(Spiesen) und die Frage 51 der Abgeordneten Frau 
Würfel sollen auf Wunsch der Fragesteller schriftlich 
beantwortet werden. Es wird so verfahren. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. Damit ist die-
ser Geschäftsbereich abgeschlossen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft auf. Zur Beantwortung der Fragen steht 
uns der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Riedl zur 
Verfügung. 

Die Fragen 52 und 53 des Abgeordneten Hinsken, 
die Fragen 54 und 55 des Abgeordneten Müller (Wa-
dern) und die Frage 56 der Abgeordneten Frau Würfel 
sollen auf Wunsch der Fragesteller schriftlich beant-
wortet werden. Es wird so verfahren. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe Frage 57 des Herrn Abgeordneten Sielaff 
auf: 

Welche Wirkungen auf die Besucher aus der DDR versprach 
sich der Bundesminister für Wirtschaft, als er die Broschüre der 
KKB auf dem St and des Presse- und Informationsamtes der Bun-
desregierung auf der Leipziger Messe verteilte und signierte? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, indem ich Ihnen 
zunächst einmal Respekt zolle, daß Sie von den vielen 
Fragestellern einer der wenigen sind, die hier persön-
lich anwesend sind, will ich Ihre Frage wie folgt beant-
worten. 

Herr Abgeordneter, es sind auf die Besucher aus der 
DDR genau die Wirkungen eingetreten, die der Herr 
Bundesminister für Wirtschaft bei seiner Entschei-
dung, die von Ihnen zitierte Broschüre auf dem Stand 
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung auf der Leipziger Messe zu verteilen, vorherge-
sehen hat. 

Ich darf Ihnen sagen, daß es für viele Menschen in 
der DDR völlig unverständlich ist, daß Sie an einer 
solchen offenkundigen Informationsbereitschaft der 
Bundesregierung Anstoß nehmen. Ich war selbst drü-
ben in der DDR. Ich halte es für weitaus wichtiger, 
konkretes Informationsmaterial an unsere Mitbürger 
in der DDR zu verteilen, als Gummibären, Schokolade 
oder sonstige Geschenke, was läppisch ist. 

Herr Abgeordneter, ich möchte an Ihre Verpflich-
tung erinnern, die Sie als gewählter Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag haben, alles zu tun, damit den 
Menschen in der DDR, die wahrlich nicht mit echten 
Informationen über die Soziale Marktwirtschaft in der 
Vergangenheit überhäuft worden sind, jede Möglich-
keit, die auch der Herr Bundesminister für Wirtschaft 
wahrgenommen hat, gegeben wird, um sich ordent-
lich zu informieren. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte sehr. 

Sielaff (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie der Mei-
nung, daß eine Information der Bundesregierung le-
diglich durch Broschüren, die von der KKB herausge-
geben, in Gegenwart des Ministers und, wie wir hör-
ten, vermutlich auch von Mitgliedern der Bundesre-
gierung verteilt wurden, dazu beiträgt, daß die kriti-
schen Stimmen in der DDR nicht den Eindruck haben, 
daß die Wirtschaft in stärkerem Maße als die Politiker 
die Macht übernehmen will? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Sehr verehrter Herr 
Abgeordneter, ich weiß nicht, ob Sie die Broschüre 
kennen. Das ist ein ausgezeichnetes Informations-
werk. Ich hätte sie genauso verteilt. Ich habe in der 
DDR alle brauchbaren Broschüren verteilt, die ich zur 
Verfügung hatte, auch die aus meinem Haus. Die 
Leute reißen Ihnen das aus der Hand. 

Ich hatte bei einer Veranstaltung in Mittweida vor 
Tausenden von Leuten das Grundgesetz nicht wie 
weiland Hermann Höcherl unter dem Arm, Herr Prä-
sident, aber ich habe es aus der Tasche gezogen. Ich 
habe dort versucht, Art . 23 des Grundgesetzes zu er-
klären. Hinterher kamen Hunderte von Menschen 
und wollten das Grundgesetz haben. 

Die KKB-Broschüre ist wie viele Broschüren ausge-
zeichnet. Das Parteiprogramm der SPD hätte ich den 
Menschen in der DDR ebenfalls gerne gegeben. Ich 
hätte allerdings Zweifel, ob dann der Sinn der Markt-
wirtschaft richtig verstanden worden wäre. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Sielaff (SPD): Herr Staatssekretär, kann man denn 
bei der Finanzlage der Bundesregierung, wenn alles 
zu finanzieren schwieriger wird, damit rechnen, daß 
man auch das Grundgesetz über eine Firma der Bun-
desrepublik, welche es auch sein mag, frank und frei 
verteilt? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Das Grundgesetz 
können Sie, auf Kosten der Bundesregierung herge-
stellt, bei der Bundeszentrale für politische Bildung in 
beliebiger Stückzahl bekommen. Sie können es be-
stellen. Herr Abgeordneter, wir sind uns doch darüber 
im klaren: Wir reden hier doch über des Kaisers Bart. 
Wir wollen doch alle miteinander die Menschen drü- 
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ben gut und richtig informieren. Mein Minister hat 
eine völlig richtige Entscheidung getroffen. Auch ich 
hätte sie getroffen. 

Die KKB-Broschüre gibt ausgezeichnete Informatio-
nen. Wir haben auch aus anderen Industriebereichen 
und von anderen Banken tolle Broschüren. Es gibt 
auch — ich will hier keine Schleichwerbung ma-
chen — von anderen Banken großartige Informatio-
nen. Raus damit, rüber damit in die DDR! Alles, was 
gut ist, sollten wir verteilen. Ich nehme Sie einmal mit. 
Dann machen wir das gemeinsam. 

(Sielaff [SPD]: Und zwar mit dem Grundsatz

-

programm der SPD!) 
— Ich nehme das Parteiprogramm der CSU mit. Dann 
kommen wir beide sicherlich sehr unterschiedlich bei 
den Menschen an. 

(Sielaff [SPD]: Ich nehme Sie beim Wort! — 
Weiterer Zuruf von der SPD: Aber nur mit 

rotem Einband!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte 
sehr. 

Dr. Rüttgers (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
nachdem ich das Glück habe, häufiger an Fragestun-
den teilzunehmen, möchte ich Sie fragen: Können Sie 
sich erklären, warum die Kollegen von der SPD bei der 
Verteilung von Broschüren der Bundesregierung in 
der DDR immer wieder nachfragen? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Es kann doch einzig 
und allein die Qualität der Broschüren sein, die unsere 
Freunde von der SPD zu solchen Fragen veranlaßt, 
Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 58 des Herrn Abgeordneten Hil-
ler (Lübeck) auf. — Der Abgeordnete ist nicht im Saal. 
Es wird so, wie in den Richtlinien vorgesehen, verfah

-

ren. 
Ich rufe die Frage 59 der Abgeordneten Frau 

Dr. Sonntag-Wolgast auf: 
Wie hoch sind unter Berücksichtigung der Lebensdauer die 

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Bet riebskosten) einer her-
kömmlichen Glühbirne im Vergleich zu einer Kompakt-Leucht-
stofflampe (alt/neu)? 

Bitte sehr. 

Dr. Riedl Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, wenn 
ich eine Vorbemerkung wegen der sehr speziellen Art 
der Beantwortung dieser Frage machen darf: Die Bun-
desregierung ist natürlich zur Beantwortung dieser 
speziellen Frage auf die Auswertung einschlägiger 
Veröffentlichungen und Darlegungen der Indust rie 
angewiesen. Soweit in der Kürze der Zeit vor dieser 
Fragestunde eine sorgfältige Prüfung der vorhande-
nen Unterlagen möglich war, kann zu den Fragen 59 
und 60 der Abgeordneten Frau Dr. Sonntag-Wolgast 
sowie zur Frage 61 der Frau Abgeordneten Blunck fol-
gendes ausgeführt werden. Ich bitte, diese drei Fra-
gen im Zusammenhang beantworten zu dürfen, wenn 
Sie einverstanden sind. 

(Heiterkeit) 

Vizepräsident Stücklen: Die Rationalisierung ist na-
türlich auch im Parlament schon ziemlich weit fortge-
schritten. Bisher sind bei der Beantwortung aber im-
mer nur zwei Fragen zusammengefaßt worden. Aber 
nachdem Sie, Frau Abgeordnete Blunck, Ihre Frage 
zurückgezogen haben — — 

(Frau Blunck [SPD]: Nein, nein, ich habe sie 
nicht zurückgezogen!) 

— Ich habe eine schriftliche Mitteilung, daß Sie nicht 
anwesend seien. Aber wenn Sie hier sind, nehme ich 
Sie natürlich sofort zur Kenntnis, und Ihre Frage wird 
natürlich aufgerufen. 

Wenn die Fragesteller einverstanden sind, rufe ich 
jetzt auch noch die Frage 60 der Abgeordneten Frau 
Dr. Sonntag-Wolgast und die Frage 61 der Abgeord-
neten Frau Blunck auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Einsatz von Kompakt-
Leuchtstofflampen im Hinblick auf eine sparsame und rationelle 
Energieverwendung, und welche Stromeinsparung ließe sich 
erzielen, wenn alle herkömmlichen Glühbirnen durch Kompakt-
Leuchtstofflampen ersetzt werden würden? 

Welche Verfahren zur Herstellung von Kompakt-Leuchtstoff-
lampen (alt/neu) sind der Bundesregierung bekannt, und in wel-
chen Ländern erfolgt die Herstellung? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, ich 
bedanke mich bei Ihnen und auch für das Entgegen-
kommen der beiden Damen. Die Antwort lautet wie 
folgt. 

Kompakt-Leuchtstofflampen benötigen für gleiche 
Lichtausbeute etwa 20 bis 25 % elektrische Leistung 
und haben etwa die achtfache Lebensdauer entspre-
chender herkömmlicher Glühlampen. Legt man dem 
von Ihnen, Frau Abgeordnete, erfragten Vergleich 
eine 100-W-Glühlampe und entsprechend eine elek-
tronische Kompakt-Leuchtstofflampe von 20 W mit in-
tegriertem Vorschaltgerät und Normalsockel jeweils 
auf dem Preisniveau des Elektro-Einzelhandels zu-
grunde, so ergibt sich für die Lebensdauer einer Kom-
pakt-Leuchtstofflampe — also von acht Glühlam-
pen — ein Gesamtkostenvorteil von 136 DM zugun-
sten der Kompakt-Leuchtstofflampe. Als Strompreis 
wurden hierbei 25 Pf je Kilowattstunde angenommen. 
Im einzelnen liegen die Gesamtkosten für die Kom-
pakt-Leuchtstofflampe bei 80 DM, für die Glühlampe 
bei 216 DM — bei Stückpreisen von 40 DM bzw. 
2 DM. 

Wird statt der elektronischen eine konventionelle 
Kompakt-Leuchtstofflampe verwendet, so mindert die 
geringere Energieersparnis den Kostenvorteil gering-
fügig. Handelt es sich um Lampen ohne Vorschaltge-
rät mit Spezialsockel für neue Leuchten, so erhöht sich 
der Kostenvorteil wegen des geringeren Anschaf-
fungspreises. Allerdings wird dies durch die teurere 
Leuchte dann wahrscheinlich überkompensiert. 

Ich hoffe, Frau Abgeordnete, damit auch die Diffe-
renzierung „alt/neu" in der Fragestellung richtig ge-
troffen zu haben. Ich gebe Ihnen ganz offen zu: Ich 
habe meine eigene Antwort selbst fast nicht verstan-
den. 

(Heiterkeit — Frau Blunck [SPD]: Das kön

-

nen Sie beim Verband nachlesen!) 
— Ich habe es richtig vorgelesen, aber kapiert habe 
ich es selber nicht. 
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Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Dr. Sonntag-Wolgast (SPD): Vielleicht hilft 
uns die Nachfrage etwas weiter, denn es geht ja vor 
allem darum — ich bitte Sie, mir diese Frage noch zu 
beantworten — , ob Sie Auskunft darüber geben kön-
nen, ob in den Räumen der Bundesbehörden bereits 
Energiesparlampen verwendet werden. Wenn das der 
Fall ist: Für wieviel Prozent der gesamten Beleuch-
tung der Bundesbehörden gilt dies? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Frau Abgeordnete, 
ich nehme diese Frage natürlich sehr ernst, weil dies 
in der Tat auch ein wirksamer Beitrag zur Energieein-
sparung ist. Ich kann Ihnen diese Frage aber, ehrlich 
gesagt, nicht beantworten; ich kenne nur einige 
Räume der Bundesregierung, aber nicht alle. 

Ich werde Ihre Frage jedoch zum Anlaß nehmen, 
daß der Bundesminister für Wirtschaft den obersten 
Bundesbehörden und den nachgeordneten Bundes-
behörden eine entsprechende Empfehlung gibt, ge-
gebenenfalls auch über die Bundesbaudirektion. 

(Zuruf von der SPD: Das wäre doch schon 
etwas!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Frau Dr. Sonntag-Wolgast (SPD): Darf ich aus die-
ser Tatsache schließen, daß die Bundesregierung an-
gesichts der positiven Effekte bezüglich der Energie-
einsparung und der Lebensdauer, von denen wir eben 
gehört haben, offensichtlich bereit ist, in ihrem eige-
nen Bereich eine schrittweise Umstellung auf solche 
energiesparenden Leuchten vorzunehmen? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Davon können Sie 
mit Sicherheit ausgehen. 

Ich hoffe aber, daß es dann nicht so ausgeht wie bei 
dem umweltschonenden Papier, diesem berühmten 
„Graupapier", das ich in den Behörden nahezu über-
haupt nicht mehr finde, weil Experten festgestellt ha-
ben, daß es für die Augenschärfe nicht unbedingt zu-
träglich ist, nur auf dieses Umweltpapier zu 
schauen. 

Aber wenn man die Kirche im Dorf läßt, kann ich im 
Prinzip Ihrer Zielsetzung nur zustimmen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage? 
— Bitte sehr, Frau Blunck. 

Frau Blunck (SPD): Herr Staatssekretär, aus dem 
Haushalt des Wirtschaftsministe riums sind ja vielfäl-
tige Forschungsaufträge vergeb en worden, sinniger 
und manchmal auch sehr unsinniger Art. Wäre es 
denn nicht sinnvoll — nachdem ich jetzt die Antwort 
gehört habe und Sie auch noch gesagt haben, daß Sie 
einen Teil dieser Antwort, die Sie vorgelesen haben, 
selbst nicht verstanden haben, wobei ich Ihnen den 
Rat geben möchte, sich vielleicht doch noch einmal 
mit dem Handel und seinen Verbänden in Verbin-
dung zu setzen — , einen Forschungsauftrag genau in 
Richtung auf diesen Fragenkomplex auf den Weg zu 
bringen? Wann könnte das geschehen, und — ich 
habe ja zwei Zusatzfragen; denn meine Frage ist mit 
beantwortet worden — wann könnte er abgeschlossen 
werden? Ich denke, Ihnen ist bekannt, daß es 

bereits Bundesländer gibt, die hier massiv einsteigen. 
Wir müssen dringend Energie einsparen. Das ist auch 
schon dem Bericht der Enquete-Kommission „Vor-
sorge zum Schutz der Erdatmosphäre" zu entneh-
men. 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Ich gebe Ihnen völlig 
recht: Wenn ein solcher Auftrag noch nicht erteilt wor-
den wäre, 

(Frau Blunck [SPD]: Ist er noch nicht!) 
wäre es sehr sinnvoll, ihn zu erteilen. Ich werde das 
bei uns im Haus prüfen. Das hat durchaus Sinn. 

Wenn ich aber vorhin ganz bewußt gesagt habe: Ich 
habe das nicht verstanden!, dann will ich eigentlich 
nur zum Ausdruck bringen: Wir blasen uns hier vorne 
manchmal so auf, als ob wir alles wüßten. Fragen Sie 
einmal einen Abgeordneten, ob er weiß, was ein 
Pfund Butter kostet. Die meisten geben nicht zu, das 
sie es gar nicht wissen. 

(Frau Blunck [SPD]: Ich kann Ihnen ganz ge

-

nau sagen, was ein Pfund Butter kostet: Der 
Preis für ein halbes Pfund liegt zwischen 

1,90 DM und 2,75 DM!) 

Vizepräsident Stücklen: Sehr verehrte Frau Abge-
ordnete Blunck, ich weiß, daß Sie auch Mitglied des 
Europarates sind. Sie scheinen die Methoden des Eu-
roparates in den Bundestag übertragen zu wollen. 

(Frau Blunck [SPD]: Es ist nicht der Europa

-

rat, es ist die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates, Herr Präsident!) 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Ich will noch einmal 
wiederholen: Ich halte einen solchen Auftrag für sinn-
voll. Ich werde bei uns im Haus die Angelegenheit in 
Ihrem Sinne, gnädige Frau, positiv besprechen. 

(Frau Blunck [SPD]: Das macht Sie so sym

-

pathisch, Herr Staatssekretär!) 
— Ich gebe die Sympathie zurück. 

Vizepräsident Stücklen: Das wollten Sie noch los-
werden? 

Herr Abgeordneter Urbaniak, bitte sehr. 

Urbaniak (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie können 
zwar nicht in allen Räumen der Bundesregierung her-
umlaufen — Sie laufen ja viel herum — , aber ich frage 
Sie: Wissen Sie denn, wieviel Kompakt-Leuchtstoff-
lampen im eigenen Ministe rium vorhanden sind und 
was Sie dadurch bisher eingespart haben? Oder hat-
ten Sie bei Ihrer Lauferei noch keine Gelegenheit, sie 
zu zählen? 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Wenn ich Abgeord-
neter wäre, würde ich den Staatssekretär genau das 
gleiche fragen, weil ich wüßte: Er kann die Frage 
nicht beantworten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 
Das ist Ihr gutes Recht. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Sie sollten ihn 
zum Zählen mitnehmen!) 
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Ich werde eine Zählung veranlassen, Herr Abgeord-
neter, und teile Ihnen dann das Ergebnis mit. 

(Urbaniak [SPD]: Das ist sehr schön!) 

Vizepräsident Stücklen: Meine Damen und Herren, 
wir haben also die Zusicherung der Bundesregierung, 
daß in allen Räumen, die Leuchtstofflampen, ganz 
gleich, ob alter oder neuer Art, gezählt werden. In 
einer der nächsten Fragestunden wird dann haarge-
nau bekanntgegeben, wieviel alte und neue Lampen 
brennen. 

(Frau Blunck [SPD]: Nein, wieviel umgerü

-

stet werden müssen! — Zuruf von der CDU/ 
CSU) 

Dr. Riedl, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, ich 
weise einen Zwischenruf aus den Reihen der CDU/ 
CSU zurück, die Bundesregierung möge alle Flaschen 
zählen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, ich möchte Sie dringend davor war-
nen, auf Zwischenrufe aus dem Plenum zu antworten; 
denn dann werden Sie nicht fertig. 

Die Fragen 62 und 63 des Abgeordneten Gansel sol-
len auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwor-
tet werden. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Zusatzta-
gesordnungspunkt auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Regelung von Fragen der Gen-
technik 
— Drucksache 11/5622 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit (13. Ausschuß) 
— Drucksache 11/6778 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Catenhusen 

Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 11/6836 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Kalb 
Zander 
Zywietz 
Frau Vennegerts 

(Erste Beratung 175. Sitzung) 
Hierzu liegen Änderungsanträge und ein Entschlie-

ßungsantrag der Fraktion der SPD sowie ein Ent-
schließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf den 
Drucksachen 11/6812 bis 11/6821 und 11/6851 vor. 

Meine Damen und Herren, nach einer interfraktio-
nellen Vereinbarung sind für die Beratung vier Stun-
den vorgesehen. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Seesing. 

Seesing (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
zur Regelung von Fragen der Gentechnik wird ein 
vorläufiger Endpunkt einer sechsjährigen Debatte 
solcher Fragen im Deutschen Bundestag erreicht. 

Begonnen hat es 1984 mit der Einrichtung der En-
quete-Kommission „Chancen und Risiken der Gen-
technologie". Diese Kommission bestand aus neun 
Abgeordneten der vier Fraktionen des Deutschen 
Bundestages und acht Sachverständigen. 

Nach zweieinhalbjährigen Beratungen hat die 
Kommission unter Vorsitz unseres Kollegen Wolf-Mi-
chael Catenhusen einen Bericht über die Chancen, 
aber auch über die Risiken der Gentechnologie vorge-
legt. Man kann ihn auch heute noch als eine grundle-
gende Arbeit auf diesem Gebiet ansehen. 

Schon in diesem Bericht, der im Januar 1987 dem 
Bundestagspräsidenten übergeb en wurde, wurde die 
Forderung nach einer gesetzlichen Regelung der Fra-
gen der Gentechnik erhoben. Die Enquete-Kommis-
sion hat seinerzeit über diese Problematik intensiv 
diskutiert. Sie glaubte damals, daß es sinnvoll sei, das 
Bundes-Seuchengesetz zu einem Gesetz über die bio-
logische Sicherheit auszubauen. Der Verzicht auf ein 
eigenständiges Gentechnikgesetz ist damals u. a. 
auch damit begründet worden, daß ein Herausheben 
der Gentechnologie aus den anderen Technikberei-
chen nicht wünschenswert sei. 

Aber sehr schnell wurde bei den Beratungen des 
Abschlußberichts der Enquete-Kommission „Chan-
cen und Risiken der Gentechnologie" in den Aus-
schüssen des Deutschen Bundestages deutlich, daß 
zumindest drei Fraktionen ein eigenständiges Gen-
technikgesetz anstrebten. Einen entsprechenden Be-
schluß hatte auch der Deutsche Bundestag am 26. Ok-
tober 1989 gefaßt. 

Aber nicht nur der Bundestag hat sich in den letzten 
Jahren mit der Frage eines Gentechnikgesetzes aus-
einandergesetzt. Die betroffene Forschung und Indu-
strie haben sich lange Zeit sehr kritisch mit den For-
derungen nach einem Gentechnikgesetz befaßt. Oft 
wurde geäußert, daß ein solches Gesetz völlig sinnlos 
und überflüssig sei. Dabei wurde auf die rechtliche 
Lage in anderen Staaten verwiesen. 

Aus solchen Darstellungen ist in der Öffentlichkeit 
der Eindruck entstanden, als wenn man in anderen 
Ländern Gentechnik betreiben könne, wie man Lust 
und Laune habe. Ich behaupte, daß deswegen viele 
Menschen in unserem Lande Ängste entwickeln. Da-
mit ist genau das Gegenteil von dem erreicht worden, 
was man eigentlich erreichen wollte. Statt Erleichte-
rungen für die deutschen Betreiber sind daraus Forde-
rungen nach Verbot oder nach starken Einschränkun-
gen der Gentechnologie geworden. Deswegen habe 
ich es durchaus begrüßt, daß deutsche Forschung und 
Wirtschaft seit geraumer Zeit auch die Forderung 
nach einem Gentechnikgesetz unterstützt haben. 

Wir, CDU und CSU, haben das Gentechnikgesetz 
vor allem auch deswegen gefordert, weil bestimmte 
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rechtliche Regelungen für die Gentechnologie keine 
gesetzliche Grundlage haben. 

Die Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in 
vitro neukombinierte Nukleinsäuren haben bisher 
funktioniert, weil sich Forschung und Wirtschaft mehr 
oder weniger freiwillig den Vorschriften unterworfen 
haben. Natürlich haben Bund und Länder ein anderes 
Machtmittel dazu genutzt: die Gewährung oder 
Nichtgewährung von finanziellen Beiträgen zu einem 
Projekt. Das kann aber auf Dauer nicht gutgehen. Wer 
etwas von unserer Verfassung und von Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts kennt, der weiß 
auch, daß Rechtsverordnungen nur auf der Grundlage 
eines Gesetzes Bestand haben können. Auch deswe-
gen wollten und wollen wir ein Gentechnikgesetz. 

Es ist häufig kritisiert worden, daß die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gentechnikgesetzes erst so 
spät oder zu spät vorgelegt habe. Nun scheint es mir 
an der Zeit zu sein, die Dinge einmal aus der Sicht der 
Koalitionsfraktionen zu beleuchten. 

Problem Nummer eins: Am 4. Juni 1987 hat der 
Deutsche Bundestag noch darum gebeten, erst die 
Beratungen des Berichts der Enquete-Kommission 
"Chancen und Risiken der Gentechnologie" in den 
Ausschüssen des Bundestages abzuwarten, bevor 
man zu Maßnahmen komme. Ich war sehr erstaunt 
darüber, daß wir das damals hier so gesagt haben. 

Problem Nummer zwei: Etwa zum gleichen Zeit-
punkt begann die intensive Beratung von Vorentwür-
fen der EG-Richtlinien zur Gentechnik. Das hat si-
cherlich auch zur Diskussion von Zuständigkeitsfra-
gen in der Bundesregierung geführt. Aber viel wich-
tiger waren die Fragen, wie man die sachlichen Pro-
bleme lösen könne. Die Vorlage sogenannter Eck-
werte im Spätherbst 1988 war der Versuch, Anhalts-
punkte für ein Gentechnikgesetz diskutieren zu las-
sen. 

Im Juni 1989 waren die Vertreter der Koalitionsfrak-
tionen der Auffassung, nunmehr einen Gesetzentwurf 
formulieren und im Bundesrat einbringen zu sollen. 
Dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
12. Juli 1989 ging von den Zuständigkeiten aus, die 
vom Bund verfassungsrechtlich in Anspruch genom-
men werden können. 

Der Bundesrat hat dem eine andere Konzeption ge-
genübergestellt. Daß die Bundesregierung diesen 
Vorstellungen des Bundesrates weitestgehend folgen 
wollte, ist spätestens seit dem 15. November 1989 be-
kannt. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes im 
Bundestag ist das angesprochen worden. In der Bun-
destagsdrucksache 11/5622 kann man es lesen. Ich 
haben den Eindruck, meine Damen und Herren, daß 
viele, die sich über den Gesetzentwurf ausgelassen 
haben, nicht die ganze Drucksache zur Kenntnis ge-
nommen haben. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Der Bundestag hat am 15. November 1989 den Ge-
setzentwurf in die Ausschüsse überwiesen und den 
Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit mit der Federführung beauftragt. Auf Vorschlag 
der SPD-Fraktion wurde bei diesem ein Unteraus-
schuß „Gentechnikgesetz" eingerichtet. Ihm gehör

-

ten fünf Abgeordnete der CDU/CSU, vier Abgeord-
nete der SPD, ein Abgeordneter der FDP und eine 
Abgeordnete der GRÜNEN an. Dem Unterausschuß 
war als Aufgabe die Beratung des Gesetzentwurfes, 
die Auswertung einer dreitägigen Anhörung des Aus-
schusses für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
zu diesem Gesetzentwurf, die Beratung der Stellung-
nahmen der mitberatenden Ausschüsse und die Dis-
kussion der Entwürfe von Verordnungen zu diesem 
Gesetz übertragen worden. In acht Sitzungen hat der 
Unterausschuß diese Aufgaben erledigt. Weitere vor-
geschlagene und vereinbarte Termine brauchten 
nicht in Anspruch genommen zu werden. 

(Fellner [CDU/CSU]: Das ist dem Kollegen 
Catenhusen ganz entgangen!) 

Wenn heute sicher auch noch Kritik an der Arbeit des 
Unterausschusses oder zumindest an seinem Zeitplan 
geübt werden wird, so darf ich doch als Vorsitzender 
dieses Unterausschusses feststellen, daß die Arbeit im 
Unterausschuß in größter Sachlichkeit geleistet 
wurde. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Dr.  Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Das lag 

am Vorsitzenden!) 

Ich hatte den Eindruck, daß jedes Mitglied dem ande-
ren zumindest den Willen zugute hielt, ein möglichst 
gutes Gentechnikgesetz schaffen zu wollen, wobei die 
Ansichten darüber, was ein gutes Gesetz sei, natürlich 
auseinandergingen. Ich möchte mich bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen persönlich herzlich bedanken 
für die Form des Umgangs miteinander. Dem Vorsit-
zenden wurde die Arbeit dadurch sehr erleichtert. 
Ganz besonders herzlich darf ich aber dem Sekretär 
des Unterausschusses, Herrn Regierungsdirektor 
Nothelle, und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern danken. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Er hatte bis dahin, wenn ich es richtig sehe, keine 
Ausschußerfahrung. Heute kann ich ihn jedem Aus-
schußvorsitzenden nur empfehlen. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: War der so 
schlimm?) 

— So gut. 

Was hat nun der Unterausschuß zustande gebracht? 
Das Ergebnis liegt Ihnen in der Bundestagsdrucksa-
che 11/6778 vor. Ich sagte schon, daß der Unteraus-
schuß insgesamt acht Sitzungen durchführte. Ich höre 
nun Kritik, daß nicht genügend Beratungszeit zur Ver-
fügung gestanden habe. Ich meine aber, daß man 
nicht mehr tun kann, als Beratungszeit anzubieten. 
Wenn ganze Sitzungen ausfallen konnten, weil kein 
Beratungsbedarf mehr zu bestehen schien, darf das 
nicht anderen zum Vorwurf gemacht werden. Es ist 
richtig, daß der Unterausschuß keine Grundsatzde-
batte mehr geführt hat, ob wir Gentechnologie wollen 
oder nicht wollen. Es ging ausschließlich darum, wie 
man die Fragen der Gentechnologie rechtlich regeln 
sollte. Ich meine heute morgen hier gehört zu haben, 
daß der Bericht der Enquete-Kommission nicht bera-
ten worden wäre. Das kann man nun wirklich nicht 
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sagen. Er ist über zwei Jahre in den Ausschüssen des 
Bundestages eingehend diskutiert worden. 

(Catenhusen [SPD]: Vielleicht bei den GRÜ

-

NEN nicht! — Frau Nickels [GRÜNE]: So ein 
Quatsch!) 

Die Grundsatzfragen sind in den Jahren vorher in 
den Gremien des Bundestages zur Genüge erörtert 
worden. Ich bedaure sehr, daß hier heute wieder der 
Eindruck erweckt wird, als wenn dafür nicht genü-
gend Zeit zur Verfügung gestanden habe. Ich frage 
mich, was der Vorwurf soll, der federführende Aus-
schuß habe nicht einmal zwei Stunden über den Ge-
setzentwurf beraten. Warum, so frage ich, haben wir 
eigentlich den Unterausschuß gebildet? Worüber 
hätte denn der Ausschuß weiter beraten sollen? Die 
Anträge der SPD z. B. sind in der Fraktion wohl erst 
nach der Ausschußsitzung diskutiert worden. 

(Catenhusen [SPD]: Das ging nicht anders! 
— Zander [SPD]: Weil dauernd wechselnde 

Texte kamen!) 

Deswegen will ich durchaus anerkennend bewerten, 
daß die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion 
dennoch zahlreiche, aus ihrer Sicht fundierte Ände-
rungsanträge schon in die Unterausschußarbeit ein-
gebracht haben. Warum das erst so spät erfolgen 
konnte, bleibt allerdings das Geheimnis der SPD-
Fraktion. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Die waren über

-

fordert!) 

Die Koalitionsfraktionen haben zusammen mit der 
Bundesregierung und den Bundesländern unmittel-
bar nach den Anhörungen begonnen, die notwendi-
gen Änderungen des Gesetzestextes zu erarbeiten. 
Ich sagte vorher schon, daß die bereits seit der Ein-
bringung im Bundestag bekannte neue Konzeption 
Änderungen einfach erzwang. Hinzu kamen Überle-
gungen, die Vorgaben der EG möglichst weitgehend 
in das Gesetz zu übernehmen. Wenn die SPD da von 
Flickschusterei spricht, so behaupte ich, daß ein Ge-
setz entstanden ist, das ganz konsequent eine einmal 
als richtig erkannte Linie in rechtliche Vorschriften 
umsetzt. Ich bin sehr dankbar, daß sich die Koalitions-
fraktionen dabei immer auch auf die Unterstützung 
durch die Bundesländer verlassen konnten. Beg riffe 
wie „Durchpeitschen" , „Konzessionen an die Indu-
strie", „unverantwortlich", „Nähen mit heißer Nadel" 
oder „Dickicht naher Wahltermine" treffen — mit 
Ausnahme des Hinweises „nahe Wahltermine" — 
nicht die Wahrheit. Aber diese nahen Wahltermine 
sind in keinem Dickicht verborgen. Sicherlich finden 
Gesetzesberatungen auch im Hinblick auf Wahlter-
mine statt. Ich bin sogar bereit, Äußerungen im Hin-
blick auf den 13. Mai zu schlucken. Ich kann das 
heute um so eher, als ich davon überzeugt bin, daß der 
13. Mai kein guter Tag für die SPD sein wird. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Reimann 
[SPD]: Aber da würde ich abwarten! — Frau 
Rust [GRÜNE]: Vielleicht für die GRÜ

-

NEN!) 

Es ist aber auch nicht unehrenhaft, eine Sache zielbe

-

wußt und terminbewußt voranzutreiben. Wenn mir 

bewiesen würde, daß die SPD das noch nie getan hat, 
dann müßte ich mich allerdings schämen. 

Ich glaube aber, daß es noch andere Gründe gibt 
und gegeben hat, das Gentechnikgesetz zügig auf 
den Weg zu bringen: 

Erstens. Es gilt, so schnell wie möglich eine zweifel-
los bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen und 
Rechtsklarheit zu schaffen. Zur Zeit müssen bei der 
Genehmigung gentechnischer Anlagen und Arbeiten 
folgende Rechtsgrundlagen beachtet werden: die 
Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vitro 
neukombinierte Nukleinsäuren, die in der Fassung 
vom 28. Mai 1986 vorliegen; die Vierte Verordnung 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung 
vom 19. Mai 1988; die Abwasserherkunftsverordnung 
in der Fassung vom 3. Juli 1987; das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 
1990; die Gefahrstoffverordnung nach dem Chemika-
liengesetz — mir hat niemand sagen können, wo da 
der Zusammenhang zwischen Gentechnologie und 
Chemikalien zu suchen sei — und die Unfallverhü-
tungsvorschriften, die aber nach dem Inkrafttreten 
des Gentechnikgesetzes ihre Gültigkeit behalten wer-
den. 

All diese Rechtsgrundlagen werden nun in einer 
Rechtsvorschrift, nämlich im Gentechnikgesetz, zu-
sammengefaßt. 

Zweitens. Große Rechtsunsicherheit hat das Urteil 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom No-
vember 1989 hervorgerufen. Ich habe bisher nur we-
nige Leute gehört, die glauben, daß dieses Urteil vor 
dem Bundesverfassunsgericht Bestand haben wird, 
wenn jemand das höchste Gericht anrufen würde. Ich 
bin auch etwas verwundert über die Begründung des 
Urteils, denn die Richter behaupten, daß die Gentech-
nik auch bei der Beachtung der notwendigen Vor-
sichtsmaßnahmen ein letztlich nicht abschätzbares Ri-
siko darstellt, und vergleichen die Gentechnologie mit 
der Kernenergie. Ich bedaure, daß die Richter, wie 
man es dem Text entnehmen kann, nur eine Auffas-
sung von Gentechnik studiert haben, nämlich die des 
Öko-Instituts. In der Praxis bedeutet dieses Urteil 
— trotz aller verfassungsrechtlichen Bedenken — ein 
Morato rium in den Genehmigungsverfahren. Auch 
deswegen brauchen wir ein Rechtsicherheit schaffen-
des Gentechnikgesetz. 

Drittens. Es gibt aber auch noch einen äußerst wich-
tigen Grund, der mich seit Monaten zu einem mög-
lichst frühen Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes 
drängt. Mir scheint, man hat bei der Diskussion um die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten die Ent-
wicklung in Europa und das Jahr 1992 aus den Augen 
verloren. Die Wirtschaft vergißt das nicht. Sie wird in 
der zweiten Jahreshälfte Investitionsentscheidungen 
treffen. Mir ist schon sehr daran gelegen, daß solche 
Entscheidungen für die Errichtung gentechnischer 
Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland fallen. 
Mit unserem Gentechnikgesetz haben wir ganz klare 
Bedingungen vorgegeben. Jeder weiß, woran er ist. 

Dieses Gesetz gilt nunmehr für gentechnische Anla-
gen, gentechnische Arbeiten, Freisetzungen von gen-
technisch veränderten Organismen und das In-Ver-
kehr-Bringen von Produkten, die gentechnisch verän- 
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derte Organismen enthalten oder aus solchen beste-
hen. 

Das Gesetz gilt nicht für gentechnische Eingriffe in 
die Keimbahn des Menschen, für Gentherapie und 
Genomanalyse bei Menschen. Dazu werden rechtli-
che Regelungen in anderen Gesetzen geschaffen. 

Zweck des Gesetzes ist es zunächst, Mensch, Natur 
und Umwelt vor möglichen Risiken und Gefahren zu 
schützen. Es soll aber auch den rechtlichen Rahmen 
für die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und För-
derung der wissenschaftlichen und technischen Mög-
lichkeiten der Gentechnik abgeben. Aus der Reihen-
folge der Ziele wird die Abstufung ihrer Bedeutung 
deutlich. 

Wir sind schon der Ansicht, daß auch die Forschung 
in der Bundesrepublik Deutschland es verdient hat, in 
ihrer Arbeit gefördert zu werden. Wir sind auch der 
Ansicht, daß das durch dieses Gesetz insgesamt ge-
schieht, selbst wenn die Deutsche Forschungsgemein-
schaft und die Max-Planck-Gesellschaft noch anderer 
Auffassung sein sollten. 

Wie nun behauptet werden kann, daß die Einfüh-
rung des Wortes „Förderung" die Gentechnik der öf-
fentlichen Anfrage und Kritik entzieht, ist mir nicht 
erklärlich. Sie muß sich nach unserer Auffassung ge-
rade dem Vorbehalt und der Kritik stellen. In den USA 
haben es sich Staat, Forschung und Indust rie als Auf-
gabe gesetzt, intensive Aufklärung über die einzelnen 
Vorhaben zu betreiben. Wir erwarten gerade wegen 
des Fördergedankens nun auch eine verstärkte Auf-
klärung der Bevölkerung als gemeinsame Aufgabe 
von Bund, Ländern, Schulen, Forschung und Indu-
strie. 

Wenn etwas gefördert werden soll, muß man auch 
wissen, um was es sich handelt. Im Gesetz wird unter-
schieden zwischen Forschungs- und Produktionsanla-
gen. Es hat Schwierigkeiten gegeben, den Beg riff 
„gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken" zu 
erklären. Das Gesetz beschreibt sie nunmehr als „eine 
Arbeit für Lehr-, Forschungs- oder Entwicklungs-
zwecke oder eine Arbeit für nichtindustrielle bzw. 
nichtkommerzielle Zwecke in kleinem Maßstab". 

Ich möchte ausdrücklich zu Protokoll geben, daß 
hier Forschungsarbeit als Forschungsarbeit zu be-
trachten ist, unabhängig von Gefäßgrößen und For-
schungsfinanzierung. Die Forschung erfährt durch 
dieses Gesetz also sehr annehmbare Dinge. 

Es wird kritisiert, daß in Teilbereichen das Geneh-
migungsverfahren durch ein Anmeldeverfahren er-
setzt wird. Nach unserer Auffassung entsprechen 
diese neuen Regelungen auch dem Fortschritt der Er-
kenntnis aus 20 Jahren Forschungsarbeit in der Gen-
technik. 

Wir sind bereit, der Forschung in der Bundesrepu-
blik auch den rechtlichen Rahmen zu geben, der ihr 
wegen Art. 5 des Grundgesetzes zusteht. Dennoch 
stellt das Gentechnikgesetz eine durchgehende Kon-
trolle auch der Forschung sicher. Manche Bedingun-
gen, die in den Rechtsverordnungen präzisiert wer-
den, stoßen auf den Widerwillen der Verbandsfunk-
tionäre. Ich meine aber, daß es gerade hier um Ernst-
haftigkeit und Wahrhaftigkeit geht. Ich würde also 

weniger Kritik aus den Reihen der Forschung erwar-
ten, dafür aber um so mehr Erklärung, was man da 
eigentlich tut. Ich glaube, daß es möglich ist, viel mehr 
über die gentechnische Forschung zu sagen, ohne ir-
gendwelche betrieblichen Geheimnisse zu verraten. 

Von großer Bedeutung sind die im Gesetz festgeleg-
ten Fristen für die Genehmigungsverfahren. Die zu-
ständigen Behörden sind gehalten, über einen Ge-
nehmigungsantrag innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten schriftlich zu entscheiden. Unter bestimmten 
Bedingungen kann diese Frist um bis zu drei Monate 
verlängert werden, wenn es sich dabei nicht um die 
gentechnischen Arbeiten handelt. Die Fristen ruhen 
während eines Anhörungsverfahrens oder wenn der 
Antragsteller noch nicht alle Unterlagen eingereicht 
hat. Die Setzung dieser Fristen ist ein ehrgeiziges Ziel. 
Die Koalition war aber der Auffassung, daß auch der 
Bürokratie in Deutschland Zeichen zu setzen sind. Wir 
müssen von den überlangen Zeiten für Genehmi-
gungsverfahren herunter. Mit diesem Gesetz werden 
Bund, Länder und Kommunen festgelegt. 

Ich glaube, daß die Frage der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit in einem gentechnischen Genehmi-
gungsverfahren angemessen geregelt ist. Ich weiß, 
daß die Indust rie mit den Vorschriften des § 16 dieses 
Gesetzes zunächst nicht einverstanden ist. Danach 
findet immer ein Anhörverfahren statt, wenn es um 
die Errichtung und den Betrieb einer gentechnischen 
Anlage geht, in der gentechnische Arbeiten der Si-
cherheitsstufen 2, 3 oder 4 zu gewerblichen Zwecken 
durchgeführt werden sollen. Aber auch bei den ande-
ren Anlagen mit den Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 
ist ein Anhörverfahren durchzuführen, wenn ein Ge-
nehmigungsverfahren nach § 10 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes erforderlich ist. Bei Freisetzung 
ist ein Anhörverfahren immer durchzuführen, es sei 
denn, es handelt sich um Organismen, deren Ausbrei-
tung begrenzbar ist. 

Ich wehre mich einerseits gegen die Ausdehnung 
der Anhörverfahren auf die einzelnen gentechnischen 
Arbeiten in den Anlagen; denn da kann es auf Dauer 
doch nur um gesellschaftliche Festlegungen gehen, 
was die augenblickliche sogenannte Volksmeinung 
produziert haben will oder nicht. Wir haben hier ganz 
andere ordnungspolitische Ansichten. Wir halten die 
Kontrolle durch die Länder oder das Bundesgesund-
heitsamt für wünschenswert und aureichend. Ande-
rerseits habe ich aber gar kein Verständnis für die 
Vorbehalte der Industrie gegen eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit beim Bau einer Anlage. Hier ist doch 
die Gelegenheit, sich, seine Arbeit, seine Mitarbeit 
und sein Vorhaben der Öffentlichkeit darzustellen, 
Einwände aufzugreifen, Verständnis und Akzeptanz 
zu gewinnen und schließlich auch Rechtssicherheit zu 
erhalten. Das Gentechnikgesetz geht hier nach unse-
rer Auffassung den richtigen Weg. 

Die Antragsteller haben es im Grunde selbst in der 
Hand, wie lange ein Genehmigungsverfahren dauert. 
Im Gesetz und in den Rechtsverordnungen steht, wel-
che Unterlagen beizubringen sind. Man sollte sich von 
vornherein daran halten. Es werden klare Verhält-
nisse geschaffen. 

Die EG-Richtlinien werden in deutsches Recht 
überführt. Es ist richtig, daß wir das so weit wie eben 
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möglich im Rahmen dieses Gesetzes tun; denn es ist 
schon schlimm und ich halte es für nicht mehr tragbar, 
daß zwölf nationale Parlamente gezwungen sind, als 
geltendes Recht hinzunehmen, was eine Kommission, 
zwölf Regierungen und dreizehn Bürokratien sich 
ausdenken. Ich würde mich entschieden wohler füh-
len, wenn das Europäische Parlament in seiner Ge-
setzgebungsarbeit endlich zu richtigen Kompetenzen 
käme. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

In unser Gentechnikgesetz sind viele Vorgaben des 
neuen EG-Rechts eingeflossen. Es ist notwendig, die 
Einzelheiten des Gesetzes in Rechtsverordnungen zu 
regeln. Das gilt auch für Teile des EG-Rechts. In die-
sem Gesetz sind alle notwendigen Verordnungser-
mächtigungen enthalten. Der Bundestag behält sich 
vor, die Rechtsverordnungen zu § 6 a — das sind die 
Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen — und 
zu § 13 Abs. 4 — das ist das vereinfachte Genehmi-
gungsverfahren bei der Freisetzung — zu beraten. 

Der Unterausschuß Gentechnikgesetz hat sich am 
23. März 1990 mit der erstgennanten Rechtsverord-
nung befaßt. Die Beratung hat mich nicht zufrieden-
gestellt. Es scheint mir notwendig zu sein, ein Verfah-
ren zu entwickeln, wie der Bundestag diese sich selbst 
gestellte Aufgabe am besten löst. 

(Catenhusen [SPD]: Sehr richtig!) 

Als letztes möchte ich noch die Frage der militäri-
schen Nutzung der Gentechnik ansprechen. In der 
Bundesrepublik Deutschland ist am 21. Februar 1983 
das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 10. Ap ril 
1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakteriologischer und biologischer 
Waffen und von toxinen Waffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen in Kraft getreten. Daran ist 
jeder gebunden. 

Die Frage ist, ob Defensiv- oder Schutzforschung 
betrieben werden soll. Gestattet ist sie nach dem ge-
nannten Übereinkommen. Bis zu einer endgültigen 
weltweiten Beendigung solcher Forschung werden 
möglicherweise auch gentechnische Arbeiten in die-
sem Bereich stattfinden. Wir wollen keinen geringe-
ren Schutz unserer Soldaten und der ganzen Bevölke-
rung vor biologischen Waffen, als es bei anderen Ar-
meen und in anderen Ländern als erforderlich ange-
sehen wird. Aber ich bitte den Bundesverteidigungs-
minister nachdrücklich zu prüfen, ob nicht auf solche 
Entwicklungen in bundeswehreigenen Einrichtungen 
verzichtet und die Aufgabe anderen Institutionen 
übertragen werden kann, wenn sie überhaupt noch 
notwendig sind. 

(Catenhusen [SPD]: Dann schreiben Sie es 
doch in das Gesetz hinein!) 

— Was du vorgeschlagen hast, ist etwas ganz anderes, 
mein Lieber. 

Wegen dieses Schutzgedankens müssen wir den 
Antrag der SPD auf ein totales Verbot der Nutzung der 
Gentechnik zu militärischen Zwecken zu diesem Zeit-
punkt ablehnen; 

(Catenhusen [SPD]: Was heißt denn „zu die

-

sem Zeitpunkt"?) 

denn damit würde der Schutz nicht nur der Soldaten, 
sondern auch der aller anderen Bürgerinnen und Bür-
ger behindert, wenn nicht gar verhindert. 

Nur hinweisen möchte ich auf die Frage der Haf-
tung von Betreibern einer gentechnischen Anlage. Sie 
ist umfassend nach den Vorstellungen des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages geregelt wor-
den. 

Viele Menschen in unserem Lande glauben, das 
Problem Gentechnologie ganz einfach durch ein Ver-
bot regeln zu können. Abgesehen davon, daß das EG-
Recht eine solche Entscheidung kaum noch zulassen 
wird, muß man sich die Frage stellen, was ein Verzicht 
auf die Gentechnik allgemein oder ein Verzicht auf 
bestimmte Arbeiten für die Menschen bedeuten 
würde. Ich könnte einen solchen Verzicht mit meinem 
Gewissen nicht vereinbaren. Aber gerade deswegen 
dränge ich auf klare rechtliche Regelungen. Sie sind 
durch dieses Gesetz gegeben. 

Ich bitte alle, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Zuruf von der FDP: Eine ausgezeichnete 

Rede!) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Catenhusen. 

Catenhusen (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Hans Jonas hat in seiner Rede zur Ver-
leihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels auch uns Parlamentarier angesprochen. Die par-
lamentarische Demokratie — so sagte er — als frei-
estes politisches System könnte auf Dauer grundsätz-
lich in Frage gestellt werden, wenn nicht das Parla-
ment rechtzeitig Maßstäbe für einen verantwortli-
chen, zurückhaltenden Umgang mit der übergroßen 
Macht der Technik entwickelt. 

Dieses Wort von Hans Jonas traf natürlich in beson-
derer Weise die Fragen von Chancen und Risiken der 
Gentechnik. Er meinte die Gentechnik, die uns neue 
umfassende Möglichkeiten zur gezielten Beeinflus-
sung des Lebens gibt. Wir wissen nach sechs Jahren 
Diskussion im Bundestag, daß mit der Nutzung der 
Gentechnik Chancen verbunden sind, etwa in der 
Grundlagenforschung in der Medizin, in der Entwick-
lung von Medikamenten; es kann aber auch um Risi-
ken und Gefahren gehen, bei denen wir als Gesetzge-
ber zur vorbeugenden Risikoabwehr verpflichtet 
sind. 

Wir, das Parlament, setzen heute in einem wichti-
gen Bereich rechtsverbindliche Maßstäbe für einen 
verantwortlichen Umgang mit der Gentechnik. Über 
die Grundsätze und Maßstäbe für Verantwortung ha-
ben wir im Deutschen Bundestag sechs Jahre lang, 
ausgehend von der Einsetzung der Enquete-Kommis-
sion „Chancen und Risiken der Gentechnologie" auf 
Antrag der SPD-Bundestagsfraktion, mit Gewinn, so 
denke ich, diskutiert. Wir haben eines gemeinsam 
geschafft: mittlerweile wird der Anspruch der Politik, 
auf diesem Feld rechtsverbindliche Vorschriften zu 
erlassen, auch von der Wissenschaft und der Indust rie 
nicht mehr grundsätzlich bestritten. 

1984 waren wir Sozialdemokraten mit der Forde-
rung nach einem Gentechnikgesetz einsame Rufer. 
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Forschungsminister Riesenhuber stand damals noch 
mit an der Spitze derjenigen, die im Namen der Frei-
heit der Wissenschaft einen Gestaltungsanspruch des 
Gesetzgebers ablehnten. Da haben sich die Zeiten 
— ich begrüße das sehr — gründlich geändert. Daran, 
meine Damen und Herren, haben wir Sozialdemokra-
ten sicherlich einen gewichtigen Anteil, aber auch die 
Gewerkschaften. Ich nenne dabei insbesondere die IG 
Chemie. 

Die pauschale Ablehnung von Rechtsvorschriften 
war damals und ist auch heute politisch naiv und kurz-
sichtig. In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt 
der Umgang mit Technik seit langem einer hochdiffe-
renzierten rechtlichen Rahmensetzung. Ich finde die 
Aussage von dem Technikjuristen Professor Nicklisch 
so schön, daß ich sie Ihnen heute noch einmal vortra-
gen möchte. Er hat schon vor vier Jahren gesagt: „Ein 
moderner Indust rie- und Rechtsstaat wie die Bundes-
republik Deutschland, in dem selbst Teddybären und 
Aquariumleuchten durch Gesetz und Rechtsverord-
nung erfaßt werden, kann den wichtigen Bereich der 
Bio- und Gentechnologie auf Dauer nur durch rechts-
verbindliche Normen regeln." 

Daß fehlende Rechtsvorschriften in diesem Bereich 
auch unkalkulierb are Bedingungen für Wissenschaft, 
Industrie und Öffentlichkeit bedeuten können, hat die 
deutsche Indust rie, hat insbesondere die Firma 
Hoechst, in den letzten Jahren schmerzhaft erfahren 
müssen; denn das Genehmigungsverfahren für die 
Insulinproduktion in Höchst ist bis heute doch nicht an 
zu starker öffentlicher Diskussion gescheitert, an der 
Qualität der Einwände in Sachen Sicherheit, dieses 
Verfahren ist bis heute an fehlenden Rechtsvorschrif-
ten gescheitert. 

(Zuruf von der SPD: Richtig!) 

Dies hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel, dessen 
Urteil ich mir im einzelnen nicht zu eigen machen 
möchte, nachdrücklich bestätigt. Kein Wunder, daß 
der Forschungschef der Bayer AG, Professor Büchel, 
im April 1988 mahnte, möglichst bald „geeignete ge-
setzliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit 
der Gentechnik in der Bundesrepublik Deutschland" 
zu schaffen. 

Seit 1987 sind sich die Fraktionen von SPD, CDU/ 
CSU und FDP in der Forderung nach rechtsverbindli-
chen Vorschriften und, so denke ich, dann auch bald 
in der Forderung nach einem Gentechnikgesetz einig 
gewesen. Es ist für uns unverständlich, daß die Bun-
desregierung dennoch fast drei Jahre verstreichen 
ließ, bis es zur ersten Lesung eines solchen Gesetzent-
wurfs, Ende November, gekommen ist. Sie hat damit 
den Zeitdruck zu verantworten, unter den das Parla-
ment bei seinen Beratungen gesetzt worden ist. 

Ich möchte der Legendenbildung von seiten der 
Bundesregierung energisch widersprechen. Interne 
Querelen und Konzeptionslosigkeit und nicht etwa 
die Rücksicht auf das Parlament haben das Gesetzge-
bungsvorhaben lange Zeit verschleppt. 

(Beifall bei der SPD) 

Um eine kleine Kostprobe zu geben: Anfang 1988 gab 
es eine Ressortbesprechung in Sachen Gentechnikge

-

setz — man saß damals schon seit mehr als einem Jahr 

an dem Projekt —, und da kann man folgende funda-
mentale Einwendung im Protokoll nachlesen: Der 
Vertreter des Finanzministeriums erklärte, daß beim 
möglichen Vollzug des Gesetzes durch den Bund 
Planstellen entstehen könnten. Aus diesen Gründen 
lehne das Finanzministerium ein Gentechnikgesetz 
ab. — Der Bewußtseinsstand, denke ich, spricht doch 
Bände. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das sagt der 
Finanzminister immer!) 

Kollege Kohn hat das Problem am 22. Juni 1989 hier 
im Bundestag sehr nett untertrieben. Er sagte damals: 
„Auch ich hätte mir vorstellen können, daß dies ein 
bißchen zügiger hätte vorangehen können." 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Um der Bundesregierung etwas Entlastung zu geben, 
fügte Kollege Kohn hinzu: „Aber ich sage auch ganz 
klar: Ein sorgfältig und präzise erarbeiteter Gesetz-
entwurf als Vorlage für unsere parlamentarische Be-
ratung ist mir wesentlich lieber als ein schludriger, 
hingeschlamperter Entwurf, der dann vom Parlament 
kassiert werden muß." 

(Zuruf von der SPD: Und heute? Er ist schlap

-

per geworden!) 

Nun haben Sie, Kollege Kohn, vereint mit dem Kolle-
gen Seesing den Gesetzentwurf der Regierung mitten 
im Verfahren kassiert. Sie haben, eingekleidet in Än-
derungsanträge, faktisch einen neuen Entwurf vorge-
legt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ein hervorragen

-

des Gesetz haben wir gemacht!) 

Meine Damen und Herren, damit wird deutlich, daß 
unsere Einschätzung, daß die Vorlage der Bundesre-
gierung hingeschlampert und schludrig war, auch 
vom Kollegen Kohn geteilt wird. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Sie haben ein komisches Parlaments

-

verständnis!) 

Daß dieser Gesetzentwurf den Rekord von 254 Ände-
rungsanträgen im Bundesrat aufstellte, spricht auch 
für sich. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wo bleibt Ihr 
Selbstbewußtsein als Parlamentarier?) 

In einem dieser Beschlüsse hieß es — ich zitiere — : 
„Der vorgelegte Gesetzentwurf wird den Anforderun-
gen nicht gerecht. Der Gesetzentwurf ist gesetzes-
technisch unzureichend und inhaltlich unausgereift." 
— Das kam erschwerend hinzu: nicht nur der Zeit-
plan, der Zeitdruck, sondern die Tatsache, daß der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung keine geeignete 
Beratungsgrundlage war und bis heute nicht ist. Ich 
habe für unsere Fraktion schon in der ersten Lesung 
auf die problematischen Umstände der anstehenden 
Gesetzesberatung aufmerksam gemacht. Die Bundes-
regierung hat die Chance verpaßt, auf der Basis der 
Vorarbeiten der Enquete-Kommission einen gründ-
lich vorbereiteten Gesetzentwurf vorzulegen. 

Die Koalitionsfraktionen haben dem Bundesrat 
dennoch unverzagt den Termin 11. Mai für die Verab-
schiedung des Gentechnikgesetzes gesetzt. Damit 
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sollte das Gesetz sogar ein halbes Jahr früher, als 
ursprünglich vorgesehen, nämlich zum 1. Juli 1990, in 
Kraft treten, 

(Seesing [CDU/CSU]: Richtig!) 

da zwischendurch das Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs in Kassel hereingehagelt war und damit alle 
Terminpläne über den Haufen geworfen wurden. 

(Seesing [CDU/CSU]: Das paßt Ihnen ja auch 
nicht, Herr Kollege!) 

— Nein, aber ich sage Ihnen: Auf die Dauer ist ein 
gutes Gesetz besser als irgendeines. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Das machen wir ja 
heute!) 

Nach fast drei Jahren Verzögern und Verschlam-
pern, um in der Sprache des Kollegen Kohn zu blei-
ben, soll nun das Parlament im Eiltempo retten, was zu 
retten war. Der Bundesrat hatte — ich denke, auch mit 
Blick auf den Bundestag — nur wenige Wochen vor-
her beschlossen: „Das Gesetzesvorhaben wirft eine 
Fülle von juristischen und naturwissenschaftlichen 
Fragen auf. Die einschlägigen Regelungen bedürfen 
deshalb besonders sorgfältiger, ihrer Komplexität und 
Tragweite gerecht werdender Prüfung." — Fürwahr 
ein hoher Anspruch; wir haben ihn ernstgenommen. 
Ich denke, auch die Kollegen Kohn und Seesing. 

Davon konnte aber, meine Damen und Herren, im 
Deutschen Bundestag während der Beratungen nur 
an einer Stelle in Ansätzen die Rede sein: im Unter-
ausschuß Gentechnikgesetz, den wir als SPD-Frak-
tion durchgesetzt haben. Denn wir waren der Mei-
nung: Nur auf dieser Grundlage kann überhaupt ein 
Versuch gemacht werden, eine sachgerechte Bera-
tung dieses Gesetzentwurfes durchzuführen. 

Die Beratung des Gesetzes im Parlament insgesamt 
entspricht nicht unseren Vorstellungen von Beratun-
gen, die die Glaubwürdigkeit der Rolle des Parla-
ments, in die Entwicklung der Gentechnik gestaltend 
einzugreifen, stärken. 

(Beifall bei der SPD) 

Denn: 14 Tage nach den von der SPD durchgesetzten 
öffentlichen Anhörungen hat die Koalition den alten 
Gesetzentwurf der Bundesregierung stillschweigend 
einkassiert; dafür hatte ich vollstes Verständnis. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit, meine Damen und Herren, hätte aber eigent-
lich auch das Gesetzgebungsverfahren neu beginnen 
müssen. 

(Beifall der Abg. Frau Blunck [SPD]) 

Die Kollegen Kohn und Seesing haben es auf sich 
genommen — ich sage das so — , in ihrem Namen 
praktisch einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen. 

(Dr. Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Das ist 
doch nicht wahr!) 

So wurde in formal geschickter, aber politischer be-
denklicher Weise der Anspruch auf Durchführung 
neuer Anhörungen umgangen. Dann wurde mit der 
heißen Nadel weiter fieberhaft nachgebessert, häufig, 

Kollege Fellner, mit der Nadel, die vom Freistaat 
Bayern — ich muß sagen: kundig — geführt wurde. 

(Fellner [CDU/CSU]: Sehr ordent lich ge

-

macht!) 

Bis zur letzten — einzigen — Beratung im federfüh-
renden Ausschuß wurden Änderungsanträge herein-
gereicht. In der letzten Sitzung im federführenden 
Ausschuß waren dies die Änderungsanträge 87 a und 
87b. Das spricht zwar für die Qualität der Kollegen. 
Aber es bleibt doch zu fragen, wie man in einem sol-
chen Zeitraum eine sorgfältige Prüfung dieser Vor-
schläge durchführen kann, auch unter Einbeziehung 
von Sachverständigen außerhalb des Parlaments. 

Es ist klar, meine Damen und Herren — das hat Herr 
Kollege Seesing auch offen gesagt; das ist auch nicht 
ehrenrührig — : Man hatte einen festen Termin ge-
wählt; er war von der Sache her nicht zwingend. Doch 
auch wir von der Sozialdemokratischen Partei waren 
und sind der Auffassung, daß wir ein solches Gesetz 
noch in diesem Jahr brauchen. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Na also!) 

Die Beratungen im Unterausschuß haben — trotz 
dieser von mir aufgezeigten problematischen Um-
stände — zu einer Reihe von Verbesserungen geführt; 
das erkennen wir durchaus an. Ich nenne als Beispiel 
die von uns seit langem geforderte Einbeziehung des 
Betriebs- oder Personalrates bei der Bestellung des 
Beauftragten für die biologische Sicherheit. Ich nenne 
das mit unserer Zustimmung erfolgte Abgehen von 
dem irreführenden Beg riff des geschlossenen Systems 
und die Aufnahme — Gott sei Dank — wichtiger Defi-
nitionen und Vorschriften der EG-Richtlinien. Ich 
nenne die neu eingeführte Zuständigkeit der Bundes-
länder für die Forschung, die auch nach unserer Über-
zeugung verfassungsrechtlich geboten war. Ich nenne 
den mit unserer Zustimmung gefaßten Beschluß, dem 
Parlament das Recht einzuräumen, zentrale Rechts-
verordnungen, die auf der Grundlage dieses Gesetzes 
zu erlassen sind, an sich zu ziehen. — Wir können es 
im Bereich des Technikrechtes nicht zulassen, daß 
Regelungen immer stärker in Rechtsverordnungen 
verlagert werden, um der Entwicklung von Wissen-
schaft und Technik flexibel Rechnung tragen zu kön-
nen, dabei aber gleichzeitig auch immer mehr das 
Parlament ausgeschaltet wird. 

(Beifall des Abg. Dr. Rüttgers [CDU/CSU]) 

Wir haben hier einmal einen Versuch gemacht, diese 
Entwicklung zu kontrollieren und aufzuhalten. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Sehr gut, Herr 
Kollege!) 

Ich nenne die auf unseren Vorschlag hin im Gesetz 
eingefügte Ermächtigung, durch eine Rechtsverord-
nung einheitliche Rechtsvorschriften für den Arbeits-
schutz im Bereich der Bio- und Gentechnologie zu 
erlassen; ich denke, das war eine gute Entscheidung. 
Wir werden deshalb auch einigen Einzelbestimmun-
gen des Gesetzentwurfs zustimmen oder uns der 
Stimme enthalten. 

Wir wollen noch in dieser Legislaturpe riode ein 
Gentechnikgesetz, das im Einzelfall den jeweiligen 
notwendigen Schutz von Mensch und Umwelt gegen- 
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über möglichen Gefahren und Risiken der Gentech-
nik sicherstellt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann stimmen Sie 
zu!)  

Wir brauchen bis zum Jahresende noch dringend 
Rechtssicherheit im Interesse der Öffentlichkeit, 

(Beifall bei der SPD) 

im Interesse der Wissenschaft, im Interesse der Indu-
strie und der dort Beschäftigten. 

(Beifall bei der SPD — Zustimmung bei der 
CDU/CSU) 

Die Bereitschaft, daran mitzuwirken, haben wir 
wiederholt erklärt. Wir haben auch die Regierung seit 
Jahren zum Handeln gedrängt. Nur, meine Damen 
und Herren, das kann doch nicht heißen: egal was für 
ein Gesetz, Hauptsache wir bekommen eines. 

(Zuruf von der SPD: Eben!) 

Wir haben unsere Bereitschaft von Anfang an mit 
Erwartungen an dieses Gesetz verknüpft, die nieman-
dem ein Geheimnis waren und die wir deutlich und 
klar formuliert haben. Wir lehnen heute diesen Ge-
setzentwurf ab, weil der Entwurf ein schlechter Ent-
wurf ist, 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das ist ein 
Widerspruch!) 

weil er an wichtigen Stellen mit der heißen Nadel 
gestrickt worden ist. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Sie haben doch 
mehr als der Hälfte der Bestimmungen zuge

-

stimmt!) 

Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab, weil an zentralen 
Stellen die von der SPD-Fraktion gestellten Anforde-
rungen an dieses Gesetz nicht erfüllt worden sind. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Sie haben doch 
mehr als der Hälfte zugestimmt!) 

— Jetzt sage ich Ihnen einmal eines, Herr Hoffacker. 
Das mit den 50 % ist ja nun wirklich eine Milchmäd-
chenrechnung. Wir haben wunderschöne Übergangs- 
und sonstige Vorschriften, Verfahrensregelungen 
usw. Aber wenn es um die Knackpunkte, wie Freiset-
zungsfragen, wie Öffentlichkeitsbeteiligung, geht, so 
können wir uns darüber gleich noch unterhalten. 

Das Gentechnikgesetz ist für uns nicht eindeutig 
ausschließlich am Ziel des Schutzes von Mensch und 
Umwelt orientiert. Das Gentechnikgesetz trägt insge-
samt nicht zur Ausweitung von Informations- und Be-
teiligungsrechten der Bevölkerung bei. Das Gentech-
nikgesetz bringt ohne erkennbaren Grund Abschwä-
chungen bei den Voraussetzungen für die Zulassung 
von gentechnischen Forschungsvorhab en mit sich. 
Das Gentechnikgesetz läßt keine besondere Vorsicht 
im Umgang mit Freisetzungsvorhaben erkennen. Das 
Gentechnikgesetz weist leider auch rechtstechnische 
Mängel auf. Die Regelung, die Sie im Bereich des 
Ausschlusses der militärischen Nutzung der Gentech-
nik treffen wollen, ist unzulänglich. 

Erstens. Ein Gentechnikgesetz muß sich nach unse-
rer Auffassung ohne Abstriche am Ziel orientieren, 
den Schutz von Mensch und Umwelt vor möglichen 

Gefahren der Gentechnik sicherzustellen. Wir können 
es nicht akzeptieren, daß zum Schluß der Beratungen 
die Förderung der Gentechnik als Ziel des Gesetzes in 
§ 1 festgeschrieben worden ist. Wir brauchen wirklich 
kein zweites Atomgesetz, in dem eine Technik im 
Gesetz den Stempel „förderungswürdig" erhält und 
so öffentlicher Kritik und Anfrage entzogen werden 
soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Gentechnik ist nicht pauschal und überall för-
derungswürdig. Wo sie sicher zu handhaben ist und 
Chancen bietet, wollen auch wir Sozialdemokraten 
sie fördern. Ich nannte die Beispiele der Grundlagen-
forschung und der Medizin. Zusammen mit einigen 
Technikjuristen befürchten wir aber zugleich, daß mit 
der Aufnahme dieser Bestimmung das Schutzziel des 
Gesetzes relativiert und aufgeweicht werden kann. 
Diesen Weg wollen wir nicht mitgehen. 

Zweitens. Ein Gentechnikgesetz muß nach unserer 
Überzeugung ein klares Verbot der militärischen 
Nutzung enthalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben dafür in der Öffentlichkeit und gerade auch 
bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
Unterstützung erhalten. Die Koalitionsfraktionen 
— das muß man anerkennen — haben in den Geset-
zesberatungen darauf einzugehen versucht, aller-
dings in einer rechtstechnisch schlechten und sachlich 
ungenügenden Weise. Es macht keinen Sinn, nur die 
Genehmigung einer Anlage, in der Genforschung 
stattfinden soll, an die Einhaltung der UN-Konvention 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer Waffen und von toxinen 
Waffen zu binden; denn entscheidend ist doch zu wis-
sen, welche Versuche mit welcher Zielsetzung in sol-
chen Anlagen durchgeführt werden und wer sie fi-
nanziert. 

Im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesjustizmini-
steriums haben Sie die Genehmigung für gentechni-
sche Arbeiten nicht an diese Bedingung geknüpft. 
Das können Sie doch niemandem erklären. Das ist 
auch widersinnig, rechtstechnisch schlampig und ge-
fährlich zugleich. 

(Richtig! bei der SPD) 

Um übrigens einmal Realitäten aufzuzeigen, meine 
Damen und Herren: Im Auftrage der Bundeswehr sind 
bislang mindestens drei gentechnische Forschungs-
vorhaben bewilligt worden. Davon wußte der Vorsit-
zende der begutachtenden Zentralen Kommission für 
die Biologische Sicherheit nach Aussage in einer An-
hörung bezeichnenderweise nichts. Er konnte es auch 
gar nicht wissen, weil als Antragsteller ein Universi-
tätsinstitut, nicht aber der Finanzier Bundeswehr auf-
geführt war. Wir Sozialdemokraten wollen ein klares 
Verbot im Gesetz. 

(Beifall bei der SPD) 

Das mindeste, was Sie in Ihrer Absicht hätten tun müs-
sen, wäre gewesen, Ihre Anforderung auch an die 
Zulassung gentechnischer Arbeiten zu binden. 

Wir wollen aber auch die Grauzone der defensiven 
oder Schutzforschung in das Verbot der militärischen 
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Nutzung der Gentechnik einbeziehen. Wir sind der 
Meinung, daß es sinnvoll ist, die Entstehung von gen-
technischem Know-how bei unseren Streitkräften 
grundsätzlich auszuschließen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden deshalb unseren Antrag zum Verbot der 
militärischen Nutzung der Gentechnik heute zur Ab-
stimmung stellen. 

(Beifall der Abg. Frau Blunck [SPD]) 

Drittens. Wir haben von Anfang an deutlich ge-
macht, daß das Gentechnikgesetz nicht zum Abbau 
der heute geltenden Bestimmungen über die Beteili

-

gung der Öffentlichkeit an Genehmigungsverfahren 
im Bereich der Indust rie führen darf. Der heute zur 
Abstimmung stehende Gesetzentwurf schränkt die 
Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Bereich ein. Sie 
soll künftig nur für die Anlagengenehmigung bei Pro-
duktionsanlagen der Sicherheitsstufen 2 bis 4 gelten. 
Damit wird aber die Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
der eigentlich spannenden Frage, nämlich der Bewer-
tung der biologischen Risiken einzelner Vorhaben, 
zumindest bei Folgevorhaben ausgeschlossen. 

Das ist für uns ein nicht akzeptabler Rückschritt. Ich 
sage ganz deutlich: Das technische Gehäuse einer 
Anlage zu genehmigen, ist relativ unproblematisch. 
Da haben wir eine technische Liste: L 2 muß die und 
die Vorrichtungen enthalten. Dann wird nachgeprüft: 
Sind sie drin oder nicht? Aber die spannende Frage ist 
eigentlich, ob das Vorhaben, das dort durchgeführt 
wird, durch diese Anlage eigentlich ausreichend ge-
schützt ist. 

(Frau Blunck [SPD]: Richtig!) 

Und dabei die Öffentlichkeit auszuschließen, halte ich 
nicht für sachgerecht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Es ist anzuerkennen, daß die vorgesehene Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei Freisetzungsvorhaben in-
Teilen eingeführt worden ist. Dies war ja wohl auf 
Grund der EG-Richtlinien nicht zu vermeiden. Sie 
bleibt aber eingeschränkt. Wir möchten sie gern auf 
alle Freisetzungsvorhaben ausweiten. 

Die SPD hat von Anfang an — das ist mein vierter 
Punkt — eine beondere Zurückhaltung im Umgang 
mit Freisetzungsexperimenten gefordert. Von dieser 
Zurückhaltung ist im vorliegenden Gesetzentwurf 
nichts zu spüren — 

(Frau Bulmahn [SPD]: Nichts! Absolut 
nichts!) 

im Gegensatz zu den Empfehlungen der Enquete

-

Kommission. Wir halten daran fest, daß durch ein 
Gentechnikgesetz vorläufig nicht rückholbare, nicht 
begrenzbare Freisetzungsexperimente untersagt wer-
den müssen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Es darf auch keinen Rechtsanspruch auf die Geneh-
migung eines Freisetzungsvorhabens geben. 

Fünftens. Die SPD hat in dem Gesetzgebungsver-
fahren an dem Ziel, Rechtssicherheit für alle Beteilig-
ten zu schaffen, festgehalten und ist sich bewußt, daß 
die Wissenschaft und die Industrie mit hohen Sicher

-

heitsanforderungen nur dann leben können, wenn 
gleichzeitig die Genehmigungsverfahren zeitlich kal-
kulierbar bleiben. Deshalb finden die im Gesetz vor-
gesehenen Fristen von 60 oder 90 Tagen, innerhalb 
deren Genehmigungsentscheidungen zu treffen sind, 
unsere Billigung und Unterstützung. 

Es bleibt uns aber unerfindlich, warum in dieses 
Gesetz bei der Anlagengenehmigung die Möglichkeit 
einer Fristverlängerung und die Möglichkeit des Er-
lasses von Teilgenehmigungen vorgesehen sind. 

(Frau Blunck [SPD]: Ja! Das ist stark! Das 
kommt aus Baye rn !) 

Beides ist nach gutachterlicher Stellungnahme des 
Justizministeriums nicht mit dem EG-Recht vereinbar. 
Offensichtlich haben die Koalitionsfraktionen unter 
dem enormen Zeitdruck die umfangreiche Mängel-
liste, die die EG-Kommission zu diesem Gesetzent-
wurf anläßlich unserer Anhörung übergeben ließ, 
nicht gründlich aufgearbeitet. 

(Seesing [CDU/CSU]: Doch!) 

Sie haben versucht, ein Dilemma mit einem falschen 
Schritt auszuräumen. Die Fristvorschriften, die hier 
aus dem EG-Recht übernommen worden sind, bezie-
hen sich auf die Genehmigung von Vorhaben. Aber 
Sie wollen nun eine ganze Anlage mit Baurechtsfra-
gen, mit Wasserrechtsfragen, mit der Einschaltung 
der kommunalen Behörden und alldem in den 90 Ta-
gen durchführen. Das wird dieses Gesetz nicht herge-
ben. 

(Seesing [CDU/CSU]: Deshalb die Verlänge

-

rungsmöglichkeit!) 

Deshalb spiegeln Sie hier eine falsche Fristsicherheit 
durch das Gentechnikgesetz vor, weil das Gentech-
nikgesetz diese Fragen gar nicht entscheiden kann. 

Ich fürchte, die Indust rie wird merken, daß das mit 
der 90-Tage-Frist hier in der Praxis weiße Salbe sein 
könnte. 

Es wäre Ihnen nach meiner Ansicht, wenn Sie diese 
Mängelliste der EG gründlich studiert hätten, auch 
nicht entgangen, daß auch die Freisetzungsbestim-
mungen zumindest an einer Stelle klar gegen die zu 
erwartenden EG-Richtlinien verstoßen. Es ist mit EG-
Recht nicht vereinbar und es ist für uns auch politisch 
nicht akzeptabel, für Freisetzungsvorhaben vorzuse-
hen, daß wir durch Rechtsverordnung vom Genehmi-
gungsverfahren auf ein vereinfachtes Anwendever-
fahren umschalten können. Es gibt für uns keine sach-
lichen Gründe, so etwas im Vorlauf schon jetzt in 
einem Gesetz zu verankern. Vielleicht kann man in 
fünf Jahren darüber reden. Aber heute sehen wir 
keine Grundlage dafür. 

(Beifall bei der SPD) 

Sechstens. Seit 1978 gilt, wenn auch nur zum Teil 
auf freiwilliger Basis, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland gentechnische Vorhaben jeder Sicher-
heitsstufe von der zuständigen Behörde genehmigt 
werden müssen. Ausgenommen waren bislang Vor-
haben der untersten Sicherheitsstufe 1, weil hier nach 
menschlichem Ermessen von Gefahren für Mensch 
und Umwelt nicht die Rede sein konnte. Es ist für uns 
nicht nachvollziehbar, auch nicht nach den Anmer- 
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kungen von Herrn Kollegen Seesing, wieso jetzt ohne 
Not, ohne daß irgendeine Kritik von der Wissenschaft 
an dem bisher gewählten Verfahen geäußert wurde, 
das bislang gültige Verfahren durch das vereinfachte 
Anmeldeverfahren generell für Forschungsvorhaben 
aller Sicherheitsstufen ersetzt werden soll. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Richtig! Was soll denn 
das!)  

Was das zum Erreichen des Schutzziels beitragen soll, 
ist uns nicht erklärlich. 

Die EG wird das Anmeldeverfahren als Mindest-
standard für gentechnische Vorhaben jeder A rt  vor-
schreiben. Aber wir wollen doch nicht mit Hilfe dieses 
Gentechnikgesetzes deutsches Sicherheitsniveau 
aufgeben und von unserem bewährten Genehmi-
gungsverfahren auf das vereinfachte EG-Mindest-
standardverfahren übergehen. Das kann doch wohl 
nicht Sinn dieses Gesetzes sein. 

Meine Damen und Herren, es wäre noch viel zu 
rechtstechnischen Schwächen dieses Gesetzes und zu 
anderen Regelungen zu sagen, die auf Kritik unserer 
Fraktion stoßen und zu denen die folgenden Kollegin-
nen und Kollegen meiner Fraktion Stellung nehmen 
werden. Wir werden dieses Gesetz ablehnen. 

Die Devise „Hauptsache ein Gesetz, egal, wie" las-
sen wir für uns nicht gelten. 

(Beifall bei der SPD und der Abg. Frau Flin

-

ner [GRÜNE] — Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: 
Besser ein gutes Gesetz, und das machen wir 

heute hier!)  

Es wäre sicherlich zu überlegen gewesen, da wir 
auch an dem Verabschiedungstermin 1. Januar 1991 
interessiert sind, das Gesetzgebungsverfahren so an-
zulegen, daß man diese Zeit genutzt hätte, vielleicht 
in heute noch mangelhaft beantworteten Fragen zu 
vernünftigeren Lösungen zu kommen. 

Ich sage aber auch ganz deutlich: Wir teilen nicht 
die Auffassung, der Bund habe keine Kompetenz zur 
Verabschiedung eines solchen Gesetzes. Wir teilen 
nicht die Auffassung, daß das Gesetz deshalb nicht 
verfassungsgemäß sei. Ein Bundesgesetz wird von al-
len Bundesländern, auch von den SPD-geführten, ge-
fordert. Kein Bundesland hat bisher die Gesetzge-
bungskompetenz für die Bundesländer reklamiert. 
Angesichts des Trends zur Zentralisierung der Ge-
setzgebung auf diesem Gebiet auf die Europäische 
Gemeinschaft wäre ein Zustand unterschiedlicher 
Landesgesetzgebung für die Firmen Hoechst, Bayer 
und BASF, um nur diese als Beispiele zu nennen, in 
der Bundesrepublik sinnlos und meiner Ansicht nach 
auch ein Rückschritt. Wir wollen das nicht. 

Kritik an diesem Gesetz ist berechtigt und notwen-
dig. Wir gehen davon aus, daß in dem sensiblen Feld 
hier ein modellhafter Versuch gemacht wird, vernünf-
tige Regelungen, die auch Bestand haben, zu schaf-
fen. 

Wir Sozialdemokraten legen heute mit unseren Än-
derungsanträgen dem Parlament und der Öffentlich-
keit auf den Tisch, wie ein vernünftiges Gentechnik-
gesetz in seinen Eckpunkten aussehen sollte. Ich ver-
misse dies bei der Fraktion DIE GRÜNEN, die offen-
sichtlich in Fragen der Gentechnik nur im entschiede

-

nen Nein einig sind. Nach sechs Jahren Diskussion im 
Deutschen Bundestag einen Antrag vorzulegen, der 
heißt, die Gentechnik in Deutschland wird nach 
15 Jahren erst einmal für fünf Jahre eingestellt, wir 
fangen erst an zu diskutieren, nach fünf Jahren sehen 
wir mal, was wir weiter machen. Ich verstehe, daß die 
GRÜNEN den Wunsch haben, die Diskussion, die an-
dere in den letzten Jahren viel intensiver geführt ha-
ben, nachzuholen. Aber wir wollen ihnen diese fünf 
Jahre Denkpause nicht etwa auf Kosten der AIDS-
Forschung oder anderer wichtiger Bereiche gönnen. 
Das möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage? 

Catenhusen (SPD): Bitte. 

Frau Nickels (GRÜNE): Herr Catenhusen, wenn Sie 
so anfangen, dann möchte ich Sie gern fragen, wie Sie 
es denn bewerten, daß mir im Rechtsausschuß ein Kol-
lege von Ihnen über den Mund fährt und meint, ich 
solle mich nicht an der Regierung abarbeiten, wenn 
ich im einzelnen — das haben wir in den Ausschüssen 
und auch in der Anhörung getan — an diesem Gesetz-
entwurf abarbeite. Ich finde, Sie sollten sich vorher 
mal genau erkundigen, ehe Sie solche Platitüden ver-
breiten. Das könnte auf Sie selber zurückfallen, wenn 
wir mal genau anfangen, im Detail diesen Prozeß, der 
hier in den letzten Monaten gelaufen ist, zu analysie-
ren. 

Catenhusen (SPD): Kollegin Nickels, Sie haben, 
glaube ich, nicht richtig verstanden, was ich meinte. 

(Frau Nickels [GRÜNE): Ich habe es genau 
verstanden!) 

Ich habe mich auf die Diskussion bezogen, die inner-
halb der Partei der GRÜNEN seit dem Hagener Par-
teitagsbeschluß geführt oder nicht geführt wird; dar-
auf bezog sich meine Bemerkung, nicht auf die Frage 
der Mitwirkung oder Nichtmitwirkung der GRÜNEN 
an diesem Gesetzgebungsverfahren, was sicherlich 
sehr problematisch war, wo ich den GRÜNEN gar kei-
nen Vorwurf machen will. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Kreuzeder 
hat noch am 22. Juni 1989 als Redner seiner Fraktion 
zu Protokoll gegeben: 

Wir, die GRÜNEN, lehnen die Gentechnologie 
aus tiefstem Herzen ab. Wir brauchen auch dieses 
Gesetz nicht. 

Die Kollegin Garbe erklärte als Fraktionssprecherin 
der GRÜNEN am 11. November 1988: 

Die GRÜNEN sind für ein klares Nein jeglicher 
Manipulation an lebenden Organismen, weder 
zu Forschungszwecken noch zur Produktion. 

Der Hagener Parteitagsbeschluß, das platte Nein 
ohne Wenn und Aber, scheint zumindest bei der Bun-
destagsfraktion der GRÜNEN noch virulent zu sein. 
Landesverbände der GRÜNEN haben sich von diesem 
Beschluß ja längst abgewandt, und zwar aus guten 
Gründen. 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Einer!) 
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— Nein, nein, das ist nicht nur Baden-Württemberg. 
Das wissen Sie vielleicht auch. Die hessischen Be-
schlüsse kennen Sie wahrscheinlich auch. 

Die Kollegin Rust hat uns Sozialdemokraten mit ih-
rer Rede zur ersten Lesung des Gentechnikgesetzes 
neugierig gemacht. Sie hat damals erklärt: Wir sind 
nicht grundsätzlich gegen gesetzliche Regelungen; 
wir sind für Gesetze, die demokratische Entscheidun-
gen erst ermöglichen. — Okay. 

Nach sieben Jahren Diskussion über Chancen und 
Risiken der Gentechnik werden aber auch immer 
mehr Ihrer Freunde es Ihnen von den GRÜNEN nicht 
durchgehen lassen, daß Sie nicht die Kraft haben, der 
Öffentlichkeit zu erklären, was eigentlich Ihre An-
sätze eines demokratischen Konzepts für den gesell-
schaftlichen Umgang mit dieser Technik sein könn-
ten. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Nehmen Sie doch 
mal das Minderheitenvotum der Enquete

-

Kommission! Da waren Sie die ganze Zeit 
dabei!) 

— Ja, entschuldigen Sie einmal. Da frage ich Sie, Frau 
Nickels: Warum haben Sie denn dann nicht das Min-
derheitsvotum bei den Ab schlußberatungen des 
Enqueteberichts im Deutschen Bundestag als Antrag 
eingebracht? Warum haben Sie gar nichts einge-
bracht, sondern nur zu allem, was vorlag, nein gesagt? 
Das ist doch wohl keine Politik. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Vielleicht waren Sie auch nicht in der Lage, in Ihrer 
Fraktion zu entscheiden, ob das Minderheitsvotum 
heute noch Ihre Politik ist. Ich hätte das gern ge-
wußt. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie von der 
Fraktion DIE GRÜNEN machen es sich in dieser Frage 
wirklich zu einfach. Wir von der SPD vermissen heute 
Ihre Anträge, und die Umweltverbände werden das 
noch mehr vermissen, auch in dem Sinne vermissen, 
daß Politik erst dann trägt, wenn alle Seiten Ihre Posi-
tion in diese Debatte einbringen und nicht in Morato-
riumsforderungen — ich sage das einmal so — aus-
weichen. 

Die Diskussion über Chancen und Risiken der Gen-
technik wird mit der heutigen Entscheidung nicht be-
endet sein. Wir sollten als Parlament weiter aktiv 
daran teilnehmen — auch mit unterschiedlichen In-
teressen und Überzeugungen — und für den gesell-
schaftlichen Diskurs offen bleiben. Deshalb schlägt 
die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem Entschließungs-
antrag die Errichtung eines parlamentarischen Bei-
rats „Gentechnik" vor, der uns bei der Beantwortung 
der schwierigen Fragen nach der ökologischen, sozia-
len und ehtischen Verantwortbarkeit verschiedener 
Anwendungen dieser Technik helfen könnte. Diese 
Diskussion ist längst nicht beendet, und jeder von uns 
weiß, daß auch der Gesetzgebungsbedarf in diesem 
Bereich mit diesem Gesetz längst nicht abgedeckt 
ist. 

(Zuruf von der SPD: Das ist wohl wahr!) 

Im Umgang mit biologischen Risiken verfügen wir in 
manchen Bereichen über nur vorläufiges Wissen. Das 

wird auch für die Tätigkeit der Genehmigungsbehör-
den, die auf der Grundlage dieses Gesetzes arbeiten 
werden, Schwierigkeiten bereiten. 

Jede Art von gesetzlicher Vorschrift in diesem Be-
reich ist dringend darauf angewiesen, daß mit dem 
raschen weiteren Wissenszuwachs in der Genfor-
schung auch unser Wissen über biologische Prozesse, 
insbesondere über ökosystemare Wechselwirkungen 
zunimmt und daß auch unser Wissen über die Bewer-
tung und Einschätzung möglicher Risiken und Gefah-
ren der Gentechnik dem Fortschritt des Wissens in der 
Gentechnik standhält. 

Ich möchte deshalb zum Schluß meiner Rede die 
Bedeutung der Risiko- und Sicherheitsforschung für 
die Gentechnologie nachdrücklich unterstreichen. 
Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland das 
weltweit erste besondere Programm dieser Art. Ge-
nehmigungsbehörden, die Öffentlichkeit und, wie ich 
denke, auch das gesamte Parlament erwarten vom 
Bundesforschungsminister eine Fortsetzung, kräftige 
Aufstockung und auch thematische Ausweitung die-
ses Programms. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Kohn. 

Kohn (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen! Meine Herren! Dies ist kein Tag wie jeder 
andere — jedenfalls nicht für mich. Zum einen: Das 
Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik ist 
zweifellos eines der wichtigsten Gesetzgebungsvor-
haben dieser Legislaturpe riode. Wenige andere Ge-
setze haben in den letzten Jahren so viel öffentliche 
Aufmerksamkeit gefunden, so viele Emo tionen frei-
gesetzt, Hoffnungen und Ängste ausgelöst. 

Weiter: Die Art des Umgangs mit der Gentechnik 
muß erweisen, ob sich unsere Gesellschaft die Kraft 
zur Modernität, zur Zukunftsfähigkeit erhalten hat 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 
oder ob wir zu jener Museumsgesellschaft degene riert 
sind, von der ich im Jahr 1984 in diesem Haus gespro-
chen habe. 

Schließlich: Unsere Entscheidungen zur Gentech-
nologie sind darüber hinaus ein wichtiges Indiz für die 
Fähigkeit unseres politischen Systems, neue technolo-
gische Entwicklungslinien verantwortungsbewußt zu 
gestalten. 

Vor diesem Hintergrund, aber auch angesichts der 
Versuche zur Legendenbildung durch die rot-grüne 
Opposition ist es nötig, die Geschichte dieses Gen-
technikgesetzes kurz nachzuzeichnen. 

Bereits Ende der 70er Jahre wurde in Bonn über ein 
Gentechnologiegesetz nachgedacht. Damals hatte 
man von diesem Vorhaben Abstand genommen, weil 
noch viel zuwenig konkrete Vorstellungen darüber 
bestanden, welche politisch-gesellschaftlichen Pro-
bleme im Zusammenhang mit dieser neuen Basistech-
nologie vom Gesetzgeber eigentlich zu lösen sein 
würden. 

Im September 1983 fand auf Einladung des Bundes-
ministers für Forschung und Technologie ein Fachge- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode — 204. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. März 1990 	15959 

Kohn 
spräch über ethische und rechtliche Fragen der An-
wendung zellbiologischer und gentechnischer Me-
thoden am Menschen statt. 

Im Frühjahr 1984 setzten der Bundesjustizminister 
und der Bundesforschungsminister eine Arbeits-
gruppe „In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und 
Gentherapie" ein, um Empfehlungen erarbeiten zu 
lassen, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen 
zur Verhütung eines Mißbrauchs und zum Schutz der 
menschlichen Würde ergriffen werden müssen. Diese 
Benda-Kommission hatte im Jahre 1985 ihre Arbeits-
ergebnisse vorgelegt. 

Schließlich hat der Deutsche Bundestag am 29. Juni 
1984 auf Wunsch aller Fraktionen dieses Hauses die 
Einsetzung einer Enquete-Kommission über „Chan-
cen und Risiken der Gentechnologie" nach § 56 sei-
ner Geschäftsordnung beschlossen. Der Arbeitsauf-
trag lautete — ich zitiere — : 

Die Kommission hat die Aufgabe, gentechnologi-
sche und damit im Zusammenhang stehende 
neue biotechnologische Forschungen in ihrer sich 
zur Zeit abzeichnenden schwerpunktmäßigen 
Anwendung vor allem in den Bereichen Gesund-
heit, Ernährung, Rohstoff-, Energiegewinnung 
und Umweltschutz in ihren Chancen und Risiken 
darzustellen. Dabei sollen ökonomische, ökologi-
sche, rechtliche und gesellschaftliche Auswir-
kungen und Sicherheitsgesichtspunkte im Vor-
dergrund stehen. 

Auf besonderen Wunsch meiner Fraktion wurde noch 
hinzugefügt: 

Dem Grenzbereich der gentechnologischen An-
wendung beim Menschen ist auch unter ethi-
schen Aspekten besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. 

Nach mehr als zwei Jahren intensiver Arbeit hat die 
Kommission im Januar 1987 ihren 400-Seiten-Bericht 
der Öffentlichkeit übergeben. Der neugewählte Bun-
destag hat dann in 13 Parlamentsausschüssen unter 
erneuter Einbeziehung parlamentsexternen Sachver-
stands die rund 180 Einzelempfehlungen der En-
quete-Kommission eingehend beraten und im Okto-
ber 1989 in der überarbeiteten Fassung beschlossen. 

Die Bundesregierung hat im Sommer des vergange-
nen Jahres auf der Grundlage dieser mehrjährigen 
parlamentarischen Beratung den Entwurf eines Ge-
setzes zur Regelung von Fragen von Gentechnik vor-
gelegt, zu dem der Bundesrat im September Stellung 
nahm und der mit der Gegenäußerung der Bundesre-
gierung Anfang November 1989 dem Deutschen Bun-
destag zugeleitet wurde. 

Ich will bei dieser Gelegenheit noch einmal beto-
nen, daß das Argument, daß der Bundesrat diesen 
Gesetzgebungsentwurf der Bundesregierung mit 
über 250 Änderungswünschen quasi in der Luft zer-
rissen habe, in dieser Weise nicht zutreffend ist. Der 
Bundesrat hat in exakt sieben Punkten Verände-
rungswünsche, 

(Seesing [CDU/CSU]: Sag es einmal ganz 
deutlich!) 

die sich insbesondere auf Kompetenzen der Länder 
bezogen, angemahnt. Wir haben — länderfreundlich 

und freundlich gegenüber dem Föderalismus, wie wir 
nun einmal sind — dies auch akzeptiert, obwohl wir 
nicht immer davon überzeugt sind — auch das sage 
ich ganz offen — , daß in allen Fällen der Sachverstand 
bei den Bundesländern zum gegenwärtigen Zeit-
punkt schon ausreicht. 

Weiterhin hat der federführende Ausschuß für Ju-
gend, Familie, Frauen und Gesundheit angesichts der 
besonderen Bedeutung dieses Gesetzes einen Unter-
ausschuß Gentechnikgesetz gebildet, um dort eine 
sorgfältige und umfassende Beratung zu ermögli-
chen. 

Wir haben im Januar 1990 noch einmal eine dreitä-
gige öffentliche Anhörung mit einer großen Zahl von 
Gegnern und Befürwortern gentechnologischer Me-
thoden durchgeführt. 

Auf der Grundlage der Wünsche des Bundesrates 
und dieser Anhörung hat der Unterausschuß den Ge-
setzentwurf umfassend überarbeitet. Wir hatten dazu 
so viele Sitzungstermine innerhalb und außerhalb von 
Sitzungswochen eingeplant, daß — um es hier einmal 
ganz klar zu sagen — der Opposition die Luft ausge-
gangen ist. Vorgesehene Termine wurden abgesagt, 
weil den Oppositionsfraktionen offensichtlich keine 
Argumente — ich betone: Argumente — mehr gegen 
diesen Gesetzentwurf eingefallen sind. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Da kann ich mich nur 
totlachen!) 

Schließlich hat der federführende Ausschuß unter 
Berücksichtigung der Voten der mitberatenden Aus-
schüsse die heute zu verabschiedende Textfassung 
des Gesetzes erarbeitet. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Sie lassen alles die 
Ministerien machen! Da lachen ja die Hüh

-

ner! Wo sitzen Sie denn immer im Aus

-

schuß!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer in 
Anbetracht dieser über viele Jahre erfolgten überaus 
intensiven Beratungen über die Gentechnologie im 
Deutschen Bundestag den Bürgern die Legende an-
dienen will, daß durch fieberhafte Flickschusterei ein 
Durchpeitschen des Gesetzentwurfs bewerkstel ligt 
werde, der scheidet allerdings aus dem Kreis der se-
riösen und ernst zu nehmenden Gesprächspartner 
aus. 

(Beifall bei der FDP — Frau Bulmahn [SPD]: 
Wie nennen Sie es, wenn in der letzten Sit

-

zung ein vollständiges Kapitel neu vorgelegt 
wird?) 

Von den GRÜNEN war leider, sage ich, nichts ande-
res zu erwarten; denn denen geht es — wie ihr Ent-
schließungsantrag eindeutig zeigt — um die gezielte 
Zerschlagung der Gentechnologie in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Daß aber auch Sie, Herr Kollege 
Catenhusen, öffentlich so reden, ist, wie ich finde, 
unter dem Niveau, das man von Ihnen erwarten 
darf. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage der Frau Abgeordneten 
Bulmahn? 
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Frau Bulmahn (SPD) : Herr Kohn, wie würden Sie es 
denn sonst nennen, wenn während der letzten Unter-
ausschußsitzung in unserer Schlußberatung von sei-
ten der bayerischen Staatsregierung über den Abge-
ordneten Fellner ein Änderungsantrag vorgelegt 
wird, mit dem das gesamte Kapitel Straf- und Buß-
geldvorschriften vollständig neugestaltet werden soll? 
Wie anders als Flickschusterei würden Sie ein derar-
tiges Beratungsverfahren nennen? 

Kohn (FDP) : Mir scheint dies eine hervorragende 
Zusammenarbeit zwischen der bayerischen Staatsre-
gierung und dem CSU-Abgeordneten Fellner darzu-
stellen. 

(Heiterkeit — Fellner [CDU/CSU]: Das 
mußte auch einmal festgestellt werden! — 
Catenhusen [SPD]: Zum Abschluß deiner 
politischen Karriere hast du das auch ver

-

dient!) 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will 

an dieser Stelle noch eine Bemerkung machen, die mir 
wichtig ist, weil sie etwas auch von dem Parlaments-
verständnis beinhaltet, von dem wir ausgehen sollten. 
Wenn hier von Herrn Catenhusen vorgetragen wurde, 
daß vom Kollegen Seesing und mir quasi ein neues 
Gesetz eingebracht worden sei, und er meint, das 
würde bedeuten, nun müsse man den Gesetzge-
bungsvorgang von neuem beginnen, dann frage ich 
mich: Was ist eigentlich die Funktion eines Bundes-
tagsabgeordneten, eines Parlamentariers, wenn nicht 
Gesetzentwürfe, die z. B. von der Regierung kommen, 
auch wenn man diese Regierung trägt, kritisch dar-
aufhin zu überprüfen, ob nicht Notwendigkeiten zu 
Verbesserungen bestehen? 

(Dr. Vogel [SPD]: Die kommen doch nicht 
von der Staatskanzlei, die kommen doch gar 

nicht von der Regierung!) 
Wir bekennen uns zu dieser kritischen Aufgabe des 
Parlamentarismus. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Dr. Vogel [SPD]: Zur Staatskanzlei!) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter Kohn, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Catenhusen? 

Kohn (FDP): Herr Präsident, ich lasse diese Zwi-
schenfrage gerne zu, bitte aber um Verständnis, daß 
ich im Anschluß daran im Zusammenhang weiterspre-
chen möchte. 

Catenhusen (SPD): Kollege Kohn, liegt unsere Dif-
ferenz in der Sache vielleicht nur darin begründet, daß 
Ihre Erwartungen an die Qualität der Vorarbeiter in 
Ihrer Regierung so niedrig sind, wie sie bei uns nie 
gewesen sind? 

Kohn (FDP): Ich muß Ihnen dazu sagen, daß ich mir 
immer vorstellen kann, daß die Dinge noch besser sein 
könnten. Aber der entscheidende Punkt ist, daß wir 
durch das Zusammenspiel von Regierung und Parla

-

ment einen Gesetzentwurf auf dem Tisch haben, dem 
man guten Gewissens zustimmen kann. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da in der 
Öffentlichkeit noch immer viele Unsicherheiten dar-
über bestehen, was Gentechnologie eigentlich ist, er-
lauben Sie mir bitte einige Bemerkungen dazu. Im 
Bericht der Enquete-Kommission heißt es: 

Unter dem Begriff der Gentechnologie versteht 
man die Gesamtheit der Methoden zur Charakte-
risierung und Isolierung von genetischem Mate-
rial, zur Bildung neuer Kombinationen geneti-
schen Mate rials sowie zur Wiedereinführung und 
Vermehrung des neukombinierten Erbmaterials 
in anderer biologischer Umgebung. 

Genau betrachtet ist Gentechnologie als eine Me-
thode zur Neukombination von Nukleinsäuren eine 
unverzichtbare Basistechnologie moderner biologi-
scher Forschung schlechthin. 

Praktische Anwendungen dieser Technologie lie-
gen auf dem Felde medizinischer Diagnostik und The-
rapie, auf dem Felde der Landwirtschaft, auf dem in-
dustriellen Sektor und auf dem Feld der Umwelt-Bio-
technologie. Beispielhaft nenne ich das Projekt zur 
Entwicklung eines gentechnologischen Impfstoffs ge-
gen Malaria, die Erforschung der Ursachen von 
Krebserkrankungen, die verschiedenen Forschungs-
projekte zur biologischen Stickstoffixierung oder zur 
Erhöhung der Krankheitsresistenz bei Nutztieren, ich 
nenne schließlich den Abbau und die Umwandlung 
umweltbelastender Stoffe in Kläranlagen. 

Wir Liberalen sind daher der Meinung, daß die 
Gentechnologie Chancen zur Lösung zahlreicher Pro-
bleme einer wachsenden Menschheit und zur Erfül-
lung langgehegter Wünsche der Menschen eröffnet. 

(Gilges [SPD]: Und die negativen 
Aspekte?) 

Wir sehen aber auch klar, Herr Kollege Zwischenru-
fer, daß sie Risiken neuer Dimension in sich birgt. Zum 
Beispiel könnte mit der Gentechnik eines Tages die 
Schreckensvision der Menschenzüchtung möglich 
werden. 

Vor diesem Hintergrund der Chancen und Risiken 
halten wir es für die Aufgabe der Politik, Nutzen und 
Gefahren der Gentechnologie sorgfältig abzuwägen 
und ihre weitere Entwicklung verantwortungsbewußt 
zu gestalten. Von allem Anfang an haben wir uns 
dabei von vier Grundsätzen leiten lassen: 

Erstens. Die Gentechnologie muß in vollem Umfang 
den ethischen Maßstäben unterworfen bleiben, die 
sich aus der Wertordnung unseres Grundgesetzes er-
geben. 

Zweitens. Die Gentechnologie muß weiterhin 
strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen, um eine 
mögliche Gefährdung von Mensch und Umwelt aus-
zuschließen. 

Drittens. Die Gentechnologie muß sich ständig der 
Technikfolgenabschätzung auf ihre ethischen, sozia-
len, ökologischen und ökonomischen Konsequenzen 
hin stellen. 
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Viertens. In diesem Rahmen muß die Gentechnolo-
gie mit dem Ziel der Förderung der Gesundheit, der 
Welternährung und des Umweltschutzes weiterent-
wickelt werden. 

Die ethischen Aspekte der Anwendung der Gen-
technologie auf den Menschen werden in dem Ent-
wurf eines Gesetzes zum Schutz von Embryonen be-
handelt, den die Bundesregierung auf der Grundlage 
der Empfehlungen der Enquete-Kommission im letz-
ten Jahr vorgelegt hat. 

Im heute zu behandelnden Gesetzentwurf zur Re-
gelung von Fragen der Gentechnik geht es um die 
Sicherheitsaspekte der Gentechnologie. Seit vielen 
Jahren haben sich in der Bundesrepublik die mehr-
fach aktualisierten Richtlinien zum Schutz vor Gefah-
ren durch in vitro neukombinierte Nukleinsäuren be-
währt. Diese von der Bundesregierung erlassene Ver-
waltungsvorschrift ist jedoch nur für alle mittel- und 
unmittelbar vom Bund geförderten Forschungs- und 
Entwickungsarbeiten verbindlich. Insbesondere im 
Bereich der industriellen Forschung konnte bisher nur 
auf dem Wege der freiwilligen Selbstbindung eine 
gewisse Wirksamkeit dieser Richtlinien erwartet wer-
den. 

Diese Sicherheitslücke wollten wir schließen. Nach 
sorgfältiger rechtlicher Prüfung kam die Enquete

-

Kommission zu dem Ergebnis, daß nur durch Schaf-
fung einer gesetzlichen Grundlage die Verbindlich-
keit der in den Richtlinien enthaltenen Sicherheitsan-
forderungen durchzusetzen war. Im Gesetz sollten der 
grundsätzliche Rahmen für die Gentechnik abge-
steckt und Detailregelungen aus dem starren Prozeß 
der förmlichen Gesetzgebung herausgehalten wer-
den, um eine rasche Anpassung an den jeweils aktu-
ellen Stand von Wissenschaft und Technik zu ermög-
lichen. 

Dieser Grundgedanke hat in der politischen Diskus-
sion eine sehr „deutsche" Eigendynamik entfaltet. 
Herausgekommen dabei ist nämlich das umfangrei-
che Gesetzeswerk, über das wir heute zu entscheiden 
haben werden. 

Aus Sicht der FDP, und zwar in Übereinstimmung 
zwischen Partei, Fraktion und F-Ländern, sind die fol-
genden Aspekte des Gesetzes von besonderer Bedeu-
tung. 

Das Gentechnikgesetz ist ein Stammgesetz, das alle 
Sicherheitsanforderungen an gentechnologische For-
schung, Produktion und gezielte Freisetzung festlegt. 
Die im Gesetz enthaltenen Ermächtigungen der Bun-
desregierung zum Erlaß von Verordnungen sollen 
die rasche Anpassung an die wissenschaftliche Ent-
wicklung ermöglichen. 

Um auch in Zukunft Einfluß auf die wichtigsten Ver-
ordnungen zu behalten, hat sich das Parlament mit 
§ 33 a ein Instrument geschaffen, solche Verordnun-
gen abzuändern oder abzulehnen. 

Ich will an dieser Stelle dem Kollegen Kleinert für 
sein persönliches Engagement in dieser Frage ganz 
herzlich danken; 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

denn es ist eine wichtige Funktion, die Stärkung der 
Rolle des Parlaments gegenüber der Exekutive auch 
in diesem Zusammenhang zu betreiben. 

Die Sicherheitsanforderungen an gentechnologi-
sche Forschung und Anwendung orientieren sich in 
abgestufter Weise an dem tatsächlichen Gefähr-
dungspotential, das von ihnen ausgehen könnte. Da-
mit sind objektive Kriterien für die Schärfe der Sicher-
heitsanforderungen herangezogen worden. 

Die Anlagenkonzeption des Gesetzes führt zu einer 
Konzentrationswirkung, die die praktische Anwen-
dung des Gesetzes vereinfacht, ohne indes den 
Schutz- bzw. Vorsorgestandard zu beeinträchtigen. 
Dies gilt gerade auch für die wichtigen Umweltschutz-
standards. 

Die Zentrale Kommission für die biologische Sicher-
heit, die ZKBS, wird zu einem noch effektiveren In-
strument der Beurteilung aller relevanten gentechno-
logischen Sicherheitsprobleme ausgebaut. Deshalb 
werden neben zehn Sachverständigen, darunter min-
destens zwei aus dem Bereich der Ökologie, auch fünf 
sachkundige Personen aus den Bereichen der Ge-
werkschaft, des Arbeitsschutzes, der Wirtschaft, des 
Umweltschutzes und der forschungsfördernden Orga-
nisationen dieser Kommission angehören. 

Die Transparenz der Gentechnologie wird durch 
breit angelegte Anhörungsverfahren sichergestellt. 
So ist vor der Entscheidung über die Errichtung einer 
gentechnischen Anlage, in der gentechnische Arbei-
ten der Sicherheitsstufen 2, 3 und 4 zu gewerblichen 
Zwecken durchgeführt werden sollen, sowie bei Ent-
scheidungen über die Genehmigung über Freisetzun-
gen von Organismen, deren Ausbreitung nicht be-
grenzbar ist, ein Anhörungsverfahren zwingend vor-
geschrieben. Selbst für Anlagen, in denen lediglich 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 zu gewerblichen 
Zwecken durchgeführt werden sollen, also — so die 
Definition des Gesetzes — Arbeiten, bei denen nach 
dem Stand der Wissenschaft nicht von einem Risiko 
für die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus-
zugehen ist, 

(Frau Bulmahn [SPD]: Nach dem Stand der 
Wissenschaft!) 

ist ein Anhörungsverfahren durchzuführen, wenn ein 
Genehmigungsverfahren nach § 10 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes erforderlich ist. 

(Catenhusen [SPD]: So ist es nun einmal mit 
den Gesetzen!) 

Zusätzlich haben wir eine Berichtspflicht der ZKBS 
über ihre Arbeit vorgesehen. 

Die Flexibilität gentechnologischer Forschung in 
der Bundesrepublik bleibt gewährleistet. Übrigens 
auch deshalb haben wir in § 1 ausdrücklich formuliert, 
daß es nach dem Schutzzweck des Gesetzes auch Auf-
gabe dieses Gesetzes sei, „den rechtlichen Rahmen 
für die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und För-
derung der wissenschaftlichen und technischen Mög-
lichkeiten der Gentechnik zu schaffen". 

(Frau Blunck [SPD]: Wie paßt dieser Spagat 
bloß zusammen!) 

Ich halte es für ein besonders trauriges Kapitel sozial

-

demokratischer Forschungs- und Wirtschaftspolitik, 
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daß die SPD-Fraktion einen Änderungsantrag vorge-
legt hat, mit dem exakt diese Passage gestrichen wer-
den soll. 

(Widerspruch bei der SPD — Catenhusen 
[SPD]: Warum wollen Sie den Fehler des 
Atomgesetzes wiederholen, Herr Kollege?) 

Das Gesetz ist nicht nur voll vereinbar mit dem euro-
päischen Regelwerk, es geht in einigen Details auch 
über die Sicherheitsanforderungen der EG hinaus. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Ich dachte immer, die 
FDP sei für die freie Marktwirtschaft!) 

Die Straf- und Bußgeldvorschriften des Gesetzes 
belegen klar, 

(Frau Bulmahn [SPD]: Die sind eben nie zu 
packen; immer gleiten sie einem durch die 

Finger!)  

daß Verstöße gegen das Gesetz nicht als Kavaliersde-
likte betrachtet und geahndet werden. Schließlich 
sind ja bei bestimmten Verstößen gegen das Gesetz 
Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren vorgesehen. 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung 
von Fragen der Gentechnik wird ein gewichtiger Teil 
der Empfehlungen der Enquete-Kommission des 
Bundestages umgesetzt. Weitere zentrale Aspekte 
wie vor allem die ethischen Probleme der Humange-
netik müssen ebenfalls rasch gelöst werden. 

(Catenhusen [SPD]: Sehr richtig!) 

Aber auch danach bleibt noch gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf. Ich denke dabei vor allem an die 
Fragen der Genomanalyse. Darüber hinaus ist das 
Parlament aufgefordert, sein Instrumentarium der 
Technikfolgenabschätzung kontinuierlich zur Beglei-
tung der weiteren Entwicklung der Gentechnologie 
einzusetzen. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, in die 
hier für meine Fraktion von mir vertretene Position ist 
die Arbeit von rund sieben Jahren intensiver Beschäf-
tigung mit diesem Thema eingeflossen. Auch deshalb 
also ist dies für mich kein Tag wie jeder andere. Auch 
wenn sich ein von mir allein formuliertes Gesetz in 
mancher Hinsicht anders darstellen würde — ich 
denke hierbei an die Notwendigkeit der Sicherstel-
lung einer bundeseinheitlichen Anwendung des Ge-
setzes —, kann man ihm in seiner jetzigen Fassung 
doch guten Gewissens zustimmen. Ich danke an die-
ser Stelle ausdrücklich dem Kollegen, der in der CDU/ 
CSU-Fraktion dies federführend mit mir zusammen 
gemacht hat; ich danke dem Kollegen Seesing für die 
gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Catenhusen [SPD]: Das hat der verdient; 

eine Stütze der Gentechnik!) 

In dem Ringen zwischen Regierung und Parlament, 
zwischen Koalition und Opposition, zwischen Bund 
und Ländern ist ein Ergebnis zustande gekommen, 
das die Bundesrepublik — was den Schutz vor mögli-
chen Sicherheitsrisiken der Gentechnologie angeht — 
international  an die Spitze bringt. Die Bundestags-
fraktion der FDP wird deshalb dem Gesetz zur Rege-
lung von Fragen der Gentechnik in der Ausschußfas-
sung zustimmen. 

Herr Kollege Catenhusen hat noch einmal auf die 
Notwendigkeit einer Begrenzung der Gentechnik im 
Zusammenhang mit militärischen Zwecken hinge-
wiesen. Ich will hier deutlich machen, daß wir in § 12 
des vorliegenden Gesetzes nicht nur die Errichtung, 
sondern auch den Betrieb einer solchen gentechnolo-
gischen Anlage Voraussetzungen unterworfen haben, 
die erfüllt sein müssen, wenn eine Genehmigung er-
teilt werden soll. Ich habe keine Probleme, in anderen 
Zusammenhängen — z. B. außen- und sicherheitspoli-
tischen Zusammenhängen — noch einmal über die 
Frage nachzudenken, 

(Frau Blunck [SPD]: Das ist alles Nebel!) 

wie wir die Verhinderung der Herstellung, der Lage-
rung, der Nutzung von biologischen Waffen unter Ein-
schluß gentechnologischer Methoden noch wasser-
dichter als bisher machen können. 

(Frau Blunck [SPD]: Warum können wir das 
dann nicht hier hineinschreiben?) 

Lassen Sie mich zum Abschluß, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, sagen, daß es eine Vielzahl 
von weitergehenden Fragen gibt, die in diesem Ge-
setzentwurf nicht behandelt werden können. Ich 
denke hier z. B. an die Frage nach dem individuellen 
Weltbild, das uns leitet. Ich denke an die Frage nach 
der Stellung des Menschen in und gegenüber der 
Natur. Ich denke an die Fragen nach der Steuerungs-
fähigkeit parlamentarischer Demokratien gegenüber 
neuen wissenschaftlichen Entwicklungen. Ich denke 
schließlich an die Frage nach der Rolle des Staates im 
Zusammenhang mit wichtigen ethischen Entschei-
dungen. 

Ich glaube, daß wir hier in Grenzbereiche rechtli-
cher Regelungsmöglichkeiten vorstoßen. Deshalb 
plädiere ich dafür, daß wir den politischen Diskurs 
über die Gentechnik in all ihren Schattierungen fort-
setzen und daß wir die Erfahrungen, die wir jetzt mit 
der Anwendung des Gentechnikgesetzes gewinnen 
werden, sorgfältig daraufhin prüfen, ob in Zukunft 
Veränderungen notwendig sind. Ich plädiere auch 
dafür, daß wir den erwähnten Handlungsbedarf, der 
noch besteht, ebenfalls in der parlamentarischen Ar-
beit zügig und konsequent zu Ende führen. 

Vor allem aber plädiere ich für eine neue Beschei-
denheit im Umgang von Politikern mit Bürgern. 

(Beifall des Abg. Seesing [CDU/CSU]) 

Ich plädiere dafür, daß Politiker in der Öffentlichkeit 
nicht den Eindruck erwecken, daß alles hundertpro-
zentig regelbar sei. 

(Seesing [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Ich plädiere dafür, daß die Bürger von Politikern nicht 
Dinge verlangen, die man als Politiker nicht realisti-
scherweise und ernsthafterweise versprechen kann. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Die Risiken aber sol

-

len die Bürgerinnen und Bürger tragen!) 

Kurz: Wir Liberalen wollen uns auch in Zukunft von 
kritischer Rationalität und praktischer Vernunft leiten 
lassen. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Von Wirtschaftsin

-

teressen!) 
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Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Rust. 

Frau Rust (GRÜNE) : Dem Parlament liegt heute ein 
Gesetzentwurf zur Verabschiedung vor, der uns alle 
noch lange beschäftigen wird. Das Gentechnikgesetz 
muß nicht nur heute beschlossen, sondern ab morgen 
auch öffentlich vertreten und verantwortet werden. 
All  diejenigen, die heute ihre Hand für dieses Gesetz 
heben, werden ab morgen dafür geradestehen müs-
sen. 

Zur Entscheidung steht an, ob die breitflächige An-
wendung einer weiteren Hochrisikotechnologie 
heute gesetzlich abgesegnet wird. Nach den bitteren 
Erfahrungen mit Atomtechnik und chemischer Pro-
duktion erwartet die Öffentlichkeit mit Recht einen 
besonders sorgfältigen Umgang mit dieser hochbri-
santen Materie von Parlament und Regierung. 

Dieser öffentlichen Erwartung spricht allerdings das 
gesamte parlamentarische Verfahren Hohn. Aus-
schlaggebend für den Zeitplan der Beratung war nicht 
etwa die Brisanz und Komplexität des Beratungsge-
genstandes und die Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung, sondern die berechtigte Angst der Ko-
alition, die Landtagswahl in Niedersachsen zu verlie-
ren und damit ab 13. Mai dieses Jahres die Mehrheit 
im Bundesrat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann könnten wir 
jetzt schlafen gehen! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU) 
Ab 13. Mai könnte also das Vorhaben am Wider-
spruch der rot- und rot-grün-regierten Länder schei-
tern. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Bis dahin ist die 
Regierung in Berlin doch auseinander!) 

Im Interesse von Anwendern und Betreibern der 
Gentechnik hat die Regierung im Schnellverfahren 
ein Gesetz durch das Parlament gepeitscht, das das 
Gesicht der zukünftigen Gesellschaftsentwicklung 
wie kaum ein anderes prägen wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Zuruf von der 
CDU/CSU: Leistungsverweigerer!) 

Die Berichte über die Ausschußberatungen muten 
dementsprechend oft wie Kabarettstückchen an. Der 
Haushaltsausschuß etwa fordert für die Mitberatung 
eine Stellungnahme des Finanzministeriums hinsicht-
lich der Folgekosten, bekommt aber nur eine Aufli-
stung der Verwaltungsausgaben. Begründung: Folge-
kosten — etwa durch möglicherweise eintretende 
ökologische Katastrophen — seien noch nicht kalku-
lierbar, weil noch entsprechende Erfahrungen fehl-
ten. 

Der Landwirtschaftsausschuß lehnt die Mitbera-
tung gleich ganz ab, denn „der Ausschuß sieht sich 
außerstande, angesichts der späten Zuleitung und der 
Terminlage, eine sachgerechte Beratung durchzufüh-
ren". 

Der Rechtsausschuß regelt die verfassungsrechtlich 
hochbrisante Frage des Umgangs mit rund 40 Verord

-

nungsermächtigungen durch Verabschiedung einer 
hurtig erstellten handsch riftlichen Tischvorlage. 

Dem Unterausschuß Gentechnikgesetz werden 
überarbeitete Verordnungsentwürfe so kurzfristig 
vorgelegt, daß sie die meisten Mitglieder nicht einmal 
mehr lesen können. 

Trotzdem fällt den Abgeordneten nach oberflächli-
cher Durchsicht der Verordnungsentwürfe auf, daß 
das Ministerium in der gebotenen Eile schlechter-
dings vergessen hat, die Aufzeichnungspflichten der 
Betreiber bei Freisetzungen zu regeln. 

(Zurufe des Abg. Catenhusen [SPD] und der 
Abg. Frau Bulmahn [SPD]: Die SPD hat das 

gemerkt!) 

Da die zuständigen Beamten diese peinliche Lücke 
auch durch heftiges Blättern in real existierenden Un-
terlagen nicht zu füllen vermochten, bleibt zu be-
fürchten, daß für die gestern fällige Kabinettsvorlage 
mit der schon berüchtigten heißen Nadel nachge-
strickt worden ist. 

Die Liste der kabarettreifen Darbietungen ließe sich 
beliebig verlängern. Wir könnten uns schmunzelnd 
zurücklehnen, wenn wir nur das Publikum für die 
dilettantischen Schaustückchen regierungsseitiger 
Kleinkünstler abgeben müßten. 

(Beifall bei der SPD — Eimer [Fürth] [FDP]: 
Sie haben sich zurückgelehnt, bei der 
Schlußabstimmung! Wer von Ihnen war 
denn da bei der Schlußabstimmung? Nur die 

Ausschußvorsitzende!) 

Dem ist aber nicht so. Wir sind nicht Zuschauer, son-
dern die Legislative, und wir reden nicht über die 
letzte Ausgabe des „Scheibenwischers", sondern 
über Gentechnik. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben heute über eine Technik zu entscheiden, 
deren Anwendung wie die Anwendung der Atom-
technik mit einem hypothetischen Risiko verknüpft 
ist. Dieses spezifische Risiko wohnt jeder gentechni-
schen Manipulation inne, weil ihre langfristigen Fol-
gen im voraus nicht exakt zu kalkulieren sind. Ein 
Genom ist kein statischer Zustand. Die Eigenschaften 
eines Organismus addieren sich nicht allein aus der 
Summe genetischer Einzelelemente, sondern sind ab-
hängig von komplexen Nachbarschaftsbeziehungen 
im chromosomalen Zusammenhang, die sich im Laufe 
der Evolution entwickelt haben. 

Unser Wissen und Verständnis dieser komplizierten 
Zusammenhänge ist relativ gering. Wer auf dieser 
Basis gentechnische Manipulationen vornimmt, ris-
kiert immer, das Ergebnis zwar im nachhinein erklä-
ren zu können, allerdings ohne es in seinen Einzelhei-
ten im voraus prognostizieren zu können. Beispiele 
dafür hat die gentechnische Forschung selbst inzwi-
schen in ausreichender Zahl geliefert. 

Es ist also davon auszugehen, daß gentechnisch 
veränderte Organismen unvorgesehene Wirkungen 
haben können, daß ihre Ausbreitung unkontrollie rt 

 verlaufen kann und daß somit auch die Gefahr kata-
strophaler Veränderungen vorhandener Ökosy-
steme nicht auszuschließen ist. 
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Dieses Risiko kann nicht vorab im Expe riment gete-
stet, sondern muß ohne Netz und doppelten Boden 
eingegangen werden. Ein solches Risiko einzugehen, 
lehnen die GRÜNEN ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die sträfliche Nichtbeachtung der komplexen Zu-
sammenhänge in der Natur hat in der Technikent-
wicklung eine schmerzhafte Geschichte, aus der wir 
endlich die längst überfälligen Lehren ziehen soll-
ten. 

Erinnern wir uns an die Entwicklung der chemi-
schen Produktion. Lange Zeit orientierte sich der 
Maßstab, mit dem die Gefährlichkeit eines Stoffes ab-
geschätzt wurde, an der akuten Vergiftung. Das war 
ja seit alters her bekannt: blaue Lippen, Schaum vor 
dem Mund, Krämpfe — alles klare, eindeutige Symp-
tome. 

Aber für die neuen Stoffe, mit denen in den Che-
miefabriken umgegangen wurde, reichte das traditio-
nelle Erfahrungswissen über die Giftigkeit nicht aus. 
Es dauerte unerträglich lange, bis etwa der Anilin

-

krebs der Farbenarbeiter endlich als Berufskrankheit 
anerkannt war. Nun wurden ganz allmählich auch die 
möglichen Folgen kleiner, jedoch über lange Zeit-
räume wirkender Schadstoffmengen registriert. 

Heute, wieder eine Stufe weiter, beginnen Toxiko-
logen und Mediziner erst zu erahnen, daß und wie 
nachhaltig auch unser menschliches Immunsystem 
vom komplexen Zusammenwirken verschiedener 
Umweltchemikalien belastet wird. 

Das Gentechnikgesetz, das heute zur Abstimmung 
vorliegt, legalisiert wieder einmal auf der Basis lük-
kenhaften Wissens die großflächige indust rielle An-
wendung einer neuen Hochrisikotechnologie und for-
ciert darüber hinaus noch ihre weitere Entwicklung. 
Wieder einmal wird die Anwendung einer neuen 
Technik künstlich beschleunigt und damit vorpro-
grammiert, daß sie dem Wissen um ihre Risiken unein-
holbar enteilt. 

Im ersten Paragraphen des Gesetzes wird zwar voll-
mundig verkündet, es diene dem Schutz von Mensch 
und Natur. Im nächsten Absatz folgt dann jedoch auf 
dem Fuß und gleichberechtigt als zweiter Gesetzes-

zweck die Förderung der Gentechnik. Sollte dieses 
Beispiel Schule machen, müßte zukünftig etwa die 
Gefahrstoffverordnung auch der Förderung der Che-
mieindustrie dienen. Ein solches Unterfangen würde 
heute wohl kaum jemand mehr ernsthaft in Erwägung 
ziehen. Denn zu schmerzhaft sind die Erfahrungen mit 
hochgiftigen Altlasten, verseuchten Flüssen, neuen 
Krankheiten, toxischen Umweltchemikalien bis hin 
zur drohenden Zerstörung der Erdatmosphäre. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Am Beginn der Industriegeschichte der modernen 
Chemie, standen andere Bilder: die Hoffnung, natür-
lich vorkommende Stoffe in ihrem Molekülaufbau zu 
entschlüsseln und sie anschließend in großen Mengen 
synthetisch billig und besser als ihre natürlichen Vor-
bilder herzustellen, die Hoffnung auf Fortschritt, die 
Hoffnung auf besseres Leben. 

Wie gleichen sich die Bilder: Auch heute reden die 
Protagonisten der Gentechnik vorzugsweise von der 

glänzenden Zukunft. Jüngstes Beispiel ist die Erklä-
rung der Vorsitzenden der großen Wissenschaftsorga-
nisationen, in der die Lösung medizinischer Probleme, 
die Bewältigung „der Ernährungsprobleme der 
Menschheit" und gentechnische Abfallbeseitigung in 
Aussicht gestellt werden. 

(Kohn [FDP]: Richtig!) 

Gleichzeitig wird dort versichert, es gebe „keine neu-
artige Gefährdung von Mensch und Umwelt" durch 
Gentechnik, und die Gefährlichkeit eines Expe ri

-ments werde vor allem durch „die bereits natürlich 
bestehende Gefährlichkeit" des benutzten Organis-
mus bestimmt. Genau dieses simple Erklärungsmu-
ster bietet den wissenschaftlichen Hintergrund des 
Gentechnikgesetzes, und die Koalition hat sich beeilt, 
ihm Paragraph um Paragraph Rechnung zu tragen. 

Während das Atomgesetz noch ein Versagungser-
messen der Genehmigungsbehörde kennt, ist im Gen-
technikgesetz der Rechtsanspruch auf Genehmigung 
gentechnischer Anlagen und Arbeiten festgeschrie-
ben. Auch die vorgesehenen Fristen für Genehmigun-
gen orientieren sich im Anwender- und Betreiber

-

interesse an „Rechtssicherheit" und zügiger Abwick-
lung. Innerhalb von drei Monaten ist in den meisten 
Fällen über Anträge zu entscheiden. Nicht nur bei 
gentechnischen Anlagen und Arbeiten räumt das Ge-
setz den Antragstellern ein Recht auf Genehmigung 
ein, sondern auch bei Freisetzungen bzw. dem Inver-
kehrbringen gentechnisch veränderter Organismen 
und Produkte. Auch hier muß über die eingereichten 
Anträge innerhalb von drei Monaten entschieden 
werden. In dieser Frist sind vom Bundesgesundheits-
amt als zentraler Genehmigungsbehörde nicht nur die 
Stellungnahmen verschiedener Fachämter einzuho-
len, sondern es hat über alle sicherheitsrelevanten 
Aspekte etwa eines Freisetzungsvorhabens ab schlie-
ßend zu befinden. Hier bleibt festzustellen, daß Ge-
nehmigungsgegenstand, nämlich Freisetzung, und 
Genehmigungsfrist miteinander überhaupt nicht zu 
vereinbaren sind. 

Ein besonders finsteres Kapitel des Gentechnikge-
setzes ist der weitgehende Ausschluß der Öffentlich-
keit aus dem Genehmigungsverfahren. Auch zu die-
sem Thema äußern sich die Vorsitzenden der großen 
Forschungseinrichtungen in dankenswerter Offen-
heit. Zuerst wird freundlich konstatiert: 

Die Öffentlichkeit muß über Nutzen und Gefah-
ren neuer Techniken, mit denen sie konfrontiert 
ist, diskutieren. 

— Immerhin. Doch dann werden die Herren deutli-
cher: 

Wir bedauern es, daß diese Diskussion, soweit sie 
die Gentechnologie bet rifft, von ihren Kritikern 
oft ohne den für eine Wertung erforderlichen 
Sachverstand geführt wird. 

Den Kritikern wohlgemerkt, wird der Sachverstand 
abgesprochen. 

(Dr. Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Mit 
Recht!)  
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Die Befürworter der Gentechnik scheinen demgegen-
über sozusagen naturgemäß mit hinreichendem Sach-
verstand ausgestattet zu sein. 

(Dr. Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Nicht na

-

turgemäß, sondern weil sie es verstanden ha

-

ben!)  

Prost Mahlzeit! 

Das ist ein typisches Beispiel professoraler Arro-
ganz, die auch nicht dadurch zu entschuldigen ist, daß 
sie in der unangemessenen Selbsteinschätzung kon-
servativer Technikliebhaber ihre politische Entspre-
chung findet. 

Denn die Realität spricht eine ganz andere Spra-
che. 

In allen öffentlichen Genehmigungsverfahren 
stellte sich heraus, daß die zuständigen Genehmi-
gungsbehörden mit der Beurteilung von gentechni-
schen Anlagen völlig überfordert sind. Erst nach hart-
näckigen und sachkundigen Hinweisen der Einwen-
derinnen und Einwender konnte den Behördenvertre-
tern einsichtig gemacht werden, welche Daten und 
Angaben im Detail notwendig sind, um auch nur an-
nähernd zu einer Beurteilung der biologischen Sicher-
heit des Produktionsverfahrens zu kommen. 

Wer diese kritische Öffentlichkeit weitgehend aus-
schließt — und das tut die Koalition mit diesem Ge-
setz — , der muß sich vorwerfen lassen, ein Gesetz zum 
Schutz der Anwender und Betreiber vor der Öffent-
lichkeit verabschieden zu wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Doch zurück zum Sachverstand, den die Vorsitzen-
den der Forschungseinrichtungen so unerbittlich ein-
klagen. Die Bundesregierung hat mittlerweile einige 
der Verordnungen vorgelegt, in die nach dem Willen 
der Koalition wesentliche Regelungen ausgelagert 
werden sollen. Die dort vorgeschlagene Einteilung 
der Sicherheitsstufen hätte zur Folge, daß alle derzeit 
anhängigen Genehmigungsverfahren unter Stufe 1 
einzugliedern wären, gleichzusetzen mit der Eingrup-
pierung: völlig unbedenklich, kein Risiko. Aus dieser 
Eingruppierung folgt nun, daß die jeweiligen Betrei-
ber keinerlei Abfall- oder Abwasserbehandlung 
durchführen müssen, von Abluftfiltern gar nicht erst 
zu reden. 

Die Anlagen wären also Quelle ständiger Freiset-
zungen gentechnisch veränderter Organismen. Die-
ses gigantische Freisetzungsexperiment kann nach 
dem Willen der Regierung immer dann stattfinden, 
wenn mit Organismen gearbeitet wird, die per Ver-
ordnung in Risikoklasse 1 das amtliche Siegel der Un-
bedenklichkeit erhalten haben. 

Nun findet sich in der Liste dieser angeblich so 
harmlosen Organismen allerdings der Kastanienrin-
denkrebs. Dieser Pilz, aus Asien eingeschleppt, hat in 
Nordamerika bereits fast den gesamten jahrhunderte-
alten Kastanienbestand vernichtet. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Das interessiert die 
Koalition nicht! — Eimer [Fürth] [FDP]: Aber 

der war nicht gentechnisch hergestellt!) 

Er breitet sich mittlerweile auch in Südeuropa aus und 
greift auch dort die Eßkastanienbestände an. Entwe

-

der ist hier der vielgelobte Sachverstand auf der 
Strecke geblieben, oder die Regierung will uns sehen-
den Auges in ein Freisetzungsexperiment manövrie-
ren, dessen ökologischer Schaden schon im voraus 
abzusehen ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Beides ist im Ergebnis verantwortungslos. 

Gesetz und Gesetzgebungsverfahren sind durch 
himmelschreienden Dilettantismus und unverant-
wortliche Gedankenlosigkeit gegenüber den mögli-
chen Gefahren der Gentechnik gekennzeichnet. Die 
GRÜNEN lehnen dieses Gesetzesmachwerk in seiner 
Gesamtheit ab. 

Darüber hinaus bleibt festzustellen: Selbst noch so 
hohe Sicherheitsanforderungen können das Gefah-
renpotential der Gentechnik nur verringern, nicht 
aber beseitigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ein Sicherheitsmodell, das dem spezifischen Risiko 
der Gentechnik gerecht werden könnte, gibt es nicht. 
Das Gentechnikgesetz der Koalition gaukelt Sicher-
heit vor, aber es bahnt den Weg für mögliche Kata-
strophen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Koalition hat aus den Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte nichts, aber auch gar nichts gelernt. Sie 
will uns in die gleiche Fortschrittsfalle locken wie einst 
bei der synthetischen Chemie. Auch chemische Fabri-
ken galten einmal als unbedenklich. Auch sie durften 
viel zu lange giftige Abwässer in Flüsse kippen, die 
Luft verpesten, irgendwo ihren Abfall auftürmen. Daß 
das heute nicht mehr so ist, ist einem schmerzhaften 
gesellschaftlichen Lernprozeß geschuldet, in dem 
ökologische Katastrophen, menschliches Leid und die 
bittere Erfahrung, das Lebensgrundlagen auch nach-
haltig zerstört werden können, Meilensteine bilden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Erkenntnis, daß technischer Fortschritt eben 
nicht gleichzusetzen ist, mit gesellschaftlichem Fort-
schritt, hat schon bisher einen viel zu hohen Preis 
gefordert. Der alte Fortschrittskonsens der Gesell-
schaft ist brüchig geworden. Doch weder die Politiker, 
noch die Industrie, noch die Interessenvertretungen 
der Forschungsorganisationen haben dabei eine füh-
rende Rolle gespielt. Im Gegenteil, gerade die Politik 
scheint dem Trägheitsgesetz am meisten verhaftet. 
Sie bewegt sich nur millimeterweise und auch nur 
dann, wenn dem Druck von unten nicht mehr anders 
zu begegnen ist. 

Es war die Umweltbewegung, die die Forderung 
nach Erhalt der Lebensgrundlagen bärbeißig bis in 
die politische Arena geschleppt hat, und es war die 
Frauenbewegung, die unüberhörbar darauf hinwies, 
daß ein patriarchalisches Weltbild eben nicht nur die 
Frau zum Verfügungsobjekt des Mannes degradiert, 
sondern auch die Natur ohne Skrupel ausbeutet, ver-
braucht und zerstört. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Katastrophenpotential, das der Anwendung 
der Gentechnik innewohnt, droht nicht nur die Natur, 
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sondern auch die Idee der Demokratie zu zerstören; 
denn Demokratie ist an die Möglichkeit gebunden, 
Entscheidungen durch wechselnde Mehrheiten oder 
politische Lernprozesse zu verändern oder auch rück-
gäng zu machen. Welches Parlament der Welt kann 
die Katastrophe von Tschernobyl rückgängig ma-
chen? Welche Mehrheit in der Gesellschaft ist legiti-
miert, gegen eine Minderheit eine Entscheidung 
durchzusetzen, die möglicherweise nicht zu korrigie-
ren ist? Selbst wenn eine Gesellschaft im Konsens ent-
scheidet, sich auf ein Risko ohne Netz und doppelten 
Boden einzulassen, bleibt zu fragen, ob das angesichts 
zukünftiger Generationen legitim ist, die nicht gefragt 
werden können, den möglichen Schaden aber auszu-
baden haben. Genau das ist das politische Defizit der 
Risikodebatte. Es gibt keine demokratischen Metho-
den für den Umgang mit Techniken dieses Katastro-
phenpotentials. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Gesetz, das die Koaltion hier vorlegt, ist ein 
erneuter Versuch, die Defizite der Demokratie gegen-
über neuen Techniken auszubauen in der Hoffnung, 
mit dem wachsenden Widerstand der Bevölkerung 
gegen blinden Technikglauben fertigzuwerden. 

Dieser Widerstand artikuliert sich schon längst nicht 
mehr in diffuser Angst, sondern in der handfesten For-
derung, endlich demokratische Methoden zu entwik-
keln, die der Komplexität der Natur und des Lebens in 
unserem Umgang mit ihnen gerecht werden. Dazu 
gehört auch, Natur und Leben als Eigenwert anzuer-
kennen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeord

-

neten der SPD) 

Mehrheitsentscheidungen repräsentativer, aber 
auch direkter Demokratie sind keine ausreichende 
Antwort auf Techniken, deren Anwendung mit hypo-
thetischen Risiken verknüpft ist. Der Charakter dieses 
Problems bleibt weitgehend unberührt von der Tatsa-
che, welche Partei oder Meinung gerade über die 
Mehrheit verfügt. 

Denn selbst eine Entscheidung, von Hochrisiko-
technologien die Finger zu lassen, kann so lange wie-
der rückgängig gemacht werden, wie es dieser Ge-
sellschaft nicht gelungen ist, einen neuen ethischen 
Grundkonsens zu erarbeiten, der den Erhalt von Le-
ben und Lebensgrundlagen zum Maßstab politischer, 
technischer und wirtschaftlicher Entwicklung macht. 

Eine Gesellschaft, die alte religiöse, moralische und 
ethische Maßstäbe weitgehend über Bord geworfen 
hat, wird an ihrer eigenen Maßlosigkeit zugrundege-
hen, wenn sie sich kein neues Maß schafft. 

(Beifall der Abg. Frau Hillerich [GRÜNE]) 

Das ist mühsam und geht nicht von heute auf mor-
gen. 

Doch die Idee der festen Verknüpfung von demo-
kratischen, ökologischen und sozial verträglichen 
Verfahren ist für Gegenwart und Zukunftsentwick-
lung von hoher Bedeutung. Die Frage, ob und, wenn 
ja, welches Risiko die ganze Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der Gentechnik zu akzeptieren bereit 
ist, darf nicht vom Parlament allein entschieden wer-
den. Wir fordern das Parlament auf, diese für alle 

nachfolgenden Generationen möglicherweise überle-
benswichtige Frage an den Souverän zurückzuge-
ben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Neue ethische Grundkonsense können nur in einem 
breiten und offenen Diskurs mit möglichst vielen 
Menschen gefunden werden. Wir fordern den Deut-
schen Bundestag auf, eine Kommission zu bilden, die 
innerhalb von drei Monaten ein Konzept für die öf-
fentliche Diskussion erarbeitet. 

(Fellner [CDU/CSU]: Und das nach sieben 
Jahren Diskussion!) 

Dieses Konzept soll dem Parlament nach Ablauf der 
Frist unter Einschluß von Minderheitenvoten zur Be-
schlußfassung vorgelegt werden. 

Die Verpflichtung des Parlaments, die Ergebnisse 
dieses Diskurses zwischen Bürgern und Bürgerinnen, 
Wissenschaft und Politik in spätere Entscheidungen 
einzubeziehen und den Prozeß neuer Konsensbildun-
gen auch langfristig als legitimen Bestandteil demo-
kratischer Willensbildung zu akzeptieren, wäre ein 
Meilenstein für die Weiterentwicklung der Demokra-
tie. 

Der Vorschlag, öffentlichen Streit über das Modell 
zukünftiger Gesellschaftsentwicklung durch das Par-
lament zu initiieren, ist zugegebenermaßen ein Stück 
demokratisches Experiment. Aber dieser Versuch ist 
Korrekturen zugänglich und verträgt sich mit mensch-
licher Fehlerhaftigkeit. Er schließt politische Lernpro-
zesse nicht aus, sondern beruht auf dem ausdrückli-
chen Wunsch, sie zu fördern. 

Die Risikocharakteristik dieses demokratischen Ex-
perimentes unterscheidet sich also grundsätzlich von 
der Risikocharakteristik der Gentechnik. Aber auch 
wer mehr Demokratie wagen will, braucht Mut. Doch 
der Entschluß, die möglichen Risiken bei der Beseiti-
gung demokratiefreier Räume mutig in Kauf zu neh-
men, ist allemal besser, als sich todesmutig dem Kata-
strophenpotential einer neuen Hochrisikotechnik aus-
zuliefern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Koalition wählt mit ihrem Gesetz den scheinbar 
leichten Weg des unbedingten Glaubens an Fort-
schritt durch Technik. 

Unsere Stimmen werden Sie dafür nicht bekom-
men. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeord

-

neten der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Fellner. 

Fellner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die letzte Androhung der Kollegin Rust 
macht uns traurig. Aber wir werden dies verschmer-
zen. 

Meine Damen und Herren, wer die gentechnische 
Diskussion der letzten Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland aufmerksam mit verfolgt hat, wird wis-
sen, daß der Kollege Catenhusen sehr wohl in der 
Lage ist, Vernünftiges und Kluges über die Gentech- 
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nik zu sagen. Ich bedaure deshalb, daß diese Fraktion 
ihn dazu gezwungen hat, nahezu zu verkümmern in 
Verfahrenskritik, daß es ihm nicht möglich war, wirk-
lich das darzustellen, war auch er über die Gentech-
nologie weiß, nämlich daß sie sehr viele positive Sei-
ten hat. 

(Catenhusen [SPD]: Aber ich weiß auch, daß 
das Gesetz schlecht ist!) 

— Ich sehe allerdings auch nicht ein, lieber Michael 
Catenhusen, daß wir uns dafür prügeln lassen müs-
sen, daß die Zerrissenheit innerhalb der SPD-Fraktion 
dadurch verkleistert wird, daß Du hier nur Verfah-
renskritik äußerst. Ich halte es auch für unredlich. 

Ich halte es auch für unredlich, einerseits eine breite 
gesellschaftliche Diskussion über die Gentechnik zu 
fordern und dann auf der anderen Seite zu kritisieren, 
daß es eine Zeitlang gedauert hat bis die Bundesre-
gierung überhaupt einen Gesetzentwurf vorgelegt 
hat. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Wir wissen ja, daß Sie 
etwas langsam sind, aber daß Sie so langsam 

sind, hätten wir nicht gedacht!) 

Ich würde mich auch nicht daran stören, ich bin im 
Gegenteil sogar stolz darauf, daß wir als Parlamenta-
rier an dem Gesetz relativ viel haben umformulieren 
müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Catenhusen 
[SPD]: Ihr mußtet es ja auch! Es war ja so 

schlecht!) 

Ich bin stolz darauf. Das ist sicherlich unverständlich 
für Mitglieder einer Fraktion, die immer darauf war-
ten, daß ihnen der Vorsitzende irgendwelche Ver-
merke und Anweisungen in Klarsichthüllen auf den 
Tisch legt. 

(Catenhusen [SPD]: Ich habe meine eigenen 
Klarsichthüllen!) 

Aber wir sind es nun einmal gewohnt, unsere Arbeit 
selber zu machen. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, den Streit über den Zeitpunkt könnte man 
eigentlich als Mätzchen abtun, die wir immer machen. 
Wir werden ihn demnächst — ich kündige es schon 
an, weil ich dann wieder in den Innenausschuß zurück 
muß — erneut bei der Diskussion über das Ausländer-
recht haben. Da haben wir die gleichen Spielchen. Ihr 
verweigert euch, richtig mitzuarbeiten, und hinterher 
jammert ihr, daß das Gesetz an euch vorbei gemacht 
werden muß, weil ihr einfach nicht da ward. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Ihr braucht nur unse

-

ren ganzen Änderungsanträgen zuzustim

-

men!) 

Über die Rolle der Frau Kollegin Rust kann man auch 
nicht allzuviel sagen, weil in den Protokollen nicht viel 
über ihre Mitwirkung drinsteht. 

(Frau Rust [GRÜNE]: Da haben Sie wieder 
nicht zugehört!) 

Wer sich verweigert, hat natürlich nicht das Recht, zu 
kritisieren. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Die Sprüche kennen 
wir seit zehn Jahren! Die werden nicht bes

-

ser! Das ist alles dummes Zeug!) 

Das wäre normalerweise auch nicht so sehr problema-
tisch, wenn nicht gerade diese Kritik — mit den Stich-
worten: durchpeitschen und wenig sorgfältig bera-
ten — doch auch dazu beitragen würde, daß die Be-
völkerung verunsichert wird. Ich weiß, daß Sie das 
wollen. Ich halte es aber trotzdem für in schlimmster 
Weise unverantwortlich, denn es macht den Leuten 
natürlich Angst, wenn man meint, eine Materie wie 
die Gentechnik, von der leider immer noch viele we-
nig wissen, würde im Parlament wenig sorgfältig be-
arbeitet. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Frau Weyel? 

Fellner (CDU/CSU): Ich bitte um Entschuldigung, 
aber ich möchte hier noch ein paar Sätze sagen, da ich 
schon sehr viel Zeit verliere, um der SPD das Notwen-
dige zu der Art und Weise zu sagen, wie sie diese 
Materie behandelt. 

(Catenhusen [SPD]: Dein guter Wille ehrt 
dich!)  

Ich halte das, was Sie machen, deshalb für verwerf-
lich, weil ich natürlich weiß, daß es vieles gibt, das 
einem im Zusammenhang mit der Gentechnik Sorgen 
machen kann. In der Hauptsache verunsichert die 
Menschen eines, nämlich daß das, was wir in der Gen-
technik zulassen wollen, im Grunde genommen man-
ches, was sonst in der Welt passiert, was im Zuge der 
Evolution passiert, was wir in der Menschheit schon 
immer gemacht haben, nämlich zu versuchen, durch 
Züchtungsfortschritte bei Tieren und Pflanzen voran-
zukommen, kalkulierbarer macht. Weil es für uns kal-
kulierbar ist, müssen wir es im Ergebnis auch verant-
worten. Es ist selbstverständlich eine sehr hohe Ver-
antwortung, die wir in diesem Zusammenhang auf 
uns laden. 

Ich meine aber, daß selten ein Gesetz so sorgfältig 
vorbereitet und so intensiv diskutiert worden ist. 

(Seesing [CDU/CSU]: Richtig! Das ist so!) 

Ich bleibe bei dieser Einschätzung, auch wenn die 
Tatsache nicht zu leugnen ist, daß die SPD gelegent-
lich bei Beratungen einmal keine Frage und keine 
Anmerkungen mehr hatte und wir deshalb zwei Tage 
der Sitzungen streichen mußten. 

(Catenhusen [SPD]: Vielleicht lag es an den 
vielen Tischvorlagen!) 

Wir hätten es angeboten. 

Für die sorgfältige Beratung trägt sicherlich der Kol-
lege Seesing die Hauptverantwortung. Deshalb ge-
bührt ihm auch das Hauptlob. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es ist schon ausgesprochen worden. Er hat die Bera

-

tungen sachverständig und unbeirrbar geleitet. Er hat 
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zwar meine Vorurteile gegenüber Lehrern nicht ganz 
ausräumen können, 

(Seesing [CDU/CSU]: Meine gegenüber Ju

-

risten bestehen auch!) 

aber man glaubt gar nicht, was man aus einem Lehrer 
machen und herausholen kann, wenn die Schüler ei-
nigermaßen willig sind. 

(Catenhusen [SPD]: Hermann, mir geht es 
mit den Juristen genauso!) 

Ich möchte aber auch nicht versäumen, den Mini-
sterien und den Mitarbeitern aus den Ministe rien zu 
danken. Man hat ihnen die Schmerzen darüber zwar 
gelegentlich angemerkt, daß sie von der ursprüngli-
chen Konzeption abweichen mußten, aber ich glaube, 
daß es dem Gesetz insgesamt gedient hat, daß wir das, 
was uns der Bundesrat an Anregungen mitgegeben 
hat, wirklich aufgegriffen haben, 

(Catenhusen [SPD]: Hermann, ihr habt es 
viel, viel schlechter gemacht!) 

daß wir das Gesetz umstrukuriert haben; dies in erster 
Linie deshalb, weil wir im Grundsatz zu einer Anla-
gengenehmigung gekommen sind und den Vollzug 
durch die Länder, wie von den Ländern gewünscht, 
im wesentlichen sichergestellt hab en.  

Natürlich danke ich auch den Ländern. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Bayern!) 

— Bayern ist wirklich, nicht nur, weil es immer richtig 
ist, sondern in diesem Falle ganz besonders an erster 
Stelle zu nennen. 

Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Hirsch, der schon in 
den vergangenen Jahren die Diskussion um die Gen-
technik in hervorragender Weise mitbestimmt hat. 

Ich bedanke mich auch bei der bayerischen Justiz-
ministerin, daß sie uns zwei tüchtige Mitarbeiterinnen 
geschickt hat, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

die durch Charme und Sachverstand bestochen haben 
und uns deshalb nahezu vergessen ließen, daß es sich 
um Staatsanwältinnen handelte. 

(Catenhusen [SPD]: Hermann, wir gönnen 
dir das!) 

Liebe Frau Kollegin Bulmahn, wenn ich gewußt hätte, 
daß man Sie dadurch, daß man noch ein paar Strafbe-
stimmungen sozusagen auf den letzten Drücker in die 
richtige Reihe bringt, daß man noch entscheidet, ob 
jemand ein, drei oder fünf Jahre eingesperrt wird, so 
beeindrucken kann, dann hätten wir vielleicht auch 
noch sieben und neun Jahre eingeführt. Ich meine, 
daß es wirklich keine großartige Aktion mehr ist, 
wenn man am Schluß dann auch noch dies in die 
Reihe bringt, je nach Schwere der Tat. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeu-
gung — wir haben versucht, das in diesem Gesetzent-
wurf auch zum Ausdruck zu bringen — , daß die Gen-
technik eine Lösung für existentielle Fragen der 
Menschheit ist, jedenfalls zu ihrer Lösung beitragen 
kann, z. B. im Bereich der Gesundheit. Wenn das so 
ist, dann sehe ich es einfach als verfassungsrechtlich 

geboten an, die darin liegenden Chancen wirklich zu 
nutzen. 

Natürlich hat auch die Gentechnik — wie jede 
Technik — einen moralischen Aspekt. Wir haben si-
cherlich im Vergleich zu unserem früheren Umgang 
mit Technik mehr gelernt, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nein, Sie über

-

haupt nicht!) 

daß wir etwas zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 
und unserer Umwelt tun müssen 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Sie haben ein paar 
flotte Sprüche drauf, die sind neu, aber sonst 

nichts!) 

und daß wir um unserer eigenen Gesundheit und un-
serer Umwelt willen gezwungen sind, unseren Wir-
kungsmöglichkeiten ethische Grenzen zu setzen. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Ich würde es mir wün

-

schen!) 

Die Gefahren neuer Technologien sind nach meiner 
Überzeugung im wesentlichen davon bestimmt, wie 
die Menschen diese neuen Technologien handhaben. 
Deshalb kann unsere Devise nur sein, richtiges Ver-
halten der Menschen zu bestimmen, statt Technolo-
gien zu verbieten. Ich bin zutiefst überzeugt, daß es 
die Menschheit in dieser Form nicht mehr gäbe, wenn 
wir uns zu irgendeiner Frühzeit hingestellt hätten und 
nichts Neues mehr hätten wissen wollen. Bisher, so 
kann man sagen, hat es der Menschheit einigermaßen 
gutgetan, daß sie sich durchaus auch von diesem For-
scherdrang hat leiten lassen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie können Neu

-

gierde nicht verbieten!) 

Meine Damen und Herren, ich meine also, daß es 
das richtige Verhalten gegenüber neuen Technolo-
gien ist, wenn wir Themen frühzeitig diskutieren, da-
mit wir die notwendigen Weichenstellungen möglich 
machen und damit auch versuchen — wobei ich zu-
gebe: Ihre Agitation macht uns das sehr schwer —, 
unbestimmten Ängsten und verschwommenen Ge-
fühlen sachliche Informationen entgegenzusetzen, 
und damit dazu beitragen — — 

(Frau Bulmahn [SPD]: Wann machen Sie das 
denn? — Frau Nickels [GRÜNE]: Sie sind ein 
schrecklicher Verharmloser! Das ist doch 

keine sachliche Information!) 

— Liebe gnädige Frau, 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Ich bin keine gnä

-

dige Frau und auch nicht sonderlich lieb!) 

ich weiß zwar nicht, wie kleine Mädchen so giftig sein 
können, aber ich versuche, hier meine Position darzu-
stellen. Ich versuche darzustellen, daß wir an die Gen-
technik aufgeschlossen herangegangen sind, 

(Catenhusen [SPD]: Du bist heute tapfer!) 

ohne blind zu werden für mögliche Gefahren. Wir sind 
überzeugt, daß wir die notwendigen Rahmenbedin

-

gungen für den Umgang mit der Gentechnik sowohl 
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für die Wirtschaft als auch für die Forschung mit die-
sem Gesetz herbeiführen werden. 

(Frau Hillerich [GRÜNE]: Und die Men

-

schen?) 
Die Ausrede, daß die Bedingungen nicht stimmten, ist 
jetzt vom Tisch. Jetzt sind alle gefordert, gemäß die-
sem Gesetz verantwortungsvoll ihrer Pflicht nachzu-
kommen. Ich bin stolz darauf, daß wir dieses Gesetz 
zustande gebracht haben und daß ich daran habe mit-
wirken können. Ich bin überzeugt, daß das nicht die 
letzte Debatte über Gentechnik in diesem Deutschen 
Bundestag war. — Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Blunck. 

Frau Blunck (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Fellner, wer sich verweigert hat, das 
waren Sie. Sie als Parlamentarier haben sich verwei-
gert mit Ihrem Tischvorlagensystem. 

(Fellner [CDU/CSU]: Das war nur Hilfelei

-

stung für euch, damit ihr euch leichter tut!) 

Wenn die Tischvorlage kam und wir Nachfragen dazu 
gestellt haben, dann war es ein hilfloses Hin-und-her-
Sehen, ob die Regierung weiß, was damit gemeint ist, 
oder ob Sie das wissen. 

(Fellner [CDU/CSU]: Das haben Sie über

-

haupt nicht bemerkt, weil Sie selten da wa

-

ren!) 
Dann haben Sie sich zur Länderbank umgeguckt, und 
dann ist Ihnen etwas zugeflüstert worden. So war 
es! 

(Frau Bulmahn [SPD]: Genauso war es! — 
Weitere Zurufe) 

Ich denke, das ist wirklich eine Verweigerung als Par-
lamentarier. 

Nach der heutigen abschließenden Beratung des 
Gentechnikgesetzes verabschieden wir eines der 
wichtigsten Gesetzgebungswerke dieser Legislatur-
periode. Die Nutzung der Gentechnologie steht der 
Anwendung der Atomkraft mit allen ihren gesell-
schaftlichen Dimensionen in nichts nach. Hier wie 
dort werden wir die Auswirkungen und Folgen be-
stenfalls in Jahrzehnten annähernd beurteilen kön-
nen. 

Ein Gesetz von einer solchen Brisanz und gesell-
schaftlichen Relevanz hätte man daher mit aller Sorg-
falt und ohne jeden Zeitdruck beraten müssen, um 
sich mit den berechtigten Zweifeln und Bedenken 
sachlich auseinanderzusetzen und um ein Höchstmaß 
an öffentlicher Zustimmung zu erreichen. Genau dies 
ist nicht geschehen. 

Statt dessen wurde der Gesetzentwurf mit seiner 
kaum überschaubaren und bewertbaren Flut von Än-
derungsanträgen durch die Gremien gepeitscht. 
Wahrlich kein Ruhmesblatt für dieses Parlament! 
Diese Eile auf Biegen und Brechen rührt ja nicht etwa 
daher, daß der Gesetzesbedarf jetzt so außerordent-
lich dringlich wäre — auf einige Monate mehr oder 
weniger wäre es nun wirklich nicht mehr angekom

-

men — , nein, diese unse riöse Hast erklärt sich allein 
mit der Wahl am 13. Mai in Niedersachsen, bei der die 
Regierungsparteien befürchten müssen, daß ihnen die 
Mehrheit im Bundesrat verlorengeht. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Solche unsachlichen Erwägungen schaffen kein Ver-
trauen, sondern nähren nur weiter das Mißtrauen in 
der Bevölkerung hinsichtlich des Gestaltungswillens 
und hinsichtlich der Gestaltungsbereitschaft der Poli-
tik. 

(Fellner [CDU/CSU]: Glauben Sie das?) 

Hier wurde einmal mehr die Chance zur Stärkung 
der Glaubwürdigkeit und des Ansehens dieses Parla-
ments aus partei- und machtegoistischen Gründen 
leichtfertig und in unverantwortlicher Weise ver-
spielt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Fellner [CDU/CSU]: Das gilt wirklich nur für 

euch!) 

Dabei wäre es gerade bei der gesetzlichen Regelung 
der Gentechnologie, die ganz neue Möglichkeiten der 
Beeinflussung der Natur und des Menschen schafft, 
angesichts der nicht zu leugnenden Gefahren und 
nicht abschätzbaren Risiken in besonderem Maße auf 
Glaubwürdigkeit angekommen. 

Wie, meinen Sie, wird die Bevölkerung dieses mit 
einer so heißen Nadel gestrickte Gesetz aufnehmen? 
Eine Bevölkerung, die es bislang schon immer wieder 
hinnehmen mußte, daß bei jedem Atomkraftunfall, bei 
jeder Umweltkatastrophe, 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Ja, ja, kennen wir ja 
alles schon!) 

bei jedem Lebensmittelskandal von den Verantwortli-
chen beruhigend erklärt wurde, alles, aber auch alles 
sei ungefährlich und es bestehe kein Grund zur Auf-
regung, um dann später scheibchenweise die volle 
Wahrheit zu erfahren, nämlich: Wieder einmal — im 
besten Falle — Glück gehabt. 

(Seesing [CDU/CSU]: Dafür machen wir das 
Gesetz ja!) 

Diese Praktiken des Abwiegelns und Verharmlosens 
haben schon bislang kein großes Vertrauen schaffen 
können. Dies wird erst recht nicht in dem noch kom-
plizierteren und für den einzelnen unüberschaubaren 
Technologiebereich wie der janusköpfigen Gentech-
nik gelingen. 

Die Erkenntnis, daß wir über die ökologischen Fol-
gewirkungen nahezu nichts wissen, hat nun keines-
wegs dazu geführt, die wirtschaftlichen und technolo-
gischen Vorteile der Gentechnik kritisch zu hinterfra-
gen und ihre Verträglichkeit für Mensch und Natur 
unvoreingenommen zu prüfen. Statt dessen wird 
— von den Fortschrittsfanatikern — entweder rück-
haltlos ja gesagt, oder man verfällt in das andere Ex-
trem und verweigert sich durch ein unreflektiertes 
Nein. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Das stimmt nicht!) 

Ich halte beide Positionen für falsch, weil sie sich der 
Mühsal und der Notwendigkeit der Einzelbewertung, 
des Abwägens entziehen, ohne freilich auch so vor 
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Irrtümern sicher zu sein. Gleichzeitig werden damit 
die Bereitschaft zur Einflußnahme, der Wille und die 
Fähigkeit, politisch gestaltend einzugreifen, preisge-
geben um eine Entwicklung zu verhindern, bei der 
Mensch und Natur irreparablen Schaden nehmen 
können. 

Irreparable Schäden werden wir aber einkalkulie-
ren müssen, wenn die im Gesetz für die Freisetzung 
von gentechnisch veränderten Organismen vorgese-
henen Regelungen in Kraft treten. Wir besitzen bis-
lang keine gesicherten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über die kurz- und langfristigen Auswirkungen 
dieser neuen Eingriffsmöglichkeit in den Naturhaus-
halt. Wohl aber verfügen wir über Erfahrungen mit 
der Freisetzung von Tieren und Pflanzen in einer für 
sie fremden Umgebung. Und da hat sich eben gezeigt, 
daß im Einzelfall erhebliche Störungen des ökologi-
schen Gleichgewichts entstehen können, die entwe-
der schwer oder gar nicht begrenzbar sind. 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen halte ich 
es daher für unverantwortlich, daß bei der Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen die Genehmi-
gung schon erteilt werden soll, wenn „gewährleistet 
ist, daß alle nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen" worden sind. Welche sind diese Sicherheits-
vorkehrungen, wo doch die Wissenschaft selbst nicht 
einmal in der Lage ist, die möglichen Risiken exakt 
abzuschätzen und zu bewerten? 

Noch fataler finde ich, wenn nicht einmal allein die 
vom Organismus ausgehenden Risiken bewertet wer-
den sollen, sondern das Risiko — man höre und 
staune — in ein Verhältnis zum Zweck der Freiset-
zung gesetzt wird. Das kann doch nur bedeuten, daß 
ein höherer Zweck — was immer das auch sein 
mag — ein höheres Risiko rechtfertigt. Oder anders 
und einfacher ausgedrückt: Der Zweck heiligt eben 
die Mittel. 

(Seesing [CDU/CSU]: Eben nicht!) 

Dieses riskante Spiel mit dem Feuer machen wir 
nicht mit. Wir beharren auf dem grundsätzlichen Ver-
bot der Freisetzung. Diese darf nur genehmigt wer-
den, wenn die freigesetzten Organismen rückholbar 
sind und wenn zuvor ein Expe riment in einem ge-
schlossenen System und danach in einem Gewächs-
haus stattgefunden hat usw. 

(Beifall bei der SPD) 

Nur so hat man überhaupt erst die Möglichkeit, über 
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen wissen-
schaftlich fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, die 
dann bei einem späteren Freilandversuch als Orien-
tierung dienen können. Selbstverständlich müssen 
alle gentechnisch hergestellten Produkte oder Pro-
dukte, die gentechnisch veränderte Organismen ent-
halten, unverwechselbar gekennzeichnet werden. 

Mit dem Gesetz in dieser Fassung wird die Chance 
vertan, die Gentechnik zu einer gestaltbaren Techno-
logie werden zu lassen. Gleichzeitig wird die gesell-
schaftliche Akzeptanz dieser neuen Technologie aufs 
Spiel gesetzt. Ich wage daher die Prophezeiung, daß 
wir mit diesem Gesetz die gesellschaftliche Polarisie

-

rung — wie schon bei der Nutzung der Atomener-
gie — gewissermaßen vorprogrammieren. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Probst [CDU/ 
CSU]: Das ist ein sozialdemokratisches Pro

-

blem!) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Bundes-
minister für Forschung und Technologie. 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Liebe Kollegen! Das Gesetz, 
das wir heute beraten, ist in der Tat ein sehr grundle-
gendes Gesetz. 

Hier ist Kritik geäußert worden an der Frage der 
Zweckbestimmung des Gesetzes. Herr Catenhusen 
hat darauf hingewiesen — Frau Rust hat es aufgegrif-
fen —, daß Zweck dieses Gesetzes die Förderung der 
Gentechnik ist. Frau Rust hat darüber hinaus gesagt, 
dann könnte und müßte man in Zukunft die Gefahr-
stoffverordnung in ein Gesetz zur Förderung der Che-
mie hineinschreiben. 

Jetzt lese ich einmal vor, was im Gesetzestext steht; 
denn der Blick ins Gesetz vereinfacht Debatten. Der 
erste Satz lautet: 

Zweck dieses Gesetzes ist, 

1. Leben und Gesundheit ... zu schützen und 

(Frau Blunck [SPD]: Ja, und dann?) 

2. den rechtlichen Rahmen für die Erforschung, 
Entwicklung, Nutzung und Förderung der wis-
senschaftlichen und technischen Möglichkeiten 
der Gentechnik zu schaffen. 

(Frau Blunck [SPD]: Für die Förderung!) 

— Jawohl, den gesetzlichen Rahmen für die Förde-
rung zu schaffen! Das ist der gesetzliche Rahmen. 

Was ist eigentlich die Aufgabe des Staates? Auf-
gabe des Staates ist es, für das, was neu entsteht, den 
gesetzlichen Rahmen zu schaffen. 

(Frau Blunck [SPD]: Und warum schreiben 
Sie eine Selbstverständlichkeit in das Ge

-

setz?) 

Der gesetzliche Rahmen hat die Aufgabe, die Risiken 
und Probleme zu beherrschen. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Das Gesetz hat die Voraussetzung, die Bedingungen 
festzulegen, unter denen eine Technik genutzt wer-
den darf, um Risiken zu vermeiden und Gefahren zu 
beherrschen. Genau das ist die Aufgabe des Geset-
zes. 

(Zuruf von der SPD: Das ist richtig!) 

Insofern stellt dieses Gesetz fest, in welchem recht-
lichen Rahmen die Förderung und die Nutzung fort-
gehen kann. Genau das ist der Zweck und die Auf-
gabe eines Rechtsstaates. 
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Vizepräsident Westphal: Herr Minister, Sie gestat-
ten eine Zwischenfrage des Abgeordneten Catenhu-
sen? — Bitte schön! 

(Zuruf von den GRÜNEN: Warum schreiben 
Sie das dann ins Gesetz?) 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Und warum greifen Sie das dann 
an? 

Catenhusen (SPD): Herr Minister! 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Ich kann nur mit einem diskutieren. 
Sie haben Nachsicht, wenn ich nicht mit beiden zu-
gleich diskutiere. 

Vizepräsident Westphal: Sie haben aber zuge-
stimmt, daß Herr Catenhusen fragen kann? 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Gern, ja. 

Catenhusen (SPD): Herr Minister, da wir beide 
nicht Juristen sind und jetzt über einen Paragraphen 
diskutieren, sind Sie vielleicht bereit zur Kenntnis zu 
nehmen, daß Technikjuristen in der Anhörung gesagt 
haben, man schreibe nicht in ein Gesetz, daß es ein 
Gesetz sei; denn einen rechtlichen Rahmen zu setzen, 
heiße, ein Gesetz zu machen? Für uns ist eben nach 
wie vor die Frage, warum in letzter Minute der Begriff 
„Förderung" hineingenommen worden ist. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Das ist doch ganz 
klar! Das ist der Zweck des Gesetzes!) 

Das ist für uns etwas, bei dem wir Hintergedanken 
vermuten. 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Herr Catenhusen, ich kann Ihnen 
den Hintergedanken genau aufklären. Hier haben wir 
einen Sachverhalt, bei dem wir Chancen und Risiken 
haben. Das Gesetz hat für beides Bedingungen zu 
schaffen. Das Gesetz ist ein Gesetz, das einerseits 
Gefahren beherrscht und andererseits Chancen eröff-
net. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Das ist auch ein 
Problem!) 

Weil dies gewollt ist, steht beides drin, und weil hier 
festgelegt worden ist, daß der rechtliche Rahmen das 
zu leisten hat, ist dies die Kernfrage, die im ersten 
Absatz des Gesetzes festgelegt werden muß. Genau 
das ist der Ausgangspunkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ha-
ben also beides: Wir haben die Bedingungen, unter 
denen Risiken beherrscht werden, und wir haben die 
Bedingungen, unter denen Chancen ergriffen werden 
können. Ich möchte hinzufügen: Beides ist in einer 
klugen Strategie eingebettet in eine gemeinsame 
europäische Arbeit. Es kann kein vernünftiger Weg 
sein — darauf ist zu Recht hingewiesen worden —, 
wenn die unterschiedlichen Staaten mit unterschied-
lichen Kriterien arbeiten. 

Ich möchte mich ausdrücklich denen anschließen, 
die sich hier bei der Enquete-Kommission des Parla-
ments bedankt haben. Dies ist wirklich eine einzigar

-

tige Zusammenarbeit gewesen. Ich halte ohnehin in 
dem Bereich der Technikfolgen-Abschätzung die Lei-
stungen der Enquete-Kommission in den vergange-
nen Jahren für hervorragend. Was hier als Ergebnis 
herausgekommen ist, war in einem wesentlichen Be-
reich Grundlage für die Entscheidung, die wir heute 
zu fällen haben. 

Dabei möchte ich im gleichen Atemzug allerdings 
betonen, daß die Arbeit des Unterausschusses — Herr 
Seesing als Vorsitzender und Herr Kohn als einer der 
wichtigsten Partner sowie andere Abgeordnete — in 
einer ganz besonderen Weise die Fähigkeit des Parla-
ments bestätigt hat, komplexe wissenschaftliche Zu-
sammenhänge so aufzuarbeiten, daß sie politisch ent-
schieden werden können. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Herr Bundesminister, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Frau Rust? 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Ja. Nur läuft meine Uhr ständig. Die 
lief auch vorhin weiter — Ja, Frau Kollegin. 

Vizepräsident Westphal: Die läuft nur so lange, wie 
Sie reden. Erst dann, wenn Sie gesagt haben: „Ja, ich 
stimme zu, daß eine Frage gestellt wird", stoppe 
ich, . . . 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Es liegt mir fern, den Präsidenten zu 
kritisieren. 

Vizepräsident Westphal: ... obwohl das bei einer 
Vier-Stunden-Debatte sowieso problematisch ist; 
denn wir müssen ja bis nachts um 12 Uhr noch arbei-
ten. 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Ich bin bereit, ohne Zwischenfragen 
zu diskutieren, so gern ich sie zulasse. — Frau Kolle-
gin Rust. 

Frau Rust (GRÜNE):: Herr Minister, Sie loben die 
Arbeit der Enquete-Kommission „Chancen und Risi-
ken der Gentechnologie". Gleichzeitig läßt dieses Ge-
setz eine der Empfehlungen dieser Kommission fallen, 
nämlich ein Morato rium für Freisetzungen zu erlas-
sen. Welche wissenschaftlichen Ergebnisse haben 
dazu geführt, nun zu sagen: Heute können wir davon 
ausgehen, daß wir Freisetzungen erlauben können, 
ohne unkalkulierbare Risiken für Mensch und Natur 
in Kauf zu nehmen? 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Das erste ist: Die Bedingungen für 
Freisetzung waren in Deutschland immer extrem re-
striktiv gewesen. Herr Catenhusen hat zu Recht dar-
auf hingewiesen, daß wir das erste Land sind, das eine 
entsprechende Sicherheitsforschung aufgebaut hat. 
Wir betreiben sie seit 1987 und haben sie so angelegt, 
um damit Erfahrungen nicht nur für einzelne Bereiche 
zu schaffen, sondern auch für komplexe ökologische 
Zusammenhänge. 
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Das zweite ist dies: Während in Deutschland bis 
heute nicht eine einzige Freisetzung erlaubt worden 
ist — die erste Freisetzung wird im Mai dieses Jahres 
stattfinden; sie ist ein Projekt der Max-Planck-Gesell-
schaft — , sind in anderen Ländern der Erde 167 Frei-
setzungen durchgeführt worden. Diese 167 Freiset-
zungen beziehen sich auf Pflanzen, auf Mikroben. Sie 
sind in den allermeisten Fällen wissenschaftlich be-
gleitet worden. Nach allen Berichten, die uns zugäng-
lich sind, ist bei keinem dieser Fälle eine Freisetzung 
von Folgen begleitet gewesen, die als kritisch oder 
problematisch oder gefährlich angesehen worden 
sind. 

Der wissenschaftliche Hintergrund in der Diskus-
sion ist dieser: Auch modifizierte Pflanzen sind nicht 
grundsätzlich neuartige Pflanzen. Sie sind Pflanzen, 
die anders, auch durch Züchtung, erreicht werden 
können. Die Bedingungen, unter denen freigesetzt 
worden ist, haben dies einbezogen. 

Im übrigen war die Strategie der Bundesregierung 
bisher so, daß wir von einem grundsätzlichen Verbot 
bei einer Erlaubnis im Einzelfall ausgegangen sind. 
Wir sind mit größter Vorsicht in der Vergangenheit 
vorgegangen. Auch diese Strategie war richtig und 
hat die Grundlage zur jetzigen Entscheidung gelegt. 

Jetzt habe ich ein bißchen gemogelt, weil ich einen 
Punkt hier eingeschmuggelt habe. 

Vizepräsident Westphal: Na, den ziehen Sie nach-
her ab, Herr Minister. 

Dr. Riesenhuber, Bundesminister für Forschung 
und Technologie: Aber Sie haben mir vorhin schon 
eine Minute kassiert. Insofern darf ich das tun. 

Es ist hier gesagt worden, wir hätten hier eine Dis-
kussion, die in der Aufarbeitung der Risiken nicht gut 
und nicht korrekt gelaufen sei. Ich bin im Gegensatz 
dazu der Ansicht, daß die Aufarbeitung einzigartig 
glücklich gelaufen ist. Die Wissenschaft selber hat 
1973 die Frage gestellt, ob hier nicht Risiken entste-
hen können, die wir berücksichtigen müssen. Die 
Wissenschaft selber hat 1974 in einer Kommission der 
nationalen Akademie der Wissenschaften der Verei-
nigten Staaten empfohlen, daß die Wissenschaftler 
sich ein Morato rium auferlegen. Die Wissenschaft hat 
erst nach der Prüfung der einzelnen Möglichkeiten 
und nach der Empfehlung gezielter Sicherheitsmaß-
nahmen zugelassen, daß die Arbeit weitergeführt 
wird. Erst dann ist die Wissenschaft weitergegangen, 
hat allerdings gleichzeitig die Richtlinien zur Gefah-
renbeherrschung vorgelegt. Was hier geschehen ist, 
hat sich ausgewirkt in den Richtlinien der Vereinigten 
Staaten, in den Richtlinien der Bundesrepublik, in ei-
nem intensiven Dialog mit allen Betroffenen. 

Ich freue mich insbesondere, daß hier die IG Che-
mie, die vorhin erwähnt worden ist — Kollege Rappe 
ist unter uns — , in ihrer Verantwortung für die Arbei-
ter, die Arbeitnehmer an den Arbeitsplätzen, in der 
Verantwortung für die Rolle einer neuen Wissenschaft 
bei ihrer Umsetzung in Technik mit großem Sachver

-

stand und mit großem Verantwortungsbewußtsein 
diesen ganzen Prozeß mitgestaltet hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
des Abg. Catenhusen [SPD] — Frau Bulmahn 

[SPD]: Im Gegensatz zu ...!) 

— Im Gegensatz zu wem bitte? 

(Frau Bulmahn [SPD]: Zur chemischen Indu

-

strie!) 

— Ah ja! Ich bedanke mich sehr für den Hinweis. 
Auch der Sachverstand der chemischen Industrie ist 
in einer ganz vorzüglichen kompetenten Weise unter 
Offenlegung der Probleme hier eingebracht worden. 
Ich bedanke mich, Frau Kollegin Bulmahn, für diesen 
Hinweis. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Dadurch, daß wir die 
Anhörung durchgeführt haben! — Weitere 

Zurufe von der SPD) 

— Mein Redemanuskript ist dieses hier. Ich pflege 
nicht hier etwas abzulesen, was ich oder andere mir 
aufgeschrieben haben, gelt. Insofern erlauben Sie mir, 
daß ich die Debatte im Dialog mit dem Parlament 
führe und Ihnen nicht irgendwelche Schriftsätze um 
die Ohren knalle. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Es ist gut, wenn Sie 
das machen, auch wenn mir der Inhalt nicht 

gefällt!) 

Es ist mir ein intellektuelles Vergnügen, mit Ihnen 
plaudern zu dürfen. Ich möchte dies tun dürfen. 

Die eine Seite ist die Beherrschung der Risiken. Es 
ist hier darüber diskutiert worden, daß und warum 
dieses Gesetz dies leistet. Ich weise hier insbesondere 
auf die umfassende Einführung des Kollegen Seesing 
hin. Aber die andere Seite ist: Wenn Frau Rust emp-
fiehlt, auf die Technik schlechthin zu verzichten, dann 
muß man wissen, worauf man verzichtet in einer be-
grenzten Welt mit erkennbaren Schwierigkeiten. Was 
wir hier in der Medizintechnik erreichen können, sind 
Ansätze bei der Krebsbekämpfung, die wir sonst nicht 
kriegen. Die Interferone, die Interleukine sind Stoffe, 
die wir nur in winzigen Mengen in der Natur gewin-
nen können. Aber die Gentechnik erlaubt, sie zur 
Krebstherapie einzusetzen. 

Ich behaupte nicht, daß es hier eine direkte und 
schnelle Lösung für das Problem AIDS gibt, aber 
wenn wir nicht mit der Gentechnik an dieses Problem 
herangehen, halte ich eine Lösung des AIDS-Pro-
blems für schlechterdings unmöglich. Man kann nicht 
gleichzeitig von einer Wissenschaft die Früchte ver-
langen und sie verbieten. Sie können das genauso bei 
Umweltfragen anfangen. Es kam hier eine ironische 
Bemerkung, als — ich glaube, Kollege Kohn über die 
Möglichkeit von Umwelt sprach. Wir haben in vielen 
alten Deponien Dioxin. Wie können wir dieses Dioxin 
herausbringen? Doch nicht indem wir sie auskoffern, 
der Wind bläst drüber und das Dioxin verteilt sich. 
Aber die Chancen, Bakterien einzusetzen, sei es gen-
technologisch geprüfte, sei es gentechnologisch modi-
fizierte, eröffnet uns die Möglichkeit, mit Altlasten fer-
tigzuwerden. 

Hinsichtlich der Pflanzenzüchtung kann man die 
gleiche Diskussion führen: Wenn früher eine Pflan- 
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zenzüchtung 10, 20 oder 30 Jahre gedauert hat, so 
können Sie jetzt eine Pflanze, die unter den Bedingun-
gen der versalzten Böden oder der Sahel-Zone exi-
stiert und Frucht trägt, innerhalb von wenigen Jahren 
erreichen. Auch dies scheint mir vernünftig zu sein, 
und dies müssen wir einbeziehen. 

Herr Catenhusen hat hier darüber diskutiert, daß 
wir in diesem ganzen Zusammenhang mit großer Be-
hutsamkeit vorangehen müssen. Wir haben dies in 
den vergangenen Jahren umfassend getan. Kollege 
Kohn hat darauf hingewiesen, daß wir heute nur einen 
Bereich in einem sehr komplexen Feld diskutieren, 
daß die Frage der Anwendung von Gentechnik auf 
den Menschen eine der grundsätzlichen Fragen ist, an 
denen wir arbeiten. Aber auch hier gilt, daß die Bun-
desregierung, seit wir hier in dieser Verantwortung 
stehen, dieses Thema aufgegriffen hat. Die Diskussion 
über den Umgang mit menschlichem Erbgut war 
1982/83 in Wissenschaft und Politik und übrigens 
auch in den Kirchen nicht da. Ich bin heute noch dank-
bar, daß wir damals nach einem Jahr im September 
1983 das Gespräch zwischen Geisteswissenschaftlern, 
Naturwissenschaftlern und Politikern in einer sehr 
umfassenden Weise zusammen gefunden haben, die 
uns die Grenzen dessen gezeigt haben, was wir im 
Raum dessen, was wir können, dürfen. Daraus sind 
Gesetze entstanden, die jetzt anstehen, das Embryo-
nenschutzgesetz und Diskussionen, die wir in dem 
Wissen weiter führen müssen, daß wir in Europa nicht 
alleinstehen, sondern in einer ganz schwierigen und 
grundsätzlichen Debatte auf Konsens hinarbeiten 
müssen. Deshalb habe ich die Forschungsminister der 
Gemeinschaft zu einer zweitägigen Klausurtagung 
vor 14 Tagen zusammengeführt, um diese Grundsatz-
fragen anzugehen. 

Ich sehe die Chance, daß wir die großen Möglich-
keiten, die uns neue Wissenschaften geben, aus Ver-
antwortung so gestalten, daß die Gefahren beherrscht 
werden, daß die Risiken gestaltet werden, daß die 
Chancen genutzt werden. Aber dies gelingt uns nur 
dann, wenn wir nicht in blinder Furcht und Ableh-
nung, sondern in der Bereitschaft zur konstruktiven 
Gestaltung der Möglichkeiten zwischen Wissenschaft 
und Politik die Chancen ergreifen. Das Gesetz, über 
das wir heute hier entscheiden, ist eine besonders 
geglückte Arbeit des Parlaments und ein vorzüglicher 
Beitrag dazu. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Bulmahn. 

Frau Bulmahn (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Herr Riesenhuber — — 

(Dr.  Probst [CDU/CSU]: Bundesminister!) 
— Herr Minister Riesenhuber, 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Sehr gut!) 
ich möchte zu Ihrer Rede sagen: Thema verpaßt, weil 
wir in dieser Debatte nicht darüber diskutieren, ob wir 
die Gentechnologie verbieten wollen oder nicht. Das 
steht nicht zur Debatte. 

(Catenhusen [SPD]: Das überlassen wir den 
GRÜNEN!) 

Sie haben das Thema verpaßt, weil wir in dieser De-
batte darüber reden, unter welchen Bedingungen, in 
welchem gesetzlichen Rahmen in Zukunft die Gen-
technologie in der Bundesrepublik angewandt wird. 

Die Notwendigkeit eindeutiger gesetzlicher Rege-
lungen der Anwendung und der Nutzung der Gen-
technologie wird in diesem Hause wohl von nieman-
dem bestritten. Das wird auch von seiten der GRÜ-
NEN nicht bestritten. Aber die Windeseile, mit der Sie 
von den Koalitionsparteien aus Angst vor den Wähle-
rinnen und Wählern in Niedersachsen 

(Seesing [CDU/CSU]: Ach!) 

ein Gesetz durch die parlamentarischen Gremien 
pauken, ist entlarvend. 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Sie kennen doch 
die letzten Umfragen!) 

Ihnen geht es nicht in erster Linie um einen umfassen-
den Schutz von Mensch und Umwelt vor den Gefah-
ren gentechnischer Methoden, sondern um den 
Schutz von Anwendern und Nutzern der Gentechno-
logie vor der Öffentlichkeit. 

(Zustimmung bei der SPD und den GRÜNEN 
— Dr. Probst [CDU/CSU]: Das glauben Sie 

doch selber nicht!) 

Sie schüren mit Ihrer Art des Vorgehens — das muß 
ich Ihnen wirklich so deutlich sagen — Mißtrauen und 
Vorbehalte gegenüber der Politik und gegenüber 
dem Parlament insgesamt. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Nein, da gehen Sie 
zu weit!)  

Sie provozierern geradezu Ängste und Verweige-
rungshaltungen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Genau!) 

Das Mißtrauen, mit dem die Regierungsparteien die 
Urteilsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger betrach-
ten, schlägt sich auch in dem Gesetzentwurf selbst 
und in den bisher vorgelegten Verordnungsentwürfen 
nieder. Sie, Herr Minister Riesenhuber, loben die Ar-
beit der Enquete-Kommission, und Sie loben das Ge-
spräch, das zwischen Wissenschaft, Politik, Kirchen 
und Bürgern stattgefunden hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Zu Recht!)  

So weit, so gut. Dieses Lob würden wir unterstreichen. 
Nur, ich frage mich, warum Sie jetzt auf einmal mit 
diesem Gesetz dieses Gespräch abbrechen und ver-
hindern wollen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Dr. Rie

-

senhuber [CDU/CSU]: Das führen wir stän

-

dig weiter!) 

Das eigentliche Sicherheitsrisiko — das wird an die-
sem Gesetzentwurf deutlich — besteht für Sie nicht in 
der Anwendung der Gentechnologie, sondern das 
sind die Bürgerinnen und Bürger selbst. 

(Zustimmung bei der SPD und den GRÜNEN 
— Dr. Riesenhuber [CDU/CSU]: Das hat 
nichts mit meiner Rede und dem Gesetz zu 

tun!)  

— Das werde ich gleich belegen. 
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In welchem Umfang Sie Transparenz, Diskussion 

und Erörterung scheuen und versuchen, Transparenz 
und Mitwirkung Betroffener zu verhindern, 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Warum nehmen 
Sie ihn denn so an? Er hat das doch gar nicht 

gesagt!) 

möchte ich am Beispiel der ZKBS und der Regelungen 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit bei den Genehmi-
gungsverfahren näher ausführen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Der Zentralen Kommission für biologische Sicher-
heit kommt in dem vorgelegten Gesetzentwurf eine 
Schlüsselstellung zu. Sie verfügt faktisch über ein De-
finitions-, Prüfungs- und Bewertungsmonopol. Sie be-
rät die Bundesregierung und die Bundesländer in al-
len sicherheitsrelevanten Fragen der Gentechnik. Sie 
definiert das Risikopotential eines gentechnisch ver-
änderten Organismus. Sie wird prüfend und bewer-
tend in allen Anmelde-, Erlaubnis- und Genehmi-
gungsverfahren tätig. 

Mit der Zuordnung von gentechnischen Arbeiten zu 
den einzelnen Sicherheitsstufen entscheidet sie zu-
gleich über den Verfahrensablauf; denn ob eine bloße 
Anmeldung genügt oder ob ein Genehmigungsver-
fahren — mit oder ohne Öffentlichkeitsbeteiligung — 
durchzuführen ist, ist allein von der Zuordnung zu 
einer Sicherheitsstufe abhängig. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Wovon denn 
sonst?) 

Die eigentliche Genehmigungsbehörde befindet sich 
demzufolge mehr oder minder in der Rolle des Voll-
streckers des Kommissionsvotums, von dem sie nur 
abweichen kann, wenn sie dies schriftlich begründet, 
also faktisch ein Gegengutachten vorlegt. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Natürlich!) 

Eine Kommission mit derart weitreichenden Befug-
nissen und einer derartigen Machtfülle muß verpflich-
tet werden, ihre Entscheidungen transparent und 
nachvollziehbar zu gestalten. Zugleich ist durch eine 
entsprechende Zusammensetzung der Kommission si-
cherzustellen, daß alle für die Bewertung einer An-
meldung bzw. eines Genehmigungsantrages wesent-
lichen Gesichtspunkte in den Beratungsprozeß mit 
einfließen. 

(Kohn [FDP]: Genau das haben wir ge

-

macht!) 

Dies ist weder in dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung noch in den entsprechenden Änderungsan-
trägen der Koalitionsparteien der Fall. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Kohn 
[FDP]: Reden wir von demselben Gesetz?) 

Die von der Bundesregierung und von den Koali-
tionsparteien vorgesehene Zusammensetzung der 
Kommission ist einseitig. Sie gibt den Molekularbiolo-
ginnen und -biologen — also den potentiellen Nutz-
nießern der Gentechnologie — ein Übergewicht unter 
den Fachleuten. Dagegen scheinen Ihnen Fachleute 
so wichtiger Disziplinen wie z. B. Boden-, Tier-, Pflan-
zenökologie, der Ökosystemforschung entbehrlich zu 
sein, obwohl gerade diese Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler das nötige Fachwissen für die Bewer

-

tung des Gefährdungspotentials gentechnisch verän-
derter Organismen für Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Umwelt bereitstellen. Die Bewertung des Risiko-
potentials darf nicht den Nutznießern und Anwen-
dern 

(Dr. Rüttgers [CDU/CSU]: Holen Sie einmal 
Luft, Frau Kollegin! Herr Kohn möchte etwas 

fragen!) 
der Gentechnologie allein überlassen werden. Das ist 
unzumutbar. 

Vizepräsident Westphal: Frau Kollegin, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kohn? 

Frau Bulmahn (SPD): Ja, wenn es mir nicht von der 
Zeit abgezogen wird. 

Vizepräsident Westphal: Bitte schön, Herr Kohn. 

Frau Bulmahn (SPD): Gut, wenn ich eine Minute 
dazukriege, ist das in Ordnung. 

Kohn (FDP): Frau Kollegin, können Sie dem Hohen 
Hause bestätigen, daß der Zentralen Kommission für 
biologische Sicherheit mindestens zwei Wissenschaft-
ler aus dem Bereich der Ökologie und mindestens ein 
weiterer Sachverständiger aus dem Bereich des Um-
weltschutzes als Mitglieder angehören werden? 

Frau Bulmahn (SPD): Es stimmt, daß bei der Zusam-
mensetzung der Kommission zwei Ökologen vorgese-
hen sind. Aber Sie werden, wenn Sie sämtliche wis-
senschaftlichen Disziplinen zusammenfassen, fest-
stellen, daß es in der Kommission ein Übergewicht 
potentieller Nutznießer gibt. Wenn Sie einmal nach 
Fachbereichen gliedern, werden Sie das feststellen; 
Sie können das ohne weiteres auch selber nachprü-
fen. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Nach diesen Katego

-

rien müssen Sie ein Parlament auch gleich 
abschaffen!) 

Die Beratungs- und Bewertungstätigkeit der Korn-
mission läßt sich nicht auf eine reine Feststellung wis-
senschaftlicher und quasi objektiver Tatsachen be-
schränken. Sie beinhaltet neben Sachurteilen auch 
normative Festlegungen, da sie sich unweigerlich 
auch auf Fragen der Zumutbarkeit von Risiken für 
Mensch und Umwelt erstreckt. Über Fragen der Zu-
mutbarkeit von Risiken kann aber schlechthin nicht 
wissenschaftlich entschieden werden, da sie nicht 
wissenschaftlicher, sondern politischer und gesell-
schaftlicher Natur sind. 

Der Kommission müssen deshalb neben Fachleuten 
aus den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen auch 
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen wie der Ge-
werkschaften, der Wirtschaft, der Naturschutz- und 
Umweltverbände und der Verbraucherorganisationen 
angehören. Darüber hinaus muß unseres Erachtens 
sichergestellt werden, daß Vertreter der Länder an 
den Sitzungen teilnehmen können. 

Problematisch sind nach unserer Ansicht die vorge-
sehenen Regelungen zur Beschlußfassung durch die 
Kommission. Wenn hier keine Präzisierung vorge-
nommen wird, können weitreichende Entscheidun- 
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gen gefällt werden, ohne daß tatsächlich eine Mehr-
heit der Kommission die Stellungnahme unterstützt. 
Denkbar ist beispielsweise, daß zwei Mitglieder mit Ja 
stimmen, ein Mitglied mit Nein stimmt und sich neun 
Mitglieder der Stimme enthalten. 

(Kohn [FDP]: Das gibt es sogar im Parla

-

ment!) 

Nach den jetzigen Regelungen würde dieses Ergebnis 
als Zustimmung gewertet werden. Ich muß deutlich 
sagen: Das ist absurd. Eine klare Festlegung von Ab-
stimmungsquoren ist dringend erforderlich. 

Gänzlich untragbar ist das Vorhaben der Regie-
rungsparteien, die Entscheidungen der Kommission 
nur in Ausnahmefällen der Öffentlichkeit bekanntzu-
geben 

(Kohn [FDP]: Jahresbericht!) 

und sich ansonsten mit der Veröffentlichung eines 
Jahresberichtes zufriedenzugeben. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Was denn sonst?) 

Dies ist in höchstem Maße undemokratisch und ver-
mittelt der Öffentlichkeit, aber auch der Fachwelt ein 
verzerrtes Bild der Diskussion in der ZKBS und der 
dort getroffenen Entscheidungen. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Das kann doch kei

-

ner verstehen!) 

Eine wirksame und verantwortungsvolle Beteili-
gung der Öffentlichkeit an den entsprechenden Ge-
nehmigungsverfahren ist nur möglich, wenn die Ent-
scheidungsgründe der Kommission in einem konkre-
ten Fall auch bekannt sind. Die von den Koalitionspar-
teien und der Bundesregierung verfolgte Strategie der 
Geheimniskrämerei ist einer sachlichen Auseinander-
setzung jedenfalls nicht förderlich. Im Gegenteil: 
Diese Strategie fördert Irrationalismen und undiffe-
renzierte Verweigerungshaltungen. 

Ich möchte Sie aus den genannten Gründen aus-
drücklich bitten, sich entsprechend des Änderungsan-
trages der SPD-Fraktion für die Veröffentlichung der 
Entscheidungen der Kommission mit Begründung in 
einem öffentlich zugänglichen Register auszuspre-
chen. 

(Beifall bei der SPD) 

Minderheitsvoten sind dabei mit zu veröffentlichen, 
auch wenn sie sich nur auf Teile der Entscheidung 
beziehen. Folgt man nämlich den Vorstellungen der 
Bundesregierung, dann sollen Einwände, die sich nur 
auf einen Teil des Gesamtvotums beziehen, nicht ein-
mal zu Protokoll genommen werden. Minderheiten-
voten sollen demnach nur zulässig sein, wenn sie sich 
auf das gesamte Votum beziehen. Dabei wäre aber 
gerade die Kenntnis dieser Teileinwände für die zu-
ständigen Behörden sehr wichtig; denn sie könnten in 
Kenntnis dieser Einwände die Genehmigung mit be-
stimmten Auflagen versehen und damit zu einem hö-
heren Sicherheitsstandard beitragen. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

1845, drei Jahre vor dem ersten Versuch, in 
Deutschland eine Demokratie zu begründen, schrieb 
der preußische Obrigkeitsstaat in der Gewerbeord-
nung die Beteiligung der Öffentlichkeit an Genehmi

-

gungsverfahren für industrielle Anlagen bindend vor. 
145 Jahre später behält die konservativ-liberale Re-
gierung in der Bundesrepublik die Öffentlichkeitsbe-
teiligung bei der Genehmigung von Fabriken zur Her-
stellung von Oberhemden und Röcken zwar bei, 
schließt die Öffentlichkeit bei der Genehmigung von 
gentechnischen Anlagen jedoch weitgehend aus. 

(Seesing [CDU/CSU]: Das ist doch nicht 
wahr!) 

— Das ist richtig. Wenn Sie sich die zur Zeit bestehen-
den gentechnischen Produktionsanlagen und For-
schungsanlagen ansehen und sie nach den Kriterien, 
die Sie festgelegt haben, einmal untersuchen, stellen 
Sie fest, daß nach Ihrem Vorschlag 963 dieser Anlagen 
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt worden 
wären und 23 mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Das ist 
wohl deutlich genug. 

In dem Entwurf der Regierung und den Änderungs-
anträgen der Regierungsparteien wird bei dem größ-
ten Teil der gentechnischen Anlagen und Arbeiten 
der Stufe 1 wie auch bei Genehmigungen der Freiset-
zung bestimmter Organismen sowie bei allen For-
schungsanlagen und Forschungsarbeiten keine Betei-
ligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Dies ist nicht 
nur zutiefst undemokratisch, sondern auch von der 
Sache her überhaupt nicht gerechtfertigt. Der Aus-
schluß der Beteiligung der Öffentlichkeit bei Geneh-
migungsverfahren gentechnischer Forschungsanla-
gen und Forschungsarbeiten der Sicherheitsstufe 4 
dürfte zudem schlicht verfassungswidrig sein. 

Wie, meine Damen und Herren von den Regie-
rungsparteien, wollen Sie es eigentlich verantworten 
und womit wollen Sie es rechtfertigen, daß Bürgerin-
nen und Bürger es hinnehmen müssen, daß in ihrer 
unmittelbaren Umgebung mit gefährlichen Krank-
heitserregern experimentiert wird, ohne daß sie hier-
von informiert werden, ohne daß sie entsprechende 
Sicherheitsauflagen einklagen können? 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Was? Das ist absolu

-

ter Blödsinn!) 

— Für Forschungsanlagen und Forschungsarbeiten 
trifft das zu, weil Sie sogar vorschlagen, daß For-
schungsarbeiten in der Sicherheitsstufe 4 in Zukunft, 
wenn eine Arbeit einmal durchgeführt ist, nur noch 
angemeldet, aber nicht mehr genehmigt werden müs-
sen. 

(Dr. Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Wenn es 
in der gleichen Stufe bleibt, ja! — Catenhu

-

sen [SPD]: Das ist leider wahr!) 

Was Sie hier vorschlagen, ist völlig verantwortungs-
los. 

Auch die grundgesetzlich garantierte Freiheit von 
Wissenschaft und Forschung findet ihre Grenzen dort, 
wo die Grundrechte anderer wie etwa das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit bedroht oder 
verletzt werden. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Das ist richtig!) 

Ob diese Gefährdung von einer Produktionsanlage 
oder von einer Forschungsanlage ausgeht, macht da-
bei keinen Unterschied, 

(Dr. Voigt [Northeim] [CDU/CSU]: Doch!) 
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und es darf auch keinen Unterschied machen. 

Wenn gerade von seiten der Regierungsparteien 
immer wieder vorgebracht wird, daß bei einer Betei-
ligung der Öffentlichkeit die Diskussion ohne den für 
die Bewertung notwendigen Sachverstand geführt 
und durch Irrationalität, Angst und Emotionen ge-
prägt sei, so ist dies schlichtweg falsch. Sämtliche bis-
her durchgeführten öffentlichen Genehmigungsver-
fahren gentechnischer Anlagen mußten wieder abge-
brochen werden, weil die Betreiber nur unvollstän-
dige Genehmigungsunterlagen eingereicht hatten. 

(Catenhusen [SPD]: Das ist auch leider 
wahr!) 

Den Behörden war dies allerdings nicht aufgefallen, 
wohl aber den Bürgerinnen und Bürgern, die nach 
Ihrer These angeblich nicht über den nötigen Sach-
verstand verfügen. Selbst die ZKBS mußte sich in ei-
nem Fall vorhalten lassen, schlichtweg übersehen zu 
haben, daß ein für die Arbeiten vorgesehener Virus 
trotz seines unvollständigen Genoms noch die Fähig-
keit besaß, infektiöse Partikel zu bilden. 

Ist es diese Sorgfalt und Sachkenntnis der Öffent-
lichkeit, die Sie fürchten? Ist es diese Sachkenntnis 
der Bürgerinnen und Bürger, die Sie bewogen hat, 
noch rechtzeitig vor der Verabschiedung des Gen-
technikgesetzes mit dem UVP-Gesetz die Ausle-
gungs- und Einwendungsfristen von acht auf vier 
bzw. von vier auf zwei Wochen zu halbieren? 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Brauchen Sie gar 
nicht zu fragen! — Dr. Probst [CDU/CSU]: 
Glauben Sie, daß wir so bürgerfeindlich 

sind?) 

— Das glaube ich allerdings wirklich. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nicht nur ein 
Gebot des unserer Verfassung zugrundeliegenden 
Partizipationsgedankens, trägt sie doch durch die 
Vermeidung verengter Problemwahrnehmungen ent-
scheidend zu einer differenzierteren Betrachtung und 
Bewertung bei und erhöht damit letztendlich auch 
den Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum der 
Behörden im Interesse aller. Ich würde mir wünschen, 
daß auch Sie dies endlich einmal nachvollziehen. 

Ich komme zum Ende. Meine Fraktion fordert in 
ihrem Änderungsantrag deshalb — jetzt haben Sie die 
Möglichkeit, auch zu zeigen, daß Sie nicht gegen die 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden wollen — , daß 
entsprechend den heute gültigen Regelungen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz Genehmi-
gungsverfahren für alle gentechnischen Arbeiten zu 
gewerblichen Zwecken und für Produktionsanlagen 
aller Gefahrenstufen mit öffentlicher Beteiligung 
durchgeführt werden. Darüber hinaus wollen wir, daß 
die Öffentlichkeitsbeteiligung auf Freisetzungsvorha-
ben, auf Forschungsanlagen der beiden höchsten Si-
cherheitsstufen sowie auf gentechnische Forschungs-
arbeiten der Sicherheitsstufe 4 ausgeweitet wird. 

(Dr. Probst [CDU/CSU]: Haben Sie doch Mit

-

leid mit den Stenographen!) 

Sie können diesem zustimmen. Dann würden Sie 
tatsächlich beweisen, daß Sie ein Gentechnikgesetz 
im Interesse der Bevölkerung verabschieden. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Frau Bulmahn, Sie haben 
mit so großem Geschick Ihr Manuskript auf die rote 
Lampe gelegt, so daß es für Sie nicht möglich war, die 
korrigierenden Eingriffe des Präsidenten im Hinblick 
auf die Zeit zu beachten. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: So macht man 
sich blind für die Wirklichkeit!) 

Der nächste Redner ist der Abgeordnete Eimer 
(Fürth). 

Eimer (Fürth) (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mir ist keine Technik, die der Mensch 
eingeführt hat, bekannt, die vor der Einführung so 
intensiv, so kritisch und mit solcher Vorsicht begleitet 
wurde wie die Gentechnik. 

(Seesing [CDU/CSU]: Sehr wahr! So ist es!) 

Ich will gerade in Richtung der GRÜNEN sagen: 
Keine Technik ist nur gut, keine Technik ist nur 
schlecht. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Wir sind doch nicht 
doof und dämlich!) 

Es hängt nur davon ab, wie der Mensch sie einsetzt. 

Die Beiträge der GRÜNEN haben uns deutlich ge-
macht, daß sie von einer abgrundtiefen Technikfeind-
lichkeit gekennzeichnet sind. 

(Beifall bei der FDP — Frau Nickels 
[GRÜNE]: Ach du grüne Neune!) 

— Warum sind Sie so aufgeregt? 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Weil ich diesen 
Quatsch seit zehn Jahren höre!) 

—Ich kann ja ein bißchen warten, bis Sie sich beruhigt 
haben. 

Wir Freien Demokraten schätzen die Chancen der 
Gentechnik hoch ein: in der Landwirtschaft, in der 
Rohstoffgewinnung, bei Arzneimitteln und beim Um-
weltschutz. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Vor allem die  Profit

-

chancen!) 
Viele neue Krankheiten werden billiger, besser, si-
cherer und viele auch erstmalig bekämpft werden 
können. Aber wir verkennen nicht die Gefahren die-
ser neuen Technik. Die FDP hat sich sehr früh damit 
beschäftigt. Wir haben Anhörungen in unserer Frak-
tion veranstaltet, als sich der Bundestag damit noch 
nicht beschäftigt hat. 

Der Bundestag selbst — daran kann man nur immer 
wieder erinnern — hat sich mit der Einsetzung der 
Enquete-Kommission „Gentechnik" von Anfang die-
ser Sache intensiv angenommen. Das Gesetz, das wir 
heute vor uns liegen haben, ist ein Schutzgesetz. Die-
ses Gesetz ist ein Ergebnis der Diskussionen in der 
Enquete-Kommission. Wenn die Gentechnik völlig 
ungefährlich wäre, bräuchten wir dieses Gesetz na-
türlich nicht. 
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Eimer (Fürth) 

Ich habe Verständnis für die Angst der Bevölke-
rung; denn dies ist eine neue Technik, die noch nicht 
lange erprobt ist und mit der die Bevölkerung noch 
keine Erfahrung hat. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Aber nach Ihrem 
Willen soll sie Versuchskaninchen sein! Da 

habe ich auch Angst, begründete!) 

Natürlich ist auch Mißbrauch denkbar. 

Das Gentechnikgesetz wird nicht das einzige Ge-
setz sein, das wir brauchen, um vor Mißbrauch dieser 
Technik zu schützen. Es ist schon einiges aufgeführt 
worden, vor allem die Fortpflanzungsmedizin und die 
Genomanalyse. Es werden weitere Gesetze folgen. 
Das Embryonenschutzgesetz ist bereits eingebracht, 
und darüber wird diskutiert. Seit 1984, der Einsetzung 
der Enquete-Kommission, wird über die Chancen, die 
Risiken und die Notwendigkeiten von Gesetzen bera-
ten. 

Ich möchte an dieser Stelle meinem Kollegen Kohn 
für die regelmäßige Information der Fraktion aus-
drücklich danken; denn nur wer informiert ist, kann 
auch diese Technik beurteilen. 

Herr Kollege Catenhusen hat selbst darauf hinge-
wiesen, daß sich der Bundestag schon seit Jahren in-
tensiv damit beschäftigt. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Im Gegensatz zur 
Regierung! Das ist richtig!) 

Insofern kann von Durchpeitschen keine Rede sein. 
Ich bin mit Herrn Kollegen Catenhusen einig, daß sich 
der Unterausschuß bewährt hat. Das Gesetz ist durch 
die Beratungen besser geworden. 

Herr Catenhusen, Ihre Rede war im Gegensatz zu 
denen Ihrer Kolleginnen sehr sachlich. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Ja, die Männer mei

-

nen immer: Die Frauen sind unsachlich, und 
die Männer sind sachlich! Die Suppe auslöf

-

feln müssen sie meistens nicht! Gott sei Dank 
sind hier mehr Frauen!)  

— Es ist ja wirklich entsetzlich! Man kann nicht in 
Ruhe sprechen, ohne daß irgendjemand dazwischen-
gackert. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Weil wir Ihnen zu-
hören, Herr Eimer! Weil wir nicht schlafen, 

sondern Ihnen zuhören!) 

Vizepräsident Westphal: Herr Kollege, ich darf Sie 
für einen Moment unterbrechen. 

Dies gilt nach allen Seiten. Es kommt nicht auf die 
Menge der Zwischenrufe an, sondern auf die Treffsi-
cherheit. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Er will wahrschein

-

lich lieber, daß wir Zeitung lesen, damit er 
alles runterlesen kann! — Dr. Weng [Gerlin

-

gen] [FDP]: Und auf die Tonhöhe, Herr Prä

-

sident!) 

— Ja. — Die Zwischenrufe habe ich auch bei anderen 
beobachtet. Gerade gegenüber einer Rednerin ist es 
manchmal sogar notwendig, eher einzugreifen. Ich 
habe das nicht getan. Nun muß es auch Herr Eimer 
ertragen. 

Eimer (Fürth) (FDP): Herr Kollege, Sie werden von 
mir eine derartige Flut von Zwischenrufen bisher 
nicht erlebt haben. 

Meine Damen und Herren, ich bin mit Herrn Caten-
husen auch über die Beurteilung der Rolle der GRÜ-
NEN einig. Das Nein allein genügt nicht. Mit Tech-
nikfeindlichkeit ist diesem Problem nicht gerecht zu 
werden. 

(Beifall bei der FDP) 

Die Umweltprobleme, die aufgezählt worden sind, 
haben zum größten Teil mit Gentechnik nichts zu tun, 
aber ein Teil dieser Probleme ist mit Hilfe der Gen-
technik zu lösen. 

(Richtig! bei der FDP) 

Daß wir Probleme mit der Natur auch ohne Gen-
technik bekommen können, kann man daran ersehen, 
daß wir in der Vergangenheit Unheil ange richtet ha-
ben, indem wir Tiere aus fremden Lebensräumen an-
derswo eingeführt haben, von wo sie auch nicht mehr 
zurückzuholen waren. 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Und das 
wollen Sie jetzt mit Mikroorganismen ma

-

chen!) 

Das ist also kein spezifisches Problem der Gentech-
nik. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Das stimmt ja auch! 
Das spricht nicht gegen uns!) 

— Nein, es zeigt nur, daß man die Technik und das 
menschliche Handeln überall sorgfältig kontrollieren 
muß und daß man die Probleme nicht nur einseitig bei 
der Gentechnik sehen kann. Vielmehr kann unser 
ganzes Handeln als Menschen gefährlich sein. 

(Frau Saibold [GRÜNE]: Was lernen wir dar

-

aus?) 

Wenn die GRÜNEN so sehr gegen Gentechnik sind, 
dann möchte ich ihnen allerdings die Frage stellen: 
Warum haben Sie die Vorsitzende bei der Abstim-
mung im Ausschuß allein gelassen? 

(Kohn [FDP]: Eine sehr gute Frage!) 

Und warum haben sich die GRÜNEN im Ausschuß bei 
den Abstimmungen zum Gentechnikgesetz perma-
nent der Stimme enthalten? 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Weil 
wir das Gesetz ablehnen!) 

Ich kann nur feststellen: Für uns sind die GRÜNEN 
in diesem Falle kein seriöser Partner; wir haben von 
ihnen keine guten Anregungen bekommen. 

Was die SPD angeht, so bedauere ich, daß bei ihr ein 
Sinneswandel stattgefunden hat. Aber ich stelle fest, 
daß dieser Sinneswandel nicht durch neue Argu-
mente hervorgerufen worden ist, sondern durch neue 
Abgeordnete im Deutschen Bundestag. 

(Catenhusen [SPD]: Und durch die schlechte 
Qualität Ihres Gesetzes, Herr Eimer!) 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß dieses 
Gesetz ein Schutzgesetz ist für eine Technik, die ver-
antwortbar ist. Deswegen werden wir diesem Gesetz 
zustimmen. 

(Beifall bei der FDP) 
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Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Frau Ab-
geordnete Nickels. 

Frau Nickels (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! 

Wir sprechen ... heute ... nicht nur über die 
Menschen und die Probleme der Rechtsorganisa-
tion ihrer Gesellschaft, sondern über ein größeres 
Ganzes, nämlich die Natur, in die sie eingebettet 
und von der sie ein Teil sind. Wir müssen uns 
darüber klar werden, daß wir, wenn wir die 
Grundlagen der lebenden Natur, nämlich die 
Erbanlagen der Lebewesen, angreifen, zerstören 
und neu kombinieren, damit auch unser Mensch-
sein und unser Menschenbild zerstören und neu 
kombinieren ... Wissen Sie, was hinter der Ar-
tenvielfalt bei den uns überkommenen Lebewe-
sen steckt, welcher Sinn und welcher Zweck? Sie 
wissen es nicht. Und nicht nur Sie: Auch die Wis-
senschaftler wissen es nicht. Dennoch zögern sie 
nicht, die Überschreitung der naturgegebenen 
Artenschranke als „Fortschritt" zu feiern, obwohl 
sie nicht einmal vorhersehen können, in welche 
Barbarei dies ein Fortschritt ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich zitiere meine Kollegin E rika Hickel, die das vor 
sechs Jahren zur Einsetzung der Enquete-Kommis-
sion „Gentechnik" gesagt hat. 

(Catenhusen [SPD]: Das waren noch Zeiten! 
— Kohn [FDP]: Seitdem haben Sie nichts da

-

zugelernt!) 

Sie hat damals bedauert, daß Herr Minister Riesenhu-
ber offensichtlich nichts an Geldmitteln zur Erfor-
schung der Alternativen zur Gentechnik zur Verfü-
gung gestellt hat, 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Ge

-

nau!) 

daß ohne Not Millionen in diese Technik investiert 
wurden, die jetzt für andere menschen- und umwelt-
verträgliche Techniken fehlen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich kann Ihnen dies zurückgeben, Herr Kohn: Sie 
haben in diesen sechs Jahren nichts gelernt. Heute 
legen Sie nämlich ein Gesetz vor, und Gesetze werden 
gemacht, um den Gegenstand zu regeln und zu lega-
lisieren. Herr Kohn, das Gentechnikgesetz ist ja nicht 
deshalb Ende der siebziger Jahre nicht gemacht wor-
den, weil das Parlament zu langsam gearbeitet hätte, 
sondern weil die Industrie kein Interesse daran hatte; 
denn damals konnte man — bis heute — über die 
Richtlinien der ZKBS wesentlich besser im Dunkeln 
munkeln und ohne öffentliche Kontrolle forschen. 

(Kohn [FDP]: Fragen Sie mal die SPD-For

-

schungsminister, die damals im Amt wa

-

ren!) 

Das ist erst zu Ende gegangen, als die Gerichte diesen 
Zustand — nachdem sich kritische Bürgerinnen und 
Bürger eingeschaltet hatten — nicht weiter geduldet 
haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Darum wollen Sie dieses Gesetz im Hauruck-Verfah-
ren durchziehen. Was Sie eben erzählt haben, ent-
spricht nicht den Tatsachen. 

(Kohn [FDP]: Belegen Sie das einmal!) 

Es gibt für uns im Parlament einen unglaublichen 
Wust von Gesetzen, eine Gesetzesflut, die wir bear-
beiten müssen. Aber es gibt immer einige Gesetze, an 
denen sehr klar wird, wie eigentlich die Wertsetzung 
in der Gesellschaft ist und wie Parteien gewichten. 
Das Wort Partei ist sprechend. Es bedeutet, daß man 
Partei ergreifen muß für etwas, daß man sich entschei-
den muß, was einem mehr wert ist, daß man also par-
teilich ist. Sie haben mit diesem Gesetzesvorhaben 
gezeigt, daß Sie parteilich sind für Innovationsinteres-
sen, für Wirtschaftsinteressen, für Profit und für die 
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. 

(Frau Saibold [GRÜNE]: Wie immer!) 

Der EG-Binnenmarkt ist bei Ihnen einer der treiben-
den Kräfte für dieses EG-Gesetz gewesen. Es ist Aus-
druck eines überkommenen und zerstörerischen Be-
wußtseins und entspricht der Auffassung von For-
schung und Technologie, die seit 300 Jahren bei uns 
vorherrscht und die danach handelt, daß das, was 
möglich ist, was voraussichtlich Profit bringt und nicht 
verboten ist, gemacht werden kann und soll. 

(Eimer [Fürth] [FDP]: Vergleichen Sie mal, 
wie die Menschen vor 300 Jahren ohne For

-

schung gelebt haben!) 

Wir sind selbstverständlich auch parteilich — ich 
sage Ihnen da nichts Neues — , aber anders. Wir sagen 
zu Ihren Prioritäten nein. Für uns haben die natürli-
chen Lebensgrundlagen, Sozialität, humanes Mitein-
ander und Demokratie Vorrang. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir werden keine Abstriche machen und uns ohne 
Not nicht auf Technologien einlassen, bei denen diese 
Risiken bestehen, die beschrieben worden sind und 
von Ihnen in dem jahrelangen Diskussionsprozeß 
nicht von der Hand gewiesen werden konnten. Wir 
werden ohne Not keinen Geleitschutz geben oder 
Verschärfungen in einem Gesetz, das die Grundlage 
der Legalisierung dieser zerstörerischen Technik ist, 
unterstützen. Wir werden keinen Geleitschutz bei ei-
nem neuen Angriff auf unsere Lebensgrundlagen ge-
ben, wo die gesamte Politik und Gesellschaft bis heute 
nicht fähig sind, das wiedergutzumachen oder auch 
nur annähernd zu erfassen, was bisher schon an Zer-
störungspotentialen geschaffen worden ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen: Das ist ein Nein, aber kein unre flek-
tiertes Nein. Wir schlagen in unserem Entschließungs-
antrag ein Moratorium von fünf Jahren vor als Denk-
pause, wo bilanziert wird, was bisher zum großen Teil 
wildwüchsig gemacht worden ist, 

(Catenhusen [SPD]: Das ist doch die Bilanz 
nur bei Ihnen, bei den GRÜNEN! Sie verwei

-

gern sich doch der Debatte!) 

wo man Schlußfolgerungen zieht, eine Demokratisie-
rung der Debatte vorantreibt und Alternativen er-
forscht. 
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Frau Nickels 

Herr Catenhusen, das, was Sie gesagt haben, 
stimmt nicht. Wir haben in der Enquete-Kommission 
„Gentechnik" ein Minderheitenvotum erarbeitet. 

(Abg. Catenhusen [SPD] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage) 

—Ich weiß, was Sie fragen wollen. Sie können es sich 
sparen. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN — Catenhusen 
[SPD]: Das wäre Ihnen auch zu peinlich!) 

— Nein, das haben Sie eben schon einmal gesagt. 
Die Konsequenzen aus diesem Minderheitenvotum 

können Sie bei uns Punkt für Punkt da, wo wir poli-
tisch in der Verantwortung sind — in den Kommunen, 
in den Landtagen und hier —, finden. Wir nehmen die 
in den einzelnen Bereichen — in der Landwirtschafts-
politik, in der Forschungspolitik, in der Ernährungs- 
und Entwicklungspolitik — skizzierten Vorgaben als 
Leitbilder und maßgebliche Maximen unserer Poli-
tik. 

(Catenhusen [SPD]: Herr Fischer sieht das 
ganz anders als Sie! Die GRÜNEN in Baden

-

Württemberg sehen das auch anders als 
Sie!) 

Ich sage Ihnen: Furcht ist kein schlechter Berater in 
der Politik, wenn Sie nicht blind, sondern sehend ist 
und erkennt, welche Potentiale vorhanden sind. In 
dem Sinne sind wir hier die Anwältinnen und Anwälte 
einer berechtigten Furcht vor unabsehbaren Folge-
wirkungen, die Sie aus niederem Profitinteresse der 
Bevölkerung auferlegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Widerspruch bei 
der CDU/CSU, der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Voigt (Northeim). 

Dr. Voigt (Northeim) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau 
Nickels, ich würde Ihnen in einigen Punkten gerne 
folgen, wenn wir uns tatsächlich einig wären, was 
Furcht und was Angst ist. Ich hatte aber eigentlich in 
der Vergangenheit immer den Eindruck, daß aus Ihrer 
Fraktion heraus mehr die irrationale Angst geschürt 
wurde und die gezielte Furcht, über die man durchaus 
diskutieren kann, keine Rolle gespielt hat. 

Das Moratorium ist heute schon mehrfach erwähnt 
worden. 

(Frau Hillerich [GRÜNE]: Das war doch kein 
Moratorium!)  

Seitdem sind dreieinhalb Jahre vergangen. Wie Mini

-

ster Riesenhuber eben gesagt hat, wird in diesem 
Frühjahr das erste Freisetzungsexperiment erfolgen. 

Ich möchte noch einige andere Bemerkungen zu 
dem machen, was in den letzten Beiträgen gesagt 
worden ist. Herr Catenhusen, ich möchte noch einmal 
auf den korrekten Zeitpunkt eingehen. Wir waren uns 
doch eigentlich alle einig, daß wir mit der Arbeit der 
Enquete-Kommission zum richtigen Zeitpunkt begon-
nen haben. Wir waren uns alle einig, daß zu dem Zeit-
punkt, als wir mit der Arbeit begonnen haben, ein 
Gentechnikgesetz sicherlich verfrüht gewesen wäre, 

weil wir die Grundkenntnisse einfach noch nicht hat-
ten. 

(Catenhusen [SPD]: Sie wollten es doch gar 
nicht!) 

—Ja, Sie wollten es aber auch nicht. Die ersten An-
sätze gab es ja unter einer anderen Regierung. 

Wir waren uns auch darüber im klaren, daß wir den 
Zeitpunkt sehr günstig gewählt hatten, weil es noch 
nicht zu viele Vorgaben gab, die wir durch ein Gen-
technikgesetz hätten korrigieren müssen. 

Dann ist dieser Bericht in den Bundestag gegangen. 
Damals waren wir uns wiederum einig, daß wir diesen 
Bericht beraten und danach das Gesetz machen woll-
ten. 

Nun kann man sich darüber streiten, wie intensiv 
die Regierung hätte vorarbeiten sollen. 

(Catenhusen [SPD]: Na, sehen Sie!) 

Man kann sich auch darüber streiten, wann die beiden 
Koalitionsfraktionen hätten anfangen sollen, inner-
halb ihrer eigenen Reihen zu einer einheitlichen Mei-
nung zu kommen. Darüber kann man sich unterhal-
ten. 

Jetzt haben wir das Gesetz auf dem Tisch, in das aus 
unserer Sicht die wesentlichen Merkmale, die in der 
Enquete-Kommission formuliert worden sind, über-
nommen worden sind. Das ist doch im Grunde genom-
men ein sehr positiver Vorgang, der einem demokra-
tischen Entwicklungsprozeß im Parlament ent-
spricht. 

Nun lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen 
—ich habe das schon bei der Einbringung gesagt —: 
Die ZKBS-Richtlinien haben in den vergangenen Jah-
ren ihre Funktion erfüllt. Sie haben dazu geführt, daß 
ein hohes Maß an Vertrauen in die Wissenschaft, die 
sich diesen ZKBS-Richtlinien unterworfen hat, auch in 
der Bevölkerung gewachsen ist. Wer das negiert, geht 
an den Realitäten vorbei. Ich bin nach wie vor der 
Auffassung, daß wir mit diesen ZKBS-Richtlinien auch 
die nächsten Jahre hätten bestehen können. Ich plä-
diere trotzdem dafür, daß wir dieses Gesetz machen 
—ich habe das auch bei der Einbringung gesagt —, 
weil wir verpflichtet sind, eine Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit zu erreichen. Diese Akzeptanz ist nur zu 
erreichen, indem wir ganz bestimmte Regeln vorge-
ben, innerhalb derer Expe rimente im Bereich der gen-
technischen Anwendung gemacht werden sollen. Ich 
komme gleich noch einmal darauf zurück. 

Ich wollte nur noch einige Bemerkungen zu dem 
machen, was Frau Bulmahn erwähnt hat, und was 
auch Sie, Frau Nickels, eben so kämpferisch in den 
Raum gestellt haben. 

Können Sie sich nicht vorstellen, daß es in einer 
christlichen Partei auch Menschen gibt, die glauben, 
daß die positiven Auswirkungen und die positiven 
Möglichkeiten, die man mit der Gentechnik erreichen 
kann, auch dazu beflügeln können, ein vernünftiges 
Gesetz zu machen? Warum müssen Sie uns eigentlich 
immer unterstellen, daß wir nur dem Profit nachjagen? 
Es gibt bei uns durchaus Menschen — ich gehöre 
dazu —, die es in Anbetracht dessen, was sie in der 
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Dr. Voigt (Northeim) 

Welt sehen, für notwendig halten, daß wir mit dieser 
Technik umgehen, um vernünftige Dinge zu tun. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Ich wehre mich dagegen, daß wir immer in diese Ecke 
gestellt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bulmahn [SPD]) 

— Frau Bulmahn, Sie haben das genauso getan. 

(Frau Bulmahn [SPD]: Dann nehmen Sie wei

-

tergehende Beteiligungsrechte in Ihr Gesetz 
auf!) 

—Dann melden Sie sich. Ich versuche, auf das zu ant-
worten, was Sie vorhin gesagt haben. Es läuft ja auf 
dasselbe hinaus. 

Also, ich wehre mich mit Nachdruck dagegen und 
weise das für meine Fraktion eindeutig zurück. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kohn [FDP]: Für 
die Koalition!) 

— Für die Koalition; vielen Dank, Herr Kohn. Jetzt 
bekomme ich auch den Applaus von der FDP. 

(Jaunich [SPD]: Also ist die FDP ebenfalls 
eine christliche Partei?) 

— Ich glaube es schon. Ich habe bisher keinen Anlaß 
zu glauben, daß christliche Gedanken dort keine Rolle 
spielen. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Lippelt? 

Dr. Lippelt (Hannover) (GRÜNE): Herr Kollege 
Voigt, könnten Sie mir darin folgen, daß vor etwa 100 
Jahren Christen, Politiker und Wissenschaftler über 
die segensreichen Wirkungen der Chemie so gespro-
chen haben wie Sie jetzt und daß wir trotzdem heute 
in der Muttermilch, und zwar weltweit, ohne daß wir 
es einholen können, PCBs haben? Könnten Sie mir 
darin folgen, daß sie möglicherweise, ganz ohne ir-
gend etwas zu unterstellen, jetzt genauso über die 
Segen der Bio- und der Gentechnologie denken und 
daß wir trotzdem in 50 oder 60 Jahren eine biologische 
Umweltverschmutzung haben könnten, die gefährli-
cher sein könnte als die chemische Umweltver-
schmutzung, die wir haben und die schon schlimm 
genug ist? Könnten Sie mir darin folgen, daß sie mög-
licherweise noch weniger einholbar ist als bei den 
PCBs, wo es schon heute unmöglich ist, sie wieder 
einzusammeln? 

Dr. Voigt (Northeim) (CDU/CSU) : Ich möchte Ihnen 
darauf eine ganz simple Antwort geben. Ich glaube, 
daß auch wir — und nicht nur vielleicht Sie in Ihrem 
Selbstverständnis — eine ganz andere Bewertung in 
dieser Frage haben und daß wir heute mit einer ganz 
anderen Grundeinstellung, auch was die Abschät-
zung der Folgen angeht, an solche Fragen herange-
hen. Damit möchte ich diese Frage beantworten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
komme noch einmal auf einen Punkt zurück, der mir 
sehr am Herzen liegt. Frau Blunck, Sie haben das auf-
gegriffen, daß mit diesem Gesetz und auch mit ande

-

ren Gesetzen, die wir dann wahrscheinlich in diesem 
Zusammenhang noch machen wollen, die Polarisie-
rung in der Bevölkerung zunehmen wird. Ich wage zu 
behaupten, das Gegenteil wird der Fall sein, wenn wir 
ganz bestimmte Dinge darüber hinaus einhalten. 

Wir alle haben in den letzten Tagen sehr intensive 
Briefe von Bürgern und von Gruppen, von Menschen 
aus der Bevölkerung, bekommen, die uns darauf auf-
merksam gemacht haben, daß sie sich mit diesem Pro-
blem intensiv beschäftigt haben. Ich muß sagen, im 
Gegensatz zu anderen in der Öffentlichkeit sehr in-
tensiv diskutierten Fragen waren diese Biefe eigent-
lich sehr häufig von sehr viel Sachkenntnis und auch 
von einem ehrlichen Engagement getragen. Es war 
also nicht nur so, daß man aus diesen Briefen rundweg 
eine Ablehnung entnehmen konnte, sondern daß man 
Sorgen entnehmen konnte, aber daß man auch akzep-
tieren konnte, daß hier ein intensiver Prozeß der Be-
schäftigung mit dieser Frage eingeleitet worden ist. 

Wenn wir unsere Aufgabe nach der Verabschie-
dung dieses Gesetzes und des Embryonenschutzge-
setzes, das in meinen Augen dazu dient, die Akzep-
tanz in der Bevölkerung zu verbessern, darüber hin-
aus weiter wahrnehmen wollen, dann sind wir ver-
pflichtet, denjenigen zur Verfügung zu stehen, die die 
Diskussion in Zukunft mit uns wollen. Es sind aber 
auch die anderen verpflichtet, in einen sehr intensiven 
Diskussionsprozeß einzutreten, die nämlich auch auf 
die Meinungsbildung Einfluß haben. Dazu rechne ich 
die Medien, und ich rechne auch die Wissenschaftler 
dazu. 

Wir haben durchaus positive Aspekte, die wir den 
Bürgern sehr gut klarmachen können. Aber in einem 
so komplexen Thema, das mit so hoher Sensibilität in 
der Bevölkerung diskutiert wird, geht es eben darum, 
daß möglichst viele, möglichst alle, die Verständnis 
und tiefen Einblick in die Gentechnologie haben, sich 
an diesem Diskussionsprozeß beteiligen. Es kann 
nicht so sein — das möchte ich mit Nachdruck beto-
nen — , daß wir aus dem Parlament heraus diese Dis-
kussion alleine führen, sondern wir brauchen die Part-
ner der Wissenschaft, und wir brauchen die Partner in 
den Medien. In den Medien brauchen wir sie unter 
dem Gesichtspunkt, daß sie bereit sind, nicht nur dem 
einen oder anderen Wissenschaftler, der ihrer Couleur 
entspricht, zuzuhören, sondern daß sie mit denjenigen 
kritisch umgehen, die ihnen die Informationen zuspie-
len, daß sie kritisch bewerten und daß wir im Grunde 
genommen aus dem Halb- und Viertelwissen, das 
zum Teil die Meinungen beeinflußt, zu einem wesent-
lich höheren Prozentsatz an Wissen als Grundvoraus-
setzung für Informationsweitergabe kommen. 

Ich möchte darüber hinaus einen weiteren Punkt 
anschneiden. Dieser Diskussionsprozeß soll in einen 
Lernprozeß hineinführen, der dazu führen soll, daß die 
Akzeptanz erhöht wird. Ich glaube auch, wir müssen 
die Scientific Community, die Wissenschaftsgesell-
schaft, ermuntern und auffordern, auch in ihren Rei-
hen dafür zu sorgen, daß die Attraktivität des Themas 
nicht dazu genutzt wird, in der Presse die eigene Eitel-
keit befriedigen zu lassen. Sehr häufig sind Teilmel-
dungen, Überbewertungen von Einzelaussagen in der 
Öffentlichkeit weitergegeben worden. Sie haben ein 
völlig falsches Bild auf das Ergebnis selbst geworfen 
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und mithin die Glaubwürdigkeit des einen oder ande-
ren Wissenschaftlers in der Folgezeit reduziert. 

Ich glaube, daß diese Punkte in dem zukünftigen 
Prozeß sehr wichtig sein werden. Wenn wir außerhalb 
des Parlaments — diese Dinge können wir nur mittel-
bar beeinflussen — dafür werben, daß diese Technik 
neben den von uns durchaus erkannten Gefahren, die 
wir mit diesem Gesetz und anderen Gesetzen zu ver-
hindern versuchen wollen, unwahrscheinlich dazu 
beitragen kann, das Leben für die Zukunft vernünftig 
zu gestalten, und ein Zugewinn an Humanität ist, und 
wenn wir das gemeinsam tun, dann werden wir mit 
der Gentechnik innerhalb der Bevölkerung eine ver-
nünftige Akzeptanz bekommen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Stiegler. 

Stiegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Kollege Dr. Voigt hat eben sehr deutlich 
darauf abgehoben, daß es ihm um die Akzeptanz 
geht. Wenn man die jüngste Diskussion verfolgt und 
die Legitimation von Dingen durch das Verfahren 
sieht, dann haben Sie diese Legitimation in zweierlei 
Weise sehr gefährdet. Da ist einmal das Verfahren 
hier im Parlament — das hat der Kollege Catenhusen 
dargetan — , das mehr von der Furcht vor den Nieder-
sachsen bestimmt war als von den Notwendigkeiten 
der Sache, was die Terminabläufe bet rifft. 

(Seesing [CDU/CSU]: Das bestreite ich ener

-

gisch, Herr Kollege!) 
— Mit Nichtwissen. — Das zweite ist das Verfahren in 
dem Gesetz. Darauf hat Frau Bulmahn hingewiesen. 
Wenn man für so etwas eine Legitimation haben will, 
dann muß man die Verfahrensgestaltung so machen, 
daß niemand Angst haben muß, daß ihm in einem 
Arkanverfahren heimlich etwas aufgestülpt wird und 
heimlich etwas zugemutet wird, von dem er nichts 
weiß und das er nicht durchschauen kann. Deshalb 
werden Sie mit diesem Gesetz keine Akzeptanz errei-
chen, weder durch das Gesetzgebungsverfahren 
selbst noch durch das Verfahren, das Sie drinnen vor-
gesehen haben. 

Zum zweiten bin ich dem Bundesforschungsmini-
ster zunächst einmal dankbar, daß er deutlich ge-
macht hat — entgegen manchen Verlautbarungen, 
die im parlamentarischen Raum zu hören waren —, 
daß es sich eben nicht um ein Fördergesetz handelt 
— mir ist wichtig, daß das hier im Protokoll steht —, 
sondern daß es sich um ein Schutzgesetz handelt und 
daß die Regierung, wenn sie fördern will, dem Schutz-
zweck verpflichtet bleibt und verpflichtet ist und daß 
der Schutzzweck den Rahmen darstellt. Ich sage deut-
lich: Wir sollten nicht die falschen Stichworte aufgrei-
fen, um zu verhindern, daß das Gesetz später verkehrt 
ausgelegt wird. Es handelt sich um ein Schutzgesetz. 
Wer fördern will, ist dem Schutzgesetz verpflichtet. 

Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Frage 
der Haftung und der Regelung im Hinblick auf et-
waige Schäden. Wir haben den Eindruck, daß Sie ein 
Gesetz geschaffen haben, das eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung für die Risiken der Gentechno-
logie begründen soll. Deshalb werden wir diesen Haf-
tungsregelungen und diesem Gesetz nicht zustim-
men. 

Der Ansatzpunkt, von der Gefährdungshaftung 
auszugehen, ist zwar richtig, aber das, was Sie hier als 
Minimalgefährdungshaftung vorgesehen haben, ist 
noch nicht das Haftungsrecht für die Risikogesell-
schaft, das wir gemeinsam entwickeln müssen. Wir 
haben in der Enquete-Kommission relativ sorgfältig 
zusammengearbeitet und waren uns bewußt, daß 
neuartige Gefahren bewältigt werden müssen. Wir 
alle sind uns auch bewußt, daß es sehr leichtfertig ist, 
hier von Verantwortung zu reden. Was kann ein Mini-
ster mit begrenzter Amtszeit — selbst wenn er lebens-
lang Minister wäre — überhaupt verantworten, wenn 
die Schäden vielleicht in 50, in 60, in 100 und mehr 
Jahren eintreten? Was will ein einzelnes Unterneh-
men verantworten, wenn die Schäden der Breite, der 
Tiefe nach überhaupt nicht übersehbar sind? Das ist 
so, als wenn jemand sagen würde: Ich fahre bei Nebel 
mit 200 Sachen und verantworte es, wenn mir etwas 
passiert. 

Es ist doch so, daß dem Problem mit dem Stichwort 
„Verantwortung" und mit den Grundsätzen des alten 
Haftungsrechts überhaupt nicht beizukommen ist. In 
der Risikogesellschaft funktioniert das alte Haftungs-
recht, selbst das Recht der Gefährdungshaftung, so 
jedenfalls nicht mehr. Es ist in der Zeit der Industrie-
gesellschaft im Hinblick auf den Autoverkehr, den 
Eisenbahnverkehr entstanden. Man hat gesehen: 
Auch wenn kein Schuldvorwurf zu erheben ist, wird 
es Schäden geben, wird es immer wieder Probleme 
geben. Aber all das waren Schäden, die überschaubar 
waren, die überblickbar waren, die sozusagen bere-
chenbar waren. Demgegenüber können wir in dieser 
Zufallssituation, in der Situation, daß sich Schäden 
über Generationen hinweg akkumulieren können, 
daß Synergismen auftreten können, nicht mehr mit 
dem alten Haftungsrecht arbeiten. Wir hätten die 
Chance gehabt, für diese Technologie und für andere 
Technologien das Haftungsrecht der Risikogesell-
schaft, um einen Ausdruck von Böhm aufzugreifen, zu 
schaffen. 

Sie haben zunächst einmal mit einer Haftungsbe-
grenzung auf 160 Millionen DM angefangen. Das ist 
zwar viel Geld, aber 160 Millionen DM sind bei Mas-
senschäden sehr schnell weg. Wir wissen, bei Pharma-
schäden gibt es ganz andere Haftungshöchstgrenzen. 
Wir wissen, daß auf diese Art und Weise jedenfalls die 
potentiellen Schäden nicht abgedeckt werden. Sie ha-
ben praktisch eine Haftungsbeschränkung einge-
führt. Ein großer Konzern, für den 160 Millionen DM 
nicht die Welt sind, kann Risiken auf Kosten der ge-
samten Gesellschaft eingehen, auch wenn sie wesent-
lich weiter reichen. Dies wird nicht zur Akzeptanz bei-
tragen. 

Ein zweites. Sie haben Schmerzensgeld unter Hin-
weis darauf verweigert, das Recht der Gefährdungs-
haftung kenne normalerweise kein Schmerzensgeld. 
Es ist aber gerade so: Wenn wir Handlungsfreiheit 
und Wissenschaftsfreiheit so weit interpretieren, daß 
jemand unübersehbare Folgen induzieren kann, dann 
muß auf der Kompensationsseite wenigstens die Fort- 



15982 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode — 204. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. März 1990 

Stiegler 

entwicklung vorgenommen werden, daß der Geschä-
digte Schmerzensgeld bekommt und nicht parallel 
dazu die verschuldensabhängige Haftung weiter in 
Anspruch nehmen muß. Hier in der Bundesrepublik 
ist es wesentlich schwieriger, sein Recht zu verfolgen, 
als das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. 
Diese Spaltung gibt es ja in erster Linie bei uns. Es 
wäre gerade in diesem Bereich akzeptanzfördernd 
gewesen, wenn man das Schmerzensgeld gerade als 
Haftungsrecht der Risikogesellschaft eingeführt 
hätte. 

Wir als Gesetzgeber erlauben Wissenschaftlern und 
Gewerbebetrieben, Risiken einzugehen, wie sie in der 
bisherigen Technikgeschichte noch nicht eingegan-
gen worden sind. Demgegenüber sehen wir eine Haf-
tung vor, wie sie bisher für den Eisenbahnverkehr und 
für den Autoverkehr üblich war. Dieses paßt nicht 
zusammen, dieses ist ungleichgewichtig. 

Es fehlt ein drittes: Das ist eine vernünftige Beweis-
lastregelung. Sie haben sich zwar dankenswerter-
weise einen Schritt nach vorne bewegt; aber ange-
sichts einer Technik und einer Wissenschaft, die für 
die breiten Schichten kaum durchschaubar ist, die 
selbst für die Eingeweihten kaum durchschaubar ist, 
weitgehend dem Anspruchsteller die Beweislast auf-
zubürden, heißt auf deutsch, ihn weitgehend rechtlos 
zu machen. Deshalb ist der Schritt, den Sie getan ha-
ben, durchaus zu begrüßen, aber der Antrag, den die 
SPD-Fraktion eingebracht hat, geht wesentlich weiter 
und würde dem Geschädigten ein Stück Waffen-
gleichheit geben. 

Hier haben wir doch das Problem, einerseits hoch-
organisierte Forschungskomplexe mit fast unendli-
chen Kapitalressourcen, mit fast unendlicher juristi-
scher Beratung und auf der anderen Seite Betroffene, 
die vielleicht auf ein paar Bürgerinitiativen und Fach-
leute, die sich zur Mitarbeit dort bereit erklären, zu-
rückgreifen können. Hier ist keine Waffengleichheit, 
weder durch den Auskunftsanspruch noch durch die 
Beweislastregelung, gewährleistet. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Beweislastregelung muß unbedingt nachgebes-
sert werden. Daß Sie die nicht vorgesehen haben, 
zeigt, daß Sie im Grunde die Bürger rechtlos stellen 
wollen. 

Das ist noch begleitet von einer Verjährungsrege-
lung. Während wir die Regelung nach dem BGB for-
dern, haben Sie eine dreijährige Verjährungsfrist vor-
gesehen. Das bedeutet eine zusätzliche Erschwerung 
der Rechtsverfolgung für den Bürger. 

Meine Damen und Herren, dieses Haftungsrecht ist 
völlig unzureichend. Der frühere Zustand — man muß 
sich das einmal vorstellen — kann gar nicht wieder-
hergestellt werden — wie es Grundlage dieses Haf-
tungsrechts ist —, wenn die Dinge unwiederholbar 
sind. Und wenn es um materiellen Ersatz geht, haben 
Sie Obergrenzen eingezogen. Dieser Teil der Wieder-
gutmachung ist im Haftungsrecht nicht gewährlei-
stet. 

Noch viel wichtiger ist, daß die Vorwirkung eines 
anständigen Haftungsrechts, die dazu führt, daß man 
Risikoforschung, Sicherheitsforschung aus der Sorge 

betreibt, hinterher haften zu müssen, durch dieses 
leichte Haftungsrecht eben nicht gewährleistet ist. 
Wer nicht damit rechnen muß, voll verantwortlich ge-
macht zu werden, der wird auch etwas lax sein, wenn 
es um die Sicherheitsvorschriften geht. Und diese 
Vorwirkung des Haftungsrechts ist doch das Ent-
scheidende. Wir müssen demjenigen, der die Chan-
cen realisieren will, durch das Haftungsrisiko unge-
heuer viel Druck und Veranlassung geben, Risikovor-
sorge und Schutz für die anderen Betroffenen zu be-
treiben. 

Meine Damen und Herren, wir haben hier die 
Chance gehabt, unser Haftungsrecht fortzuentwik-
keln, nicht um die Gentechnologie zu erdrosseln, son-
dern um ihre Akzeptanz zu verbreitern und eine Haf-
tung zu schaffen, die wirklich der Risiko-Gesellschaft 
gerecht wird. Diese Chance zu nutzen, waren Sie lei-
der nicht bereit. Statt dessen haben Sie eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung für die Risiken der 
Gentechnologie begründet. Dieser Gesellschaft wer-
den wir nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat Frau Profes-
sor Lehr, Bundesministerin für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit. 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich begrüße es sehr, daß heute über 
den Entwurf des Gentechnikgesetzes abschließend 
beraten werden kann. 

(Jaunich [SPD]: Das ist doch nicht mehr der 
Entwurf, den Sie vorgelegt haben!) 

Wir betreten mit diesem Entwurf Neuland. Wir haben 
es — und das wurde hier bisher ja sehr deutlich — mit 
einer sachlich und rechtlich schwierigen Materie zu 
tun, die öffentlich sehr kontrovers diskutiert worden 
ist. 

Die Diskussion in den Ausschüssen, insbesondere 
im Unterausschuß des Gesundheitsausschusses, 
wurde dabei engagiert, diszipliniert und auf hohem 
Niveau geführt. 

(Seesing [CDU/CSU]: Das ist richtig!) 

Sie hat nicht nur der Streitkultur im Parlament ein 
gutes Zeugnis ausgestellt, sondern sie ist auch dem 
Gesetzentwurf zugute gekommen. Dafür verdienen 
alle Beteiligten Dank und Anerkennung, insbeson-
dere die Mitglieder des Unterausschusses, dessen 
Vorsitzender und der Berichterstatter. 

Vizepräsident Westphal: Frau Minister, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Zander? 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Nein, ich möchte gern vor-
tragen. 
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Es ist jetzt viel über einzelne Aspekte des Gesetz-
entwurfs geredet worden. 

(Zander [SPD]: Stimmt es denn, daß Sie an 
keiner Ausschußsitzung teilgenommen ha

-

ben?) 

Ich halte es für notwendig, noch einmal auf die 
Grundsätze zurückzukommen. Wir sollten über den 
Einzelheiten das Grundanliegen des Gesetzentwurfs 
nicht aus den Augen verlieren. 

(Zander [SPD]: Das habe ich schon einmal 
gehört! Das steht auch in der Einleitung!) 

Die Gentechnik ist mit Chancen und mit Risiken 
verbunden. Beide Aspekte machen eine gesetzliche 
Regelung nötig. Mensch und Umwelt müssen vor 
möglichen Risiken beim Ungang mit der Gentechnik 
und mit gentechnisch veränderten Organismen ge-
schützt werden. Zugleich aber ist ein verläßlicher, kal-
kulierbarer rechtlicher Rahmen Voraussetzung für die 
weitere Entwicklung der Gentechnik in der For-
schung und in der industriellen Produktion. Beide 
Zielsetzungen sind in der Zweckbestimmung des § 1 
des Entwurfs aufgenommen. 

Ich bekenne mich als Gesundheitsministerin ganz 
ausdrücklich zu dieser doppelten Zielsetzung. Daß 
mir der Schutz von Mensch und Umwelt vor den Ge-
fahren der Gentechnik ein wichtiges Anliegen ist, ist 
selbstverständlich. Doch gerade Gesundheitspolitiker 
müssen auch daran interessiert sein, daß die positiven 
Potentiale der Gentechnik weiterentwickelt werden 
können. 

(Zander [SPD]: Können Sie nicht ein bißchen 
schneller lesen? Dann haben wir es schneller 

hinter uns!) 

Die Gentechnik eröffnet uns neue Zugänge zum Ver-
ständnis von Krankheiten, zur Diagnose, zur Thera-
pie. Wer sich der Gentechnik gegenüber nur in der 
Rolle des Verhinderers übt, wird deshalb seiner Ver-
antwortung als Gesundheitspolitiker, ja generell als 
Politiker nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ziel des Gentechnikgesetzes muß es sein, Risiken 
für Mensch und Tier auszuschließen, zugleich aber 
die Chancen der Gentechnik zu bewahren. Damit ver-
bieten sich pauschale, undifferenzierte Lösungen. Ge-
nerelle Verbote, auch wenn sie mit dem Etikett „Mo-
ratorium" versehen sind, werden diesem Anspruch 
nicht gerecht. Sie sind gerade bei der Gentechnik ein 
viel zu grobschlächtiges Instrument. Gefordert ist eine 
differenzierte, präventive Kontrolle in jedem Einzel-
fall. Diese Kontrolle muß Schritt für Schritt den Nach-
weis erbringen, daß unvertretbare Risiken für den 
Menschen und die Umwelt nicht zu erwarten sind. 
Dann allerdings, wenn diese Gewähr gegeben ist, 
besteht ein Anspruch auf Genehmigung der gentech-
nischen Arbeit oder der Freisetzung. 

Die nötigen Einzelfallentscheidungen verlangen 
qualifizierten, breit angelegten Sachverstand. Des-
halb sind mit den Entscheidungen sachkundig be-
setzte Behörden zu betrauen. Sie haben vor der Ent-
scheidung den Rat eines mit bestens ausgewiesenen 
Experten besetzten Sachverständigengremiums ein-
zuholen. Der Gesetzentwurf konstituiert deshalb die 

Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit 
und schreibt ihre Beteiligung bei allen wesentlichen 
Entscheidungen vor. 

Meine Damen und Herren, das ist das Grundkon-
zept des Regierungsentwurfs zum Gentechnikgesetz, 
nämlich Schutz von Mensch und Umwelt durch prä-
ventive, differenzierende Kontrolle in jedem Einzelfall 
durch sachkundige Behörden mit Unterstützung ex-
terner Sachverständiger und großzügige Haftungsre-
gelungen für den Schadensfall, alles noch abgesichert 
durch staatliche Überwachung und generalpräven-
tive Straf- und Bußgeldvorschriften. 

Diese Grundkonzeption ist bereits in den vom Bun-
deskabinett 1988 verabschiedeten Eckwerten zur 
Gentechnik vorgezeichnet. Das Gesetzgebungsver-
fahren hat sie bestätigt und ausgebaut — zu Recht, 
denn es gibt dazu keine vernünftige Alternative. Un-
ser Grundkonzept ist internationaler Standard. 

(Zander [SPD]: Woher wissen Sie das?) 

Ihm lagen schon die bewährten Genrichtlinien des 
Forschungsministeriums zugrunde. Die EG-Richtli-
nien zur Gentechnik gehen von diesem Konzept aus, 
und auch die vom Gesundheitsausschuß durchge-
führte Anhörung hat grundsätzlich andere Lösungs-
ansätze nicht aufgezeigt. 

(Dr. Lippelt [Hannover] [GRÜNE]: Ach? — 
Zander  [SPD]: Dann haben Sie den falschen 

Vermerk darüber gelesen!) 

Ich sage das so nachdrücklich, auch um dem hier 
verschiedentlich hervorgerufenen Eindruck entge-
genzutreten, vom Entwurf der Bundesregierung sei im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens kein Stein mehr 
auf dem anderen geblieben. Sicherlich: Es gibt eine 
große Zahl einzelner Änderungen, deswegen aber 
noch lange keinen neuen Gesetzentwurf, Herr Caten-
husen. 

(Lachen bei der SPD — Zuruf von den GRÜ

-

NEN: Das ist Ihr Trick gewesen!) 

Die Grundkonzeption des Regierungsentwurfs ist we-
der vom Bundesrat noch bei den Beratungen in den 
Ausschüssen 

(Zander [SPD]: Die Berlin-Klausel ist geblie-
ben!) 

auch nur in  einem einzigen wichtigen Punkt in Frage 
gestellt oder geändert worden. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Sogar von Ihrer Re

-

gierung hat man sich über den Entwurf ge

-

schämt!) 

Die Änderungen am Regierungsentwurf kommen 
im wesentlichen aus drei Richtungen. Sie betreffen 
erstens Angleichungen an den sich ändernden Bera-
tungsstand der EG-Richtlinienvorschläge zur Gen-
technik. Zweitens greifen sie Änderungswünsche der 
Länder auf. Drittens und nicht zuletzt kommen sie aus 
den Ausschußberatungen im Bundestag. 

Diese Änderungen sind auch aus Sicht der Bundes-
regierung als Verbesserungen anzusehen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU — 
Seesing [CDU/CSU]: Das ist gut! Das freut 

uns!) 
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Das gilt beispielsweise für die maßvolle Erweiterung 
der ZKBS, die Konkretisierung ihrer Zusammenset-
zung und die Verbesserung der Transparenz ihrer 
Arbeit. Das gilt aber ebenso für die Haftungsvorschrif-
ten, bei denen zugunsten des Geschädigten eine Kau-
salitätsvermutung eingeführt wird, und für die Rege-
lung, nach der der Haftungsausschluß für höhere Ge-
walt entfallen soll. 

Ich stimme auch damit überein, daß der Gesichts-
punkt der Förderung der Gentechnik in den Wortlaut 
des § 1 des Gesetzentwurfs aufgenommen wird. Ich 
habe die positiven Aspekte der Gentechnik kurz an-
gesprochen. Wegen dieses unleugbaren Nutzens der 
Gentechnik, 

(Frau Schmidt [Hamburg] [SPD]: Den be

-

haupten Sie einfach! Haben Sie den schon 
einmal nachgewiesen?) 

den Kollege Riesenhuber aufgezeigt hat, ist die Bun-
desregierung nicht nur zur Förderung berechtigt, son-
dern meines Erachtens in Einzelbereichen sogar dazu 
verpflichtet. Sie kommt dieser Verpflichtung auch 
nach. 

(Zander [SPD]: Donnerwetter!) 

Diese Förderung, die im übrigen auch die Sicherheits-
forschung mit einschließt, gibt es in erheblichem Um-
fang auch im Ausland. Zudem wurde sie in der Bun-
desrepublik nicht erst von der gegenwärtigen Bun-
desregierung begonnen. 

Nun heißt es hier in der Diskussion, der Förderungs-
gedanke verwässere den Schutzzweck des Gesetzes. 
— Meine Damen und Herren, nach § 1 des Entwurfs 
ist neben dem Schutz von Mensch und Umwelt Zweck 
des Gesetzes — Herr Kollege Riesenhuber hat bereits 
darauf hingewiesen; ich zitiere — , „den rechtlichen 
Rahmen für die Erforschung, Entwicklung, Nutzung 
und Förderung der wissenschaftlichen und techni-
schen Möglichkeiten der Gentechnik zu schaffen". 

(Zander [SPD]: Riesenhuber ist im Gegensatz 
zu Ihnen noch zitierfähig!) 

Die Förderung der Gentechnik wird also als gegeben 
vorausgesetzt. Dieser bestehenden Förderung soll 
vom Gentechnikgesetz ein Rahmen gesetzt werden. 

(Seesing [CDU/CSU]: So ist es!) 

Ich kann wirklich nicht verstehen, was es dagegen 
einzuwenden gibt. 

(Frau Weyel [SPD]: Sie hätten vielleicht ein

-

mal an einer Ausschußsitzung teilnehmen 
sollen, dann wüßten Sie es!) 

Der Regierungsentwurf knüpfte bei der präventiven 
Einzelfallkontrolle an der jeweiligen gentechnischen 
Arbeit an. Das ist sachgerecht; denn mögliche Risiken 
sind für jede einzelne Arbeit grundsätzlich erneut zu 
prüfen und zu bewerten. Dieser tätigkeitsbezogenen 
Kontrolle soll nun eine anlagenbezogene Kontrolle 
vorangestellt oder zur Seite gestellt werden. Gegen 
diese auf die Anlage bezogene Betrachtungsweise 
bestehen keine Bedenken, solange nicht ihretwegen 
die präventive Kontrolle der einzelnen Arbeiten ver-
nachlässigt wird. Deshalb stellen die auf Antrag der 
Koalitionsfraktionen vom Ausschuß beschlossenen 

Änderungen eine in sich geschlossene Kombination 
von Anlagen- und Tätigkeitskonzept dar. 

In erster Linie verantwortlich für den Vollzug des 
Gesetzes in diesem Bereich sind die Länder. Das war 
nach dem Regierungsentwurf anders. Dafür gab es 
gute Gründe. Allerdings glauben wir, daß das Ziel 
einer einheitlichen Anwendung der Vorschriften des 
Gesetzes letztlich auch beim Vollzug durch die Län-
der erreicht werden kann. Voraussetzung ist aller-
dings, daß möglichst bald nach dem Gentechnikge-
setz auch die wichtigsten konkretisierenden Rechts-
verordnungen in Kraft treten. Das Bundeskabinett hat 
über diese Verordnung gestern beschlossen. Voraus-
setzung ist weiter, daß bald alle zuständigen Behör-
den der Länder über die erforderlichen sachkompe-
tenten Mitarbeiter verfügen. Voraussetzung ist 
schließlich, daß sich die fachliche Autorität der ZKBS 
bei den zuständigen Behörden durchsetzt. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch einige Berner-
kungen zum Entschließungsantrag und zu den Ände-
rungsanträgen der SPD. Meine Damen und Herren 
von der SPD, mit Ihren Vorstellungen über die Ziele 
eines Gentechnikgesetzes, wie sie in Ihrem Entschlie-
ßungsantrag und in Ihren Änderungsanträgen zum 
Ausdruck kommen, bin ich völlig einverstanden. 

(Beifall des Abg. Dr. Böhme [Unna] [SPD]) 

Dort heißt es nämlich: Schutz von Mensch und Um-
welt; Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit; Rechtssi-
cherheit für Wissenschaft und Indust rie. 

Ich bin auch mit vielen inhaltlichen Forderungen 
einverstanden, die Sie aus dieser Zielsetzung ablei-
ten, z. B. damit, daß das Genehmigungsverfahren für 
Freisetzungen als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus-
gestaltet sein soll, 

(Frau Rust [GRÜNE]: Warum steht es dann 
nicht im Gesetz?) 

oder mit der Forderung nach Gefährdungshaftung mit 
Beweiserleichterung. 

(Frau Rust [GRÜNE]: So ein Quatsch!) 

Doch das steht ja auch im Gesetzentwurf und braucht 
deshalb nicht mehr gefordert zu werden. 

(Widerspruch bei der SPD und den GRÜ-

NEN) 

Es gibt allerdings auch unterschiedliche Auffassun-
gen: 

(Zander [SPD]: Sie haben keine Ahnung — 
und davon eine ganze Menge! — Weitere 

Zurufe von der SPD) 

Wir wollen z. B. kein Versagungsermessen bei der 
Freisetzung. Im Genehmigungsverfahren soll mit aller 
Sorgfalt geprüft werden, ob Risiken für Mensch und 
Umwelt ausgeschlossen werden können. Wenn das 
aber feststeht, soll es auch einen Rechtsanspruch auf 
Erteilung der Genehmigung geben. Für uns ergibt 
sich das aus dem Ziel der Rechtssicherheit, das Sie ja 
auch verfolgen. 

Wir sind grundsätzlich für Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Aber wir sehen keinen Sinn in diesem Verfah-
ren bei jeder Arbeit der Sicherheitsstufe 1, die ja auch 
nach Ihren Anträgen gerade dadurch definiert ist, daß 
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es hier Gefahren für Mensch und Umwelt gar nicht 
gibt. 

Das sind nur Beispiele, aber sie zeigen, daß wir im 
Streit um den richtigen Weg zum gemeinsam ange-
strebten Ziel so weit gar nicht auseinanderliegen. Und 
Ihr Abstimmungsverhalten im Ausschuß 

(Zander [SPD]: Da waren Sie doch gar nicht! 
Sie wissen doch gar nicht, wo der Ausschuß 
tagt! — Eimer [Fürth] [FDP]: Sie waren in 
unserem Ausschuß schon lange nicht mehr, 

Herr Kollege!) 

ist ja auch durchaus differenziert zu sehen. 

(Zuruf von der FDP: Differenzierter als im 
Plenum!)  

Ich kann nur sagen: Dieses Gesetz ist sorgfältig 
beraten worden, in seinen Ausformulierungen immer 
wieder überdacht und durch neue Formulierungen 
verbessert worden. Einen allgemeinen Konsens über 
alle Aspekte des Entwurfs herzustellen, dazu hätte 
allerdings wohl auch jede beliebige Verlängerung der 
Beratungszeit nicht ausgereicht. Das ist bei dem brei-
ten Meinungsspektrum zur Gentechnik in diesem 
Hause einfach nicht möglich gewesen. Die unter-
schiedlichen Positionen sind zu deutlich, auch wenn 
man sich in einigen Punkten ein Stück nähergekom-
men ist. 

Die Zeit ist nun reif für eine Entscheidung. 

(Jaunich [SPD]: Für diese Ministe rin ist die 
Zeit reif! — Zander [SPD]: Für ihren Rücktritt 

ist die Zeit reif!) 

Die Gentechnik wird sich weiterentwickeln, die Er-
fahrungen werden wachsen. Die rechtliche Grund-
lage dafür bietet dieses Gesetz. Es ist eine solide 
Grundlage für die weitere Entwicklung und Nutzung 
der Gentechnik in den Grenzen, die ihr zum Schutz 
von Mensch und Umwelt gezogen werden müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Zander  [SPD]: Zugabe!) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Becker-Inglau. 

Frau Becker-Inglau (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Diskussion um das Durchpeitschen des Gentech-
nikgesetzentwurfs hat neben dem Aufzeigen der in-
haltlichen Schwachpunkte und Unzulänglichkeiten 
auch die meines Erachtens positive Wirkung gehabt, 
daß eine Gott sei Dank breiter werdende Öffentlich-
keit auf die Technologie aufmerksam wurde. 

Die Frage „Was steckt eigentlich dahinter, daß der 
Deutsche Bundestag ein Gesetz in einem solchen 
Schweinsgalopp verabschieden muß?" drängt sich 
auf, wenn man weiß, daß über einen Zeitraum von ca. 
20 Jahren über Gentechnologie nachgedacht und ge-
forscht wurde. Eine Antwort konnte in der heutigen 
Debatte bisher nicht gegeben werden. Auch Frau Pro-
fessor Lehr als für dieses schlampige Gesetz Verant-
wortliche hatte keine. 

Frau Ministerin, wir hätten im Ausschuß oder im 
Unterausschuß mit Ihnen gern — wenigstens ein-
mal — über die Inhalte dieses Gesetzes diskutiert. 

(Zander [SPD]: Um Gottes willen! — Jaunich 
[SPD]: Und ihre „sachkundige Meinung" er

-

fragt!) 

Aber dazu haben Sie uns leider überhaupt keine Ge-
legenheit gegeben. Na ja, wer weiß, wofür es denn gut 
war. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Frau Ministe rin, es freut uns zu hören, daß das Kabi-
nett gestern den Verordnungen zum Gesetz zuge-
stimmt hat. Hoffentlich mußten Sie nicht wie wir 
— aber wir sind ja nur Parlamentarier — über eine 
Tischvorlage abstimmen und entscheiden. Wenn man 
vor allem bedenkt, daß selbst zwischen der Fertigstel-
lung des Berichts der Enquete-Kommission „Chancen 
und Risiken der Gentechnologie" und der Einbrin-
gung eines — wie es in diesem Hohen Hause auch 
heute häufig unbest ritten erschien — den Anforde-
rungen einer solchen Technologie nicht gerecht wer-
denden Gesetzes drei Jahre gelegen haben, muß sich 
die Bundesregierung fragen lassen, warum sie ein In-
teresse daran hat, eine gründliche Beratung eines 
solch einschneidenden und weitgreifenden Gesetzes 
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu verhin-
dern. 

(Seesing [CDU/CSU]: Welche Tischvorlage 
meinen Sie?) 

— Die Tischvorlage mit den Veränderungen der Ver-
ordnungen. 

(Seesing [CDU/CSU]: Sie meinen doch jetzt 
Ihre Tischvorlagen, nicht wahr? Ihre waren 

Tischvorlagen, unsere nicht!) 

— Nein, nicht unsere, sondern die Verordnungstisch-
vorlage, die uns in der letzten Sitzung des Unteraus-
schusses in völlig veränderter Fassung zugeleitet wor-
den ist. 

Außerdem drängt sich dann die Frage auf, warum 
die Koalitionsfraktionen eigentlich die Glaubwürdig-
keit des Parlaments auf diese Art und Weise verspie-
len, indem sie dieses Vorgehen der Bundesregierung 
bei der Verabschiedung des Gesetzes nicht nur unter-
stützen; nein, sie haben das Vorhaben sogar noch pro-
voziert und gefördert. Ist Ihnen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, eigentlich bewußt geworden, daß Sie das in 
uns gesetzte Vertrauen mit Füßen treten, und sind Sie 
sich eigentlich bewußt, wie Sie — und nicht, wie Sie 
meinen, wir — mit einer solchen Vorgehensweise das 
Mißtrauen gegenüber der Gentechnologie geschürt 
haben? 

Es dürfte nicht an Ihnen vorbeigegangen sein, daß 
die Diskussion schon lange nicht mehr um ein „alles 
oder nichts" ging, sondern daß gerade wir Sozialde-
mokraten uns bemüht haben, eine Abwägung zwi-
schen den Chancen und Risiken zu treffen, die zwei-
fellos in dieser Technologie stecken. 

(Seesing [CDU/CSU]: Richtig!) 

Deshalb hätten wir eine behutsamere Diskussion 
um das Gesetz und die Einbeziehung allen möglichen 
vorhandenen Sachverstandes erwartet, um die Grat- 
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wanderung zwischen den Befürwortern und den Kri-
tikern abzusichern. Das hätten wir auch gerne nach 
dem fast neu formulierten Gesetzentwurf der Koali-
tionsfraktionen getan. 

(Vorsitz : Vizepräsidentin Renger) 

Während die einen in der Gentechnologie die 
Schlüsseltechnologie zur Bewältigung großer Pro-
bleme unserer und der zukünftigen Zeit sehen — ich 
nenne die Umweltverschmutzung, die Entdeckung 
und Bekämpfung bisher unheilbarer Krankheiten und 
Erbkrankheiten und die Verringerung des Hungers in 
unserer Welt —, sehen die anderen in der Gentechno-
logie eine über die derzeit gültigen Wertvorstellungen 
hinausgehende Technologie, die das bisherige Bild 
der Schöpfung verändern muß. 

Wir müssen bereits der Forschung Grenzen auferle-
gen, 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

genauso wie denjenigen, die gentechnisch Erforsch-
tes in Verkehr bringen wollen, ohne die Risikofolgen 
abschätzen zu können und ohne die Sicherheit zu 
gewährleisten, daß der Mensch und seine Umwelt 
nicht Schaden an Gesundheit und Leben nehmen. 
Deshalb muß es uns vor allem wichtig sein, daß die 
Gentechnologie zum Wohle der Menschen weiterent-
wickelt und genutzt wird. 

Dieses kann aber meines Erachtens nur geschehen, 
wenn man davon absieht, im stillen Kämmerlein nach 
Art des Hexenmeisters zu werkeln, und statt dessen 
mit einer größtmöglichen Offenheit und Öffentlich-
keitsbeteiligung arbeitet. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Ich meine, wer Schaden minimieren oder abwenden 
will, der braucht die Öffentlichkeit nicht zu fürch-
ten. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich den Aus-
führungen kompetenter Vertreter namhafter deut-
scher Arzneimittelfirmen Glauben schenken darf, so 
gewinne ich den Eindruck, als säße ich mit ihnen in 
einem Boot. Auch sie fordern für die Gentechnik einen 
gesellschaftlichen Konsens, und sie suchen sogar die 
Öffentlichkeit. Ich meine, sie fördern dies auch zu 
Recht; denn gerade im Bereich der Arzneimittelfor-
schung und der Anwendung im Versuch scheint es 
Beispiele zu geben, die deutlich machen, daß Gen-
technologie eben auch Chancen beinhaltet. 

Ich will hier an den für Bluter lebensnotwendigen 
Blutgerinnungsfaktor VIII erinnern, der inzwischen 
gentechnisch gewonnen werden kann. Vorteil der 
gentechnologischen Gewinnung ist: Man muß den 
Stoff nicht mehr aus dem Blutplasma von Blutspen-
dern gewinnen und schaltet damit aus, daß sich Bluter 
beispielsweise an dem AIDS verursachenden HI-Vi-
rus infizieren, wie es in der Vergangenheit über 
100 000mal geschehen ist. 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Das kann man auch 
auf andere Art und Weise!) 

Positiv ist auch zu verzeichnen, daß die 8 bis 10 Mil-
lionen Liter Blutplasma, die weltweit nötig waren, 
nicht mehr nötig sein werden. 

Bei Betrachtung der zeitlichen Dimensionen muß 
ich mich auf die Aussagen der Indust rie verlassen, die 
bisher nur eine zeitlich gleich lange Entwicklungs-
phase sowohl bei der gentechnischen als auch bei der 
traditionellen Methode feststellen mußte. 

Wenn dann die zur Zeit noch sehr hohen Kosten 
betrachtet werden, die bei der Anwendung der gen-
technischen Entwicklung des Arzneimittels hinzu-
kommen, bleibt die Frage offen, ob es sich die Phar-
maindustrie bei der derzeitigen Diskussion über die 
Auswirkungen der Gesundheitsreform bei der Fest-
preisregelung wirklich leistet, bei Gleichwertigkeit 
der Produkte einen solch teuren Weg zu gehen. 

Ähnlich ließen sich auch die gentechnisch gewon-
nenen Arzneimittel — Insulin gegen Diabetes, EPO 
bei Nierenerkrankungen oder Interferone — als Er-
rungenschaften bezeichnen. 

Dies sind positive Beispiele für die Forschung im 
Bereich der Gentechnologie. Deshalb kann ich über-
haupt nicht verstehen, warum die Bundesregierung 
und die Koalitionsfraktionen, wenn sie die Gentech-
nologie zum Schutze und Wohle der Menschen betrei-
ben wollen, nicht bei der Aufnahme anderer For-
schungsarbeiten, auch wenn die Anlagen bereits ge-
nehmigt sind, aus einem eigenen Sicherheitsbedürf-
nis heraus nicht nur eine bloße Anmeldepflicht, son-
dern darüber hinaus wenigstens bei den Sicherheits-
stufen 3 und 4 auch eine Genehmigungspflicht in das 
Gesetz schreiben. 

Warum verspielen Sie eigentlich diese Sicherheits-
möglichkeiten? Warum setzen Sie das Schutzziel des 
Gesetzes leichtfertig aufs Spiel? Ist es vielleicht sogar 
die Absicht, gar nicht die Sicherheit und den Schutz 
des Menschen in den Vordergrund zu stellen, sondern 
eher die Förderung der Forschung und der Produk-
tion? 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Meinen 
Sie, die machen das ohne Absicht?) 

Auf diesen Gedanken kann man leicht kommen, 
wenn man sich ansieht, daß dieses Gesetz das erste 
Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik ist. 
Bisher sind alle Fragen, die die Regelung der Gen-
technologie z. B. am Menschen betreffen, ausgespart, 
so die Fragen der Genomanalyse, die in vielen Berei-
chen bereits durchgeführt wird, ohne daß die Betrof-
fenen davon wissen und ohne daß die Anwender bis-
her einer Kontrolle unterliegen, was sie denn mit den 
gewonnenen Daten machen. 

(Seesing [CDU/CSU]: Sie machen mit uns 
dann ein neues Gesetz! Einverstanden! — 
Dr.  Hoffacker [CDU/CSU]: Das ist ein ande

-

res Gebiet!) 

— Ich wollte nur deutlich machen, daß es eine ganze 
Reihe von Notwendigkeiten gibt und daß dies erst das 
erste Gesetz ist. 

(Seesing [CDU/CSU]: Ja!) 

Ich denke, der Zeitraum ist sicher sehr langfristig ge-
wählt worden. Wenn man den Schutz des Menschen 
in den Vordergrund stellt, hätte parallel dazu in dieser 
Wahlperiode einiges mehr erreicht werden müssen. 

(Seesing [CDU/CSU]: Das sehe ich auch 
so!) 
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Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß in dieser 
Wahlperiode insoweit außer diesem Gesetz über-
haupt noch etwas geschieht. 

Ebenso gibt es keine Regelungen zur Gentherapie, 
wozu es in den USA bereits den zweiten genehmigten 
Versuch gibt. 

Wenn es der Regierung um den Schutz des Men-
schen und seiner Umwelt vor den Gefahren der Gen-
technologie geht: Warum hat sie bisher gesetzliche 
Regelungen in diesen Verfahren nicht gefunden? 
Warum hat sie im Patent- und Sortenschutz bisher 
nichts vorbereitet? 

Ich kann also feststellen: Wesentliche Probleme der 
Gentechnologie sind mit diesem Gentechnikgesetz 
leider nicht geregelt worden. 

Die Koalitionsfraktionen kann ich nur bitten, unse-
ren Änderungsanträgen zuzustimmen. Sie sind Ver-
besserungen. Sie würden an diesem Gesetz den Cha-
rakter eines Schutzgesetzes nicht völlig verändern. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Dr. Hoffacker. 

Dr. Hoffacker (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es wird hier so viel vom „Durchpeitschen des Geset-
zes" gesprochen. Ich meine, wir können dieses Kapi-
tel jetzt abschließen, denn wir haben einen Gesetzent-
wurf, und wir sind sehr froh, daß wir diesen Gesetz-
entwurf haben, denn mit der Verweigerungshaltung 
der Opposition, mit der ständigen Verneinung kön-
nen wir in der Tat gar nichts vorweisen. Wenn Sie mit 
diesem Gesetzentwurf nicht zufrieden sind, na gut, 
dann ist das Ihre Sache. Nur muß ich feststellen, daß 
hier eine Alternative weder von den GRÜNEN noch 
von den Roten vorgelegt worden ist, so daß man sagen 
kann: Wenn wir dieses Gesetz, das Sie so sehr kriti-
sieren, nicht hätten, dann stünden wir hier nicht nur 
mit einer Tischvorlage, sondern wir hätten gar nichts 
vorzuweisen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist unerträglich! — 
Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Das paßt 

Ihnen nicht!) 

— Frau Schmidt, was Ihnen nicht paßt, ist klar. Mir 
paßt das auch nicht, was Sie sagen. Nun müssen wir 
uns gegenseitig ertragen; so ist das mit den Fehlern 
dieser Schöpfung. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Was meinen Sie 
jetzt mit „Schöpfungsfehler"?) 

Da wir diese nicht ändern können, müssen wir uns 
beide halt respektieren und ertragen. 

Ich möchte sagen, da dieses Gesetz in der Tat die 
sensiblen Bereiche der Güterabwägung betrifft, sind 
hier heute natürlich sehr unterschiedliche Äußerun-
gen und sehr unterschiedliche Bewertungen zutage 
gekommen. Nur meine ich, daß man mit dem Verur-
teilen, Frau Nickels, sehr schnell bei der Hand war. 
Sie sprachen von der sehenden Furcht, die uns viel-
leicht helfen kann, die Ängste der Menschen zu über

-

winden; aber das geht nicht mit dem blinden Eifer, mit 
dem Sie hier vorgetragen haben, 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Ich bin eine gründ

-

liche Arbeiterin, Herr Hoffacker!) 

und nicht mit solchen Vokabeln, die Sie hier ge-
braucht haben, etwa mit der Aussage, daß wir die zer-
störerische Technik legalisieren würden. Ich weise 
dies ausdrücklich zurück, 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Sie machen es aber 
doch!) 

weil Sie uns in die Ecke derjenigen stellen wollen, die 
gewissenlos etwas beschließen wollen, obwohl wir 
uns — das müßten Sie eigentlich anerkennen — von 
den Gedanken leiten lassen, die Sie selber für sich in 
Anspruch nehmen. Ich bitte, daß Sie das genauso re-
spektieren wie wir das, was Sie in ihrer eigenen Be-
wertung festhalten. 

Dieses Gesetz zeigt die Grenzen der Nutzung und 
der Förderung der Gentechnik. Wiewohl man verste-
hen kann, daß eine grenzenlose Nutzung sehr gefähr-
lich wäre und auch Ängste schafft, so bin ich der Mei-
nung, daß dieses Gesetz, das hier vorgelegt worden 
ist, die Wertordnung des Grundgesetzes beinhaltet, 
den Schutz der Menschen, der Umwelt und Natur 
berücksichtigt, die Technikfolgenabschätzung ein-
kalkuliert und auch die Förderung von Gesundheit 
und die Bekämpfung von Krankheit deutlich in den 
Vordergrund stellt. 

Wenn man weiß, wie schwierig dieses Kapitel ist, 
dann muß man handeln und kann sich nicht verwei-
gern, wie dies hier getan wird. Deshalb bin ich der 
Meinung, es ist falsch, den Eindruck zu erwecken, als 
wenn die Gentechnik dazu dienen würde und dieses 
Gesetz dazu beitrüge, den Verlust menschlicher Indi-
vidualität und Personalität zu betreiben, wie dies so-
eben dargetan worden ist. 

Dieses Gesetz stellt im Gegenteil sicher, daß die 
Integrität des menschlichen Lebens nicht angetastet 
wird. Es eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, im me-
dizinischen Bereich, in der Versorgung der ständig 
wachsenden Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln 
sowie im Umweltschutz neue Erkenntnisse für den 
Menschen sinnvoll zu nutzen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Wie sollte man z. B., wenn es um die Bekämpfung 
von AIDS geht, verantworten können, daß die vom 
Tod bedrohten Menschen darauf verzichten müßten, 
die gentechnischen Errungenschaften für eine Gene-
sung und für eine Heilung in Anspruch zu nehmen? 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Wenn wir die Ursa

-

chen abschaffen, brauchen wir das nicht!) 

Wer sagt uns, daß das Prinzip einer kausalen Behand-
lung beim Krebs nicht auf dem gentechnischen Wege 
zum Ziel führt? Wer will sich anmaßen, hier zu sagen, 
daß ein Mensch, der darunter leidet, lieber darunter 
leiden und darauf verzichten soll, daß ihm diese Hei-
lungschancen möglicherweise doch dienen? Ich habe 
nicht den Mut, dies hier für die Menschen deutlich 
vorzuschreiben, sondern trage dazu bei, daß die gen-
technischen Möglichkeiten für die Heilung des Men-
schen genutzt werden können. 
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Im übrigen werden wir gedrängt, neue Wege zu 
beschreiten. Ich meine, daß hier ein Wort angebracht 
ist, sich dagegen zu wehren, was hier ausgesprochen 
worden ist, als würde nämlich dieses Gesetz im Dien-
ste von Industrie und Kapital aus Profitgier ge-
macht. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Das stimmt doch! 
Fragen Sie doch mal Herrn Riesenhuber! Le

-

sen Sie die ganzen Reden seit 1984!) 
— Frau Nickels, ich weiß, daß Sie das eben verantwor-
tungslos hier hereingebracht haben. 

(Kohn [FDP]: „Niedere Profitinstinkte" hat 
sie gesagt!) 

Ich meine, daß derjenige, der so spricht, nicht weiß, 
was die Forschung und die Wissenschaft von diesem 
Gesetz halten. In einer gemeinsamen Erklärung ha-
ben sie dieses Gesetz als eine gute Grundlage für Ihre 
Arbeit bezeichnet. 

Einer, der nicht im Verdacht steht, dem Kapital zu 
dienen, nämlich unser Kollege Hermann Rappe, hat in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gewerkschaft 
Chemie-Papier-Keramik bereits am 2. Februar dieses 
Jahres in einem Schreiben an den Vorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Herrn Dregger, mit-
geteilt, daß er sehr dankbar wäre, wenn es bei dem 
Beratungsfahrplan bleiben könnte. So hat er uneinge-
schränkt den Beratungsgang unterstützt, daß am 29. 
oder 30. März, nämlich heute, dieser Gesetzentwurf 
verabschiedet werden soll, damit das Gesetz am 
11. Mai im Bundesrat ebenfalls abschließend beraten 
werden kann. 

Wer hier dauernd erzählt, daß wir unter dem Druck 
einer Wahl am 13. Mai stünden, wird durch diesen 
Brief von Hermann Rappe eines Besseren belehrt. In 
seiner Eigenschaft als Vertreter der Interessen der 
Arbeitnehmer legt er nämlich großen Wert darauf, daß 
dieser Gesetzentwurf zur Gentechnik endgültig bera-
ten wird und damit auch dem Bundesrat zugeleitet 
werden kann. 

Er betont weiterhin, daß die Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs zur Gentechnik ein außerordentlich 
wirksamer Beitrag zur Sicherung des Industriestand-
ortes Bundesrepublik Deutschland sei. 

Meine Damen und Herren, hier hat also nicht etwa 
ein Kapitalist gesprochen, sondern hier hat der Vorsit-
zende der Gewerkschaft Chemie-Papier-Keramik ge-
sprochen. Ich meine, das sollte auch diejenigen nach-
denklich machen, die vielleicht heute in der SPD ver-
sucht haben, die innere Zerrissenheit der eigenen 
Fraktion zu überspielen; denn es ist ja im Grunde 
Tagesgespräch, daß es in der SPD mehrere Gruppen 
gibt, die sich zu diesem Gesetzentwurf sehr unter-
schiedlich verhalten. Da gibt es die Gruppe derjeni-
gen, die sehr wohl ein solches Gesetz mittragen wür-
den, und es gibt diejenigen, die diesen Gesetzentwurf 
ablehnen wollen. 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage, Herr Kollege Hoffacker? 

Dr. Hoffacker (CDU/CSU): Ja. 

Vizepräsidentin Renger: Bitte schön. 

Catenhusen (SPD): Herr Hoffacker, können Sie sich 
vorstellen, daß man sich auch bei unterschiedlicher 
Einschätzung der Gentechnik doch ziemlich einig 
darin sein kann, daß die Qualität Ihres Gesetzentwurfs 
schlecht ist? Kann es nicht manchmal auch so einfach 
sein? 

Dr. Hoffacker (CDU/CSU): Ich kann mir leider nicht 
vorstellen, daß im Ausschuß einem großen Teil unse-
res Gesetzentwurfs zugestimmt wird und daß Sie 
nachher durch die Verweigerungshaltung das, was 
Sie selber mitbestimmt haben, widersprüchlich ver-
neinen. Dies kann ich mir allerdings so nicht vorstel-
len. Ich muß also Ihre Frage auch dahingehend beant-
worten. 

Meine Damen und Herren, wir sind gedrängt, ein 
solches Gesetz zu machen, und ich finde es richtig, 
daß wir die Beratungen heute abschließen. Die Euro-
päische Gemeinschaft beschließt mit Mehrheit, und 
diese europäischen Regelungen, die dann für uns un-
ausweichlich sind, lassen die Nutzung der Gentech-
nik zu, die durch unseren Gesetzentwurf wesentlich 
gesteuert und auch eingeschränkt wird. Deshalb bin 
ich dafür, daß die Richtlinien der EG möglichst bald 
auch für uns die Maßstäbe setzen, damit aus dem 
Industriestandort Bundesrepublik nicht das verlagert 
wird, was hier Anreize für die Indust rie darstellt. Und 
hier soll nicht nur immer von den Großindustriellen 
die Rede sein, sondern denken Sie bitte an die vielen 
Mittelständler, für die dieses Gesetz eine notwendige 
Stütze und eine Sicherung der Arbeitsplätze bedeu-
tet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn wir seit Ende der 70er Jahre über diesen Stoff 
des Gentechnikgesetzes diskutieren, dann wird es 
höchste Zeit, daß wir darunter einen Schlußstrich zie-
hen und diesen Gesetzentwurf heute verabschie-
den. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz ist 
eine gute Grundlage für eine Entscheidung geschaf-
fen worden. Wir beschreiten mit dem Gesetzentwurf 
natürlich Neuland, und wir sind nicht so vermessen 
anzunehmen, daß ein solches Gesetz und auch die 
sich daraus ergebenden Verordnungen für die Ewig-
keit ohne Änderungsmöglichkeiten geschrieben wor-
den sind. Wir lassen uns natürlich von der Einsicht 
leiten, daß die Erkenntnisvorgänge, die sich positiv 
auf die weiteren Beratungen auswirken, mit in Über-
legungen zu weiteren Novellierungen einbezogen 
werden, an denen wir sicherlich in den nächsten Jah-
ren nicht vorbeikommen werden. 

Aber fest steht, daß dieser Gesetzentwurf in der 
Absicht entworfen worden ist — und er soll auch mit 
dieser Absicht heute beschlossen werden — , daß die 
Sicherheit, die wir brauchen, verstärkt wird, daß die 
Forschung für den Dienst an den Menschen nutzbar 
gemacht werden kann und daß die Gesunderhaltung 
und die Vorsorge im Umweltschutz eine bessere Basis 
erfahren. 

Meine Damen und Herren, wir dürfen die Chance, 
die die Gentechnik als neue Wissenschaft bietet, nicht 
ungenutzt lassen. Deshalb bitte ich um Zustimmung 
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Dr. Hoffacker 

zu diesem Gesetzentwurf und um Ablehnung der An-
träge der Opposition. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsidentin Renger: Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Bevor wir zu den Abstimmungen kommen, hat Frau 
Abgeordnete Nickels um das Wo rt  für eine Erklärung 
zur Abstimmung nach § 31 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung gebeten. 

Frau Nickels (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich erkläre für meine Person und 
für meine Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN-
Fraktion, daß wir uns an der Abstimmung in der zwei-
ten Lesung des Gesetzes nicht beteiligen werden, und 
zwar aus folgendem Grund: Selbst noch so hohe Si-
cherheitsanforderungen können das Gefahrenpoten-
tial der Gentechnik nur verringern, nicht aber beseiti-
gen. — Das gilt auch für die Änderungsanträge der 
SPD. Wir stellen einen Entschließungsantrag zur Ab-
stimmung, der unseres Erachtens eine Alternative 
aufzeigt. 

In dritter Lesung werden wir das Gesetz in nament-
licher Abstimmung selbstverständlich ablehnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Wir kommen jetzt zur Ein-
zelberatung und Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Rege-
lung von Fragen der Gentechnik in der Ausschußfas-
sung. Damit man jetzt richtig abstimmt, muß man, 
glaube ich, jetzt wirklich zuhören. 

Ich rufe den Art. 1 in der Ausschußfassung auf. 
Hierzu liegen Änderungsanträge der Fraktion der 
SPD vor, die ich nach der Reihenfolge der Drucksa-
chennummern zur Abstimmung aufrufe. 

Ich rufe den Änderungsantrag auf Drucksache 11/ 
6813 auf. Wer dafür stimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf 
Drucksache 11/6814 auf. Wer dafür stimmt, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 
11/6815: Wer stimmt dafür? — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6816: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6817: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6818: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6819: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6820: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Änderungsantrag auf Drucksache 11/6821: Wer 
stimmt dafür? — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. 

Wer für den Art. 1 in der Ausschußfassung stimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Er ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe die Art. 2 bis 8, Einleitung und Überschrift 
in der Ausschußfassung auf. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Dann ist das mit Mehr-
heit angenommen. — Damit ist die zweite Beratung 
abgeschlossen. 

Bevor wir in die dritte Lesung eintreten, ist von Frau 
Saibold um das Wort nach § 31 unserer Geschäftsord-
nung gebeten worden. Bitte schön, Frau Saibold. 

Frau Saibold (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich kann diesem Gesetz nicht 
zustimmen; denn es ist ein Freibrief für eine Technik, 
die niemand innerhalb und außerhalb dieses Raumes 
verantworten kann. 

(Beifall der Abg. Frau Adler [SPD]) 

Die Gentechnik ist die Fortsetzung und Steigerung 
des Machbarkeitswahns und bringt noch größere Ge-
fahren als die ebenfalls nicht beherrschbare und des-
halb unverantwortbare Atomenergie. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist doch jetzt 
keine Sachdebatte!) 

Gentechnik ist eine unmenschliche Technik; denn 
auch hier dürfen keine Fehler gemacht werden. 

(Günther [CDU/CSU]: Das ist keine persönli

-

che Erklärung, das ist zur Sache!) 

Die Folgen der Gentechnik sind nicht revidierbar. 
Niemand kann die eingetretene Chemisierung unse-
rer Lebensbereiche rückgängig machen oder die 
künstlich erzeugte und freigesetzte Radioaktivität be-
seitigen. 

Diese Erfahrungen mit den Folgen des sogenannten 
wissenschaftlichen Fortschritts und die Verantwor-
tung für die Zukunft zwingen mich dazu, diese Tech-
nik abzulehnen. 

Vizepräsidentin Renger: Frau Kollegin, bitte keinen 
Debattenbeitrag. Das haben wir hinter uns. 

Frau Saibold (GRÜNE) :Ich habe mir dies bestimmt 
nicht leichtgemacht. Ich muß doch begründen kön-
nen, warum ich dies ablehne. 

Gentechnik lehne ich nicht nur aus moralischer 
Sicht, sondern wegen von niemandem wegzuleug-
nenden Gefahren ab. Konstruierte lebendige Mikro-
organismen aus dem Genlabor können sich vermeh-
ren und mutieren. 
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Vizepräsidentin Renger: Frau Kollegin, es tut mir 
leid, ich muß Sie unterbrechen. Sie machen einen 
Debattenbeitrag. Sie haben eben begründet, aus wel-
chem Grund Sie nicht zustimmen wollen, und damit 
wäre die Begründung beendet. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Frau Saibold ist 
doch völlig im Recht! Es ist eine Erklärung 
zur Abstimmung und keine persönliche Er

-

klärung! ) 

Frau Saibold (GRÜNE): Ich bin aber noch nicht fer-
tig. Ich kann hierzu fünf Minuten reden, und von die-
sem Recht mache ich Gebrauch. 

Der Philosoph Friedrich Nietzsche — — 

Vizepräsidentin Renger: Frau Kollegin, kommen Sie 
jetzt bitte zum Schluß und sagen Sie in einem Satz, 
warum Sie nicht zustimmen können. 

Frau Saibold (GRÜNE): Diesem Gesetz kann ich 
auch deshalb nicht zustimmen, weil es diese Technik 
noch fördert. Es gibt in diesem Gesetz ein Recht auf 
Genehmigung solcher Anlagen und Produkte. Das ist 
unfaßbar. Es ist ein Kniefall vor der chemischen Indu-
strie und vor Wissenschaftlern, die von Allmachts-
phantasien getrieben sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich kann dies mit meinem Gewissen nicht vereinbaren 
und werde diesem Gesetz deswegen nicht zustim-
men. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Wunderbar. Wir haben es 
noch geschafft. 

Meine Damen und Herren, wir treten nunmehr in 
die 

dritte Beratung 
ein und kommen zur Schlußabstimmung. Die Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP sowie die Fraktion DIE 
GRÜNEN haben zur Schlußabstimmung namentliche 
Abstimmung verlangt. 

Ich eröffne die Abstimmung. — 

Meine Damen und Herren, sind alle Stimmkarten 
abgegeben? — Ich schließe die Abstimmung. Ich bitte 
um Auszählung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe 
jetzt das Ergebnis der Schlußabstimmung über den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Regelung 
von Fragen der Gentechnik — es handelt sich um die 
Drucksachen 11/5622 und 11/6778 — bekannt. Von 
den voll stimmberechtigten Mitgliedern des Hauses 
haben 349 ihre Stimme abgegeben: Mit Ja haben 201 
Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 146 Abgeord-
nete gestimmt. Es gab 2 Enhaltungen. 8 Berliner Ab-
geordnete haben ihre Stimme abgegeben: Es gab 
keine ungültigen Stimmen. Mit Ja haben 7 Abgeord-
nete gestimmt, mit Nein hat 1 Abgeordneter ge-
stimmt. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 348 und 8 Berliner Abgeordnete; da-
von 

ja: 	201 und 7 Berliner Abgeordnete 

nein: 	145 und 1 Berliner Abgeordneter 

enthalten: 	2 

Ja 

CDU/CSU 

Frau Augustin 
Austermann 
Bayha 
Dr. Becker (Frankfurt) 
Biehle 
Dr. Blank 
Dr. Blens 
Böhm (Melsungen) 
Börnsen (Bönstrup) 
Dr. Bötsch 
Bohl 
Bohlsen 
Breuer 
Bühler (Bruchsal) 
Carstens (Emstek) 
Carstensen (Nordstrand) 
Clemens 
Dr. Czaja 
Dr. Daniels (Bonn) 
Daweke 
Frau Dempwolf 
Deres 
Dörflinger 
Dr. Dregger 
Ehrbar 
Eigen 
Eylmann 
Dr. Faltlhauser 
Dr. Fell 
Fellner 
Frau Fischer 
Fischer (Hamburg) 
Francke (Hamburg) 
Dr. Friedrich 
Fuchtel 
Ganz (St. Wendel) 
Geis 
Dr. Geißler 
Dr. von Geldern 
Gerster (Mainz) 
Dr. Göhner 
Günther 
Dr. Häfele 
Harries 
Haungs 
Hauser (Esslingen) 
Hedrich 
Helmrich 
Dr. Hennig 
Hinrichs 
Hinsken 
Höffkes 
Höpfinger 
Dr. Hoffacker 
Frau Hoffmann (Soltau) 
Dr. Hornhues 
Hornung 
Dr. Hüsch 
Graf Huyn 
Dr. Jahn (Münster) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Jung (Limburg) 
Jung (Lörrach) 
Dr.-Ing. Kansy 
Dr. Kappes 
Keller 

Dr. Köhler (Wolfsburg) 
Kolb 
Kossendey 
Kraus 
Kroll-Schlüter 
Dr. Kunz (Weiden) 
Lamers 
Dr. Lammert 
Dr. Langner 
Lattmann 
Dr. Laufs 
Frau Limbach 
Link (Diepholz) 
Link (Frankfurt) 
Dr. Lippold (Offenbach) 
Louven 
Maaß 
Frau Männle 
Magin 
Marschewski 
Dr. Meyer zu Bentrup 
Michels 
Dr. Möller 
Dr. Müller 
Müller (Wadern) 
Nelle 
Neumann (Bremen) 
Niegel 
Dr. Olderog 
Oswald 
Pesch 
Pfeifer 
Dr. Pohlmeier 
Dr. Probst 
Rauen 
Reddemann 
Regenspurger 
Dr. Riesenhuber 
Frau Rönsch (Wiesbaden) 
Dr. Rose 
Roth (Gießen) 
Dr. Rüttgers 
Ruf 
Sauer (Salzgitter) 
Sauer (Stuttgart) 
Sauter (Epfendorf) 
Frau Schätzle 
Scharrenbroich 
Schartz (Trier) 
Schemken 
Scheu 
Schmidbauer 
Frau Schmidt (Spiesen) 
Schmitz (Baesweiler) 
von Schmude 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Schneider (I.-Oberstein) 
Freiherr von Schorlemer 
Schreiber 
Dr. Schroeder (Freiburg) 
Schulhoff 
Dr. Schulte 

(Schwäbisch Gmünd) 
Schwarz 
Dr. Schwarz-Schil ling 
Seehofer 
Seesing 
Dr. Sprung 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Stavenhagen 
Dr. Stoltenberg 
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Vizepräsidentin Renger 
Stücklen 
Susset 
Tillmann 
Dr. Uelhoff 
Uldall 
Vogel (Ennepetal) 
Vogt (Duren) 
Dr. Voigt (Northeim) 
Dr. Vondran 
Dr. Waffenschmidt 
Graf von Waldburg-Zeil 
Dr. Warnke 
Dr. Warrikoff 
Werner (Ulm) 
Wilz 
Wimmer (Neuss) 
Windelen 
Frau Dr. Wisniewski 
Dr. Wittmann 
Würzbach 
Dr. Wulff 
Zeitlmann 
Zink 

Berliner Abgeordnete 

Dewitz 
Feilcke 
Kalisch 
Kittelmann 
Dr. Mahlo 
Schulze (Berlin) 

SPD 

Nagel 
Rappe (Hildesheim) 

FDP 

Baum 
Beckmann 
Cronenberg (Arnsberg) 
Eimer (Fürth) 
Engelhard 
Dr. Feldmann 
Frau Folz-Steinacker 
Funke 
Gallus 
Gattermann 
Genscher 
Gries 
Grünbeck 
Grüner 
Dr. Haussmann 
Dr. Hirsch 
Dr. Hitschler 
Dr. Hoyer 
Irmer 
Kleinert (Hannover) 
Kohn 
Dr.-Ing. Laermann 
Dr. Graf Lambsdorff 
Mischnick 
Neuhausen 
Nolting 
Paintner 
Rind 
Ronneburger 
Frau Dr. Segall 
Frau Seiler-Albring 
Dr. Sohns 
Dr. Thomae 
Timm 
Frau Walz 
Dr. Weng (Gerlingen) 
Wolfgramm (Göttingen) 
Frau Würfel 
Zywietz  

Berliner Abgeordneter 

Hoppe 

Nein 

SPD 

Frau Adler 
Amling 
Bachmaier 
Becker (Nienberge) 
Frau Becker-Inglau 
Bernrath 
Bindig 
Frau Blunck 
Dr. Böhme (Unna) 
Brandt 
Brück 
Büschler (Hof) 
Büschner (Speyer) 
Frau Bulmahn 
Buschfort  
Catenhusen 
Conradi 
Daubertshäuser 
Diller 
Dreßler 
Dr. Ehrenberg 
Dr. Emmerlich 
Erler 
Esters 
Ewen 
Frau Faße 
Fischer (Homburg) 
Frau Fuchs (Verl) 
Frau Ganseforth 
Gilges 
Frau Dr. Götte 
Graf 
Großmann 
Grunenberg 
Haack (Extertal) 
Haar 
Frau Hämmerle 
Frau Dr. Hartenstein 
Hasenfratz 
Dr. Hauchler 
Häuser 
Heistermann 
Heyenn 
Hiller (Lübeck) 
Jahn (Marburg) 
Jaunich 
Jungmann (Wittmoldt) 
Frau Kastner 
Kiehm 
Kirschner 
Kißlinger 
Dr. Klejdzinski 
Koschnick 
Kretkowski 
Dr. Kübler 
Kühbacher 
Lambinus 
Leidinger 
Leonhart 
Lutz 
Müller (Düsseldorf) 
Müller (Pleisweiler) 
Müller (Schweinfurt) 
Müntefering 
Nehm 
Frau Dr. Niehuis 
Dr. Niese 
Niggemeier 
Oesinghaus 
Oostergetelo 
Opel 
Dr. Osswald  

Paterna 
Pauli 
Dr. Penner 
Pfuhl 
Porzner 
Purps 
Reimann 
Frau Renger 
Reschke 
Reuter 
Rixe 
Schluckebier 
Dr. Schmude 
Dr. Schöfberger 
Schreiner 
Sielaff 
Sieler (Amberg) 
Dr. Soell 
Frau Dr. Sonntag-Wolgast 
Dr. Sperling 
Stiegler 
Dr. Struck 
Frau Terborg 
Vahlberg 
Verheugen 
Voigt (Frankfurt) 
Waltemathe 
Frau Dr. Wegner 
Weiermann 
Frau Weiler 
Dr. Wernitz 
Westphal 
Frau Weyel 
Wieczorek (Duisburg) 
Frau Wieczorek-Zeul 
von der Wiesche 
Wimmer (Neuötting) 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittich 
Zander 
Zeitler 
Zumkley 

Berliner Abgeordneter 

Dr. Vogel 

FDP 

Frau Dr. Hamm-Brücher 

DIE GRÜNEN 

Frau Beer 
Brauer 
Frau Eid 
Frau Flinner 
Häfner 
Frau Hillerich 
Hoss 
Hüser 
Frau Kelly 
Dr. Knabe 
Kreuzeder 
Dr. Lippelt (Hannover) 
Frau Nickels 
Frau Rock 
Frau Rust 
Frau Saibold 
Frau Schilling 
Frau Schmidt (Hamburg) 
Frau Schoppe 
Stratmann 
Such 
Frau Teubner 
Frau Trenz 
Frau Vennegerts 
Frau Dr. Vollmer 
Weiss (München) 
Frau Wilms-Kegel 
Frau Wollny 

Fraktionslos 

Frau Unruh 

Enthalten 

SPD 

Dr. Gautier 
Stahl (Kempen) 

Der Gesetzentwurf ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur 
Abstimmung über den Entschließungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 11/6812. Wer 
stimmt für diesen Entschließungsantrag? — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist gegen 
die Stimmen der SPD mit großer Mehrheit abge-
lehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag 
der Fraktion DIE GRÜNEN auf Drucksache 11/6851 
ab. Wer stimmt diesem Antrag zu? — Gegenpro-
be! — Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit abge-
lehnt. 

Meine Damen und Herren, interfraktionell ist ver-
einbart worden, die Tagesordnung um die Beschluß-
empfehlung des Petitionsausschusses auf Drucksa-
che 11/6824, Sammelübersicht 158 zu erweitern. — 
Kein Widerspruch des Hauses. Dann ist das so be-
schlossen. 
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Vizepräsidentin Renger 

Ich rufe jetzt diesen Zusatztagesordnungspunkt 
auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung des Peti-
tionsausschusses: Sammelübersicht 148 zu Pe-
titionen 

— Drucksache 11/6824 — 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Be-
schlußempfehlung des Petitionsausschusses auf 
Drucksache 11/6824. Wer stimmt für die Beschluß-
empfehlung? — Gegenprobe! — Enthaltungen? Bei 
Enthaltungen der GRÜNEN ist die Beschlußempfeh-
lung mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes 

— Drucksachen 11/4310, 11/4311 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 11/6805 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Schröer (Mülheim) 
Meneses Vogl 
Clemens 
Lüder 

(Erste Beratung 146. Sitzung) 

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat sind 30 Mi-
nuten vorgesehen. — Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann ist es so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Fischer (Hamburg). 

Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bun-
desregierung überprüft ständig Bundesrecht auf Not-
wendigkeit, Wirksamkeit, Verwaltungsvereinfa-
chung und Verständlichkeit. Der vorliegende Gesetz-
entwurf erfaßt auch Vorhaben, die sonst bis zu einer 
späteren Gelegenheit, also einer Novellierung von 
Fachgesetzen, hätten zurückgestellt werden müs-
sen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß es unmöglich ist, 
hier in der Kürze der Zeit auch nur die wesentlichen 
im Rahmen des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes 
erfolgenden Rechtsänderungen umfassend darzustel-
len. Lassen Sie mich daher einige Punkte herausgrei-
fen, die ich für besonders bedeutsam halte. 

Einmal gibt es die Anpassung sonderrechtlicher 
Verwaltungsverfahrensvorschriften an die Verwal-
tungsverfahrungsgesetze der Länder und des Bun-
des. Der Bürger, der sich mit einem Anliegen an die 
Verwaltung wendet, kann also von einer einheitlichen 
Verfahrensweise ausgehen und braucht nicht jeweils 
neu ihm vielfach unbekannte Verfahrensregeln in ihm 
meistens auch völlig unbekannten Spezialgesetzen zu 
überprüfen und sich damit herumzuschlagen. 

Wir werden außerdem mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf viele Rechtsvorschriften ersatzlos strei-
chen, weil deren Zweck entweder verwirklicht oder 
entfallen ist. So sind beispielsweise durch die Umge-
staltung des Postreisedienstes bzw. des Unterneh-
mensbereiches Bahnbus der Deutschen Bundesbahn 
viele Vorschriften überflüssig geworden. 

Ich spreche hier deswegen als Verkehrspolitiker, 
weil in diesem Rechtsbereinigungsgesetz die Ände-
rungen im Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Verkehr einen besonders großen Raum einnehmen. 
Ich möchte deswegen einige Dinge aus dem Bereich 
des Verkehrs hier erwähnen. 

Wir haben als Fraktionen von CDU/CSU und FDP 
mit vielen Änderungsanträgen den Entwurf der Bun-
desregierung angereichert und, wie ich glaube, auch 
verbessert. So haben wir Verbesserungen im Seeha-
fenhinterlandverkehr, die für unsere deutschen See-
häfen sehr wichtig sind, beschlossen und legen sie 
hier auch dem Hohen Hause zur Abstimmung und 
Entscheidung vor. Das Ziel ist, die ordnungspolitische 
Benachteiligung unserer deutschen Häfen gegenüber 
den holländischen und belgischen Rheinmündungs-
häfen durch eine Verbesserung der Bedingungen für 
den Abschluß von Sonderabmachungen im Rahmen 
des § 22 a  GüKG weiter abzubauen. 

Hier geht es um drei Elemente. 

Erstens. Nach § 22 a in der alten Fassung konnten 
Sonderabmachungen nur für drei Monate und bei ei-
ner Beförderungsmenge von 500 t abgeschlossen wer-
den. Jetzt gibt es dazu noch die alternative Möglich-
keit von 6 Monaten und 1 000 t oder, um dieses Instru-
ment auch exportseitig zu stimulieren, von drei Mona-
ten und 250 t bzw. von 6 Monaten und 500 t. Das be-
deutet also eine Halbierung des Mengengerüstes. 

Zweitens kann nicht nur ein Unternehmer, sondern 
es können jetzt mehrere Verkehrsunternehmer, d. h. 
auch mehrere kleinere Verkehrsunternehmen in einer 
Bietergemeinschaft in der Weise kooperieren, daß sie 
gemeinsam mit einem Verlader eine Sonderabma-
chung vereinbaren können. Ich sage einmal etwas 
salopp: Die kleinen Trucker kommen dadurch besser 
ins Geschäft. Das ist eine ganz gezielte mittelstands-
politische Maßnahme. 

Ein drittes Element: Wir streichen die nachlaufende 
Publizitätsverpflichtung nach § 24 GüKG, wonach 
Sonderabmachungen veröffentlicht werden mußten. 
Damit wird nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur Ent-
bürokratisierung und zur Kostenverminderung, son-
dern auch zur Wettbewerbsgleichheit geleistet, denn 
diese Veröffentlichungen haben ja oftmals nur für den 
ausländischen Konkurrenten die Tabellen geliefert, 
nach denen er dann gezielt und systematisch die deut-
schen Unternehmen unterboten hat. 

Wir geben dem Bundesminister für Verkehr die ge-
setzliche Grundlage und die Ermächtigung zur Um-
setzung der EG-Berufszugangsregelungen für den 
Güterkraftverkehrsunternehmer, also die drei we-
sentlichen Elemente Zuverlässigkeit der Person, fach-
liche Eignung und finanzielle Leistungsfähigkeit. 

Wir haben darüber hinaus eine Ermächtigungsnorm 
geschaffen, die es der Bundesregierung ermöglicht, 
die sognannte EG-Kabotage-Regelung umzusetzen, 
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die jetzt auf EG-Ebene zu einem vorläufigen Kompro-
miß gelangt ist und nach der der Gütertransport eines 
Fuhrunternehmers, der seinen Sitz im Ausland hat 
und der Güter zwischen zwei innerhalb der Bundes-
republik Deutschland gelegenen Orten transportiert, 
abgewickelt werden darf. 

Wir verschaffen den Güternahverkehrsunterneh-
men mit Betriebssitz im grenznahen Raum bzw. an der 
Westküste Schleswig-Holsteins einen größeren Ak-
tionsradius, indem wir dort faktisch die Nahzone aus-
weiten. 

Über den Weg einer Freistellungsverordnung zum 
Güterkraftverkehrsgesetz wollen wir den bisher mit 
der sogenannten papiermäßigen Ablastung betriebe-
nen Mißbrauch unterbinden, der darin besteht, daß 
erheblich schwerere Nutzfahrzeuge auf 750 kg künst-
lich abgelastet werden, mit der Folge, daß sie dann 
nicht mehr dem Güterkraftverkehrsgesetz unterlie-
gen, was wiederum mit steuerlichen Vergünstigun-
gen verbunden ist. 

Im Personenbeförderungsgesetz haben wir einem 
lange gehegten Wunsch des Omnibusgewerbes ent-
sprochen, das Genehmigungsverfahren für die Zulas-
sung zum Linien- oder Gelegenheitsverkehr von un-
nötigem bürokratischen Ballast zu befreien, den Schü-
lerverkehr für andere Personen zu öffenen und Zustei-
gemöglichkeiten für den Gelegenheitsverkehr zuzu-
lassen, was, wie ich glaube, insgesamt zu einer Stei-
gerung der Attraktivität des öffentlichen Personen-
nahverkehrs beitragen wird. 

Im Bereich der deutschen Handels flotte haben wir 
nach der Verlegung der Abteilung Seeverkehr aus 
Hamburg nach Bonn entschieden, daß alle in Ham-
burg verbliebenen Schiffahrtsbehörden zu einer ein-
zigen Behörde unter dem Dach eines Bundesamtes für 
Seeschiffahrt und Hydrographie zusammengefaßt 
werden sollen, was sicherlich die Effizienz dieses 
Dienstleistungsunternehmens für die Seeschiffahrt 
vergrößert. Auch nach der Verlegung der Abteilung 
Seeverkehr nach Bonn wird damit ganz klargemacht, 
daß Hamburg aus der Sicht des Bundes der zentrale 
Ort der deutschen Schiffahrtsverwaltung bleibt. 

Wir haben das Planungsrecht gestrafft. Wir geben 
dem Bürger die Sicherheit, daß von der öffentlichen 
Hand unter Bürgerbeteiligung beschlossene Planun-
gen zügig in die Praxis umgesetzt werden können: 
durch eine klarere Formulierung im Bundesfernstra-
ßengesetz, nach der die im Bedarfsplan für die Bun-
desfernstraßen festgesetzten Ziele auch für die Ge-
richte verbindlich sind. Wir haben das Instrument der 
materiellen Präklusion im Bundesfernstraßengesetz, 
im Bundesbahngesetz und im Bundeswasserstraßen-
gesetz eingeführt, wonach alle — oft böswillig — ver-
spätet vorgebrachten Einwendungen abgewehrt wer-
den können, damit nicht das Hinauszögern von Pro-
jekten durch formale T ricks möglich bleibt. 

Für den Umweltschutz haben wir einen Beitrag ge-
leistet, indem wir die Aufsichtsbefugnis des Bundes-
ministers für Verkehr im Bereich der Deutschen Bun-
desbahn um das Kriterium „Umweltschutz" erweitert 
haben und außerdem im Wasserstraßengesetz die 
„natürlichen Lebensgrundlagen" jetzt ausdrücklich 
als Schutzgut aufgeführt werden. 

Ich komme zum Schluß. All dies zeigt, wie ich 
glaube, daß der vorliegende Gesetzentwurf umfang-
reiche Änderungen von Fachgesetzen mit dem Ziel 
der Vereinfachung, Bereinigung, Re chtsklarheit und 
größeren Bürgerfreundlichkeit enthält, die ohne die-
ses Dritte Rechtsbereinigungsgesetz erst sehr viel spä-
ter hätten erfolgen können oder vielleicht gar nicht 
möglich gewesen wären. Ich glaube, daß wir damit 
auch einen Beitrag dazu geleistet haben, unsere Ge-
setze handhabbarer, klarer und für den Bürger ver-
ständlicher zu machen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und 
würde mich freuen, wenn der Deutsche Bundestag 
der Vorlage zustimmen würde. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Niese. 

Dr. Niese (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz 
dient der Anpassung bestehenden Rechts an zwi-
schenzeitliche Entwicklungen. Da der Verkehrsbe-
reich einen großen Teil, nämlich etwa zwei Drittel, des 
gesamten Gesetzentwurfs umfaßt, werde auch ich 
ausschließlich zum Bereich der Verkehrspolitik spre-
chen, der durch das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz 
tangiert wird. Zunächst einmal möchte ich feststellen, 
daß in den Beratungen des Verkehrsausschusses die 
Mehrzahl der Einzelfragen zwischen den Fraktionen 
einvernehmlich geregelt werden konnte. Ich erinnere 
in diesem Zusammenhang an die einheitliche Zustän-
digkeit bei der Verfolgung und Ahndung von Verstö-
ßen beim Transport von Containern durch ausländi-
sche Transporteure und die Freistellung des Schüler- 

und Berufsverkehrs auch für Dritte. 
Weiterhin ist im Zusammenhang mit der Änderung 

des Personenbeförderungsgesetzes zu erwähnen, daß 
bei Anhörungen die Einbeziehung von Fachverbän-
den ermöglicht wird, die keine Unterorganisation im 
Einzugsbereich eines beantragten Vorhabens besit-
zen. 

Eine ganze Reihe weiterer verkehrspolitischer Ver-
besserungen haben das Ziel, die unternehmerische 
Stabilität von Transportunternehmen zu garantieren. 
Ich nenne z. B. die Zugangsbestimmungen zum Beruf 
des Güterverkehrsunternehmers. 

Auch ich möchte die Änderungen im Anwendungs-
bereich von Sonderabmachungen im Seehafenhinter-
landverkehr aufführen. Sie haben die einzelnen 
Punkte genannt, Herr Fischer. Ganz entscheidend ist: 
Damit ist eine flexiblere Gestaltung der Beförderungs-
entgelte und -ta rife möglich. Die Wettbewerbssitua-
tion der deutschen Seehäfen gegenüber den soge-
nannten ARA-Häfen wird nach langer Zeit verbessert. 
Hiermit sind wir den Forderungen der Küstenländer 
nach Einführung der Referenztarife einen Schritt nä-
her gekommen. Aber, Herr Fischer, daß ausgerechnet 
Sie in Ihrem Beitrag die Verbesserung des Seehafen-
hinterlandverkehrs als Ihre Leistung hochgejubelt ha-
ben, finde ich doch ein bißchen erstaunlich. Im End-
ergebnis waren wir einvernehmlich für diese Lösung. 
Es ist vielmehr richtig, daß Ihre Fraktion sehr lange 
gezögert hat, um hier voranzukommen. Ich möchte 
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mich in diesem Zusammenhang vielmehr bei meinem 
Kollegen Manfred Richter aus Bremen dafür bedan-
ken, daß er gemäß einer Absprache, die wir getroffen 
haben, diese Schritte in der Koalition unterstützt 
hat. 

Vizepräsidentin Renger: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordne-
ten Fischer? 

Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Kollege 
Dr. Niese, können Sie mir sagen, wer — außer meiner 
Person und meiner Fraktion — den Antrag formuliert 
hat, den wir beschlossen haben? 

Dr. Niese (SPD): Ich habe ja zugestanden, daß wir 
im Verkehrsausschuß letztendlich einvernehmlich zu 
dieser Lösung gekommen sind. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 
— Aber, Herr Fischer, wir haben ja Vorgespräche ge-
führt, und ich will jetzt nicht so weit gehen, aus diesen 
persönlichen Gesprächen hier zu zitieren. 

(Jung [Limburg] [CDU/CSU]: Lob für Fi

-

scher!)  
Deswegen lassen Sie es bei dieser Aussage. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 
— Ja, es ist ja in Ordnung. Auch das Ergebnis ist in 
Ordnung. Aber da Herr Fischer das hier als seine Lei-
stung hochgejubelt hat, wollte ich durchaus diese 
kleine Einschränkung machen. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Zugestan

-

den!) 
Inwieweit die vorgenommene Änderung der Nah-

verkehrszone im Zonenrandgebiet für Unternehmer 
des Güternahverkehrsgewerbes auf Grund der zwi-
schenzeitlich fortgeschrittenen deutsch-deutschen 
Entwicklung noch Sinn macht, müssen wir genau-
estens beobachten, um gegebenenfalls auch dort zu 
erneuten Änderungen zu kommen. 

Auch die Regelungen für den Bau von Schienen-
strecken und Wasserstraßen unter stärkerer Einbezie-
hung umweltpolitischer Aspekte konnten im Aus-
schuß nahezu einvernehmlich geregelt werden. 

Als Hamburger Bundestagsabgeordneter freue ich 
mich natürlich auch darüber, daß das Bundesamt für 
Seeschiffahrt eine Namenserweiterung erfahren hat 
und zukünftig Bundesamt für Seeschiffahrt und Hy-
drographie heißen wird, womit dem Wunsch des tra-
ditionsreichen Deutschen Hydrographischen Instituts 
— in Hamburg ansässig — Rechnung getragen 
wurde. 

Als problematisch muß ich hingegen den Einsatz 
von Aushilfsfahrern auf Reisebussen bezeichnen, und 
zwar wegen des möglichen Mißbrauchs. Viele Aus-
hilfskräfte, die beschäftigt werden, haben zusätzlich 
eine anderweitige feste Beschäftigung. Diese Art der 
Doppelbeschäftigung kann leicht zu Unfall risiken 
und damit zu einer Gefährdung der Verkehrssicher-
heit führen. Hier eindeutigere Grenzen für die Tätig-
keit von Aushilfsfahrern zu ziehen haben sich die Ko-
alitionsfraktionen im Verkehrsausschuß jedoch wi-
dersetzt. 

Ebenso hätte ich mir und hätte sich meine Fraktion 
eine restriktivere Fassung beim Widerruf von Geneh-
migungen nach dem Personenförderungsgesetz ge-
wünscht. Wenn wir die Verkehrssicherheit wirklich 
ernst nehmen, darf der jeweiligen Behörde kein Er-
messensspielraum eingeräumt werden, wenn wieder-
holt schwerwiegende Verstöße gegen technische, ar-
beitsrechtliche, sozialrechtliche und/oder steuer-
rechtliche Vorschriften bei einem Transportunterneh-
men festgestellt werden. Ich denke, daß der bei der 
Koalition hier aufgetretene Mut zur Lücke unange-
bracht ist. 

Meine Damen und Herren, ich will meine Redezeit 
nicht voll ausschöpfen, 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 
um hier ein bißchen zum Fortgang der Debatte beizu-
tragen; denn es macht wenig Sinn, weitere verkehrs-
politische Details des Dritten Rechtsbereinigungsge-
setzes aufzuzählen. Das würde nur eine Wiederho-
lung der detaillierten Debatte aus dem Verkehrsaus-
schuß bedeuten. 

Insgesamt wird die SPD-Fraktion der Beschlußemp-
fehlung des federführenden Rechtsausschusses zu-
stimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Hirsch. 

Dr. Hirsch (FDP): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Federführend ist der Innenausschuß. Die 
beteiligten Kollegen haben eine ungeheure Leistung 
dadurch erbracht, daß sie das, was hier bisher erörtert 
worden ist und was mit Rechtsbereinigung, ich sage 
einmal: vielleicht am Rande zu tun hat, in dieses Ge-
setz hineingepfriemelt haben. Was hier vorgetragen 
worden ist, ist die segensreiche Verfolgung wirt-
schaftlicher Interessen der Seehäfen, und zwar mit der 
sogenannten Korridorbildung. Da hat der Kollege 
Niese völlig recht — das muß ich nun einmal sagen; 
das weiß ich aus vielen Gesprächen mit den bei uns 
beteiligten Kollegen Funke und Richter —, daß Sie, 
Herr Kollege Fischer, bei diesem Kampf um die Ver-
besserung der Situation jedenfalls lange Zeit nicht 
gerade in erster Linie zu sehen waren. Da sollte man 
den Kollegen, die die Arbeit gemacht und das durch-
gesetzt haben, im wesentlichen aus meiner Fraktion, 
nicht nachträglich den Erfolg nehmen wollen. 

Ein Gesetz, zehn Fachbereiche, 50 unterschiedliche 
Gesetze völlig verschiedener Art. Es ist wirklich er-
staunlich, mit welchem Firlefanz man sich dabei mit 
großem politischem Aufwand herumschlagen muß. 

Wir haben uns im Innenausschuß mit der Bestim-
mung herumgeschlagen, daß Fotos, die nicht aus Li-
nienflugzeugen, sondern aus Charterflugzeugen ge-
macht werden, die Genehmigung der Regierungsprä-
sidenten benötigen. 

(Häfner [GRÜNE]: Hört! Hört!) 
Dagegen, das abzuschaffen, waren die Verteidiger, 
weil sie meinten, die Spione könnten nun ohne den 
Stempel der Regierungspräsidenten die militärischen 
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Anlagen fotografieren. Wir haben das also abge-
schafft. Ich sehe nun reihenweise Spione fotografie-
ren, weil sie nun endlich von der schrecklichen Dro-
hung befreit sind, ihre Bilder nur benutzen zu können, 
wenn auf der Rückseite ein Stempel des Regierungs-
präsidenten angebracht worden ist. Daß man sich 
darum wochenlang streiten muß, dabei ganze Armee-
scharen auftreten, wirklich Armee im wahrsten Sinne 
des Wortes, ist schon toll. 

Wenn man sich das Gesetz ansieht, gilt das schöne 
Wort: „Habe die Teile in der Hand, fehlt leider nur das 
geistig Band." 

Das ist die Frage: Was wollen wir eigentlich mit der 
Rechtsbereinigung? Der Ansatz ist, muß ich sagen, 
eigentlich nicht mehr der, den wir haben wollten, 
nämlich Entbürokratisierung, nicht wie wir es hier zu 
einem erheblichen Teil gemacht haben, um der Ver-
waltung die Arbeit zu erleichtern, sondern um es für 
den Bürger leichter zu machen, mit der Verwaltung 
umzugehen, ihn weniger Schwierigkeiten und diffi-
zile Einzelregelungen vorfinden zu lassen, je nach-
dem, in welchem Verwaltungsbereich er von der Ver-
waltung irgend etwas haben will oder muß. Dieses 
eigentliche politische Ziel ist in dem Wust von Einzel-
heiten, meinetwegen auch: Kleinigkeiten, verloren 
gegangen. 

Wenn wir diese segensreiche Arbeit Rechtsbereini-
gung in der nächsten Legislaturpe riode fortsetzen, 
Herr Kollege Waffenschmidt, dann müssen wir nach 
unserer Überzeugung den eigentlichen Ansatz der 
Arbeit wiederfinden und deutlicher machen und uns 
nicht nur auf das konzentrieren, was entweder von der 
Verwaltung selber gewünscht wird oder was wie in 
dem einen hier dargestellten Fall mit den Seehäfenin-
teressen bei dieser Gelegenheit bereinigt werden soll. 
Wir müssen zu dem Hauptziel zurückkehren: für den 
Bürger die Verwaltung bedienungsfreundlicher zu 
machen. Ich denke, daß wir uns in diesem Grundziel 
einig sind. 

Ich will mit der kritischen Bemerkung die Arbeit der 
Kollegen, die sich mühsam durch die vielen Paragra-
phen gefressen haben, in keiner Weise schmälern. 
Das ist schon ein Werk. Ich hoffe, daß es zu mehr dient, 
als nur den Verlagen zu neuen Ausgaben der Lose-
blattsammlungen zu verhelfen. Wir stimmen also der 
Vorlage zu. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Häfner. 

Häfner (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Rechtsbereinigungen machen wir 
öfter. Es handelt sich dabei auch hier um ein Sammel-
surium von Einzelgesetzen zu völlig verschiedenen 
Bereichen. Der heute zur Abstimmung vorliegende 
Gesetzentwurf enthält allein 38 verschiedene Gesetze 
aus den Geschäftsbereichen von zehn Ministe rien. 
Davon sind sehr viele so unbedeutend, daß ich sie hier 
besser verschweige, um Ihnen nicht mehr unserer ge-
meinsamen sehr wertvollen Zeit zu stehlen. 

Ich will nur zwei Dinge erwähnen. Dazu gehört ein 
Gesetzentwurf in eigener Sache. Wir alle wissen: 
Viele Politiker und gerade auch Mitglieder der Bun- 

desregierung lieben die Jagd. Es scheint für sie nichts 
Schöneres zu geben, als in freier Wildbahn hinter 
Hasen herzuhoppeln, den von vorneherein unglei-
chen Kampf mit einem Hirschen oder einer Wildsau 
aufzunehmen oder mit der ganzen Würde ihres Amtes 
Böcke zu schießen. 

Übrigens werden sie diese Tätigkeit einschränken 
müssen, denn die großen Staatsjagden Ungarns, Po-
lens, Bulgariens oder anderer Ostblockländer, deren 
Gästelisten sich in manchen Abschnitten wie ein 
„Who's who" der bundesdeutschen Politik lesen, wer-
den hoffentlich bald schon nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Dann gibt es Schonzeit für Rehe, für Füchse 
und für Hirsche. 

(Dr. Hirsch [FDP]: Das ist sehr wichtig!) 

Trotzdem will die Bundesregierung nun noch das 
Bundesjagdgesetz ändern. Nach dem bisherigen Ge-
setz nämlich müssen Menschen, die wegen Steuer-
hinterziehung verurteilt sind, als unzuverlässig gelten 
und dürfen deshalb keinen Jagdschein und keine 
Waffen erwerben — zu Recht. Verurteilungen wegen 
Steuerhinterziehung aber sind in höheren Kreisen der 
Geschäftswelt und der Politik spätestens seit den Par-
teispendenverfahren so häufig geworden, daß die 
Bundesregierung sie offenbar schon als Kavaliersde-
likt ansieht. Sie wollte ja schon einmal ein allen 
Rechtsgrundsätzen widersprechendes Amnestiege-
setz einbringen. Dieser Anschlag auf die Rechts-
gleichheit ging allerdings in die Leere. 

Nun will die Bundesregierung mit dem heutigen 
Gesetzentwurf dafür sorgen, daß die betreffenden 
Steuerhinterzieher wenigstens wieder einen Jagd-
schein bekommen, 

(Carstensen [Nordstrand] [CDU/CSU]: Das 
ist auch richtig!) 

damit sie wieder Böcke schießen können. Das scheint 
wichtig zu sein. Unsere Zustimmung werden Sie aller-
dings für diesen Gesetzentwurf nicht bekommen. 

(Carstensen [Nordstrand] [CDU/CSU]: Sie 
haben überhaupt keine Ahnung davon!) 

Wir halten schon die Jagd aus Vergnügen, wie sie von 
bestimmten Gesellschaftsschichten bet rieben wird, 
für kein sehr förderungswürdiges Unterfangen. 

(Carstensen [Nordstrand] [CDU/CSU]: So et

-

was Beknacktes! — Zuruf des Abg. Fischer 
[Hamburg] [CDU/CSU]) 

— Wenn Sie die Lautstärke Ihrer Zwischenrufe ein 
bißchen reduzieren könnten; es ist schwierig, hier zu 
sprechen. 

Für noch folgenschwerer halte ich den A rt . 26, in 
welchem § 17 des Bundesfernstraßengesetzes geän-
dert werden soll. Bei größeren Bauvorhaben, so heißt 
es dort wörtlich, deren Durchführung sich wegen feh-
lender Haushaltsmittel oder aus anderen Gründen 
verzögert hat — ich könnte sofort eine Menge davon 
aufzählen — , soll die Durchführung eines Planes nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit um weitere fünf Jahre verlängert werden, 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Das ist 
heute schon so!) 
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ohne daß eine erneute Gesamtbeurteilung nötig ist. 
Was hier so trocken klingt, kann dramatische Auswir-
kungen für Menschen und die Umwelt haben. Denn 
inzwischen wird im Lande umgedacht. 

Schon heute sehen wir den Autobahnbau ganz an-
ders als z. B. noch vor 15 Jahren, wo man glaubte, es 
könnte gar nicht genug Autobahnen geben. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Jetzt haben 
Sie aus Versehen die geltende Rechtslage zu 

fassen gekriegt!) 
Wir wissen, daß wir den Kraftfahrzeugverkehr ein-
dämmen müssen, um den Wald, um unsere Gesund-
heit und den Lebensraum der Tiere und Pflanzen zu 
schonen. Trotzdem wird gegenwärtig — z. B. im All-
gäu, woher ich komme — mit unglaublicher straßen-
planerischer Brutalität eine völlig sinnlose Autobahn 
durch schönste, wertvollste Landschaften, durch 
Streuwiesen und Moorgebiete vorbei an einer großen 
Kurklinik und zwei herrlichen Seen gebaut. Vorhaben 
und Trassenführung, Sie kennen das Gesetz, ich habe 
es Ihnen zitiert — — 

(Fischer  [Hamburg] [CDU/CSU]: Sie kritisie

-

ren die geltende Rechtslage!) 
—Nein, Sie wollen das hier ändern. Herr Kollege, las-
sen Sie uns doch nachher sprechen. Ich finde das der-
maßen störend. Ich finde das auch ungehörig. Sie 
machen diesen Zwischenruf nun zum siebten- oder 
achtenmal. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Sie stellen 
etwas falsch dar!)  

— Ich bitte Sie, das einfach zu unterlassen. So kann ich 
schlecht reden. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Sie stellen 
etwas falsch dar!) 

—Dann bitte ich Sie, das Wort zu ergreifen. Frau Prä-
sidentin, in dieser Form stört mich das über die Ma-
ßen. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Soll es 
auch!) 

— Ich finde das absolut unnötig. 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Wahrheits
-widrige Tatsachenbehauptung!) 

Vizepräsidentin Renger: Verehrter Herr Kollege Fi-
scher, melden Sie sich zu einer Zwischenfrage, und 
lassen Sie sie zu, Herr Häfner; das wäre dann die ein-
fachste Lösung. 

Häfner (GRÜNE): Sie wissen, daß ich, solange ich 
im Bundestag bin, noch jede Zwischenfrage zugelas-
sen habe. Ich halte viel von Zwischenfragen. Ich halte 
auch viel von intelligenten Zwischenrufen. Aber ei-
nen Zwischenruf unzählige Male zu wiederholen, und 
nur, um den Redner zu irritieren, das liegt unterhalb 
dessen, was die Würde des Umgangs miteinander er-
fordert. 

(Abg. Fischer [Hamburg] [CDU/CSU] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

Vizepräsidentin Renger: Gestatten Sie die Zwi-
schenfrage, Herr Kollege Häfner? 

Häfner (GRÜNE): Bitte sehr. Sehr gerne. 

Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Kollege, ist 
Ihnen aufgefallen, daß Sie dann, wenn Sie die Mög-
lichkeit der Verlängerung um fünf Jahre ansprechen, 
die geltende Rechtslage kritisieren? Geändert werden 
soll jetzt lediglich, daß bei dem Verfahren, das der 
Verlängerung zugrunde gelegt wird, nur noch die 
Tatsachen zu behandeln sind, die in der Zwischenzeit 
neu aufgetreten sind. Das finde ich in der Tat eine sehr 
vernünftige Vereinfachung. 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Das ist nicht rich

-

tig!) 

Häfner (GRÜNE): Da sehen Sie, verehrter Kollege, 
wie leicht man Mißverständnisse ausräumen kann. — 
Wenn Sie mir aufmerksam zugehört hätten — Sie kön-
nen es übrigens gerne im Protokoll nachlesen — , dann 
hätten Sie gehört, daß ich genau dieses gesagt habe: 
Die Verlängerungsmöglichkeit um fünf Jahre besteht. 
Sie wollen dies heute dahin ändern, daß nicht noch 
einmal eine Gesamtbeurteilung nötig ist, sondern nur 
eine Bewertung der inzwischen veränderten 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Die neuen 
Tatbestände!) 

— richtig! —, der neuen Tatbestände. 

Ich wollte aus diesem Grunde darauf hinweisen — 
wenn Sie mir das ermöglicht hätten, wäre ich schon 
viel weiter — , daß wir gegenwärtig Planungen ver-
wirklichen — im Allgäu etwa die A 7 —, 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Richtig!) 

die 20 Jahre alt sind und die noch aus einer Zeit stam-
men, in der man geplant hat nach dem Motto: „Wo ist 
grüne Landschaft? Wo stehen die wenigsten Häuser? 
Wo ist das Land am billigsten, nämlich dort, wo es am 
wenigsten intensiv genutzt wird, also Moorgebiete, 
Streuwiesen usw.? — Dorthin kommt die Auto-
bahn! " 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Die Menschen haben inzwischen umgedacht. Des-
halb meine ich, daß sie Gelegenheit haben müssen, 
auch die alten Planungen neu zu überprüfen, und 
zwar die ganzen Planungen, nicht nur die neuen Tat-
bestände. 

(Zuruf des Abg. Fischer [Hamburg] [CDU/ 
CSU]) 

— Entschuldigen Sie. Wir meinen, daß hierzu alles das 
notwendig ist, was das noch geltende Gesetz vor-
schreibt, einschließlich der entsprechenden Anhö-
rungsrechte der Bürgerinnen und Bürger. 

(Frau Flinner [GRÜNE]: So ist es! Einschrän

-

kung der Bürgerrechte soll das Gesetz brin

-

gen!) 

Sie haben in diesem Punkt wie auch in vielen anderen 
— Sie selbst haben davon gesprochen — die Mitwir-
kungsrechte der Bürgerinnen und Bürger deutlich 
eingeschränkt. Ich halte dies nicht für gut, erstens aus 
dem Gesichtspunkt der Demokratie heraus, 

(Beifall der Abg. Frau Flinner [GRÜNE]) 
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weil wir meinen, daß wir die Mitwirkungsmöglichkei-
ten eher noch stärken müssen, und zweitens aus dem 
Gesichtspunkt der Ökologie heraus; 

(Fischer [Hamburg] [CDU/CSU]: Weil Sie al

-

les blockieren wollen!) 

denn gerade wenn es um Bundesfernstraßen und 
Autobahnen geht 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

— halten Sie doch einmal für einen Moment den 
Mund; es ist doch kaum zu fassen was Sie sich 
hier erlauben —, dann ist mir im Unterschied zu Ih-
nen — — 

(Zuruf von der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Jetzt ist mal Ruhe hier!) 

— Das kann doch nicht sein! Der Kollege hat doch 
auch fünf Minuten gesprochen, ohne daß ich ein ein-
zigesmal unterbrochen habe. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ziemlich nervös 
heute der Junge! — Gegenruf der Abg. Frau 
Flinner [GRÜNE]: Sie sind doch nervös; sonst 

könnten Sie still sein!) 

Also: Dann müssen wir im Unterschied zu Ihnen 
andere Prioritäten setzen, im Zweifel gebührt die Prio-
rität der Ökologie. Wir wollen, daß dies auch in die 
Verfahren Eingang findet. Deshalb wollen wir, daß 
dann, wenn die Planung nicht zur Ausführung ge-
kommen ist, nach fünf Jahren eine neue Gesamtbeur-
teilung notwendig ist, 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Jawohl, so ist es!) 

wie es auch die geltende Rechtslage vorschreibt. Des-
halb werden wir Ihren Entwurf ablehnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Renger: Es ist gar nicht ganz ein-
fach, der Debatte zu folgen. — Der Herr Parlamenta-
rische Staatssekretär beim Innenministerium, 
Dr. Waffenschmidt, hat jetzt das Wort. 

Dr. Waffenschmidt, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich 
ganz herzlich den Kollegen von CDU/CSU, SPD und 
FDP danken, die in den Ausschüssen des Parlaments 
sehr intensiv dazu beigetragen haben, daß aus diesem 
Dritten Rechtsbereinigungsgesetz ein guter Erfolg im 
Sinne der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 
wird. 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Und die Bürger

-

rechte, wo bleiben die?) 

Ich darf hier noch einmal vortragen: Es geht um die 
vollständige Aufhebung von drei Gesetzen. In weite-
ren 40 Gesetzen werden 115 Einzelvorschriften ge-
strichen. Daneben werden rund 100 Vorschriften 
durch Neufassung oder durch Neugliederung oder 
Zusammenfassung wesentlich vereinfacht. 

(Frau Flinner [GRÜNE]: Zu wessen Gun

-

sten?) 

In der Wirkung geht es um Erleichterungen für die 
Bürger, um Erleichterungen für die Wirtschaft, um 

Erleichterungen auch für die Verwaltung, die ja im 
Interesse der Mitbürger arbeiten soll. 

Meine Damen und Herren, was mir wichtig ist, ist 
ein Blick nach vorn. Wir alle wissen, daß die Aufgaben 
der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung unge-
heuer schwierig sind. Wir stellen uns sicherlich auch 
der Situation, daß zu einem Zeitpunkt, zu dem wir 
einige hundert Vorschriften abschaffen, wieder neue 
Vorschriften in großer Zahl entstehen — darüber muß 
man offen reden —, weil der moderne Rechtsstaat na-
türlich auch neue Schutzbestimmungen braucht. Den-
ken wir nur an zwei Bereiche, den Umweltschutz und 
den Datenschutz, dann wird uns deutlich, wo neue 
Regelungsbedürfnisse entstehen. 

Gleichwohl dürfen wir nicht einhalten. Wir müssen 
uns verstärkt darum bemühen, überflüssige Vorschrif-
ten abzuschaffen oder Vorschriften zu vereinfachen. 
Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen: Es hat 
sich bewährt, daß die gesamte Arbeit der Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung von einer Unabhängigen 
Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung auf der Bundesebene begleitet wird. Darin sit-
zen Vertreter der Wirtschaft, darin sitzen Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände, der Länderverwaltun-
gen und Vertreter aus anderen Bereichen, und sie tra-
gen ihre Praxis bei. Ich will an dieser Stelle einmal 
ausdrücklich diesen Mitgliedern der Unabhängigen 
Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung des Bundes herzlich danken, die sich in vielen 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit dieser Aufgabe ge-
widmet haben, unsere Arbeit vorbereitet haben und 
unsere Arbeit weiter begleiten. Sie haben auch unse-
ren Dank, den Dank des Parlaments, verdient, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Ich möchte nun noch ein paar Aufgabenstellungen 
aufnehmen. Das eine ist schon bei dem Kollegen 
Fischer, aber auch bei dem Kollegen Dr. Hirsch ange-
klungen, daß wir nämlich das Augenmerk noch mehr 
auf die Frage richten müssen "Was dient der Erleich-
terung des Bürgers? Was kommt beim Bürger an?",  so 
daß er auch spürt: Hier bemüht sich der Staat um eine 
Vereinfachung des Rechts. 

Ich möchte Ihnen an einem Beispiel vortragen, daß 
wir — dank der Mitarbeiter im Ministe rium und auch 
dank der Unabhängigen Kommission — einen Weg 
gefunden haben: Wir schaffen kleine, aber sehr ar-
beitsintensive und sehr wirksame Kommissionen: mit 
Vertretern der Wirtschaft, mit Vertretern des Gewer-
bes, mit Vertretern der Praxis draußen. 

Ich will Ihnen heute hier sagen, daß wir z. B. eine 
Arbeitsgruppe mit Experten für das ganze Gebiet der 
Lohn- und Gehaltsabrechung eingerichtet haben. 
Das hört sich zunächst vielleicht nach wenig an, bringt 
aber für die betroffenen Arbeitnehmer, für Millionen 
Arbeitnehmer, insbesondere für Tausende kleine und 
mittlere Bet riebe — auch für die größeren Bet riebe, 
aber Verwaltungslasten beschweren ja gerade die 
mittelständischen Bet riebe — , eine wesentliche Er-
leichterung. 

Ich darf im Zusammenhang mit diesem Gesetz dies 
vielleicht gerade noch nennen: die Abschaffung des 
aufwendigen Lohnzettelverfahrens ; die Einführung 
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einer einheitlichen Regelung für die Steuerfreiheit bei 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit; die vorgese-
hene Zulassung EDV-ausgedruckter Steueranmel-
dungen und -erklärungen; die zeitliche Zusammenle-
gung der Abgabenprüfung; die Freistellung der Be-
triebe von der Vornahme eines notwendig werdenden 
Beitragsausgleichs bei Mehrfachbeschäftigten; die 
Beitragsfreiheit für bestimmte pauschal zu versteu-
ernde Zuschüsse der Arbeitgeber und anderes. Hier 
gilt sicherlich auch der Satz: Der Fortschritt ist eine 
Schnecke. Man muß viele, viele kleine Aufgabenge-
biete anleuchten. 

Ich möchte an dieser Stelle — ich denke, das darf 
man im Parlament bei einer solch intensiven Kleinar-
beit auch einmal tun — den Mitarbeitern des Sekreta-
riats der Unabhängigen Kommission — es ist hier 
durch seinen Leiter, Ministe rialrat Dr. von Hammer-
stein, vertreten — danken, die in wochenlanger, in 
monatelanger Kleinarbeit Vorschläge gemacht ha-
ben. 

Ich möchte an dieser Stelle sagen — das sollte uns 
allen Freude machen — : Wir haben inzwischen eine 
ganze Reihe von Dankesbriefen aus der Wirtschaft 
und von betroffenen Bet rieben, die gesagt haben: 
Hier ist wirklich eine Erleichterung geschaffen wor-
den, die wir in unserer täglichen Arbeit in den Betrie-
ben spüren. 

Meine Damen und Herren, so soll es weitergehen. 
Dem Dritten Rechtsbereinigungsgesetz soll ein Vier-
tes Rechtsbereinigungsgesetz folgen. Wir haben im 
Dezember im Kabinett außerdem beschlossen, daß 
wir uns um eine Verbesserung der Rechtssetzung bei 
neuen Regelungen noch stärker bemühen wollen. 
Denn es geht ja auch hier darum, Obacht zu geben, 
daß bei neuer Rechtssetzung einfach, übersichtlich 
und anschaulich verfahren wird. 

Und so möchte ich Ihnen zusammenfassend sagen: 
Der Bundeskanzler hat bereits in seiner ersten Regie-
rungserklärung vor dem Deutschen Bundestag ge-
sagt, daß Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 
eine Daueraufgabe sein wird. Wir werden uns dieser 
Aufgabe im Interesse der Bürger, im Interesse der 
Verwaltungen, im Interesse unseres Staates weiter 
widmen. Ich möchte Sie vor diesem Hohen Hause 
auch weiterhin um Mitarbeit bei dieser wichtigen Auf-
gabe bitten. Herzlichen Dank für die breite Unterstüt-
zung, die wir bei diesem Gesetz haben konnten. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Frau Flinner [GRÜNE]: Zu dem, was für die 
Bürger wirklich gravierend ist, haben Sie 

nicht Stellung genommen!) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstimmung 
über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes. 

Ich rufe die Art. 1 bis 42, Einleitung und Überschrift 
in der Ausschußfassung auf. Wer den aufgerufenen 
Vorschriften zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Die Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der 
GRÜNEN angenommen. 

Damit ist die zweite Beratung abgeschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 
ein und kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf im ganzen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Gegen die Stimmen der GRÜNEN mit 
großer Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesord-
nungspunkt 17 auf: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Beseitigung nationalsozialistischer Unrechts-
urteile 
— Drucksache 11/2344 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Rechts-
auschusses (6. Ausschuß) 

— Drucksache 11/6722 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Marschewski 
Dr. de With 

(Erste Beratung 85. Sitzung) 
Der Ältestenrat schlägt vor, für die Beratung 30 Mi-

nuten vorzusehen. 

(Becker [Nienberge] [SPD]: Mindestens, plus 
10 Minuten!) 

— Okay, Herr Kollege! — Das Haus ist einverstanden. 
Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Sena-
tor Curilla, Land Hamburg. Bitte! 

Senator Curilla (Hamburg): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich 
ausdrücklich bei den Mitgliedern des Rechtsaus-
schusses dafür bedanken, daß sie den Gesetzentwurf 
des Bundesrates so zügig beraten haben; denn auf 
diese Weise kann verhindert werden, daß dieser Ent-
wurf wegen des Ablaufes der Legislaturpe riode der 
Diskontinuität unterfällt. 

Die Verabschiedung des Entwurfs noch in dieser 
Legislaturperiode liegt insbesondere Hamburg sehr 
am Herzen. Das Gesetz wird in Hamburg dringend 
gebraucht. In Hamburg sind schwerwiegende Urteile 
aus der NS-Zeit bekannt, die nach der bisherigen 
Rechtslage nicht überprüft werden können. Die bishe-
rige Rechtslage nämlich erlaubt es nicht, NS-Urteile 
zu überprüfen, wenn die ihnen zugrunde liegenden 
Taten vor dem 30. Januar 1933 begangen worden 
sind. Das betrifft z. B. Vorgänge um den sogenannten 
Altonaer Blutsonntag, auf Grund deren allein ca. 100 
Personen von Gerichten des NS-Staates verurteilt 
worden sind. 

Entscheidend für die Frage, ob es sich um eine Un-
rechtsentscheidung handelt, kann es aber nicht auf 
den Tatzeitpunkt ankommen, sondern maßgeblich 
muß es auf den Zeitpunkt ankommen, zu dem das 
Urteil gefällt worden ist. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt einstimmig, den Ge-
setzentwurf des Bundesrates in unveränderter Fas- 
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sung zu beschließen. Dieses ist, wie ich ausdrücklich 
betonen möchte, erfreulich und sollte eigentlich kein 
Anlaß für kritische Bemerkungen sein, zumal nicht 
durch den vom Bundesrat offiziell benannten Vertre-
ter, der hier spricht. 

Ich möchte mir gleichwohl einige wenige kritische 
Hinweise erlauben. Die Initiative für den Gesetzent-
wurf stammt, wie Sie wissen, aus Hamburg. Unser 
ursprünglicher Antrag ging weiter. Er ist dann im 
Laufe der Bundesratsberatungen im Hinblick auf die 
Mehrheitsfähigkeit eingegrenzt worden. Nunmehr 
wird nur noch partielles Bundesrecht geschaffen, 
nämlich für die britische Zone. Dieses ist zwar zuläs-
sig, aber es ist ungewöhnlich. 

Im Laufe der Beratungen im Rechtsausschuß des 
Bundestages hat es, wie wir alle wissen, eine Chance 
gegeben, dieses zu vermeiden. Deshalb ist es, wie ich 
finde, bedauerlich, daß die von der Bundesregierung 
und von weiten fraktionsübergreifenden Teilen des 
Bundestages oder vielleicht sogar von allen ge-
wünschte bundeseinheitliche Lösung wegen des Wi-
derstandes einzelner Länder nicht möglich gewesen 
ist. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Dieses ist für mich um so überraschender, als teilweise 
— jedenfalls für die ehemaligen Länder der früheren 
französischen Besatzungszone — dieselbe unzuläng-
liche Rechtslage besteht wie in den Ländern der ehe-
maligen britischen Besatzungszone. 

Es ist für uns auch schwer verständlich, daß andere 
der Auffassung sind, keine vergleichbaren Probleme 
zu haben. Wir in Hamburg sind auf Grund unserer bei 
der Aufarbeitung der Geschichte der NS-Justiz ge-
wonnenen Erkenntnisse davon überzeugt, daß nicht 
nur in Hamburg ein Teil der Justiz von Anfang an 
willfähriges Instrument des nationalsozialistischen 
Unrechtsstaates war und auch entsprechend urteilte. 
Unsere Ermittlungen sprechen dafür, daß der Grund-
satz, würde man suchen, so würde man auch finden, 
auch in diesem Falle gilt. 

Hamburg teilt auch nicht die Befürchtung, daß die-
ses Gesetz zu Unrecht den Eindruck erwecken würde, 
daß dem Gesetzgeber bei der Aufhebung nationalso-
zialistischer Unrechtsurteile Versäumnisse vorzuwer-
fen seien. 

Wichtig erscheint mir noch zu betonen, daß sich der 
Gesetzentwurf nicht nur auf Entscheidungen der Son-
dergerichte bezieht, sondern daß er auf alle Strafur-
teile anzuwenden ist. Die Entscheidung über die Auf-
hebung soll ein Gericht treffen, nicht die Staatsan-
waltschaft, wie es noch die Militärverordnung der bri-
tischen Zone aus dem Jahre 1947 vorsah, die aller-
dings bekanntlich in den 60er Jahren aufgehoben 
worden ist, weil man keinen Bedarf mehr für sie sah. 
Eine umfassende Aufarbeitung der NS-Vergangen-
heit ist erst in den letzten zehn Jahren auf breites 
gesellschaftliches Interesse gestoßen — wie ich 
meine, ein Versäumnis der Gesellschaft insgesamt, 
keineswegs nur des Gesetzgebers. 

Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, 
daß auch die Justiz früher hätte aktiv werden sollen 
und müssen. Hier ist vor allem in den 50er und 60er 

Jahren viel versäumt worden. Diese Versäumnisse 
sind heute vielfach nicht mehr zu heilen, da die Opfer 
bzw. deren Angehörige meist nicht mehr leben. Aber 
auch die symbolische Rehabilitierung der Opfer ist 
ein wichtiges Moment bei der Aufarbeitung unserer 
Vergangenheit. Wir sind froh, daß heute ein gesell-
schaftliches Klima herrscht, in dem diese Fragen ge-
rade bei der jungen Generation auf breites Interesse 
stoßen. 

Wenn dabei neue Probleme erkannt werden, sollte 
man sie nicht weiterhin unter den Tisch kehren, son-
dern nach dem Motto „Besser spät, als nie" angehen. 
Nur so kann gewährleistet werden, daß wirklich alle 
Opfer der NS-Unrechtsjustiz die ihnen zustehende ju-
stizförmige Rehabilitierung erfahren. 

Ich habe kritisch darauf hingewiesen, daß es sehr 
gut gewesen wäre, wenn man noch weitergehend, als 
hier empfohlen, hätte beschließen können. Das ist, 
wie Sie wissen, nicht möglich gewesen. Ich bin gleich-
wohl mit dem, was der Rechtsausschuß des Bundesta-
ges einstimmig empfiehlt, sehr zufrieden. Denn für 
Hamburg jedenfalls werden damit die Probleme ge-
löst werden können. 

Ich bedanke mich dafür noch einmal ausdrücklich 
und bitte den Bundestag, der Beschlußempfehlung 
des Rechtsausschusses zuzustimmen. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Abgeord-
nete Marschewski. 

Marschewski (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Mehr als 20 000 Menschen wur-
den durch den Volksgerichtshof und die Sonderge-
richte eingekerkert, ermordet, zu Tode geschändet: 
wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen, 
als sogenannter Volksschädling, wegen Verstoßes ge-
gen das Gesetz zum Schutz von Parteiuniformen oder 
— ich zitiere — als „Schwätzer und Hetzer" oder we-
gen Verstoßes gegen die Polen-Strafrechtsverord-
nung. 

Oder als Defätist, wie der 28jährige Diplominge-
nieur aus Posen, der nach dem Sturz Mussolinis er-
klärte: „Bald seien wir auch den Führer los, und es 
werde zu einem anständigen Vergleichsfrieden kom-
men. Und das werde dann ein schönes Leben wer-
den. " Und das Urteil des Volksgerichtshofs in dieser 
Sache vom 23. September 1943: 

„Er sei für immer ehrlos und werde mit dem Tode 
bestraft, denn er habe aus seiner gemeinschaftsfeind-
lichen Persönlichkeit heraus Äußerungen getan und 
damit den Kreigsfeinden geholfen." 

Es wurde somit schreckliche Wahrheit, was Goeb-
bels bereits 1932 dem sozialdemokratischen Reichs-
tagsabgeordneten Heilmann zuschrie: Man werde ein 
Gesetz machen, nach dem man Herrn Heilmann 
durch einen deutschen Staatsgerichtshof als ersten in 
völlig legaler Weise aufhängen lassen werde. Und 
was später so ausgeführt wurde: Es sei nicht vom 
Gesetz auszugehen, sondern von dem Entschluß, der 
Mann müsse weg. 
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Marschewski 
Der Deutsche Bundestag hat sich bereits mehrmals 

mit den Urteilen des sogenannten Volksgerichtshofs 
und der Sondergerichte befaßt. Er hat festgestellt und 
klar zum Ausdruck gebracht, daß der Volksgerichts-
hof kein Gericht im rechtsstaatlichen Sinn war, son-
dern ein Terrorinstrument zur Durchsetzung national-
sozialistischen Unrechts. 

Wir haben dies getan auf der Grundlage der Ge-
setze über die Wiedergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts. Danach waren diese sogenannten 
Urteile entweder kraft Gesetzes nichtig, oder sie 
konnten auf besonderen Antrag hin aufgehoben wer-
den. Und diese vorkonstitutionellen Regelungen gel-
ten heute noch. Gemäß Art. 125 unseres Grundgeset-
zes wurden sie gültiges partielles Bundesrecht. Diese 
Bestimmungen haben jedoch zumindest in der briti-
schen Zone zur Voraussetzung, daß nicht nur die ge-
richtliche Entscheidung, sondern auch der von ihr er-
faßte Sachverhalt in die Zeit der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten fiel. 

Deswegen war es nicht möglich, sich kraft Gesetzes, 
kraft Gerichts mit den Urteilen des sogenannten Alto-
naer Blutsonntags vom 17. Juli 1932 nach geltendem 
Recht zu befassen. Wir wollen, dem Antrag des Bun-
desrates entsprechend, diese Lücke schließen. Das 
zuständige Oberlandesgericht soll sich jetzt auf An-
trag mit der Sache befassen können. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns 45 Jahre 
nach dem Ende des Dritten Reiches mit der Justiz im 
Nationalsozialismus beschäftigen, so wird mancher 
sagen, daß dies viel zu spät sei, denn man könne ja 
ohnehin nichts ändern, was aber mit einer Mentalität 
des Vergessens oder Verdrängens nichts zu tun 
habe. 

Der Kaiser geht, die Richter bleiben? Oder — was 
damals Recht war, kann heute doch nicht Unrecht 
sein? Ich teile diese Meinung nicht, wenn ich auch die 
Verstrickungen begreife. Verbrechen gegen Men-
schen, sie waren es, sie bleiben es, ob damals, ob jetzt, 
ob heute oder später; in welchem Land, wo auch im-
mer. 

Ich bin überzeugt, daß eine würdige Gestaltung 
auch unserer gesamtdeutschen Zukunft — und da 
wird es justitielle Probleme geben — nur möglich ist, 
wenn wir schmerzliche Dinge klären und abklären, 
um aus ihnen zu lernen. Wir dürfen die Augen nicht 
verschließen, um die Netzhaut zu schonen, so Karl 
Haensel, Verteidiger in den Nürnberger Prozessen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Dr. de With. 

Dr. de With (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es ist in der Tat so, wie es 
hier Herr Justizsenator Curilla geschildert hat: Mit 
vorliegendem Gesetz — ich gehe davon aus, daß wir 
es einstimmig verabschieden werden — treffen wir 
eine Teilregelung; es wird nämlich nur die Länder der 
ehemaligen britischen Besatzungszone betreffen. Da-
mit wird es dort möglich werden, wie das früher schon 
einmal möglich war, NS-Unrechtsurteile zu überprü

-

fen, in diesen Fall auch, wenn die Tat vor dem 30. Ja-
nuar 1933 lag. Das ist gut so. 

Dennoch wäre es besser gewesen, hätten wir eine 
für das ganze Bundesgebiet geltende Regelung ge-
troffen. Wir Sozialdemokraten hatten einen diesbe-
züglichen Antrag gestellt, der überdies eine bessere 
Rechtsmittelmöglichkeit geschaffen haben würde und 
auch in einem Punkt ein kleines bißchen weiter ge-
gangen wäre. Dies wäre nicht nur für das gesamte 
Bundesgebiet besser gewesen, ich glaube auch, damit 
hätten wir eher zum Ausdruck gebracht, welche Ge-
danken wir alle in der Bewältigung dessen haben, was 
in jenen unseligen zwölf Jahren geschehen ist. 

Sicher ist, daß auf jeden Fall in der vormals ameri-
kanischen Besatzungszone die Überprüfung derarti-
ger Urteile auf Grund des alten Besatzungsrechts 
noch heute möglich ist. Zweifel habe ich, was Teile 
des Landes Baden-Württemberg anlangt. Wir müssen 
damit leben, und wir Sozialdemokraten gehen davon 
aus, daß es sich im Grunde bei diesem Thema, bei 
dieser Materie — ich darf das so formulieren — nicht 
schickt, unziemlich um Wege zu streiten, wenn es 
wirklich um die Sache geht. Deswegen werden wir 
Sozialdemokraten hier heute zustimmen. 

Aber es lohnt sich die Frage: Was steckt eigentlich 
hinter all dem, was verbirgt sich hinter diesem Geset-
zesvorhaben? Ganz einfach der Versuch, Unrecht 
wieder Recht werden zu lassen. Unrecht das vor mehr 
als einem halben Jahrhundert deutsche Richter ge-
sprochen haben. 

Wer vor zehn, ja, zwanzig Jahren gedacht hatte, das 
sei doch alles geklärt, jetzt müsse endlich Gras dar-
über wachsen, sieht sich getäuscht, und ich sage: Gott 
sei Dank. Denn damals wurden Wunden eingebrannt, 
die nicht aufgehört haben zu schmerzen und die im-
mer schmerzen werden. 

Das mindeste, was wir tun können, sind die Schaf-
fung und die Aufrechterhaltung eines Instrumentari-
ums, das es gestattet, jenen die Ehre wiederherzustel-
len, die Leib und Leben gegen den Nationalsozialis-
mus riskiert haben oder sich dem Nationalsozialismus 
und deren Schergen nur entziehen wollten. 

Der Gesetzentwurf folgt damit dem Geist der ein-
stimmig angenommenen Entschließung des Deut-
schen Bundestages vom 25. Januar 1985 zur — wie es 
damals hieß — „Nichtigkeit der Entscheidungen der 
als ,Volksgerichtshof' und ,Sondergerichte bezeich-
neten Werkzeuge des nationalsozialistischen Un-
rechtsregimes", um den dunkelsten Abschnitt deut-
scher Rechtsgeschichte weiter aufzuhellen. 

Diese Entschließung — das sei nicht verschwie-
gen — bezieht sich allerdings nur — das ist mit Sicher-
heit ein Manko — auf den Volksgerichtshof und des-
sen Entscheidungen, nicht auf die Sondergerichte. 

Der Gesetzentwurf heute bezieht sich auf alle Ge-
richtsentscheidungen, und das ist ein Fortschritt. 

Der tiefe Fall der Justiz in der Nazizeit ist erst 
jüngst, nämlich am 30. Januar 1990, aus Anlaß der 
Enthüllung einer Stele im Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe als Mahnmal für die Justizopfer der Öffentlich-
keit ins Bewußtsein gerückt worden. Dies kann nicht 
oft genug geschehen. Denn was entwurzelt die Kultur 
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mehr als Ungerechtigkeit im Namen der Gerechtig-
keit durch eine willfährige Justiz? 

Durch Maßnahmen und Dekrete der Besatzungs-
mächte unmittelbar nach 1945 und auch durch ent-
sprechende Gerichtsurteile flammte die Debatte da-
mals über das gesetzte Naziunrecht — das war wohl in 
der Tat so — , beschränkt nur auf die Fachblätter, auf, 
aber nur für kurze Zeit. Das Bewußtsein der Öffent-
lichkeit wurde wenig berührt. Die Debatte versiegte 
auch bald wieder. Das Problem wurde verdrängt. 

Erst mit der Rede des damaligen Präsidenten des 
Bundesgerichtshofs Gerd Pfeiffer anläßlich des 100. 
Geburtstages des Reichsgerichts im Oktober 1979 
kam die Verstrickung der Justiz unter Hitler wieder in 
die fachöffentliche Diskussion. 

Der seinerzeitige Vorsitzende — er ist inzwischen 
verstorben — des Deutschen Richterbundes, Helmut 
Leonardy, hat mit seiner für viele überraschenden, 
schonungslosen Rede zur 75-Jahr-Feier des Richter-
bundes im Ap ril 1984 die Tür zur Vergangenheit wei-
ter geöffnet. Seitdem wird mehr diskutiert. Gleich-
wohl wird immer noch verdrängt. 

Natürlich gab es auch damals Richter, die sich we-
der vereinnahmen noch das Kreuz brechen ließen. 
Erinnert sei hier an den Amtsrichter Lothar Kreyssig, 
der sich bewundernswert hartnäckig gegen die Tö-
tung — wie es damals hieß — lebensunwerter Kinder 
wehrte — es waren die von ihm betreuten Mündel —, 
bis er schließlich zwangspensioniert wurde. Er ge-
hörte übrigens nach 1945 zu den Mitbegründern der 
„Aktion Sühnezeichen". 

Erinnert sei auch an den Reichsgerichtsrat Hans von 
Dohnanyi, der seinen Widerstand vor fast genau 
45 Jahren am 7. oder 8. April 1945 — wir wissen es 
nicht genau — im Konzentrationslager Sachsenhau-
sen mit dem Leben büßen mußte. 

Aber die Masse der Justiz ist, als es kritisch wurde, 
nicht der Stimme der Gerechtigkeit, sondern der des 
Führers gefolgt. „Gesetz ist Gesetz" hieß damals in 
vielen Fällen die Entschuldigung, und noch nach 1945 
blieb mancher nach dieser Devise ungeschoren. 

Ich habe hier nicht zu richten, nicht zu verfolgen 
und erst recht nicht zu rechten. Aber immer und im-
mer wieder muß an diese unselige deutsche Rechts-
tradition erinnert werden, die mit dem Wort Rechtspo-
sitivismus markiert wird und leider tiefe Wurzeln 
hat. 

Gustav Radbruch hat mit gutem Grund in seinem 
bekannten Aufsatz „Gesetzliches Unrecht und über-
gesetzliches Recht" in der „Süddeutschen Juristen-
zeitung" 1946 parabelhaft darauf hingewiesen, wie 
sich die Scharfrichter ihrer Verantwortung für etwai-
ges Unrecht zu entziehen suchten. Ich zitiere: 

Schon als der Scharfrichterberuf noch eine Art 
erblichen Handwerks war, pflegten sich die Inha-
ber dieses Gewerbes immer wieder damit zu ent-
schuldigen, daß sie nur exequierten, zu judizieren 
aber die Aufgabe der Herren Richter sei. „Die 
Herren steuern dem Urteil, ich exequiere ihr End-
urteil" — dieser Spruch von 1698 kommt so oder 
ähnlich immer wieder auf den Klingen von Richt-
schwertern vor. 

Auch in der DDR hat dieser verderbliche Rechtspo-
sitivismus, ohne daß er als solcher so bezeichnet 
wurde, bei der Exekution des Willens der SED durch 
Richter und Staatsanwälte Pate gestanden. Auch hier 
wollen wir nicht verurteilen. Aber wir haben dafür 
Sorge zu tragen, daß wenigstens über vergangenes 
Unrecht gerecht geurteilt werden kann. Recht steht 
über dem Gesetz. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Funke. 

Funke (FDP): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! 45 Jahre nach Kriegsende habe wir uns noch 
einmal mit der Beseitigung nationalsozialistischer 
Unrechtsurteile zu beschäftigen. Zwar hatten die Alli-
ierten die Aufhebung aller NS-Urteile, die aus rassi-
schen, politischen oder religiösen Gründen gefällt 
worden sind, angeordnet. Dies ist dann auch in die Tat 
umgesetzt worden. Dabei sind zumindest für das Ge-
biet der früheren britischen Besatzungszone die Sach-
verhalte nicht mit erfaßt worden, wo die angeblich 
strafbaren Handlungen vor der sogenannten Macht-
ergreifung am 30. Januar 1933 begangen worden 
sind, aber die Verurteilung und die Vollstreckung 
nach dem 30. Januar 1933 erfolgt sind. 

Ein typisches Beispiel sind die NS-Todesurteile ge-
gen August Lüttgens, Walter Möller, Bruno Tesch und 
Karl Wolf. Diese Männer waren gleich nach der 
Machtergreifung Hitlers und der Anschuldigung, 
beim sogenannten Altonaer Blutsonntag am 17. Juli 
1932 zwei SA-Männer erschossen zu haben, von ei-
nem nationalsozialistischen Sondergericht unschuldig 
zum Tode verurteilt und am 1. August 1933 hingerich-
tet worden. 

Obwohl das Sondergerichtsurteil ein Unrechtsurteil 
gewesen ist, sind Lüttgens, Möller, Tesch und Wolf, 
juristisch betrachtet, weiterhin zum Tode verurteilte 
Mörder. Eine Rechtsgrundlage zur Aufhebung dieser 
NS-Urteile gibt es bis heute nicht. Schon an diesem 
Beispiel wird deutlich, daß ein Bedarf für das heute 
zur Entschließung vorliegende Gesetz besteht. 

Ungewöhnlich ist sicherlich, daß sich dieses Gesetz 
räumlich auf die Länder der früheren britischen Besat-
zungszone, also auf Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beschränkt. 
Ich verhehle nicht, daß meine Partei eine Regelung 
bevorzugt hätte, in der diese räumliche Einschrän-
kung nicht vorgesehen wäre. Dies war jedoch gegen 
den Widerstand vor allem der Länder Bayern, Baden

-

Württemberg und pikanterweise auch des Landes 
Bremen und trotz intensiver Bemühungen auch mei-
nes Parteifreundes Detlev Kleinert nicht möglich ge-
wesen. 

Unter diesen Umständen haben wir diesen Gesetz-
entwurf, der auf den Antrag des sozialliberalen Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg zurückgeht, un-
terstützt, um auf diese Weise wenigstens zu erreichen, 
daß die NS-Unrechtsurteile gegen August Lüttgens, 
Walter Möller, Bruno Tesch und Karl Wolf, die ich hier 
beispielhaft nennen möchte, möglichst bald auf An- 
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trag vom Hanseatischen Oberlandesgericht überprüft 
werden können. 

45 Jahre nach Kriegsende und Beendigung der NS-
Gewaltherrschaft muß endlich auch juristisch ein kla-
rer Schlußstrich gezogen werden. Dies sind wir auch 
den zu Unrecht Verurteilten und ihren Angehörigen 
schuldig. 

Danke schön. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Nickels. 

Frau Nickels (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Meine Vorredner haben das We-
sentliche eigentlich schon gesagt. Ich möchte nur 
noch ein paar kleine Anmerkungen machen. 

Wir haben im Rechtsausschuß ziemlich lange ge-
braucht, bis wir die Vorlage nach der Überweisung 
beraten haben. Überwiesen worden ist schon im 
Herbst 1988. Zwischenzeitlich kam eine Petition der 
Bruno Tech AG aus Hamburg, und die hat uns noch 
einmal einen Schubs gegeben, die Beratungen in An-
griff zu nehmen. 

Wir haben im Rechtsausschuß sehr viel Arbeit; die 
Regierung hält uns laufend auf Trab. Aber ich war 
sehr erstaunt, in welch ungewohnter Gründlichkeit 
und auch Würdigung dessen, was da vorgetragen 
worden ist, diese einzelne Gesetzesinitiative im 
Rechtsausschuß beraten worden ist. Ich habe das bei 
„kleineren" Vorhaben sonst eigentlich kaum erlebt. 

Es hat mich, muß ich sagen, auch sehr angerührt. 
Einerseits stehen, wie auch Sie gerade schon sagten, 
Herr Funke, so viele Jahre nach dem Krieg Menschen, 
die ermordet worden sind, rechtlich immer noch als 
Mörder da. Man kann es überhaupt nicht wiedergut-
machen. Zum anderen hat man sich, als wir das berie-
ten, auch gefragt: Woher nehmen diese Menschen, 
die so darauf bestehen und dafür kämpfen, eigentlich 
die Kraft, zu verlangen, daß hier, weil man nichts mehr 
wiedergutmachen kann, wenigstens vor dem Gesetz, 
von Rechts wegen Rehabilitation erfolgt? 

Da habe ich eigentlich ganz besonders gemerkt, wie 
wichtig es ist, daß auch von den jetzt zuständigen 
öffentlichen Stellen Recht und auch Unrecht beim 
Namen genannt und Unrecht zumindest eingestan-
den und zurückgenommen und die Wahrheit auch 
öffentlich ehrlich gesagt wird. Dies kann ein Stück-
weit ein Trost, wenngleich auch keine Wiedergutma-
chung sein und nichts von der Brutalität wegnehmen, 
die es gegeben hat. 

Das ist im Rechtsausschuß, glaube ich, vorbildlich 
geleistet worden. 

Ich möchte mich auch ausdrücklich beim Justizmi-
nisterium bedanken. Herr Minister, Frau Adlerstein 
hat uns eine sehr gute Formulierungshilfe vorgelegt, 
die in einem Paragraphen weitergehend ist als das, 
was wir jetzt vorliegen haben, und eben auch eine 
bundeseinheitliche Regelung vorgesehen hätte. 

Für mich persönlich war ziemlich befremdlich, daß 
hier — ich weiß nicht was für Länderkompetenzen 
dazu herhalten mußten — , eine bundeseinheitliche 

Regelung am Widerstand einiger Bundesländer schei-
terte. Es war für mich überhaupt nicht mehr nachvoll-
ziehbar, in diesem Bereich auf Länderkompetenzen 
zu bestehen. Das habe ich persönlich sehr bedauert. 

Ich bin der Meinung, hier muß endlich eine Grund-
lage geschaffen werden. Es ist nicht mehr zumutbar, 
daß die Menschen, die dafür gestritten haben, noch 
länger hingehalten werden. Darum stimmen wir die-
sem Gesetzentwurf zu. 

Danke schön. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Das Wort hat der Bundes-
minister der Justiz, Herr Engelhard. 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Im Juni des ver-
gangenen Jahres habe ich in Berlin die Ausstellung 
„Im Namen des deutschen Volkes — Justiz und Na-
tionalsozialismus" eröffnet, die bis 1993 in allen Bun-
desländern zu sehen sein wird. Diese Ausstellung 
setzt sich nicht nur mit der NS-Justiz selbst auseinan-
der. Sie spart vielmehr die Zeit nach 1945 nicht aus. 
Mit ihr, aber auch mit einer Reihe anderer Initiativen 
möchte ich ein Zeichen setzen. Es geht mir um einen 
eigenen Beitrag der Justiz, in dem das von ihr began-
gene Unrecht beim Namen genannt und den Opfern 
der Justiz gegenüber eingestanden und offen bekannt 
wird. 

Ein solches Bekenntnis und Eingeständnis der eige-
nen Fehler kann das begangene Unrecht nicht wie-
dergutmachen. Es kann aber dazu beitragen, in der 
Trauer um die Opfer der NS-Justiz um so sensibler 
und entschiedener für den Rechtsstaat einzutreten. 

In guter Absicht ist nach dem Krieg versucht wor-
den, durch sogenannte Wiedergutmachungsvor-
schriften das in der Strafrechtspflege begangene Un-
recht zu beseitigen. Den Opfern der NS-Justiz wurde 
ein vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung und 
Aufhebung von Strafurteilen zur Verfügung gestellt. 
Ob damit die beabsichtigte Rehabilitierung stets und 
in jedem Falle gelungen ist, wird uns wohl nur die 
historische und zeitgeschichtliche Forschung sagen 
können. 

Der vorliegende Bundesratsentwurf wird jetzt, so 
hoffe ich, eine — vermutlich im Zusammenhang mit 
der intensiveren Diskussion um die NS-Justiz — erst-
mals erkannte Lücke bei der Wiedergutmachung 
schließen. Als Stichwort nenne ich den bereits mehr-
fach erwähnten „Altonaer Blutsonntag". Ein weiter-
gehender Handlungsbedarf wurde von den Rechtsan-
wendern nicht gesehen. 

Meine Damen und Herren, der Forderung, mit der 
Vergangenheit endlich Schluß zu machen, darf in ei-
ner Zeit, in der auch im politischen Raum das Verges-
sen des Schrecklichen noch und wieder zur Methode 
gemacht werden soll, nicht nachgegeben werden. 

Ich hoffe und wünsche, daß auch meine Initiativen 
einen Teil dazu beitragen, zu einer offenen Diskus-
sion, zum Bekenntnis des Unrechts und zur Auseinan- 
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dersetzung mit der Vergangenheit wirklich zu kom-
men. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsidentin Renger: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung und Abstim-
mung über den vorn Bundesrat eingebrachten Gesetz-
entwurf zur Beseitigung nationalsozialistischer Un-
rechtsurteile. Der Ausschuß empfiehlt, den Gesetzent-
wurf des Bundesrates unverändert anzunehmen. 

Ich rufe die §§ 1 bis 4, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer den aufgerufenen Vorschriften zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Die aufgerufenen Vor-
schriften sind angenommen. Damit ist die zweite Be-
ratung beendet. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die 

dritte Beratung 
ein und kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Scheer, Horn, Dr. Ehmke (Bonn), Bahr, 
Dr. von Bülow, Fuchs (Verl), Büchner (Speyer), 
Erler, Gansel, Heimann, Heistermann, Hiller 
(Lübeck), Ibrügger, Dr. Klejdzinski, Opel, 
Dr. Soell, Stobbe, Verheugen, Voigt (Frank-
furt), Dr. Vogel und der Fraktion der SPD 

Abrüstung und Sicherheit 1990 
— Drucksache 11/6309 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Auswärtiger Ausschuß (federführend) 
Verteidigungsausschuß 
Haushaltsausschuß 

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat sind für die 
Beratung zwei Stunden vorgesehen. — Das Haus ist 
damit einverstanden. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Ab-
geordnete Fuchs (Verl). 

Frau Fuchs (Verl) (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
lieben Kollegen und Kolleginnen! Die stürmische Ent-
wicklung in Osteuropa und in Deutschland hat die 
Bedingungen und Chancen für Abrüstung in wenigen 
Monaten grundlegend verändert. Bisher war Abrü-
stung ein Hebel, um die politische Konfrontation zwi-
schen den Blöcken langsam, Schritt für Schritt abzu-
bauen, jeder Schritt abgestimmt, vereinbart und aus-
gehandelt. 

Heute hat sich die Dynamik umgekehrt. Die Politik 
vollzieht rasante Sprünge. Die Abrüstung hinkt hin-
terher. Militärische Strukturen veralten täglich mehr. 
Schon bisher galt, daß Sicherheit nur mit politischen 
Mitteln als gemeinsame Sicherheit aller Beteiligten 
erreichbar war. Um wieviel mehr gilt das heute. 

Ich behaupte: Jede Milliarde, die weniger für Waf-
fen ausgegeben wird und die wir statt dessen zur 

Zukunftssicherung in Deutschland, in Osteuropa und 
in der Dritten Welt investieren, bringt uns mehr Si-
cherheit, als militärische Mittel das je könnten. Weil 
die militärische Konfrontation in Europa zu Ende geht, 
verliert der militärische Faktor rasch an Gewicht, und 
das ist gut so. 

In Widerspruch dazu steht, daß noch immer fast 
1,5 Millionen Soldaten in beiden Teilen Deutschlands 
stehen und Tausende von Atomwaffen auf deutschem 
Boden lagern. Dies sind die liegengebliebenen und 
funktionslos gewordenen Schreckensinstrumente ei-
ner Politik, die heute der Vergangenheit angehört. 

Auch das, was in Wien stattfindet und noch vor 
einem Jahr als großer Durchbruch gefeiert wurde, 
wird überholt, überholt in der konzeptionellen Grund-
lage, die noch immer von der Fiktion zweier gegneri-
scher Blöcke ausgeht, und überholt in den begrenzten 
Zielen. 

Die Völker Europas träumen heute keineswegs von 
einer Obergrenze von 40 000 Panzern, sondern sie fra-
gen immer drängender, wozu Panzer in Europa über-
haupt noch gebraucht werden. Wenn Abrüstung die 
Politik wieder einholen soll und den Erwartungen der 
Menschen entsprechen wi ll , dann bedarf es sehr rasch 
neuer konzeptioneller Überlegungen, neuer Instru-
mente und neuer, viel radikalerer Ziele. 

Wer, bitte, bedroht uns heute noch? Das demokrati-
sche Polen mit dem katholischen Solidarnosc-Vertre-
ter an der Spitze? Oder etwa die Tschechoslowakei 
eines Vaclav Havel? Oder Ungarn mit einer dem-
nächst wohl konservativen Regierung? — Wohl kaum! 
Aus Ungarn und der Tschechoslowakei werden zu-
dem in wenigen Monaten die sowjetischen Truppen 
verschwunden sein, und die Deutschen, die jahrzehn-
telang die Spaltung und Konfrontation Europas ver-
körperten, sind dabei, sich zu vereinigen. 

Der Warschauer Vertrag hat aufgehört, ein militä-
risch einsetzbares Instrument zu sein. Bleiben die so-
wjetische Militärmacht selbst und ihre Präsenz in Mit-
teleuropa! Auch von dieser werden nach der amerika-
nisch-sowjetischen Verständigung nur noch knapp 
200 000 Mann übrig sein, und niemand glaubt ernst-
haft, daß das so bleiben wird. 

Wenn man diese Entwicklung bilanziert, muß man 
zu dem Schluß kommen: Die Ost-West-Konfrontation 
hat aufgehört, das prägende Moment europäischer 
Politik zu sein. Das heißt dann allerdings auch, daß 
Sicherheitspolitik, Streitkräfteplanung und Abrü-
stung sich völlig neu orientieren müssen. 

Das gilt natürlich auch für die NATO. Es ist eine 
gefährliche Fehleinschätzung, so zu tun, als könne die 
NATO einfach weitermachen wie bisher, während 
das östliche Bündnis zumindest als Militärpakt zer-
fällt. Der gegenwärtige NATO-Generalsekretär ent-
puppt sich zunehmend als Belastung für den europäi-
schen Einigungsprozeß, wenn er meint, daß die 
NATO im Kern an ihrer alten Rolle der flexiblen Ant-
wort und der Abschreckung mit taktischen Atomwaf-
fen festhalten müsse. Atomare Abschreckung und eu-
ropäische Konföderation — das paßt nicht zusammen. 
Atomwaffen und deutsche Vereinigung — das ist ein 
unüberwindbarer Widerspruch. Wer die deutsche 
Vereinigung will, der darf keine Atomwaffe auf deut- 
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schem Boden dulden. Alle Atomwaffen — so möchte 
ich dem Herrn Verteidigungsminister sagen — müs-
sen abgezogen werden und nicht nur die Arti llerie, die 
er neuerdings nicht mehr tabuisiert. 

Auch Planspiele, die Zahl der Atomsprengköpfe zu 
halbieren und den Rest zu modernisieren, wirkungs-
voller und einsatzfähiger zu machen, müssen aufhö-
ren. Mit einer solchen Politik gefährden und belasten 
Menschen wie der Verteidigungsminister, wie die 
Planer auf der Hardthöhe die deutsche Einigung. Und 
auch Sie — jetzt hätte ich beinahe gesagt „meine Her-
ren und Damen von der FDP" ; ich sage jetzt aber 
„mein Herr Kollege von der FDP" , im Hinblick auf die 
Anwesenheit Ihrer Fraktion — werden sich einfach 
entscheiden müssen, Herr Kollege Ronneburger: 
Wann kommt eigentlich Ihr endgültiges Nein zu 
neuen Atomwaffen, gleichgültig, ob land- oder luftge-
stützt? 

(Ronneburger [FDP]: Das haben wir ja schon 
lange ausgesprochen!) 

— Nein, ich meine das endgültige Nein zu land- und 
luftgestützten Atomwaffen. 

(Ronneburger [FDP]: Zu „neuen" haben Sie 
gesagt!) 

Ich habe noch keine Auskunft von Ihnen darüber, 
ob Sie auch neue luftgestützte Atomraketen ableh-
nen. Ich hoffe, daß Sie das heute sagen werden. 

Wie soll das gehen, die NATO von ihrer militäri-
schen zu einer politischen Funktion zu überführen, 
von der Herr Genscher und viele von Ihnen so oft 
sprechen? Sind Sie dann bereit, auf die atomare Ab-
schreckung zu verzichten und die sogenannte „fle-
xible Antwort" durch eine neue, politische Strategie 
zu ersetzen? Das wäre doch die Voraussetzung dafür, 
daß die NATO — und spiegelbildlich der Warschauer 
Vertrag — nicht mehr als Träger der Abschreckung 
wirken, sondern ihre Auflösung und den Übergang zu 
einer europäischen Friedensordnung organisieren 
können. Das ist die einzige Funktion, die die Bünd-
nisse in der heutigen Lage noch wahrnehmen können 
und sollen: mithelfen, europäische Sicherheitsstruk-
turen zu erarbeiten, in die ein vereinigtes Deutschland 
integriert werden kann. Dann braucht sich niemand 
um ein ungebundenes, frei schwebendes Deutschland 
zu sorgen. 

Eines ist dabei allerdings klar: Eine militärische 
Stärke heutigen Zuschnitts ist mit einem vereinigten, 
in europäische Sicherheitsstrukturen eingebetteten 
Deutschland nicht zu vereinbaren. In anderen Wor-
ten: Die militärische Stärke der Deutschen muß erheb-
lich geringer werden. 

Ich meine, das entscheidende Kriterium dafür müs-
sen die Wünsche unserer Nachbarn sein und nicht die 
Stärke eines Warschauer Vertrages, den es als Militär-
pakt dann längst nicht mehr gibt. Unsere Nachbarn 
sollen uns sagen, was sie an deutscher militärischer 
Präsenz oder Potenz — wie immer Sie es ausdrücken 
wollen — aushalten und was nicht. Daß das weder der 
gegenwärtige Umfang noch die 400 000 Mann des 
Verteidigungsministers sein können, ist klar und ein-
deutig. 

Die Abrüstung der Bundeswehr kann sich auch 
nicht allein an Wien orientieren; das ist meine feste 
Überzeugung. 

Wir müssen darüber hinaus eigenständige Schritte 
tun, wenn wir die deutsche Vereinigung nicht gefähr-
den wollen. Es ist doch kein Wunder, wenn in den 
Zeitungen zu lesen ist, daß die Verhandlungen in 
Wien stagnieren, weil die Sowjetunion in den Zwei-
plus-Vier-Verhandlungen erst den sicherheitspoliti-
schen Status Deutschlands, einschließlich des Um-
fangs deutscher Streitkräfte, klären wi ll. Das war für 
mich keine Überraschung. 

In unserem heute vorliegenden Antrag sagen wir: 
Die Bundeswehr soll in einem großen Zwischen-
schritt, der nicht das Ende aller Reduktionen bedeuten 
wird, auch nicht bei uns auf 240 000 Mann reduziert 
werden. Das soll im Zuge des Streitkräfteabbaus in 
Ost und West geschehen. 

Ich sage: Wenn die Vereinigung bis 1992 vollzogen 
sein soll, wie der Bundeskanzler erklärt, dann können 
wir auf Wien nicht mehr warten, sondern müssen so-
fort  mit der Reduktion beginnen. Am harmonischsten 
geht das, wenn die Dauer des Grundwehrdienstes 
sofort auf 12 Monate abgesenkt wird. Ich fordere Sie, 
Herr Verteidigungsminister Stoltenberg, dringend 
auf, diese Reduktion auf 12 Monate bis zum nächsten 
Einberufungstermin zu vollziehen und die Wehr-
pflichtigen, die bereits 12 Monate gedient haben, so-
fort  zu entlassen. 

(Lamers [CDU/CSU]: Am besten rückwir

-

kend!) 

Ich meine, das wäre ein Signal, daß die Deutschen 
verstanden haben, daß die Chance der Einheit, die 
ihnen die Geschichte so unverhofft eröffnet hat, un-
trennbar mit der Abrüstung verbunden ist. — Ich 
meine das ernst, Herr Lamers. Ich mache keine Show-
gefechte. Ich meine, daß es geht. 

Es wäre allerdings das falsche Signal, wenn klei-
nere Streitkräfte hochmobil, hochtechnisiert und 
hochangriffsfähig ausgestattet würden. Neue Struktu-
ren verlangen eindeutige Defensivität, die die Selbst-
verteidigung betont, ohne bedrohlich zu wirken. 

Ein positives Signal wäre auch, die Tiefflüge nun 
endgültig einzustellen. Es hat mich schon amüsiert, 
daß auch der Verteidigungsminister jetzt endlich ge-
neigt scheint, die Abschaffung der Tiefflüge unter 
75.Meter über der Bundesrepublik zumindest zu 
überprüfen. 

(Koschnick [SPD]: Zu bedenken!) 

— Zu bedenken? Ich habe in Erinnerung: zu prüfen. 
Das wird er aber vielleicht noch selber sagen. 

Seit zwei Jahren forde rn  wir den Stopp sämtlicher 
Tiefflüge. Daß wir mit dem Tiefflug gleich die gesamte 
Verteidigungsfähigkeit aufgeben wollten, war noch 
einer der harmloseren Vorwürfe, die wir von der 
Hardthöhe und vom Minister hören konnten. Jetzt, 
nach zwei Jahren, gibt er ein bißchen nach und will 
erst einmal prüfen lassen — oder überdenken — , was 
von einer Gruppe von Piloten längst geprüft ist mit 
dem Ergebnis: Unter 75 Metern ist Tiefflug sinnlos. 
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Es besteht wirklich kein Grund mehr, finde ich je-
denfalls, sich bis in den Wahlkampf hinein hinter Gut-
achten und Prüfaufträgen zu verschanzen und dann 
womöglich kurz vor der Wahl zu verkünden, daß wir 
auch ohne Tiefflug unter 75 Metern sicherheitspoli-
tisch noch überleben können. Der Tiefflug kann und 
muß vollständig abgeschafft werden, und zwar jetzt. 
Oder glauben Sie etwa, irgendein Bürger oder irgend-
eine Bürgerin nimmt Ihnen noch ab, daß Jagdbomber 
den Angriff in Baumgipfelhöhe über der DDR, Polen 
oder der Tschechoslowakei heute noch üben müs-
sen? 

Prüfaufträge, meine Kolleginnen und Kollegen von 
der Koalition, scheinen bei Ihnen zur Zeit Hochkon-
junktur zu haben. Leider ist zu vermuten, daß sich 
dahinter nur die Unfähigkeit verbirgt, aus einer neuen 
politischen Lage Konsequenzen zu ziehen und auch 
zu handeln. Beim Jäger 90 prüfen Sie, was jeder 
längst weiß. Geben Sie doch endlich zu, daß dieses 
Flugzeug überflüssig, unbezahlbar, sicherheitspoli-
tisch nicht vertretbar und, wie Herr Lambsdorff richtig 
bemerkte, die größte Umwegfinanzierung aller Zeiten 
ist. Es wäre doch eine Absurdität ohnegleichen, wenn 
die Bundesregierung ausgerechnet zu einem Zeit-
punkt, in dem die europäische Einigung näherrückt, 
die in den Sonntagsreden auch ständig beschworen 
wird, das größte Rüstungsprojekt in der Geschichte 
der Bundesrepublik in die Produktion gehen ließe. 
Das wäre auch ein Signal an Europa, aber eines, das 
wir unseren Nachbarn lieber ersparen sollten. 

Hier wende ich mich nun noch einmal an die FDP. 
Liebe Kollegen, ich kann verstehen, daß es schwierig 
ist und auch lange dauern kann, wenn man einmal 
gefaßte Beschlüsse revidieren will. Bitte verstehen 
aber auch Sie, daß wir Sie nach jahrelangem Aus-
tausch der Argumente, nach wiederholten Ankündi-
gungen einiger FDP-Kollegen, sogar eines Ministers, 
aus dem Jäger-Projekt aussteigen zu wollen, nach Ih-
rem Vorstands- und Fraktionsbeschluß, der als „Nein 
zum Jäger" durch die Presse gegangen ist, nun noch 
einmal dringend auffordern, morgen in der namentli-
chen Abstimmung dieses Flugzeug endgültig abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Westphal: Frau Abgeordnete, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Ronne-
burger? — Bitte schön. 

Ronneburger (FDP): Sehr verehrte Frau Kollegin, 
darf ich Sie fragen, ob Sie eigentlich die Beschlüsse 
meiner Fraktion und des Bundesvorstandes meiner 
Partei genau gelesen haben, die nämlich exakt sagen, 
daß das, was dort beschlossen ist, nämlich keine Pro-
duktion des Jägers 90, die Verhandlungsrichtlinie für 
Wien II ist und nicht etwa eine Beschlußfassung, am 
heutigen Tage aus der Entwicklung auszusteigen, um 
es etwas deutlich zu sagen? 

(Voigt [Frankfurt] [SPD]: Liberale Eierei!) 

Frau Fuchs (Verl) (SPD): Herr Kollege Ronnebur-
ger, das Problem ist, daß es alles andere als eine klare 
Position ist. Sie wissen genau, je länger Sie mit dem 
Nein zu dem Entwicklungsprojekt warten, desto teu-
rer wird es. Ich denke, es ist eine kolossale Ver-
schwendung öffentlicher Mittel, wenn wir dieses Pro

-

jekt, das die meisten Menschen, die mit irgendeinem 
Verstand darangehen, ablehnen, auch auf der Hardt

-h

öhe, fortführen. Es gibt noch einen kleinen Kreis von 
Sicherheitspolitikern rund um den Verteidigungsmi-
nister und in der Luftwaffe, die das noch weiter ver-
folgen wollen; sonst will das niemand mehr. 

Was hindert Sie denn daran, morgen zu sagen: 
Nein, wir steigen aus, und wir ersparen dieser Bevöl-
kerung Milliarden DM, die wir dringend brauchen, 
z. B. um die deutsche Einigung zu finanzieren, um die 
Beseitigung der sozialen Mißstände bei uns und in der 
dritten Welt zu finanzieren, 

(Voigt [Frankfurt] [SPD]: Das wäre ja eine 
klare Position! Das könnte ein Liberaler nicht 

machen! Das wäre unmöglich!) 

und um auch dafür zu sorgen, daß die Konversion, die 
ja im industriellen Sektor stattfinden muß, und die 
Standortveränderung, also die Auflösung von Stand-
orten, von uns finanziell begleitet wird, damit die Re-
gionen noch eine Zukunft haben und die Menschen, 
die die Arbeit dadurch verlieren, neue Arbeitsplätze 
gewinnen? Um all das finanzieren zu können, ist z. B. 
auch dieses Nein zum Jäger 90 nötig, und je eher, 
desto besser. Nun ringen Sie sich doch einmal durch 
und sagen Sie doch einmal nein! 

(Frau Beer [GRÜNE]: Bei Biehle hat es doch 
heute auch geklappt!) 

Sie haben morgen dazu Gelegenheit. 

Ich sage Ihnen auch: Sonst setzen Sie sich neuer-
dings und wieder dem Verdacht aus, daß Sie mit for-
schen Interviews Wählerstimmen einkassieren wollen 
— bitte gucken Sie, was in der Presse herüber-
kommt —, aber immer dann, wenn es zur Sache geht, 
kneifen und hinter verschlossenen Türen einer Mittel-
zuweisung nach der anderen beim Jäger 90 zustim-
men und in der Öffentlichkeit einen ganz anderen 
Eindruck vermitteln. 

(Such [GRÜNE]: So machen sie es aber im

-

mer!) 

Das geht so nicht weiter. Bitte bekennen Sie doch 
morgen einmal Farbe; das wäre gut. 

Kollegen und Kolleginnen, ein Verteidigungsmini-
ster, der in der Perspektive der deutschen und euro-
päischen Einigung denkt, muß neue Prioritäten set-
zen. Das heißt, er muß die Konsequenzen aus diesem 
friedlichen Prozeß ziehen, Konsequenzen für eine Re-
duzierung und Neuorganisation der Bundeswehr, 
aber auch und vor allem für den Umfang des Vertei-
digungshaushaltes. 

Nachdem er mitten in die f riedliche Revolution in 
der DDR hinein bei uns den höchsten Verteidigungs-
haushalt aller Zeiten durchgesetzt hat, ist ihm im 
Nachtragshaushalt von der Koalition eine schlappe 
halbe Milliarde DM abgetrotzt worden. Das war nun 
wirklich keine Heldentat, muß ich einmal sagen. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Wissen Sie, 
wieviel das ist, gnädige Frau?) 

— Ich weiß das ziemlich genau. Es waren nämlich 
knapp über 500 Millionen DM. Angesichts der Tatsa-
che, daß wir die ganzen Verpflichtungen haben, die 
ich eben im Zusammenhang mit Herrn Ronneburgers 
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Frage aufgezählt habe und die ich jetzt nicht alle wie-
derholen will, ist das nicht zu vertreten. 

Wie zu hören war, fordert der Verteidigungsmini-
ster sogar noch einmal 1,4 Milliarden DM für 1991. 
Diese Entwicklung muß ein Ende haben. 

Die Sozialdemokraten wollen, daß der Verteidi-
gungshaushalt noch in diesem Nachtragshaushalt um 
4 Milliarden DM sinkt. Wir wissen, daß dies zu verant-
worten ist 

(Ronneburger [FDP]: Auch gegenüber den 
Soldaten?) 

und daß eine große Mehrheit der Bevölkerung so 
denkt wie wir. 

Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung tut 
sich schwer, den Prozeß der deutschen Vereinigung 
sicherheits- und abrüstungspolitisch zu flankieren. 
Der Außenminister formuliert zwar richtige Erkennt-
nisse, wie bei der WEU, wo er sagte: Ohne entschlos-
sene Schritte zur Abrüstung wird es keine Einheit 
Deutschlands und keine Einheit Europas geben. Um 
diese Erkenntnis wird niemand herumkommen. Das 
Entscheidende ist, daß dieses konkrete Konsequen-
zen haben muß, und diese hat der Außenminister in 
dieser Koalition nicht durchgesetzt oder nicht durch-
setzen können. Der Verteidigungsminister laviert, zö-
gert, reagiert nur auf Druck und dann auch nur halb-
herzig, wenn es gar nicht mehr anders geht, und über-
dies immer völlig unzureichend. Der Eindruck bleibt, 
daß die Bundesregierung, deren Kanzler gesamtdeut-
sche Wahlen schon für das kommende Jahr für mög-
lich hält, weder bereit noch fähig ist, die in dieser Zeit 
notwendige Abrüstung zu vollziehen. Dies wird die 
deutsche Vereinigung und auch den europäischen 
Abrüstungsprozeß belasten. 

Meine Fraktion hat eine Reihe von Vorschlägen 
unterbreitet, wie der Übergang in eine neue Epoche 
europäischer Politik mit Abrüstung zu gestalten ist, 
zuletzt in dem Antrag, über den wir heute sprechen. 
Sie können diese Vorschläge mit Ihrer Mehrheit jetzt 
zurückweisen. Aber um das Thema, wie die Vereini-
gung Deutschlands in einen europäischen Verständi-
gungsprozeß einzubetten ist, kommen Sie nicht 
herum. Daß das nur mit mutigen Abrüstungsschritten 
unsererseits gelingen kann, ist eine Tatsache. Damit 
trägt die Bundesregierung eine besondere Verant-
wortung. Ich wünschte, daß Sie der endlich gerecht 
werden. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Lamers. 

Lamers (CDU/CSU): Herr Präsident! Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Frau Kollegin Fuchs, wenn ich 
der sozialdemokratischen Fraktion angehörte, wäre 
ich mit Prognosen über den weiteren Fortgang der 
politischen Entwicklung und den Zusammenhang 
dieser politischen Entwicklung mit der Abrüstung au-
ßerordentlich vorsichtig. Denn bislang sind alle Ihre 
Prognosen widerlegt worden. 

(Frau Fuchs [Verl] [SPD]: Das wiederholen 
Sie gebetsmühlenartig! Aber das muß des

-

halb nicht stimmen!) 

Das, was Sie eben prognostiziert haben, wird eben-
falls widerlegt werden. 

Zur Sache. Daß bei dem nächsten Abrüstungs-
schritt, der dem hoffentlich bald abschließbaren er-
sten Wiener Abkommen folgen wird, auch die Bun-
deswehr einbezogen werden muß, ist klar und unser 
aller Wille. Doch heute einseitige Entscheidungen 
über die Bundeswehr treffen zu wollen und für andere 
konventionelle Streitkräfte in Europa lediglich eine 
Zielvorgabe als deutschen Wunsch zu formulieren, 
wie es die SPD in ihrem Antrag tut, mutet, meine 
verehrten Kolleginnen und Kollegen, merkwürdig 
anachronistisch an. Denn heute geht es nicht um die 
Bundeswehr. Heute geht es um die Streitkräfte im 
wiedervereinigten Deutschland. Deren Umfang iso-
liert bestimmen zu wollen ist ausgeschlossen. Denn 
sie sollen ja nach unser aller Wille in europäische 
sicherheitspolitische Strukturen eingebunden wer-
den. Deswegen — das sage ich auch im Blick auf heu-
tige Pressemeldungen — dürfen Entscheidungen über 
den Umfang deutscher Streitkräfte auch nicht in den 
Zwei-plus-Vier-Gesprächen erfolgen, sondern sie 
müssen im Rahmen der VKSE verbleiben. Allerdings 
ist der sowjetische Wunsch berechtigt, eine glaub-
hafte Zusicherung für den Fortgang der Abrüstung 
und den Einbezug der deutschen Streitkräfte in diese 
zu erhalten. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Erkennen Sie erst ein

-

mal die polnische Westgrenze an!) 

Solche Perspektiven müssen von den Zwei plus Vier 
entwickelt und könnten als Leitlinie für Wien II im 
Vertrag Wien I protokolliert werden. 

Jedenfalls bleibt die Aufgabe, die sicherheitspoliti-
schen Strukturen in ganz Europa zu definieren. Der 
viel beschworene Wille zur europäischen Einbettung 
Deutschlands, vor allem seiner Streitkräfte, erfordert, 
auf einseitiges Vorgehen auch bei der Abrüstung zu 
verzichten. Öffentliche Festlegungen auf einseitige 
isolierte deutsche Abrüstungsmaßnahmen vor den 
unmittelbar bevorstehenden bzw. schon laufenden al-
lianzinternen Gesprächen und den Zwei-plus-Vier-
Verhandlungen sind durch nichts als durch den 
Wunsch, in der Öffentlichkeit aufzufallen, gerechtfer-
tigt. Dabei nimmt die SPD auch in Kauf, diejenigen zu 
verärgern, deren Unterstützung die Bundesrepublik 
jetzt so dringend braucht wie nur irgend etwas: Groß-
britannien und Frankreich mit der Forderung, ihre 
Nuklearwaffen, die USA mit der Forderung, die See-
streitkräfte in den Abrüstungsprozeß einzubeziehen. 
Für ihre Forderungen und Zielvorgaben nennt die 
SPD weder militärische noch, was wichtiger ist, politi-
sche Kriterien. Es handelt sich sachlich um reine, den 
aktuellen Erfordernissen überhaupt nicht gerecht 
werdende Abrüstungstechnik und inhaltlich um Ab-
rüstungspopulismus. Kurzum: Der Antrag ist unseriö-
ser Aktionismus. 

(Frau Fuchs [Verl] [SPD]: Also Herr Lamers, 
Sie sind nicht auf der Höhe der  Zeit!)  

Zur Sache. 

Erstens. Ich werde mich meinerseits hüten, Zahlen-
angaben über den künftigen Umfang deutscher 
Streitkräfte zu machen. Sie werden jedenfalls deut-
lich unter den addierten Zahlen von Bundeswehr und 
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NVA liegen. Die Rahmenbedingungen und damit die 
politischen Kriterien für Rolle, Umfang und Struktur 
künftiger deutscher Streitkräfte ergeben sich aus dem 
sicherheitspolitischen Status des wiede rvereinigten 
Deutschlands. Dieser Status wird u. a. durch die 
NATO-Mitgliedschaft bestimmt sein. Denn alle nicht-
deutschen Europäer außer der Sowjetunion sowie die 
USA und Kanada befürworten diese NATO-Mitglied-
schaft. Der Grund ist neben dem nach wie vor für 
erforderlich gehaltenen Schutz vor dem sowjetischen 
Potential und den Ungewißheiten der sowjetischen 
Entwicklung die Beruhigungsfunktion der Allianz ge-
genüber dem wiede rvereinigten Deutschland. Die 
letztere Aufgabe nehmen konkret die Vereinigten 
Staaten mittels der militärischen Integration der deut-
schen Streitkräfte und des amerikanischen Oberbe-
fehls wahr. Daher verkennen auch Vorschläge wie die 
des Kollegen Scheer und der Kollegin Wieczorek

-

Zeul, die Streitkräfte des wiede rvereinigten Deutsch-
lands sollten aus der NATO-Integration ausscheiden, 
gewissermaßen die halbe Ratio der Mitgliedschaft des 
wiedervereinigten Deutschlands in der Allianz. 

(Koschnick [SPD]: Wenn Sie uns Scheer vor

-

halten, dann halte ich Ihnen Lorenz Niegel 
vor! — Heiterkeit bei der SPD) 

Zweitens. Entscheidend für die künftige Gestaltung 
der sicherheitspolitischen Strukturen auf dem Konti-
nent ist der Gedanke, das künftige ganze Deutschland 
in Europa einzubetten, einzugliedern, es zu integrie-
ren. Das, meine Damen und Herren, wollen wir ohne 
jede Einschränkung und ohne jeden Hintergedanken. 
Dabei wissen wir: Deutschland muß seiner Geschichte 
Rechnung tragen. Aber Lösungen für Deutschland 
dürfen nicht auf der Furcht vor der Wiederholung der 
Vergangenheit beruhen, sondern sie müssen die 
Energien Deutschlands für die gemeinsame europäi-
sche Zukunft dienstbar machen. Wer sich von der 
Furcht vor der Wiederholung der Vergangenheit all-
zusehr leiten läßt, beschwört sie vielleicht eben da-
durch mit herauf. 

Eine europäische Lösung für Deutschland kann es 
nur geben, wenn alle Europäer die gleichen Rechte 
und Pflichten übernehmen. Deutschland kann vorab 
Pflichten übernehmen, aber es muß gesichert sein, 
daß die anderen folgen. Was für Deutschland gilt, muß 
auch für alle anderen gelten. Besondere Regelungen 
für Deutschland müssen allein auf seiner besonderen 
Lage beruhen, d. h. sie müssen objektiv begründbar 
sein. Eine „normale" Behandlung Deutschlands ist 
die beste Garantie, daß es sich nicht wieder anormal 
benimmt. Eine besondere Behandlung Deutschlands 
hat leicht einen Sonderweg zur Folge. An uns selbst 
gerichtet füge ich hinzu: Noch wichtiger ist, daß wir 
auch in diesem Sinne normal sein wollen, denn damit 
erweisen wir uns selbst und allen unseren Nachbarn 
den größten Dienst. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU und der 
FDP) 

Wir wollen Europa so gut wie Deutschland, denn 
wir wissen: Europa ist zwar kein Ersatz für Deutsch-
land, wohl aber Bedingung für seine Zukunft. Daher 
gilt Europa so gut wie Deutschland unsere Zuneigung. 
Deshalb wollen wir ihm all unsere Kraft zuwenden. 
Die Bundesrepublik Deutschland darf sich einen 

entscheidenden Anteil am Aufbau Europas zuschrei-
ben. Unseren bisherigen Partnern im Westen und un-
seren künftigen im Osten rufe ich zu: Gebt uns und 
gebt euch die Chance, zu erfahren, daß das ganze, daß 
das größere Deutschland einen auch noch größeren 
Anteil an dem Aufbau des noch größeren Europas lei-
sten kann. 

Drittens. Als politisches Kriterium für den Umfang 
deutscher Streitkräfte ergibt sich daraus, daß dieser 
Umfang nicht wesentlich geringer als derjenige mit 
uns vergleichbarer Länder sein sollte. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Wissen Sie, wie viele 
Soldaten hier nach der Wiedervereinigung 

sind? Anderthalb Millionen!) 

Als Faustregel ließe sich vielleicht formulieren: Die 
Streitkräfte eines wiede rvereinigten Deutschlands 
sollten ein wenig unter denen der nächstgrößten Ar-
mee außerhalb der Sowjetunion liegen, wobei ich 
selbstverständlich davon ausgehe, Frau Kollegin 
Beer, daß, wie ich soeben schon sagte, alle abrüsten 
werden. 

Viertens. Die militärische Integration von Streit-
kräften ist das wirkungsvollste Mittel, um ihren poli-
tischen wie militärischen Mißbrauch zu verhindern. 
Daher muß mit dem Aufbau einer europäischen mili-
tärischen Integration neben der atlantischen dort be-
gonnen werden, wo dies politisch möglich ist; denn 
auf Dauer wird sich die oben erwähnte amerikanische 
Rolle unvermeidlich ändern. Es bietet sich an, daß die-
jenigen Mitgliedsländer der Atlantischen Allianz mit 
einer solchen Integration beginnen, die Streitkräfte in 
der Bundesrepublik Deutschland stationiert haben. 
Integration kann nicht dem Zweck der Kontrolle eines 
einzelnen dienen, sondern muß eine allseitige, wech-
selseitige Kontrolle sein. 

Fünftens. Die militärische Integration muß natürlich 
Teil eines politischen Prozesses sein. Der politische 
Prozeß, den ich hier meine, ist die Entwicklung hin 
zur politischen Union der Staaten in Europa, die dazu 
willens und in der Lage sind. Das sind bislang die 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft. 
Wenn Präsident Mitterrand jetzt ein Zeichen für den 
deutschen Willen erwartet, am Ziel der politischen 
Union festzuhalten: Voilà! Hier in der Sicherheitspoli-
tik ist der entscheidende Punkt, noch wichtiger als bei 
der Währung. Wieso erfolgt hier eigentlich keine 
deutsch-französische Initiative, zumal die bisherigen 
westlichen Vorstellungen in ihrer Beschränkung auf 
die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinten 
Deutschlands nicht ausreichen? 

(Koschnick [SPD]: Das finde ich eine gute 
Frage!) 

Sie müssen vielmehr durch eine europäische Perspek-
tive ergänzt werden. Ich fordere die Bundesregierung 
auf, in diesem Sinne initiativ zu werden. 

(Koschnick [SPD]: Sehr gut!) 

Ob es mit Blick auf die sowjetische Interessenlage 
und die der nichtsowjetischen Paktmitglieder erfor-
derlich ist, den Weg über die WEU zu gehen, das sei 
dahingestellt. Entscheidend ist, daß die Einbeziehung 
des militärischen Teils der Sicherheitspolitik in den 
Prozeß der europäischen Integration dem Ziel der 
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politischen Union dienen muß; denn eine europäische 
politische Union muß neben einer reformierten So-
wjetunion und einer angepaßten Rolle der USA Kern-
element einer neuen politischen Ordnung auf dem 
Kontinent sein. Daher darf es auch keine sicherheits-
politischen Auflagen für Deutschland geben, die seine 
Mitwirkung an dieser A rt  der militärischen Integra-
tion zum Aufbau einer eigenständigen europäischen 
Verteidigung erschwerten oder gar ausschlössen. 

Sechstens. Der Abrüstungsprozeß, wenn er so ver-
läuft, wie wir ihn angelegt haben, bedeutet weit mehr 
als die Reduzierung von Streitkräften. Er wird verein-
barte Sicherheit zur Folge haben oder, wie der Bun-
deskanzler es nennt, bündnisübergreifende Struktu-
ren hervorbringen oder, wie der Außenminister zu 
sagen pflegt, kooperative Sicherheit. Das alles bedeu-
tet, daß es zwischen West und Ost, d. h. vor allem zwi-
schen West und der Sowjetunion, ein Netz von 
Verflechtungen geben wird, also eine Art sicherheits-
politische Integration. Diese wird neben der hoffent-
lich zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung das 
entscheidende Mittel zur Kriegausschließung sein. 

Siebtens. Wenn sich die politische und militärische 
Lage weiterhin so grundlegend verändert wie in den 
vergangenen Jahren, werden die amerikanischen und 
die sowjetischen nuklearen Kurzstreckensysteme 
strategisch ihren Zweck und politisch ihre Legitima-
tion verloren haben. Damit aber ist natürlich nicht die 
Frage nach der weiteren Zukunft des nuklearen Fak-
tors und vor allem die Frage nach der nuklearen Rolle 
der Vereinigten Staaten in Europa beantwortet. Ich 
habe dazu kürzlich Vorstellungen entwickelt, die ich 
hier nicht wiederholen will. 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Warum nicht?) 

— Weil die Zeit es nicht erlaubt, Herr Kollege 
Klejdzinski. 

(Heistermann [SPD]: Ich dachte, die Zeiten 
waren noch nie so schwierig!) 

Ich bin fest davon überzeugt, daß wir auch in dieser 
Frage eine Verständigung mit den Vereinigten Staa-
ten wie mit der Sowjetunion werden erzielen können. 
Sie muß statt nuklearer Abschreckung nukleare Abra-
tung zum Ergebnis haben. Sie muß als letzte Versiche-
rung und Ausdruck gemeinsamer Sicherheit, als letzte 
Mahnung an den potentiellen Gegner so gut wie an 
sich selbst verstehbar sein. 

Meine Damen und Herren, wenn wir in den kom-
menden Wochen und Monaten ebenso entschlossen 
wie besonnen, wenn wir also mit äußerster Geistesge-
genwart arbeiten, dann haben wir die in der Tat groß-
artige Chance, mit der deutschen Einheit zugleich das 
Tor für eine friedliche und freiheitliche Ordnung auf 
dem ganzen Kontinent endgültig zu öffnen. Ich finde, 
daß ist eine großartige Chance. Wir sollten froh sein, 
daß wir in dieser Zeit an dieser Chance arbeiten kön-
nen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Beer. 

Frau Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Der Antrag „Abrüstung und 
Sicherheit 1990" hebt sich deutlich von bisherigen 
Initiativen der SPD-Fraktion ab. Sie bestätigen hiermit 
einmal mehr, daß Sie sich von der Aufrüstungspolitik 
der Regierung Schmidt verabschiedet haben. Sie ha-
ben sich dementsprechend harsche Kritik des Bundes-
verteidigungsministeriums zu den letzten vorgestell-
ten Initiativen wie z. B. „Bundeswehr im Übergang" 
oder Abrüstungsforderungen aus dem Programm 
Fortschritt '90 eingehandelt. 

Die Vorwürfe machen aber auch deutlich, daß die so 
notwendige Debatte um die längst überfälligen abrü-
stungspolitischen Schritte in den bereits begonnenen 
Bundestagswahlkampf fällt und darunter leidet. Den 
Vorwurf des Bundesminsters der Verteidigung, Ihre 
Vorstellungen seien eine Gefährdung der Sicherheits-
interessen der Bundesrepublik Deutschland, halte ich 
für maßlos übertrieben. Den vom Kollegen Wilz geäu-
ßerten Verdacht, daß es sich dabei vor allem um popu-
listische Forderungen handelt, möchte ich im zweiten 
Teil meiner Rede etwas näher beleuchten. 

Ihr Antrag, auf den ersten Blick so erfreulich, hält 
dem zweiten Blick aus friedenspolitischer und frie-
densbewegter Sicht nicht stand. Bevor ich auf ein-
zelne Punkte der heute zur Debatte stehenden Maß-
nahmen zur Rüstungsbeschränkung eingehe, will ich 
unsere grundsätzliche Analyse zur jetzigen Situation 
vorstellen. 

Die traditionellen friedenspolitischen Konfliktli-
nien innerhalb Europas, innerhalb der NATO und 
auch innerhalb der GRÜNEN sind durch die atembe-
raubende Entwicklung in Osteuropa und innerhalb 
des Warschauer Paktes überholt und zum guten Teil 
sinnlos geworden. Sowohl die offizielle „Sicherheits-
politik" als auch die friedenspolitischen Vorstellun-
gen der GRÜNEN waren notwendigerweise auf die 
Existenz beider Blöcke bezogen. 

Die Frage der Nützlichkeit einseitiger Abrüstungs-
schritte ist inzwischen positiv von der Geschichte be-
antwortet: Das neu entspannte internationale K lima 
und der Abbau der militärischen Spannungen in Eu-
ropa wären ohne die weitgreifende Serie einseitiger 
Abrüstungsmaßnahmen Gorbatschows undenkbar. 

Konzeptionell haben wir immer betont, daß eine 
Politik einseitiger Abrüstung nur als „einseitig mehr-
seitig" durchgeführte Politik zum Erfolg führen 
könne, daß einseitige Schritte von der jeweiligen Seite 
nur dann durchgehalten werden können, wenn ir-
gendwann die „Gegenseite" ebenfalls mit solchen 
Maßnahmen reagieren würde. Es kann nun aber beim 
besten Willen nicht davon die Rede sein, die NATO 
würde sich einseitiger Abrüstungsschritte bedienen. 
Die Situation ist dadurch aus friedenspolitischer Sicht 
nicht ohne Gefahr für die Zukunft. 

Wir beobachten heute weder einen Prozeß, in dem 
funktionierende Blöcke stabilitäts- und friedensför-
dernde Kooperation entwickeln und im alten Gleich-
gewichtsdenken schrittweise deeskalieren, noch ha-
ben wir einen Prozeß wechselseitiger Blockauflösung, 
in dem die Militärblöcke durch ein System gemeinsa-
mer und wechselseitiger Sicherheit abgelöst wer-
den. 
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Statt dessen erleben wir einen Prozeß, in dem einer 

der beiden Blöcke, nämlich der Warschauer Pakt, zu-
nehmend auseinanderfällt und als militärische Einheit 
schon heute nicht mehr ernst zu nehmen ist, während 
der andere, die NATO, alles unternimmt, seine Fo rt

-existenz zu sichern, neue Aufgaben zu suchen und zu 
übernehmen, neue und modernisierte Waffensysteme 
zu entwickeln und zu beschaffen, und sogar seine ter-
ritoriale Ausdehnung durch die zumindest politische 
Einbeziehung der heutigen DDR betreibt. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP] : Das ist ein Frie

-

densbündnis, Frau Kollegin!) 

Diese Konstellation ist destabil, sie schafft Versuchun-
gen und Risiken, und sie ist friedenspolitisch bedenk-
lich. 

Die Destabilisierung der Nachkriegsordnung ist al-
lein und für sich genommen im gleichen Maße 
Chance wie auch Gefahr. Die neuen Konzepte müssen 
sich daran messen lassen, ob und wie sie diesen Zu-
stand beenden wollen und vor allen Dingen beenden 
können. 

Das Konzept der Bundesregierung, die aktuellen 
Veränderungen in Osteuropa wie z. B. die der Demo-
kratisierung, der Durchkapitalisierung und auch des 
Aufschwungs von Nationalismen verschiedenster 
Spielarten für die eigene Herrschaftspolitik zu nutzen, 
vergibt die historische Chance, die sich aus der Min-
derung des Systemgegensatzes als potentiell konflikt-
mindernd ergeben kann. 

Die Auflösung der alten Machtstrukturen in Osteu-
ropa wird begleitet von der Herausbildung eines 
neuen alten Machtzentrums in Mitteleuropa, nämlich 
des neuen Deutschlands, eines Machtzentrums das 
zumindest ökonomisch auf dem Weg zur Dominanz 
sowohl West- als auch Osteuropas ist. Osteuropa hat 
diesem neuen Zentrum auf absehbare Zeit machtpoli-
tisch und wahrscheinlich auch militärpolitisch nichts 
entgegenzusetzen. Die Integration des neuen Kolos-
ses Deutschland in die westeuropäischen Strukturen 
wird den Koloß auf der einen Seite vielleicht zähmen 
können, auf der anderen Seite ihm jedoch neue Stärke 
und Legitimation geben. 

Aufgabe muß es heute sein, neue Elemente einer 
neuen Friedenspolitik zu fördern, die die einseitige 
Blockauflösung und die allgemeine Destabi lisierung 
in eine funktionierende Sicherheitsstruktur für Eu-
ropa überführen kann. Die Zukunft der Blöcke steht 
heute auf der Tagesordnung, und sie besteht in deren 
Auflösung. 

Sie kann nicht mit der Diskussion der Neutralität 
eines Gesamtdeutschlands oder einer weiteren Mit-
gliedschaft der Bundesrepublik, nun um die DDR er-
weitert, in der NATO erledigt sein. Beide Szenarien 
sind wenig verlockend. Welche Funktion soll ein Mili-
tärpakt noch haben, der sich seit seiner Gründung 
durch eine vorgebliche Bedrohung durch den War-
schauer Pakt legi timiert  hat, wenn es diesen Pakt oder 
eine solche Bedrohung heute nicht mehr gibt? Die 
Vorstellung eines neutralen Gesamtdeutschlands ist 
eine riskante und verwirrende Vorstellung. Neu tral 
zwischen wem eigentlich? Bisher war Neutralität in 
Europa so definiert, daß man keinem der antagonisti-
schen Paktsysteme angehört. Mit dem Wegfall des 

einen Blocks wird neu zu definieren sein, worin Neu-
tralität eigentlich bestehen soll. Das berechtigte Miß-
trauen gegen ein neutrales Deutschland als neues 
deutsches Machtzentrum, das ungehindert seine 
Macht sowohl nach Westen als auch nach Osten aus-
dehnen könnte, widerlegt diesen Gedanken von 
selbst. Wir lehnen ihn ab. 

Die Umwälzungen in den Staaten des RGW-Be-
reichs, der Wegfall des „Ostblocks" entziehen der 
westlichen Seite die Legitimation der Aufrechterhal-
tung von Streitkräften zum Schutz gegen die Bedro-
hung aus dem Osten. Die Unbeweglichkeit des West-
blocks schafft neue Gefahren. Allerdings werden die 
umfassenden weiteren Abrüstungsmaßnahmen und 
Entmilitarisierungsansätze im Osten die Legitima-
tionsprobleme im Westen weiter verschärfen und da-
mit die Ausgangsbedingungen des Eintretens für Ab-
rüstung und Entmilitarisierung auch hier verbes-
sern. 

Vizepräsident Westphal: Frau Abgeordnete, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Klejdzinski? 

Frau Beer (GRÜNE): Ja, bitte schön! 

Dr. Klejdzinski (SPD): Frau Kollegin, habe ich Sie 
richtig verstanden, daß Sie in Ihrer Rede im Grunde 
genommen ein Plädoyer für die Neutralität eines 
Deutschlands, wenn auch wiede rvereinigt, halten und 
das als Grundlage konzipieren? 

Frau Beer (GRÜNE): Nein, jede Form einer Neutra-
lität, die sich selbst aus der Definition nicht mehr be-
gründen läßt, habe ich grundsätzlich abgelehnt, weil 
die Neutralität voraussetzt, daß zwei Blöcke weiterbe-
stehen. Der eine — das erfahren wir täglich in Mel-
dungen — ist in der Auflösung begriffen. Erstens läßt 
sich auf Grund der Blocksituation Neutralität nicht 
definieren, und zweitens ist jede Form auch dann 
stattfindender Neutralität eine noch größere Gefahr 
und widerspricht dem Sicherheitsinteresse gerade 
osteuropäischer Staaten, aber auch anderer europäi-
scher Nachbarn, die die Wiedervereinigungseupho-
rie, die hier besteht, etwas kritisch betrachten. 

(Sehr gut! bei der SPD) 
Neutralität in jeder Form ist grundsätzlich abzuleh-
nen. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Soell [SPD]: Gute 
Frage, gute Antwort!) 

Wir wollen allerdings — das möchte ich hier deut-
lich sagen — mit der Auflösung der Blöcke keinen 
Rückfall hinter die Blockordnung, nämlich in den na-
tionalistischen Partikularismus des 19. Jahrhunderts, 
sondern wir wollen durch die Auflösung der Blöcke 
zu qualitativ neuen Strukturen internationaler Ord-
nung kommen. Nicht das Festhalten am Blocksystem, 
aber auch nicht die Renationalisierung von Sicher-
heitspolitik, sondern die Schaffung solcher neuer ge-
samteuropäischer Sicherheitsstrukturen ist die ange-
messene friedenspolitische Antwort auf tiefgreifende 
Veränderungen in Europa. Diese erfordert die Inten-
sivierung und Institutionalisierung des KSZE-Prozes-
ses und parallel zur Desintegration und Abschaffung 
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der noch bestehenden Blockstrukturen die Schaffung 
und Etablierung eines europäischen Systems kollekti-
ver Sicherheit. 

Dieses System hätte auch die Funktion der Einbin-
dung und Kontrolle des deutschen Machtpotentials. 
Hierzu ist eine Politik der Selbstbeschränkung, der 
einseitigen Abrüstung und Entmilitarisierung in bei-
den deutschen Staaten sowie die Form der freiwilligen 
Einbindung in internationale Zusammenhänge und 
die Unterwerfung unter internationale Kontrollen der 
einzige Weg für die Gewährleistung von Sicherheit 
für die europäischen Völker. 

Aufgabe der bundesdeutschen Friedensbewegung 
und damit auch der GRÜNEN ist es, dafür zu sorgen, 
daß die BRD am Ende dieses Jahrtausends als voll-
ständig abgerüsteter und entmilitarisierter Staat Teil 
eines neuen gesamteuropäischen Friedenskonzepts 
sein kann. Die kurz bevorstehenden Ostermärsche 
setzen sich für eine Bundesrepublik ohne Armee ein. 
Die Abschlußerklärung der gemeinsamen Entmilitari-
sierungskonferenz der GRÜNEN aus der BRD und der 
grünen Partei in der DDR vom 14. März fordert: Ent-
militarisierung beider deutscher Staaten jetzt begin-
nen — militärfrei 2000. 

Dies, verehrte Kollegen, sind die Maßstäbe, die wir 
zum einen an die praktizierte Politik der SPD und zum 
anderen an den heutigen SPD-Antrag legen. Beide 
entsprechen nicht den Anforderungen. 

Denn Ihre politische Praxis verwundert: Während in 
Bonn Abrüstungsprogramme der Presse vorgestellt 
werden, stimmen die Sozialdemokraten auf der Son-
dersitzung der Westeuropäischen Union am gleichen 
Tag einer Entschließung zu, die in dem Grundgedan-
ken der Aufrechterhaltung der nuklearen Abschrek-
kung darauf basiert, 

(Bindig [SPD]: Ich habe mich enthalten, Frau 
Beer!) 

sich selber neue Werte zu geben und die zukünftige 
Blockstruktur innerhalb der WEU zu rechtfertigen. 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Frau Beer, das stimmt 
gar nicht! Sie waren die ganze Zeit gar nicht 
anwesend! Sie waren zu oft weg, das weiß 

ich!)  

Wir wollen die Abschaffung der Militärbündnisse, 
Herr Kollege. — Ich weiß, daß Sie das stört. Aber das 
ist der Anachronismus in der SPD; den müssen Sie bis 
zur Bundestagswahl beiseite legen. Sonst wird das 
nichts. 

(Bindig [SPD]: Wir haben uns enthalten, Frau 
Beer! — Dr. Klejdzinski [SPD]: Da waren Sie 

schon wieder abgereist, Frau Beer!) 

Zu Ihren Abrüstungsvorschlägen möchte ich im 
einzelnen konkret Stellung nehmen, wenn auch nur in 
Kürze: Als Ziel nennen Sie die Reduzierung der Bun-
deswehr auf 240 000 Mann. Dies ist zwar ein Schritt in 
die richtige Richtung — sicher — , aber letztlich unter-
scheidet er sich vom Eiertanz und den Schwierigkei-
ten der Union und auch den Konzepten der FDP nur 
graduell. Die Legitimation der NATO und der Bun-
deswehr steht heute auf der Tagesordnung, und ich 
bin mir sicher: Die Option von Ihnen, der SPD, auf 
Reduzierung auf 240 000 Mann leistet den Bemühun

-

gen derjenigen Vorschub, die sich — um diese Zahl zu 
rechtfertigen — bemühen, ein neues Feindbild aufzu-
bauen. Dies lehnen wir ab. Ein einmal entschwundes 
Feindbild braucht nicht ersetzt zu werden; Abrüstung 
ist die einzige Antwort. 

Die Angleichung des Zivildienstes an die Dauer des 
Grundwehrdienstes haben Sie in Ihrem Antrag ver-
gessen; sie bleibt völlig unerwähnt. Bis zur vollständi-
gen Abschaffung der Bundeswehr und damit der 
Wehrpflicht muß die Benachteiligung der Kriegs-
dienstverweigerer aufgehob en werden. 

Sie wollen Tiefflüge reduzieren. Die Einstellung 
von Tiefflügen nur über dem Gebiet der Bundesrepu-
blik bedeutet, den Tiefflugexport nach Kanada, in die 
Türkei zu legitimieren. Es ist menschenverachtend, 
lediglich die Verlagerung des Tiefflugterrors zu wol-
len, 

(Heistermann [SPD]: Frau Beer, Sie reden 
doch jetzt an den Tatsachen vorbei!) 

ungeachtet der Interessen der dort lebenden Men-
schen. 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Also, Frau Beer, ich 
habe bisher angenommen, Sie seien ernstzu

-

nehmen!) 

Wir wollen das sofortige Verbot sämtlicher Tiefflüge, 
da Tiefflug nicht nur laut ist, sondern militärisch offen-
sive Konzepte vertritt. 

Sie wollen die „restriktive" Anwendung von Rü-
stungsexporten. Merken Sie überhaupt nicht, welche 
Auswirkungen die heutige Praxis restriktiver Rü-
stungsexporte hat? Wissen Sie nicht, daß in Ihrem 
NATO-Partnerland Türkei Sicherheitseinheiten in 
MBB-Hubschraubern tagtäglich nach Kurdistan ge-
flogen werden und Zivilbevölkerung tagtäglich er-
mordet wird? 

(Binding [SPD]: Was haben wir denn damit 
zu schaffen? Wir sind doch gegen Rüstungs

-

exporte an die Türkei!) 

Wissen Sie nicht, daß die Lieferung von U-Boot-Blau-
pausen und U-Boot-Teilen nach Südafrika über die 
Türkei ermöglicht wurde? Das ist „restriktiver" Rü-
stungsexport. Wir wollen die vollständige Einstellung, 
das Verbot. 

Akzeptanz von Rüstungsexport heißt letztlich Ak-
zeptanz von Rüstungsproduktion. Rüstungsproduk-
tion und Entmilitarisierung sind unvereinbar, es sei 
denn, man will sich sein neues Feindbild selbst errü-
sten, das neue Feindbild im Süden, das Herr Wimmer 
schon entdeckt hat. Rüstungskonversion ist das Ge-
genkonzept; sie ist das Gebot der Stunde. 

Ihr Antrag geht an der Modernisierung und Aufrü-
stung der strategischen Nuklearwaffen vorbei, die 
nicht einmal Bestandteil in rüstungskontrollpoliti-
schen Verhandlungen sind. Er geht daran vorbei, weil 
Sie sich für die Stärkung des westeuropäischen mili-
tärischen Pfeilers in der WEU einsetzen. Er geht daran 
vorbei, weil Sie Großmachtoptionen Herrn Dreggers 
die Grundlage bieten, der sich dafür einsetzt, die fran-
zösischen Nuklearwaffen auch in einer Westeuropäi- 
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schen Union allen verfügbar zu machen, somit auch 
den Deutschen. 

(Lamers [CDU/CSU]: Das stimmt doch nicht! 
Unsinn!) 

Er geht daran vorbei, weil Sie nicht die Initiative der 
GRÜNEN mittragen, den Verzicht auf Atomwaffen im 
Grundgesetz festzuschreiben. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Wir wollen den 
Frieden im Grundgesetz festschreiben!) 

Und so sind auch die Punkte zur Reduzierung der kon-
ventionellen Waffen unzureichend. 

Ein wesentlicher Aspekt ist bei Ihnen überhaupt 
nicht beachtet. Die Clausewitzsche Formel, daß die 
Nutzung von Militär und die Auseinandersetzung in 
Kriegen die Fortsetzung von Politik sind, ist obsolet. 
Sie ist obsolet, weil ein Krieg in einem dicht besiedel-
ten Europa mit einer großen Dichte von chemischer 
Industrie und Industrie überhaupt, selbst wenn er nur 
zur Verteidigung, zur Gewährleistung der Sicherheit 
gedacht ist, nicht mehr praktizierbar ist. Auch eine 
Verteidigung mit Waffen würde Selbstzerstörung be-
deuten. Die Antwort hierauf lautet deutlich: Entmili-
tarisierung. Entmilitarisierung ist eine Verpflichtung 
in einem System kollektiver Sicherheit Europas, die 
hierdurch freiwerdenden Mittel einzusetzen, um auf 
globale Probleme, die überall bestehen, globale Ant-
worten geben zu können. Diesem Anspruch werden 
Ihre zum Teil leider populistischen Vorschläge nicht 
gerecht. Das Programm „Fortschritt 90" ist bereits 
heute ein Stillstand, wenn nicht gar ein Rückschritt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Ronneburger. 

Ronneburger (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Liebe Frau Kollegin Beer, wenn ich im 
Moment versuche, zwischen Ihnen und mir eine Ge-
meinsamkeit herzustellen, so beschränkt sich diese 
Gemeinsamkeit allerdings im Augenblick auf die Tat-
sache, daß wir beide aus Schleswig-Holstein kom-
men, 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Und das glei

-

che Mikrofon benutzen! — Zurufe von der 
SPD und den GRÜNEN) 

obwohl die Schleswig-Holsteiner im allgemeinen als 
illusionsloser und realistischer gelten, als es eben aus 
Ihrer Rede herauszuhören war. Aber ich habe mich 
nicht mit dem auseinanderzusetzen, was Sie hier ge-
sagt haben, sondern ich habe zu dem Stellung zu neh-
men, was die Fraktion der SPD beantragt hat. 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit 
rasanter Entwicklungen, in einer Zeit, in der Träume 
wahr werden, in einer Zeit, in der wir aber auch Wech-
selwirkungen zwischen dem allgemeinen Ost-West

-

Verhältnis und dem Verhältnis und der Entwicklung 
in Deutschland selbst zu beobachten haben. 

Ein grundlegender Wandel in beiden Bereichen 
zwingt uns — das ist die positive Feststellung an erster 
Stelle — zu einem entsprechend geänderten Handeln 
auch im Bereich der Verteidigung. Lassen Sie mich 

hinzufügen: Ich halte es auch für notwendig, be-
stimmte Beg riffe zu ändern, die wir bisher immer wie 
selbstverständlich benutzt haben. 

Frau Kollegin Beer, das Feindbild gehört nicht zu 
dem, was ich meine; denn die Bundeswehr hat ihren 
Dienst bisher ohne ein Feindbild getan, und sie wird 
es auch in Zukunft nicht benötigen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Frau Beer [GRÜNE]: Fragen Sie doch einmal 
die Soldaten! Die sagen Ihnen etwas ganz 

anderes!) 

Vielleicht werden Sie mir aber bei meinem nächsten 
Satz zustimmen; ich befürchte es. Der Beg riff „Ab-
schreckung" — er ist im Antrag der Fraktion der SPD 
nicht enthalten — sollte wahrscheinlich aus unserem 
Vokabular entfernt und durch einen schlichten Beg riff 
wie „Verteidigung" oder „Verteidigungsfähigkeit" 
ersetzt werden. 

(Such [GRÜNE]: Gegen wen wollen Sie sich 
denn verteidigen? — Frau Beer [GRÜNE]: Ja, 
gegen wen wollen Sie sich denn verteidi

-

gen?) 

— Vielleicht sind Sie genauso geduldig mit mir, wie 
ich es mit Ihnen gewesen bin, ohne Zwischenrufe und 
ohne den Versuch, den Fluß der Gedanken zu stören, 
der bei Ihnen so flott dahinplätscherte. 

Ich glaube, daß Verteidigungsfähigkeit, rein defen-
sive Veranlagung unserer Rüstung, unserer Truppen-
stärke, allerdings ein Begriff ist, der in die gegenwär-
tige Situation besser paßt als der Beg riff der Ab-
schreckung, des Schreckens, der damit immer ver-
bunden ist. Aber wir haben auch in der Vergangen-
heit andere Begriffe benutzt, die wir heute anders zu 
interpretieren haben. Wir haben von Deutschland ge-
sprochen und meinten die Bundesrepublik; 

(Frau Beer [GRÜNE]: Sie haben von 
Deutschland gesprochen!) 

wir haben von Europa gesprochen und meinten nur 
Westeuropa. Ich glaube, eine der wesentlichen Ände-
rungen in der gegenwärtigen Situation ist die Öffnung 
beider Begriffe, Deutschland und Europa, nach Osten 
hin. 

Aber an einer Stelle setzt meine Kritik sowohl an 
dem Antrag der Fraktion der SPD als auch an den 
Ausführungen von Frau Beer an, nämlich an dem Be-
griff der Militärblöcke, die hier schlicht und einfach 
gleich und gleich nebeneinandergesetzt werden. Wir 
sollten uns darüber im klaren sein, daß NATO und 
Warschauer Pakt weder in der Vergangenheit noch 
heute vergleichbare Größenordnungen, aber auch 
vergleichbare Zielsetzungen zu nennen hatten. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Such  [GRÜNE]: Werden Sie mal konkre

-

ter!) 

— Ich bin gern bereit, Ihnen auch nach Ende meiner 
Rede noch Nachhilfeunterricht in den Beg riffen zu 
geben, mit denen wir uns im Verteidigungsausschuß 
laufend zu beschäftigen haben. 

(Such [GRÜNE]: Das sollten Sie genauer aus

-

führen!) 
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Ich möchte vor allem mit Blick auf die SPD sagen, 

daß ich es durchaus anerkenne und würdige, daß der 
Antrag, den Sie vorgelegt haben, uns Veranlassung 
gibt, wenn auch zu sehr später Stunde und in kleine-
rem Kreis, uns mit den Fragen zu beschäftigen, die 
dringend gelöst werden müssen. Ich erkenne das in 
vollem Umfang an und tue das, auch wenn ich durch-
aus nicht mir allen Darstellungen und Intentionen Ih-
res Antrags und auch der Ausführungen der Kollegin 
Frau Fuchs übereinstimme. 

Ich halte es z. B. für eine bare I llusion und für eine 
Ungerechtigkeit gegenüber den Soldaten der Bun-
deswehr, wenn man davon ausgeht, man könne in 
einem laufenden Haushalt im Nachtragshaushalt 
4 Milliarden DM einsparen, ohne negative soziale 
Rückwirkungen für die Soldaten in Kauf zu neh-
men. 

Zu der Fiktion gegnerischer Blöcke habe ich bereits 
Stellung genommen. 

Gestatten Sie mir, meine Herren von der SPD, mit 
einigen Worten zu bestimmten Punkten Ihres Antrags 
Stellung zu nehmen. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter Ron-
neburger, würden Sie vorher eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Klejdzinski gestatten? 

Ronneburger (FDP) : Ja; gern. 

Vizepräsident Westphal: Bitte schön. 

Dr. Klejdzinski (SPD) : Herr Kollege, da wir beide im 
Verteidigungsausschuß sind und ich Ihnen unter-
stelle, daß Sie durchaus in der Lage sind, den Haushalt 
genauso gut zu lesen wie ich, wahrscheinlich noch 
besser, darf ich Sie fragen: Angesichts der Behaup-
tung, die Sie soeben aufgestellt haben, daß die 
Kürzung um 4 Milliarden DM — 3,2 + 0,8 = 4 Milliar-
den — nur möglich ist, wenn man gleichzeitig in die 
sozialen Belange der Soldaten eingreift, darf ich Sie in 
diesem Zusammenhang fragen: Können Sie mir bitte 
eine einzige Maßnahme aufzeigen, bei der wir mit 
unseren Kürzungsanträgen in die soziale Lage der 
Soldaten hinein gekürzt haben? 

Ronneburger (FDP): Ich habe Ihnen dafür keine 
Beispiele zu nennen, sondern ich habe Ihnen zu sa-
gen, daß eine Kürzung von dieser Größenordnung in 
einem laufenden Haushalt nicht möglich und nicht 
durchführbar ist, ohne in den sozialen Status der Sol-
daten einzugreifen, 

(Beifall des Abg. Dr. Hornhues [CDU/CSU]) 
genauso wie ich es, Herr Kollege Klejdzinski, einfach 
für falsch halte, was die Kollegin Frau Fuchs vorhin 
hier gesagt hat: 

(Bindig [SPD]: Wiederholen Sie doch nicht 
einfach, was Sie da sagen! — Dr. Klejdzinski 

[SPD]: Blabla!) 
man könne beim Jäger 90 mehrere Milliarden im Au

-

genblick einsparen. Das ist eine bare Illusion ange

-

sichts der Situation der bereits vergebenen Aufträge 

für die Entwicklung, die hier nur am Rand erwähnt 
werden sollen. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Sie weiß es 
nicht besser! — Dr. Hoyer [FDP]: Doch, sie 
weiß es besser! — Dr. Soell [SPD]: Sie hat 

nicht gesagt: „im Augenblick"!) 

— Doch; das hat sie gesagt, verehrter Herr Kollege. 
Ich bitte, das im Protokoll nachzulesen. Sie hat von der 
gegenwärtigen Situation und von der Einsparung 
mehrerer Milliarden gesprochen. 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Was meinen Sie 
nun?) 

Daß wir uns über die Frage eines Übergangs von der 
Entwicklungsphase zu einer denkbaren und ur-
sprünglich geplanten Produktionsphase noch zu un-
terhalten haben, steht auf einem völlig anderen Blatt. 
Ich bin gern bereit, Ihnen auch unsere Vorstellungen 
von Abrüstung und Reduzierung von Verteidigungs-
haushalten hier im einzelnen darzulegen. 

Es gibt einige Punkte, die ich aus Ihrem Antrag gern 
aufgreifen möchte, vor allem, meine Herren von der 
Opposition in der SPD, aus der Sicht der Dinge heraus, 
daß gerade an Ihrem Antrag, just zwei Monate alt, 
absehbar ist, mit welcher Rasanz sich die Entwicklung 
zwischen Ost und West vollzieht. Denn es gibt eine 
ganze Reihe von Punkten, die bereits nach zwei Mo-
naten überholt und realisiert sind. Denken Sie an die 
Forderung nach dem Abzug der in der Bundesrepu-
blik Deutschland gelagerten amerikanischen Che-
miewaffen. Denken Sie an den Stopp der Entwicklung 
aller neuen offensivfähigen Waffen. Die Wiener Ver-
handlungen über konventionelle Abrüstung in 
Europa müssen beschleunigt werden, heißt es. Wer 
tut wohl mehr als die deutsche Bundesregierung zur 
Beschleunigung dieser Verhandlungen? Der Atom-
waffensperrvertrag ist zu verlängern; dies ist unsere 
Absicht. 

Wenn hier an einer Stelle steht, daß z. B. in Verbin-
dung mit der zweiten Phase der Wiener Verhandlun-
gen auch Verhandlungen über die Reduzierung der 
Seestreitkräfte aufzunehmen sind, dann kann ich Ih-
nen allerdings nur empfehlen, sich mit dem Kollegen 
Bahr über diese Frage vielleicht noch einmal zu unter-
halten, der im Januar dieses Jahres in den „Flensbur-
ger Nachrichten" gesagt hat — ich zitiere — , es sei 
überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr vorhanden, 
wenn jahrzehntelang von Bedrohung aus dem Osten 
gesprochen werde und jetzt — so wörtlich — „ohne 
relevantes Argument die Bundesmarine einseitig re-
duziere " . 

(Dr. Hornhues [CDU/CSU]: Wer war das?) 

— Herr Bahr. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Bar jeden 
Überblicks!) 

Das war wörtlich, und ich bin gern bereit, Ihnen dies 
zur Verfügung zu stellen. Es ist eine hochinteressante 
Lektüre. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auf einen 
Punkt zurückkommen — leider leuchtet das gelbe 
Licht auf — , den Frau Fuchs vorhin hier genannt hat, 
nämlich auf unseren eigenen Antrag zur Abrüstung. 
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Herr Präsident, wenn Sie mir noch einige wenige 
Sätze zu diesem Punkt gestatten, dann möchte ich 
dazu gern in aller Kürze Stellung nehmen. 

Wir haben einen Beschluß in unserer Bundestags-
fraktion gefaßt, der sich auf die zweite Phase der Wie-
ner Verhandlungen und auf die Verhandlungsrichtli-
nie bezieht, die wir dazu brauchen. Hier geht es uns 
für diese zweite Phase in Wien — meine Damen und 
Herren, damit Sie merken, daß Sie mit Abrüstung 
nicht alleine stehen — , erstens um die Begrenzung 
der Zahl präsenter Soldaten der Bundeswehr auf etwa 
350 000, es geht um die Reduzierung des Grundwehr-
dienstes auf zwölf Monate, ergänzt um eine hinrei-
chende Zahl von Wehrübungen, 

(Beifall bei der FDP) 
es geht, Frau Kollegin Beer, um die Begrenzung des 
Zivildienstes, was Ihnen nicht ausreichen wird, auf 
fünfzehn Monate, es geht um die gleichgewichtige 
Beseitigung nuklearer Kurzstreckenraketen und ato-
marer Artille rie auf beiden Seiten und zuvor um einen 
Verzicht auf Modernisierung dieser Waffen, 

(Frau Beer [GRÜNE]: Was ist mit den Cruise

-

Missiles?) 
und es geht um einen Verzicht — zweite Phase 
Wien — auf die Produktionsphase des Jägers 90 und 
Sicherung der Luftverteidigung durch kostengünsti-
gere Alternativen. 

Vizepräsident Westphal: Würden Sie noch eine 
Zwischenfrage gestatten? 

Ronneburger (FDP): Wenn Sie das gestatten, Herr 
Präsident. 

Vizepräsident Westphal: Sie bringen mich gegen-
über den Kollegen in Verlegenheit, aber ich habe 
noch ein bißchen was zugeschaltet, weil die Bilanz 
noch günstig aussieht. Machen Sie es also ruhig! 

Ronneburger (FDP): Herzlichen Dank. 

Koschnick (SPD): Herr Kollege, würden Sie gestat-
ten und akzeptieren, daß in der Öffentlichkeit der Ein-
druck entsteht, daß Sie zwar einige recht populäre 
Forderungen aufgenommen haben, aber um im we-
sentlichen nur Ihren Koalitionspartner zu ärgern, nicht 
aber um in der Sache bei entscheidenden Anträgen 
mitzustimmen, wenn es darum geht, konkrete Ergeb-
nisse zu bringen? 

Ronneburger (FDP): Herr Kollege, jetzt muß ich Sie 
an das erinnern, was die Kollegin Frau Fuchs hier 
gesagt hat. Sie hat uns nämlich im Zusammenhang 
mit dem Jäger 90 vorgeworfen, wir bewilligten immer 
neue Finanzmittel für weitere Phasen der Entwick-
lung. Sie wissen wohl genausogut wie wir — Frau 
Fuchs müßte es eigentlich auch wissen —, daß wir die 
gesamte Entwicklungsphase unter völlig anderen Be-
dingungen, als wir sie heute haben, seinerzeit bewil-
ligt haben und nicht etwa nachbewilligt haben. Aber 
ich sage Ihnen ebenso deutlich: Ein Aussteigen aus 
der Entwicklungsphase zum gegenwärtigen Zeit-
punkt würde nur unwesentliche Einsparungen her-
beiführen, aber einen Verzicht auf die technischen 
Entwicklungen und Erkenntnisse bedeuten, die mit 

der bisherigen und vermutlich auch mit der weiteren 
Entwicklung verbunden sind. Nur, ob wir 1991 oder 
1992 gezwungen sein werden, in die Produktions-
phase einzutreten, in eine Frage, die für uns ebenso 
offen ist wie z. B. auch für unsere britischen Koopera-
tionspartner. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihre Frage 
einigermaßen ausreichend zu beantworten. 

(Koschnick [SPD]: Ich hatte nicht zum Jä

-

ger 90, sondern zum Prinzipiellen gefragt! — 
Voigt [Frankfurt] [SPD]: Sie haben die Kritik 
von Herrn Koschnick bestätigt, und das ist 

auch schon was!) 

— Nach dem, was Ihre Kollegin gesagt hatte, war klar, 
daß sich Fragen aus Ihrer Fraktion auf den Jäger 90 
konzentrieren würden, und deswegen lag mir daran, 
Ihnen die gesamte Palette unserer Absichten hier ein-
deutig darzustellen. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Sie rechtfertigen sich 
doch nur für Ihr morgiges Abstimmungsver

-

halten! — Dr. Klejdzinski [SPD]: Aber be

-

schaffen wollen Sie den Jäger 90 auch nicht? 
Habe ich Sie da richtig verstanden?) 

— Da haben Sie mich absolut richtig verstanden. Ich 
habe ganz eindeutig gesagt, Herr Kollege Klejdzinski, 
daß diese Frage völlig offen ist und daß sie 1991, 1992 
im Rückblick auf die bis dahin erfolgten Entwicklun-
gen betrachtet werden muß. Ich sage Ihnen sehr deut-
lich: Meine persönliche Auffassung ist, daß die Ent-
wicklungen über ein solches Projekt hinweggegan-
gen sein werden, wenn wir auch nur einigermaßen in 
dem Abrüstungs- und Rüstungsreduzierungstempo 
bleiben, daß wir im Augenblick verfolgen und feststel-
len können. 

Deswegen sage ich noch einmal: Ich bedauere es 
nicht, daß die SPD-Fraktion diesen Antrag einge-
bracht hat. Ich stimme ihm durchaus nicht in allen 
Punkten zu. Aber es ist gut, daß wir an Hand dieses 
Antrages gezwungen waren, politisch, militärpolitsich 
und verteidigungspolitisch einmal Bilanz zu ziehen. 
Ich wäre sehr froh, wenn z. B. die Kollegin Frau Beer 
ein wenig von dem Engagement, das sie heute in ihrer 
Rede gezeigt hat, auch in die Mitarbeit im Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages investie-
ren würde, in dem sich ihre Fraktion nicht gerade 
durch besonderes Engagement und Beteiligung an 
der gemeinsamen Arbeit bemerkbar macht. 

Ich fände es gut, wenn wir die angeschnittenen Fra-
gen in Zukunft auf einer sachlichen Basis behandeln 
könnten. Sie können sicher sein, meine Damen und 
Herren, die FDP-Bundestagsfraktion wird das Ihre 
dazu tun, um friedliche Entwicklungen zu ermögli-
chen, Abrüstung voranzutreiben und damit den Weg 
in eine Zukunft zu finden, in der die Frage der deut-
schen Einheit ebenso wie die Frage des Ost-West

-

Verhältnisses auch eine entscheidene Rolle spielen 
werden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Bundesminister der Verteidigung. 
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Dr. Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir leben 
und diskutieren in einer Zeit des Umbruchs. Es gibt 
überraschende Veränderungen, 

(Frau Beer [GRÜNE]: O ja!) 

auch in der politischen Einschätzung und Diskus-
sion. 

Zu den wirklich bemerkenswerten Ereignissen ge-
hörte die Konferenz der Außenminister des War-
schauer Paktes vor 11 Tagen in Prag. Zum Schluß die-
ser Konferenz trat eine Reihe von Teilnehmern vor die 
Presse. Die Außenminister der jungen demokrati-
schen Regierungen Polens, der Tschechoslowakei 
und Ungarns erklärten öffentlich, daß sie im Gegen-
satz zu ihrem sowjetischen Kollegen für die Mitglied-
schaft eines vereinten Deutschlands im Atlantischen 
Bündnis seien. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Sie haben das begründet. 

Wenn ich dann manches von den GRÜNEN, Frau 
Beer, 

(Frau Beer [GRÜNE]: Wir kritisieren nicht 
nur Sie!) 

und auch einiges von der SPD — einiges; da gibt es 
Unterschiede — höre, muß ich Ihnen sagen: Sie sind in 
Ihrer politischen Urteilskraft weit hinter dem zurück, 
was die Repräsentanten der junge demokratischen 
Regierungen Osteuropas sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Such  [GRÜNE]: Das hat mit politischer Ur

-

teilskraft überhaupt nichts zu tun!) 

Denn diese demokratischen Repräsentanten unserer 
östlichen Nachbarn — gerade auch Polens und der 
Tschechoslowakei — haben die Struktur, die Aufgabe 
und das Selbstverständnis des Atlantischen Bündnis-
ses besser verstanden als diejenigen, die zwar — was 
richtig ist — militärische Feindbilder ablehnen, aber 
unverdrossen den alten politischen Feinbildern frö-
nen. 

Natürlich ist die NATO für die grün-alternative Be-
wegung immer ein Feindbild gewesen. Natürlich galt 
dies auch für Teile der Sozialdemokratischen Partei. 
Ich nehme hier gewisse Differenzierungen vor. 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Aber jetzt denken! — 
Koschnick [SPD]: Laß ihn doch mal!) 

— Ja, ich nehme hier gewisse Differenzierungen vor. 
Ich könnte Ihnen auch aus jüngster Zeit Äußerungen 
aus Ihrer Partei über die NATO sagen, die sehr wohl 
den Ausdruck Feindbild rechfertigen. Insofern gehen 
sie mit Ihrem Antrag, meine Damen und Herren der 
SPD, der ja auch schon wieder einige Zeit zurückliegt, 
im Grunde auf einen Konfrontationskurs nicht nur zu 
unserer Sicherheitspolitik, zu unseren westlichen 
Bündnispartnern, sondern Sie setzen sich auch in ei-
nen Gegensatz zu den jungen demokratischen Regie-
rungen Osteuropas. 

Dies beruht, wie ich glaube, auf einem fundamen-
talen Mißverständnis über die Aufgabe, die Zielset-
zung und die außenpolitische Wirksamkeit der 
NATO, unseres Atlantischen Bündnisses. Die Ein-
schätzung in Prag, in Warschau und in Budapest 

kommt nämlich aus der Überzeugung — darin haben 
wir Gemeinsamkeiten mit diesen Regierungen— , daß 
das Atlantische Bündnis gerade in dieser Zeit des 
Wandels und des Umbruchs ein Bündnis der Stabilität 
und der Berechenbarkeit ist. Sie kommt auch aus der 
Sorge — den Punkt haben Sie, Frau Beer, ebenfa lls 
kurz angesprochen —, daß an seine Stelle in Europa 
eine Renationalisierung treten könnte, vielleicht so-
gar ein Nationalismus 

Zu den erschreckenden Fernsehbildern dieser Wo-
chen gehört ja auch, daß unmittelbar nach der Befrei-
ung von den kommunistischen Diktaturen in Ungarn 
und Rumänien jetzt wieder blutige Auseinanderset-
zungen in bestimmten Regionen stattfinden. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Was sollen die Bünd

-

nisse dagegen machen? Was soll die NATO 
dagegen machen?) 

Wenn wir über die Perspektiven für Sicherheit, Frie

-

den und Freiheit in Europa reden, dann müssen wir 
aus der Geschichte und aus solcher Anschauung wis-
sen, daß die Zukunft Europas nicht darin liegen kann, 
daß mit Demokratie und Freiheit zugleich auch Rena-
tionalisierung oder gar Nationalismus verbunden 
sind. Das ist vielleicht ein Punkt, in dem wir bei allen 
Unterschieden Gemeinsamkeit finden können. 

Für mich aber, für die Bundesregierung ist das At-
lantische Bündnis auch deshalb ein Element der Sta-
bilität in einer neuen, veränderten Zeit, weil wir durch 
integrierte politische und auch militärische Struktu-
ren eine wirksame Barriere aufgerichtet haben. Das 
ist auch der Grund, warum wir an den integ rierten 
Strukturen festhalten möchten. Darin unterscheiden 
wir uns von manchen aus den Reihen der SPD. 

Ich habe einmal kurz zusammengestellt, was aus 
den Reihen der SPD zu dieser Frage des Atlantischen 
Bündnisses in letzter Zeit gesagt wurde. Da es keinen 
Sinn macht, zu dieser späten Stunde in diesem kleinen 
Kreis polemisch zu reden — das beeindruckt nieman-
den mehr innerhalb und außerhalb dieses Saales —, 
sage ich: Es sind außerordentlich widerspruchsvolle 
Äußerungen, meine Herren — muß ich zur Zeit sagen; 
es löst bei Ihnen vielleicht eine kritische Debatte aus, 
daß die Damen zur späten Stunde so unterrepräsen-
tiert sind — der SPD. 

(Heistermann [SPD]: Aber bei Ihnen gibt es 
auch keine Damen!) 

Frau Wieczorek-Zeul hat am 20. Februar erklärt, 
Gesamtdeutschland müsse aus der militärischen 
Struktur der NATO ausscheiden, aber es sei eine wei-
tere politische Zugehörigkeit zur Allianz vorstellbar. 
Herr Kollege Gerster hat am 6. März gesagt, ein ge-
eintes Deutschland dürfe weder der NATO noch dem 
Warschauer Pakt angehören; es dürfe nur noch eine 
symbolische Präsenz der Amerikaner und der Sowjet-
union geben. Herr Bahr hat am 10. März erklärt, es 
gehe jetzt in einer Übergangszeit darum, eine euro-
päische Sicherheitsstruktur zu entwickeln, die die 
Militärblöcke überwindet und das Bündnis auflöst. 

(Zuruf von der SPD) 

— Da sind wohl gewisse Unterschiede erkennbar. 

Die Herren Stobbe und Ehmke — hier sieht man den 
Unterschied am deutlichsten — haben vor vier Wo- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode — 204. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. März 1990 	16015 

Bundesminister Dr. Stoltenberg 

chen nach dreitägigen intensiven Gesprächen in Wa-
shington, vor allem auch mit Vertretern des amerika-
nischen Kongresses beider Parteien, in einer schriftli-
chen Erklärung gesagt, nach ihrer Überzeugung 
müsse auch ein vereintes Deutschland in der NATO 
bleiben; das sei keine „amtliche" Erklärung Ihrer Par-
tei, aber sie glaubten, zumindest für die Mehrheit ih-
rer Fraktion zu sprechen. Ich bin sehr im Zweifel, ob 
sie das wirklich tun. 

Herr Lafontaine umgeht das ganze Thema dadurch, 
daß er von einem gesamteuropäischen Verteidigungs-
system unter einem gemeinsamen Oberkommando 
spricht, was natürlich die Probleme Europas irgendwo 
ad absurdum führt. 

Diese Stichworte zeigen — mehr sage ich nicht —, 
daß Sie einen außerordentlich dringlichen Klärungs-
bedarf haben, 

(Becker [Nienberge] [SPD]: Bei uns wird 
noch diskutiert! Das ist bei der CDU nicht 

mehr der  Fall!)  
was die Position der Sozialdemokratischen Partei zur 
Zukunft des Bündnisses, zur Zugehörigkeit eines ver-
einten Deutschlands angeht. Dieser Klärungsbedarf 
wird nicht nur von uns, sondern von immer mehr Men-
schen in diesem Jahr angemahnt werden, wenn die 
Sozialdemokratische Partei innen- und außenpolitisch 
sowie sicherheitspolitisch ein Profil gewinnen will. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Sind Sie bereit, Herr Mini-
ster, eine Zwischenfrage von Herrn Klejdzinski zu 
beantworten? 

Dr. Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung: 
Ja, gerne. 

Dr. Klejdzinski (SPD): Herr Minister, ich stimme Ih-
nen zu, wenn Sie anmahnen, daß wir einen politischen 
Klärungsbedarf haben. Aber darf ich Sie fragen, ob 
nicht auch Sie einen politischen Klärungsbedarf ha-
ben, insbesondere wenn Sie beispielsweise nicht die 
Frage stellen — die ich mir stelle — , inwieweit die 
operativen und taktischen Bedingungen, unter denen 
die NATO gegenwärtig operiert, Bedeutung haben, 
d. h. daß „preplanned targets", die gegenwärtig Gül-
tigkeit haben, demnächst möglicherweise drüben im 
wiedervereinigten Deutschland liegen? Hat man nicht 
unter diesem Gesichtspunkt über diese Strukturen, 
die auch NATO darstellen, grundsätzlich nachzuden-
ken? 

Dr. Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich gebe Ihnen in diesem Punkt im Grundsatz recht; 
wir wollen gar keine Scheingegensätze austragen. 
Wenn wir uns zum Bündnis, zu der Integration poli-
tisch und militärisch klar bekennen, dann ist es rich-
tig, daß wir einmal im Hinblick auf die politischen 
Veränderungen in Europa und zum zweiten im Hin-
blick auf die bevorstehenden vertraglichen Regelun-
gen in Wien konzeptionelle Veränderungen diskutie-
ren. Das gilt auch für Vorwarnzeiten, für militärstrate-
gische Verteidigungsüberlegungen bis hin zur Ziel-
planung; das ist überhaupt kein Streitpunkt. 

Auf der anderen Seite muß ich Ihnen für diesen Teil 
der Diskussion bei aller Bereitschaft, jetzt vorberei-
tende Debatten zu führen, auch sagen: Ich möchte 
nun auch, daß wir in absehbarer Zeit endlich ein Rü-
stungskontrollabkommen erhalten. 

(Dr. Soell [SPD]: Das wird dadurch ja nicht 
verhindert!) 

— Sie verstehen diesen Punkt doch, Herr Kollege. Wir 
wollen auch hier klar miteinander reden. Wir haben 
über eine Reihe von Änderungen entschieden, bis hin 
zu dem Kabinettsbeschluß einer deutlichen Verringe-
rung der Stärke der Bundeswehr. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Das ist doch Makula

-

tur!) 

Wir waren überhaupt eines der ersten Länder im west-
lichen Bereich, das einen solchen Beschluß gefaßt hat. 
Wir bereiten andere Stukturveränderungen vor. Aber 
in Wahrheit ist dies alles doch noch ein Vorgriff auf 
das erste Rüstungskontrollabkommen, über das ver-
handelt wird und das wir in diesem Jahr erwarten. 

Wenn wir über Sicherheit und berechenbare Politik 
reden, dann muß den politischen Veränderungen nun 
auch noch in diesem Jahr das Abkommen mit der 
Überprüfbarkeit folgen; denn Absichten können sich 
ändern. Überprüfbare Abkommen sind jedoch eine 
stärkere Bindung und stellen ein größeres Maß an 
Sicherheit dar. Wenn es um Sicherheitsfragen eines 
Volkes geht, dann braucht man nicht nur Absichtser-
klärungen der anderen, sondern dann braucht man 
Vereinbarungen, die auch nachvollziehbar und über-
prüfbar sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Frau Beer [GRÜNE]: Fakten schaffen ohne 

Waffen, das geht auch!) 

Insofern besteht im Hinblick auf Ihre Fragestellung 
Einvernehmen, aber ich muß auf diesen Punkt hinwei-
sen. 

Rüstungskontrolle und Abrüstung ja. Niemand 
kann der Bundesregierung vorwerfen, daß sie sich im 
Engagement für sachgerechte Lösungen in Wien von 
irgendeinem anderen Beteiligten in West oder Ost 
übertreffen läßt. 

(Koschnick [SPD]: Na?) 

— Ich komme gleich auf diesen Punkt, Herr 
Koschnick, weil Sie das bezweifeln. — Dies gilt aber 
zugleich auch für die Notwendigkeit, am Bündnis 
festzuhalten, 

(Koschnick [SPD]: Okay!) 

es nicht nur als eine Übergangsinstitution darzustel-
len, sondern als die dauerhafte politische Zusammen-
arbeit und sicherheitspolitische Absicherung zwi-
schen Westeuropa und unseren nordamerikanischen 
Partnern zu begreifen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Die Alternative heißt nicht NATO oder gesamteuro-
päische Friedensordnung. Auf der Basis des Bündnis-
ses mit Blick vor allen Dingen auf die Sowjetunion, die 
weiterhin eine europäische Großmacht und auch eine 
starke Militärmacht bleiben will, und die anderen, 
kleineren Staaten wollen wir gesamteuropäische Si- 
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cherheitsstrukturen entwickeln. Über die Notwen-
digkeit, solche Strukturen zu entwickeln, sind wir, 
Bundesregierung und SPD, uns im Prinzip sicherlich 
einig, auch wenn wir im einzelnen noch manchen Dis-
kussions- und Klärungsbedarf haben. 

(Heistermann [SPD]: Das ist doch schon et

-

was, Herr Stoltenberg!) 

Aber wir müssen, wie gesagt, in diesem Jahr den 
Abrüstungsvertrag endlich auch erreichen. Es ist 
schon zu Recht erwähnt worden, daß die Sowjetunion 
in manchen Punkten im Moment eine eher unbeweg-
liche Haltung einnimmt. 

Ich will in den wenigen Minuten, die ich noch zu 
sprechen habe, jetzt nicht auf Einzelheiten von Rü-
stungsprojekten eingehen und nur wenig zu der et-
was merkwürdigen Debatte über den Jäger 90 sa-
gen. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Die ist nicht merkwür

-

dig!)  

Ich will Sie auf eines aufmerksam machen. Der Ver-
handlungsstand in Wien ist zur Zeit, daß die Sowjet-
union als Obergrenze 2 500 Jagdflugzeuge mehr for-
dert, als der Westen vorgeschlagen hat. Der Vorschlag 
des Westens für Kampfflugzeuge und Jagdflugzeuge 
liegt um 2 500 niedriger als das, was die Sowjetunion 
und der Warschauer Pakt verlangen. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Das ist doch Trick

-

serei!) 

— Ich beschreibe ja nur den Verhandlungsstand, Frau 
Beer; 

(Frau Beer [GRÜNE]: Sie wissen doch, daß 
das so nicht stimmt!) 

nicht zwischen Ihnen und Ihrer Fraktion, sondern zwi-
schen der NATO und der Sowjetunion. Das letzte ist 
für unsere Sicherheit wichtiger als Ihre internen Pro-
bleme. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Das ist der Stand. Wir müssen zunächst einmal eine 
große Anstrengung unternehmen, die Sowjetunion zu 
überzeugen, daß auch sie mit einem niedrigeren 
Stand moderner Kampfflugzeuge ihre Sicherheit ga-
rantieren kann. 

Zu dieser Debatte will ich nur folgendes sagen. Was 
die Sozialdemokraten hier öffentlich aufgeführt ha-
ben, ist zu später Stunde freundlich als ein Illusions-
theater zu bezeichnen. In Wahrheit haben wir uns mit 
dem Regierungsabkommen vor zweieinhalb Jahren 
verpflichtet, eine gemeinsame Entwicklung mit 
Großbritannien, Italien und Spanien durchzuführen, 
die uns 6 bis 7 Milliarden DM in knapp zehn Jahren 
kostet. Nicht die 100 Milliarden DM, wie Sie wahr-
heitswidrig behaupten, stehen zur Diskussion, son-
dern die Erfüllung eingegangener Verpflichtungen in 
der genannten Größenordnung. 

(Dr. Soell [SPD]: Bundesrechnungshof!) 

Das sollte man in einer redlichen Debatte auch sa-
gen. Ich unterstreiche, was gesagt wurde: Die Ent-
scheidung, ob wir beschaffen, ob wir in einer anderen 
Form beschaffen oder ob wir uns in einer anderen 
Weise für ein modernes Luftverteidigungssystem ent

-

scheiden, das wir nach dem übereinstimmend einge-
brachten Antrag der Koalition zweifellos brauchen, 
fällt eher im Jahre 1993 als 1992. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Das ist zu spät!) 
— Das ist nicht zu spät. Man braucht zunächst die 
Vorklärungen, die Voraussetzungen dafür, eine Ent-
scheidung zu treffen. Nur, wenn man wie Sie der Mei-
nung ist, daß wir zur Verteidigung gar nichts mehr 
brauchen, dann ist es vielleicht zu spät. Dann würde 
ich sagen: Das ist falsch. Man soll das Falsche nicht zu 
früh und nicht zu spät tun, man soll es überhaupt nicht 
tun. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Abgeordneten Koschnick? 

Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung: Ja, 
bitte. 

Koschnick (SPD): Herr Bundesminister, würden Sie 
bei Ihren künftigen Redebeiträgen darauf achten, die 
Wendung „Wir haben beschlossen" wirklich auf die 
Regierungskoalition oder auf die CDU/CSU zu bezie-
hen und uns in diesem Hohen Hause nicht einzuver-
nehmen? Wir haben das nicht mit beschlossen. 

Dr. Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung: 
Ich habe in der Tat für die Bundesregierung gespro-
chen und nehme Ihre Klarstellung gerne entgegen. 
Ich gebe Ihnen ausdrücklich recht: Sie haben das 
nicht mit beschlossen. Wenn ich „der Deutsche Bun-
destag" sagen würde, dann wäre das auch richtig, 
weil er eine Mehrheitsentscheidung getroffen hat. 
Aber wir brauchen uns nicht da über die Formulierun-
gen zu streiten, wo wir keinen Streit haben. 

Wir werden über die Abenddebatte hinaus, die nun 
leider zu später Stunde in kleinem Kreis stattfindet, 
Anlaß haben — — 

(Dr.  Soell [SPD]: Dialogisch!) 
— Ja, es ist angenehm hier. Ich gebe Ihnen ja recht. 
Ich habe das auch schon von der positiven Seite her 
gewürdigt und selbst ein bißchen benutzt. 

Wir werden Gelegenheit haben, diese großen Dis-
kussionen weiterzuführen und die Chancen der Neu-
gestaltung Europas wirklich zu nutzen: ein neues Eu-
ropa, das aus der Teilung und der massiven Konfron-
tation herauswächst und das dennoch nicht ein kon-
fliktfreies und risikofreies Europa sein wird; ein neues 
Europa, in dem wir Frieden und Freiheit mit weniger 
Streitkräften und mit mehr Kooperation sichern wol-
len, aber in dem wir auch weiterhin Streitkräfte, eine 
moderne, wenn auch kleinere Bundeswehr brau-
chen. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Kleinere vor allem!) 
— Ja, kleiner und modern. Das können Sie formulie-
ren, wie Sie wollen. Ich sage es in meiner Sprache: 
eine kleinere, aber moderne Bundeswehr, die wir für 
die Bündnisfähigkeit und die Sicherheit auch eines 
vereinten Deutschlands brauchen. 

Wir wollen im Bündnis bleiben und zugleich die 
übergreifenden Strukturen verstärken. Insofern 
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glaube ich, vertreten wir ein Konzept, das auch den 
langfristigen Interessen unseres deutschen Volkes 
und Europas dient. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Voigt (Frankfurt). 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Herr Bundesverteidigungs-
minister, ein Teil Ihrer kritischen Äußerungen war 
durchaus nicht nur an die SPD gerichtet, sondern 
auch, wenn man die Diskussion der letzten Tage ver-
folgt hat, an den Bundesaußenminister und, wenn 
man den Debattenbeitrag von Herrn Lamers gehört 
hat, zum Teil sogar kritisch gewendet gegen die eine 
oder andere Bemerkung von Herrn Lamers. Ich werde 
darauf gleich noch einmal zurückkommen. 

Ich möchte am Anfang feststellen, daß heute abend 
im Hause in einem Punkt bemerkenswerter Konsens 
herrscht, der in der Bevölkerung keineswegs herrscht 
und der am Anfang der Entwicklungen in der DDR 
auch nicht vorauszusehen war. Das ist nämlich die 
Tatsache, daß alle Fraktionen im Hause — einschließ-
lich der GRÜNEN — ein neutrales Gesamtdeutsch-
land ablehnen. Das ist so bemerkenswert, daß ich es 
für wichtig halte, dies am Anfang noch einmal festzu-
stellen. 

(Sehr gut! bei der FDP) 
Denn tatsächlich ist ein neutrales Deutschland ein vor 
allen Dingen nationalstaatlich in seiner Sicherheits-
politik geprägtes Deutschland. So etwas kann weder 
im Interesse unserer östlichen noch unserer westli-
chen Nachbarn liegen. 

(Dr. Feldmann [FDP]: Da sind wir uns einig, 
Herr Kollege!) 

Aber es bleibt die sinnvolle Vorstellung — und zwar 
übrigens nicht nur von Sozialdemokraten, sondern 
auch von Liberalen, soweit ich sie in diesem Punkte 
verstanden habe; damit komme ich jetzt auch auf mei-
nen Hinweis auf den Bundesaußenminister zurück —, 
daß es Aufgabe deutscher Politik bleiben sollte, den 
Gegensatz der Bündnisse schrittweise in einer euro-
päischen Friedensordnung zu überwinden, und daß 
man eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur an-
streben sollte — das ist ein Beg riff, der auch von Herrn 
Lamers benutzt wurde — 

(Lamers  [CDU/CSU]: Eine europäische Si

-

cherheitsstruktur!) 
— ja, europäisch ist gesamteuropäisch —, in der die 
Bündnisse in ihrer bisherigen Form ebenfalls über-
wunden werden. 

Ich sage vorweg, daß ein solches Ziel einer europäi-
schen Friedensordnung — eines europäischen Sicher-
heitsvertrages oder einer europäischen Sicherheits-
ordnung — nur längerfristig erreichbar sein wird; 
denn sie müßte ja vorsehen — wenn es eine KSZE-
Friedensordnung wäre — , daß es eine Friedenspflicht 
aller beteiligten Staaten gibt, daß die Streitkräftekon-
tingente der einzelnen Staaten mit ihren Ober- und 
Untergrenzen festgelegt werden, daß die Steitkräf-
testrukturen in ihrer defensiven Ausrichtung definiert 

werden, daß die Nuklearwaffen dann auch, so meine 
ich, schrittweise abgezogen werden, zumindest aus 
den Staaten, die nicht selber über Nuklearwaffen ver-
fügen, und daß die chemischen Waffen aus Europa 
verschwinden. 

Das würde dann bedeuten, daß einerseits die USA 
und Kanada und andererseits die Sowjetunion diese 
europäische Sicherheitsordnung garantieren müßten. 
Insofern wären sie auch Teil der europäischen Sicher-
heitsordnung. Sie wären auch durch Stationierung 
von Truppen in Europa in der einen oder anderen 
Form dabei. Es kann auch sein, daß diese Truppen in 
Friedenszeiten nicht unmittelbar in Europa stationiert 
sind, aber daß sie zumindest für Europa assigniert 
sind. 

Eine solche Sicherheitsordnung ist nicht in einem 
Jahr zu erreichen. Sie ist auch nicht in zwei Jahren zu 
erreichen. Und erst recht ist nicht in einem Jahr oder 
in zwei Jahren zu erreichen, daß einzelne National-
staaten einer solchen europäischen Sicherheitsord-
nung in einem Konfliktfall ihre Streitkräfte unterstel-
len. Aus diesem Grunde muß man, wenn man eine 
solche europäische Sicherheitsordnung will — und 
wir Sozialdemokraten wollen sie — , nüchtern sagen, 
daß sie nicht gleichzeitig mit der Herstellung der deut-
schen Einheit zu erzielen sein wird. Was wir erreichen 
können, sind Schritte in dieser Richtung. Die sollten 
wir bereits in diesem Jahr bei der KSZE-Folgekonfe-
renz vereinbaren. 

Ich denke dabei nicht nur an ein Wiener Abkommen 
in bezug auf vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen wie in bezug auf die konventionelle Ab-
rüstung. Ich denke auch daran, daß man dort gesamt-
europäische Institutionen vereinbaren sollte, z. B. ein 
Verifikationszentrum, einen Rat der Außen- und Ver-
teidigungsminister, vielleicht auch ein Organ für Um-
weltschutz, soweit man unter Umweltschutz auch 
ökologische Sicherheit versteht, und auch ein Organ 
zur friedlichen Streitschlichtung. 

Aber alle diese Organe sind selber erst Schritte in 
Richtung auf eine europäische Friedens- und Sicher-
heitsordnung; sie sind noch nicht die europäische 
Friedens- und Sicherheitsordnung selbst, die die 
Bündnisse überwinden kann. Deshalb muß man nüch-
tern  feststellen, daß auf dem Wege zu einer europäi-
schen Friedensordnung und gleichzeitig zur Herstel-
lung der deutschen Einheit die Bündnisse noch eine 
Funktion erfüllen und daß deshalb das westliche 
Bündnis bei einer Politik der gemeinsamen Sicherheit 
zur Überwindung des sicherheitspolitischen Antago-
nismus in Europa eine Funktion übernehmen sollte. 

Wir Sozialdemokraten zielen auf die vereinigten 
Staaten von Europa. Dazu sollte die Europäische Ge-
meinschaft weiterentwickelt werden, damit die osteu-
ropäischen Staaten schon möglichst bald damit asso-
ziiert werden können. Damit neutrale Staaten diesen 
künftigen vereinigten Staaten von Europa — also der 
Europäischen Gemeinschaft jetzt — beitreten kön-
nen, darf die Europäische Gemeinschaft zumindest 
auf absehbare Zeit keine Kompetenz der Verteidi-
gungspolitik im engeren Sinne haben. Die Kompetenz 
im Bereich der Sicherheitspolitik im allgemeinen 
Sinne hat sie. Aber sie sollte nicht die Kompetenz der 
Verteidigungspolitik im engeren Sinne haben; denn 
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das würde die Mitgliedschaft von neutralen und 
blockfreien Staaten zumindest in den nächsten Jahren 
erschweren. Es würde auf absehbare Zeit auch die 
Mitgliedschaft von Warschauer-Vertrags-Staaten er-
schweren. 

Ich schließe als Fernziel eine Zuordnung von vertei-
digungspolitischen Strukturen zu den vereinigten 
Staaten von Europa nicht aus. Für die nächste Zeit 
halte ich aber die Forderung, daß die Europäische 
Gemeinschaft über die Verteidigungspolitik mit ver-
fügt, nicht für konstruktiv. Das lehne ich ab. 

Wie ich bereits gesagt habe, haben sich die Ent-
wicklungen in der DDR derartig beschleunigt, daß 
eine staatliche Einheit der Deutschen verwirklicht 
sein wird, obwohl es noch keine gesamteuropäische 
Friedensordnung gibt. Deshalb werden Übergangslö-
sungen erforderlich. Den Begriff der Übergangslö-
sung möchte ich ausdrücklich aufgreifen, auch wenn 
ihn der Bundesverteidigungsminister zurückgewie-
sen hat. 

Otto Grotewohl hat bereits 1955 beim Beitritt der 
DDR zum Warschauer-Vertrag darauf hingewiesen, 
daß diese Vereinbarungen ein wiedervereinigtes 
Deutschland nicht binden würden. Dem ist voll zuzu-
stimmen. Insofern stellt sich auch faktisch die Frage 
der Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands im 
Warschauer-Vertrag nicht. 

Davon bleibt die Frage der Stationierung sowjeti-
scher Truppen in der DDR, die auf anderen Rechts-
vereinbarungen und Verträgen basiert, unberührt. 
Deshalb muß man jetzt in den Zwei-plus-Vier-Ge-
sprächen klären, wie lange, in welchem Umfang und 
in welcher Struktur sowjetische Truppen auf dem bis-
herigen Territorium der DDR stationiert sein sollen. 
Dabei muß man auch klären, wer dafür zahlt. Wenn 
die Sowjetunion an ihrer Forderung festhalten sollte, 
daß die Deutschen für diese Truppen auch noch zah-
len sollten, dann limitiert das die Dauer ihrer Anwe-
senheit auf dem bisherigen Territorium der DDR 
— ich glaube, dann im Konsens aller Parteien im Bun-
destag — automatisch. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß auf absehbare 
Zeit — solange es noch keine gesamteuropäische 
Friedensordnung gibt — eine Mitgliedschaft eines 
vereinten Deutschlands in einer in seiner militäri-
schen Strategie und seiner politischen Funktion ver-
änderten NATO erforderlich ist. Dies ist nicht nur 
meine Meinung. Darüber ist in meiner Fraktion, auch 
unter den Außen- und Sicherheitspolitikern, disku-
tiert worden. 

Die Einwände, die es dagegen gibt, sind Einwände 
die sich auf die Furcht beziehen, daß das zu einer 
Dauerinstanz wird und daß der Weg zu einer euro-
päischen Friedensordnung blockiert wird. Das ist 
auch ein ernsthaftes Problem; darüber muß man re-
den. Ich glaube aber, daß jetzt, beim Beginn der deut-
schen Einheit, erst einmal wichtig ist, daß Deutsch-
land Mitglied der NATO sein wird, allerdings einer 
NATO, die in der Funktion und in der militärischen 
Strategie veränderte Aufgaben wahrnehmen soll. 

Dabei sollten meiner Meinung nach folgende 
Grundsätze berücksichtigt werden! Erstens. Deutsche 
und ausländische Truppen werden drastisch redu

-

ziert. Es ist schon gesagt worden, daß ein vereintes 
Deutschland weniger Truppen haben sollte als die 
Bundesrepublik Deutschland heute alleine. 

Zweitens. Das künftige, vereinte Deutschland sollte 
dauerhaft völkerrechtlich verbindlich auf ABC-Waf-
fen verzichten. Ich bin der Meinung, daß ein solcher 
Verzicht auf ABC-Waffen über den NPT-Vertrag und 
auch über die Bindung in der WEU hinaus gegenüber 
der Sowjetunion erklärt werden muß. Ich wäre sehr 
froh, wenn alle Parteien im Parlament einig wären, 
daß in einer künftigen gesamtdeutschen Verfassung 
der ABC-Waffen-Verzicht auch Teil einer gesamt-
deutschen Verfassung würde. 

Drittens. Amerikanische Bündnistruppen bleiben 
auf dem Boden der bisherigen Bundesrepublik statio-
niert, sowjetische auf dem Boden der bisherigen 
DDR. 

Viertens. Es wird festgelegt, daß keine Stationie-
rung und kein Einsatz von Einheiten der bisherigen 
Bundeswehr auf dem Gebiet der jetzigen DDR erfol-
gen darf. Auf diesem Gebiet werden Verbände einer 
defensiven deutschen Territorialverteidigung statio-
niert, die meiner Meinung nach anfangs aus Einheiten 
der bisherigen NVA und später aus Einheiten einer 
gesamtdeutschen Bundeswehr gebildet werden kön-
nen. Natürlich ist es so, daß die auf dem Gebiet der 
bisherigen DDR stationierten deutschen Einheiten 
nicht der NATO unterstellt werden sollten. 

Fünftens. Das französische Beispiel einer nationalen 
Verfügung über militärische Potentiale ist für die Bun-
deswehr kein geeignetes Vorbild. Solchen Anregun-
gen, wie sie nicht nur, aber auch aus der SPD stam-
men, möchte ich ausdrücklich widersprechen. Ich 
halte das für kein gutes Beispiel. Ich verstehe, daß dort 
solche Vorbilder akzentuiert werden. Aber was für 
Frankreich gut ist, würde, wenn es die Deutschen 
nachvollzögen, von unseren Nachbarn nicht als grö-
ßere Sicherheit, sondern als ein Unsicherheitsfaktor 
empfunden werden. Die bisherige Bundeswehr muß 
weiter gleichberechtigt im Bündnis bleiben. Sie muß 
multilateral eingebettet bleiben, auch in die multilate-
ralen Strukturen der NATO. Die multilaterale Einbet-
tung der militärischen Potentiale der Deutschen ist ein 
historischer Fortschritt, der nicht durch das Streben 
nach sicherheitspolitischer Souveränität gefährdet 
werden darf. 

Sechstens. Die NATO verringert schrittweise ihre 
abwehrende Funktion gegenüber der Sowjetunion. 
Sie übernimmt neue kooperative Funktionen bei den 
Abrüstungs- und Verifikationsvereinbarungen und 
damit bei der Organisierung einer blockübergreifen-
den Sicherheit in Europa. 

Die bisherigen Mitgliedsstaaten des Warschauer 
Vertrages erhalten — das werde ich in der nächsten 
Woche anregen, und ich hoffe, daß ich mich damit 
auch durchsetze —, auf Wunsch einen Beobachtersta-
tus bei der Nordatlantischen Versammlung. Die 
NATO und die Mitgliedstaaten des Warschauer Ver-
trages vereinbaren eine regelmäßige Konsultation 
und auch gemeinsame Verfahren zur f riedlichen Kri-
senbewältigung. 
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Siebtens. Die NATO gibt ihre bisherige Strategie 
der „flexible response'' auf. Alle Nuklearwaffen wer-
den vom Boden Deutschlands abgezogen. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Wo sollen sie hin?) 

Achtens. Zugleich wird ein Einstieg in ein europäi-
sches Sicherheitssystem eingeleitet. Die KSZE-Teil-
nehmerstaaten bilden, wie gesagt, dann schon einen 
gemeinsamen Rat der Außen- und Verteidigungsmi-
nister. 

Diese Übergangslösungen stellen einen Fortschritt 
gegenüber der bisherigen sicherheitspolitischen Lage 
in Deutschland dar. Aber sie sind auch weiterhin un-
befriedigend. Sie sind deshalb unbefriedigend, weil 
sie einen unterschiedlichen Status für unterschiedli-
che Regionen in Deutschland vorgesehen. Das muß 
man einfach nüchtern sehen. Das wird sich nicht auf 
einmal bewältigen und auf einmal beheben lassen. 
Man muß deshalb auch von Übergangslösungen spre-
chen. Auch aus diesem Grunde spreche ich von Über-
gangslösungen. 

Ich glaube, daß die europäischen Nachbarn — da-
mit meine ich die westlichen und die östlichen Nach-
barn Deutschlands — auf Dauer gesehen dazu bereit 
sein könnten, diese unterschiedlichen sicherheitspoli-
tischen Regionen in Deutschland zu revidieren, wenn 
sie merken, daß sich Deutschland anders verhält als in 
der Vergangenheit. Insofern muß man noch an wei-
tere Phasen denken. Das ist der Punkt, den ich auch in 
bezug auf die Vereinigten Staaten von Europa als wei-
teres Ziel dann sozusagen noch weiter im Auge 
habe. 

Aber wenn man die Einheit schnell will, dann kann 
man nicht gleichzeitig in bezug auf Sicherheitspolitik 
alles auf einmal wollen. Das heißt, man muß den un-
terschiedlichen sicherheitspolitischen Status unter-
schiedlicher Regionen in Deutschland dann noch mit 
hinnehmen. 

Zuletzt lassen Sie mich noch zwei Punkte hinzufü-
gen. Der erste ist: Die große Chance, die sich jetzt 
auftut, ist — das haben eigentlich alle Redner in unter-
schiedlicher Tonlage gesagt — , daß sich mit dem Fall 
der Mauer und dem Weg zur deutschen Einheit 
gleichzeitig Chancen zur Abrüstung in Europa eröff-
nen, die wir bisher nie gesehen haben. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Nicht wahrgenommen 
haben! Das ist ein Unterschied!) 

— Vielleicht nicht immer wahrgenommen haben; 
aber zum Teil waren sie auch nicht in diesem Umfang 
da. Denn die Demokratisierung in Osteuropa hat auch 
neue Abrüstungschancen hervorgerufen. Insofern 
sind auch erst neue Chancen entstanden, obwohl ich 
Ihnen zustimme, daß vorher nicht alle Chancen ge-
nutzt worden sind. 

Aber darüber hinaus gibt es jetzt die Chance zu 
einer gesamteuropäischen Friedensordnung. 

Zum Schluß möchte ich einen Satz aus einem Papier 
von einem Mitarbeiter der GRÜNEN von dieser Wo-
che zitieren, Frau Beer, weil Sie mich dazu geradezu 
provozieren. 

Da heißt es wörtlich wie folgt: 

Da ein aus dem KSZE-Prozeß zu entwickelndes 
supranationales kooperatives Sicherheitssystem 
in Europa noch einige Jahre auf sich warten las-
sen wird und ein neutrales Deutschland aus in-
nen- wie außenpolitischen Gründen nicht wün-
schenswert sein kann, gibt es zu einer bündnis-
politischen Integration in der Übergangszeit 
keine Alternative. Da ein Staat schon aus völker-
rechtlichen Gründen nicht Mitglied zweier Mili-
tärbündnisse sein kann und eine Aufnahme in 
den Warschauer Vertrag noch nicht einmal eine 
Denkmöglichkeit darstellt, geht an der NATO-
Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands kein 
Weg vorbei. 

So Herr Bruckmann, Mitarbeiter der grünen Fraktion 
in dieser Woche. 

(Frau Beer [GRÜNE]: Ich habe ihm schon 
immer gesagt, er soll zu euch gehen!) 

Wenn dies die Auffassung der GRÜNEN insgesamt 
wäre, dann gäbe es, um auf meinen Eingangssatz 
zurückzukommen, nicht nur in der Frage der Ableh-
nung einer Neutralität einen Konsens in diesem 
Hause, sondern auch in bezug auf die zumindest für 
eine Übergangszeit erforderliche Mitgliedschaft eines 
Gesamtdeutschlands in einem in seiner militärischen 
Strategie und politischen Funktion veränderten west-
lichen Bündnis. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Wilz. 

Wilz (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die heutige Debatte gibt mir Gelegenheit 
zu fragen: Wo würden wir heute eigentlich stehen, 
wenn die Koalition im Jahre 1983 gegen den massiven 
Widerstand der Opposition den Stationierungsbe-
schluß nicht durchgesetzt hätte? 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU — 
Heistermann [SPD]: Ach du lieber Gott! — 
Koschnick [SPD]: Das war eine ganz schwere 

Frage!) 

Damals haben wir uns gegen den Zeittrend und gegen 
die Politik von SPD und GRÜNEN mit Weitblick dafür 
entschieden, durch die Stationierung der Mittelstrek-
kenraketen die Sowjetunion an den Verhandlungs-
tisch für Abrüstung und Rüstungskontrolle zu bewe-
gen. Dieser Mut hat sich ausgezahlt. 

Auch diesmal lassen wir uns von Ihnen, meine Da-
men und Herren von der Opposition, nicht drängen 
oder unter Zeitdruck stellen. Wir werden wiederum 
mit Weitblick einen Weg beschreiten, an dessen Ende 
weiterhin Sicherheit, Stabilität, Frieden in Freiheit 
und Wohlstand stehen werden. 

(Schmidt [Salzgitter] [SPD]: Wilz, worum 
geht es eigentlich?) 

Wir werden nicht aus wahltaktischen Gründen Forde-
rungen nachgeben, die die Gefahr einer Instabilität 
unserer Sicherheit und einer Verunsicherung der Be-
völkerung zur Folge haben. Der Umbruch im Osten 
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bringt auch im Westen politische und strategische Di-
mensionen in Bewegung. 

(Gilges [SPD]: Das ist eine tolle Erkennt

-

nis!) 

Es gilt nun, die großen Chancen mit den nicht zu 
unterschätzenden Risiken abzuwägen. Ohne den Ge-
sprächen im Rahmen der 2 + 4, den Beratungen in der 
NATO und dem KSZE-Prozeß mit nicht realisierbaren 
Festlegungen vorzugreifen oder sie zu belasten, geht 
es heute um die Frage, wie man das Ziel einer euro-
päischen Friedensordnung verwirklichen kann. Wie 
muß eine Sicherheitsstruktur aussehen, die allen Be-
teiligten gerecht wird? 

Unzweifelhaft dürfte sein, daß bewährte Strukturen 
und Foren der westlichen Staaten- und Wertegemein-
schaft 

 
 in die Überlegungen einzubeziehen sind. Zu 

denken wäre zunächst an eine Öffnung der NATO. 
Die NATO steht in ihrem Selbstverständnis als Werte-
gemeinschaft und Stabilitätsfaktor jedem europäi-
schen Staat offen, der sich zur Freiheit, zum Selbstbe-
stimmungsrecht, zu Menschenrechten und zur Demo-
kratie bekennt, also im Prinzip auch osteuropäischen 
Demokratien. Voraussetzung ist, daß einerseits die 
Interessenlage der NATO mit der transatlantischen 
Anbindung Nordamerikas an Europa und anderer-
seits die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion dieser 
Erweiterung nicht entgegenstehen. Ungarn hat be-
reits — darauf hat auch der Minister eben hingewie-
sen — über einen Beitritt nachgedacht. 

Unter Fortbestand der NATO in heutiger Form 
könnte man auch daran denken, die Westeuropäische 
Union zu erweitern. Die Westeuropäische Union als 
verteidigungspolitischer Pendant zur Europäischen 
Gemeinschaft könnte sich ebenfalls für demokrati-
sche Staaten Osteuropas öffnen. Einer Erweiterung 
der WEU zu einer Europäischen Sicherheitsunion be-
deutet notwendigerweise die Übernahme einer akti-
ven Rolle und von mehr Verantwortung durch die 
beteiligten europäischen Staaten für ihre gemeinsame 
Sicherheit. Dazu müßte die WEU mit mehr Leben er-
füllt und durch die Schaffung einer eigenen Komman-
dostruktur ergänzt werden. 

(Bindig [SPD]: Der WEU-Rahmen ist zu eng! 
— Dr. Soell [SPD]: Jetzt müßte eigentlich der 
Verteidigungsminister zuhören, Herr Kol

-

lege Wilz!) 

Es ist völlig klar, daß der Beitritt eines demokratischen 
osteuropäischen Staates in die WEU die Zugehörig-
keit zum WP ausschließt. 

(Dr. Soell [SPD]: Das ist nämlich ein weites 
Spektrum Ihrer Ansichten! Das deckt sich 

nicht mit seinem!) 

— Sie sollten genau zuhören. Sie werden dann dar-
über nachdenken können. 

Eine solche Sicherheitsstruktur setzt ebenfalls eine 
transatlantische Anbindung Nordamerikas sowie die 
Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der So-
wjetunion voraus. 

Denkbar ist schließlich auch, längerfristig betrach-
tet, zu einer Europäischen Sicherheitsunion unter 
dem Dach der KSZE zu gelangen. Grundvorausset-
zung ist, daß sowohl die USA als auch Kanada auf der 

einen und die Sowjetunion auf der anderen Seite un-
mittelbar oder als Signatarstaaten mit Garantiefunk-
tion beteiligt sind, und Voraussetzung bleibt in jedem 
Fall für jede Art einer neuen Sicherheitsstruktur in 
Europa, daß die westlichen Sicherheitsbündnisse wei-
ter bestehenbleiben. 

(Koschnick [SPD]: Welche Bündnisse? Mehr

-

zahl!) 

— Ich habe eben z. B. von NATO und WEU gespro-
chen, und ich habe dieses in der Gesamtheit betrach-
tet. 

Ein Aufgehen von NATO oder WEU in eine Euro-
päische Sicherheitsunion könnte nur dann erfolgen, 
wenn eine entsprechende Interessenlage dies zuließe 
und wenn das auch politisch entsprechend gewollt 
wäre. 

In jedem Fall müßte eine künftige europäische Si-
cherheitsstruktur folgenden Aufgaben gerecht wer-
den: Gewährleistung und Fortsetzung der Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung, Garantie für eine gesicherte 
Verteidigungsfähigkeit auf der Grundlage der engen 
Zusammenarbeit mit den nordamerikanischen Staa-
ten sowie des Dialogs mit der Sowjetunion, Schaffung 
und Bereitstellung einer hochbeweglichen strategi-
schen Reserve Europas. Diese könnte zum einen der 
Friedenssicherung in Europa dienen, zum anderen 
böte sie die Möglichkeit, die Lebenslinien der euro-
päischen Wirtschaft gemeinsam mit den nordameri-
kanischen Staaten zu sichern. 

(Bindig [SPD]: Wer spielt den Feind?) 

Ebenso käme eine Beteiligung an UNO - Friedensmis-
sionen in Betracht. Bei all diesen Überlegungen 
kommt es darauf an, mehr als bisher multinationale 
Verbände zu bilden. 

Was bedeutet die weitere Entwicklung in Europa 
nun für die Bundeswehr? Wir hoffen, daß die Fort-
schritte bei den Wiener Verhandlungen über konven-
tionelle Streitkräfte noch in diesem Jahr zu einem 
Abkommen führen. Das bedeutet, daß die im Dezem-
ber 1989 beschlossene Bundeswehrplanung mit einer 
20 %igen Reduzierung auf 400 000 Soldaten greift. 
Wir streben baldige Folgeverhandlungen an und wol-
len in Verbindung mit zusätzlichen drastischen Trup-
penreduzierungen der sowjetischen Streitkräfte eine 
weitergehende Reduzierung des Bund eswehrumfan-
ges ermöglichen. 

Eine solche Verminderung des Friedensumfanges 
würde sich konsequenterweise — auch aus Gründen 
der Wehrgerechtigkeit — auf die Dauer des Grund-
wehrdienstes auswirken. Die Beantwortung der 
Frage nach W 12 ist daher in Verbindung mit Folge-
verhandlungen in Wien zu sehen. Die Frage nach 
W 12 ist also nicht willkürlich zu beantworten, son-
dern sie ist auch von internationalen Entwicklungen 
abhängig zu machen. 

Mit dem jetzt zu erwartenden Ergebnis von Wien 
und einer Reduzierung des Friedenumfanges ist auch 
eine Verminderung des Verteidigungsumfanges vor-
zusehen. Wir begrüßen außerordentlich, daß der  Ver-
teidigungsmini ster einen entsprechenden Prüfungs-
auftrag bereits erteilt hat und daß wir in den nächsten 
Wochen mit einem Ergebnis rechnen können. Eine 
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solche Verminderung des V-Umfanges erfordert 
gleichzeitig ein modifiziertes Reservistenkonzept mit 
weniger Wehrübungen. Ein veränderter — geringe-
rer — Streitkräfteumfang bedeutet jedoch nicht, daß 
es sinnvoll wäre, die Bundeswehr zu einer reinen Be-
rufsarmee umzubilden. Wir wollen uneingeschränkt 
an dem bewährten Prinzip der Wehrpflichtarmee mit 
dem Staatsbürger in Uniform festhalten. 

(Zuruf von der SPD: Einverstanden!) 

Wir haben unsere Geschichtslektion gelernt 

(Dr. Klejdzinski [SPD]: Aber nicht richtig!) 

und kennen die negativen Erfahrungen aus der Wei-
marer Republik, in der die Armee ein Staat im Staate 
war. Wir wollen, daß die Integration der Bundeswehr 
in die Gesellschaft ein unverzichtbares demokrati-
sches Element unseres Staates bleibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und der 
SPD) 

Die Bundeswehr ist eine Wehrpflicht- und Verteidi-
gungsarmee zugleich. Wir müssen die Bundeswehr 
nicht erst im Sinne einer von der SPD gewünschten 
Struktur verändern, denn sie hat bereits die hinläng-
liche Verteidigungsfähigkeit und ist strukturell an-
griffsunfähig. Demgegenüber ist es gefährlich und 
unverantwortlich, die Bundeswehr durch willkürliche 
Einschnitte zu demontieren. Die Opposition läuft Ge-
fahr, die Grundlage preiszugeben, auf die die Men-
schen in Osteuropa ihre Hoffnungen setzen, nämlich 
Stabilität und Absicherung des Wandels im Osten. 

Die veränderte militärpolitische Lage in Zentraleu-
ropa hat natürlich auch Auswirkungen auf den Um-
fang der Nuklearwaffen in Europa. Ich unterstütze 
nachdrücklich die Forderung von Alfred Dregger, die 
nukleare Artillerie ganz abzuschaffen und möglichst 
bald mit Verhandlungen über eine drastische Verrin-
gerung der Atomwaffen in Europa zu beginnen. Wir 
wollen aber keine völlige Denuklearisierung Euro-
pas. 

Wir wünschen weiter eine weltweite Ächtung der 
chemischen Kampfstoffe. Es ist ein Riesenerfolg des 
Bundeskanzlers, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land mit gutem Beispiel vorangeht. Wie würden Sie 
sich heute feiern lassen, wenn Sie den ersatzlosen 
Abzug aller chemischen Kampfstoffe aus Deutschland 
verkünden könnten! 

(Zustimmung bei der CDU/CSU und der 
FDP) 

Streitkräftereduzierungen bedingen auch eine 
Überprüfung der Haushaltsplanung. Die CDU/CSU 
kann mit Geld umgehen. Wir haben das gemeinsam 
mit der FDP seit 1982 eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt. Wir werden kein Geld ausgeben, das nicht für 
einen sinnvollen Zweck bestimmt ist. So werden wir 
auch überall dort sparen, wo dies erforderlich und 
möglich ist. Allerdings darf nicht verschwiegen wer-
den, in welchen Bereichen bereits jetzt absehbare 
Mehraufwendungen erforderlich sind, z. B. für die zu 
erwartenden Besoldungserhöhungen im öffentlichen 
Dienst, zur Schaffung weiter verbesserter sozialer 
Rahmenbedingungen und Berufsförderungsmaßnah-
men, für Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes 

und für die Verifikation bei der Umsetzung des VKSE-
Abkommens. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Klejdzinski? 

Wilz (CDU/CSU): Wenn das nicht angerechnet 
wird, ja. 

Dr. Klejdzinski (SPD): Herr Kollege, Sie haben ge-
rade erklärt, die FDP und Sie könnten mit dem Geld 
umgehen, und Sie würden das auch immer sorgfältig 
tun. Gilt diese Aussage auf beide Fraktionen bezogen 
auch für den Jäger 90? 

Wilz (CDU/CSU): Was wir bisher beschlossen und 
umgesetzt haben, ist so sinnvoll, daß wir uns damit 
sehen lassen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Ich wäre glücklich, wenn Sie von 1969 bis 1982 halb so 
viel Verstand gezeigt hätten. 

(Such [GRÜNE]: Jawohl, Herr Oberstleut

-

nant!) 
Wir wollen, meine Damen und Herren, daß die Sol-

daten der Bundeswehr im Vergleich zu anderen Be-
rufsgruppen des öffentlichen Dienstes in keiner Weise 
benachteiligt werden. Durch unser Engagement ha-
ben wir gestern im Nachtragshaushalt für 1990 zu-
sammen mit den Kollegen des Haushaltsausschusses 
zusätzliche Möglichkeiten zur Lösung des Staus bei 
den Unteroffizieren mit Portepee geschaffen. Wir bie-
ten den Soldaten die soziale Wärme, von der Sie, 
meine Damen und Herren von der Opposition, immer 
nur reden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Heistermann [SPD]: Warum haben Sie so 

viele Eingaben beim Wehrbeauftragten?) 
In den nächsten Haushaltsjahren kommt es darauf an, 
die Prioritäten der Bundeswehrplanung kritisch zu 
überprüfen und gegebenenfalls neu zu bestimmen, 
um auch im Rüstungsbereich Einsparungen vorneh-
men zu können. Dies werden wir mit der gebühren-
den Sorgfalt tun. Für „Schnellschüsse" — auch im 
Hinblick auf Wahltermine — sind die äußere Sicher-
heit und Stabilität in Europa für uns ein zu hohes 
Gut. 

Insgesamt wollen wir eine kleinere Bundeswehr. 
Wir werden jedoch an gut ausgebildeten und modern 
ausgerüsteten Streitkräften festhalten. Diese müssen 
attraktiv auch für unsere Berufs- und Zeitsoldaten sein 
und bleiben. 

Meine Damen und Herren, wir lehnen Ihre Forde-
rung, die Sie hier heute auf den Tisch gebracht haben, 
zur Bundeswehrplanung ab. Sie wollen offensichtlich 
den Austritt aus der NATO 

(Koschnick [SPD]: Ist doch völliger 
Quatsch!) 

und, wie aus Ihren Reihen hinlänglich und mehrfach 
formuliert, die Bundeswehr zu einem Auslaufmodell 
degradieren. Dies machen wir nicht mit. 
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Wir bleiben auch in Zukunft der Garant für Frieden 
und Freiheit für Deutschland. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Lachen bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Professor Soell. 

Dr. Soell (SPD): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Der Verteidigungsminister 
hat vorhin davon gesprochen, daß es sehr unter-
schiedliche Meinungen auch innerhalb der Reihen 
der Opposition gebe. Sie haben ein paar Zitate ge-
bracht. Schreiten Sie doch einmal die ganze Phalanx 
der Äußerungen, nicht nur hier in diesem Hause, son-
dern von Amerika angefangen, ab: Da gibt es den 
neuen Atlantizismus des amerikanischen Außenmini-
sters Baker, sehr vage Äußerungen. Oder nehmen Sie 
das, was der frühere britische Außenminister David 
Owen gesagt hat, der den Vorschlag gemacht hat, 
Deutschland solle aus der militärischen Integration 
der NATO ausscheiden, es solle einen zweiseitigen 
Vertrag geben zwischen den USA und der Bundesre-
publik oder dem künftigen Deutschland über die ame-
rikanische Präsenz hier, und es solle dann auch eine 
reziproke Verschränkung zwischen den Mitgliedern 
der Westeuropäischen Union und der Bundesrepublik 
über die Stationierung von Truppen jeweils auf den 
Territorien der anderen Länder geben. 

Wenn Sie solche Vorschläge betrachten oder das, 
was Sie selber zitiert haben, die Äußerungen des 
Außenministers aus Warschau oder des Außenmini-
sters aus Prag nach den Beratungen des Warschauer 
Pakts, dann sehen Sie: Wir sind noch in einer Situa-
tion, wo viele Dinge bedacht werden müssen, weil 
dieses zusammenwachsende Deutschland natürlich 
eine neue Größe ist und weil die militärische Wäh-
rung, auch die nukleare Währung, in ihrem Wert ab-
genommen hat. Selbst auf sowjetischer Seite — wenn 
Sie Äußerungen von Mitgliedern des Beraterkreises 
von Gorbatschow hören — gibt es Zweifel, ob Frank-
reich und Großbritannien allein in der Lage wären, 
dieses zusammenwachsende Deutschland zu kontrol-
lieren, und deswegen gibt es eine Bereitschaft, dar-
über nachzudenken, ob dieses Deutschland nicht we-
nigstens für eine Übergangszeit in der NATO bleiben 
solle und ob das nicht auch für die Sowjetunion akzep-
tabel wäre. 

Aber dieses Nachdenken ist von einer Forderung 
innerhalb der Sowjetunion begleitet, jetzt schon einen 
sichtbaren Einstieg in ein europäisches Sicherheitssy-
stem zu machen. Davon werden auch die Wiener Ver-
handlungen und die Gespräche 2 + 4 beeinflußt. Dar-
über dürfen wir uns überhaupt keine Illusionen ma-
chen. Das gilt jedenfalls für die Substanz dessen, was 
sowohl in den Gesprächen 2 + 4 vereinbart werden 
soll als auch in den Wiener Verhandlungen und in 
deren Ergebnis. Wir wünschen ein schnelles Ergebnis, 
damit Wien II stattfinden kann. Dies wird alles von 
dem Wunsch der Sowjetunion begleitet sein, einen 
Einstieg in ein solches europäisches Sicherheitssy-
stem zu machen. In der Sondersitzung der Parlamen

-

tarischen Versammlung der Westeuropäischen Union 
von letzter Woche hat es natürlich auch dieses Spek-
trum von Meinungen gegeben. Als Außenminister 
Genscher — das ist ein Punkt, wo wir ihm sehr zustim-
men — ausgebreitet hat, wir haben zuerst eine koope-
rative Sicherheitsstruktur, eine erste Phase, und spä-
ter dann vielleicht die Chance zum Übergang in eine 
zweite Phase der Kollektivität — diese Phase würde 
dann die Bündnisse ablösen — , wurde dies natürlich 
von unseren französischen Freunden, aber nicht nur 
von der konservativen Seite, sondern auch von Mit-
gliedern der sozialistischen Partei mit den Worten 
kommentiert, dies sei eine „douche froide", eine kalte 
Dusche, weil u. a. in dieser Rede nichts über die wei-
tere Rolle der Westeuropäischen Union gesagt wor-
den ist. 

Herr Lamers, wir kommen hier wirklich an eine 
schwierige Wegkreuzung. Ihr Vorschlag einer euro-
päischen Sicherheitsunion, die sich ja wesentlich auf 
Westeuropa konzentriert, mit der Beitrittsmöglichkeit 
vielleicht in der Zukunft für Polen, die Tschechoslo-
wakei und Ungarn — ich denke, so haben Sie es kon-
zipiert — , würde sicherlich von sowjetischer Seite als 
zweite europäische militärische Supermacht wahrge-
nommen 

(Lamers [CDU/CSU]: Wieso denn?) 

und deswegen — auch aus Gründen, die ich vorher 
schon kurz gestreift habe — nicht akzeptiert, weil sie 
wahrscheinlich Frankreich und Großbritannien und 
anderen westeuropäischen Ländern nicht mehr zu-
traut, daß diese Länder dieses neue deutsche Potential 
kontrollieren könnten. Das ist eines der Probleme, die 
damit zusammenhängen. Die Abrüstungs- und Rü-
stungskontrollprobleme würden zusätzlich mit einer 
auch nuklear bewaffneten europäischen Supermacht 
vergrößert. 

(Lamers [CDU/CSU]: Bis das soweit ist, sind 
wir beide nicht mehr, Herr Kollege Soell!) 

— Doch, in einem Stadium, in dem über eine existen-
tielle strategische Bewaffnung etwa auf der Basis von 
2 000 Sprengköpfen in Amerika und in der Sowjet-
union nachgedacht wird, also schon über START II, 
bildet natürlich ein aufwachsendes Potential der euro-
päischen Nuklearmächte ein Rüstungskontrollpro-
blem ersten Ranges. Das ist doch unbestreitbar. 

In dieser Diskussion wird doch völlig klar, daß wir 
mit solchen neuen Bündnisstrukturen in keiner Weise 
weiterkommen. Natürlich müssen wir für eine Über-
gangsperiode an dem Vorhandenen festhalten. Aber 
dann müssen sich diese Bündnisse in ihren militäri-
schen Optionen, in ihrer strategischen Doktrin, in 
dem, was sie an offensiven Komponenten und offen-
siven Optionen haben, auch ändern, sonst ist das nicht 
vorstellbar, was hier an Kontrollmöglichkeiten ge-
dacht worden ist. 

Herr Verteidigungsminister, wenn Sie von dem wie-
derentstehenden Nationalismus in bestimmten Teilen 
Osteuropas und Südosteuropas sprechen, so muß 
auch ich sagen, daß das in der Tat eine Gefahr ist. Es 
gibt auch weitere Gefahren am Südrand der Sowjet-
union. Nachitschewan ist wenige Kilometer von dem 
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Territorium eines NATO-Partners entfernt, nämlich 
der Türkei. 

(Koschnick [SPD]: Nordirland ist auch was 
Interessantes!) 

Da gibt es Forderungen an die türkische Regierung, 
die islamischen Brüder in Nachitschewan zu befreien. 
Alle diese Dinge spielen eine Rolle. Nur meine ich: In 
dieser Funktion, hochgerüstet, in diesem Hochrei-
zungssystem, das wir seit Jahren haben, können die 
Bündnisse solche Fragen am allerwenigsten lösen. Da 
könnte schon im kooperativen Stadium eines europäi-
schen Sicherheitssystems ein Zentrum für Konflikt-
regulierung mehr bewirken, als wenn solche Kon-
flikte innerhalb von Bündnisterritorien von diesen 
Bündnissen selbst unter Kontrolle gehalten werden. 

Eines, Herr Kollege Lamers, dürfen Sie auf keinen 
Fall vergessen: Die Franzosen haben ihre Wahl schon 
vor dreieinhalb Jahrzehnten getroffen. Es war ihre 
Entscheidung, und sie ist durch de Gaulle zwölf Jahre 
später durch den Austritt aus der NATO-Integration 
noch einmal bekräftigt worden. Es war ihre Entschei-
dung 1954, sich nicht mit den Deutschen gemeinsam 
in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu 
begeben, bei einem damals noch sehr viel besseren 
Machtgleichgewicht zugunsten Frankreichs. Sie sind 
heute natürlich an einer solchen Struktur noch viel 
weniger interessiert. Das ist einfach Ihr Problem, mit 
dem Sie sich auseinandersetzen müssen. 

Hier sieht man, Herr Kollege Stoltenberg, wie auch 
in Ihrer eigenen Fraktion die Meinungen sehr weit 
auseinanderdriften. Sie sollten diese Auffassungen 
wirklich auf einen Nenner zu bringen versuchen, ge-
nau wie wir das auch versuchen. Wir sind in einem 
Stadium des Übergangs, in dem noch über neue 
Dinge nachgedacht werden muß. Es gibt bestimmte 
Basiselemente, die nicht vernachlässigt werden kön-
nen — darüber haben wir heute gesprochen —, aber 
es ist sehr wohl möglich, daß wir in einer Reihe von 
Punkten — die haben wir in unserem Antrag ange-
führt — selbständig etwas vornehmen, in die Gesprä-
che 2 + 4 einbringen und in die Verhandlungen über 
ein Mandat für Wien II einbringen. 

Die Helsinki-Konferenz am Jahresende oder hof-
fentlich ewas früher, die der sowjetische Staatspräsi-
dent vorgeschlagen hat, und die stattfinden wird, 
nachdem alle Mächte ringsum dieser Konferenz zuge-
stimmt haben, wird sich mit einem solchen Mandat 
beschäftigen müssen. Nach unserem Willen soll sich 
eine solche Konferenz auch mit zwei weiteren Man-
daten beschäftigen, nämlich mit einem Mandat über 
Verhandlungen, an deren Ende dann auch die Ab-
schaffung a ller Nuklearwaffen in der europäischen 
Zentralregion stehen soll, und einem weiteren Man-
dat, das eben zum Aufbau einer europäischen Sicher-
heitsstruktur in dieser kooperativen Phase dienen soll, 
mit den Einrichtungen: Ministerrat, Generalsekretär, 
Rüstungskontrollagenturen, Konfliktzentrum und 
Zentrum für Risikoreduzierung. 

Das sind unsere Wünsche, die wir hier mit dazuge-
ben. 

Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt, Frau Adam-Schwaet-
zer. 

Frau Dr. Adam-Schwaetzer, Staatsministerin beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle müssen natürlich auch die bewegenden Er-
eignisse in Osteuropa und das Zusammenwachsen 
der beiden deutschen Staaten reflektieren. In der Si-
cherheitspolitik, in der gemeinsamen europäischen 
Sicherheit geht es um neue Konzepte. Es geht um 
Visionen für die von uns allen angestrebte europäi-
sche Friedensordnung. Die Debatte heute abend hat 
deutlich gemacht, denke ich, daß hier eine Vielfalt 
von neuen Ideen und Konzepten in den Raum gestellt 
wird, die der Auseinandersetzung harren. 

Die demokratischen Revolutionen in Osteuropa und 
die deutsche Einheit erfordern Abrüstungsschritte, 
und zwar schnell. Dabei muß die deutsche Einheit im 
Gleichklang mit den Entscheidungen zur künftigen 
Sicherheit in Europa vorangetrieben werden. Un-
gleichgewichte, Sicherheitsdefizite, seien sie real oder 
befürchtet, können die Dynamik des Zusammen-
wachsens Europas bremsen. Dies muß in jedem Fall 
vermieden werden. Gefragt ist deshalb ein Höchst-
maß an Flexibiltät. 

Abrüstung — das sage ich auch im Hinblick auf den 
vorliegenden SPD-Antrag — ist sicherlich mehr als 
eine Fülle von Einzelmaßnahmen. Die Einzelmaßnah-
men oder zumindest einige von ihnen, die hier ge-
nannt worden sind, müssen und können in den Abrü-
stungsprozeß eingebettet werden. 

Die demokratische Revolution in Mittel- und Osteu-
ropa hat den Boden für eine neue Sicherheitspolitik 
bereitet. Sicherheit wird künftig nicht im Gegenein-
ander, sondern im Miteinander entstehen. Beide 
Bündnisse sind aufgerufen, ihre Ro lle politisch zu de-
finieren und sich langfristig zu Instrumenten sicher-
heitspolitischer Zusammenarbeit zu verbinden. Wenn 
auch die Definition dessen, was in Zukunft Aufgabe 
der Bündnisse sein wird, erst noch vor uns liegt, so läßt 
sich heute schon sagen, daß Ve rifikation und Vertrau-
ensbildung die kooperativen Sicherheitsstrukturen 
begleiten müssen, wenn sie ein sinnvolles Netz der 
Sicherheit über Europa ausbreiten. Dies wird selbst-
verständlich auch Auswirkungen auf die Bewaffnung 
der Armeen haben. 

Unser westliches Bündnis hat deshalb gerade in der 
gegenwärtigen Zeit wie auch für die Zukunft eine frie-
denssichernde und stabilisierende Funktion. Der Pro-
zeß, zukünftige Sicherheitsstrukturen in Europa zu 
schaffen, muß parallel zur Umgestaltung der beste-
henden Bündnisse verlaufen, wenn nicht Sicherheits-
defizite entstehen sollen. 

Wir wollen die Überwindung der Trennung 
Deutschlands in die Perspektive einer kooperativen 
Sicherheitsordnung in Europa einordnen, in der die 
Bündnisse ihren antagonistischen Charakter stetig 
verlieren. Abrüstung ist dabei entscheidend. Dies ist 
die Aufgabe der Abrüstungsverhandlungen über kon-
ventionelle Stabilität in Wien, die die Bundesregie-
rung mit Anregungen immer wieder vorangetrieben 
hat. 
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Zu klären ist daneben natürlich der Sicherheitssta-

tus eines zukünftigen Deutschland. Dies ist Aufgabe 
der Zwei-plus-Vier-Gespräche. Abrüstung hingegen 
wird weiter Aufgabe in Wien bleiben. Grundlage der 
Gespräche, die im Kreise der zwei deutschen Staaten 
mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges 
begonnen worden sind, ist der Vorschlag von Bundes-
außenminister Genscher, nach dem ein künftiges 
Deutschland Mitglied in der NATO bleibt, die NATO 
ihr Verteidigungsgebiet aber nicht über die Elbe aus-
dehnt. Ich denke, daß die Zustimmung, die dieser Vor-
schlag innerhalb der NATO am Rande der Konferenz 
in Ottawa gefunden hat, ein deutliches Signal auch an 
die Sowjetunion gewesen ist, daß ihre legitimen Si-
cherheitsinteressen beachtet werden. 

Daß dies die richtige Entscheidung war, zeigt auch 
die positive Reaktion der kleineren Staaten des War-
schauer Paktes, wie sie in der Außenministerkonfe-
renz der Warschauer-Pakt-Staaten in Prag vor zehn 
Tagen — der Verteidigungsminister hat dies zitiert — 
zum Ausdruck gekommen ist. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Zukunftswei

-

send!) 

Wir wollen schrittweise eine überwölbende, koope-
rative KSZE-Sicherheitsarchitektur in Europa auf-
bauen, die sich über die noch geraume Zeit bestehen-
den Bündnisse spannt und in der diese letztlich auf-
gehen können. 

Dieser Prozeß bildet den Stabilitätsrahmen für die 
von uns erstrebte Friedensordnung vom Atlantik bis 
zum Ural. Daran wird schon deutlich, daß die von uns 
gewünschte KSZE-Gipfelkonferenz im Spätherbst 
eine Schlüsselstellung für die zukünftige Gestaltung 
der Sicherheit in Europa einnehmen wird. Sie sollte 
sich nach unserer Auffassung auch mit der Einrich-
tung europäischer Institutionen befassen. Wer Sicher-
heit nicht nur als militärisches Poten tial, sondern als 
einen politischen Prozeß definiert, der wird sich dem 
Gedanken solcher Institutionen nicht verschließen 
können. 

Ich will nur einige der von uns für notwendig erach-
teten Institutionen nennen: eine Ins titution zur Koor-
dinierung der wirtschaftlichen West-Ost-Zusammen-
arbeit, die reflektiert, daß die wirtschaftliche Koope-
ration in die Lage versetzt werden muß, die militäri-
sche Konfrontation im internationalen Kontext zu er-
setzen; eine gesamteuropäische Ins titution für die Si-
cherung der Menschenrechte; eine europäische Um-
weltagentur, aber auch ein europäisches Verifika-
tionszentrum und ein europäisches Konfliktzentrum. 
Regelmäßige Tagungen im Außenministerrat der 
KSZE-Staaten können der Verstetigung des KSZE-
Prozesses dienen. 

Wir alle wollen, daß noch in diesem Jahr in Wien das 
erste Abrüstungsabkommen über konventionelle 
Streitkräfte in Europa zum Abschluß gelangt. Bei al-
len Teilnehmern dieser Konferenz ist der politische 
und der praktische Wille vorhanden, die noch offenen 
Verhandlungsfragen bis zum Frühsommer zu lösen. 

Dieses erste Wiener Abkommen wird ein Schritt 
von historischer Tragweite, aber nur ein Anfang sein. 
Die politischen Veränderungen in Europa, die seit 
Beginn der Verhandlungen vor einem Jahr eingetre

-

ten sind, machen es unabdingbar, durch unverzügli-
che Weiterverhandlung die konventionelle Abrü-
stung grundlegend an die neue Lage anzupassen. 

Dazu hat Bundesaußenminister Genscher in Wien 
zu Beginn dieses Jahres bereits erklärt, daß nach un-
serer Vorstellung dabei auch die einheimischen 
Streitkräfte erfaßt werden müssen. Dies macht auch 
deutlich, daß die Vorstellungen der Sowjetunion, wie 
sie in der letzten Verhandlungsrunde in Wien zum 
Ausdruck gekommen sind, nämlich auch eine Höchst-
stärke für Truppen der Teilnehmerstaaten in Zentral-
europa zu definieren, in unsere Richtung gehen. Wir 
wissen, daß die Wahrung der legitimen Sicherheitsin-
teressen auch der Sowjetunion, für die sich in dieser 
Zeit viel verändert, größte Bedeutung hat. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Sehr wich

-

tig!) 

Es ist nicht unser Wille, daß der Wandel in Osteu-
ropa so wie der deutsche Einigungsprozeß zu einer 
sicherheitspolitischen Kräfteverschiebung führen. 
Transparenz, Offenheit und die Fähigkeit, einander 
richtig einzuschätzen, sind ebenso wich tig wie die 
Reduzierung von Streitkräften. Deswegen wird Abrü-
stung nicht ohne Vertrauensbildung und Verifikation 
vonstatten gehen können. Es geht dabei nicht nur um 
den Umfang militärischer Potentiale, sondern auch 
um Regeln für den Umgang mit militärischer Macht. 

Deshalb sollten vertrauensbildende Maßnahmen 
mit besonderem Blick auf nachbarschaftliche Verhält-
nisse erarbeitet werden. Vertrauensbildung führt zu 
einer Kultur des Zusammenlebens zwischen den Staa-
ten, in der für Vorherrschaft und Bedrohung, für 
Feindbilder und Mißtrauen kein Raum bleibt. 

(Beifall bei der FDP) 

Die Bundesregierung wird sich für die baldige Auf-
nahme der im Gesamtkonzept für Rüstungskontrolle 
und Abrüstung vorgesehenen Verhandlungen über 
nukleare Kurzstreckenraketen einsetzen. Aber auch 
die nukleare Artillerie muß in die Abrüstung einbezo-
gen werden. Welchem vernünftigen militärischen 
Zweck können diese Systeme heute noch dienen? 

Meine Damen und Herren, vertraglich vereinbarte 
Sicherheit und Stabilität auf möglichst niedrigem Ni-
veau der Streitkräfte und Rüstungen sowie ein tragfä-
higes Netz vertrauensbildender Maßnahmen sind ent-
scheidende Voraussetzungen für die endgültige 
Überwindung der unnatürlichen Trennung Europas 
und Deutschlands. Uns Deutschen, die unter dieser 
Trennung besonders gelitten haben, fällt heute eine 
besondere Verantwortung zu, die sicherheitspoliti-
schen Voraussetzungen für einen dauerhaften Frie-
den auf unserem Kontinent zu schaffen. Wir müssen 
diese Chance mit aller Kraft gemeinsam nutzen. — Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. Der Ältestenrat schlägt 
Überweisung der Vorlage auf Drucksache 11/6309 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse 
vor. Sind Sie damit einverstanden? — Dann ist diese 
Überweisung so beschlossen. 
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Für heute haben wir noch einen Tagesordnungs-
punkt. Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

a) Beratung der Großen Anfrage der Abgeordne-
ten Frau Oesterle-Schwerin, Frau Schmidt-Bott 
und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Rosa Listen 

Beeinträchtigung des Rechtes auf informatio-
nelle Selbstbestimmung von Homosexuellen 
durch den Homosexuellen-Sonderparagra-
phen (175 StGB) und die Sicherheitsrichtlinien 
(SiR) 

— Drucksachen 11/2586, 11/4299- 

b) Beratung der Großen Anfrage der Abgeordne-
ten Frau Oesterle-Schwerin und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 

Zunehmende Gewalt gegen homosexuelle 
Männer und wirksame Wege ihrer Bekämp-
fung 

— Drucksachen 11/4910, 11/5783 — 

Hierzu liegen Entschließungsanträge der Fraktion 
DIE GRÜNEN sowie ein Entschließungsantrag der 
Fraktion der SPD auf den Drucksachen 11/6783, 
11/6784 (neu), 11/6785 und 11/6796 vor. Die genauen 
Titel dieser Vorlagen entnehmen Sie bitte den Druck-
sachen. 

Im Ältestenrat ist für die Beratung ein Beitrag von 
bis zu zehn Minuten für jede Fraktion vereinbart wor-
den. — Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann ist so 
beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Oesterle-Schwerin. 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Herr Präsident! 
Kolleginnen und Kollegen! Guten Abend! Es ist spät 
geworden. Nach dem Motto „Je später die Stunde, 
desto schwuler die Themen" debattieren wir heute 
zum zweiten Male innerhalb kurzer Zeit ein schwu-
lenpolitisches Thema spät in der Nacht. Damit hat das 
Parlament die Chance vertan, mit dieser Debatte das 
gesellschaftliche Schweigen über die Gewalt gegen 
Schwule zu brechen und die Mißbilligung dieser Ge-
walt durch alle demokratischen Kräfte klar und deut-
lich zum Ausdruck zu bringen. Die Tageszeit, zu der 
ein Thema hier im Bundestag behandelt wird, ist nicht 
unbedeutend. Sie ist Ausdruck für die Einstellung, die 
man in diesem Hause den Betroffenen gegenüber 
hat. 

Die Zunahme der antischwulen Gewalt in der bun-
desdeutschen Gesellschaft findet zu einem Zeitpunkt 
statt, zu dem sich die gesellschaftspolitische Situation 
der Schwulen im Umbruch befindet. Das gesellschaft-
liche Tabu Homosexualität ist weitgehend gebro-
chen, das parlamentarische vielleicht noch nicht 
ganz. 

Daß dieses Tabu gebrochen ist, ist zum Teil das 
Ergebnis des 20jährigen Wirkens der Schwulenbewe-
gung, zum anderen ein Resultat der Debatte über 
AIDS. AIDS führte zu einer breiten gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit von 
Schwulen. Die Forderung nach Gleichberechtigung 

für Schwule ist in bestimmten Bereichen gesellschaft-
lich mehrheitsfähig geworden. 

Gleichzeitig ist die Ablehnung der Schwulen durch 
ultrarechte Kräfte dieses Landes aggressiver gewor-
den, was vermutlich ein Grund der Zunahme der Ge-
walt gegen Schwule ist. Wer Schwule als „naturwid-
rig", „abartig", „grundgesetzwidrig", wer Homo-
sexualität als „Schweinerei" oder als „Perversion" be-
zeichnet — die Zitate sind allesamt Äußerungen, die 
von CDU-Politikern über Schwule gemacht wurden; 
es sind Zitate, die eifrigst in Neonazi-Blättern wie der 
Zeitschrift „Nation Europa", zum Teil unter Parolen 
wie „Bei Schweinepest opfert man die Schweine", 
kolportiert werden — , wer solchermaßen gegen 
Schwule hetzt, ist mitverantwortlich, wenn andere 
diese Worte in Taten umsetzen. 

Antischwule Gewalt hat verschiedene Erschei-
nungsformen. Zum einen ist es die direkte politisch 
motivierte Gewalt aus der neofaschistischen Szene. 
Sie richtet sich primär gegen subkulturelle Einrich-
tungen der Schwulen wie Zentren und Kneipen oder 
gegen Aktivisten der Schwulenbewegung. 

Zum anderen gibt es das sogenannte Schwulenklat-
schen in der Umgebung von Schwulentreffpunkten. 
Die Täter sind meist Jugendliche, die Schwule „just 
for fun" in Gruppen überfallen und berauben. Auffäl-
lig ist die extreme Brutalität bis hin zu Mord, mit der 
diese Raubüberfälle vor sich gehen. Befragungen der 
Täter haben ergeben, daß der Raub von 50 bis 200 DM 
eher ein Rationalisierung der Tat ist. In erster Linie 
geht es darum, Schwule zu schlagen, weil sie schwul 
sind. Es geht den Tätern um exemplarische Vernich-
tung alles Schwulen in sich selbst und in der Gese ll

-schaft. 

Insgesamt weiß man über die Gründe und Um-
stände antischwuler Gewalt in der Bundesrepublik 
Deutschland wenig. Es fehlen entsprechende Unter-
suchungen. Deswegen fordern wir eine forschungs-
politische Initiative der Bundesregierung in dieser 
Richtung. 

Ein Unrechtsbewußtsein fehlt den Tätern meist 
völlig, und sie werden in dieser Haltung von der Pro-
paganda von CSU und Neofaschisten auch noch be-
stärkt. Die Opfer antischwuler Gewalt können zu-
meist nicht mit gesellschaftlicher Solidarität rechnen. 
In Schlagzeilen wie „Liebesbedürftiger wurde verprü-
gelt" oder „Kein guter Freund" tritt offen Häme zu-
tage. Politik und Medien müssen dieser Tendenz 
ganz entschieden entgegentreten. Antischwule Ge-
walt muß als Verbrechen gesellschaftlich geächtet 
werden. 

Unterschiedliche schwule Lebensstile müssen aner-
kannt werden. Aufgabe der Polizei ist es nicht, 
Schwule aus Klappen und Parks zu vertreiben. Auf-
gabe der Polizei ist es vielmehr, Schwule gerade dort, 
an ihren Treffpunkten, zu beschützen und zu verteidi-
gen. 

Ein großes Problem ist dabei das traditionell ge-
spannte Verhältnis zwischen den Schwulen und der 
Polizei. Die Geschichte der Homosexuellenverfol-
gung des 19. und des 20. Jahrhunderts, der beste-
hende § 175 und die immer wieder aufgedeckten Rosa 
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Listen stehen zwischen den Schwulen und der Poli-
zei. 

Die strikte Durchsetzung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts für Schwule, wie es unser 
Entschließungsantrag fordert, die ersatzlose Strei-
chung des § 175 aus dem Strafgesetzbuch und eine 
Auseinandersetzung der Polizistinnen und Polizisten 
mit Schwulen und ihren Lebensstilen im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung können ein neues Verhältnis 
von Schwulen und Polizei begründen. Erst wenn klar 
ist, daß schwule Gewaltopfer ohne Angst die Täter bei 
der Polizei anzeigen können, erst wenn klar ist, daß 
schwule Zeugen Beobachtungen der Polizei ohne 
Angst vor Rosa Listen mitteilen können, erst dann 
werden Schwule auch keine leichte Beute mehr für 
Gewalttäter sein. 

In einigen Städten gibt es dazu schon ganz posi tive 
Ansätze: Nach heftigen Auseinandersetzungen in den 
Medien zwischen Schwulen und Polizei im Stuttgarter 
Rosa-Listen-Skandal kam es zu Gesprächen zwischen 
Schwulenorganisationen und der Polizei. Die Polizei 
konnte davon überzeugt werden, daß Personenkon-
trollen und das Sammeln von Daten zu beschränken 
sind. 

Auf Grund gemeinsamer Fahndungsaufrufe von 
Kripo und Schwulenorganisationen und entsprechen-
der Kooperation bei der Aufklärung konnten dann in 
verschiedenen Fällen die Täter gefaßt werden, was 
vorher mit der klassischen repressiven Strategie der 
„Durchleuchtung der gesamten Szene" nicht gelun-
gen war. Diese Kooperation ist gut, stößt aber auf poli-
tische Hindernisse. Diese Hindernisse wollen wir be-
seitigen, und das ist der Inhalt unserer beiden zur 
Überweisung bestimmten Entschließungsanträge. 

Zum Schluß noch ein Wort zu der Abstimmung über 
die beiden Anträge von SPD und GRÜNEN am Ende 
der Debatte. Die strafrechtliche Sonderbehandlung 
der Homosexualität in § 175 StGB hat keine politische 
Mehrheit mehr hier im Haus. FDP und GRÜNE for-
dern seit 1980 die ersatzlose Streichung des *175. 
Die AIDS-Enquete-Kommission hat in ihrem Zwi-
schenbericht, die SPD in ihrem heutigen Entschlie-
ßungsantrag die Beseitigung der Diskriminierung von 
Schwulen im Strafrecht allerdings mit einer Strafaus-
weitung verbunden, nämlich mit der Schaffung eines 
sogenannten verbesserten Jugendschutzes. Wir leh-
nen dies ab, und wir werden uns deswegen beim 
Antrag der SPD der Stimme enthalten. Wir meinen 
aber, unserem Antrag können Sie auch dann zustim-
men, wenn Sie gerne einen neuen Jugendschutz im 
Sexualstrafrecht etablieren wollen. Nach Annahme 
unseres Antrages wäre es die Aufgabe der Bundesre-
gierung, einen Gesetzentwurf zur Gleichstellung vor-
zulegen, auf welchem Altersniveau auch immer: 14, 
14 1/2, 15, 15 1/2, 16, wie Sie wollen. 

Über Ihren sogenannten verbesserten Jugend-
schutz brauchen wir daher heute gar nicht zu disku-
tieren. Wir lehnen ihn ab, weil er sich weder auf prak-
tische Lebenserfahrungen noch auf sexualwissen-
schaftliche Erkenntnisse stützen kann. Die Jugend 
muß nicht vor ihrer eigenen Sexualität geschützt wer-
den. Jugendschutz heißt verstärkte Aufklärung über 
Safer Sex und verstärkte Aufklärung über Schwan

-

gerschaftsverhütung. Ein anderer Jugendschutz ist 
nicht erforderlich. 

(Dr. Soell [SPD]: Es kommt darauf an, wie 
man die Jugend sieht! Wenn man eigene 
Kinder hat, die heranwachsen, muß man ein 

bißchen vorsichtig sein!) 

Aber wie dem auch sei, wir werden darüber hoffent-
lich bald einmal zu früherer Stunde im Zusammen-
hang mit unserem Gesetzentwurf zur ersatzlosen 
Streichung des § 175 und im Zusammenhang mit un-
serem Programm zur Emanzipa tion und Gleichstel-
lung und mit unserem Antidiskriminierungsgesetz 
diskutieren können. 

Heute geht es um die politische Mehrheit gegen 
den § 175 StGB, trotz der verschiedenen Ansätze. 
Heute geht es darum, aus dieser politischen Mehrheit 
eine parlamentarische Mehrheit zu machen. Wenn Sie 
unseren Antrag ablehnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von FDP und SPD, dann werden Sie darzulegen 
haben, wie ernst es Ihnen mit der Beseitigung von 
Diskriminierung von Homosexuellen ist. 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Hirsch. 

Dr. Hirsch (FDP): Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Wieso kommt jetzt die 
FDP?) 

— Herr Kollege Emmerlich, sie kommt deswegen, 
weil wir das verabredet haben. 

(Dr. Emmerlich [SPD]. Wer hat das verabre

-

det? Wir nicht!) 

—Ich habe das mit dem Kollegen Olderog verabredet. 
Wollen Sie zuerst sprechen? 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Nein, Sie haben si

-
cher gute Gründe!) 

Wir glauben nicht, daß Ort, Zeit und Anlaß dieser 
Debatte sie geeignet macht, hier grundsätzliche Aus-
führungen zur Homosexualität vorzutragen. Es ge-
nügt, darauf hinzuweisen, daß die Liberalen einen 
wesentlichen Anteil daran haben, daß im Laufe der 
letzten Jahrzehnte die rechtliche und soziale Diskri-
minierung der Homosexuellen weitgehend aufgehört 
hat. 

Die Homosexualität zwischen erwachsenen Part-
nern ist nicht mehr strafbar. Im beruflichen und im 
gesellschaftlichen Leben wird die Frage, ob jemand 
homosexuell ist oder nicht, im wesentlichen als Privat-
sache betrachtet, die keinen anderen etwas angeht. 
Das ist nicht überall so, aber man wird bei a ller gebo-
tenen Zurückhaltung sagen können, daß sich diese 
Haltung weitgehend durchgesetzt hat. 

Es gibt rechtmäßig keine Dateien über Homosexu-
elle — also keine Rosa Listen —, und sie müssen da, 
wo welche festgestellt werden sollten, als eindeutig 
rechtswidrig gelöscht werden. 
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Spätestens im Zusammenhang mit der Affäre Kieß-
ling ist auch klargestellt worden, daß Homosexualität 
allein kein Sicherheitsrisiko darstellt, es sei denn, daß 
sie aus irgendeinem besonderen Grund zur Erpreß-
barkeit der betreffenen Person führen könnte. Das ist 
in den entsprechenden Richtlinien auch ausdrücklich 
klargestellt worden. 

Das alles sind keine Selbstverständlichkeiten gewe-
sen, sondern ist in einem langen Prozeß der Verände-
rung des gesellschaftlichen Bewußtseins erreicht 
worden. Man muß daran erinnern, daß die Homose-
xualität noch vor wenigen Jahrzehnten mit schwer-
sten Strafen bedroht war und automatisch zur völligen 
gesellschaftlichen Isolierung mit allen sich daraus er-
gebenden Folgen führte. 

Der dargestellte Wandel der Auffassungen ge-
schieht natürlich nicht automatisch, in einem Volk von 
60 Millionen Menschen auch nicht bei allen und nicht 
überall in derselben Weise. Darum ist es sicherlich 
zutreffend, daß Homosexuelle auch zum Objekt von 
Anfeindungen werden und daß sie auch zu Opfern 
von Kriminalität werden — aus Umständen heraus, 
die mit ihrer Eigenheit zusammenhängen. 

Die Bekämpfung solcher Straftaten gehört zur all-
gemeinen Bekämpfung der Kriminalität. Wenn die 
Homosexuellen unter besondere staatliche Schutz-
maßnahmen gestellt würden, dann würde das gerade 
voraussetzen, daß man sie namentlich kennt, daß man 
sie registriert, daß man sie polizeilich erfaßt, und das 
würde gerade dazu führen, sie wieder in eine isolierte, 
besondere Lage zu bringen. 

Das Problem ist nicht durch größere polizeiliche 
Macht oder größere polizeiliche Eingriffsmittel zu lö-
sen, sondern durch mehr gesellschaftliche Tolerenz. 
Für sie werben wir, für sie treten wir ein — nicht nur 
auf diesem Gebiet, sondern als eine notwendige 
Grundstruktur einer f riedlichen Gesellschaft. 

Wir stimmen also im wesentlichen mit der Tendenz 
der Antworten überein, die die Bundesregierung auf 
die Großen Anfragen gegeben hat. 

Auf einem ganz anderen Blatt steht für mich die 
Frage, ob diese parlamentarischen Anfragen und die 
Art, wie sie behandelt werden, einen vernünftigen 
politischen Sinn ergeben. Da habe ich einige Zweifel, 
die ich hier nicht näher ausführen will. 

Nun zu den Entschließungsanträgen, die vorgelegt 
worden sind. Soweit sie sich auf die Novellierung des 
Datenschutzgesetzes beziehen, muß ich Ihnen sagen, 
daß ja Neufassungen, Neuformulierungen der Ge-
setze im Bundestag anhängig sind. Es steht Ihnen also 
völlig frei und steht im Belieben jeder Fraktion, dazu 
in den Beratungen im Innenausschuß Anträge vorzu-
legen. Ich muß Ihnen allerdings sagen, daß Ihre Frak-
tion davon bisher keinen Gebrauch gemacht hat, ob-
wohl die Novellierung des Gesetzes seit einem Jahr 
im Deutschen Bundestag anhängig ist und obwohl wir 
in der Mitte des vergangenen Jahres dazu eine große 
öffentliche Anhörung gemacht haben. Mit keinem 
Wort ist das Problem, zudem Sie uns hier einen Ent-
schließungsantrag vorlegen, angesprochen worden. 

Ich sage also noch einmal: Es hat überhaupt keinen 
Sinn, das hier aufzumotzen, sondern dann, wenn Sie 
da Probleme haben, stellen Sie einen Antrag bei der 

Beratung, die im Innnenausschuß in der nächsten Sit-
zung fortgesetzt werden wird. Ich sage Ihnen, es be-
steht eigentlich unter allen Fraktionen Einigkeit 
darin, daß sogenannte Rosa Listen, also gezielte Da-
teien zur Erfassung nicht strafbarer Homosexualität, 
unzulässig und rechtswidrig sind. 

Ich will Ihnen noch sagen: Den übrigen Anträgen 
Ihrer Fraktion können wir schon wegen der Sprache, 
die Sie dabei wählen, nicht zustimmen. — Ich nehme 
das jedenfalls für mich als überzeugenden Grund in 
Anspruch. 

(Zustimmung bei der FDP) 
Es bleibt ein Antrag übrig, der darauf abzielt, die 

Bundesregierung aufzufordern, die übriggebliebene 
bestehende Strafbarkeit der Homosexualität aufzuhe-
ben. Es handelt sich dabei nur noch um den gleich-
geschlechtlichen Umgang eines über 18jährigen mit 
einem Minderjährigen zwischen 16 und 18 Jahren; 
nur das ist strafbar. 

Sie wissen, daß der Justizminister über diese Frage 
eine lange Anhörung in seinem Hause durchgeführt 
hat. Sie wissen, daß darüber seit langer Zeit Diskus-
sionen geführt werden, die sich nicht nur auf die Frage 
beziehen, welche Auswirkungen die Homosexualität 
in dieser Form auch auf den Jugendlichen hat; da gibt 
es unterschiedliche Meinungen. Vielmehr muß man 
bei dieser Frage auch das diffizile Problem berück-
sichtigen, daß sich das Recht natürlich nicht zu weit 
von der Überzeugung und dem Rechtsempfinden vie-
ler Menschen wegbewegen darf. Diese Frage ist sehr 
schwierig zu beantworten, und ich glaube nicht, daß 
es Sinn hat, das hier in Form eines Entschließungsan-
trages durchzupauken. Dazu sind lange Diskussionen 
im Rechtsausschuß geführt worden. 

Wir wären gerne bereit, Ihren Antrag, der auf diese 
Frage zielt, an den Rechtsausschuß zu überweisen, wo 
er hingehört. Wenn Sie auf einer Abstimmung zu die-
ser Frage, also auf einer definitiven Entscheidung zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt hier und heute, bestehen, 
müssen wir Ihren Antrag ablehnen. Das bitte ich bei 
Ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Frau Oesterle-Schwerin? 

Dr. Hirsch (FDP): Das wäre eine Schlußfrage; aber 
bitte schön! 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Herr Kollege 
Hirsch, ich weiß nicht, auf welche Vokabeln in unse-
rem Antrag Sie sich beziehen und welche Vokabeln 
Sie daran hindern, unserem Antrag zuzustimmen. Ich 
gehe davon aus, daß das Wort „schwul" Sie stört. Wür-
den Sie denn dem Antrag zustimmen, wenn wir das 
Wort „schwul" durch „homosexuell" ersetzen wür-
den? 

Dr. Hirsch (FDP): Ich muß Ihnen zunächst einmal 
sagen, daß ich in der Sprache, die hier gewählt wird, 
dem folge, was die Bundesregierung in der Antwort 
auf Ihre Anfrage einleitend gesagt hat, nämlich daß 
wir uns hier nicht eines Jargons befleißigen, sondern 
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uns der Ausdrucksweise bedienen sollten, die dem 
Problem angemessen ist. 

Ich kann Ihre Frage für mich deswegen nicht ehrlich 
beantworten, weil mich die Sprache, die Sie bei der 
schriftlichen Form Ihres Antrages gewählt haben, so 
abgestoßen hat, daß ich ihn nicht weiter gelesen 
habe. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich werde ihn ablehnen, und ich denke, daß auch 
meine Fraktion das tun wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Emmerlich. 

Dr. Emmerlich (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Seit Menschengeden-
ken sind homosexuelle Männer verfolgt worden. Die 
Homosexualität wurde als Abnormität und als abartig 
bezeichnet, die Homosexuellen als Schädlinge und 
infolgedessen als Gefahr für das Zusammenleben und 
den Bestand der Gesellschaft. Die Folgen waren ge-
sellschaftliche Ächtung und staatliche Sanktionen al-
ler Art bis hin zu schwersten Kriminalstrafen. 

In unserem Kulturkreis ist es während der Nazizeit 
bei der Verfolgung der Homosexuellen zu einem 
grauenvollen Exzeß gekommen. Homosexuelle wur-
den zu Parias gemacht, gnadenlos bestraft und in Kon-
zentrationslager geworfen. Dort sind sie wie kaum 
eine andere Gruppe entwürdigt, geschändet und ge-
peinigt worden. Viele wurden grausam zu Tode ge-
quält. 

Unbegreiflich ist für mich, daß die Strafbarkeit der 
Homosexualität nach dem Ende der Nazizeit gleich-
wohl aufrechterhalten blieb. Erst seit 1969 ist die Ho-
mosexualität zwischen erwachsenen Männern straf-
frei. 

Jeder Mensch hat ein natürliches und unantastba-
res Recht auf Liebe. Dieses Recht haben nicht nur die 
Heterosexuellen, sondern in gleicher Weise wie sie 
auch die Homosexuellen. Homosexualität ist nicht wi-
dernatürlich oder krankhaft, sondern eine sexuelle 
Orientierung, die einer Minderheit so mitgegeben ist 
wie der Mehrheit die heterosexuelle Orientierung. 
Eine unterschiedliche Bewertung dieser beiden sexu-
ellen Ausrichtungen ist nicht zu begründen. 

Das Verständnis für unsere homosexuellen Mit-
bürger ist zweifellos gewachsen. Dazu hat die bereits 
erwähnte Straffreiheit der Homosexualität zwischen 
Erwachsenen beigetragen. Die gesellschaftliche Dis-
kriminierung der Homosexuellen ist aber nach wie 
vor nicht überwunden. Ein böses Beispiel dafür hat 
der frühere Verteidigungsminister Wörner gegeben, 
als er einen verdienten General auf den bloßen Ver-
dacht der Homosexualität hin in den Ruhestand ver-
setzt hat. 

Die Diskriminierung von Homosexuellen ist da-
durch nicht vermindert, sondern wohl eher bestärkt 
worden, daß ein Geistlicher von einer unserer Kirchen 
wegen Homosexualität als nicht mehr tragbar angese-
hen worden ist. Der Antwort der Bundesregierung ist 

zu entnehmen, daß Homosexualität, sofern sie nicht 
öffentlich bekannt ist, als ein Sicherheitsrisiko ange-
sehen wird, mit der Folge, daß der Betroffene seinen 
Arbeitsplatz verliert oder ihm eine Arbeitsstelle, die er 
sonst erhalten hätte, verwehrt bleibt. 

Erschreckend und beschämend zugleich ist, daß, 
wie sich aus der Antwort der Bundesregierung ergibt, 
die alten Vorurteile und auch der alte Haß gegen 
Homosexuelle nach wie vor vorhanden sind und daß 
das von rechtsextremistischen Gruppierungen erneut 
politisch mißbraucht wird. Neonazis führen eine Kam-
pagne gegen Homosexuelle durch Agitation und auch 
durch Aktionen. Da wird wieder von „Abartigkeit" 
geredet, da werden Homosexuelle als „Sumpfblüten" 
bezeichnet, und Frau Oesterle-Schwerin hat noch 
Schlimmeres zu berichten gewußt. Neonazistische 
Computerspiele werden vertrieben, in denen die Ge-
walt und die Liquidierung von Homosexuellen durch 
die Nazis verherrlicht werden und dazu erneut aufge-
rufen wird. 1986 haben Neonazis Besucher eines Ho-
mosexuellenlokals mit Tränengasmunition beschos-
sen, 1983 wurde ein Anhänger einer Neonazigruppie-
rung u. a. deshalb Opfer eines Fememordes, weil ihm 
vorgeworfen wurde, homosexuell zu sein. 

In Anbetracht der gnadenlosen Ächtung und der 
brutalen Verfolgung von Homosexuellen in der Ver-
gangenheit und angesichts dessen, was an Vorurtei-
len und auch an Aggressionen nach wie vor vorhan-
den ist, sind wir verpflichtet, alles uns Mögliche zu 
tun, um Homosexuelle vor Ressen timents und davor 
zu schützen, daß daraus Aggressivität und Gewalt 
erwächst. 

Die Antworten der Bundesregierung lassen nicht 
erkennen, daß sie sich dieser Verpflichtung bewußt 
ist. Die Bundesregierung müßte Hinweisen auf Dis-
kriminierung, auf Benachteiligung und erst recht auf 
Gewalt bereitwillig und unter vollem Einsatz der ihr 
zur Verfügung stehenden Mittel nachgehen und prü-
fen, was dagegen getan werden kann. Die vorliegen-
den Antworten vermitteln statt dessen den Eindruck, 
daß sich die Regierung wie die drei chinesischen Af-
fen verhält, nämlich Augen, Ohren und Mund zuhält, 
um nichts sehen, nichts hören, nichts sagen und nichts 
tun zu müssen. 

(Bindig [SPD]: Das sind japanische Affen!) 

— Ich bin auch damit einverstanden. — 

Die  sexuelle Selbstbestimmung von Jugendlichen 
muß geschützt werden, solange deren Fähigkeit zur 
Eigenverantwortung noch nicht gegeben ist. Mäd-
chen und Jungen sind in gleicher Weise schutzbedürf-
tig. 

(Seesing [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Dem trägt das geltende Recht für Kinder, also bis zum 
13. Lebensjahr, Rechnung, nicht dagegen das Recht 
für Jugendliche, also für 14- bis 17jährige. Jungen 
werden vom 14. bis zum 17. Lebensjahr gegen hete-
rosexuelle Kontakte überhaupt nicht geschützt. Straf-
bar sind jedoch alle homosexuellen Handlungen Er-
wachsener mit ihnen. Bei Mädchen von 14 bis 17 Jah-
ren gibt es dagegen überhaupt keinen Schutz gegen 
homosexuelle Kontakte und grundsätzlich auch nicht 
gegen heterosexuelle Handlungen Erwachsener, es 
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sei denn, es liegt eine Verführung zum Geschlechts-
verkehr vor. Diese unterschiedlichen Regelungen 
sind nicht zu rechtfertigen und müssen verändert wer-
den. 

Nach nahezu einhelligem Erkenntnisstand der Se-
xualwissenschaft sind Schäden und Gefährdungen 
von homosexuellen Kontakten zwischen einem er-
wachsenen Mann und einem männlichen Jugendli-
chen von 16 oder 17 Jahren nicht zu erwarten. Im 
Gegenteil, alles spricht dafür, daß sich die Kriminali-
sierung solcher Kontakte psychisch negativ auf die 
betroffenen Jugendlichen auswirkt. 

§ 175 StGB beruht letztlich auf der widerlegten Hy-
pothese, daß Homosexualität als eine negativ zu beur-
teilende sexuelle Orientierung abzulehnen ist. Inso-
fern  wird auch durch den jetzigen § 175 die Diskrimi-
nierung der Homosexualität und der Homosexuellen 
aufrechterhalten. 

Meine Damen und Herren, wir halten es für richtig, 
die §§  175 und 182 des Strafgesetzbuches im Interesse 
eines umfassenden und zeitgemäßen Jugendschutzes 
durch eine einheitliche Schutzvorschrift für männli-
che und weibliche Jugendliche zu ersetzen. Eine ge-
nerelle Herabsetzung des strafrechtlichen Jugend-
schutzes bis zum Ende des 13. Lebensjahres erscheint 
uns dagegen zu weitgehend. Wir wollen keine Verrin-
gerung des notwendigen Jugendschutzes, sondern 
seine Verbesserung. Deshalb können wir dem Antrag 
der GRÜNEN, der auf die ersatzlose Streichung der 
§§ 175 und 182 StGB hinausläuft und infolgedessen 
die Schutzaltersgrenze bis zur Vollendung des 13. Le-
bensjahres herabsetzt, nicht zustimmen. 

Es ist nicht richtig, Frau Oesterle-Schwerin, wenn 
Sie sagen, wir brauchten uns nur an dem Tenor Ihres 
Antrages zu orientieren. Der Tenor wird durch die 
Begründung in der Weise interpretie rt, wie ich das 
eben vorgetragen habe. Das, was Sie als Ziel ansehen, 
ist nicht unser Ziel. Wir müssen deshalb Ihren Antrag 
ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Olderog. 

Dr. Olderog (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wie in der Ant-
wort der Bundesregierung vom 5. Ap ril 1989 darge-
stellt, trifft es nicht zu, daß homosexuelle Personen im 
Bereich der Sicherheitsbehörden — einschließlich der 
Nachrichtendienste — systematisch erfaßt werden. 

Im Rahmen der Spionageabwehr sowie der Extre-
mismus- und Terrorismusbeobachtung können Infor-
mationen über die sexue lle Veranlagung einer Person 
für den Verfassungsschutz zwar von Bedeutung sein; 
derartige Informationen werden aber nur dann perso-
nenbezogen verarbeitet, wenn dies zur Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz erforderlich ist. Eine bekanntgewordene 
homosexuelle Neigung begründet in keinem Fa ll  die 
Aufnahme einer Person in Dateien, Listen oder son-
stige Aufzeichnungen bei den Nachrichtendiensten 
des Bundes. 

Auch im Rahmen des personellen Geheimschutzes 
sind festgestellte homosexuelle Neigungen von Perso-
nen nur dann von Bedeutung, wenn sie im Einzelfall 
ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Ein Sicher-
heitsrisiko ist nach den am 1. Mai 1988 in Kraft getre-
tenen Sicherheitsrichtlinien, deren derzeitige Fassung 
auf einem Änderungsbeschluß der Bundesregierung 
vom 20. Dezember 1989 beruht, nur dann gegeben, 
wenn Umstände vorliegen, die eine besondere Ge-
fährdung durch Anbahnungsversuche gegnerischer 
Nachrichtendienste, insbesondere die Besorgnis der 
Erpressbarkeit begründen. Entscheidend sind somit 
die besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfal-
les. 

Zusammenfassend läßt sich also für diesen Komplex 
feststellen, daß homosexuell veranlagte Personen 
auch im Rahmen der Tätigkeiten der Nachrichten-
dienste des Bundes keineswegs diskriminiert werden. 
Informationen über die sexuelle Veranlagung werden 
vielmehr wie alle anderen Erkenntnisse nur dann be-
rücksichtigt und festgehalten, wenn dies zur gesetzli-
chen Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste er-
forderlich ist. 

Meine Damen und Herren, auch beim Bundeskrimi-
nalamt und bei den Behörden des Bundesgrenzschut-
zes werden keine sogenannten Rosa Listen geführt. 
Eine wie auch immer gea rtete systematische Erfas-
sung von Homosexuellen findet nicht statt. Die be-
kanntgewordene homosexuelle Neigung einer Person 
begründet auch in diesem Bereich für sich allein in 
keinem Fall  die Aufnahme dieser Person in Dateien, 
Listen oder sonstige Aufzeichnungen. 

Begeht eine Person mit homosexuellen Neigungen 
allerdings eine Straftat, so ist — wie auch bei allen 
anderen Beschuldigten — die Erhebung und Speiche-
rung personenbezogener Daten dieser Personen in 
kriminalpolizeilichen Sammlungen und Dateien zu-
lässig. Hierzu zählen auch Hinweise auf eine homose-
xuelle Neigung des Beschuldigten, wenn diese in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Straftat steht. In 
Betracht kommen neben strafbaren homosexuellen 
Handlungen alle Straftaten, bei denen Homosexuelle 
als Täter oder Beteiligte in Erscheinung treten und die 
Tatsache der Homosexualität für die Ermittlungen von 
Bedeutung ist. Insoweit besteht überhaupt kein 
Grund, Homosexualität anders zu behandeln als son-
stige für die Aufklärung einer Straftat bedeutsame 
Eigenschaften. Von Aufzeichnungen, die der Erfas-
sung von Homosexuellen dienen, kann deshalb nicht 
die Rede sein. Die mit der Großen Anfrage der Frak-
tion DIE GRÜNEN suggerierten Unterstellungen 
weise ich zurück. 

Meine Damen und Herren, zur zweiten Großen An-
frage der GRÜNEN: Die Bundesregierung hat in ihrer 
Antwort vom 23. November 1989 darauf hingewiesen, 
daß ihr keine Erkenntnisse vorliegen, nach denen 
homosexuelle Männer in der Bundesrepublik 
Deutschland zunehmend Opfer von Gewalttaten wer-
den. Sie hat ferner darauf hingewiesen, daß eine sta-
tistische Erfassung Homosexueller bereits aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht erfolgt. Zur effekti-
ven Bekämpfung von Gewaltdelikten gegen Homose-
xuelle stünden die allgemeinen Strafgesetze zur Ver-
fügung. 
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Dr. Olderog 

Diese Antwort, zu der im übrigen auch die Erkennt-
nisse der Länder beigezogen worden sind, beruht auf 
der richtigen Einsicht, daß keine Veranlassung be-
steht, Vorschriften des Sexualstrafrechts aufzuheben 
oder rechtspolitische Maßnahmen im Hinblick auf ei-
nen besonderen Schutz homosexueller Männer zu er-
greifen. Es ist nicht zu erkennen, daß hierfür ein prak-
tisches Bedürfnis besteht. Einzelne bislang bekannt-
gewordene, gegen Homosexuelle gerichtete Äuße-
rungen oder gar Übergriffe, deren Grund in der 
gleichgeschlechtlichen Orientierung der Betroffenen 
zu suchen war, lehnt die CDU/CSU-Fraktion selbst-
verständlich und mit Entschiedenheit ab. Die Darstel-
lung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen als ver-
achtenswert oder gar minderwertig wird von uns mit 
aller Schärfe verurteilt. Mit ihrer Antwort auf die 
Große Anfrage hat die Bundesregierung zu Recht die 
Auffassung bekräftigen wollen, daß Vorurteilen und 
sich daraus ergebenden Verhaltensweisen gegenüber 
Homosexuellen durch geeignete Aufklärungsmaß-
nahmen entgegengetreten werden muß. 

Ziel unserer Politik ist es, jeder Diskriminierung und 
Verächtlichmachung zu begegnen. 

Meine Damen und Herren, zu den Anträgen lassen 
Sie mich kurz folgendes sagen. Wir werden die An-
träge Drucksache 11/6784 (neu) und Drucksache 
11/6796 ablehnen; wir stimmen einer Überweisung 
der Anträge Drucksachen 11/6783 und 11/6785 zu. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort  hat der Parla-
mentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Innern, Herr Waffenschmidt. 

Dr. Waffenschmidt, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Für die Bundesregie-
rung verweise ich auf die umfangreichen schriftlichen 
Antworten auf die beiden Großen Anfragen der GRÜ-
NEN. 

Zwei Feststellungen will ich besonders hervorhe-
ben. 

Erstens. Von Aufzeichnungen, die der Erfassung 
von Homosexuellen dienen, sogenannten Rosa Li-
sten, kann nicht die Rede sein. Was die GRÜNEN 
unterstellen, ist mit Nachdruck zurückzuweisen. 

Zweitens. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein 
— sie hat das ganz besonders in der Antwort auf die 
Große Anfrage betreffend zunehmende Gewalt gegen 
homosexuelle Männer deutlich gemacht — : Die Dis-
kriminierung von Minderheiten jeder Art, die auch in 
der Sprache zum Ausdruck kommen kann, ist zu ver-
meiden, und ihr ist entgegenzuwirken. 

Ich glaube, wer aufrichtig und sachgerecht liest, 
was die Bundesregierung auf die Großen Anfragen 
hin deutlich gemacht hat, der wird darin klare Fest

-Berichtigung 

200. Sitzung, Seite 15462 D, Zeile 16: Statt „SED" ist 
„SPD" zu lesen. 

stellungen vor sich sehen. Dem ist nichts hinzuzufü-
gen. Ich denke, die überwiegende Mehrheit im Hause 
ist sich darin einig, daß hier eine klare Antwort auf die 
Fragen gegeben worden ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. Wir kommen jetzt zu den 
vorliegenden Entschließungsanträgen, die ich in der 
Reihenfolge der Drucksachennummern aufrufe. Ich 
gehe davon aus, daß es eine Vereinbarung zwischen 
den Fraktionen betreffend die Ausschußüberweisun-
gen gibt. 

Es ist beantragt worden, den Entschließungsantrag 
der Fraktion DIE GRÜNEN auf Drucksache 11/6783 
federführend an den Innenausschuß und zur Mitbera-
tung an den Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit sowie an den Rechtsausschuß zu 
überweisen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Sind Sie damit einverstanden? — Ich höre keinen Wi-
derspruch. Dann stelle ich fest: Die Überweisung ist so 
beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 11/6784 (neu). Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? Ich bitte um das Handzeichen. — Wer 
stimmt dagegen? — Enthaltungen? — Dann ist dieser 
Entschließungsantrag mit den Stimmen der Fraktio-
nen der Koalition und der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zu einem weiteren Entschließungsan-
trag der Fraktion DIE GRÜNEN. Es ist beantragt wor-
den, den Entschließungsantrag auf Drucksache 
11/6785 zur federführenden Beratung an den Innen-
ausschuß und zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, den Vertei-
digungsausschuß und den Rechtsausschuß zu über-
weisen. Besteht Einverständnis? — Das stelle ich 
fest. 

Wir kommen dann zum Entschließungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 11/6796. Wer stimmt 
für diesen Entschließungsantrag? Ich bitte um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Enthaltun-
gen? — Dann ist dieser Entschließungsantrag mit der 
Mehrheit der Koalitionsfraktionen bei Stimmenthal-
tung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am 
Schluß unserer heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Freitag, den 30. März 1990, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 22.46 Uhr) 
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Anlage 1 
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Dr. Hoyer FDP 30. 03. 90 
Kleinert (Marburg) GRÜNE 30. 03. 90 
Kuhlwein SPD 30.03.90 
Lennartz SPD 30.03.90 
Lenzer CDU/CSU 30. 03. 90 * 
Linsmeier CDU/CSU 30.03.90 
Lüder FDP 30.03.90 
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Meyer SPD 30.03.90 
Möllemann FDP 30.03.90 
Müller (Wesseling) CDU/CSU 30. 03. 90 
Frau Odendahl SPD 30. 03. 90 
Richter FDP 30.03.90 
Schäfer (Mainz) FDP 30. 03. 90 
Schanz SPD 30.03.90 
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Schröer (Mülheim) SPD 30. 03. 90 
Schütz SPD 30.03.90 
Frau Seuster SPD 29. 03. 90 
Spilker CDU/CSU 30.03.90 
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* für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates 

* für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen Union 

Anlage 2 

Antwort 

des Staatsministers Dr. Stavenhagen auf die Fragen 
des Abgeordneten Stahl (Kempen) (SPD) (Drucksache 
11/6762 Fragen 23 und 24): 

Ist der Bundesregierung die Hauptstelle für Befragungswe-
sen, Zweigstelle Düsseldorf, Immermannstraße 11, bekannt, 
wenn ja, welche Aufgaben hat diese Bundesbehörde? 

Hält die Bundesregierung eine derartige Einrichtung insbe-
sondere nach den politischen Entwicklungen in Osteuropa noch 
für notwendig und zeitgemäß, und kann die Bundesregierung 
negative Folgen ausschließen, wenn vorgeladene Personen der 
Einladung nicht folgen? 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

1. Die „Hauptstelle für Befragungswesen" mit 
Zweigstellen in Düsseldorf und einigen anderen 
Städten der Bundesrepublik Deutschland ist 1958 von 
der Bundesregierung im Geschäftsbereich des Bun-
deskanzleramtes eingerichtet worden. Sie hat die 
Aufgabe, Personen zu befragen, die sich in der Bun-
desrepublik Deutschland niederlassen wollen und 
von denen auf Grund ihres Herkommens angenom-
men wird, daß sie über nicht allgemein zugängliche 
Informationen verfügen, deren Kenntnis für die Au-
ßen- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung von 
Bedeutung ist. 

2. Diese Befragungen erbringen, obwohl sie auf 
Grund der politischen Entwicklungen in Osteuropa in 
der Breite der Befragungsthemen gegenüber der Pra-
xis in den vergangenen Jahren bereits eingeschränkt 
wurden, immer noch wichtige Informationen aus 
Ländern, deren politische, wirtschaftliche, militäri-
sche und technologische Entwicklung für die Beurtei-
lung unserer Sicherheitslage wesentlich ist. Dies gilt 
insbesondere für das Potential der Sowjetunion und 
anderer Staaten des Warschauer Paktes sowie deren 
Nachrichten- und Sicherheitsdienste. 

Die Befragungen werden ausschließlich auf freiwil-
liger Grundlage durchgeführt. Personen, die zur Be-
fragung eingeladen wurden und dieser Einladung 
nicht Folge leisten, haben daraus keinerlei Nachteile 
zu erwarten. Sowohl die Tatsache, daß bei weitem 
nicht alle Eingeladenen der Einladung Folge leisten, 
als auch das Verhalten derjenigen, die der Einladung 
nachkommen, zeigen, daß diese Grundlage der Frei-
willigkeit in den allermeisten Fällen erkannt wird. 
Einige zweifelnde Anfragen und Zuschriften aus den 
vergangenen Monaten haben dennoch Anlaß dazu 
gegeben, daß der einheitliche Text der Einladungs-
schreiben zur Zeit überarbeitet und in Kürze in verän-
derter Form erscheinen wird, so daß auch in Einzelfäl-
len noch verbliebene Zweifel über die Freiwilligkeit 
des Folgeleistens künftig ausgeschlossen sein dürf-
ten. 

Anlage 3 

Antwort 

des Bundesministers Klein auf die Fragen der Abge-
ordneten Frau Schulte (Hameln) (SPD) (Drucksache 
11/6762 Fragen 26 und 27): 

Welchen Sinn sieht die Bundesregierung in der Information, 
die sie unter dem Stichwort „Unsere Bundeswehr - warum und 
wofür?" herausgegeben hat und die keinerlei sachliche Informa-
tion für die neunziger Jahre bietet? 

Was haben diese „Bürgerinformation" und die darin angebo-
tene Dokumentation gekostet, und in welcher Auflage werden 
sie jeweils aufgelegt? 

1. Ziel dieses achtseitigen Informationsheftes ist es, 
in Form plakativer Aussagen von Politikern und Insti-
tutionen knappe Antworten auf die Fragen zu geben, 
warum die Bundeswehr auch in den neunziger Jahren 
notwendig ist und wofür sie steht. 
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Zugleich wurde damit auf die Broschüre „Bundes-
wehr in den 90er Jahren" hingewiesen, die vom Bun-
despresseamt bezogen werden kann. 

2. Die achtseitige Informa tion „Unsere Bundeswehr 
— warum und wofür?" ist in einer Auflage von 50 000 
Exemplaren erschienen; die Kosten dafür liegen bei 
7 000 DM. 

Von der Broschüre „Bundeswehr in den 90er Jah-
ren" wurden rund 43 000 Exemplare gedruckt; die 
Kosten belaufen sich auf 41 000 DM. 

Anlage 4 

Antwort 

der Staatsministerin Frau Dr. Adam-Schwaetzer auf 
die Frage des Abgeordneten Stiegler (SPD) (Drucksa-
che 11/6762 Frage 28): 

Wie ist der Stand der Abstimmungsgespräche mit den Pa rt
-nern des Schengener Abkommens über den visafreien Verkehr 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der CSSR und Un-
garn, und ist bei den Gesprächen des Bundesministers des Aus-
wärtigen in Prag am 15. und 16. März schon ein Fahrplan über 
den Weg zur visafreien Nachbarschaft erarbeitet worden? 

Im Verhältnis zu Ungarn sind die Konsultationen 
mit den Schengen-Partnern abgeschlossen. Nach ent-
sprechenden Konsultationen auch im EG-Kreis wurde 
am 24. März 1990 in Budapest eine deutsch-ungari-
sche Regierungsvereinbarung über die Aufhebung 
der Sichtvermerkspflicht für Besuchsreisen bis zu drei 
Monaten durch die Außenminister beider Länder un-
terzeichnet. Die Vereinbarung tritt am 1. Mai 1990 in 
Kraft. 

Im Falle der CSSR wurden die Konsultationen mit 
den Schengen-Partnern eingeleitet. Para llel hierzu 
laufen Erörterungen im Kreis der EG-Staaten. 

Was die Gespräche der beiden Außenminister am 
15. März 1990 in Prag anbetrifft, so haben die Minister 
die gemeinsame Absicht beider Seiten bekräftigt, da-
für zu sorgen, daß die Sichtvermerksfreiheit für Besu-
cherreisen bis zu drei Monaten so bald wie möglich 
eingeführt wird. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Spranger auf die Fragen des 
Abgeordneten Dreßler (SPD) (Drucksache 11/6762 
Fragen 36 und 37): 

Wie lange und wie viele Mittel — unter Abwägung der ver-
änderten politischen Situation zwischen Ost und West und den 
sich stellenden staatlichen und überstaatlichen Aufgaben — sol-
len weiterhin für Bunkersanierung und Bunkerausbau bereitge-
stellt werden? 

Wie wird die Bundesregierung reagieren, wenn Kommunen, 
wie z. B. Wuppertal, beschließen bzw. demnächst beschließen 
werden, sich — unter Berücksichtigung der vom Zeitpunkt der 
Antragstellung 1982/1983 bis heute völlig gewandelten politi-
schen Lage — gegen einen Vollzug der 1989/1990 erteilten Be-
willigungsbescheide (für die Stadt Wuppe rtal in Höhe von ca. 
10 Millionen DM) des Bundesministers des Innern auszuspre-
chen, damit die Mittel wichtigeren Zwecken zugeführt werden 
können? 

Zu Frage 36: 

Die Bundesregierung wird bei ihren Planungen im 
Bereich des Bevölkerungsschutzes die politischen 
Entwicklungen, die sich in den Ost-West-Beziehun-
gen, insbesondere im Verhältnis der beiden deut-
schen Staaten zueinander, seit dem Herbst des ver-
gangenen Jahres vollzogen haben, berücksichtigen. 

Für die Nutzbarmachung ehemaliger Schutzbau-
werke des Zweiten Weltkrieges sind nur soviel Haus-
haltsmittel eingeplant, wie zur Fertigstellung bereits 
begonnener Baumaßnahmen oder für solche, für die 
bereits rechtsverbindliche Verpflichtung eingegan-
gen sind, benötigt werden. 

Sofern diese Baumaßnahmen ohne zeitliche Verzö-
gerungen — wie geplant — durchgeführt und abge-
schlossen werden können, werden in den Haushalts-
jahren 1990 und 1991 insgesamt rund 26 Millionen 
DM benötigt. 

Zu Frage 37: 

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich im Grund-
satz bereits aus meiner Beantwortung Ihrer vorausge-
gangenen Frage. 

Danach werden neue Nutzbarmachungsmaßnah-
men, selbst wenn sie dem Grunde nach schon in frü-
heren Jahren bewilligt, jedoch noch nicht begonnen 
worden sind, schon im laufenden Haushaltsjahr nicht 
mehr in Angriff genommen. 

Befürchtungen von Kommunen, daß die Bundesre-
gierung auf der Erfüllung bereits in früheren Jahren 
bewilligter Nutzbarmachungsanträge bestehen 
könnte, sind damit gegenstandslos. 

Im Entwurf des Bundeshaushalts 1991 sind nur noch 
die für die Fertigstellung bereits begonnener Maß-
nahmen im Bereich der Nutzbarmachung erforderli-
chen Mittel veranschlagt. Es werden also effektiv 
keine Mittel frei, die anderen Zwecken zugeführt wer-
den könnten. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Frage des 
Abgeordneten Conradi (SPD) (Drucksache 11/6762 
Frage 38): 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Zuwendungen an 
die bisher gemeinnützigen Wohnungsunternehmen bei der Um-
stellung auf die Steuerpflicht — 50 oder 200 Mrd. DM —, und 
hat es in der deutschen Geschichte jemals vorher eine Zuwen-
dungsaktion diesen Umfangs gegeben? 

Durch das Steuerreformgesetz 1990 ist die bisherige 
Steuerbefreiung für die gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen grundsätzlich aufgehoben worden. Bei 
der Überführung der bisher gemeinnützigen Unter-
nehmen in die Steuerpflicht waren Regelungen über 
die Bewertung ihres Grundbesitzes zu treffen. Der 
Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, diese Bewer-
tung nach den schon bisher geltenden Bestimmungen 
vorzunehmen. Dies bedeutet, daß die Unternehmen 
beim Eintritt in die Steuerpflicht eine steuerliche An-
fangsbilanz zu erstellen haben, in der die Wirtschafts- 
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güter mit dem Teilwert anzusetzen sind (§ 13 Abs. 2 
und 3 Körperschaftsteuergesetz). 

Die Alternative, die der Gesetzgeber gehabt hätte, 
wäre der Ansatz zu Buchwerten gewesen. Dies hätte 
jedoch im Ergebnis dazu geführt, daß den bisher ge-
meinnützigen Wohnungsunternehmen die in der Ver-
gangenheit geltende Steuerbefreiung praktisch rück-
wirkend wieder entzogen worden wäre. 

Bei der Überführung der Wohnungsunternehmen in 
die Steuerpflicht müssen 800 000 bis 1 Million Ob-
jekte bewertet werden. Deshalb ist sowohl aus der 
Sicht der Finanzverwaltung als auch der betroffenen 
Unternehmen eine pauschale Wertermittlung unbe-
dingt erforderlich. Hierzu ist in Abstimmung mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder eine Verwal-
tungsregelung getroffen worden. 

Da § 13 Körperschaftsteuergesetz eine ausrei-
chende gesetzliche Grundlage für diese Verfahrens-
weise bildet, ist mit der Umstellung auf die Steuer-
pflicht eine „Zuwendung" an die bisher gemeinnützi-
gen Wohnungsunternehmen nicht — und schon gar 
nicht in der genannten Größenordnung — verbun-
den. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Fragen des 
Abgeordneten Roth (CDU/CSU) (Drucksache 11/6762 
Fragen 39 und 40): 

Wie hoch waren die Bundesergänzungszuweisungen im Rah-
men des Finanzausgleichs an das Saarl and in den Jahren 1983 
bis 1989? 

Wie hoch waren die Kapitalzuführungen des Bundes an die 
Saarbergwerke AG seit 1983? 

Zu Frage 39: 

In den Jahren 1983 bis 1989 wurden an das Saarland 
Bundesergänzungszuweisungen in folgender Höhe 
gezahlt: 

1983 	 rd. 134 Millionen DM 
1984 	 rd. 160 Millionen DM 
1985 	 rd. 159 Millionen DM 
1986 	 rd. 161 Millionen DM 
1987 	 rd. 267 Millionen DM 
1988 	 rd. 307 Millionen DM 
1989 	 rd. 331 Millionen DM 

1983 —1989 zusammen: 	rd. 1519 Millionen DM. 

Damit hat das Saarland an der Erhöhung der Bun-
desergänzungszuweisungen im Jahr 1988 von vorher 
1,5 v. H. auf 2 v. H. des Umsatzsteueraufkommens und 
der geänderten Verteilung wesentlich partizipiert. 
Sein Anteil an den Ergänzungszuweisungen ist von 
8,4 v. H. 1983 auf 12,5 v. H. 1989 gestiegen. Das Saar-
land erhält damit unter den Empfängerländern nach 
Bremen den höchsten Betrag je Einwohner*). 

*) [Saarland: 314 DM je Einwohner] 
[Bremen: 345 DM je Einwohner] 

Insgesamt gewähren der Bund und die anderen 
Länder dem Saarland mit dem bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleich und durch andere Hilfen massive Un-
terstützungsleistungen. Durch die Ausgleichszuwei-
sungen im Länderfinanzausgleich und die Bundeser-
gänzungszuweisungen wird die Finanzkraft des Saar-
landes auf das Niveau der Finanzkraft von Baden-
Württemberg und Hessen, also der beiden Zahlerlän-
der im Länderfinanzausgleich, angehoben. Im Jahr 
1989 übertraf die Finanzkraft des Saarlandes danach 
im Ergebnis sogar die Finanzkraft des Hauptzahler

-l

andes Hessen. 

Zu Frage 40: 

Die Kapitalzuführungen des Bundes an die Saar-
bergwerke AG beliefen sich von 1983 bis 1989 auf 
insgesamt 505,5 Millionen DM. Auch im Haushalt 
1990 ist im Hinblick auf die voraussichtliche Entwick-
lung des Unternehmens im Geschäftsjahr 1990 eine 
Kapitalzuführung des Bundes in Höhe von 80 Millio-
nen DM vorgesehen. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Fragen des 
Abgeordneten Dr. Rose (CDU/CSU) (Drucksache 
11/6762 Fragen 41 und 42): 

Wieviel Mittel hat der Bund dem Saarland im Rahmen des 
Strukturhilfegesetzes 1989 und 1990 zur Verfügung gestellt? 

Stimmt die Bundesregierung zu, daß diese Mittel wesentlich 
zur Stärkung der Wirtschaftskraft des Saarlandes beitragen? 

Zu Frage 41: 

Der Bund gewährt dem Saarland nach dem Struk-
turhilfegesetz Finanzhilfen von jährlich 112 Millionen 
DM. Davon hat das Saarland 1989 rd. 108 Millionen 
DM für förderfähige Vorhaben in Anspruch genom-
men. Der Rest erhöht den für das Land in 1990 verfüg-
baren Betrag auf 116 Millionen DM. Davon wurden 
bis 15. März 1990 110 Millionen DM freigegeben. 

Zu Frage 42: 

Grundsätzlich können die von der Bundesregierung 
bereitgestellten Strukturhilfemittel bei optimalem 
Einsatz wesentlich zur Stärkung der Wirtschaftskraft 
eines Landes beitragen. 

Ob und inwieweit einzelne mit Strukturhilfemitteln 
geförderte Vorhaben tatsächlich zur Stärkung der 
Wirtschaftskraft eines Landes beitragen, kann die 
Bundesregierung mangels Sachnähe nicht feststellen. 
Da sie lediglich die Förderfähigkeit geplanter Vorha-
ben im Hinblick darauf zu prüfen hat, ob sie nach den 
Angaben des Landes in einem vom Strukturhilfege-
setz als strukturverbessernd bezeichneten Investi-
tionsbereich fallen und nicht gänzlich ungeeignet 
sind, zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts-
kraft beizutragen, liegt die Verantwortung für den 
optimalen Einsatz der Strukturhilfemittel allein bei 
den Ländern. 
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Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Frage des 
Abgeordneten Schreiber (CDU/CSU) (Drucksache 
11/6762 Fragen 43 und 44): 

Wie hoch war die Nettokreditaufnahme des Saarlandes in den 
Jahren 1986 bis 1989 in absoluten Be trägen und in Prozent der 
Ausgaben? 

Wie stellt sich die Kreditfinanzierungsquote (Anteil der Net-
tokreditaufnahme an den Ausgaben) im Saarland in den Jahren 
1986 bis 1989 dar im Vergleich zur Gesamtheit der Bundeslän-
der und dem Bund? 

Zu Frage 43: 

Die Nettokreditaufnahme des Saarlandes ist von 
612 Millionen DM 1986 über 702 Millionen DM 1987 
auf 817 Millionen DM 1988 gestiegen. 1989 ist die 
Nettokreditaufnahme wie in fast allen Ländern zu-
rückgeführt worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis 
1989 betrug die Nettokreditaufnahme 435 Millionen 
DM. Die Kreditfinanzierungsquote, d. h. die Nettokre-
ditaufnahme bezogen auf die Ausgaben zeigte einen 
entsprechenden Verlauf. Sie stieg von 14,1 v. H. 1986 
auf 17,3 v. H. 1988 und sank 1989 nach dem vorläufi-
gen Ergebnis auf rd. 9 v. H. 

Zu Frage 44: 

Im Saarland betrug der Anteil der Nettokreditauf-
nahme an den Ausgaben, die sog. Kreditfinanzie-
rungsquote, 

1986 	 rd. 14 v. H. 
1987 	 rd. 16 v. H. 
1988 	 rd. 17 v. H. 
und 
1989 	 rd. 9 v. H. 

Sie liegt damit um bis zu 60 % höher als im Bundes-
haushalt und durchweg mindestens doppelt so hoch 
als bei der Ländergesamtheit. 1989 ist die Kreditfinan-
zierungsquote des Saarlandes mit rd. 9 v. H. sogar 
dreimal so hoch als bei den Ländern insgesamt mit 
3 v. H. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Fragen des 
Abgeordneten Borchert (CDU/CSU) (Drucksache 
11/6762 Fragen 45 und 46): 

Wie hat sich die Verschuldung des Saarlandes seit 1985 ent-
wickelt? 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus den Aus-
sagen des saarländischen Landesrechnungshofes, daß das Saar-
land am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehe? 

Zu Frage 45: 

Die Verschuldung des Saarlandes aus Kreditmarkt-
mitteln betrug 

Ende 1985 	 7,4 Milliarden DM 
Ende 1986 	 8 Milliarden DM 
Ende 1987 	 8,9 Milliarden DM 
Ende 1988 	 9,7 Milliarden DM 
und 
Ende 1989 	10,6 Milliarden DM 

In den 4 Jahren seit Ende 1985 hat sich die Ver-
schuldung des Saarlandes somit um fast die Hälfte des 
Standes von Ende 1985 erhöht. 

Zu Frage 46: 

Aus den Jahresberichten des Landesrechnungshofs 
geht nicht hervor, daß das Saarland am Rande der 
Zahlungsunfähigkeit steht. Allerdings vertritt der 
Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 1989 
die Auffassung, daß die saarländischen Haushaltsge-
setze für die Rechnungsjahre 1988, 1989 und 1990 
wegen des Ausmaßes der Verschuldung verfassungs-
widrig seien. 

Die Bundesregierung ist mit dem Landesrech-
nungshof der Auffassung, daß die Konsolidierungsbe-
mühungen der Landesregierung weiter verstärkt und 
vom Landtag mitgetragen werden müssen. Dazu ist es 
notwendig, daß das im Finanzplanungsrat verabre-
dete Ausgabenziel im Saarland mittelfristig eingehal-
ten wird, um so das Finanzierungsdefizit zu vermin

-

dern. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Fragen des 
Abgeordneten Ganz (St. Wendel) (CDU/CSU) (Druck-
sache 11/6762 Fragen 47 und 48): 

Wie entwickelte sich die Zahl der Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst im Saarland seit 1983? 

Liegt die prozentuale Zunahme über bzw. unter dem Durch-
schnitt aller Länder? 

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten hat sich im Saar-
land seit 1983 von 27 955 bis 1988 auf 26 964 vermin-
dert. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten ist von 1983 
von 4 220 bis 1988 mit 6 024 kontinuierlich gestie-
gen. 

Die Zahl der Vollbeschäftigten hat sich in den Jah-
ren 1983 bis 1988 im Saarland jahresdurchschnittlich 
um 0,5 v. H. und in den Ländern insgesamt jahres-
durchschnittlich um 0,6 verringert, die Zahl der Teil-
zeitbeschäftigten hat sich um 6,6 v. H. bzw. 4,9 v. H. 
erhöht. Damit liegt das Saarland in der Abnahme der 
Zahl der Vollzeitbeschäftigten unter dem Länder-
durchschnitt; in der Zunahme der Teilzeitbeschäftig-
ten darüber. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Fragen der 
Abgeordneten Frau Schmidt (Spiesen) (CDU/CSU) 
(Drucksache 11/6762 Fragen 49 und 50): 

Wie hoch war die durchschnittliche Zuwachsrate der Ausga-
ben im saarländischen Landeshaushalt in den Jahren 1986 bis 
1989, und wie sieht der Vergleich mit der Ländergesamtheit und 
dem Bund aus? 

Wie hoch sind die Investitionen des Saarlandes seit 1983, und 
wie hoch sind dabei die Eigenmittel? 
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Zu Frage 49: 

Die durchschnittliche Zuwachsrate der Ausgaben in 
den Jahren 1986 bis 1989 betrug im Saarland jahres-
durchschnittlich 1,3 v. H., bei den Ländern insgesamt 
3,6 v. H. und beim Bund um 3,0 v. H. 

Zu Frage 50: 

Die Investitionen des Saarlandes haben sich seit 
1983 von 612 Millionen DM auf 807 Millionen DM in 
1989 erhöht. Die Eigenmittel des Saarlandes sind seit 
1983 von 486 Millionen auf 631 Millionen DM im Jahr 
1989 gestiegen. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Carstens auf die Frage der 
Abgeordneten Frau Würfel (FDP) (Drucksache 
11/6762 Frage 51): 

Welche Schlußfolgerungen zieht die Bundesregierung aus 
dem Sachverhalt, daß der Rechnungshof des Saarlandes die dor-
tigen Landeshaushalte seit 1988 für verfassungswidrig erklärt 
hat, die saarländische Landesregierung sich jedoch über dieses 
Votum hinwegsetzt, indem sie beispielsweise zwei neue Mini-
sterien einrichtet und ansonsten argumentiert, nicht Saarbrük-
ken, sondern Bonn sei für die Haushaltsmisere verantwortlich 
und müsse deshalb dem Land Entschuldungshilfe in Milliarden-
höhe leisten? 

Nach Art. 109 Abs. 1 Grundgesetz sind Bund und 
Länder in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und 
voneinander unabhängig. Deshalb sieht die Bundes-
regierung von einer Kommentierung der veränderten 
Organisationsstruktur der saarländischen Landesre-
gierung ab. 

Da die Haushaltslage des Saarlandes seit Jahren 
problematisch ist, hat der Bund seine Hilfen für das 
Saarland in den letzten Jahren erheblich erhöht. Zum 
Beispiel sind die Bundesergänzungszuweisungen an 
das Saarland von 84,9 Millionen DM in 1982 auf 
331,5 Millionen DM in 1989 gestiegen. Außerdem hat 
das Saarland von 1985 bis 1987 Finanzhilfen in Höhe 
von insgesamt 300 Millionen DM erhalten und be-
kommt seit 1989 nach dem Strukturhilfegesetz jähr-
lich 112 Millionen DM zur Verfügung gestellt. 

Wenn das im Finanzplanungsrat verabredete Aus-
gabenziel im Saarland mittelfristig eingehalten wird, 
besteht für das Saarland durchaus die Möglichkeit, 
das Finanzierungsdefizit zu vermindern. Die Bundes-
regierung ist deshalb mit dem Landesrechnungshof 
der Auffassung, daß die Konsolidierungsbemühungen 
der Landesregierung weiter verstärkt und vom Land-
tag mitgetragen werden müssen. Eine weitere Erhö-
hung der Bundesleistungen ist deshalb nach Auffas-
sung der Bundesregierung weder nötig noch mög-
lich. 

Durch die Ausgleichszuweisungen im Länder-
finanzausgleich und die Bundesergänzungszuwei-
sungen wird die Finanzkraft des Saarlandes auf das 
Niveau der Finanzkraft von Baden-Württemberg und 
Hessen, der beiden einzigen Zahlerländer im Länder

-

finanzausgleich, angehoben. Im Jahr 1989 übertraf 
die Finanzkraft des Saarlandes danach im Ergebnis 
sogar die Finanzkraft des Hauptzahlerlandes Hes-
sen. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Beckmann auf die Fragen 
des Abgeordneten Hinsken (CDU/CSU) (Drucksache 
11/6762 Fragen 52 und 53): 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Zielset-
zung der Vorschrift nach § 8 Ziffer 5 VOB/A, die für die Vergabe 
öffentlicher Bauleistungen vorschreibt, daß „Betriebe der öffent-
lichen Hand und Verwaltungen zum Wettbewerb mit gewerbli-
chen Unternehmern nicht zuzulassen sind", — wegen des 
Schutzes der Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen 
durch Organisa tions- und Kostenvorteile bei Einrichtungen der 
öffentlichen Hand — auch auf volkseigene Bet riebe (z. B. Bau-
kombinate) der DDR zutrifft? 

Falls dem so ist, ist die Bundesregierung bereit, in Konsequenz 
hieraus für den Ausschluß von volkseigenen Betrieben bei öf-
fentlichen Ausschreibungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land Sorge zu tragen? 

Zu Frage 52: 

Grundsätzlich sind volkseigene Bet riebe der DDR 
bei öffentlichen Ausschreibungen gem. § 8 Nr. 5 
VOB/A zum Wettbewerb mit gewerblichen Unterneh-
men nicht zuzulassen. Sinn und Zweck der Vorschrift 
des § 8 Nr. 5 VOB/A ist es, keine Wettbewerbsverzer-
rungen dadurch entstehen zu lassen, daß Bet riebe 
ohne betriebswirtschaftliche Kostenkalkulation und 
(damit) ohne Existenzrisiko zusammen mit im Wettbe-
werb stehenden Bet rieben an Ausschreibungen betei-
ligt werden. 

Eine generelle Änderung dieser Situation wird erst 
eintreten, wenn und soweit die DDR ihre verkündete 
Absicht zur Umwandelung der volkseigenen Bet riebe 
in juristische Personen des Privatrechts, insbesondere 
in Aktiengesellschaften verwirklicht. Letztlich wird 
aber in der Übergangszeit jeder Einzelfall — wie übri-
gens von § 8 Nr. 5 VOB/A vorausgesetzt — zu prüfen 
sein. Dabei kann als Maßstab auch in Betracht kom-
men, ob die Umwandelung bereits mit ausreichender 
Sicherheit auf Erfolg eingeleitet wurde. 

Unter Anwendung dieser Betrachtungsweise kann 
die Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen im 
Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen der Bun-
desrepublik dem Prozeß der Umstrukturierung unter 
den oben genannten Voraussetzungen förderlich 
sein. 

Zu Frage 53: 

Diese Frage läßt sich jeweils erst dann beantworten, 
wenn die in der Antwort auf die vorherige Frage auf-
gezeigte Einzelfallprüfung abgeschlossen ist. Die 
Bundesregierung ist bereit, bei der Klärung zweifel-
hafter Einzelfragen mitzuwirken. Sie verfolgt die Ent-
wicklung in der DDR gerade auch unter dem Ge-
sichtspunkt des hier aufgeworfenen Problems sehr 
genau. 
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Anlage 15 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. Riedl auf die Frage des 
Abgeordneten Müller (Wadern) (CDU/CSU) (Druck-
sache 11/6762 Fragen 54 und 55): 

In welcher Höhe sind Haushaltsmittel des Bundes seit 1970 an 
das Saarland zugunsten der dortigen Stahlindustrie geflossen? 

Wie reagiert  die Bundesregierung auf die Aussage des saar-
ländischen Ministerpräsidenten Lafontaine, der in seiner Regie-
rungserklärung u. a. ausgeführt hat: „Es kann nicht angehen, 
daß man dem Saarland den Ausgleich seiner Montanlasten ver-
weigert ..."? 

Zu Frage 54: 
Der Bund hat an die saarländische Stahlindustrie 

seit 1970 insgesamt Zuschüsse in Höhe von 985,7 Mil-
lionen DM gezahlt und Kredite von 705 Millionen DM 
verbürgt. 

Mit dem Zusammenschluß der Saarstahl Völklingen 
GmbH mit der AG der Dillinger Hüttenwerke in einer 
neugegründeten Holding im Juni 1989 hat der Bund 
auf die bedingte Rückzahlbarkeit der gezahlten Zu-
schüsse verzichtet und endgültig Zinsen sowie Til-
gungszahlungen auf die verbürgten Kredite über-
nommen. Außerdem hat sich der Bund an den Kosten 
der saarländischen Stahlunternehmen für Sozialpläne 
für ausscheidende Arbeitnehmer mit insgesamt 
130 Millionen DM beteiligt (Hilfen nach Artikel 56 
Abs. 2b EGKS-Vertrag). 

Mit diesen Hilfen, die im wesentlichen nach 1978 
gewährt wurden, hat der Bund die Umstrukturierung 
der saarländischen Stahlindustrie begleitet und einen 
Belegschaftsabbau von rd. 31 000 im Jahre 1978 auf 
etwa 16 500 im Jahre 1988 sozial flankiert. Die Um-
strukturierung hat bewirkt, daß die saarländischen 
Stahlunternehmen jetzt mit einer wesentlich verbes-
serten Produktivität arbeiten und seit Mitte 1988 posi-
tive Ergebnisse ausweisen können. 

Zu Frage 55: 
Es ist mir unerklärlich, wie Ministerpräsident Lafon-

taine angesichts der außerordentlich hohen finanziel-
len Hilfen des Bundes für die saarländische Kohlein-
dustrie von „Verweigerung" sprechen kann. 

Die direkten Hilfen des Bundes zugunsten des Saar-
bergbaus sind in den letzten Jahren auf über 500 Mil-
lionen DM jährlich angestiegen, u. a. weil Saarkohle 
mehr als dreimal so teuer wie Importkohle ist. Dabei 
ist die Absicherung in der Verstromung noch nicht 
einmal eingerechnet. 

Entsprechend langjähriger Übung beteiligen sich 
die Revierländer wegen der regionalen und arbeits-
marktpolitischen Komponente an den Kohlehilfen. 
Mit Rücksicht auf die fehlende Finanzkraft des Saar-
landes hat der Bund u. a. bei der bei weitem wichtig-
sten Kohlenhilfe, der Kokskohlenbeihilfe, das Saar-
land von seinem Drittel freigestellt. Dies allein bedeu-
tet eine Entlastung des Saarlandes um insgesamt 
330 Millionen DM in den Jahren 1989 bis 1991. 

Auch beim Revierausgleich, der die Mehrkosten der 
saarländischen Kohle gegenüber Ruhrkohle abdeckt 
und damit spezifisch regionalwirtschaftliche Bedeu-
tung hat, ist der Bund bereit, dem Saarland entgegen-
zukommen. Wir sind bereit, 5/6 zu übernehmen, so daß 
Saarland anstelle des Drittels, das NRW zu tragen 

bereit ist, nur ein Sechstel zahlen muß. Dies ist ein 
weiterer Sonderbeitrag des Bundes von rd. 50 Millio-
nen DM zugunsten des Saarlandes. Leider blockiert 
die Landesregierung hier immer noch. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Riedl auf die Frage der 
Abgeordneten Frau Würfel (FDP) (Drucksache 
11/6762 Frage 56): 

Ist es mit den Vorstellungen der EG zur deutschen Kohlepoli-
tik vereinbar, beispielsweise dem Saarland höhere Kohlesub-
ventionen zu gewähren, wie es Ministerpräsident Oskar Lafon-
taine in der Landtagsdebatte vom 21. März 1990 als Ziel erklärt 
hat, in der er ausführte, er strebe u. a. deshalb das Amt des 
Bundeskanzlers an, weil er dann dem Saarland über die heutige 
Unterstützung hinaus zukünftig höhere Subventionen, insbe-
sondere im Kohlebereich, gewähren könne? 

Die nationalen Kohlebeihilfen müssen jährlich von 
der EG-Kommission genehmigt werden. 

Grundlage ist die Kohlebeihilfeentscheidung 
Nr. 2064/86/EGKS vom 30. Juni 1986. Sie legt detail-
liert fest, unter welchen Voraussetzungen Kohlesub-
ventionen zulässig sind. Genehmigungsvorausset-
zung für nationale Kohlehilfen ist u. a., daß diese Sub-
ventionen mindestens zu einem der folgenden Ziele 
beitragen: 

— Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Stein-
kohlebergbaus, der zu einer größeren Versor-
gungssicherheit beiträgt; 

— Errichtung neuer Förderkapazitäten, wenn diese 
wirtschaftlich lebensfähig sind; 

— Lösung der mit der Entwicklung des Steinkohle-
bergbaus zusammenhängenden sozialen und re-
gionalen Probleme. 

Die Kommission geht darüber hinaus bei ihrer Bei-
hilfeaufsicht davon aus, daß die Kohlehilfen verringert 
werden müssen. Sie unterstreicht, daß der Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit im Steinkohlenberg-
bau eine besondere Bedeutung zukommt. 

Vor diesem Hintergrund und nach den Erfahrungen 
der Bundesregierung in den Verhandlungen über das 
Verstromungssystem muß davon ausgegangen wer-
den, daß eine noch weitere Erhöhung von Kohlesub-
ventionen von der EG-Kommission nicht genehmigt 
würde. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Beckmann auf die Fragen 
des Abgeordneten Gansel (SPD) (Drucksache 11/6762 
Fragen 62 und 63): 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Arbeit 
deutscher Experten an einem Raketenprojekt in Saudi-Arabien, 
und was ist aus den Plänen der Bundesregierung geworden, 
solche Tätigkeiten genehmigungspflichtig zu machen? 
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Wie ist der Stand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
wegen der Beteiligung deutscher Experten und deutscher Fir-
men an der Produktion von Mittelstreckenraketen im Irak, und 
welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ge troffen, um si-
cherzustellen, daß sich Personen und Firmen aus der Bundesre-
publik Deutschland nicht weiter an der Entwicklung und Pro-
duktion von Raketen in Ländern des Nahen Ostens beteili-
gen? 

Zu Frage 62: 

Staatsminister Stavenhagen hat am 14. März 1990 
die Parlamentarische Kontrollkommission ausführlich 
über den Erkenntnisstand unterrichtet. Da es sich hier 
um vertrauliche Informationen handelt, bitte ich um 
Verständnis, wenn ich die Frage in diesem Punkt öf-
fentlich nicht näher beantworte. Zum 2. Punkt der 
Frage weise ich darauf hin, daß die Bundesregierung 
nach wie vor eine entsprechende Änderung des AWG 
und der AWV anstrebt und hofft, daß die parlamenta-
rische Beratung der vorgeschlagenen Änderungen 
des AWG und des KWKG bald abgeschlossen sein 
wird. 

Zu Frage 63: 

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld führt ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts i llegaler Aus-
fuhren für das irakische Saad 16-Projekt durch. Bei 

Saad 16 handelt es sich nach heutigem Kenntnisstand 
zwar um einen militärischen Forschungs- und Produk-
tionskomplex, aber es liegen keine Erkenntnisse vor, 
daß dort Mittelstreckenraketen hergestellt werden. 
Zum Stand dieses Ermittlungsverfahrens hat die 
Staatsanwaltschaft Bielefeld mitgeteilt, daß die Er-
mittlungen noch nicht beendet sind. Die technische 
Auswertung der sichergestellten Unterlagen ist er-
folgt, die rechtliche Bewe rtung aber noch nicht abge-
schlossen. 

Um eine weitere Beteiligung von deutschen Staats-
angehörigen und Firmen an der Entwicklung und 
Herstellung von Raketen in den Ländern des Nahen 
Ostens zu verhindern, hat die Bundesregierung ein-
mal die schon in der Vorfrage erwähnten Gesetzesän-
derungen vorgeschlagen. Außerdem hat die Bundes-
regierung in allen Fällen, in denen Hinweisen zufolge 
deutsche Experten von ihren Firmen abgeworben 
wurden/werden sollten, mit den Unternehmensleitun-
gen gesprochen, um auf die Mitarbeiter einzuwirken 
und diese auf die Konsequenzen insbesondere einer 
bevorstehenden Gesetzesänderung des Außenwirt-
schaftsrechts hinzuweisen. Das Thema Prolifera-
tion von Raketentechnologie ist ein regelmäßiger 
Schwerpunkt des interministeriellen Ausschusses 
zur Verhinderung illegalen Technologietransfers. 
Auch die Industrie wurde im Rahmen des vereinbar-
ten Frühwarnsystems in geeigneten Fällen unterrich-
tet. 
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